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Erste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, Sonntag, den 7. März 1909, mittags 12" Uhr.

Nach Beendigungdes in den Hausitkirchen beider Bekenntnisse abgehaltenenGottesdienstes
versammelnsich um 12^ Uhr die Mitglieder des Landtags im Sitzungssäle des Ständehauses.
Um 12 Uhr 12 Minuten eröffnete der Landtagstommissarius, KöniglicherOber-Präsident der
RheinprovinzDr. Freiherr von Schorlemer, den 49. Provinziallandtag mit folgender Ansprache,
"ie die Mitglieder stehend entgegennehmen:

Hochgeehrte Herren!
Des Königs Majestät haben durch Allerhöchsten Erlaß vom 28. Dezember v. Is. zu

genehmigen geruht, daß der Landtag der Rheinprovinz auf heute einberufenwerde.
Im Namen der Königlichen Staatsregierung habe ich die Ehre, Sie zu begrüßenund vor

Beginn Ihrer Beratungen herzlich willkommen zu heißen.
Seit der letzten Tagung hat der Tod schwere Verluste in Ihre Reihen gebracht. Der

Dahingeschiedenen zu gedenken ist mir und gewiß auch Ihnen ein Gebot der Pflicht, der Freund¬
schaft und der Dankbarkeit. Sie alle werden mit mir es mit besonderer Trauer beklagen, daß dem
Plovinziallandtage Mitglieder genommen sind, die weit über ein Menschenalteran hervorragender
Stelle und mit vorbildlicher Hingabe für das Wohl der Provinz gewirkt haben. Zu diesen gehört
Graf Fürstenberg-Stammheim, der, nachdemer zu wiederholtenMalen das Amt des stell¬
vertretendenVorsitzenden bekleidete, durch Ihr Vertrauen zum Vorsitzendendes letzten Provinzial-
lllndtages berufen wurde; nicht weniger Ihr einstiger Landeshauptmann Dr. Klein, der in
mehr als 25 jähriger, an Erfolgen reicher Amtstätigkeit, sich hervorragendeVerdienste um den
Provinzilllverbanderworben und mit dessen Geschichte seinen Namen dauernd verknüpfthat. Auch
dem ehrwürdigen Alterspräsidentender letzten Tagungen, dem Beigeordneten a. D. Dietze, einem
Veteran der Selbstverwaltung, der in zahlreichenprovinziellenund städtischenEhrenämtern sich
bewährtund ausgezeichnet hat, wird über die Grenzen dieses Hauses hinaus ein treues und dankbares
Andenkenebenso gesichert sein, wie dem allbelicbten und hochverehrten Geheimen Kommerzienrat
von Boch-Glllhau, der leider allzufrüh seiner vielseitigen und reichgesegnetenWirksamkeit entrissen
worden ist.

Schwere Hochwasserschäden haben im verflossenen Monat weite Gebiete des preußischen
Vaterlandes und auch unsere Heimatprovinz betroffen. Besonders heimgesucht siud die blühenden
Flußtäler der Sieg, des Wiedbachs und des Saynbachs, wo verheerende Hochflut in den Niede¬
rungen Aecker und Wiesen überschwemmtund in zahlreichen Ortschaften nicht allein die Häuser,
sondern auch sonstigesHab und Gut der Bewohner zerstört oder beschädigt hat.
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Ich bin überzeugt, Ihrer aller Empfinden zu entsprechen,wenn ich es an dieser Stelle
nicht unterlasse, unseren vou Unglück so hart betroffenen Landsleuten in und außerhalb der Rhein-
Provinz die herzlichste Teilnahme zum Ausdruck zu bringen. (Bravo!)

Bereits hat allenthalben und nicht zum wenigsten dank der tatkräftigen Anregung Seiner
Kaiserlichen Hoheit des Kronprinzen die freiwillige Mildtätigkeit ihre Hand aufgetan. Aber die
Verwüstungweiter StreckenfruchtbarenLandes, die Zerstörung von Häuferu, Wegen, Brücken und
Deichen hat einen öffentlichen Notstand geschaffen, der ohne die Hilfeleistungvon Staat und Provinz
nicht beseitigt werdeu kaun. Ich bin gewiß, daß der Provinziallandtag in werktätigerNächstenliebe
nicht zurückbleiben wird, um den notleidenden Bezirkender Rheinprovinz mit starker Hand zu helfen.
In diefer Zuverfichtdarf ich die von dem Provinzialansfchuß in Aussicht genommenenVorschläge
zur Bereitstellungvon Mitteln für die Beseitigungder HochwasserschädenIhrer wohlwollendenBe¬
rücksichtigungbesonders empfehlen.

Seitens der Königlichen Staatsregierung wird Ihnen der Entwurf eines Gcfetzes, betreffend
Abänderungder Gemeindeurdnung fiir die Rheinprovinz,zur gutachtlichenAeußerung überwiesenwerden.

Die Reform der im Jahre 1845 erlaffenenRheinischen Landgemeindeordnungwird schon
seit geraumer Zeit von verschiedenenSeiten als wünschenswert bezeichnet.Die tiefgreifenden fozialen
und wirtschaftlichen Veränderungen,welche die Rheinprovinz feit dem Erlaß dieses Gesetzes erfahren
hat, haben auch die Verhältnisse der Rheinischen Landgemeindennicht unberührt gelassen. Es ist
daher wohl verständlich, daß im Laufe der Jahre der Ruf nach einer der Entwicklung entsprechenden
anderweitengesetzlichen Regelung laut geworden ist. Andererseits darf aber nicht verkannt werden,
daß gerade im Rahmen der geltenden Gemeindeordnungdas Gemeindeleben zur kräftigenEntfaltung
gelangt und insbesonderedurch die Rheinische Bürgermeistereiverfafsungeine leistungsfähigeKommu-
nalverwllltunggeschaffen ist, welche das Emporblühen der Gemeindenaufs Glücklichstegefördert hat.
Schon mit Rücksicht hierauf hat die Königliche Staatsregierung es für angezeigt gehalten, zurzeit
von einer vollständigen Umarbeitung der Landgemeindeordnungabzufehenund nur die Abänderung
einzelner Vorschriftenin Vorschlag zu bringen, deren Beibehaltung den berechtigtenAnschauungen
der Gegenwart und den in der Praxis hervorgetretenenBedürfnifsennicht mehr entspricht.

Die im Auftrage des Pruvinziallandtages vom Provinzialausschusseder Königlichen Staats-
regierungunterbreitetenVorschläge für den Erlaß eines Gesetzes zur anderweitenOrdnung der Ver¬
waltung und des Schutzes der Gemeindewaldungenin der Rheinprovinz sind noch Gegenstandder
Erörterung zwischen den beteiligtenMinisterien. Ich glaube zu meinem größten Bedauern es aus¬
sprechen zu müssen, daß die Vorlage eines, die Verwaltung der Gemeindewaldungenin der
gewünschten,oder in anderer Weise regelnden Gesetzentwurfsim laufenden Jahre nicht mehr zu
erwarten ist.

Ebenso stellen sich dem Erlaß eines Sondergesetzes zur Regelung der Vorflut in der Rhein¬
provinz im Wege des Umlegungsverfahrensmit Rücksicht auf den bevorstehenden Abschluß des Ent¬
wurfs eines neuen allgemeinenWaffergesetzes erheblicheBedenkenentgegen. Auch gegenüberdem
wiederholtenAntrage des Provinziallandtaa.es wird vorläufig davon Abstand genommen werden
müssen, den bereits vorliegendenGesetzentwurf weiter zu verfolgen.

Nach Prüfung des mir auf dem letzten Provinziallandtage ausgefprochenen Wunfcheshabe
ich Veranlassung genommen, die Oberpräsidial-Instruktion für die Vollziehung der Wahlen zum
Provinziallandtag vom 15. Februar 1888 im Interesse der Vereinfachungdes Verfahrens einer
teilweisen Abänderung zu unterziehen. Eine entsprechende Anweisung ist inzwischenan die zu¬
ständigenBeHürden ergangen.
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Die zahlreichenVorlagen, welche der ProvinzialausschußIhrer Begutachtung und Ent¬
scheidung unterbreitet, geben wiederumein anschauliches Bild von der vielverzweigten Tätigkeit der
Verwaltung der Provinz. Die fortschreitende Ausgestaltung der provinziellenEinrichtungen und
Anstalten, die Forderung der Landwirtschaft,die Verbesserung des Verkehrswesens, dieser unentbehr¬
lichen Grundlage des wirtschaftlichenLebens und endlich die unabweisbaren Anforderungen auf
humanitärem,wissenschaftlichemund künstlerischem Gebiet werden Ihnen reichlich Gelegenheitgeben,
Ihre wohlwollende und stets auf den Ausgleichder Interessen gerichtete Fürsorge für das Gemein¬
wohl von neuem zu betätigen. Sie werden es dabei mit Freuden begrüßen, daß es nach dem
von dem Provinzialausschuß mit gewohnterUmsicht und Sparsamkeit aufgestellten Haushaltsplan
dank einer klugen Finanzwirtschaft auch im kommendenRechnungsjahre möglich sein wird, den
erweitertenBedürfnissenunter Beibehaltung des bihengen Prozentsatzesfür die Proviuzialabgabeu
Genüge zu leisten.

Unter den neuen Anforderungensteht in erster Linie die Besolduugserhöhungder Provinzial-
bemnten, die, nachdem im Vorjahre die Neuordnung der PensionsverlMnisse der Beamten und der
Versorgung ihrer Hinterbliebenen durchgeführt worden ist, entsprechend dem Vorgehen von Reich
und Staat in Anbetracht der Teuerungsverhältnisseunabweisbar geworden ist.

Von den Einzelvorlagen dürfte der Antrag wegen Gewährung von Beihilfen für die von
bei Generalkommission geplante Regulierung des Neffelbaches in den Kreifen Düren nnd Bergheim
Ihr besonderes Interesse erregen. Von diesem Projekt erhoffen die von jährlichen Überschwemmungen
schwer heimgesuchten Bewohner des Neffelbachtalesdie endliche Befreiung von wirtschaftlichenund
gesundheitlichen Schäden, die aus der fortschreitendenVersumpfung der Talsohle erwachsen,zu
unerträglichenZuständen geführt haben.

Einer gleichen Berücksichtigung empfehle ich den Antrag der Landwirtschaftstammer,durch
welche Ihre Zustimmung zu der geplanten Errichtung zweier neuer landwirtschaftlicher Winterschulen
M Brünen, im Kreise Nees, und in Erkelenzund damit die Bewilligung der vertragsmäßigenZu¬
schüsse erbeten wird. In Gemäßheit des Gesetzes vom 17. Juli 190? werden Sie befaßt werden
mit der Beschlußfassungüber die Beteiligung des Provinzialverbandes an der Garantie für die
staatlichen Aufwendungenzu erweitertemGrunderwerb am Rhein-Weser-Kanal.

Eine bedeutungsvolleFrage des modernenStraßenbaues, die des allgemeinen Interesses
sicher sein kann, behandelt der Ihnen zugehende Bericht des Provinzialausschussesüber die zweck¬
mäßige Ausrüstung der Straßen mit Rücksicht auf ihre Anpassung an den Automobilverkehr und
die Bekämpfung der durch diesen hervorgerufenen Staubplage. Das geplante Vorgehen der Provinzial-
stlaßenverwaltungzum Schutze der besondersbelastetenAutomobilstraßenwird in weiten Kreisen
dankbar begrüßt werden nnd schon wegen des erzielten wirtschaftlichen Erfolges die erforderlichen
Mehraufwendungenvollauf rechtfertigen.

Mit Befriedigung werden Sie Kenntnis nehmen von dem Ergebnis der Verhandlungen,
welche von dem Provinzialausschuß im Verein mit der aus Ihrer Mitte gewähltenKommission
über die Frage der Beschaffung weiterer Räume für den Provmziallandtag und die Provinzial-
verwaltunggepflogen worden sind. Nachdem die Verhandlungenzu einer erfreulichen Uebereinstimmung
der Ansichten geführt haben, wird diese wichtige und dringliche Angelegenheit nunmehr Ihrer end¬
gültigen Beschlußfassung unterbreitet.

Meine hochverehrten Herren!
Möchten Ihre Beratungen und Entschließungen der Provinz zum Segen gereichen.
Mit diesem Wunsche erkläre ich im Allerhöchsten Auftrage Sr. Majestät des Kaisers und

Königs den 49. Landtag der Rheinprovinz für eröffnet.
1"
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Meine Herren! Das an Jahren älteste Mitglied des Landtages hat gemäß § 32 der
Provinzialordnung und § 1 Ihrer Geschäftsordnungzunächstden Vorsitz zu übernehmen. Soweit
ich weiß, ist Herr Geheimer KommerzienratKarl Rüchling in Saarbrücken das älteste anwesende
Mitglied dieses Hauses. --------------Ein älteres Mitglied meldet sich nicht. — Dann darf ich wohl
Herrn Nöchlingbitten, seines Amtes zu walten.

Alterspräsident Nöchling: Meine Herren! Wir haben aus dem Munde des Herren
Landtagskommissariusgehört, daß ich das älteste Mitglied, welches hier anwesendist, bin. Ich
übernehmedaher den Altersvorsitz.

Nach den Bestimmungender Provinzialordnung habe ich die beiden jüngsten Mitglieder
zu meiner Assistenzals Schriftführer oder Stimmzähler zu berufen. Nach den mir gewordenen
Mitteilungen sind dies 1. Herr Fritz Thyssen. Bergwerks- und Hüttenbesitzeraus Mülheim. —
--------- Ist Herr Thyssen anwesend?(wird bejaht). Darf ich bitten, sich hierher zu bemühen!—
--------- und 2. Herr Landrat Fischer aus Gummersbach. Ist Herr Fischer hier? (meldet sich).
Darf ich bitten.

Zur Feststellung der Beschlußfähigkeit,meine Herren, haben wir nunmehr den Namens¬
aufruf der fämtlicheuHerreu Abgeordnetenvorzunehmen. Ich bitte Herrn Thyssen als das jüngste
Mitglied, die Nameu der sämtlichen Abgeordnetenvorzulesen,und bitte die Herren, bei Nennung
ihres Namens mit „hier" zu antworten.

Schriftführer AbgeordneterThyffen vollzieht den Namensaufruf.
Alterspräsident Nöchling: Meine Herren! Der Provinziallandtag besteht aus 176 Mit¬

gliedern. Der Namensaufruf hat ergeben,daß 153 Herren Abgeordneteanwesend sind. Es fehlen
nur 23 Herren; die Befchlnßfähigkeit ist also zweifellosfestgestellt.

Wir können daher zur Wahl der Vorsitzenden schreiten, und zwar zunächst zur Wahl des
eisten Vorfitzenden.

Meine Herren! Sie wifsen, daß der Provinziallandtag eigentlich dnrch Zcttelwahl wählen
soll; aber es ist auch die Wahl durch Zuruf gestattet, wenn kein Widersprucherfolgt. Ich möchte
daher fragen, ob vielleicht die Wahl durch Zuruf gewünscht wird. (Zurufe: Ja!)

Der Herr AbgeordneteConze hat das Wort.
AbgeordneterConze: Ich erlaube mir vorzuschlagen, den bewährtenersten Vorsitzenden des

letzten Landtags, Herrn OberbürgermeisterSpiritus, durch Zuruf zu wählen. (Lebhafter Beifall.)
Alterspräsident Nöchling: Meine Herren! Sie haben gehört, daß der Vorschlag des

Herrn Abgeordnetendahin geht, den Herren OberbürgermeisterSpiritus zum ersten Vorsitzenden
durch Zuruf zu wählen. Erhebt sich Widerspruchdagegen? — Ich stelle fest, daß der Herr Ober¬
bürgermeisterohne Widerspruchgewählt ist, und frage ihn, ob er die Wahl annimmt.

OberbürgermeisterSpiritus: Meine verehrten Herren! Ich danke Ihnen aufrichtigfür das
Vertrauen und die hohe Ehre, die Sie mir durch die Wahl zum Vorsitzenden des Rheinischen Provin-
ziallandtags erweisen. Unter dem lebhaftenAusdruck diefes Dankes nehme ich die Wahl an. (Bravo!)

Alterspräsident Nöchling: Meine Herren! Wir kommen nun zur Wahl des stellver¬
tretenden Vorsitzenden. Ich bitte auch da um Vorschlag.

AbgeordneterConze: Ich erlaube mir, vorzuschlagen,durch Zuruf Seine Exzellenz den
Herrn Grafen und Marquis von und zu Hoensbroech zu wählen. (Bravo!)

Alterspräsident Nöchling: Meine Herren! Sie haben gehört, daß der Herr Marquis von
und zu Hoensbroechals stellvertretenderVorsitzenderdurch Zuruf gewählt werden soll, ich frage,
ob sich Widerspruchdagegenerhebt. (Rufe: Jawohl!)
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AbgeordneterKersten: Ich schlage Herrn von Gruote als stellvertretenden Vorsitzenden vor.
Abgeordnetervon Groote: Ich bitte ums Wort!
Alterspräsident Röchling: Der Herr Abgeordnetevon Groote hat das Wort.
Abgeordneter von Groote: Ich danke dem verehrten Herrn, der mich in Vorschlag

gebracht hat, für den Ausdruckseines Vertrauens. Aber ich möchte Sie entschieden bitten, meine
Herren, von meiner Kandidatur abzusehenund Ihre Stimmen möglichst ungeteilt ans den Herren
Grafen zu Hoensbrocch zu vereinigen.

Alterspräsident Röchling: Ich möchte daher den Herrn Abgeordneten,der den Herrn
von Groote vorgeschlagen hat, fragen, ob er seinen Einspruchzurückzieht.

AbgeordneterKersten: Ich ziehe meinen Einspruchzurück. (Bravo!)
AbgeordneterKannengießer: Ich beantrage Zettelwahl. (Bewegung.)
Alterspräsident Rüchling: Meine Herren! Es ist Zettelwcihlbeantragt. (Kleine Pause.)
AbgeordneterGraf Beissel von Gymnich: Meine Herren! Es ist eben darauf auf¬

merksam gemacht worden, daß als Mitglieder dieses Hauses drei Grafeu von Hoensbrocch anwesend
sind, und es würde doch zur Vereinfachungund um Zweideutigkeitenund nachhervielleicht längere
Diskussionen zu vermeiden, praktisch sein, wenn seitens des Herrn Präsidenten vielleicht der volle
Name des Kandidaten noch einmal genannt wird. (Zurnf: Exzellenz!)

Alterspräsident Röchling: Meine Herren! Ich glaube, ich habe deu Namen bereits
genannt: — aber ich will wiederholen,daß es sich um den Herrn Grafen und Marquis von
Hoensbrocch auf Schloß Haag handelt (Zuruf: Exzellenz!),Wilhelm mit Vornamen. (Kleine Pause.)

Meine Herren! Wir wollen also mit der Zettelwahl beginnen. Herr Thyssenhat die
Güte, die Namen wieder vorzulesen,und dann bitte ich jeden der Herren, dessen Name vorgelesen
wird, hier an die Urne zu treten und den Zettel abzugeben. (Folgt Abstimmung.)

Meine Herren! Ich darf alle diejenigen Herren, die bisher nicht abgestimmt haben,
bitten, ihre Stimme abzugeben. In dem Lärm sind die Namen teilweise nicht gehört worden, und
deswegen werde ich die Namen aller derjenigenHerren verlesen lassen, die nicht abgestimmthaben.
Dann können die Herren noch nachträglichstimmen. (Geschieht.)

Meine Herren! Wir wollen zur Verlesung übergehen. (Folgt Verlesung der Stimmzettel.)
Meine Herren! Das Resultat der Zettelwahl ist folgendes: Es sind 155 Zettel abge¬

geben worden. Davon waren 2 unbeschrieben, also ungültig. 125 hat Herr Graf und Marquis
Wilhelm von und zu Hoensbrocchbekommen (Brauo), Herr Landrat von Groote 23, Graf Beissel 3
und Herr Clemens von Loö 2, das sind im ganzen 155. —

Ich frage den Herrn Grafen und Marquis von Hoensbrocch,ob er die Wahl annimmt.
Abgeordneter Graf und Marquis von und zu Hoensbrocch: Meine hochverehrten

Herren! Ich nehme die mich sehr ehrende Wahl mit herzlichstem Danke an, (Bravo) wenngleich ich
mir doch die Frage vorlegen müßte, ob ich nach dreißigjährigerDienstzeit im Provinziallandtage
wch geeignet bin (Widerspruch),mit zur Führung der Geschäfte berufen zu weiden, und ich möchte
nus diesem Grunde um Ihre ganz besondere Nachsicht und Unterstützung bitten.

Sie wollen mir aber auch noch ein offenes Wort gestatten. Vor einigen Tagen sprach
ew in hiesiger Provinz angesehenes Blatt die Befürchtung aus, es könnten durch meiue Wahl
politische Gegensätze in dieses Haus getragen weiden. Ich selbst habe es von jeher bekämpft und
getadelt, wenn politische Interessen in Vertretungen kommunaler Körperschaftenhineingetragen
wurden, (Bravo) und ich freue mich, mich in diesen meinen Anschauungen anscheinend mit denen
dieses Blattes zu begegnen. Ich darf Ihnen daher auch heute die Versicherung geben, daß es auch
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in Zukunft mein Streben sein wird, aus den Verhandlungensowohlwie aus dem Leben des Pro-
vinziallaudtagesalles Parteipolitischefernzuhalten. (Lebhaftes Bravo.)

Alterspräsident Röchling: Meine Herren! Meine Amtsführung ist hiermit zu Ende, und
ich darf den Herrn OberbürgermeisterSpiritus bitten, das Amt als erster Vorsitzenderzu über¬
nehmen. Ich danke den Herren für Ihre Nachsichtund spreche auch meinen Herren Gehilfen
meinen Dank aus. (Lebhaftes Bravo.)

VorsitzenderSpiritus: Meine verehrten Herren! Ihr lebhafter Applaus hat deutlich
bekundet, wie dankbar Sie alle unserm hochverehrten Herrn Alterspräsidentenfür die liebenswürdige
Mühe find, mit der er sich der Konstituierungdes Hauses unterzogenhat. (Bravo.)

Meine Herren! Wir kommen zur Wahl der Schriftführer. Im letzten Landtage waren
als Schriftführer tätig die Herren Landrat Snethlage, BürgermeisterLehwald, Landrat von Wülfing
und Landrat Fischer.

Ich bitte um Vorschläge. Ich gebe dem Herrn AbgeordnetenConze das Wort.
AbgeordneterConze: Ich erlaube mir, vorzuschlagen,durch Zuruf die Herren Bürger¬

meister Lehwald, Landrat von Wülfing, Landrat Fischer und Landrat von Schütz zu Schriftführern
zu wählen.

Vorsitzender Spiritus: Meine Herren! Sie haben die Vorschlägegehört, ich wiederhole
sie: Durch Zuruf zu wählen die Herren BürgermeisterLehwald, Landrat von Wülfing, Landrat
Fischer und Landrat von Schütz. — Erfolgt gegen die Wahl durch Zuruf Widerspruch? ^
Ist auch kem Bedeuten vorhanden, daß wir die vier Herren gleichzeitig durch Zuruf wählen? —
Das Wort wird nicht gewünscht. Ich darf feststellen,daß Sie die genannnten vier Herren ge¬
wählt haben.

Ich bitte sodann — Herr Landrat Fischer ist schon in unserm Bureau tätig — Herrn
Bürgermeister Lehwald, hier Platz zu nehmen und darf ferner feststellen, daß die gewählten
Herren Schriftführer die Wahl annehmen.—

Nunmehr habe ich die Ehre, Seiner Exellenz dem Herrn Ober-Präsidenten als Königlichem
Landtagskommissarinsdie Meldung zu erstatten, daß der Provinziallandtag sich konstituierthat.

Meine hochverehrten Herren! Lassen Sie uns, bevor wir in die Beratung eintreten, der
unwandelbarenTreue und Ergebenheit gegen unsern König und Landesherrn Ausdruck geben, indem
wir begeisterteinstimmen in den Ruf:

Der Deutsche Kaiser, der König von Preußen, Wilhelm II., er lebe hoch, hoch und
immerdar hoch. (Die Abgeordneten,die sich erhobenhaben, stimmen in das Hoch begeistert ein.)

Seit der letzten Tagung haben folgendeMitglieder der Provinziallandtages ihr Mandat
niedergelegt: Kommerzienrat Kamp iu Ruhrort, Ober-Präsidialrat von Hngen-Coblenz, Iustizrat
Kauseu in Eüln und Landrat, jetziger Regierungs-Präsident Bütticher in Osnabrück.

Sodann sind seit der letzten Tagnng folgende Mitglieder verstorben: Graf von Fürstenberg-
Stammheim, Landeshauptmann a. D., WirklicherGeheimer Ober-Regierungsrat Dr. Klein, Beige¬
ordneter a. D. Dietze in Elberfeld, Rentner Walbröhl in Wittlaer und Geheimer Kommerzienrat
Rens von Bllch-Glllhan in Mettlach.

Meine Herren! Wir werden den Dahingeschiedenen allzeit ein treues Andenken bewahren,
insbesonderewerden um die Provinz so hochverdiente Männer, wie Landeshauptmann Dr. Klein,
Graf Fürstenberg-Stammheim und Theodor Dietze nie vergessenwerden. Ich bitte Sie, sich zu
Ehren der verstorbenenMitglieder von Ihren Plätzen zu erheben. (Geschieht.) Ich stelle fest,
daß Sie dieser Aufforderunggefolgt sind.
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Herr Berghauptmann Krümmer in Clausthal hat sein Mandat unmittelbar vor der letzten
Tagung niedergelegt.

Es waren hierdurchund infolge der vorangegebenen Niederlegungenund Sterbefälle zehn
Ersatzwahlenin den Kreisen Saarbrücken. Merzig, St. Wendel, Mülheim a. Rh., Cöln-Stadt,
Elberfeld, Düsseldorfund Duisburg zu tätigen. Infolge dieser Ersatzwahlen sind neu in das Haus
eingetreten: die Herren Geheimer Bergrat Cleff in St. Johann, Generaldirektor Weisdorff in
Malstatt-Burbach, Landrat Eichhorn in Merzig, Kommerzienrat Karcher-Beckingen,Forstmeister
Roos in St. Wendel, Landrat von Schlechtendal in Mülheim a. Rhein, Regierungsbaumeister
Moritz in Cöln, OberbürgermeisterFunck in Elberfeld, Landrat von Beckerath in Düsseldorf und
Hüttendireltor Fifcher in Ruhrort.

Ich heiße die neu eintretendenHerren in diesem Hause herzlich willkommen und hoffe,
daß sie rege an den Verhandlungenteilnehmenwerden.

Ein Verzeichnisder nach der Tätigung der ErsatzwahlenbestehendenZusammensetzung des
Plovinzillllandtages befindetsich in Ihren Händen.

Nach den von Seiner Exzellenz dem Herrn Ober-Präsidenten nnd dem Herrn Landeshaupt¬
mann hierher gelangten Mitteilungen haben ihr Fernbleiben von den Sitzungen des Provinzial-
landtages bis jetzt angezeigtnachfolgende Herren: Geheimer KommerzienratBücking in Halberger-
hütte, RittergutsbesitzerHerriger in Barrenstein, RittergutsbesitzerSchwecht zu Burg Sievernich,
Hüttenbesitzervon Beulwitz in Trier, Kaufmann Liell in Cues-Bernkastel,Bergrat Diedrich in
Neunkirchen,Geheimer Regierungsrat von Ayx in Godesberg. KommerzienratHoltz in Süchtelu
wnd voraussichtlichnur an den ersten Sitzungen teilzunehmen verhindert sein. Ferner hat sich
entschuldigt Fabrikbesitzer Corty Zen. in Viersen. Sodann hat Herr Rentner Dahl in Barmen
mitgeteilt, daß er vom 11. März bis Ende dieser Woche an den Verhandlungendes Provinzial-
landtages nicht teilnehmen könne, da er zu einer Konferenz nach Berlin reisen müsse. Herr
Kammerherr Graf von und zu Hoensbroech auf Schloß Türnich hat angezeigt, daß er der Eröff¬
nungssitzung nicht beiwohnen könne und erst am 8. März in Düsseldorf eintreffen werde. Ebenso
Mt sich Herr Landrat von Stedman für die heutige Sitzung entschuldigt.

Der Vorstand der Kunsthalle hat Eintrittskarten für den Besuch der KunsthalleUbersandt,
welche die Herren auf Ihren Plätzen finden.

Der Vorstand des Zentral-Gewerbevereinsbittet die Herren Mitglieder des Provinzial-
landtages um den Besuch des Kunstgewerbe-Museums.Eintrittskarten liegen auf Ihren Platzen.

Der Vorstand der Gesellschaft „Verein" bringt den Herren Mitgliedern in Erinnerung
baß die Gesellschaftsräume,welche durch einen Umbau wesentlich freundlicher und gemütlicher ge¬
worden seien, zum Besuch empfohlenwerden.

Sodann bitte ich, die Formulare der Anzeigenfür die Wohnungen,die die Herren während
der Tagung des Landtages einnehmen,wenn irgend möglich, noch heute ausfüllen zu wollen, damit
sü zeitig an das Landtagsbureau zum Zwecke der Herstellungdes Wohnungsverzeichnisses gelangen.

Auch wollen die Herren, soweit es nicht schon geschehen ist, Ihre Namen an der Rücklehne
des Sitzes anbringen, damit der Situationsplan des Saales baldigst hergestellt weiden und in Ihre
Hände gelangen kann.

Meine Herren! Dann darf ich Ihnen schon jetzt mitteilen, daß in Aussicht genommen
'st, das sogenannteStändeessenam Mittwoch, den 10. d. Mts., nachmittags 5 Uhr, in der hie¬
sigen städtischen Tonhalle stattfinden zu lassen. Es wird gleichzeitig das Ersuchen an Sie gerichtet,
die Anmeldungen^ der Gedecke für sich und etwa einzuladende Gäste bis spätestens morgenam Schluß
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der Plenarsitzung an das Landtagsbureau gelangen zu lassen. Ein Formular zur Eintragung der
Anmeldungenfinden Sie auf Ihren Plätzen. — Sodann wird zur Vorbereitung für dieses Festmahl
eine Kommissionzu wählen sein. Nach bisheriger Gepflogenheit gehören dieser Kommissionan:
Der Vorsitzende nnd der stellvertretende Vorsitzende des Landtages, ebenso der Vorsitzende und der
stellvertretendeVorsitzende des Provinzialausschusses,ferner der Herr Landeshauptmann uud ver¬
schiedene aus Ihrer Mitte hinzugezogene Herren, von denen aus dem Vorjahre in unserem Kreise
sich noch befinden Herr Kammerherr von Brcnning, Herr Dest^e, ferner Herr Landesrat Adams.
Ich bitte um Vorschlägewegen Zusammensetzungdieser Kommission. (Zurufe: Wiederwahl.) Es
wird Wiederwahl vorgeschlagen. — Einspruchdagegenerfolgt nicht. — Ich stelle fest, daß Sie die
Kommission in der eben vorgetragenenZusammensetzung wiedergewählthaben.

Nach der Bestimmungder Geschäftsordnung,§ 3, ist in der Sitzung des Provinzialaus¬
schusses vom 9. Februar d. Is. die Verlosung der Mitglieder des Provinziallandtages in fünf
Abteilungen vorgenommenworden. Das Verzeichnisdieser Abteilungen ist Ihnen zugegangen. Zur
Konstituierung und Wahl der Kommissionenbitte ich die Abteilungen, alsbald nach Schluß der
heutigen Plenarsitzung zusammenzutreten. Die Zimmer, wo dies zu geschehenhat, sind am Kopfe
des Abteilungsocrzeichnifses angegeben. Für die Herren, die das Verzeichnisnicht zur Hand haben,
erwähne ich, daß die erste Abteilung im Zimmer XXll zusammentritt, die zweite im Zimmer XX,
die dritte im Zimmer XVII, die vierte im Zimmer XIX und die fünfte im Zimmer X. Die
Zimmer sind außerdem durch entsprechende Schilder an den Türen kenntlich gemacht.

Die Abteilungenhaben zu ihrer Konstituierungzu wählen: einen Vorfitzenden, einen Stell¬
vertreter, einen Schriftführer und dessen Stellvertreter. Nach der Konstituierung werden die Ab¬
teilungen gebeten, zur Wahl der Kommissiouen zu schreiten, und zwar zur Wahl der Geschäfts-
urdnungskommission,der Wahlprüfungskommissionund von vier Fachkommissionen, im ganzen also
von sechs Kommissionen. In jede dieser Kommissionen sind nach der Geschäftsordnung15 Mit¬
glieder zu wählen. Da fünf Abteilungenvorhanden sind, hat jede Abteilung für jede dieser sechs
Kommissionen drei Mitglieder zu wählen.

Meine Herren! Wenn Sie diesem Vorschlage beuteten, so würden die Abteilungen gleich
am Schlüsse der Plenarsitzung zur Kommissionswahlin den betreffenden Niiumen schreiten. Die
Verzeichnisse der Abteilungenund der Kommissionen werden Ihnen möglichst bald zugehen.

Ich möchte anregen, daß die gewählten Kommissionenmorgen Vormittag 10 Uhr zu
ihrer Konstituierung zusammentreten,und zwar die Geschäftsordnungskommission im Zimmer IX
— das ist der Sitzungssaal des Provinzialausschusses—, die Wahlprüfungskommissionim
Zimmer X, die I. Fachkommission im Zimmer XXII, die II. Fachkommission im Zimmer XX,
die III. Fachkommission im Zimmer XVII und die IV. Fachkommission im Zimmer XIX. Jede
dieser Kommissionenhat einen Vorsitzenden,einen Stellvertreter, einen Schriftführer und dessen
Stellvertreter zu wählen.

Ich frage, ob irgendwelche Einwendungenoder anderweitigeVorschlägebezüglich des Zu-
sammentretensder Abteilungenund der Kommissionen zu machen sind. — Das ist nicht der Fall.
Dann stelle ich fest, daß Sie diese Vorschlägeangenommen haben.

Sodann möchte ich mir gestatten, Ihnen noch eine Mitteilung bezüglich der Beratung der
Novelle zur Landgemeinde-Ordnungzu machen. Der Herr Minister des Innern wird den Herrn
Geheimen Oberregiernngsrat Dr. Freund als seinen Kommissar zu dieser Beratung entsenden.
Damit Herr Geheimrat Dr. Freund an der Beratung in allen Punkten teilnehmen kann, ist in
Ausficht genommen,am Freitag, den 12. März, eine erste Lesung der Novelle im Plenum vorzu-
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nehmen. Es würde dann nm Samstag den 13. März die doch voraussichtlich notwendigwerdende
Kommissionsberatungstattfinden und am Montag den 15. März die Schlußberatung im Plenum
eingeleitet werden können.

Ts ist notwendig, daß wir uns heute über diese Dispositionenschlüssig werden, damit der
Herr Ministerialkommissarseine Anwesenheit bei diesen Beratungen ermöglichen kann. —

Das Wort wird nicht gewünscht. Ich stelle fest, daß Sie mit dem Vorschlage, am
Freitag die erste Lesung, am Samstag die voraussichtliche Kommissionsberatungund am Montag,
eventuellauch an dem folgenden Tage, die Schlußberatung der Novelle zur Landgemeindeordnung
stattfinden zu lassen, einverstandensind.

Sodann erlaube ich mir, entsprechend den Gepflogenheitendieses Hauses auf den früheren
Landtagen,vorzuschlagen, morgen die Plenarsitzungum 10'/« Uhr, also alsbald nach Konstituierung
ber Kommissionen, beginnen zu lassen mit folgender Tagesordnung:
1- Eingänge.
2- Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisseder Provinzialverwaltung für das Rech¬

nungsjahr 1907.
3- Vorbericht zu dem Haupt'Haushaltsplan der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz sowie zu

den zu demselben gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten
und

Haupt-Haushaltsplan der genanntenVerwaltung sowie die zu demselbengehörenden Haushalts¬
pläne der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April
1909 bis 31. März 1910.

4- Bericht des Provinzialausschusses,betreffenddie Verwendung des Fonds zur Verminderung des
Anleihebedarfs.

5- Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den Vermögensstanddes RheinischenProvinzial-
Verbandes.

6- Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der eingegangenenVorlagen.
Wenn gegen diefe Tagesordnungund gegen die Zeitbestimmung für die morgige Sitzung, also

16'/» Uhr, ein Widerspruch erfolgen soll, bitte ich, sich zum Wort zu melden. — Es meldet sich niemand.
Ich stelle fest, daß Sie die Tagesordnung und die Stunde des Beginns der morgigen

Sitzung gutgeheißenhaben.
Weiter schlage ich vor, ebenso wie auf den früheren Prouinziallandtagen, am Dientag

leine Plenarsitzung stattfinden zu lassen, sondern diesen Tag ganz für die Kommifsionsberatungen
s^i zu halten. Es würde dann die nächste Sitzung nach dem Montag am Mittwoch, den
10. Miz, stattfinden, und zwar zweckmäßiger Weise um 11 Uhr, mit Rücksicht darauf, daß am
Nachmittagdas Ständeessen stattfindet. Für diese Mittwochsitzungkann heute eine Tagesordnung
noch nicht vorgeschlagenwerden, weil deren Aufstellung von dem Fortgang der Arbeiten in den
Kommissionenabhängig ist. Ich bitte Sie, entsprechend den früheren Vorgängen es dem Vor«
sitzenden zu überlassen, die Tagesordnung für die Mittwochsitzungfestzustellen nach Maßgabe der
Umgänge, die Dienstag aus den Kommissionenan das Bureau gelangen. Wenn Sie damit
einverstandensind, werde ich danach verfahren.

Meine Herren! Wir sind am Schlüsse der Sitzung. Falls das Wort nicht noch gewünscht
Wud, bitte ich die Herren, nunmehr in den Abteilungen zusammenzutreten. — Ich schließe die Sitzung.

(Schluß der Sitzung 2 Uhr.)
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Zweite Sitzung
im Ständehaus zu Düsseldorf, Montag, den 8. März 1909.

Beginn 10 Uhr 44 Minuten.

1. Eingänge.
2. Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisse der Provinzialverwaltungfür das Rechnungs¬

jahr 1907.
3. Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz sowie zu

den zu demselbengehörenden Haushaltsplänen der einzelnenVerwaltungszweige und Anstalten
und

Haupt-Haushaltsplan der genannten Verwaltung sowie die zu demselbengehörenden Haushalts-
pläue der einzelnenVerwaltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahrvom 1. April 1909
bis 31. März 1910.

4. Bericht des Provinzialausschusses,betreffenddie Verwendung des Fonds zur Verminderung des
Anleihebedarfs.

5. Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den Vermögensstanddes RheinischenProvinzial-
verbandes.

6. Entscheidung über die geschäftlicheBehandlung der eingegangenenVorlagen.
Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Sitzung.
Das Protokoll über die gestrigeSitzung liegt auf dem Tische des Hauses offen.
Als Schriftführer für die heutige Sitzung werden die Herren Landrat von Schütz und

Landrat von Wülfing walten.
Sodann, meine Herren, darf ich Ihnen folgende Mitteilungen machen:
Seine Exzellenz der Herr Ober-Präsident hat den Königlichen OberregierungsratDr. Momm

als seinen Kommissariuszu den Sitzungen des Provinziallandtages und der von diesem zur Vor¬
bereitung seiner Beschlüsse gewählten Kommissionen angemeldet.

Feiner hat der Herr Ober-Präsident den KöniglichenGeheimen Oberregierungsrat Dr.
Freund als Kommissarius des Herrn Ministers des Innern für die Veratungen des Provinzial¬
landtages über den von der Königlichen Staatsregierung zur gutachtlichen Aeußerung vorgelegten
Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Gemeindeordnung,angemeldet.

Sodann macht der Herr Ober-Präsident Mitteilung davon, daß heute Nachmittag 5 Uhr
in der Aula des Hohenzollern-Gymnasiumseine Versammlung zur Gründung eines Provinzial-
vereins für Naturdenkmalpflegestattfindet, und spricht die Bitte aus, daß die verehrten Herren
des Landtages dieser Einladung zahlreich folgen möchten. Zur näheren Erläuterung darf ich Ihnen
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Mitteilung geben von einen Schreiben, daß der Herr Ober-Präsident in dieser Sache an mich
gelichtet hat. Es lautet wie folgt:

„Nachdem zur Förderung der Erhaltung und Pflege der Naturdenkmäler für das
Preußische Staatsgebiet im Jahre 1906 eine „Staatliche Stelle für Naturdenkmal-
pflege" geschaffenworden ist, hat der Herr Minister der geistlichen,Unterrichts- und
Medizinal-Angelegenheiteneine weitere Ausgestaltung der Naturdenkmalpflegeinnerhalb
der einzelnenProvinzen angeregt. Von Bedeutung ist hierbei insbesonderedie Ein¬
richtung von Provinzilllkomitees,welche bestimmtsind, die Aufgabe der Naturdenkmal¬
pflege in Verbindung mit der staatlichenStelle und unter Mitarbeit der beteiligten
weiteren Kreise in Angriff zu nehmen. Zu diesen Aufgaben gehörennamentlich:
1. die Ermittelung, Erforschung und dauernde Beobachtungder Naturdenkmäler,
2. die Erwägung der Maßnahmen, welche zur Erhaltung der Naturdenkmäler geeignet

erscheinen,
3. die Anregung der Beteiligten zur Erhallung gefährdeter Naturdenkmäler, ihre

Beratung bei der Feststellung der erforderlichenSchutzmaßregcln und bei Auf¬
bringung etwa erforderlicher Mittel.

Unter Naturdenkmälern sind besonders charakteristischeGebilde der heimatlichenNatur
zu verstehen, vornehmlich solche, welche sich noch an ihrer ursprünglichen Stätte befinden,
seien es Teile der Landschaft oder Gestaltungen des Erdbodens oder Reste der Pstanzen-
und Tierwelt.
Nachdem auf dieser Grundlage in anderen Provinzen bereits mehrfach mit der Organi¬
sation der Naturdenkmalpflegevorgegangen ist, habe ich zur weiteren Erörterung der
Ziele der Naturdenkmalpflegeund der für die Rheinprovinz zutreffendenMaßnahmen
im Einvernehmen mit dem staatlichen Kommissar für Naturdenkmalpflege,Professur
Dr. Conwentz, in Danzig eine Besprechungauf den 8. März 1909, nachmittags
5 Uhr in der Aula des Hohenzollern-Gymnasiums in Düsseldorf (Bastions-
straße, Ecke Königsallee) anberaumt."

Der Herr Ober-Präsident läßt Sie bitten, recht zahlreich an dieser interessanten Ver¬
sammlung teilnehmenzu wollen.

Sodann, meine Herren, mache ich folgende weitere Mitteilungen:
Der 48. Provinziallandtag, also der vorigjährige, hat in seiner Sitzung vom 11. März

^schlössen, der Ueberzeugungvon der Notwendigkeit des baldigen Inkrafttretens eines Gesetzes
zur Regelung der Vorflut in der Rheinprouinz im Wege des UmlegungsverfahrensAusdruck zu
geben und den Herrn Minister für Landwirtschaftzu bitten, in nochmaligeErwägung über den
^llatz eines solchen Gesetzes,unabhängig von dem geplanten Wassergesetz, einzutreten. Der Herr
^ber-Präsident, welcher auch seinerseits den Herrn Minister um möglichst baldige gesetzliche
Regelung der Vorflut in der Nheinprovinz gebeten hatte, teilt mit, daß der Herr Minister darauf
fügendes eröffnet habe:

„wie er gegenüber den ihm gemachten Darlegungen daran festhaltenmüsse, daß der
gegenwärtigeZeitpunkt zum Erlaß des beantragten Gesetzes nicht geeignet sei. Da
der Entwurf des neuen Wasscrgesetzesseinem Abschluß entgegengehe, sei es nicht zweck¬
mäßig, jetzt noch eine Sonderregelung auf wasserrechtlichemGebiete vorzunehmen,viel¬
mehr werde zunächst abzuwarten sein, in welchem Umfangeund nach welchen Grund¬
sätzen das zu erwartende Gesetz die fraglichen Verhältnisse ordnen werde. Hierzu
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komme, daß der Einfluß der wegen einer Umgestaltung der allgemeinen Landes-
verwaltung schwebenden Verhandlungen auf die Organisation, die Zuständigkeit und
das Verfahren der Auseinandersetzungsbehördennoch nicht zu übersehen sei. Unter
diesen Umstündensehe sich der Herr Minister zu seinem Bedauern nicht in der Lage,
den vorgelegtenGesetzentwurf zurzeit zu verfolgen."

Ferner wurde in der letzten Plenarsitzung des Provinziallandtages des vorigen Jahres
der Wunschausgesprochen, es möchten die Formvorschriftenfür die Wahlen zum Provinziallandtag
vereinfacht werden.

Der Herr Ober-Präsident hat sich daraufhin veranlaßt gesehen, durch Erlaß vom 2. v.
Mts. die Vorschriften für die Vollziehung dieser Wahlen im Interesse einer Vereinfachungdes
Verfahrens teilweise abzuändern. Die Vorschrift, daß die Wahlhandlung mit der Verlesung der
H§ 9 bis 24 der Provinzialordnung und des zu dieser gehörigenReglements zu eröffnen sei, ist
aufgehoben. Es bleibt dem Vorsitzendenin besonderenFällen anheim gestellt, den Wählern die
wesentlichen Bestimmungenin der ihm geeigneterscheinenden Weise bekannt zu geben. Feiner ist
es nicht mehr als erforderlichbezeichnet,die Wahl jedes Abgeordnetenin einem befondern Wahl-
gange vorzunehmen. Es kann vielmehr künftig allgemein die Wahl mehrerer Abgeordneten auf
einem Stimmzettel geschehen. Ob die Wahl in einem Wahlgang oder in mehreren Mahlgängen
vorgenommenwerden soll, hängt von Zweckmäßigkeitserwägungen ab und muß hinfort der Beschluß¬
fassung der Wahlversammlung überlassen werden. Eine weitere Vereinfachungist dadurch herbei¬
geführt, daß eine Vereinfachungdes Wahlprotokollszugelassen ist. Es genügt, wenn das Protokoll
auf die Feststellung der durch das Wahlreglement aufgezählten Vorgänge des Wahlgeschäfts
beschränkt bleibt.

Von dem erwähnten Erlaß des Herrn Ober-Präsidenten kann seitens der Herren Abgeord¬
neten im Landtagsbureau Einsicht genommenwerden.

Meine Herren! Es sind sodann außer den in dem Verzeichnisse der Vorlagen aufgeführten
Vorlagen folgende weitere eingegangen:

1. Weiterer Belicht uud Antrag des Prouinzialausschusses,betreffend Regreßansurüche
der RheinischenlandwirtschaftlichenBeiufsgenoffenschaftgegen ersatzpflichtige Betriebsunternehmer
— Drucksache Nr. 32. Diese Vorlage würde zugleich mit der Nummer 60 des Vorlagen¬
verzeichnisses, welche eine ähnlicheAngelegenheitbetrifft, der IV. Fachkommission zuzuweisen sein.

2. Nachtrag zu dem Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend die
Beteiligung des Prouinzialuerbandes an der Garantie für die staatlichen Aufwendungen zu
erweitertem Grunderwerb am Rhein-Weser-Kanal — DrucksacheNr. 36. Dieser Antrag wird
der I. Fachkommission zu überweisen sein.

3. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Hochwasserschäden —
DrucksacheNr. 37. Ich schlage vor, diese Vorlage ebenfalls der I. Fachkommissionzu über¬
weisen. Sie haben den Bericht gedruckt erhalten.

4. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,zu dem Antrag von 8 Kreisen auf
Bereitstellungvon Geldmitteln seitens der Provinz zur VersorgungländlicherKreise mit elektrischem
Strom zu Licht- und Kraftzwecken. Auch diese Vorlage liegt Ihnen vor. Sie dürfte ebenfalls,
da es sich vorwiegendum finanzielle Dinge handelt, der I. Fachkommission zu überweisensein.

5. Nachtrag zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Gesuche
um Abstandnahme von der Verfolgung von Regreßansprüchender Rheinischenlandwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft.Auch diese Vorlage dürfte, ebenso wie der Bericht Drucksache 31, zu dem
sie einen Nachtrag bildet, der IV. Fachkommission zu überweisensein.
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Es ist Ihnen ferner ein Verzeichnisder an den 49. rheinischen Provinziallandtag gerich¬
teten Petitionen zugegangen,— Drucksache Nr. 34 —, und zwar handelt es sich um folgende
Petitionen:

1. des pensioniertenStmßenaufsehers Iske in Birkesdorfum unverkürzteZahlung seiner
als Straßenaufseher erdienten Zivilpension;

2. des Verbandes belgischer Verkehrsvereine in Elberfeldum Bewilligung einer einmaligen
Unterstützungvon 8000 Mark für die Ausführung der Wegemarkierungdes bergischen
Landes;

3. der Eheleute Heinrich Meier in Derschen um Bewilligung einer Entschädigung für
erlittenen Brandschaden. — Es wird vorgeschlagen,diese Petitionen der I. Fach¬
kommission zu überweisen.

4. Des Vorstandes der Herberge zur Heimat in Saarbrücken und des Vorstandes des
rheinischen Verbandes der Herbergen zur Heimat in Langenberg (Rhld.) um die Ein¬
richtung von Wanderarbeitsstätten in der Rheinprovinzgemäß dem Gesetz vom 29. Juni
1907. Es wird vorgeschlagen,diese beiden Petitionen an die II. Fachkommission zu
überweisen.

5. Des Gemeinderates von Senheim, Kreis Zell, um Gewährung einer Provinzialbeihilfe
von 50000 Mark für den Bau einer Brücke über die Mosel zwischen Senheim und
Senhals.

Diese Petition dürfte an die III. Fachkommission zu überweisensein.
Ich bemerke zu dieser Petition, daß eine telegraphischeMitteilung des Herrn

Landrats in Zell eingelaufen ist, nach welcher zu dem Brückenbau eine Kreisbeihilfe
von 20000 Mark bewilligt ist.

6. Des Pfarrers in Muffendorf, Kreis Bonn, um Bewilligung einer Beihilfe zur Restau¬
ration der alten Pfarrkirche. — In der Drucksache 11 ist ein Antrag auf Bewilligung
einer Beihilfe für diese Kirche aus dem Standefonds im Betrage von 4500 Mark
gestellt. — Diefe Petition dürfte zur gemeinfamenBeratung mit der Vorlage des
Provinzilllausschussesan die I. Fachkommission zu verweisen sein.

Ferner ist eingegangeneine Petition des Verbandes der größeren preußischen Landgemeinden,
M welcher noch verschiedene Anträge auf Aenderung der Landgemeindeordnungvorgetragen werden,
U- a. auf Erleichterungder Einführung der Städteordnung für Gemeinden von mindestens 10000
Seelen, auf Erhöhung des Mindeststeuersatzesfür die Ausübung des Meistbegütertenrechtsvon
^50 Mark auf 225 Mark und auf Erleichterungdes Wahlgeschäftsin den größeren Gemeinden
durch Nildung von Wahlabteilungen. —

Ich möchte Ihnen vorschlagen, diese Petition mit der von der Königlichen Staatsregierung
zur Begutachtungan den Provinziallandtag gelangtenGesetzesnovellewegen Aenderung der Gemeinde-
ordnung zur ersten Beratung im Plenum zu bringen, und zwar am Freitag.

Ebenso dürfte zu verfahren sein mit den folgenden, in derselbenAngelegenheiteinge¬
laufenen Petitionen:

»,) des Verbandes der Vereine der Bürgermeister und Gemeinden der Rheinprovinz,
betreffendVorschlage zur Abänderung und Ergänzung der Gemeindeordnung;

d) einer Anzahl von Handelskammern, die im wesentlichen dahin vorstelligweiden, daß
die Wünsche nach Erleichterung des Erwerbes von Stadtrechten für Landgemeinden
von mehr als 20000 Einwohnern, Verleihung des Gemeinderechts an juristische
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Personen und Aufnahme der Gewerbesteuerunter die Steuerarten, auf Grund deren
das Gemeinderecht verliehen wird, Berücksichtigung finden möchten. — Die Petition
der Handelskammernfinden Sie auf Ihren Platzen. —

«) Des nationalen Bürgelvereins Rodenkirchenmit dem Wunsche, in betreff der Land-
gcmeindeordnungmöchten die interessiertenGemeindemitgliedervorher gehört werden,
bevor der Provinziallandtag zur Abänderung des Gesetzes definitiv Stellung nimmt.
Die Versammlung der anwesenden Bürger von Rodenkirchenhabe sich der Petition
der Handelskammernangeschlossen,

ä) Der industriellenWerke in Benrath-Neisholz um Verleihung des Gemeinderechtsan
juristische Personen.

Sodann liegt eine Petition vor mit dem Poststempel „Euskirchen",unterschrieben„Einer
für mehrere Gutsbesitzer", in der dagegenStellung genommenwird, daß fin das Meistbegüterten-
recht in der Novelle zur Gemeindeordnung nach dem Wille» des rheinischen Bauernvcreins nur
die Grundsteuer (150 Mark) maßgebend sein soll.

Meine Herren! Der Provinziallandtag hat bisher die Gepflogenheitgehabt, daß anonyme
Eingaben hier nicht verhandelt werden, sondern daß darüber zur Tagesordnung übergegangenwird.
Ich erlaube mir, vorzuschlagen,dieses Verfahren auch bezüglichder eben erwähnten anonymen
Eingabe Platz greifen zu lassen.

Seine Exzellenz der Herr Ober-Präsident hat die Wahlverhandlungenüber die Ersatzwahlen
zum Provinziallandtage in den Kreisen St. Wendel, Saarbrücken, Merzig, Cöln, Mülheim am
Rhein, Elberfeld, Düsseldorf und Duisburg übcrsandt. Ich fchlage vor, diese Wahlverhandlungen
an die Wahlprüfungskommissionzu verweisen.— Da ein Widerspruch,wie ich sehe, nicht erhoben
wird, erkläre ich die Ueberweisungfür erfolgt.

Meine Herren! Die Abteilungen haben sich gestern konstituiert. Ein Verzeichnisder¬
selben nach ihrer Konstituierungist Ihnen zugegangen. Eine Verlesung desselbendürfte sich wohl
erübrige«, da Sie alle in seinem Besitze sind.

Sodann haben die Abteilungen die Wahlurüfungskommission,die Geschäftsordnungs-
kommisston und die vier Fachkommissionengewählt. Auch das Verzeichnisder Mitglieder dieser
Kommissionen ist Ihnen zugestellt, und es ist auch wohl hier eine Verlesung nicht notwendig.

Die Kommissionen haben sich soeben konstituiert. Ich bitte den Herrn Schriftführer, die
Namen der Vorsitzenden und der Schriftführer sowie deren Vertreter verlesenzu wollen,

Schriftführer von Wülfiug:

Wahlplüsungstummission:
Vorsitzender:Lueg, stellvertretenderVorsitzender:Klüpfel, Schriftführer: I),-. Brandt, stellver¬

tretender Schriftführer: Frhr.. von Nellefsen.

Geschäftsoidnungslommission:
Vorsitzender: von Ehrenberg, stellvertretenderVorsitzender:Pastor, Schriftführer: von Schütz,

stellvertretenderSchriftführer: Minten.

I. Fachkommission:
Vorsitzender:Michels, stellvertretenderVorsitzender:Hueck, Schriftführer: Dr. Lembke, stellver¬

tretender Schriftführer: Dr. zur Nieden.
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II. Fachkommission:
Vorsitzender:0. Conze, stellvertretenderVorsitzender Dr. Venn, Schriftführer: O. von Nell,

stellvertretenderSchriftführer: Eichhorn.

III. Fachkommission:
Vorsitzender:von Stedman, stellvertretenderVorsitzender: Dicke, Schriftführer Dr. Hentzen,

stellvertretenderSchriftführer: Kesselkaul.

IV. Fachkommission:
Vorsitzender:von Groote, stellvertretenderVorsitzender: Heising, Schriftführer: Frhr. von

Hllmmerstein, stellvertretenderSchriftführer: von Boch.

Vorsitzender Spiritus: Dann, meine Herren, teile ich noch mit, daß der Herr Abge¬
ordnete Geheimrat Wegeler aus Gesundheitsrücksichten leider verhindert ist, an den Sitzungen der
diesjährigenTagung des Landtages teilzunehmen.

Herr Geheimrat Goecke hat sich ebenfalls wegen Erkrankung für die ganze Tagung ent¬
schuldigen lassen.

Ich möchte dann zum Schluß noch darauf hinweifen, daß es vorbehaltlichanderer An¬
regungen dabei verbleibt, daß die nächste Sitzung übermorgen um 11 Uhr stattfindet und daß
Sie mich ermächtigt haben, die Tagesordnung für diefe Sitzung je nach dem Ergebnis der Kom-
missionsarbeitenaufzustellen.

Ich frage, ob zu diesen Eingängen das Wort gewünscht wird. — Das geschieht nicht. —
Herr von Wülfing tritt als Schriftführer ab. Ich gebe ihm als Abgeordnetendas Wort.
Abgeordneter von Wülfing: Meine Herren! Ich möchte mir die Anfrage erlauben,

°b es nicht zweckmäßig wäre, in Anbetrachtder Tatfache, daß sich das Material, das künftighin
der besonderen Kommission,die für die Beratung der Landgemeindeordnungeingefetzt weiden foll,
vorzulegen ist, von Tag zu Tag vermehrt, die Kommission schon früher zusammentretenzu lassen.

Es ist gestern darauf hingewiesenworden, daß der Herr Ministerial.KommissarWert
darauf legt, den Verhandlungen von Anfang an beizuwohnenund daß er vor Freitag nicht hier
«scheinen kann.

Ich meine, wir könnten dem Wunsche des Herrn Ministerial-Kommissarsvollständigent¬
sprechen und doch schon vorher die Kommission zusammentreten lassen, damit sie in eine vertrauliche
und unverbindlicheVorberatung eintritt. Der Herr Ministerial-Kommissarwird ja vor allem
Wert darauf legen, an der Beratung der Vorschläge, die die Königliche Staatsregierung dem
Provinziallandtag unterbreitet hat, teilzunehmen. Ich glaube nicht, daß es den gleichen Wert für
den Herrn Ministerial-Kommifsarhat, sich auch an der Beratung der sämtlichenVorschläge,die
aus Interessentenkreisenan das hohe Haus gelangt sind, zu beteiligen. Ich möchte vielmehr
meinen, daß es eine dankenswerte Aufgabe der Kommission fein würde, schon vorher dieses Material
M sichten und nur das dem Herrn Ministerial-Kommissarvorzutragen, was sie wirklich des Vor-
tragcs für wert hält.

Meine Herren! Außerdem sind, was die Zusammensetzung der Fachkommissionen anbe¬
trifft, im hohen Hause Zweifel nach der Richtung hin entstanden, ob diese Fachkommissionen von
den einzelnen Wahlavteilungen oder vom Plenum zu bilden sind. Die erste Wahlabteilung, der
ich anzugehörendie Ehre habe, hat gestern die Wahl schon getätigt; die anderen Wahlavteilungen
haben die Wahl nicht vorgenommen. Ich bitte um Belehrung, ob die Wahlen durch das Plenum
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oder die Abteilungen stattfinden sollen. Sollen diese Wahlen durch die Abteilungen erfolgen, so
möchte ich vorschlagen,daß die anderen Abteilungen ermächtigt werden, das nachzuholen, was
gestern die erste Abteilung schon getan hat.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann Dr. von Renvers: Meine Herren! Was die letzte Frage betrifft, so

sollen die Kommissionen nach dem Reglement von den Abteilungen gewählt weiden. Wenn aber
der Bildung der Kommissionenaus dem Hause nicht widersprochen wird, dann kann ja das Haus
diese Reglementsbestimmungabändern.

Was dann weiter den Hauptantrag des Herrn von Wülfing betrifft, so möchte ich doch
bitten, die Beratung einen Moment auszusetzen,bis der Herr Landtagskommissarhier ist. Ich
glaube, der Herr Landtagskommissarhat wohl das größte Interesse, darüber gehört zu werden,
ob die Kommission jetzt schon gebildet wird oder später. Den allgemeinen Gepflogenheiten
entsprichteö ja nicht, jetzt schon eine Kommission zu wählen, sondern das pflegt erst zu geschehen,
wenn die Sache dem Hause vorliegt und wenn die erste Verhandlung stattgefunden hat. Aber
wie gesagt, ich möchte bitten zu warten, bis der Herr Landtagskommissar,der ein großes Interesse
daran hat, hier ist.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Veltman.
AbgeordneterVeltman: Meine Herren! Die Frage der Landgemeindeordnungsteht heute

nicht auf der Tagesordnung, und ich meine, es wäre richtig, es dem Plenum zu überlassen, bei
Beratung der Vorlage, wenn sie auf der Tagesordnung gestanden hat, auch den Beschluß zu
fassen, in welcher Weise die Kommission gebildet werden soll. (Sehr richtig!) Es ist meines
Erachtens gar nicht angängig, etwa jetzt kurzerhand zu beschließen, die Abteilungen oder das
Plenum sollen wählen.

Nichts hätte ich dagegen, wenn dieser Gegenstand früher auf die Tagesordnung gesetzt
würde, als ursprünglichvorgesehen war, etwa statt Freitag schon Mittwoch, sofern das wegen der
anderweiten Dispositionen angängig ist. Aber jetzt schon die Kommission zu wählen, halte ich
nicht für zweckmäßig und auch nicht für zulässig. (Sehr richtig!)

Vorsitzender Spiritus: Das Wort wird nicht weiter gewünscht. — Ich schließe die Ver¬
handlung über diesen Punkt. Herr Abgeordneter von Wülfing hat einen Antrag nicht gestellt,
sondern nur eine Anregung gegeben. Da somit ein Antrag nicht vorliegt, darf ich diesen Gegen¬
stand als erledigt betrachten. (Bravo!)

Meine Herren! Wir fahren dann in der Tagesordnung fort und kommen zu dem Punkte:
„Bericht des Provinzialausschusses über die Ergebnisse der Provinzial-
verwaltung für das Rechnungsjahr 1907."

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Geheimer Regierungsrat Eich, dem ich das
Wort erteile.

Abgeordneter Eich: Meine sehr verehrten Herren! Der Bericht über die Ergebnisseder
Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr1907 ist Ihnen schon vor mehreren Wochen im Druck
zugegangen. Wenn nun auch im allgemeinen, meine Herren, ein so großes Zahlenmaterial, wie
es in den Bericht eingestelltist und eingestellt weiden mußte, zur Lektüre nicht besonders anregen
mag, so darf ich doch wohl annehmen, daß Sie sich mit der Vorlage, die eine eingehendegenaue
Uebersicht über die Aufgaben und über die Tätigkeit der Provinzialverwaltung gibt, eingehend
befaßt haben, und so kann ich mich wohl darauf beschränken, nur einzelne besonders bemerkenswerte
Punkte hier hervorzuheben.
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Auf Seiten 32 bis 35 der Vorlage finden Sie eine detaillierte Darstellung der Art der
Erledigung der Beschlüsse des Provinziallandtages aus den früheren Tagungen und aus der Tagung
vom 8. bis 14. März des vorigen Jahres.

Im Rechnungsjahr 190? war bei den Provinzialabgaben eine Mehreinnahme von
182431 Mark zu verzeichnen, wovon gemäß dem Beschluße des 47. Provinziallandtages43280 Mark
zur Deckung der Mehrausgaben verwendet worden sind, während der Rest zur Verstärkung des
Vaufonds und des Ausgleichsfondsfür die Provinzialabgaben bei der Landesbankrentbar angelegt
ist- Das Rechnungsjahr 190? schließt mit einem Bestände von 584792 Mark ab, der in das
Rechnungsjahr1908 übernommenist.

Was die finanziellenErgebnisseder werbendenInstitute der Provinz betrifft, so hat die
Provinzilll-Feuerversicherungsllnstalteinen Ueberschußvon 1603797 Mark und die Landesbank
«inen Nettozinsgewinnvon 1329019 Mark erzielt.

Ueber die Verwendung dieser Beträge finden Sie auf Seiten 88 und 103 der Vorlage
die näheren Angaben.

Auf dem Gebiete der Fürsorgeerziehungist zu bemerken, daß der Bestand der zur Ein-
lieferung gekommenen Fürsorgezöglingesich am 31. März 1907 auf 5188 Köpfe und am 31. März
1908 auf 5879 Köpfe stellte. Von den im Berichtsjahre eingelieferten Zöglingen sind 1116 in
Anstalten und nur 140 in Familienerziehunguntergebracht. Es ist das, meine Herren, eine Folge
davon, daß viele von den eingelieferten Zöglingen bereits im vorgerückten Alter stehen, und manche
schon einen hohen Grad von Verwahrlosung erreicht haben, so daß man sie einer Familie nicht
anvertrauen dürfte.

In den Heil- und Pflegeanstalten befanden sich am 31. März 1907 5107 und am
31. März 1908 5338 Kranke.

In der Straßenbauverwaltung ist nur ein freier resp, disponibler Bestand von 19731 Mk.
verblieben, der gemäß dem Beschlusse des 45. Provinziallandtages dem Reservefondsder Straßen-
Verwaltungzuzuführen war.

Namens des Provinzialausfchusscsbeantrage ich, den Bericht durch Kenntnisnahme für
erledigt zu erklären.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffnedie Verhandlungen.— Es meldet sich niemand zum
Wort. — Ich stelle daher fest, daß sie diesen Bericht durch Kenntnisnahmefür erledigt ansehen.

Zur Verhandlung kommt dann die Nr. 3 der Tagesordnung:
Vorbericht zu dem Haushaltsplan der Provinzialverwaltung der Rhein-
provinz, sowie zu den zu demselben gehörenden Haushaltsplänen der
einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten

und
Haupt-Haushaltsplan der genannten Verwaltung, sowie die zu demselben
gehörendenHaushaltspläne der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

Meine Herren! Ich möchte Ihnen vorfchlagen, die Verhandlungenüber diesen Gegenstandmit
den Nr. 4 und 5 zu verbinden, da beide Gegenstände in engstemZusammenhange stehen, nämlich mit dem

Bericht des Provinzialausschusses, betreffend die Verwendung des Fonds
zur Verminderung des Anleihebedarfs

und
Belicht des Provinzialausfchusscs, betreffend den Vermögensstand des
Rheinischen Provinzialverbandes.

3
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Wenn Sie damit einverstanden sind, daß diese Punkte gemeinschaftlich zur Behand¬
lung gestellt weiden — das scheint ja der Fall zu sein —, dann gebe ich das Wort dem Herrn
Landeshauptmann.

Landeshauptmann Dr. von Renvers: Meine Herren! Ich bin dem Herrn Vorsitzenden
des Landtages dafür dankbar, daß er gestattet hat, daß diese Positionen zusammen beraten werden,
wie das ja auch in früheren Jahren der Fall gewesen ist. Damit ist ein Modus gefunden, wie
diese vier Vorlagen, die ineinander greifen, sich am besten darstellen lassen.

Ich darf daher zunächst auf die erste Vorlage, den Vermögensstand der Rheinprovinz
betreffend,übergehen.

Ich habe Ihnen den Vermögensstand,wie er am 1. April 1908 sich gestaltet, vorzulegen.
Ich bitte, die Drucksache Nr. 2 zur Hand zu nehmen, wo auf Seite 2 bis 5 alle Einzelheiten
dargelegt sind. Am 1. April 1908 betrug der Vermögensbestand58336208 Mark. In dieser
Summe ist aber einbegriffendas Vermögen der Fonds, die der Provinz nicht gehören, sondern von
ihr nur verwaltet weiden, nämlich die Fonds der Nuhegehaltskassen,der Witwen- und Waisen¬
versorgung,der Viehentschädigungenund ähnliche. Diese Fonds betragenzusammen8003084 Mark
Sie müssen diese Summe also von der ebengenanntenabsetzen, und dann bleiben 50333124 Mark
als Vcrmögensbestandübrig.

Auf der anderen Seite ist dieser Summe wieder zuzufügendas Vermögen der Landesbank,
der Feuerversicherungsanstaltund des Meliorationsfonds, die ja indirektVermögcnsbestandteileder
Provinz sind. Das Vermögender Lcmdesbank beträgt 8514000 Mark, das der Feuerversicherungs¬
anstalt 12159000 Mark und das des Mcliorationsfonds 2003800 Mark. Wenn Sie diese
Summen hinzunehmen,so erhöht sich dadurch der Vermögensbestandauf 73009924 Mark.

Wir müssen nun einen Vergleich mit dem Vermögensstande ziehen, wie er sich am
1. April 190? dargestellt hat. Wahrend wir jetzt wie gesagt 73 009 924 Mark Vermögen haben,
betrug am 1. April 1907 der Vermögensbestand67 721 646 Mark, so daß wir jetzt ein Plus von
5 288 278 Mark zu verzeichnen haben.

Meine Herren! Es fragt sich nun, wie dieser Vermögenszuwachszu erklären ist. Zu
diesem Zweck darf ich bitten, die Ihnen vorliegende Drucksache Nr. 2 zur Hand zu nehmen.
Darin ist auf Seite 2 unter Nr. 1 bis 23 der Zuwachs zu den einzelnenPositionen ganz genau
aufgeführt. Ich glaube, ich brauche die Positionen nicht alle hervorzuheben. Ich möchte nur
bitten, mir zu gestatten, auf einige Positionen hinzuweisen.

So sehen Sie, daß durch Grunderwerb für die Fürsorgeerziehungsanstaltenz. B. unter
Nr. 10 248 747 Mark, unter Nr. 11 durch Erweiterungsbauten bei den Heil- und Pflegeanstalten
741079 Mark, durch Grunderwerb für die Anstalt zu Bedburg 521532 Mark zugewachsen sind.

Vor allem möchte ich aber auf Nr. 19 hinweisen,wo allein 1174 000 Mark aus dem
Gewinn der Proviuzial-Feuerversicherungals Mehr aufgeführt sind.

Meine Herren! Dem Vermögendes Provinzialuerbandesstehen andererseitsauch Schulden
gegenüber. Dies ist auf Seite 3 der Ihnen vorliegendenDrucksache unter den Nummern 1 bis
10 des näheren dargelegt. Sie finden dort, daß am 1. April 1908 die Schulden 30 001971
Mark betrugen, gegenüber nur 26 971993 Mark am 1. April 1907. Hiernach sind also die
Schulden bis zum 1. April 1908 um 3 029 978 Mark gestiegen. Auch hier habe ich aufzuklären,
wie dieser Schuldenzuwachsiu dem abgelaufenenJahre entstanden ist. Auf Seite 4 des gleichen
Diuckstücks ist unter Nr. 1 bis 7 nachgewiesen, wie in den einzelnenPositionen die Schulden um
3 982 257 Mark angewachsen sind. In den darauffolgendenPositionen 1 bis 9 ist dann weiter
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nachgewiesen, daß eine Amortisation von 952 279 Mark stattgefundenhat, so daß in Wirklichkeit,
wü ich eben schon gesagt habe, der Schuldenzuwachs3 029 978 Mark beträgt. Ich glaube, auch
hier brauche ich wohl auf die einzelnen Positionen nicht einzugehen. Sie liegen Ihnen ja
gedruckt vor.

Wenn ich mm das Gesamtresultat aus dieser Vermügenszusammenstellungziehe, dann
ergibt sich, daß der Schuldenzuwachs3 029 978 Mark beträgt, dem aber ein Vermögenszuwachs
von 5 288 278 Mark gegenüber steht, so daß wir in Wirklichkeiteinen Zuwachs an Vermögen
von 2 258 300 Mark zu verzeichnen haben.

Meine Herren! Das ist der erste Punkt, den ich auf Grund der heutigen Tagesordnung
zu erledigenhätte.

Ich darf nun zu dem zweiten Punkt, zur Vorlage des eigentlichen Haushaltsplans, über¬
Lehen, Da möchte ich Sie bitten, den Haupt-Haushaltsplan zur Hand zu nehmen und zunächst
Seite 23 aufzuschlagen. Aus dem Schlußsätze auf Seite 23 des Haupt-Haushaltsplanes ersehen
Sie, daß der diesjährige, Ihnen vorzulegendeHaushaltsplan mit 31 279 826 Mark abschließt.
Sie sehen in demselben Abschluß, daß der vorjährige Haushaltsplan 28 931 252 Mark betragen
h°t, so daß für das Jahr 1909 ein Plus von 2 348 574 Mark einzusetzengewesen ist. Mit anderen
Worten: Unser Haushaltsplan steigt um rund 2 349 000 Mark.

Von diesem Mehrbedarf gegen das vorige Jahr werden nun zunächst durch unsere eigenen
«höhten Einnahmen 739 074 Mark gedeckt.

Auch hier werden Sie fragen, wie die erhöhten Einnahmen aus unseren Anstalten und
aus unserm Grundbesitzentstandensind. In dieser Hinsichtverweise ich auf die Drucksache Nr 1.
Dort ist auf Seite 28 bis 3? in 25 Positionen nachgewiesen, wie die finanziellenVerhältnissebei
ben Anstalten sich gebesserthaben, und dieser Nachweis schließt mit der cbengenanntenSumme
v°n 739 074 Mark ab.

Wenn ich diese eigenen Einnahmen von dem voraussichtlichen Mehrbedarf abziehe, dann
bleiben noch 1609 500 Mark zu decken. Zunächst fällt unter diese Summe 1 Prozent der
Provinzialumlage, dessen Mehrerhcbung zur Verminderung der Schuldenlasten im vorigen Jahre
vom Provinziallandtage beschlossenworden ist. Das sind 845 000 Mark, die Sie bei der Ein¬
nahme unter Titel II, 5 und in der Ausgabe unter Titel V, 5 in demselben Betrage eingesetzt
finden. Wenn Sie auch diese Summe abziehen, dann bleiben noch 764 500 Mark übrig, die
neben dem 1 Prozent, von dem ich eben sprach, anderweitig zu decken sind.

Ich glaube, ich habe Ihnen nun etatsmähig nachzuweisen, erstens daß diese Summe von
764500 Mark in der Einnahme mehr vorgesehen ist, als im Vorjahre, und zweitens, daß die¬
selbe Summe in der Ausgabe wieder einscheint.

Ich möchte zunächst auf die Einahmen eingehenund bitte Sie, den Haupt-Haushaltsplan
zur Hand zu nehmen. Danach ist auf Seite 4 der Einnahmen mehr eingefetzt bei Titel lila,
Provinzialllbgabenfür Verkehrsanlagen.Bezirksstraßen,139 500 Mark, bei Titel 112, Landarmen-
wesen, sind 72 000 Mark als Mehreinnahme vorgesehen,bei Titel 113, erweiterte Armenpflege,
finden Sie 83 000 Mark mehr eingestellt, bei Titel 114, Ergänzung der allgemeinen Dotationsrente,
455 500 Mark, auf Seite 5 des Haushaltsplans bei Titel IV2. Zinsgewinn des Meliorationsfonds,
29? Mark, bei Titel VI, Zinsen von vorübergehendrentbar angelegtem Kapital, 14 200 Mark
und bei Titel V2 unvorhergeseheneEinnahmen 3 Mark. Diese Summen bettagen zusammen
^64 500 Mark. Die Summe, die anderweitig aufzubringenwäre, ist also hier in den Einnahmen
vorgesehen.
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Ich muß Ihnen weiter nachweisen, daß dieselbe Summe in der Ausgabe wieder erscheint.
Da bitte ich, Seite 8 des Haushaltsplans aufzuschlagen. Hier sind bei Titel 12 für die Armen
in Weiden auf Grund alter rechtlicher Verpflichtung150 Mark mehr eingesetzt, bei Titel III, für
den Provinziallandtag und die Zentralvcrwaltung 19 300 Mark, bei Titel 112, für den Pensions-
haushaltsplan 8396 Mark auf Seite 10 des Haushaltsplans bei Titel 117, Taubstummenwesen,
29 250 Mark, bei Titel 118, Vlindenwesen, 10 405 Mark, ferner auf Seite 12 des Haushalts¬
plans bei Titel 119, Hebammenwesen,23 280 Mark, bei Titel 1110, Fürsorgeerziehung,53 800
Mark, bei Titel 1111, Heil- und Pflegeanstalten, 114 600 Mark, bei Titel 1112, Landarmen-
Wesen, 72 000 Mark, dann auf Seite 14 des Haushaltsplans bei Titel 1114, erweiterte Armen¬
pflege, 83 000 Mark, bei Titel 1115, Brauweiler, 17 000 Mark, bei Titel 1117, baulicheUnter«
Haltungen, 100 Mark, bei Titel 1118, milde Stiftungen und WolMtigkeitsfonds 3000 Mark,
dann auf Seite 16 bei Titel I1 19, Straßenverwaltung, 139500 Mark, bei Titel 1120. land¬
wirtschaftliche Angelegenheiten.44 686 Mark, ferner auf Seite 18 des Haushaltsplans bei Titel
IV 1. Kunst und Wissenschaft, 3 450 Mark, bei Titel IV 2, Museen, 12 665 Mark, bei Titel IV3,
gewerbliche Zwecke, 10 000 Mark, bei Titel IV 4, Ausgaben beim Zinsgewinn des Meliorations¬
fonds, 297 Mark und endlich auf Seite 20 des Haushaltsplans bei Titel V4, für Verzinsung,
65 000 Mark, bei V7, zur Verfügung des Provinziallandtags, 80 500 Mark.

Zur Aufklärung darf ich mir hierzu vielleicht noch eine kurze Bemerkunggestatten. Im
vorigen Jahre waren zur Verfügung des Provinziallandtages an Ueberschüssen aus Steuern
530 000 Mark gestellt. In diesem Jahre sind, worauf ich später noch zurückkomme, 610 500
Mark zur Verfügung gestellt. Diese Differenz zwischen der vorjährigenund der diesjährigenSumme
muß hier erscheinen. Das sind die ebengenannten80 500 Mark. Bei V8, Zinsen für Vorschüsse,
sind 235 Mark mehr eingesetzt. Wenn Sie die Gesamtsummeder einzelnen Positionen nehmen,
so beträgt diese 790 615 Mark.

Dieser Summe steht aber auf Seite 18 des Haushaltsplans bei IV, 5 eine Minder-
ausgabe von 26 115 Mark gegenüber. Ziehen Sie diese Summe von der Mehrausgabe ab, dann
bleibt der vorhin genannte Betrag von 764 500 Mark. Der in Einnahme eingesetzte Gesamt«
betrag findet sich also auch in Ausgabe.

Meine Herren! Ich glaube die einzelnenPositionen brauche ich hier nicht zu erörtern,
das ist Sache der Beratung in den einzelnen Kommissionen bezw. in der I. Fachkommission.Ich
begnüge mich damit, festzustellen,daß die betreffendenSummen in Einnahme und in Ausgabe
eingestellt sind.

Ich darf jetzt dazu übergehen,zu entwickeln, wie wir diese Summen decken können. Sie
werden mir gestatten, zunächst auf die Einzelfonds, die der Provinz zur Deckungder Ausgaben
zur Verfügung stehen, kurz hinzuweisen,Sie haben im Landtage des Jahres 1906 drei Fonds
gegründet, auf die der damalige bare Bestand übertragen worden ist. Das ist 1. der Betriebs¬
fonds, der nur eine Höhe von 500 000 Mark erreichen sollte, 2. der Baufonds und 3. ein Aus¬
gleichsfonds.

Der Betriebsfonds betrug bei seiner Bildung im Jahre 1906 504 415 Mark. Dieser
Fonds sollte ja, wie gesagt, nicht weiter erhöht werden, wird also wohl vielleicht immer auf diesem
Satze bestehen bleiben.

Der Baufonds betrug bei seiner Bildung im Jahre 1906 471865 Mark.
Der Ausgleichsfondshatte genau dieselbe Höhe, so daß damals eine Gesamtsummevon

1448146 Mai! zur Verfügung stand.
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Der Betriebsfonds ist um eine Kleinigkeitverringert worden, weil an die Stadt Essen
und den Landkreis Aachen Steuerbeträge in der Gesamthöhevon 3858 Mail zurückzuerstatten
waren. Er betragt jetzt, wie gesagt, rund 500 556 Mark.

Die beiden anderen Fonds, der Ausgleichsfondsund der Vaufonds, haben sich im Laufe
b" Jahre 1907 und 1908 etwas verändert, und zwar im Jahre l90? zunächstin folgender
Weise: Wir haben im Jahre 190? an Provinzialsteuern gegen den Anschlag mehr eingenommen
182 431 Mark. Aus diesen Mehreinnahmen an Steuern sind aber entsprechend den Beschlüssen
des Provinzillllandtages gezahlt worden: 11213 Mark für Erhöhung des Wohnungsgeldzuschusscs
an die in Düsseldorf wohnenden Provinzialbeamten, ferner 11158 Mark für Erhöhung der
Gehälter der Taubstummenlehrerund Assislenzärzte an den Hebammenlehranstalten,20 909 Mark
für Ueberschreitung des Fürsorge-Haushaltplans, so daß nur noch 69 575 Mark von den Mehr¬
einnahmen an Steuern verbliebensind.

Entsprechenddem Beschlußdes Provinzialland!ages ist diese Summe gleichmäßig auf den
Vaufonds und den Ausgleichsfondsverteilt worden. Es enthielt demnach Ende 1907 der Vau¬
fonds 554 980 Mark und der Ausgleichsfondsdieselbe Summe.

Der Betriebsfonds ist, wie gesagt, auf rund 500 000 Mark stehen geblieben. Wir hatten
also bei Beginn des Vorjahres 1 610 518 Mark disponible, auf 3 Fonds verteilte Bestände. Es
frägt sich nun, wie im Jahre 1908 die beiden Fonds noch etwa angewachsen sein können. In
dieser Beziehung darf ich hervorheben, daß wir für 1908 65 629 Mark Steuern mehr erhoben
haben, als vorauszusehenwar, außerdem standen dem Provinziallandtag 530 000 Mark an schon
beschlossenenMehrsteuern zur Verfügung. Diese beiden Summen würden auf den Vaufonds und
den Ausgleichsfondszu verteilen gewesen sein, wenn nicht schon der Landtag von vornherein über
die Summe anders verfügt hätte, indem er für den Kreiswegebaudie Summe von 100 000 Mark,
sin eine Teuerungszulage an die unteren und mittleren Beamten 70 000 Mark, zur Verbesserung
dn Pflegerbezüge in den Anstalten 53 000 Mark, für die „Nahereguliemng" 80000 Mark, für
die „Wupperregulierung" 145 000 Mark, für die „Niersregulierung" 57 400 Mark, für 3 land¬
wirtschaftliche Winterfchulen 7076 Mark und zur Deckungeines Defizits bei der Fürsorgeverwal-
tung 18 000 Mark, mithin im ganzen 530 476 Mark aus disponiblen Mitteln bewilligte, also
eigentlich 476 Mark mehr, als jene Summe, die nach dem damaligen Beschluß steuerlich zur Ver¬
fügung stand. Diese 476 Mark lassen sich aber aus den mehr eingegangenenSteuern von
65 629 Mark decken, so daß also noch ein größerer Betrag übrig bleibt. Dieser Betrag muß nach
Ihren Beschlüssen auch wieder auf die erwähnten beiden Fonds verteilt weiden. Das ist geschehen.
Der Baufonds und der Ausgleichfondshaben danach heute eine Höhe von je rund 604 000 Mark
«reicht.

Meine Herren! Um die Summe, die heute durch den Haushaltsplan mehr gedeckt werden
soll, aufzubringen, durften wir aber nach Ihren Beschlüssen nicht auf die 3 Fonds zurückgreifen.
Diese 3 Fonds sollten zur Verfügung des Provinzillllandtages bleiben.

Es muß also der Mehrbetrag anderweit gedeckt werden. Meine Herren, wir können
diesen Mehrbetrag aber auch ganz bequem decken, wenn wir, wie seit 6 Jahren 12'/,°/», abge¬
sehen von dem einen Prozent für die Schuldentilgung, worauf ich später noch eingehen werde,
erheben. Ich darf bemerken, daß wir seit 5 Jahren mit dein Steuersatz überhaupt nicht in die
Hohe gegangen sind, obwohl in den Zeitungen immer zu lesen ist, daß an der Erhöhung der
Gemeindehaushaltspliineusw. die Provinz durch die Erhöhung der Umlagen die Hauptschuldtrage,
was aber, wie gesagt, den Tatsachen keineswegsentspricht.
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Meine Herren! Wir haben zunächst feststellen lassen, wie sich am 1. Oktober des Vor¬
jahres das Staatssteuersoll gestaltete. Nach den Zusammenstellungenbelief sich das Staatssteuersoll
auf 84 324 940 Mark. Dazu kommen noch an fiskalischen Betiiebssteuern, die allerdings zurzeit
noch nicht fest veranschlagtwaren, 303 602 Mark, so daß wir am 1. Oktober ein Staatssteuersoll
von 84 628 542 Mark annehmen durften. Nun ist diese Summe vielleicht etwas zu hoch
gegriffen, weil, wie gesagt, die fiskalischen Steuern noch nicht feststandenund wohl hier und da
auch noch Reklamationen zu erwarten waren. Wir haben daher angenommen, daß sich das
Steuersoll am 1. Januar auf 84 500 000 Mark belaufen würde.

Wenn wir den alten Prozentsatz von 12^2 °/n festhalten, so würden wir bei diesem
Staatssteuersoll 10 562 500 Mark erheben. Wir haben aber zur Deckung des gesamten Haushalts¬
plans nur nötig 9 952 000 Mark. Wir würden also bei 12'/2 °/„ Umlage den Betrag von
610 500 Mark mehr erheben, der zur Verfügung des Provinziallcmdtagcs und des Provinzial-
ausschusscs bleiben würde. Meine Herren, der Provinzialausschuß hat sich aber gestattet, Ihnen
schon einige besondere Vorlagen zugehen zu lassen, wonach dieser Mehrbetrag zur Deckung von
Ausgaben Verwendung finden soll, die durch die Ihnen vorliegendenSondercmträge entstehen.

Aus dieser mehr zu erhebenden Summe von 610 000 Mark sollen gedeckt werden:
die Erhöhungen der Beamtengehälter, wegen deren Ihnen eine besondere Vorlage vorliegt und
die sür die Icntralverwaltung, abgesehenvon dem Wohnungsgeldzuschuß,rund 270 000 Mark
betragen.

Es soll weiter vorgeschlagen werden, aus dieser Summe zu nehmen: 22 000 Mark für
nachträglicheArbeiten zur Regulierung der Sieg, ferner eine Summe von 30 000 Mark zur
Deckung eines Ausfalles bei der Fürsorgeabteilung und schließlichnoch 121500 Mark, die
bestimmt sind zur Durchführung der Neffelregulierungin den Kreisen Düren und Beigheim.

Wenn wir diese Summen aus den Mehrerträgnissen an Provinzialsteucin decken, so
bleiben noch ruud 120 000 Mark, die evtl. zu den bekannten beiden Fonds, dem Baufonds und
dem Ausgleichfondsfließen könnten. Auf diesen Betrag darf ich später noch zurückkommen, wenn
ich auf die Notstcmdsuorlage,betreffendden Wied- und den Siegkreis eingehe.

Meine Herren! Der Provinzialausschußschlägt daher dem Provinziallcindtag, wie in der
Vorlage ausgeführt, vor, abgefehen von dem einen Prozent zur Verminderung des Schulden-
anwllchsens, wie bisher 12^2 "/« zu erheben, womit wir den sämtlichen Anforderungendes Haus¬
haltsplanes Rechnung tragen können.

Meine Herren! Nun gestatten Sie mir, daß ich noch auf einige Vorlagen eingehe, die
den Haushaltsplan in finanziellerBeziehung berühren.

Da möchte ich zunächst auf das eine Prozent, das zur Verminderung der Schulden
erhoben weiden foll, eingehen. Ich darf daran erinnern, daß wir vor 2 Jahren dem Provinzial-
landtag bereits hierüber eine Vorlage gemacht haben, daß diese aber damals abgelehnt, jedoch für
die folgenden Jahre eine diesbezügliche Vorlage erwartet wurde.

Im vorigen Jahre brachten wir eine Vorlage ein, die vorschlug1 ^2 °/° zu dem gedachten
Zwecke zu erheben. Der Provinziallcmdtag strich '/2 °/o, beschloß aber, in den Haushaltsplan für
1909 1 °/u einzustellen. Die Vorlage, die Ihnen heute vorliegt, entsprichtgenau dem vorjährigen
Beschlußdes Provinziallaudtages.

Das Vorgehen des Provinziallandtages ist im Abgeordnetenhause,ich glaube auch im
Herrenhausevon dem Herrn Finanzminister als das Vorbild einer vorsichtigen Finanzverwaltung
hingestellt und allen anderen Selbstverwaltungen angepriesenworden. (Hört, hört!)
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Meine Herren! Sie haben also eigentlich schon eine ganze Menge von Vorschußlorbeeren
auf Grund Ihres vorjährigenBeschlusses eingeheimst. (Hört, hört!) Ich möchte nun bitten, heute
an dem vorjährigen Beschlusse festzuhalten. Ja, meine Herren, wir haben im jetzigen Haushalts¬
plan an Zinsendienst für die alte Irrenhausschuld aus den siebziger Jahren von 6,», von 8 und
^ Millionen schon 1235 000 Mark eingestellt. Dem nächsten Landtage muß eine Vorlage, wie
sü schon im vorigen Jahre ja auch schon angekündigtworden ist, gemacht worden, wonach die
schwebenden Schulden, die für verschiedene Bauten der Provinz in den letzten 4 bis 5 Jahren
kontrahiertworden sind, in eine definitive Anleihe umgewandelt werden. Es handelt sich um die
Aufwendungenfür die Bauten der Fürsorgeerziehungs-AnstaltenFichtenhain, Solingen, Rhein-
dahlen, für den Umbau der Blindenanstalt in Düren, den Neubau der Hebammenanstalt in Cöln,
die Museums-Ausstattung in Bonn, die Hälfte des Baues der Anstalt Bedburg bei Cleve, den
Umbau der Taubstummenschulein Kempen, den Anbau in Elberfeld, die Vergrößerungder Anstalt
von Iohannistlll, die alle bisher aus Darlehen und Vorschüssenvon der Landesbank gedeckt
worden sind, eine Angelegenheitdie aber endlich definitiv geregeltwerden muß. Das wird eine
Vorlage werden von rund 16 000 000 Mark, wie ich im vorigen Jahre ja auch schon mitgeteilt
habe. Wenn Sie dann den Zinsendienst dieser 16 Millionen zu der oben genannten Summe
hinzuzählen, dann ergibt das 900 000 Mark, die in dem Haushaltsplan mehr einzustellen sind,
^m nächsten Jahre werden die Ausgaben für Zinsen und Amortisationsratenauf rund 2 300 000
Mark steigen. Ich möchte glauben, daß es wirklich an der Zeit ist, wie Ihnen schon seit 3 Jahren
vorgeschlagen, dem vorzubeugen,daß die Schulden auf die Dauer ins Unendliche wachsen. Was
m den letzten 20 Jahren in der Provinz an Bauten hergestelltworden ist, ist nie aus laufenden
Mitteln bezahlt, sondern aus Darlehen bestritten worden, obwohl es sich um Anforderungen
handelte, die erfahrungsgemäß von Jahr Jahr zu Jahr wiederkehren. Ich darf hervorheben,daß
wir noch lange nicht mit unsern Bauten am Ende sind und daß wir bei den großen Anforderungen,
oie gestellt weiden, wahrscheinlichauch nie ans Ende kommen werden. Wir haben zurzeit die
Hälfte des Baues in Cleve fertig und fangen mit der zweiten Hälfte zu bauen an. Wir dachten,
wenn die erste Hälfte fertig gestellt wäre, könnten wir die Kranken dort unterbringen. Diese
Rechnung ist vollständig falsch gewesen. Es wird nämlich die Departemeutal-Irrenanstalt in
Düsseldorfaufgehoben. Dadurch kommen von vornherein 500 Personen hinzu. Wir haben jetzt
in unseren Anstalten rund 560 Personen über die Normalzahl, so daß wir fast leine Kranken
Mehr aufnehmen können. Die Kranken müssen schon jetzt auf den Fluren usw. untergebracht
werden. Rechnen wir diese aus der Ueberbelegungder Anstalten sich ergebende Zahl der Kranken
zu derjenigen, die aus der Departementalanstalt kommt, so haben wir 1000 Köpfe in Eleve
unterzubringen,wofür ein anderer Platz nicht vorhanden ist. Ich darf voraussagen, daß, ehe der
^au in Cleve fertig ist, Ihnen eine weitere Vorlage zur Beschaffung einer weiteren Anstalt vor¬
gelegt werden muß. Ein derartiges Aushilfsmittel, wie es sich uns in diesem Jahre gebotenhat,
nämlich eine alte Irrenanstalt in Eöln-Lindenthal pachten zu können, bietet sich wahrscheinlich
zum zweiten mal nicht wieder. Wir werden die alte Anstalt auch in 3 bis 4 Jahren wieder
abgeben müssen. Gehen Sie auf die Vorlage, 1 °/° mehr zu erheben, nicht ein, dann haben wir
in jedem Jahr die Bauzinsen von 840000 Mark aufzubringen, die ja erst am Schlüsse des
Baues abgerechnetweiden. Das macht im Jahre rund 70-80000 Mark, die nicht nur für
em Jahr, sondern 30 Jahre lang bis zum Ende der AmortisationsdauerJahr für Jahr zu zahlen
sind. Füglich kommenwir wirklich in Schuldenveihältnissehinein, die eigentlichnicht zu recht¬
zeitigen sind.
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Ich verkennenicht, daß die Vorlage über die Aufbringung der Mittel jetzt nicht gerade
zu einem bequemen Zeitpunkt kommt. (Sehr richtig!) Aber vor 3 Jahren wurde die Sache zurück¬
geschoben, und im Vorjahre wurde sie ebenfalls zurückgeschoben.Schieben Sie sie jetzt wieder
zurück, so wird sie nach meiner Ueberzeugungin den nächsten 2, 3 Jahren auch nicht erledigt
werden. Dann sind wir nicht weiter als jetzt und müssen ruhig die Schulden weiter tragen, so
unbequemdas auch ist.

Ich glaube, der Provinzialausschußkann nicht gut einen anderen Standpunkt einnehmen,
als den, den das hohe Haus im vorigen Jahre als maßgebendfür die zukünftige Vorlage hingestellt
hat. Wir weiden ja über die Einzelheiten der Vorlage in der Fachkommissionnoch sprechen
können. Meine Herren! Eine weitere Vorlage, die für den Etat von großer Bedeutung ist, ist
die Ihnen in einem umfangreichenDruckstück vorgelegteBesoldungsordnung. Meine Herren! Wir
haben in den letzten Jahren hier nur diejenigen Positionendes Besoldungsplansgeändert, deren Aenderung
unbedingt nötig war. Hauptsächlich handelte es sich um die Bezüge der Pfleger an den Anstalten,
die Gehälter der Lehrer und einiger Aerzte. Im übrigenhaben wir den Besoldungsplankaum angerührt.
Wir haben im vorigen Jahre für untere und mittlere Beamte eine Teuerungszulage im Gesamt¬
beträge von 70000 Mark gewährt. Nachdemnun der Staat und das Reich mit den Besoldungs¬
änderungen vorgegangen sind, nachdem auch der Herr Minister die einzelnenKommunen direkt
aufgeforderthat, für die Verbesserung der Bezüge ihrer Angestelltenzu sorgen, hat die Provinzial-
verwaltung sich nicht mehr zurückhalten können, sondern hat eine neue Besoldungsvorlageentworfen.
Wir haben uns genau an die staatlichenSätze angeschlossen, allerdings mit der Bestimmung, die
vom Provinziallandtage früher aufgestellt worden ist, daß die Provinzialbeamten etwas besser
gestellt werden müssen als die Staatsbeamten, weil das die Voraussetzung der Annahme und
Erhaltung der Beamten bedeute. Wir haben die Vorlage auch nicht als Einzelprovinz gemacht,
sondern es haben zwei Besprechungender Landesdirektorender Provinzen stattgefunden, und auf
Grund einer gemeinsamenBeratung ist der Entwurf aufgestelltworden.

Wir weichen nur in einer Beziehungvon den Vorlagen der übrigen Provinzen ab. Die
anderen Provinzen gewähren nämlich die Gehaltszulagen vom 1. April 1908 ab. Wir schlagen
aber vor, sie erst vom 1. April 1909 ab zu gewähren, weil wir für die Vergangenheit keine
Mittel haben, aber auch die Teuerungszulage dem dringendstenBedürfnis abgeholfenhat.

Meine Herren! Ueber die einzelnen Positionen der Gehaltsvorlage müssen wir ja in der
Kommissionverhandeln. Ich kann sie hier nicht einzeln hervorhebenund möchte deshalb hier nur
den Schlußeffekt noch llarlegen. Wir brauchen für die Zentralverwaltung als solche nach der
Vorlage mehr 270000 Mark und an Wohnungsgeld, in runder Summe genannt, 40000 Mark.

Die übrigen Verwaltungszweige(die Landesbank,die Feuersozietät)decken ihre Ausgaben
aus ihrem reichlichen Reingewinn, ohne daß die Steuern oder das Vermögender Provinz irgendwie
davon tangiert werden.

Die Lcmdes-Versicherungsanstaltund die landwirtschaftliche Berufsgenofsenschaft müssen die
Kosten aus ihrem Betriebe selbst aufbringen. Der Gefamtmehrbedarf für die drei Anstalten an
Gehältern beläuft sich auf 185000 Mark und an Wohnungsgeld auf rund 45000 Mark. Wir
können, wie gesagt, die erforderlichen Summen aus den eben beim Haushaltsplan angeführten
Beträgen decken, ohne neue Steuern zu erheben.

Eine weitere wesentliche Vorlage ist die über die Beschaffungneuer Räume für den
Landtag, den Prouinzialausschußund die Verwaltung.

Meine Herren! In dieser Beziehungliegt Ihnen eine sorgfältigausgearbeitete,erschöpfende
Darstellung im Druck vor. Ich möchte mich hier darauf beschränken,nur das Endresultat der
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Beratungen des Provinzialausschussesund Ihr« Spezialkommissionanzudeuten. Die Kommission
schlägt dem Provinziallandtage vor, erstens das jetzige Ständehaus für den Prouinziallandtag,
für den Provinzialausschuß und unter Beibehaltung einer Abteilung in der obersten Etage unter
Zugrundelegungder Pläne des Architekten vom Endt umzubauen,und zweitens, von der Errichtung
eines eigenen Bureaugebäudes an der Elisabethstraße auf dem Terrain, das der Provinz gehört,
Abstand zu nehmen, weil das Terrain nicht genügt und weiteres Terrain zu annehmbaremPreise
in der Gegend überhaupt nicht zu haben ist. Es wird weiter vorgeschlagen,neue Bureauräume
mit einer Dienstwohnungauf dem Terrain zu beschaffen, welches die Stadt Düsseldorf am Rhein-
ufer angebotenhat. Endlich wird vorgefchlagen, zur Deckung der gesamten Kosten, die hierdurch
entstehen, eine Anleihe von 2450000 Mark aufzunehmen und auf diese Anleihe den Erlös aus
der Veräußerung der Grundstückean der Elisabethstraße zu verrechnen,so daß für die gesamte
Ausführung der beiden Bauten nur 2 Millionen nötig sind.

Meine Herren! Ich hoffe, daß das Haus aus der vorliegenden Drucksache und dem
Material die Ueberzeugunggewinnt, daß der Ausschuß und die Kommissionden Wünschendes
Hauses, die im vorigen Jahre geäußert worden sind, nach bestem Wissen und Können Rechnung
getragenhaben.

Ich muß Sie nun bitten, noch auf einige kleinere Vorlagen eingehenzu dürfen, die aber
auch in finanzieller Hinsicht für die Provinz von Bedeutung sind. Da liegt Ihnen zunächst eine
Vorlage von der Stadt Cöln vor, ein Terrain zur Erweiterung des Geländes für die neue
Hebammenlehranstaltzu kaufen. Die neue Hebammenlehraustaltin Cöln ist fertig und wird im
April bezogen. Sie reicht für eine ganze Reihe von Jahren aus. Wenn ein weiteres Bedürfnis
eintritt, so könnte dem durch den Einbau von Baracken in dem recht großen Hof abgeholfen
werden, so daß von einem Brennen auf dem Nagel nicht gesprochen werden kann. Aber, meine
Herren, es entspricht doch einer vorsichtigen Verwaltung, sich bei derartig großen Bauten immerhin
soviel Terrain zu sichern, daß wir in Zukunft nicht in Verlegenheit kommen. Nun liegt hinter
dem Grundstück, das wir von der Stadt Cöln erworben haben, ein von allen Seiten an die
Straße bezw. an unser GrundstückanstoßendesGrundstück von 6348 ^m. Dieses Grundstück ist
uns von der Stadt Cöln zum Kauf angeboten worden und würde 209000 Mark kosten. Wenn
wir das Terrain auch jetzt nicht sofort gebrauchen,fo würden wir es doch für künftige Jahrzehnte
zur Verfügung haben und in der Zwischenzeitals gärtnerische Anlagen oder dergleichennutzbar
machen können. Wie gesagt, das ist eine Vorlage, die uns für die Zukunft unter allen Umständen
sicherstellen soll.

Ferner wird aus Provinzialmittcln noch der Umbau der Taubstummenanstalt in Kempen
zu decken sein. Wir haben 8 Taubstummenanstalten von vier auf acht Klassen gebracht, sind
aber jetzt am Ende und können weitere Taubstumme in den Anstalten nicht mehr unterbringen,
und zwar hängt das hauptsächlich damit zusammen, daß seitens der Königlichen Staatsregierung
die Kreisschulinspektoren angewiesen sind, auf solche Taubstumme, die noch nicht in der Schule
sind, besonderszu vigilieren und sie der Provinzialverwaltung zu überweisen. Wir bitten daher,
die Anstalt in Kempen, die nur 4 Klassen hat, auch in eine achtklasstgeumzuwandeln. Das setzt
voraus, daß vier neue Schulsäle geschaffen weiden, ein Ieichensaal, ein Hcmdarbeitssaal und eine
Wohnung für den Direktor, dessen bisherige Wohnung zu Schulsälen verwandt werden soll. Die
Aufwendungen,die hierfür nötig sind, betragen rund 70000 Mark, die auch, wie gesagt, aus
bereiten Mitteln nicht bezahlt werden können, sondern auf die nächste Anleihe eventuell übernommen
werden müssen.
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Dann wird eine weitere Anforderung an den Landtag gestellt werden für die Anstalt in
Elbcrfeld. Ich muß Ihnen offen sagen, diese Vorlage haben wir nicht ohne weiteres machen
wollen, sie läßt sich aber nicht vermeiden. In Elberfeld ist in dem neuen Hebammengebäude,
das im übrigen wohl allen Ansprüchen genügt, die Waschkücheund was damit zusammenhangt,im
Keller untergebracht. Nun ist das ganze Haus in Beton und Eisen gebaut, und das Geräuschder
elektrischbetriebenenWaschmaschine ist so stark, daß es sich auf den ganzen Flügel überträgt und
deshalb die kranken Wöchnerinnenin den Räumen, die darüber liegen, nicht wohnen wollen. Die
Aerzte sind der Auffassung, daß eine Aenderung unbedingt notwendig sei. Man könne den bis¬
herigen Zustand nicht aufrecht erhalten.

Meine Herren! Es ist allerdings bei der neuen Art des Bauens, ohne daß man es
ahnte, ein Fehler gemacht worden, für den man jedoch die Verwaltung nicht verantwortlichmachen
kann. Es handelte sich um eine ganz neue Bauart, für die noch keine Erfahrungen vorlagen.
Wir haben mit allen möglichen Mitteln (Gummiunterlagen, Korkunterlagenusw.) versucht, Abhilfe
zu fchaffen. Das nutzte aber nichts. Der Direktor der Anstalt bittet nun, eine neue Waschküche
und was damit zusammenhängt— ein Bügelzimmer usw. — zu errichten. Er hat einen Kosten¬
anschlag über 42000 Mark ausgearbeitet.

Endlich wird dem hohen Hause noch eine Vorlage über die Bewilligung von 92000 Mark
für den Museumsbau gemacht. Meine Herren, das ist keine unerwartete Vorlage, sondern eine
Vorlage, auf die schon von vornherein aufmcrkfamgemacht worden ist. Als die Baumittel für
das Mufeum in Bonn bewilligt wurden, ist schon hervorgehobenworden, daß die Kosten für die
innere Einrichtung des Mufeums nicht darin einbegriffensind. Das Museum ist jetzt fertig und
muß eingerichtet werden. Es gehören dazu das Meublement, die Gerate, die Schränke usw. für
die einzelnen Ausstellungsräume, die Einrichtung der Scheerwändc, die Bespannung der Wand-
flächen. Es gehört auch das Meublement für einen großen Vortragsfaal dazu, den wir der
Universität vertragsmäßig zur Verfügung zu stellen haben. Endlich sind noch die Einrichtung für
das Denkmälerarchivund auch eine Bauüberfchreitungvon, ich glaube, 20000 Mark zu decken.
Ueber die Einzelheiten wird ja auch wohl in der Kommission noch Vortrag gehalten werden.
Dann kommt noch eine Vorlage in Betracht, die zwar nicht direkt neue Mittel fordert, die aber
vorhandene Mittel in Anspruch nimmt. Es ist die Vorlage wegen der Staubbekämpfung auf
einzelnen Straßen.

Meine Herren! Es sind da die schwersten Klagen erhoben worden, vor allem von der
Nheinstraße, von der Ahrstraße und von der Moselstraße, über den unendlichenStaub, den die
Automobileentwickeln, der den Villenbesitzern das Bewohnen ihrer Häufer unangenehmmacht und
solchen Leuten, die die Häuser vermieteu wollen, z. B. in Neuenahr und so fort, es unmöglich
macht, die Häuser abzusetzen. Auch die kleinen Dörfer werden durch das Durchrafen der Autos
besondershart in Mitleidenschaftgezogen.

Seit einer Reihe von Jahren sind nun Versuche gemacht worden, wie man dieser Staub-
Plage abhelfen kann. Es hat sich im vorigen Jahre auch ein Kongreß in Paris damit befaßt.
Auch die KöniglicheStaatsregierung hat sich damit beschäftigtund eine betreffendeVerfügung
au alle Welt herausgegeben.

Meine Herren! In bezug auf die Einzelheitender Pariser Konferenz und die Vorlage,
die der Pruvinzialausfchuß gemacht hat, darf ich wohl auf das Druckstück verweisen und brauche
sie hier nicht weiter zu erörtern.
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Der Ausschuß ist nun zu der Ueberzeugunggekommen,daß wir auf den drei großen
Straßen mit Kleinpflaster, mit Teermakadam und vielleicht auch noch mit Teerungen vorgehen
müssen, und zwar in der Weise, daß wir den Eingang und Ausgang der Dörfer etwa mit Teer,
maklldamoder mit Kleinpflasterversehen und an Stellen, wo das noch möglich ist, auch Teer-
anstrich verwenden.

Mittel zu diesen Leistungenstehen im Haushaltsplan nicht. Wir könnten sie auch nicht,
ohne daß wir weitere Steuermittel erforderten, in den Haushaltsplan bringen. Wir schlagen daher
vor, aus dem Straßenreservefonds, der rund 500 000 Mark betragt, für die nächsten 2 Jahre
le 150 000 Mark zu entnehmenund in gedachter Weise zu verwenden. Es soll aus dieser Summe
ben Bauämtern zur normalen Unterhaltung der Straßen ein Zuschuß für Kleinpflaster bezw.
Teermakadamgegeben weiden. Ich darf aber mit Rücksicht auf einen Ministerialerlaß, der von
Berlin an alle Welt, an jede kleine Landgemeindeging und der auf dem Lande den Eindruck
«weckt hat, als wenn die Provinz nun unbedingt verpflichtet wäre, überall Maladam zu legen,
zu teeren usw. — bemerken, daß ich jetzt von den kleinsten LandgemeindenAufforderungenbekomme:
«Ich habe bis zum 1. April dem Herrn Ober-Präsidenten zu berichten, was Ihr gemacht habt.
Ich bitte um Mitteilung, „was Ihr zu tun gedenkt". Ich habe darauf geantwortet: „Das geht
Euch gar nichts an — Ihr könnt Eure Straßen mit Teer bestreichen — was wir mit den unsrigeu
machen,das ist unsere Sache." Wenn wir darauf eingingen, könnten wir Millionen aufwenden.
Ich glaube, das ist ein Erlaß, der zu Unrecht in die unteren Dienststellengekommen ist. Auf die
Forderungenkönnen wir uns ganz gewiß nicht einlassen. Wenn wir es tun wollten, dann gerieten
Mir ins uferlose. Ich glaube, wir müssen uns darauf beschränken, die große Automobilstraßein
der gedachten Weise instand zu setzen. Zwei Eifelkreisehaben auf gründ des Ministerialerlasses
gebeten, alle ihre Straßen so herzustellen,— ich glaube, es ist Malmedy und Montjoie, jedenfalls
einer dieser Kreise. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Dann darf ich wohl noch auf eine Sache, die der Herr Ober°Präsident
gestern angeregt hat, eingehen. Das schlimme Hochwasser hat ja einzelne Kreise arg mitgenommen,
und wir werden von den Gemeinden und Kreisen um Unterstützungen und Abhilfe gebeten.

Die Schäden, die in diesen Bezirken entstanden sind, kann man wohl in drei Gruppen
einteilen. Es sind erstens die Schäden, die der Provinz als solcher entstanden sind durch die
Ruinierung der Straßen und das Wegreißen einiger Brücken.

Meine Herren! Der Schaden, der uns hierdurch entstanden ist, muß natürlicher Weise
von der Provinz gedeckt werden, und zwar möglichst schnell. Wir haben auch schon die Irlicher-
Vrücke fertig gestellt, und bezüglich der anderen Brückenwerden die Bauanträge entworfen. Die
beschädigten Straßen sind foweit wieder hergestellt, daß sie vollständigpassierbar sind. Die dazu
nötigen Mittel erübrigen wir in unserem eigenenHaushaltsplan teilweisedurch Ersparnisse, und,
wenn wir damit nicht auskommen, so steht uns der Rest des Straßenreservefondszur Verfügung.
>H glaube für diese Straßen brauchenwir besondere Mittel nicht mehr zu erbitten.

Die zweite Kategorie der Straßen sind die Gemeindestraßenund -Brücken, und da sind
wir ja schon in den Mitteln beschränkter; aber ich glaube, daß wir auch hier noch, ohne besondere
Mittel zu erbitten, auskommenkönnen. Wir haben zunächst noch von der Dotation vorschrifts¬
mäßig io«/, zurückbehalten,das sind rund 31 000 Mark. Wir haben weiter aus dem L-Fonds
noch rund 22 000 Mark reserviert, und endlich fallen uns an nicht verwendeten Wegebau-
unterstützungennoch immerhin 23 bis 25 000 Mark wieder zu. Außerdem ist der L-Fonds
vorhanden, der jetzt zu verteilen ist, und dessen Verteilungsplan der Ausschuh schon vor dem
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Hochwasserunglückaufgestellthatte; bei der Verteilung kamen 100 000 Mark mehr als in früheren
Jahren in Betracht, die im Vorjahre nicht zum Kreiswegebauverwandt worden sind. Wir haben
von diesem Betrage 50 000 Mark nicht verteilt, sondernfür diese Hochwasserschädenzurückbehalten,
so daß wir für die Instandsetzungder Gemeindewegeund -Brücken rund 125 000 Mark zur Ver¬
fügung haben. Evtl. könnten wir, wenn ein größerer Betrag in Anspruchgenommenwird, noch
zurückgreifen auf die 110 000 Mark, die uns von den mehrerhobenenProvinzialsteuern verbleiben.
Ich glaube also, auch diesen Ansprüchen weiden wir noch knapp gerecht werden.

Dann kommt aber die dritte Kategorie, das sind die Privatleute, die iu ihrem Haus-
und Nahrungsstand ruiniert sind, und endlich anch die Gemeinden,die in ihren Meliorationen, in
ihren Wiesenanlagendurch Ueberschüttung von Sand und Geröll geschädigt sind, ohne in der Lage
zu sein, die Mittel für die Beseitigung der Schaden aufzubringen.

Meine Herren! Für die kleinen Privatleute muß wohl zunächst die öffentlicheMild-
tätigkeit eintreten. Der Provinz kann man nicht zumuten, daß sie dafür direkt ihre Gelder hergibt.

Etwas anderes ist es aber, ob wir nicht die Meliorationen, die zum größten Teile aus
dem Westfonds gemacht worden und jetzt ruiniert sind, wieder herzustellen uns bemühen. Gelder
haben wir dazu nicht. Ich habe aber den Herrn Ober-Präsidenten gebeten, von dem Westfonds
für das nächste Jahr 100 000 Mark, vielleicht auch noch etwas mehr, nicht zu verteilen, sondern
für die Gemeinden, die in ihren Meliorationen usw. ruiniert worden sind, zu reservieren. Ich
glaube, bei dem großen Westfonds können die Gemeinden auch ruhig ein Jahr die 100 000 Mark,
die ihnen gestrichen weiden, entbehren, und wir können diesen Betrag für diese unbedingt not¬
wendigen Zweckeverwenden. Sollten wir aber mit diesem Fonds nicht auskommen, dann bleibt
nichts anderes übrig, als uns vom Provinziallandtag ermächtigen zu lassen, was darüber hinaus¬
geht, aus bereiten Mitteln zu nehmen und im nächsten Jahre eine Deckungsvorlagezu machen.
Ich glaube, der ganzen Sache werden wir uns nach den Verhältnissen, wie sie jetzt liegen, nicht
gut entziehen können.

Meine Herren! Wenn ich das Ganze kurz zusammenfassen soll, so möchte ich sagen: Wir
brauchen den Straßenreservefonds jetzt auf. Er wird durch die Vorlage über die Teerung der
Straßen und die Herstellungunserer eigenen Straßen erschöpft. Wir greifen feiner den Betriebs¬
fonds an, so daß uns im nächsten Jahre nur noch der Ausgleichsfondsübrig bleibt. Diesen dürfen
wir aber unter keinen Umständen angreifen, weil er nach der bei seiner Entstehung getroffenen
Bestimmungauch als Deckung für die Ausgaben, die uns von 1912—13 ab der Kanal verursachen
wird, dienen soll. Wenn wir diesen auch noch angreifen, dann stehen wir ohne jeden Betriebs¬
fonds uud ohne jede Mittel auch den Anforderungen,welche der Kanal an uns stellt, gegenüberda.

Wie g'esagt, wir haben alles, was wir besitzen, jetzt zur Verfügung gestellt. Ich möchte
dringend bitten, daß im Laufe des Jahres, wenn der Haushaltsplan, wie er vorliegt, angenommen
wird, nicht unerfüllbare Ansprüche an die Provinzialuerwaltung gestellt werden. Huoä I^dewus
ä3,mu8. Mehr haben wir nicht; wir können also auch nicht mehr geben.

Meine Herren! Dann noch eine Vorlage! Der Klein-Eisenbahnfondsist erschöpft, und es
wird vorgeschlagen,diesen Fond um 6 000000 Mark zu erhöhen, und diese Summe nach den
bekanntenBestimmungenzu verwenden. Es werden in diesem Jahre genug Anträge kommen, es
ist schon eine Reihe vornotiert. Ich glaube, es hat wohl keine Bedenken,daß wir in dem Punkte,
ebenso wie in früheren Jahren vorgehen.

Und nun noch die letzte Vorlage, die heute Morgen von dem Herrn Vorsitzenden ange¬
kündigt worden ist, die Einrichtung von elektrischen Zentralen für das stäche Land betreffend. Es
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haben 8 Kreise eine Petition an den Provinziallandtag gerichtet, in der sie ausführen, daß sie am
Niederrhein und im Aachen-Cölner-Bezirkdie Landkreisemit Licht und Kraft versehen wollen.
Sie wollen die Vorteile, die die großen Städte schon längst haben, die in mittleren Städten ja
°uch, obwohl unrentabel und mit zu großen Kosten, geschaffen sind, sich selbst auch zuteil werden
lassen. Sie sagen, wir können ohne diese Einrichtung auf die Dauer nicht mehr bestehen. Das
Kleinhandwerk wird vom Dorfe, von der kleinen Stadt in die große Stadt vertrieben. Die Hand-
werter können sich auf dem Lande nicht mehr halten. Unsere landwirtschaftlichen Mafchinenmuffen
wir wegen der Leutenot elektrisch betreiben ufw. Das, was die Kreist fagen, ist gewiß wohl
zutreffend und ist in anderen Bezirken, wie Westfalen usw., ja auch schon in die Tat überge¬
führt worden.

Einen Irrtum begeht die Petition aber. Wenn sie glaubt, die Provinz hätte die Ver¬
pflichtung, dafür einzutreten, wie für Kleinbahnen,und den Unternehmungen dieselben Unterstützungen
zukommen zu lassen, so ist das nicht richtig. Die Kleinbahnen müssen wir auf gründ der Dota¬
tionsgesetzgebung unterstützen. An Licht und Elektrizität hat damals lein Menschgedacht. Wir
haben daher auch keine Verpflichtung,dafür einzutreten. Aber die Provinz hat folche Vorlagen,
bie zum allgemeinen Nutzen großer Bezirke der Provinz waren, nie ganz zurückgewiesen.Eben¬
sogut wie sie die Anlage von Wasserleitungengeförderthat, kann sie auch diese an und für sich
nötige, nützliche und angenehmeAbsicht der Kreise unterstützen.

Aber als uns die Sache vorgelegt wurde, fehlte uns das nötige Zahlenmaterial. Die
Kreist fprachen zwar von ihrem Projekt, kein Kreis sagte aber, was dies kostet. Auch fehlen uns
hierüber bisher die nötigen Erfahrungen.

Der Provinzialcmsfchußist daher nicht in der Lage, eine Vorlage zu machen, mit dem
Antrage bestimmteMittel zur Verfügung zu stellen, sondern er bittet nur den Landtag, ihn zu
«mächtigen, die Sache im kommendenHaushaltsjahr zu prüfen und dem nächsten Landtag eine
entsprechende Vorlage zu machen.

Meine Herren! Ich glaube, ich habe hiermit die Hauptvorlagen und den Haushaltsplan
m allen Punkten berührt. Die übrigen Vorlagen, betreffenddie Landgemeindeordnung,die Kanal«
Vorlage usw., hängen ja eigentlich nicht mit der Vorlegung des Haushaltsplans zusammen.

Namens des Provinzalausschusstsüberreicheich Ihnen also den Etatsentwurf und die
betreffenden Vorlagen zur geneigtenPrüfung. (Lebhaftes Bravo!)

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung und gebe das Wort dem Herrn
AbgeordnetenVeltman.

Abgeordneter Veltman: Meine Herren! Der Haushaltsplan ist uns wie immer in
klarer, durchsichtiger Form vorgelegt worden, und in gewohnterWeise hat uns der Herr Landes¬
hauptmann einen Uebelblicküber die Hauptmomente des Haushaltsplans gegeben, so daß wir,
nachdem wir uns fast ein Jahr nicht näher mit den Ntatsverhältniffen der Provinz befaßt haben,
wieder einen klaren Einblick in diefelbengewonnenhaben.

Diefei Ueberblick über den Haushaltsplan ist kein unfreundlicher. Wenn man, wie viele
v«n uns, aus den Etatsberatungen der Kreise und Städte kommt und bedenkt, wie wir nur mit
schwerer Sorge infolge des wirtschaftlichen Niederganges unfern Haushaltsplan zum Balanzieren
haben bringen können, dann blickt man mit gewifsem Neid auf den Haushaltsplan der Provinz,
der trotz all der großen Ausgaben doch noch mit demselben Ucberschuß wie im Vorjahre abschließt.

Das hat mich veranlaßt, einmal einen Rückblickauf die Haushaltspläne der Provinzialuer-
waltung für die letzten 10 Jahre zu werfen. Da kann ich mit Freuden konstatieren, daß es trotz der
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großen Ausgaben, die den Provinzial-Haushaltsplan belastet haben, doch möglich gewesen ist, ohne
nennenswerte Erhöhung der Umlagen mit den Steuerzuschlägen, die früher festgesetzt waren,
auszukommen.

Vom Jahre 1898 bis 1909 sind die Ausgaben für Verkehrsanlagen (Bczirksstmßen)
von 2 525 000 Mark auf 4 000 000 Mark, also um ungefähr 5? °/« gestiegen. Die Ausgaben
für die erweiterte Armenpflege auf gründ des Gesetzes von 1891 sind in dem Zeitraum von
1898 bis 1909 von 850 000 Mark auf 1349 000 Mark, also um 58°/« gestiegen, die Ausgaben
für das Landarmenwefen von 1898 bis 1909 von 1110 000 Mark auf 1495 000 Mark, alfo
um 34°/», die Ausgaben auf Grund des Fürsorgeerziehnngsgesetzes vom Jahre 1900 bis 1909
von 100000 Mark auf 643 000 Mark,

Das Erfreuliche bei diesem Anwachsen des Haushaltsplans ist, daß, wenn auch (namentlich
nach dem Eingreifen der neuen Gesetze über die erweiterte Armenpflegeund über die Fürsorge¬
erziehung) zunächst ein starkes und sprungweisesSteigen der Ausgaben stattgefundenhat, doch,
nachdem sich die Verwaltung an die neuen Gesetze gewöhnt und auch die Gesetzgebung bezüglich
des Fürsorgeerziehungsgesctzes eine festere Gestalt gewonnenhat, in den letzten Jahren gleichmäßige
Steigungen zu verzeichnen gewesen sind. Es geht das namentlichauch aus den Ausgaben für die
Fürsorgeerziehunghervor. Sie betrugen anfangs von einem zum anderen Jahre 18, 19—20°/».
In den letzten Jahren sind die Ausgaben durchschnittlichum 8, 9, 10°/« gestiegen, so daß wir auch
dort wohl auf.einen gewissen Behariungszustcmdgekommen sind.

Ich sagte: alle diese großen Ausgaben haben bis jetzt verhältnismäßig leicht aus den
eingekommenen Steuern gedeckt werden können. Das kommt daher, daß das Staatssteuersoll, das
der Provinz zur Verfügung steht, von 43 000000 Mark im Jahre 1898 bei der jetzigen Veran¬
schlagung für das Jahr 1909 auf 84 000 000 Mark und daß die Abgabe in diesem Zeit¬
raum von 10 bis 11 Jahren von 4 730 000 Mark auf 10 562 000 Mark gestiegen ist. Wir
sind nur genötigt gewesen, die Zuschlägein diesem Zeitraum von 11 auf 12^2"/« zu erhöhen.

Jeder Vertreter einer Stadt oder eines Kreises wird sagen, daß das im Vergleich mit
den dortigen Verhältnissen ein glücklicher Zustand ist. Ob die Verhältnissein Zukunft fo bleiben
weiden, das ist eine andere Frage. Aber wir dürfen jetzt nach den Ausführungen des Herrn
Landeshauptmanns und nach der Vorlage, die uns vom Provinzialausfchuh gemachtworden ist,
damit rechnen, daß wir, wie im Vorjahr ein Ucberfchuß an Steuern von 600 000 Mark zu ver¬
zeichnen war, auch im nächsten Jahre wieder ein folches Plus haben werden.

Das soll uns ja nicht abhalten, mit großer Vorsicht an die Bewilligung von Ausgaben
heranzutreten,und der Landeshauptmann hat uns ja auch in Aussicht gestellt, daß in den nächsten
Jahren erhebliche Vermehrungender Anleihen zu erwarten sind, und eine Erschöpfung des Betriebs¬
fonds und des Ausgleichsfondsbevorsteht.

Von den den Haushaltsplan berührendenVorlagen sind meines Erachtens (auch nach den
Ausführungen des Herrn Landeshauptmannes) hauptfächlich zwei zu erwähnen. Das ist zunächst
der Vorschlag,die Prouinzialabgabe um 1«/« zu erhöhen und die dadurch gewonnene Summe von
845 000 Mark zur Erhöhung des Baufonds zu verwenden. Es ist nicht zu leugnen, daß die
Vorlage des Provinzialausschusscsauf einem Beschlusse basiert, den der Landtag im vorigen Jahre
gefaßt hat. Es ist meines Erachtens nichts gegen diefe Theorie zu fagen, daß Ausgaben für
Bauten, die jährlich wiederkehren, die den Haushaltsplan jährlich in gleicher Weise belasten, wenn
möglich auch aus laufenden Mitteln und nicht aus Anleihen gedeckt werden follen. Auch die
gedruckte Vorlage, die uns zu diesem Vorschlagegegeben worden ist, bestätigt das Richtige des
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Satzes, daß die Provinz die Mittel für ihre Anstalten, die regelmäßig im Jahre um ungefähr
260 Betten anwachsen, nach Möglichkeit aus dem Haushaltsplan zur Verfügung stellen sollte, wie
das etwa die Städte bei den Volksschulen tun.

Es mag uns ja mit Befriedigung erfüllen, daß der im vorigen Jahre gefaßte Beschluß
!" hohe Anerkennung gefunden hat, wie das der Herr Landeshauptmann ausführte. Ich glaube
aber, meine Herren, daß die ausgefprochene oder wenn auch nicht ausgesprochene, so doch natürliche
Grundlage unseres Beschlusses gewesen i st, daß es auch nicht allzu schwer wird, die Mittel für
diesen Fonds aus dem Haushaltsplan und den Steuern aufzubringen. Ich meine, daß, wenn sich
auch die wirtfchaftlich ungünstigeLage in dem Provinzial-Haushaltsplan nicht bemerkbar gemacht
hat, das umsomehr bei den Kreisen und bei den Stadtgemeinden der Fall gewesen ist, die doch
der Provinz die Mittel zur Verfügung stellen müssen. (Sehr richtig!) Wenn nun auch im
vorigen Jahre gerade aus dem Kreise der Vertreter der großen Städte der Vorschlag gemacht
worden ist, den Baufonds durch dieses 1°/» zu erhöhen, so möchte ich doch meinerseits— und
lch weiß, daß ich wohl mit vielen hier Anwesenden der gleichen Meinung bin — die Bitte an
Sie richten, noch einmal in eine Prüfung darüber einzutreten, ob es denn möglich ist, in diesem
Jahre ohne eine allzu große und schwere Belastung der Kommunen und Kreise eine solche außer¬
gewöhnliche 1°/«ige Umlage zu erheben. Ich meine, meine Herren, daß der Stand des Provinzial-
Hllushaltsplans und auch die Uebelschüsseder Vorjahre doch nicht so ungünstig sind, daß wir nicht
mit Rücksichtauf die vorhandenen Fonds vielleicht in diesem Jahre noch von der Erhöhung
Abstand nehmen könnten. Es beträgt der Betriebsfonds noch 500000 Mark, der Baufonds
604 000 Mark und der Ausglcichsfondsebenfalls 604000 Mark.

Nun haben wir allerdings von dem Herrn Landeshauptmann gehört, daß diefe Fonds
zur Zeit wesentlich belastet würden. Sie haben hauptsächlich die Lasten infolge der Erhöhung der
Besoldungenzu tragen. Nach der Drucksache, die uns über die Besoldungenvorgelegt worden ist,
werden im allgemeinen an Besoldungen 448000 Mark mehr auszuzahlen sein. Die Provinz ist
aber in der glücklichen Lage, daß ein wesentlicher Betrag hiervon durch die Anstalten, bei denen
die betreffenden Beamten angestellt sind, nämlich von der Provinzial-Feuerversicherung,der Landes-
vank, der landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft und der Landes-Versicherungsanstaltgedecktwird.
Nur 255000 Mark fallen dem allgemeinenHaushaltsplan zur Last. Dazu werden noch kommen
die Mehrkosteninfolge der fchwanlenden Beschlüsse über die Erhöhung des Wohnungsgeldzuschusses,
die bei den zuständigen Instanzen gefaßt werden. Der Herr Landeshauptmann hat diefe Mehrkosten
auf etwa 45000 Mark geschätzt,so daß rund 300000 Mark für Befoldungenzu rechnen fein werden.

Es würden allerdings aus dem Mehrertrag von Steuern, der ja im nächsten Jahre zu
«warten ist, noch 300000 Mark verbleiben, und wir werden dann zu beschließen haben, ob wir
diese 300000 Mark für die Zwecke verwenden wollen, von denen der Herr Landeshauptmann
gesprochen hat, oder ob es nicht möglich sein wird, so sparsam vorzugehen, daß wir diese Summe
vielleicht dem Baufonds überweisenkönnen.

Was die Besoldungsvorlage betrifft, so möchte ich zunächst anerkennen,daß sie in fehr
übersichtlicherWeife aufgestelltworden ist und daß die Gegenüberstellungder Gehälter der Staats¬
beamten und der betreffenden ähnlichenKlaffen der Provinzialbeamten uns in der Kommission
und auch hier im Plenum eine Beratung und eine Uebersichtüber die einzelnenKlassen sehr
erleichtern wird.

An der Erhöhung der Besoldungenwerden wir nicht vorbeikommen. Die Ursache ist die
allgemeine Verteuerung der Lebensbedingungen,und der direkte Anlaß ist der Beschlußdes Land»
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tags der Monarchie, die Gehälter der Beamten entsprechend zu erhöhen. Ich glaube die Provinz
wird nicht zurückstehen, wenn es sich darum handelt, ihre Beamten angemessen zu besolden, um
ihnen die Arbeitsfreudigkeitzu erhalten. Aber andererseitswerden wir auch aus den angeführten
Gründen Sparsamkeit walten lassen und auch bedenken müssen, daß, wie der Staat das Vorbild
für die Provinz bezüglich der Höhe der Beamtengehälter ist, die Provinz wieder das Vorbild für
die Kreise und Städte bei der Anstellung und Besoldung ihrer Beamten ist. (Sehr richtig!)
Wenn ich daher im allgemeinen der Vorlage zustimme,so werden wir doch in der Kommission
bei den einzelnen Becuntenklassennoch eingehend prüfen müssen, ob die gewählten Sätze die
richtigensind.

Für alle Beamten sind in der NcsoldungsordnungErhöhungenvorgeschlagen nur bezüglich
der Direktoren der Landetzbank und der ProvinziabFeuerversicherungsanstaltist erwähnt, daß über
diese Gehälter der Landtag Beschluß zu fassen hat. Wenn die Anträge seitens der zuständigen
Fachkommission, auch hier eine angemessene Erhöhung der Gehälter zu gewähren, angenommen
werden sollten, so würde nur ein Beamter übrig bleiben, der keine Gehaltserhöhungbekäme. Aber
wenn die Fachkommission vorschlagenwird, auch dem bewahrten Chef der Provinzialuerwaltung
eine entsprechende Erhöhung seines Gehalts zu bewilligen, so wird — wie ich nicht bezweifele ^
auch diese Vorlage Ihre freundlicheZustimmung finden. (Lebhaftes Bravo.)

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann Dr. von Renvers: Ich möchte doch eine kleine Bemerkung richtig

stellen.
Wenn ich den Herrn AbgeordnetenVeltman richtig verstanden habe, so nimmt er an

daß nach Abzug der Beträge, die für die Besoldungsaufbesserungnötig sind und die aus dem
Uebelschutz von 610000 Mark genommen werden, noch rund 300000 Mark übrig bleiben. Ich
darf bemerken: das stimmt nicht ganz. Ich habe mir schon auszuführen gestattet, daß in bezug
auf diese 300000 Mark der Provinziallandtag gebetenwerden soll, anders zu beschließen, nämlich:

für die Neffelbachregulierung121000 Mark,
für die Siegregulierung 22000 Mark, und endlich
für die Ueberfchreitung des Fürsorgehaushaltsplans 30000 Mark zu bewilligen,so daß
nur noch 110000 Mark übrig bleiben, und bezüglichdieser 110000 Mark habe ich
schon angedeutet, daß wir eventuell auf diese Summe bei Aufwendungen für die
Notstandsbezirkezurückgreifen wollen.

Vorsitzender Spiritus: Es meldet sich niemand zum Wort, — der Herr Berichterstatter
hat seine Ausführungen gemacht, ich darf daher die Verhandlungen schließen und ohne weiteres
feststellen,daß Sie diese Vorlage der I. Fachtommissionüberwiesenhaben, und Nr. 5 der Tages¬
ordnung:

Bericht des Provinzialausschusses, betreffend den Vermögensstand des
Rheinischen Provinzialverbandes,

dmch Kenntnisnahme für erledigt erklären wollen.
Es bleibt dann noch Nr. 6 der Tagesordnung:

Entscheidung über die geschäftlicheBehaudlung der eingegangenen Vorlagen
zu erledigen.

Meine Herren! In Ihren Händen ist die Dmcksache Nr. 33, in der die Vorschläge
enthalten sind, an welche Kommissionen die eingegangenenSachen zu verweisen sind. Nummer 1,
die Abänderung der Gemeindeordnung, würde nach den heutigen Verhandlungen erst demnächst
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einer Kommission zu überweisen sein, wenn die erste, sogenannteGeneraldebatte stattgefundenhat,
Die übrigen Vorlagen werden den Fachkommissionen zuzuweisen sein, so wie es in dem Verzeichnis
vorgeschlagen wird.

Nur zu einem Punkte mochte ich eine Richtigstellungin Anregung bringen. Es handelt
sich um Nr. 11 auf Seite 3 der Vorlage:

„Berichtund Antrag des Provinzialnusschusses, betreffend eine Aenderungder Geschäfts¬
ordnung des Prouinzillllandtllgs".

Meine Herren! In der Vorlage wird angeregt, diese Sache an die I. Fachkommission
zu geben. Das dürfte irrig sein. Eine Vorlage, betreffend Aenderung der Geschäftsordnung,
würde nach meinem Dafürhalten der Geschäftsordnungskommifsion zu überweisen sein. (Sehr richtig!)

Ich frage, ob sich gegen d5ese Abänderung ein Bedenken erhebt. — Das ist nicht der
Fall. Ich würde also mit Ihrer Zustimmung diese Vorlage der Geschäftsordnungskommission
überweisen.

Sodann, meine Herren, noch die kurze Mitteilung, daß sich der AbgeordneteLiell wegen
bringendergeschäftlicherBehinderung für diese Woche hat entschuldigen lassen.

Wir sind am Schlüsse der heutigen Tagung angelangt. Ich schließe dieselbe unter noch¬
maliger Wiederholung, daß mit Ihrer Zustimmung die nächste Sitzung übermorgen, Mittwoch,
11 Uhr, stattfindet.

(Schluß der Sitzung 12 Uhr 30 Minuten.)

Dritte Sitzung
im Stiindehausezu Düsseldorf, am Mittwoch, den 10. März 1909.

Beginn 11 Uhr 20 Minuten.

1. Eingänge.
2. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft¬

lichen Angelegenheitennebst
Anlage H., Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Trier.
Anlage L, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Kreuznach.
Anlage 0, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Ahrweiler.

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.
3. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur

Gewährung von Viehentschädigungen infolge:
a) von Rotz und Lungenseuche (Reichsgesetz vom 23. Juni 1880. betreffenddie Abwehr

und Unterdrückung von Viehseuchen, und Ausführungsgcsetz vom 12. März 1891),
d) von Milz- und Raufchbrand(Gesetz vom 22. April 1892, betreffend die Entschädigung

für an Milz- und Rauschbrand gefalleneTiere),
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1909 bis 31. März 1910.
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4. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Gewährung von Beihilfen für Nachregulierungsarbeitenan der Sieg und für die Regu¬
lierung des Neffelbaches.

5. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Errichtung von landwirtschaftlichenWinterschulenin Vrünen, Kreis Rees, und in Erkelenz.

6. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Prouinzialausschusfes,betreffend
Gesuche um Abstandnahmevon der Verfolgung von Regreßansprüchender Rheinischen land¬
wirtschaftlichen Berufsgenossenschllft und
zum Nachtrag zu diesem Berichte,

sowie
zum weiteren Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Regreßansprücheder
RheinischenlandwirtschaftlichenBerufsgenofsenfchaftgegen ersatzpflichtige Betriebsunternehmer.

7. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Provin-
zialausschußund die Zentraluerwaltungsbehördefür das Rechnungsjahr vom 1. April 1909
bis 31. März 1910.

8. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan
a) zur Zahlung von Pensionen ?c. an Provinzialbcamte und von Witwen- und Waisen¬

geldern sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene,
K) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen^ und Witwen» und Waisengeldern

an nicht ruhegehaltsberechtigteAngestellte und Arbeiter bezw. deren Hinterbliebene,
o) über die Dr. Klein-Stiftung für das Rechnungsjahrvom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

9. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Besoldungen und anderen
persönlichen Ausgaben für die

^. bei der Landes-VersicherungscmstaltRheinprovinz,
L. bei den Schiedsgerichtenfür Arbeiterversicherung beschäftigten Provinzialbeamtcn

für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1909 bis 31. Dezember 1908.
10. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwaltungslostendes Genossen-

schllftsuorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Beiufsgenossenfchaftfür das Kalenderjahr
vom 1. Januar 1909 bis 31. Dezember 1909.

11. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

12. Antrag der II. Fachtommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial-Taubstummenanstalten
zu Aachen,Brühl, Eoln, Elberfeld, Essen, Huttrop, Kempen. Neuwied und Trier, sowie über
die Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung, des Unterstützungsfondsder früheren Vereins-
Taubstummenanstalt zu Cöln und des Unterstützungsfondsfür entlassene Taubstumme für
das Rechnungsjahrvom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

13. Antrag der II. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausfchusses,
betreffend die Erweiterung und den Ausbau der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Kempen.

14. Antrag der II. Fachkommissionzu den Haushaltsplänen der Provinzial.Blindenanstalten zu
Düren (Elisabeth-Stiftung) und Neuwied (Auguste Viktoria-Haus) sowie über den Unter¬
stützungsfondsfür Blinde für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

15. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der
RheinifchenProvinzial.Feuerversicherungsanstaltfür das Kalenderjahr vom 1. Januar 1909
bis 31. Dezember 1909.
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16. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Genehmigung der Erhöhung des Kaufpreisesfür das von der Pioviuzial-Feuerversichcrungs-
anstatt der Rheinprovinz angekaufte Haus Friedrichstraße74 zu Düsseldorf.

17. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Ausführung eines Erweiterungsbaues im Anschlüsse an das Dienstgebäudeder Provinzial-
Feuerversicherungsanstaltauf dem von dem 48. Provinziallandtage zu diesem Zwecke ange¬
kauften Grundstücke FriedrichstraßeNr. 74 zu Düsseldorf.

18. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Bereitstellungvon Mitteln für die innere Ausstattung des Museums'Erwciterungsbauesin
Bonn einschließlich Archivgebäude.

19. Antrag der III. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffendden Erwerb von Balsaltsteinbrüchenfür die Provinzialstraßen-Verwaltung.

20. Antrag der III. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Bereitstellungeines Bettages aus dem Reservefondsder Straßenverwaltnng zur
Herstellung von Kleinpstaster,Teermakadam und Oberflächenteerungauf den rheinischen Pro-
vinzialstraßen, um der vermehrtenStraßenabnutzung und damit auch der Staubplage infolge
des Automobilverkehrsvorzubeugen.

21. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über das Hebammenwesen einschließlich
der Hebammenlehranstaltenzu Cöln und Elberfeld für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909
bis 31. März 1910.

22. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
den Ankauf zweier an das Gelände der neuen Provinzial-Hebammenlehranstalt zu Cöln
anstoßenderGrundstücke.

23. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Verlegung des Wäschebetriebsin der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Elberfeld in einen
neu zu errichtenden Anbau.

24. Antrag der II. Fachkommissionzu den Haushaltsplänen der Provinzjal-Heil- und Pflege-
anstalten zu Andernach, Bonn, Dürcn, Galkhausen,Grafenberg, Iohcmnistal und Merzig für
das Rechnungsjahrvom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

25. Antrag der II. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf
Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis
31. März 1910.

26. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Anpachtung der Irrenanstalt der Alexianerbrüder in Cöln-Lindenthal.

27. Antrag der II. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeiten, sowie über den Fonds zur Erneuerung
maschineller Anlagen in den Provinzialanstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909
bis 31. März 1910.

28. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmen-
wesens für das Rechnungsjahrvom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

29. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht des Provinzialausschussesüber die im Jahre
1908 erfolgtenBewilligungenvon Beihilfen für Armenzwecke gemäß ß 5 Absatz 3 des Gesetzes
vom 2. Juni 1902, betreffend die Neberweisung weiterer Dotationsrentcn an die Provinzial-
verbände.

5»
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30. Antrag der III. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die sogenanntengleislosenelektrischen Straßenbahnen.

31. Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht des Provinzialausschusses,betreffenddie im
Jahre 1908 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen zum Gemeinde- und Kreiswegebau aus
Fonds ^ und L sowie aus den weiteren Dotationsrenten.

32. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landes¬
bank der Rheinprovinz für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

33. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,
welche die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für das Rechnungsjahr vom
1. April 1909 bis 31. März 1910.

34. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzial-
museen zu Bonn und Trier für das Rechnungsjahrvom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Sitzung.
Das Protokoll über die letzte Sitzung des Provinziallandtages liegt zur Einsicht offen.
Als Schriftführer sind heute die Herren AbgeordnetenLehwald und Fischer tätig.
Vor Eintritt in die Tagesordnung gestatte ich mir, Ihnen von folgenden Eingängen

Kenntnis zu geben:
Zunächst von einer Petition des Vereins zur Wahrung der gemeinsamenwirtschaftlichen

Interessen in Rheinland und Westfalen und der nordwestlichenGruppe des Vereins deutscher
Eisen- und Stahlindustrieller, dahingehend, der Prouinziallandtag wolle eine Aenderung des
Gesetzentwurfesüber die Gemeindeordnung in der Richtung befürworten, daß den juristifchen
Personen in ihren gesetzlichenVertretern das Gemeinderecht verliehen werde.

Diese Petition wird wie die zu diesem Gesetzentwurf fchon eingegangenen anderen Petitionen
am Freitag mit der Vorlage des Provinzialausschussesim Plenum zu verhandeln sein.

Ferner ist eingegangendie am Montag schon mitgeteilte Petition von Aktiengesellschaften:c.
aus Benrath und Reisholz in derselbenAngelegenheit. Sie liegt gedruckt aus Ihren Plätzen.

Sodann ist seit der letzten Plenarsitzung eingegangen eine Petition der Kanzleibeamtcn
der Zentralverwaltung und des Lehrerpersonalsin der Anstalt für Epileptische in Iohannistal.

Ich habe die I. Fachtommission,da diese gestern schon die Verhandlungen über die
Besoldungsvorlagefür die Provinzialbeamten begann, gebeten, diese Petitionen mit zu bearbeiten.

Die Handelskammerzu Düsseldorf hat mitgeteilt, daß sich die HandelskammerMülheim
der Petition der Handelskammernwegen Aenderung der Gemeindeordnungangeschlossenhat.

Endlich ist eingegangenein Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Wahl von Landesläten. Diese Vorlage ist der I. Fachkommission zugegangen. Der Bericht selbst
wird Ihnen alsbald im Druck ülwrmittelt weiden.

Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigtdie Herren Abgeordneten von Boch,
von Groote und von Wülfing.

Wir treten dann in die Tagesordnungein und kommen zum Antrag der IV. Fachkommission
zu dem

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen Angelegen¬
heiten nebst drei Anlagen.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterHeising, dem ich d»s Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter Heising: Meine Heiren! Der Haushaltsplan für die

Verwaltung der landwirtschaftlichenAngelegenheitenfüt das Rechnungsjahr 1909 schließt in Ein-
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nähme und Ausgabe ab mit 1340640,75 Mark gegen 1321400 Mark im Vorjahre, also mit
einem Mehr von 19240,75 Mark. Dieses Mehr ist durch eine Reih» von teils kleineren, teils
größeren Ausgaben bedingt, deren Neueinstellung der Provinzialausschußfür notwendig erachtet
hat. In erster Linie handelt es sich um ein Mehr von 7500 Mark für die Auswendungen,welche
durch die Errichtung neuer landwirtschaftlicher Winterschulen in Meisenheim, Neuß und Ratingen
notwendig geworden sind, und, damit in Verbindung stehend, um ein Mehr von 1935 Mark,
welches durch die Pensionsversicherungund die Witwen- und Waiscnversorgungder an diesen
Schulen neu angestelltenLehrer erforderlichgeworden ist.

Eine fernere Mehraufwendungentsteht durch die Erhöhung des Zuschusses zu dem Pensions-
Haushaltsplan für die bei den landwirtschaftlichen Schulen zu Bitburg und Eleve angestellten
Lehrer in Höhe von 1068,75 Mark.

Außerdemsind 3000 Mark unter Titel I Nr. 7 der Ausgaben, „Allgemeinerlcmdwirt«
schaftlicher Fonds", mehr eingestellt. Dieser Betrag ist erforderlich geworden, um einem Antrage
der Landwirtschllftskammerauf die Bewilligung einer Beihilfe von 3000 Mark für die Veran¬
staltungen einer jährlichenProuinzial-Pferoeausstellung in Eöln entsprechen zu können, welche für
die Erhaltung und weitere Förderung des hohen Standes der rheinischen Pferdezucht nötig ist.
Bei den großen Anforderungen, die an den landwirtschaftlichenFonds gestellt werden, kann der
Betrag ohne Beeinträchtigung der sonstigen Zwecke nicht ohne weiteres aus diesem Fonds ent¬
nommen werden.

Feiner sind etwa 5000 Mark mehr für die Provinzial-Wein- und Obstbauschulenin
Trier, Kreuznachund Ahrweiler eingestellt. Dieser Betrag ist hauptsächlich notwendig geworden
zur Erhöhung der etatsmäßigen Besoldungen, fernerhin zur Einrichtung von Nachhilfsunterricht
an den drei Schulen und endlich für die Einrichtung eines Peronosporadienstesin Kreuznach und
Ahrweiler.

Die IV. Fachkommission hat sich eingehend mit dem Haushaltspläne befaßt, Ausstellungen
nicht zu machen gehabt und stellt den Antrag, den Haushaltsplan unverändert nach den Vorschlägen
des Provinzialausschussesanzunehmen.

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung. — Es meldet sich niemand zum
Wort. Ich darf somit feststellen, daß Sie den Haushaltsplan unverändert angenommenhaben.

Wir gehen nun zu Nr. 3 über:
Antrag der IV. Fachkommisson zu dem Haushaltsplan über die Verwal¬
tung der Fonds zur Gewährung von Viehentschädigungen usw.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterBrücker, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter Brücker: Meine sehr geehrten Herren! Der vorliegende

Haushaltsplan weicht von seinen Vorgängern nur in ganz unerheblicher Weise ab, und zwar bei
Titel I der Einnahmen, Nr. 1 um 750 Mark bei Pferden und um 1750 Mark bei Rindvieh.
Diese Summen rühren daher, daß der Reservefonds von Jahr zu Jahr größer wird und mithin
das Mehr an Zinfen eingestellt werden mußte. Die Zahlen sind rechnerich als richtig befunden.

Bei Nr. 2 sind mehr eingestellt 651,30 Mark bei Pferden und 5824 Mark bei Rind¬
vieh. Diese erhöhten Summen rühren daher, daß die Bestände an Pferden und an Rindvieh in
erfreulicher Weife gewachsen sind. Die Summe der Einnahmen schließt ab bei Pferden mit
69 212,66 Mark und bei Rindvieh mit 317 511,17 Mark.

Bei Titel I der Ausgaben findet sich unter Nr, 1 ebenfalls ein Mehr, nämlich von
65,13 Mark bei Pferden und von 582,40 Mark bei Rindvieh. Diese Summen werden durch die
vermehrtenViehbeständeveranlaßt.
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Unter Nr. 2 weist die Ausgabe: „4°/o der Einnahme des Pferde- und Rindviehversichc-
rungsfonds", ebenfalls ein Mehr auf. Dieses belauft sich auf 53 Mark bei Pferden und auf
280 Mark bei Rindvieh.

Die Summe für die Beschaffungvon Formularen für die Viehverzeichnisse ist die näm¬
liche geblieben. Für Entschädigungensind mehr eingestellt 1283,17 Mark bei Pferden und
6 711,60 Mark bei Rindvieh. Diese Summen entsprechen den höherenBeständen.

Die ganze Summe der Ausgaben schließt ab bei Pferden mit 69 212,66 Mark und bei
Rindvieh mit 317 511,17 Mark.

Mithin lautet die Summe der Ausgaben mit der Summe der Ginnahmenübereinstimmend.
Ich erlaube mir namens der IV. Fachkommission,dem hohen Hause den Antrag zu

unterbreiten, den vorliegendenHaushaltsplan in unveränderter Form zu genehmigen.
VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung. Auch hier meldet sich niemand

zum Wort. — Ich stelle fest, daß Sie mit der unveränderten Annahme des Haushaltsplans ein¬
verstandensind.

Wir treten ein in die Beratung der folgendenPosition der Tagesordnung:
Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provin-
zialausschusses, betreffend die Gewährung von Beihilfen für Nachregu-
lierungsarbeiten an der Sieg und für die Regulierung des Neffelbaches.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Freiherr von Hammenstein-Loxten,dem ich das
Wort erteile.

Berichterstatter Abgeordneter Freiherr von Hammcrstein-Loxten: Die Drucksache
Nr. 23, über welche ich Ihnen Vortrag zu halten habe, betrifft 2 Meliorationsprojekte. Das erste
Projekt hat zum Gegenstandedie Regulierung der Sieg.

Meine Herren! Zur Regulierung der Sieg sind in den Jahren 1899 bis 1908 944 400
Mark in der Weise aufgebracht,daß ein Drittel die Staatsregierung, ein Drittel die Provinzial-
ucrwaltung und ein Drittel die Beteiligten zur Verfügung stellten. Die Melioration ist ausgeführt.
Es haben sich aber in den letzten Jahren einige Nacharbeitenals notwendig ergeben, die gemacht
weiden müssen, wenn die ganze Anlage nicht wieder in Unordnung kommen soll. Die Kosten
dieser Nacharbeitenwerden 66 000 Mark betragen. Die Königliche Staatsregierung hat sich bereit
erklärt, ein Drittel zuzuschießen, wenn wiederum die übrigen zwei Drittel durch die Provinz und
die unmittelbar Beteiligten bereit gestellt werden. Der Provinzialausschußschlägt Ihnen vor, für die
Nachregulierungder Sieg 22 000 Mark aus den Ueberschüssen der Rechnung oder der Steuern
über den Voranschlagzu bewilligen.

Das zweite in Drucksache 23 erwähnte Projekt behandelt die Regulierung des Neffel¬
baches, eines linken Nebenflussesder Erst. Das Niederschlagsgebiet des Neffelbachesist ungefähr
219 ykrll groß. Es liegt in ihm eine Reihe von Ortschaften, die in der Zusammenlegungbe¬
griffen sind und alljährlich unter Überschwemmungenleiden. Diese Ueberschwemmungen gefährden
einmal den Gesundheitszustandder Bewohner der am Neffelbach liegendenDörfer und zum anderen
alljährlich den Ernteertrag der in unmittelbarer Nähe des Neffelbaches liegende» Grundstücke.
Infolgedessen ist vor 2 Jahren ein Projett zur Regulierung des Neffelbachesaufgestellt,welches
einen Kostenaufwandvon 492 000 Mark erfordert. Der Provinzialausschußhatte sich bereit erklärt,
aus dem ihm alljährlich vom Landtage bewilligten landwirtschaftlichenFonds in etwa 8—10
Jahren das auf die Provinz entfallende Drittel zur Verfügung zu stellen. Neuerdings ist es not¬
wendig geworden,das Drittel sofort zur Verfügung zu stellen, weil andernfalls die Meliorationen,
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welche die Genemlkommissionbegonnen hat, nicht ordnungsmäßig durchgeführt werden können.
Infolgedessen sind aus einmal 121500 Mail aus den Mehreinnahmen an Provinzialsteuern von
der Provinz nach dem Vorschlagedes Provinzialausschussesbereit zu stellen.

Die Kommissionhat sowohl den Vorschlag, 22000 Mark für die Nachregulierungder
Sieg wie den Vorschlag,121500 Mark für die Ausführung der Melioration des Neffelbaches in
diesem Jahre aus den Uebcrschüssender Steuern bereit zu stellen, einstimmig gut geheißen, und
zwar insbesonderedeshalb, weil verschiedene Kommissionsmitgliederdie örtlichen Verhältnisseaus
eigener Anschauungkennen und den Vorschlag des Provinzialausschussessowie die Durchführung
der Melioration nicht nur als zweckmäßig, sondern als unbedingt notwendig bezeichnet haben.

Ich habe somit die Ehre, Sie im Namen der IV. Fachkommission zu bitten, den Vor¬
schlag des Provinzialausschusses,wie er Ihnen auf Drucksache Nr. 23 vorliegt, zum Beschlußzu
«heben.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffnedie Verhandlung. — Ich schließesie, da sich niemand
zum Wort meldet. Ich darf feststellen, daß Sie die Vorlage angenommenhaben.

Wir kommen zum fünften Gegenstand:
Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses, betreffend die Errichtung von landwirtschaftlichen Winter-
schulen in Brüncn, Kreis Rees, und in Erkelenz.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterDr. von Bönninghauscn,dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter AbgeordneterDr. von Bönninghauscn: Meine Herren! Dem hohen

Hause liegen bei der diesjährigen Tagung zwei Anträge zur Errichtung von landwirtschaftlichen
Winterschulenvor, und zwar der erste für Brünen im Kreise Rees und der zweite für Erkelenz
mit dem Sitze in der Kreisstadt Erkelenz.

Der erste Antrag ist dem hohen Hause schon aus der vorjährigen Beratung bekannt,
m der ebenfalls der Landrat des Kreises Rees beantragt hatte, man möchte eine zweite Winter-
schule für den Kreis Rees in Brünen bewilligenund errichten.

Dieser Antrag ist im vergangangenenJahre vom hohen Hause abgelehnt worden, nicht
deswegen, weil man ein Bedürfnis zur Errichtung einer zweiten Schule im Kreise Rees nicht
anerkennenkonnte, sondern weil dem hohen Hause das Tempo der Errichtung von landwirtschaft¬
lichen Winterschulen zu schnell erschien und man den vierten Antrag, den von Brünen, für das
nächste Jahr aufsparen wollte.

Das Bedürfnis zur Errichtung einer zweiten Winterfchule im Kreise Rees ist von dieser
Stelle aus, insbesondere aber vom Herrn Landeshauptmann und von dem Vorsitzendender
Landwirtschaftskllmmer hier anerkanntworden, und es ist dem Kreise Rees Aussicht gemacht worden,
daß in diesem Jahre ein erneuter Antrag mit Anwartschaftauf Erfolg gestellt werden könnte.

Der Kreis Rees hat nun alle die Opfer, die verlangt weiden, für die Errichtung der
zweiten Winterschule gebracht und zahlreiche Ausführungen gemacht, die das Bedürfnis zur
Errichtung diefer zweiten Winterfchule begründen follen. Der Kreis Rees besitzt bereits eine
Wintcrschulein dem Orte Haldern in dem mehr nördlich gelegenenTeile des Kreises. Diese
Winterfchule wird aber aus dem Bezirkeder neu zu errichtenden Winterschule in Brünen nur sehr
spärlich besucht. Im Durchschnitt der Jahre haben nicht mehr als 3 Schüler jährlich die Winter»
schule in Haldern von Brünen aus besucht. Der Grund dafür liegt darin, daß die Entfernung
von Brünen nach Haldern zu weit ist und daß die Verlehrsverhältnisseaußerordentlichungünstig
sind. Bis zur Bahn in Wesel sind zwei Wegstunden und bis zur Bahn in Peddenberg 1^
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Wegstundenzurückzulegen. Dadurch ist den Landwirten des hochgelegenen Bezirkes des Kreises
Rees um Vrünen herum der Besuch der Winterschulein Haldern sehr erschwert und nur möglich
unter Aufwand von viel Zeit und vielen Mitteln. Der Kreis Nees hat deshalb schon lange den
Wunsch gehabt, in dem südlichen,dem mehr hochgelegenen Teil des Kreises eine zweite Winter-
schule zu besitzen. Dieser Antrag hat den zuständigenInstanzen, der Landwirtschastskammer,dem
Zentralkuratorium der Winterschulen,dem Provinzialausschuß und der IV. Fachkommission,vor¬
gelegen, und ich habe namens der IV. Fachkommission bei dem hohen Hause zu beantragen, für
die Errichtung der Winterschulein Vrünen die erforderlichen Mittel bereit zu stellen.

Der zweite Antrag geht vom Kreise Erkelenzaus. Der Kreis Erkelenzgehört hinsichtlich
der Winterschulenbisher zu dem Schulbezirk der Winterschule in Geilenkirchen. Aber der Ort
Gcilenkirchen ist vom Kreise Erkelenzzu schwer zu erreichen, als daß es möglich wäre, daß viele
Schüler aus dem Kreise Erkelenzdie Winterschulein Geilenkirchenbesuchen könnten. Tatsächlich
sind denn auch in den 25 Jahren des Bestehens der Winterschulein Geileukirchen nur 27 Personen
aus dem Kreise Erkelenz dort als Schüler gewesen. Der Kreis Erkelenz hat deswegen schon
länger den Wunsch, seinerseitseine Schule zu besitzen, und der Kreistag hat sich mit der Sache
befaßt und alle Verpflichtungenübernommen,die er zu übernehmen hatte hinsichtlich der Zuschuß¬
leistung, hinsichtlich der Unterbringung der Winterschuleund der Dienstwohnungdes Winterschul-
Direktors. — Es ist ein ganz neues Gebäude für die Schulklassen und für die Dienstwohnung
des Winterschuldirektorserrichtet worden und kann alsbald bezogen werden. Auch hier haben
sämtliche in Betracht kommende Instanzen sich für die Errichtung der Winterschuleausgesprochen,
in letzter Linie auch die IV, Fachkommission. Somit habe ich die Ehre und den Auftrag, bei
dem hohen Hause zu beantragen:

„Provinziallandtag wolle beschließen, der Errichtung von landwirtschaftlichenWinter¬
schulen in Brünen, Kreis Rees, und in Erkelenz zuzustimmenund die Zahlung der
von der Provinz vertragsmäßig zu leistenden Zuschüsse und der Beiträge zum
Pensionshaushllltsplan über den Haushaltsplau hinaus zu genehmigen."

Vorsitzender Spiritus: Ich frage, ob das Wort zu der Vorlage gewünscht wird. ^
Das geschieht nicht. Ich darf daher feststellen,daß die Vorlage einstimmigIhre Zustimmung
gefundenhat.

Wir gehen über zu Nr. 6 der Tagesordnung.
Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend Gesuche um Abstaudnahme von der Verfolgung
von Regießansprüchen der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft und
zum Nachtrag zu diesem Berichte,

sowie
zum weiteren Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Regreßansprüche der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenofsenschaft
gegen ersatzpflichtige Betriebsunternehmer.

Ich erteile dem BerichterstatterHerrn AbgeordnetenFreiherr« von Troschke das Wort.
BerichterstatterAbgeordneter Freiherr von Troschke: Meine Herren! Sie finden in

den Drucksachen 31 und 38 7 Fälle, in welchendie landwirtschaftliche Berufsgenofsenschaft gegen
Betriebsuntcinehmer,welche einen Unfall durch Fahrlässigkeitherbeigeführthaben, Regreßansprüche
Zeltend machte, Sie finden dort auch des Näheren angegeben, welche Einwendungendie Betreffenden
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gegen die Erhebung der Regreßansprüchegeltend gemacht haben. Der Provinzialausschuß ist zu
einer Ablehnung der Antrage auf NichtVerfolgung gekommen;die Kommissionhat sich dem ange¬
schlossen.Ueber die Sache selbst haben ja die Gerichtezu entscheiden.Es kommt hier nur darauf
an, ob es angebracht ist, daß ein Regreßanspruchnicht erhoben wird. Die Kommission hält diesen
Fall nicht für vorliegend, empfiehlt Ihnen vielmehr die Annahme des Antrages des Provinzial-
ausschusses welcher dahin geht:

„Der Provinziallandtag wolle unter Ablehnung der bezüglichenAnträge und Ein¬
wendungen gemäß Spalte 10 der erwähnten Zusammenstellungenbeschließen, daß die
infragestehendenRegreßansprüchegellend zu machen sind."

Aehnlich liegen die in Drucksache Nr. 32 angeführten Fälle. Es handelt sich dort um
zwei weitere Fälle, in welchen nicht der Provinzialausschuß, sondern der Herr Landeshauptmann
entschieden hat. Dies ist von dem Landgericht Hechingennicht als berechtigtanerkannt worden,
weil eine derartige Entscheidungnicht zu den laufenden Arbeiten gehöre. Infolgedessen hat der
Provinzialausschuß,obwohl er den Abweisnngsgrundnicht als berechtigt angesehen hat, in der Sache
nachträglich beschlossen,gegen diesen Beschlußist der Antrag auf Verhandlung im Provinzialland¬
tag gestellt worden.

Auch hier schließt sich die Kommission dem Antrage des Provinzialcmsschussesan,
welcher lautet:

„Der Provinziallandtag wolle den Einspruchder BetriebsunternehmerBück und Lenz
gegen den Beschlußdes Prouinzialausschussesvom 8. September 1908 zurückweisen."

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung. Es meldet sich niemand zum
Wort. Wir kommen zur Abstimmung. Ich gestatte mir die Frage, ob Sie über die drei ver¬
schiedenen Vorlagen getrennt abstimmen wollen. — Das scheint nicht gewünschtzu werden. Ich
darf dann feststellen, daß die drei Vorlagen Ihre Zustimmung gefundenhaben.

Wir kommen zu Nr. 7:
Antrag der I. Fachkommisson zu dem Haushaltsplan für den Provinzial¬
landtag, den Provinzialausschuß und die Zentralverwaltungsbehöroe für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterDr. Oehler, dem ich das Wort erteile.
BerichterstatterAbgeordneterDr. Oehler: Meine Herren! Dieser Haushaltsplan hat als

Gesamtausgabe 611250 Mark vorgesehen. Es bedeutet dies eine Steigerung der Ausgaben um
19850 Mark, von denen nur ein kleiner Teil durch die eigenen Einnahmendes Haushaltsplans gedeckt
werden kann, während 19300 Mark aus allgemeinenMitteln der Provinz gedeckt werden müssen.

Die Steigerung ist im wesentlichen darauf zurückzuführen,daß nach der jetzt geltenden
Nesoldungsordnung die Gehälter und Besoldungen steigen. Es kommt weiter dazu, daß für
Hilfspersonal im ganzen mehr erfordert werden, 2000 Mark und 1100 Mark, für sächliche Unkosten,
Porto-, Frachtkosten,Telegraphengebührenentsprechend der Zunahme des Geschäftsumfangcs2728
Mark. Eine weitere Steigerung werden die Ausgaben naturgemäß dann erfahren müssen, wenn die
neue Besoldungsordnungangenommenist.

Bedenken gegen den Haushaltsplan liegen nicht vor, entsprechenddem Gutachten der
I- Fachkommission empfehle ich Ihnen die unveränderte Annahme des Haushaltsplanes.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffnedie Verhandlung und frage, ob das Wort gewünscht
wird. — Das ist nicht der Fall. Dann darf ich feststellen,daß Sie den Haushaltsplan unver¬
ändert angenommenhaben.
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Wir verhandeln über Nr. 8 der Tagesordnung.
Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan

2) zur Zahlung von Pensionen «. an Provinzialbeamte und von
Witwen- und Waisengeldern sowie Unterstützungen an deren Hinter«
bliebene,

t>) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen) und Witwen-
und Waisengeldern an nicht ruhegehaltsberechtigte Angestellte und
Arbeiter bezw. deren Hinterbliebene,

o) über die Dr. Klein-Stiftung für dasselbe Verwaltungsjahr.
DemselbenHerrn Berichterstatter gebe ich das Wort.
BerichterstatterAbgeordneter Dr. Oehler: Meine Herren! Dieser Haushaltsplan sieht

eine Gesamtausgabe von 663900 Mark vor. Das bedeutet eine Steigerung der Ausgaben um
45600 Mark. Unter diesen befinden sich aber als wirkliche Ausgaben nur 433000 Mark, der
Betrag, der für Pensionen, Invalidenversorgung usw. gebraucht wird. Daneben ist noch eine
größere Ausgabe im Haushaltsplan enthalten: Für weitere Ruhegehälter 185000 Mark. Dieser
Betrag dient zugleich, soweit er nicht für weitere Ruhegehälter im laufenden Jahr gebrauchtwird,
zur Ansammlung eines Pensionsfonds.

Unter den Mehrausgaben befinden sich 37000 Mark, die diesem Fonds mehr zugeführt
werden können.

In den Beratungen der I. Fachkommission wurde die Frage aufgeworfen,ob der Zuschuß
zur Pensionskassemit 15°/° der Gehälter richtig bemessen sei. Es konnte uns die Auskunft
gegeben werden, daß zur Zeit die Ausgaben für Pensionen usw. sich auf nur 10,43 °/u der gefamtcn
Gehälter belaufen. Aber es wurde darauf hingewiesen, und zwar mit Recht, daß der Beharrungs-
zustand heute noch nicht erreicht worden ist und daß wir voraussichtlichdemnächstauf 15°/o
wirklich kommen, so daß zur Zeit jedenfalls leine Bedenkenvorliegen, diese 15°/» Ausgaben von
den Gehältern für Pensionen als angemessen zu erachten.

Es findet sich dann ferner in diesem Haushaltsplan noch die Dr. Klein-Stiftung. Diese
Stiftung setzt sich zusammenaus einem Teil der Pensionen des verstorbenenHerrn Landeshaupt¬
manns Dr. Klein, welchen er in hochherziger Weise für diesen Zweck bestimmt hat. Im vorigen
Jahre konnte der Herr Berichterstatterden Wunsch cmssprcchen, daß es dem Herrn Landeshauptmann
Dr. Klein noch lange beschieden sein möge, sich der Segnungen der Stiftung zu erfreuen. Leider
ist diefer Wunsch nicht in Erfüllung gegangen.

Die I. Fachkommission empfiehlt unveränderte Annahme des Haushaltsplanes.
Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Da

niemand widerspricht,stelle ich die Annahme des Antrages der I. Fachkommission hiermit fest.
Wir kommenzum folgendenGegenstand der Tagesordnung Nr. 9.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Besoldungen
und anderen persönlichen Ausgaben für die

H,. bei der Landes-Versicherungsanstalt Rheinprovinz,
L. bei den Schiedsgerichten für Arbeiterverficherung

beschäftigten Provinzialbeamte« für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1909
bis 31. Dezember 1909.

Berichterstatterist der Herr AbgeordneteFusbahn. Ich bitte ihn, das Wort zu nehmen.
BerichterstatterAbgeordneterFusbahn: Meine Herren! Der Haushaltsplan der Landes-

Versicherungsanstaltusw., der Ihnen hier vorgelegt wird, ist ein reiner Personalhaushaltsplan,
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Die Provinzialveiwaltung ist nur die Vermittlerin zwischen dem Landes-Versicherungsverband
Rheinland und den Beamten. Die Einnahmen setzen sich zusammenaus den Kostenbeiträgender
Verpflichteten, der Landes-Versicherungsanstaltund der Schiedsgerichte.Bei der Landes-Versicherungs¬
anstalt belaufen sich die Einnahmen in diesem Jahre auf 736200 Mark, ein Mehr von 89000
Mail gegen das Vorjahr. Die landwirtschaftlicheBerufsgenoffenfchafthat zu den Einnahmen
3800 Mark beizutragen. Für die schiedsgerichtlicheAbteilung hat die Versicherungsanstaltbeizu¬
tragen 25100 Mach also mehr 2760 Mark, die Bemfsgenossenschaften haben beizutragen 105500
Mark, also mehr 16140 Mark. Die Gesamteinnahme beläuft sich auf 869600 Mark, mehr
gegen das Vorjahr 106900 Mark.

Die Mehrausgaben belaufen sich auf denselbenBetrag, da sich Einnahme und Ausgabe
decken müssen und sie sind bedingt durch das Mehrbedürfnisan Arbeitskräften. Es sind annähernd
50 neue Stellen vorgesehen. Im ganzen sind 267 Beamte bei dieser Verwaltung beschäftigt,
darunter 9 Oberbeamte. 9000 Mark für wissenschaftlicheHilfsarbeiter sind weniger in Ausgabe
gestellt, weil diese Herren jetzt fest angestellt sind. Die Gesamtausgaben betragen für die Versiche¬
rungsanstalt 739000 Mark, für Schiedsgerichte130600 Mark, im ganzen 869600 Mark.

Meine Herren! Die Entscheidungüber das Bedürfnis dieser Kosten steht uns nicht zu.
Die ganzen Ausgaben beruhen auf dem Vertrag der Landes-Versicherungsanstalt. Es unterliegt
weder unserer Prüfung uoch unserer Kritik, wievieleAngestelltedort nötig sind.

Im Namen der I. Fachkommission bitte ich Sie, den Haushaltsplan der Besoldungenfür
die Landes-Versicherungsanstalt,in Einnahme und Ausgabe mit 869 600 Mark abschließend,
^ bewilligen.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Ich
dringe diesen Antrag zur Abstimmung. Da niemand aus dem hohen Hause widerspricht,so stelle
'ch fest, daß der Antrag angenommenist.

Ich bitte nunmehr den Herrn Berichterstatterzum nächsten Gegenstandeüberzugehen.
Haushaltsplan der Verwaltungskosten des Genossenschaftsvorstandes der
Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenofsenschaft.

BerichterstatterAbgeordneterFusbahn: Meine Herren! Das Verhältnis der Provinzial-
verwaltung zur landwirtschaftlichen Berufsgenosfenschaft ist dasselbe,wie zur Landes-Versicherungs-

.anstatt. Auch bei der Berufsgenofsenschaftweiden die Ausgaben durch Einnahmen von den Be¬
teiligten gedeckt. Das Bedürfnis ist bei dieser Einrichtung auf 186 000 Mark gestiegen, ein Mehr
gegen das Vorjahr von 19 600 Mark. Das Mehr ist bedingt durch das Aufrücken der Beamten
w höhere Gehaltsklassen,durch neue Stellen und durch Annahme weiterer Hilfskräfte. Persönliche
Ausgaben bedingen ein Mehr von 13 737 Mark, sachliche Ausgaben ein Mehr von 5862,50 Mark,
und von den sachlichen Ausgaben ist der bedeutendste Posten eine Ausgabe von 3500 Mark an
die Landesbank, die zur Deckungder Zinsen für Vorschüsse, die die Landesbanl geleistet hat,
notwendigsind.

Im Namen der I. Fachkommission bitte ich Sie, auch diesen Haushaltsplan, in Einnahme
und Ausgabe mit 186 000 Mark abschließend, bewilligen zu wollen.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Da
niemand widerspricht, so stelle ich die Annahme auch dieses Antrages fest und wir gehen zu
Punkt 11 der Tagesordnung über.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für geweibliche
Zwecke für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

6»
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Ich bitte den BerichterstatterHerrn AbgeordnetenFusbahn fortzufahren.
BerichterstatterAbgeordneterFusbahn: Der Haushaltsplan der Ausgaben für gewerb¬

liche Zwecke liegt vor Ihnen, meine Herren. Dieselben Ausgaben werden von Ihnen erbeten, die
Sie fchon feit Jahren bewilligt haben und deren Begründung wohl überflüssigfein wird. Neu
ist nur ein Posten von 10 000 Mark der als Zuschuß zu den Unterhaltungskosteneiner Gewerbe¬
schule in Trier beantragt wird. Es handelt sich bei dieser Gewerbeschule wesentlich um eine Vor-
fchule zu einer Baugewerkschule,die allerdings daneben auch noch eine Fachschule für die verfch«-
dcnsten Handwerke bildet. Die Staatslegierung hat einen Zuschuß von 30 000 Mark zugesagt,
und der Provinzialausschuß wie auch die I. Fachkommission haben die Sache geprüft und können
Ihnen nur empfehlen,auch diefe Mehrausgabe von 10 000 Mark zu bewilligen.

Wenn Sie dem zustimmen, dann bitte ich Sie den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke,
in Einnahme und Ausgabe mit 159 300 Mark abschließend, bewilligen zu wollen.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Da
kein Widersprucherfolgt, so stelle ich die Annahme des Antrages der I. Fachkommission fest.

Wir kommen nunmehr zu Punkt 12 der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial-
Taubstummenanstalten zu Aachen, Brühl, Coln, Elberfeld, Effen, Huttrop,
Kempen, Neuwied und Trier, fowie über die Verwendung der Wilhelm-
Augustll-Stiftung, des Unterstützungsfonds der früheren Vereins-Taub-
stummenanstlllt zu Cüln und des Unterstützungsfonds für entlassene
Taubstumme für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

Berichterstatter ist der Herr AbgeordneteEichhorn, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter Eichhorn: Meine Herren! Ich habe über die Haushalts-

pläue der Taubstummenanstalten zu berichtenund bitte Sie die Seiten 143 bis 215 des Haupt-
Haushaltsplanes zu vergleichen. Nach der Aufstellung ergibt sich, daß ein erhöhter Zuschußvon
29 250 Mark erforderlich ist, also 420 800 Mark gegen 391 550 Mark im Vorjahre. Die Mehr¬
ausgabe wird bedingt:

1. durch die besoldungsplanmäßigeErhöhung der Gehälter der Lehrpersonen, die einen
Betrag von rund 10 000 Mark erfordert,

2. durch nötige perfönliche Ausgaben, die insgesamt ein Mehr von 2682 Mark ergeben, und
3. hauptsächlich durch die erhöhten Ausgaben für Beköstigungmit 17 340 Mark.

Die kleine Differenz diefer Mehrausgabe gegen den erwähnten erhöhten Zuschuß rechtfertigt sich
durch einzelne kleine Mehreinahmen an anderen Stellen.

Die Notwendigkeitder Erhöhung der Pflegesätze, welche bisher zum Teil nur 85 bis 90
Pfennig pro Tag betrugen, auf durchweg 1 Mark erklärt sich naturgemäß durch die allgemeine
Steigeruug der Lebensmittclpreise,und wird dadurch bediugt, daß für die geringerenSätze eine
Unterbringung überhaupt nicht mehr möglich war, dazu, daß diefer Ausgabeposten sich vermehrt,
hat auch beigetragen,daß die Zahl der Taubstummenzöglingeeine wesentliche Steigerung erfahren
hat. Nach dem statistischen Material ergibt sich, daß im Jahre 1900 die Zahl sich auf 465
bezifferte. Sie ist 190? auf 651 gewachfen und ist 1908 auf 697 gestiegen bei 73 Lehrpersonen.

Die Gesamtsumme, welche die Provinz für das Taubstummenwesenaufzuwenden hat,
stellt sich deshalb so hoch, weil wir bei 697 Zöglingen 399 ganze Freistellen und 183 Teil¬
freistellen,100 sogenannteUnterrichtsfreistellenhaben und nur 15 Zöglinge keinerlei Vergünstigung
erfahren.
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Zum Haushaltsplan der Wilhelm-Augusta-Stiftung auf Seite 215 des Allgemeinen
Haushaltsplanes bemerkeich, daß hier eine Einnahme von 50 000 Mark zur Verfügung steht.
Die Einnahme aus der Wilhelm-Augusta-Stiftung wird in herkömmlicherWeise zunächst zur
Valanzieiung des Haushaltsplans der Provinzial-Taubstummenanstalt in Aachen verwandt, und
zwar in diesem Jahre 4? 340 Mark, und der Rest von 2660 Mark wird in den Haushaltsplan für
die Provinzial-TaubstummenanstaltEssen herkömmlicher Weise eingestellt. Es ergibt sich ferner aus
dem Unterstützungsfondsder früheren Vereins-Taubstummenanstalt in Cöln eine Zinseinnahme
von 1890 Mark, welche natürlich als Zuschuß für die Provinzial-Taubstummenanstalt zu Cöln
M Haushaltsplan erscheint.

Dann hat sich erhöht der Unterstützungsfondsfür entlassene Taubstumme um den Betrag
°nn rund 600 Mark, welche dem Herrn Landeshauptmann zur Unterstützungfür entlassene Taub¬
stumme zur Verfügung steht.

Ich hätte eigentlich gern beantragt, diesen Fonds noch etwas zu erhöhen, da meines
^achtens wohl das Bedürfnis vorliegt, dürfte hier auch einmal mit etwas höheren Beträgen
einzugreifensein. Es ist aber in diesem Jahre meines Trachtens davon abzusehen, weil ja der
Fonds zunächst einmal um 600 Mark erhöht wird. Ich möchte aber nicht unterlassen,die Anregung
zu geben, daß vielleicht für nächstes Jahr eine kleine Erhöhung dieses Fonds durch die Provinzial-
verwaltuug vorgenommenwird.

Im Namen der Kommission beantrage ich die Annahme dieser Vorlage.
Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoeusbroech: Da

sich kein Widersprucherhebt, so stelle ich die Annahme des Antrages hiermit fest.
Wir kommen nunmehr zu Nr. 13 der Tagesordnung:

Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Erweiterung und den Ausbau der Provinzial-
Taubstummenanstalt zu Kempen.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterEichhorn, dem ich das Wort gebe.
BerichterstatterAbgeordneterEichhorn: Ich bitte, meine Herren, die Drucksache Nr. 12

zur Hand zu nehmen. Es ist darin die Vorlage vom Prouinzicilausschußeingehend begründet
worden. Ich hebe blos einzelnehauptsächliche Punkte hervor.

Die Taubstummenanstaltensind früher mit einem vierjährigenLehrgangebetriebenworden.
Der Lehrgang ist später zu einem sechsjährigenerweitert, und es sind jetzt fast alle Taubstummen¬
anstalten auf den achtjährigenLehrgang gebrachtworden. Die einzige Ausnahme bildet die Anstalt
m Kempen. Für Kempen hat sich nun natürlich das gleiche Bedürfnis herausgestellt, und es ist
in Aussicht genommen, auch diese KempencrAnstalt zu erweitern und entsprechendden anderen
Anstalten auszubauen. In erster Linie ist als Grund dafür geltend zu machen die Zahl der unter¬
zubringendenZöglinge. Es hat sich schon mehrfach ergeben, daß die angemeldeten Zöglinge nicht
alle untergebracht weiden konnten. Es besteht also ein Bedürfnis nach einer Vergrößerung,
und es ist nach dem jährlichen Zuwachs, wie hier in dem Bericht weiter ausgeführt ist, anzunehmen,
baß dieses Bedürfnis auch bestehen bleiben wird, so daß nicht etwa überflüssiger Platz in der Taub¬
stummenanstaltwird geschaffen werden.

Als zweiter Grund ist die Aenderung des vierklassigen Systems und die Ucberfnhrung
dieses Systems zu dem achtklassigen anzuführen, eine Aenderung,die aus schultechnischenRücksichten
begründet erscheint. Außerdem sprechen noch spezielle Gesichtspunkte bei Kempen mit, wie auch in
dem Bericht angeführt worden ist, indem dort bemerkt wurde, daß in Kempen anerkannt gute
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Pflegehäuserin ausreichender Zahl 'vorhanden sind, daß die KempenerAnstalt die einzige ist, die
sich in einer rein ländlichen Gegend befindet und daß ferner diese älteste Taubstummenanstaltden
anderen auch entsprechend gleichgestellt werden soll.

Was den Bau an sich anlangt, so bestehen auch keinerlei Bedenken. Das Bauprojekt ist
von der Kommissioneingehend geprüft worden. Die Dienstwohnung des Direktors, die mit den
Schulräumen zusammenlag, soll aus den Schulräumen herausgebrachtwerden. Der Direktor soll
eine besondereWohnung erhalten, die dann disponiblen Räume werden zu weiteren Klassen
eingerichtet. Es kommt natürlich ein Zeichensaal,ein Saal für Handfertigkeitsunterrichtusw. hinzu.
Die Turnhalle wird umgebaut.

Der Gesamtkostenanschlag beziffert sich auf 70000 Mark.
Ich habe schon erwähnt, daß die Pläne der Kommission vorgelegenhaben und eingehend

geprüft worden sind. Die Kommissionhat sich vollständig mit den Plänen einverstandenerklärt.
Es ist im besonderenzu bemerken, daß sich der ganze Bau, namentlich auch der Bau der Wohnung
für den Direktor, durchaus in bescheidenen Grenzen bewegt.

Ich stelle hiermit den Antrag
„Der Provinziallandtag wolle
1. die Erweiterung und den Ausbau der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Kempen

nach den vorgelegtenPlänen genehmigenund
2. zu dem Zwecke einen Betrag von 70 000 Mark zur Verfügung stellen."

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Huensbroech: Es
erfolgt kein Widerspruch.— Ich stelle die Annahme des Antrages fest.

Es folgt nunmehr Nr. 14 der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial-
Blindenanstalten zu Düren (Elisabeth-Stiftung) und Neuwied (Auguste
Viktoria-Haus) sowie für den Unterstützungsfonds für Blinde für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterEichhorn, dem ich das Wort gebe.
BerichterstatterAbgeordneterEichhorn: Der Haushaltsplan der Blindenanstalt in Düren

stellt sich in der Einnahme auf 149 040 Mark, weist also ein Mehr von 4500 Mark auf. worunter
sich ein erhöhter Zuschuß der Provinz von 3270 Mark befindet.

Die Ausgaben haben zunächstwieder in den Gehaltserhöhungen nach dem Besoldungs¬
plan ihre Begründung.

Es ist dann ein kleiner Betrag von 434 Mark für Mehrausgaben zur Bestreitung per¬
sönlicherBedürfnisse eingestelltund außerdem ein Mehrbetrag von 3500 Mark durch Erhöhung
der Beträge für Beköstigungund Bekleidung. Hierzu kommen noch 4546 Mark als Mehraus¬
gabe für Beleuchtung, Heizung usw., weil infolge der Errichtung der Erweiterungsbauten eine
Steigerung der Ausgaben sicher zu erwarten steht. Demnach haben wir also eine Gesamtmehr¬
ausgabe von 15 500 Mark, ein Betrag, dem eine Minderausgabe von 11000 Mark gegenüber¬
steht, weil im Haushaltsplan für 1908 für Beschaffungvon Mobilar ein Betrag von 13 000
Mark eingesetzt war, der in diesem Jahre in Fortfall kommt. Die Differenz zwischen 15 500
Mark und 11000 Mark ergibt den Betrag von 4500 Mark, welcher als Mehrausgabe ange¬
geben worden war.

Ich möchte noch erwähnen, daß in dem Haushaltsplan unter Einnahme ein Ueberschnß
aus dem Arbeitsbetliebeder Anstalt mit 7 500 Mark eingestellt ist.
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Zum Haushaltsplan der Blindenanstalt in Neuwied ist nur kurz zu bemerken,daß eine
Erhöhung des Prouinzialzuschussesum 7135 Mark erforderlichgeworden ist, welcher im wesent¬
lichen auch durch die Erhöhung der Ausgaben für Beköstigung bedingt wird.

Ich möchte mir dann noch erlauben, auf die Verschiedenheit der Pflegesätze in den Haus¬
haltsplänen für Düren und Neuwied hinzuweisen. Für Düren ist 1 Mark, für Neuwied 1,30
Mark eingesetzt. Dieser anscheinende Gegensatz ist aber kein tatsächlicher; denn in dem Haushalts¬
plan für Düren ist eine besonderePosition für Heizung und Beleuchtung eingesetzt, wahrend in
Neuwiedder Satz von 1,30 Mark pro Kopf nicht nur für Beköstigung und Verpflegung, sondern
auch für Heizung, Beleuchtungusw. bezahlt wird.

Nach dem Haushaltsplan für den Unterstützungsfondsfür Blinde ergibt sich eine erhöhte
Iinseneinnahme und somit die um rund 1150 Mark erhöhte Summe von 5959 Mark, welche
zur Unterstützungvon Blinden zur Verfügung steht.

Es wird auch hier namens der Kommissionbeantragt, die Haushaltspläne in der vor¬
liegendenWeise zu genehmigen.

Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Gegen
den Antrag erfolgt kein Widerspruch. Ich stelle die Annahme desselbenfest.

Es folgt nunmehr Nr. 15 der Tagesordnung:
Antrag der I, Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwal¬
tungskosten der Rheinischen Provinzial-Feuerversicherungsanstalt.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Friderichs, Ich bitte den Herrn Berichterstatter,
das Wort zu nehmen.

Berichterstatter Abgeordneter Friderichs: Meine Herren! Der Haushaltsplan der
Provinzial-Feuerversicherungsanstaltgibt lediglich eine Uebersicht über die Verwaltungskosten,gestattet
aber nicht einen Einblickin die Entwickelungder Anstalt, und ich darf mir daher wohl erlauben,
einige allgemeineBemerkungen vorauszuschicken über die Entwickelungder Anstalt in dem hinter
uns liegendenKalenderjahre.

Meine Herren! Der Aufschwung,den diese Anstalt schon seit dem Jahre 1904 zu
unserer Befriedigungerfuhr, hat sich unter der bewährten, umsichtigen Leitung auch in dem verflos¬
senen Jahre fortgesetzt. Es ist die Entwickelung, welche die Anstalt genommenhat, durch stati¬
stische Tabellen, die der I. Fachkommission vorgelegenhaben und die auch noch in deren Zimmer
aushängen, dargelegt worden. Wenn ich mir an der Hand dieser Tabellen erlaube, noch einige
Zahlen über die Entwickelung der Geschäfteim vorigen Jahre mitzuteilen, so ist zunächst zu
bemerken, daß sich ein Zugang von 15867 Versicherungen mit rund 320 Millionen Mark ergeben hat.
Das bedeutet einen Zugang von fast 1 Million pro Tag, und dieser Zugang ist als besonders
Motz zu bezeichnen,wenn man berücksichtigt, daß sich die Entwickelungder Anstalt doch lediglich
auf dem Gebiete der Provinz vollzieht. Damit ist am Ende des vorigen Jahres ein Bestand von
624236 Versicherungen mit rund 4820 Millionen Versicherungskapitalerreicht.

Besonders erfreulich ist dabei der Zugang der einfachen Gefahr im städtischen Geschäft,
bekanntlich diejenigeAbteilung, die den Versicherungsgesellschaftenden besten Nutzen abwirft. Allein
auf diesem Gebiete ist ein Zugang von 100 Millionen zu verzeichnen, so daß unter Berücksichtigung
dieses Zuganges diese einfache Gefahr nun ungefähr ein Drittel des gesamten Bestandes darstellt.

Auch die vor 1^/, Jahren aufgenommeneWalduersicherunghat sich in befriedigender
Weise entwickelt und zeigt heute schon einen Verstcherungsbestandvon 35 600 Ka mit einem
Kapital von 30 Millionen.
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Die Einnahme an Prämien hat sich von rund 6107 000 Mark auf 6 460 000 Mark
gesteigert.

An Zinsen ist eine Steigerung von 462 000 Mark auf 505 000 Mark zu verzeichnen.
Leider haben sich gegenüber den erfreulichen Mehreinnahmen auch die zu zahlenden

Vrandentschädiguugen erheblich gesteigert, und zwar ist das wesentlich zurückzuführen auf die überaus
große Trockenheit des letzten Quartals des vorigen Jahres. So haben statt 3 710 000 Mark im
Jahre 190? im verflossenen Jahre 4 232 800 Mark Vrandentschadigungengezahlt werden müssen.

Es ergibt sich aus diesen Zahlen, daß den Gesamteinnahmen von 7 521875 Mark
Gesamtausgabenvon 6171865 Mark gegenüberstehen, so daß sich ein Ueberschuß von 1350 000
Mark ergibt. Wenn dieser Ueberschußauch etwas kleiner ist als in dem Jahre 1907, was
sich aus den eben erwähnten erhöhten Brandentschädigungen erklärt, so ist er doch immerhin
ungefähr doppelt so groß, wie vor fünf Jahren, als die Entwickelungunserer Anstalt eine so
erfreuliche Wendung nahm. Dieser Uebelschußwird in der bisherigen Weise satzungsgemäßVer¬
wendung finden müssen; denn zu unserem Bedauern haben die erneuten Versuche und die erneuten
Bemühungen, einen Teil dieses Uebelschusses für die allgemeinenZwecke der Provinz dienstbar zu
machen, keinen Erfolg gehabt. Es hat vielmehr der Herr Minister ausdrücklichund wiederholt
festgelegt,daß diese Uebelschüsse den Versichertenzugute kommen müssen und daß sie lediglich für
die Zwecke der Anstalt und für die Interessen der Versicherten Verwendung finden dürfen. Damit
würde, da das Vermögen schon im vorigen Jahre über 12 Millionen betrug, also 3 Millionen
mehr als die statutarisch vorgeschriebene Höhe des 1'/^ fachen Betrages der Prämieneinnahmen,
der Ueberschuß dazu dienen können, in erster Linie auf die Prämien eine Rückvergütungvon 10"/°
zu gewähren, wie das ja schon im vorigen Jahre geschehen ist, und zwar auch wesentlichim
Interesse der Weiterentwickelungder Anstalt.

Schließlichmöchte ich noch erwähnen, daß auf Befragen in der Kommissionvon der Ver¬
waltung der Anstalt betont worden ist, daß sie sich in einem durchaus guten Verhältnis zu den
großen Privatgesellschaftenbefindet, die in der Provinz ihr Geschäft betreiben.

Damit darf ich dann wohl zu der Erörterung des Haushaltsplans übergehen und
bemerken, daß die Erhöhungen in Titel I und Titel II, die persönlichen Ausgaben enthaltend, sich
durch den verstärktenBetrieb und durch die Vermehrung der Arbeitskräfte nötig gemacht haben,
daß außerdem die in bicfen beiden Titeln vorgesehenenSteigerungen der Gehälter sich regulativ-
mäßig ergeben und daß dadurch bei Titel I eine Mehreinnahme von 26 234 Mark und bei
Titel II eine solche von 15 762 Mark eintreten mußte.

Ihre I. Fachkommission hat gegen diese erhöhten Ausgaben keine Beanstandung erhoben,
ebensowenigwie bei Titel III, wo sich wegen der Reisekostenund einiger anderer Positionen
eine Mehrausgabe von 5000 Mark ergibt.

Bei Titel V findet sich ein Mehrbetrag von 3000 Mark als Beitrag zur Feuerwehr¬
unfallkasse der Rhcinprovinz. Diese FeuerwehrunfMafse hat sich in höchst erfreulicherweise entwickelt.
Während noch im Jahre 1907 nur 36 000 Personen dieser Unfallkasse angehörten und diese Zahl
im Jahre 1908 auf 43 000 gestiegenwar, gehören ihr heute schon 50 000 Mitglieder an. Da
die Provinz dieser Unfallkasseeinen Betrag von 30 Pfennig pro Kopf zur Verfügung stellt,
gegenüberdem doppelten Betrage, den die einzelnen Gemeinden zahlen, so ergibt sich ein erhöhter
Betrag von 15 000 Mark, der in den Haushaltsplan eingestelltist.

Ich will dazu bemerken, daß das Kuratorium der Feuerversicherungsanstaltdieser Kasse
außerdem den Betrag von 40 000 Mark zur Verfügung gestellt hat und voraussichtlich auch ferner
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M Verfügung stellen wird, damit die Unfallkasseleistungsfähig bleibt und den Zwecken zu
entsprechen vermag, für welche sie gegründet ist.

Endlich sind bei Titel VII und VIII kleine Vermehrungeneingetreten,die sich nach dem
Durchschnitt ergeben und nach dem Bedürfnis, welches aus dem «erstarkten Geschäftsverkehr
hervorgeht.

Meine Herrrn! Ich habe daher die Ehre, Ihnen namens der I. Fachkommission vorzu¬
schlagen, den Haushaltsplan für die Feueiversicherungsanstaltunverändert nach dem Haushalts¬
plan zu genehmigen.

Stellvertetender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Es
erfolgt kein Widerspruchgegen den Antrag. Ich stelle die Annahme desselben fest.

Wir kommen zu Nr. 16 der Tagesordnung:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provin-
zialausschusses, betreffend Genehmigung der Erhöhung des Kaufpreises
für das von der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz
angekaufte Haus Friedrichstraße 74 zu Düsseldorf.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterFriderichs, dem ich das Wort erteile.
BerichterstatterAbgeordneterFriderichs: Der 48. Rheinische Provinziallandtag hat am

12, März 1908 den Ankauf des GrundstücksFriedrichstraße74 zu dem Kaufpreise von 113 000
Mark genehmigt. Bei seinem Anerbieten hatte sich der Verkäufer das Rücktrittsrecht für den
Fall vorbehalten, daß die Verlegung der bisher für das Haus erteilten Wirtfchaftskonzcssion nicht
genehmigtwerden sollte. Die Verweigerung dieser Genehmigung ist sowohl durch den Stadtaus-
ichuß, wie durch den Bezirksausschußerfolgt. Es hat sich darum nachherder Verkäufermit dem
"erkauf nur dann einverstandenerklärt, wenn der Kaufsummeein Betrag von 5000 Mark zuge¬
icht würde. Da das Kuratorium der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltauch bei Zurechnung
bieser 5000 Mark den Kaufpreis noch für angemessenfindet, außerdem aber auch die Anstalt
dieses Grundstück dringend für ihre Erweiterungszwecke bedarf, so ist der Ankauf auch zu dem
«höhten Preise von 118 000 Mark zu empfehlen. Es waren 120 000 Mark aus den Ueber¬
schüssen der Anstalt für die Deckungdes Kaufpreisesund der Nebenkosten reserviert. Infolge der
Erhöhung des Kaufpreises wird die genannte Summe aber nicht ausreichendsein und der Mehr¬
betrag aus den Ueberschüffen des Jahres 1908 entnommen weiden.

Die I. Fachkommission erklärt sich mit dem Antrage des Provinzialausschusseseinverstanden
und schlägt Ihnen vor, entsprechend diesem Antrage zu genehmigen,daß der Ankauf zum Preise von
118 000 Mark getätigt wird und die Tilgung des Kaufpreifesund der Nebenkosten mit 120 000
Mark aus dem hierfür bereitgestelltenBetrage aus den Ueberschüssen der Anstalt im Jahre 1907,
Mit dem Restbetrage aus den Ueberschüssen im Jahre 1908 getätigt werde.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Da
kein Widersprucherfolgt, stelle ich die Annahme des Antrages fest.

Wir kommen zu Punkt 17 der Tagesordnung:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses, betreffend die Ausführung eines Erweiterungsbaues im
Anschlüsse an das Dienstgebäude der Prouinzial-Feueiversicherungsanstalt
auf dem von dem 48. Provinziallandtage zu diesem Zwecke angekauften
Grundstücke Friedrichstraße Nr. 74 zu Düsseldorf.

BerichterstatterHerr AbgeordneterFriderichs, dem ich das Wort erteile.
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BerichterstatterAbgeordneterFriderichs: Auf dem vorerwähnten Grundstückesoll nun¬
mehr ein Erweiterungsbau für die Anstaltszwecke errichtet werden. Für diesen Erweiterungsbau
ist durch den hiesigen Architekten vom Endt, welcher auch den letzten Umbau des Dienstgebäudes
vorgenommenhatte, ein Projekt ausgearbeitet worden, das der I. Fachkommissionvorgelegenhat
und dessen Zweckmäßigkeitanerkannt werden muß. Danach ist von dem ca. 60 Meter tiefen
Grundstückzunächst etwa die Hälfte der Fläche von 32 Meter Tiefe und etwa 10 Meter Straßen¬
front zur Bebauung vorgesehen, während der Rest für die späteren Bedürfnisse der Anstalt reser¬
viert bleiben soll. Sowohl die Front als auch der Seitenflügel soll in 3 Stockwerkengenau im
Anschluß und in der Bauart des alten Dienstgebäudes ausgeführt weiden, und es werden durch
diesen Anbau ein neuer Sitzungssaal, eine Botenmeister-Dienstwohnungund 1? große Bureau¬
räume gewonnenwerden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 130000 Mark.

Die I. Fachkommission befürwortet,nach Prüfung der Sache, daß, entsprechend dem Antrage
des Provinzialausschusses,die Ausführung des Erweiterungsbaues nach den vorgelegten Plänen
erfolge, und die Kosten von 130000 Mark den Ueberfchüssen des Jahres 1908 zu entnehmen.

Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Es
erfolgt kein Widerspruch. Ich stelle die Annahme des Antrages fest.

Es folgt nur Nr. 18 der Tagesordnung:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses, betreffend die Bereitstellung von Mitteln für die innere
Ausstattung des Museums-Erweiterungsbaues in Bonn einschließlich
Archivgebäude.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterFriderichs, dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter Abgeordneter Friderichs: Für den Erweiterungsbau des Provinzial-

museums in Bonn hat der 47. Provinziallandtag in seiner Sitzung vom 14. März 1907 den
Betrag von 500000 Mark bewilligt. Dieser Erweiterungsbau geht seiner Vollendung entgegen,
und es ist nunmehr an der Zeit, die Mittel zur Verfügung zu stellen, um ihn auch innerlich
auszugestalten; denn die Kosten der inneren Einrichtung sind damals nicht vorgesehen worden.

Was diese Kosten der inneren Einrichtung angeht, so ist festgestelltworden, daß dafür
ein Betrag von 22500 Mark erforderlich fein wird. Es handelt sich darum, Schränke, Magazin-
einrichtung,Ausstattung der Bibliothek, der Arbeitsräume usw. vorzusehen, und es ist gegen diese
Summe wohl nichts einzuwenden.

Des weiteren beantragt der Prouinzialausschuß, einen Beitrag von 5000 Mark auszu¬
werfen für die Ginrichtungeines neuen Hörsaales, der gemäß einer früher der Universität gegenüber
übernommenenVerpflichtunganzulegen war.

Zum dritten wird beantragt die Ausstattung des Archivgebäudes,und zwar einmal durch
die notwendigen Möbel, sowie durch Einrichtung photographischerVergrößerungsräume und einer
Dunkelkammer,wofür Aufwendungenim Betrage von 7500 Mark erforderlich sind.

Dann hat sich als erforderlich gezeigt, für den Anschluß des alten Baues an dem Neubau
verschiedene bauliche Veränderungen vorzunehmen, so namentlich einen Saal im Obergeschoßin
einen Oberlichtsaal umzuändern. Außerdem haben sich durch den Anschluß die Erneuerung der
Decken- und Wandanstrichein zahlreichen Räumen notwendig gemacht,endlich auch Ausbesserungs¬
arbeiten, so daß eine fast vollständigeUmänderung der Räume des alten Baues hat vorgenommen
werden müssen; endlich hat auch eine Notbeleuchtung in den Räumen des Altbaues eingerichtet
weiden müssen. Diese Arbeiten erfordern einen Betrag von 15 000 Mark.
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Sodann sind im Laufe der Bauausführung von den technischenOberbeamten verschiedene
Aenderungendadurch für nötig erachtetworden, daß eingehende Studien neuerer museumstechnischer
Einrichtungenstattfanden, die veränderte Dispositionen zur Folge hatten. Dadurch werden Kosten
im Betrage von 25 000 Mark verursacht, wobei zu erwähnen ist, daß nach der Vorlage des
Provinzilllausschussessich alle diese Veränderungen in schlichtem Rahmen bewegen.

Endlich ist noch beantragt, eine Ueberschreitungder Vausumme von 20 000 Mark zu
genehmigen, die dadurch entstanden ist, daß die Fundierungsarbeiten sehr viel größer waren, als
man hat voraussehen können, daß die Ausbesserung einer gemeinsamenMauer und die Ver¬
stärkung der Deckenkonstruktion notwendig geworden ist und daß der Ausbau einiger Dachzimmer
erforderlichist.

Diese Beträge machen zusammen 95 000 Mark aus, und wenn auch Ihre I, Fach¬
kommission zunächst der Meinung war, daß die Summe verhältnismäßig hoch sei, so hat sie sich
doch der eingehendenDarlegung, die auch der Herr Landeshauptmaun noch gemacht hat, nicht
verschlossen und empfiehlt Ihnen darum die Bewilligung dieses Betrages.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Da
lein Widersprucherfolgt, stelle ich die Annahme des Antrages fest.

Wir kommen zu Nr. 19 der Tagesordnung:
Antrag der III. Fachkommisson zu dem Bericht und Antrag des Provinzial»
ausschusses, betreffend den Erwerb von Basaltsteinbrüchen für die Pro-
vinzialstraßen-Verwaltung.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnetevon Kruse.
BerichterstatterAbgeodneter von Kruse: Meine Herren! Ein früheresMitglied des Hauses,

das leider inzwischen verstorben ist, pflegte zuweilen seinen Vortrag an diesem Platz mit den
Worten einzuleiten: In der Kürze liegt die Würze. Dieses Wort will ich mir heute auch als
Richtschnur dienen lassen, umsomehr, als in der DrucksacheNr. 18 eingehende Ausführungen
enthalten sind, die sich auf den Bericht und den Antrag des Provinzilllausschusses,betreffend den
Erwerb von Basaltsteinbrüchenfür die Provinzialstraßen-Bauverwaltung, beziehen. Die Drucksache
befindet sich in Ihren Händen. Ich will nur kurz wiederholen,daß der 47. Rheinische Provinzial-
landtag den Prouinzialausschuß in der Plenarsitzung vom 14. März 190? ermächtigthat, die zur
Deckung des Bedarfs der Provinzialstraßen-Verwaltung an Basaltmaterial erforderlichen Stein¬
brüche anzukaufen und zu diesem Zweck bei der Landesbank der Rheinprovinz eine Anleihe bis
zum Betrage von 1'/« Millionen Mark aufzunehmen. Infolge dieses Beschlusseshat der Pro-
vinzialausschuß bereits im Jahre 1907 verschiedenegrößere Basaltsteinbrüche — ich erinnere
besonders an das Basaltvorkommen auf dem Hühnerberge in dem Bruchareal von Oberkassel —
erworben. Es ist darüber dem vorjährigen Landtage eingehend Bericht erstattet worden.

Im Jahre 1908 ist der Provinzialausschuß weiter bestrebt gewesen, den Beschluß des
Landtages zu erledigen, indem er zunächst einen Basaltsteinbruch, der in der Gemeinde Adenau
gelegen ist, für 92 500 Mark angekauft hat. Dieser Basaltsteinbruchhat eine Größe von 2,60 Ka,
heißt Alteburg und liegt in nächsterNähe der Provinzialstraße, die von Adenau über Virneburg
nach Mayen führt. Der bisherige Besitzer des Bruches Romes ist gewissermaßenals Betriebs-
Unternehmer für die nächsten 5 Jahre vom 1. Oktober 1908 verpflichtetworden und erhält für
jeden KubikmeterfertigenKleinschlagfrei Silo im Bruch 2 Mark 75 Pfg. Dieser Bruch wird sich
für die Folge wesentlich besser rentieren, wenn erst die Bahnbauten in der Eifel vollendet find,
die zum Teil bereits in der Ausführung begriffen sind — ich erwähne den Ausbau des zweiten
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Geleises der Ahrtalbahn, die über Dümpelfeld-Hillesheiman die Cöln-Trierer Gifclbahn herange¬
führt werden soll — und wenn auch die projektierteBahn von Adenau über Kelbcrg nach Daun
beschlossen werden und zur Ausführung kommen sollte, dann wird es möglich sein, aus diesem
Bruch, von dessen Güte sich die Provinzialverwaltung schon durch langjährige Lieferungenauf die
benachbarten Provinzialstraßen überzeugt hat, Lieferungen an Bafaltkleinschlagfür den ganzen
westlichen Teil der Eifel bis Aachenhin zu befchaffen. —

Meine Herren! Von der zur Verfügung gestellten Summe von 1500 000 Mark sind
bis jetzt für Ankäufevon Basaltsteinbrüchenin der Provinz mit allen Nebenkosten 715 057 Mark
90 Pfg. verausgabt worden.

Die Provinzialverwaltung hat aber auch auf der rechten Rheinseite sich noch Vasaltstein¬
brüche gesichert,indem sie von der Fürstlich Wied'schenRentkammer 3 größere Basaltlager in
Neustadt für 50 Jahre angepachtethat. Das Pachtverhältnis, das in der Weife fixiert ist, daß
eine bestimmte Summe für die Entnahme von Basalt gezahlt weiden soll, die aber mindestens
jährlich auf 3000 Mark bemessen wird, wird allerdings erst dann in Erscheinungtreten, wenn die
Bahn Seifen-Linz eröffnet ist. Erst dann hat die Provinzialverwaltung die nötige Abfuhrgelegen¬
heit, um diese 3 Bafaltsteinbrüchein wirtschaftlicher Weife betreiben zu können.

Es dürfte die Zwischenbemerkunggestattet sein, daß in den Interessentenkreisenvon
Neuwied-Altenkirchenes auf das lebhaftestebedauert wird, daß es mit dem Bahnbau so garnicht
voran geht. Es ist wiederholt der Wunsch ausgesprochenworden, daß die Eisenbahnverwaltung
die Vorarbeiten für diefcn Bahnbau und seine Inangriffnahme tunlichst mehr beschleunigen möchte,
als es bisher den Anschein hat. Ueber kleinereSachen schweben noch Verhandlungen, die noch
zum Abschlußgebrachtwerden sollen.

Meine Herren! Mit diesem Ankauf bezw. mit der Anpachtung der genannten Bafalt¬
steinbrüche hat die Provinz auf der rechten Rheinseite in der Hauptsachedas vorhandeneBedürfnis
befriedigt. Das ist noch nicht der Fall auf der linken Rheinseite und die Provinz beabsichtigt, auch
da noch weitere Steinbrüche, besonders in der Gegend von Dann und Wittlich anzukaufen, will
dazu aber auch erst übergehen, wenn sich die Verkehrs»und Absatzverhältnissedurch den Bau
weiterer Bahnen, besondersdie Fertigstellung der Bahn von Dann nach Wittlich, verbessert haben.

Der Provinzialcmsschußbittet, von diefen inzwischen getroffenen Maßnahmen Kenntnis
zu nehmen und ihn zu beauftragen, dem nächsten Provinziallandtag über die in Erledigung des
Vefchuffes vom 14. März 190? getroffeneuweiteren Maßnahmen Bericht zu erstatten.

Ihre III. Fachkommission hat gern anerkannt, daß es dem Provinzialansschußdurch die
getroffenenMaßnahmen bis zu einem gewissen Grade gelungen ist, eine Unabhängigkeitvon dem
Basaltunternehmertum herbeizuführen,und hat sich darauf beschränkt, den Antrag des Provinzial-
ausschuffcs dem hohen Hause zur unveränderten Annahme zu empfehlen.

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung und erteile das Wort dem Herrn
Abgeordnetenvon Runkel.

Abgeordneter von Runkel: Meine Herren! In dem Bericht des Ausschusses, betreffend
die jetzt vorliegendeFrage, sowie in dem soeben gehörten Vortrage des Herrn Referenten befindet
sich ein Satz, der für die beteiligten Kreise Neuwied und Wenlirchen von höchster Wichtigkeitist.

Zu Ihrer Orientierung erlaube ich mir, nur ein paar Worte voranzuschiÄen.Die Bahn
Linz—Seifen ist seinerzeit auf starkes, jahrelanges Andrängen der dortigen Bevölkerungbewilligt
worden. Die Staatsrcgierung hat in den Motiven zu der Vorlage an das Abgeordnetenhaus
über den Bau dieser Bahn ausdrücklich die Notlage der Bevölkerunghervorgehoben. Es ist aus-
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drücklich gesagt worden: Die Leute haben keine Gelegenheit zur Arbeit, den Leuten fehlt jegliche
Verbindung, die jungen Leute müssen, um sich Geld zu verdienen, an den Niederrhein gehen,
müssen Arbeit suchen; kurzum, es ist absolut notwendig, diese Bahn möglichstbald zu bauen.
Die Vorlage wird von den legislativen Körperschaftenangenommen, sie erscheintin der Gesetz¬
sammlung, aber man hört und sieht nichts von einer Inangriffnahme. Es kommenBeschwerden
zunächst von den Mitgliedern des Kreisausschusses an den Herrn Minister, dann hat sich teilweise
die Geistlichkeitin der dortigen Gegend, in den Kreisen Altenkirchenund Neuwied, beschwert;
andere Leute haben sich den Beschwerdenangeschlossen; es sind neun Beschwerdenerhoben worden.
— Es hat alles nichts geholfen. Seit der Zeit, meine Herren, daß das Gefetz über den Bau
dieser Bahn angenommen worden ist, werden nun binnen kurzem, vielleicht binnen 6, 8 Wochen,
sage und schreibevier Jahre verflossen sein, trotzdem die Staatsrcgierung in der Vorlage selbst
gesagt hat: Es ist die höchste Zeit, die Bahn in Angriff zu nehmen, ist bis heute nichts geschehen.

Dazu kommt noch, daß der Herr Minister vor diversen Monaten, wie in den Zeitungen
stand, gesagt hat: Es muß den Leuten Arbeitsgelegenheitverschafft werden. Es kommt jetzt neuer-
dings die furchtbare Ueberfchwemnmngsnothinzu, die gerade in den Gegenden, wo diese Basalte
vorkommen,kolossale Schäden veranlaßt hat.

Ich möchte mir mit Rücksicht darauf und mit Rücksicht auf das, was in dem Bericht und
Antrag des Ausschussessteht — dort heißt es nämlich: die Bahn soll jetzt im Bau begriffen
sein — an den Ausschußoder vielleicht an Sie, Herr Landeshauptmann, die Frage erlauben, ob
Ihnen Tatsachen bekannt sind, inhaltlich deren der Bau, wie in dem Bericht steht, wirklich
begonnen hat.

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann Dr. von Renvers: Meine Herren! Die ganze Angelegenheit des

Baues der Bahn betrifft ja die Provinzialverwaltung gar nicht, wir haben vielmehr auf die
Bahn in der Vorlage nur deshalb Bezug genommen, weil wir eine bessere Rentabilität unserer
Steinbrüche von dem Bahnbau erwarten. Wenn ich aber recht orientiert bin, steht eine zweite
Vorlage der Staatsregierung beim Abgeordnetenhausebevor, wonach einzelne Strecken dieser Bahn
als stärkere Nebenbahn ausgebaut werden sollen. Zurzeit aber soll die Angelegenheitins Stocken
gekommen sein. Genauer bin ich jedoch über die Sache nicht orientiert.

Abgeordneter von Runkcl: Ich danke für den Aufschluß. (Abgeordneter Dr-. Vüllers
meldet sich zum Wort.)

VorsitzenderSpiritus: Sie haben das Wort.
AgeordneterDr. Vüllers: Ich möchte mich ganz kurz darauf beschränken,die Aufmerk¬

samkeit der Provinzialverwaltung auf die Vasaltsteinbrücheim Westerwald zu lenken und zu
empfehlen,dort zum Erwerb eines Basaltsteinbruchsüberzugehen.

Vorsitzender Spiritus: Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er noch das Wort
wünscht. (Wird verneint.)

Dann schließe ich die Verhandlung und stelle fest, daß die Vorlage Ihre Zustimmung
gefundenhat.

Wir gehen zu Nr. 20 über:
Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Pro-
vinzialausschusses, betreffend die Bereitstellung eines Betrages aus dem
Reservefonds der Straßenverwaltung zur Herstellung von Kleinpflaster,
Teermakadam und Oberflächenteerung auf den rheinischen Prouinzial-
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straßen, um der vermehrten Straßenabnutzung und damit auch der Staub»
plage infolge des Automobilverkehrs vorzubeugen.

Berichterstatterist der Herr Abgeordnetevon Stedman, dem ich das Wort gebe.
BerichterstatterAbgeordnetervon Stedman: Meine Herren! Nach den früherenBeschlüssen

ist der Prouinzialausschuß ermächtigt, aus der Rücklage, die zu außerordentlichenBedürfnissen
der Straßenbauverwaltung dient, und die seit dem Jahre 1905 angesammeltwird, Verwendungen
vorzunehmen.

Im gegenwärtigenAugenblick habe ich namens der III. Fachkommission zur Kenntnis zu
bringen, daß beabsichtigtwird, für die Jahre 1909 und 1910 aus dieser Rücklage, die zurzeit
480 000 Mark beträgt, 300 000 Mark zur Anlage von Kleinpflaster, von Teerschotterdecken und
von oberflächlichen Deckenteerungen zu verweuden. Es sollen aus den 300 000 Mark nur diejenigen
Beträge entnommenweiden, die sich als Mehrkostendarstellen gegenüber den Schotterdecken selbst,
oder die bei der Oberflächenteerungdadurch erwachsen, daß der Teer in die Decke eingebracht wird.

Im wesentlichen handelt es sich, wie aus der Ueberschrift der Drucksache 19 zu ersehen ist,
um Straßenzerstörungen und um die Staubplcige, soweit sie durch den Kraftwagenverkehrhervor¬
gerufen werden.

In der Fachkommissionsind diese Verhältnisse entsprechendihrer großen Wichtigkeit
eingehenddurchgesprochen worden, und an der Hand der vorzüglichenDenkschrift, war es möglich,
die Schäden, die die Kraftwagen erzeugen, ganz besonders in ihrem ursächlichen Zusammenhang,
kennenzu lernen.

Wenn der ziemlichschwere Kraftwagen auf der Straßendecke dahin fährt, fo werden die
Gummiradreifen zusammengepreßtnnd pressen sich mit einer größeren Fläche auf die Decke auf,
so daß beim Abheben eine Saugwirkung eintritt, die zunächst den Staub, dann den Bindestoss
zwischen dem Kleinschlag bis zu Splittgröße erfaßt. Dadurch wird der Schotter losgearbeitet.

Im weiteren hat sich die Eigentümlichkeitgezeigt, daß entsprechend dem taktmäßigenAuf-
und Niedergehender Federn der Wagen durch diefe Stöße in ganz regelmäßigenZwischenräumen
auf den Decken rundliche Vertiefungen erzeugt werden, die sich mit der Zeit eiförmig erweitern.

Eine wesentliche Zerstörung der Straßen entsteht durch das Spurhalten. Die Schnelligkeit
der Fahrt macht es notwendig, daß der nachfolgende Wagen immer der Spur des Vorhergehenden
folgt, wodurch fchädliche Gleisbildungen entstehen.

Gegenüber der Bauart der Kutsch- und Lastwagen befindet sich der Wagenkörperbei den
Kraftwagen verhältnismäßig tief am Boden; durch den Reibungswiderstand, reißt er eine große
Menge Luft mit sich, die über den Boden hinstreichtund den Staub in einem ganz unVerhältnis«
mäßig hohen Maße aufwirbelt.

Aus der Denkschriftist zu ersehen, daß mit dem Maße der Schnelligkeit diese Staub¬
entwicklung zunimmt bis zur Geschwindigkeit von 64 Km. Von da ab bis zu 96 Km Geschwindig¬
keit tritt keine Erhöhung mehr ein. Es ist eben das denkbare Höchstmaßerreicht. Ich selbst habe
mehrfachgenaue Feststellungen dahin machen können, daß an sommerlichen Tagen auf staubigen
Straßen sich eine Staubsäule bis zu 1200 iu Länge hinter schnell dahin sausendenKraftwagen
herzieht. Wenn also die nötige Anzahl von Kraftwagen vorhanden wäre, so wäre es eine Kleinig¬
keit eine Staubsäule zu entwickeln, die von Amsterdambis nach Basel reicht. (Heiterkeit.)

Es hat sich nun gegenüber dieser Plage sehr bald die Frage aufgeworfen, wie weit
dagegen einzuschreiten sei, und was dagegen zu geschehen habe. Zunächst hat sich die Provinz der
Staubplage gegenüber seinerzeitabwartend verhalten. In dem Maße aber wie die Zerstörung und
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entsprechend die Unterhaltung der Provinzialstraßen in Frage kam, war die Provinz doch genötigt,
darauf einzugehen und nach Abhilfemitteln zu suchen. Die Provinz ist in vorzüglicher Weise
darauf bedachtgewesen, Versuche anzustellen,die dahin zielten, die Staubplage zu vermindern, und
vor allem den Deckenbestaud zu erhalten.

Es war da im Anschluß an das Vorgehen benachbarterLänder zunächst an das Wasser
zu denken, das bekanntermaßenein gutes Mittel zur Staubbekämpfungist. Die große Ausdehnung
des Straßennetzes schließt jedoch die immer wiederkehrendeAnwendung des Wassers tatsäch¬
lich aus. Des weiteren war zu beachten, daß man in Amerika mit rohem Erdöl Versuche
gemachthatte, die auch zu einem verhältnismäßig guten Ergebnisse geführt haben. Die anderen
Staaten können das aber nicht nachahmen, weil das rohe Erdöl, Petroleum, in Amerikanur ein
Zehntel von dem kostet, was sie aufwenden müßten.

Dagegen hat man sich dem Teer zugewendet,der durch seine klebrige Beschaffenheit auch
vorzüglich dazu berufen schien, den Staub zu bannen. Die Provinz hat von 1903 bis 1908
eingehendeVersuche damit gemacht, die zu guteu Ergebnissen geführt und auch wissenschaftliche
und fachmännische Bedingungen ergeben haben, wenn die Teeranwendung nicht ratsam erscheint,
z. B. da, wo Feuchtigkeitvorhanden ist. Ebenso — und das wird vielleicht vielen der Herren
Abgeordnetenwissenswerterscheinen — ist zu bemerken, daß nach den Versuchen der Provinz eine
Verwendung der Obcrflächcnteerunginnerhalb der Ortschaften sich nicht als zweckmäßig erwiesen
hat. Die aufgebrachteTeurung hat dort nur zu kurze 'Zeit vorgehalten, was wesentlichdem
Straßenfegen durch die Anwohner zuzuschreiben ist.

Schließlich ist man darauf gekommen, daß vielleicht die Staubplage vermindert und
zugleich die Erhaltung der Decke gefördert werden kann durch die sogenannte Innenteerung. Das
Wort sagt genug. Man denke, daß die Steine, der Kleinschlag oder Schotter vorher gewissermaßen
mit einer solchen Tcerlösung benetzt oder rund umgeben wird, und daß danach erst das Einwalzen
der Decke erfolgt, wodurch dann der Teer in die Reihe der Bindestoffetritt. Wenn man bedenkt,
daß unsere Kleinschlagdecken aus Basalt eine durchschnittliche Haltbarkeit von 8 bis 12 Jahren
haben, so ist ohne weiteres klar, daß bei der einstweiligenKürze der Versuchszeitabschließende
Urteile heute noch in keiner Weise vorliegen können.

Diefe Versuche weisen jedoch deutlich darauf hin, daß diefe Art der Deckenherstellung sich
günstig verhält gegen die Nachteile der Staubentwickelungund der Deckenzerstörung.Das Nähere
ist aus der Denkschrift zu erfehen. Dort ist auch angeführt, daß im vorigen Jahre in Paris eine
Zufammeukunft der europäischen Strahenbauleute stattgefunden hat. Die mitgeteiltenErgebnisse
waren einstweilenkeine allzu hervorragenden. Es fällt dabei auf, daß keine Gegenwartslistegeführt
war, obwohl 2000 und etliche Teilnehmer bei der Zusammenkunftzugegen waren. Im Vorstände
war scheinbarnur ein Fachmann der französischen Regierung und zwei Sportsleute. Es dürfte
dies nicht ohne Einfluß auf die Verhandlungen und Beschlüsse gewesen sein. Im großen und
ganzen begegnetman unter den Ergebnissenziemlich vielen Gemeinplätzen;es haben sich aber auch
wertvolle Fingerzeige für die Fortführung der Versuche ergeben.

Bei den Verhandlungen in dem Fachausschußhaben uns die Herren Beamten der Provinz
sehr schätzenswerte Berichte über den Stand der Dinge bis zur Gegenwart erstattet, aus denen ich
nur noch einen Punkt hervorhebenmöchte, der sich auf eine besondere Art des Teeischottersbezieht.
Die Innenteerung scheint die größte Aussichtzu haben für künftige Verwendung. Der Schweizer
Äberli hat ein Verfahren zur Herstellung der Teerdecken erfunden. Sie werden sehr umständlich
und mit allen möglichen Hilfsmitteln und Geräten hergestellt, und haben, soweit man bis jetzt
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sehen kann, eine günstige Haltbarkeit gezeigt. Der Kubikmeter der Decke kostet 2,50 Mark, was
auf ein Geviertmeter der Oberflächeungefähr 25 Pfg. ausmacht.

Unsere Provinzialuerwaltung hat bei dem Eingehen auf dieses Verfahren scheinbar einen
glücklichen Griff getan. Sie ist mit dem Herrn Äberli, der zugleich Patentbesitzerund Inhaber
der sich mit der Sache befassenden Firma ist, in Verbindung getreten und wird auf diefer Grund¬
lage die weiteren Versuche anstellen lassen.

Wenn man erwägt, ob die Provinz eine rechtlich begründete Verpflichtung hat, dem
Kraftwagenuerkehrgegenüber ganz besondere Aufwendungen zu machen, so muß man sagen, daß
die Kraftwagen tatsächlichin die Erscheinunggetretene Verkehrsmittel darstellen und darum auch
wohl eine entsprechende Berücksichtigungbeanspruchendürfen. Das kann allerdings nur bis zu
der Grenze gelten, von der ab der Verkehr in einer Form auftritt, die zu unveranwortlichen
Zuständen führt. Das furchtbare Jagen der Wagen ist nicht nur im allgemeinengefährlichund
mit dem Nachteil der Staubentwicklung verknüpft, sondern, wie in der Denkschriftdargetan ist,
auch besonders schädigendfür die Decken. Da wäre es wohl angebracht, daß eine Einschränkung
einträte. Vielleicht fände das in einer Steuer angemessenenAusdruck. Leider fließt die Kraft-
wagensteuer in den Staatssäckel. Bei den großen Unkosten, die den Baupflichtigen durch den
Kraftwagenverkehrentstehen,wäre zu wünschen, daß eine Steuer eingeführt würde, die gerade den
Baupflichtigenals Ersatz zuflösse. Es mag das nebenbei bemerkt sein.

Soweit aber, wie die Provinz vorgegangen ist, und soweit der Antrag geht, kann ich
nur im Namen der III. Fachkommission befürworten, daß das Haus sich mit der besprochenen
Verwendung der 300 000 Mark wie vorgeschlagen durch Kenntnisnahme einverstandenerklärt.

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung. Ein Wortmeldung erfolgt nicht.
Ich stelle fest, daß Sie die Vorlage angenommen haben.

Es folgt Nr. 21 der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über das Heb¬
ammenwesen usw.

Berichterstatterist der Herr AbgeordneteWilkes, dem ich das Wort gebe.
BerichterstatterAbgeordneter Wilkes: Meine Herren! Der Haushaltsplan für das Heb¬

ammenwesenist genau derselbe gebliebenwie im vorigen Jahre. An eigenen Einnahmen hat das
Hcbammenwesennur 455 Mark Zinsen. Im übrigen müssen die Ausgaben aus dem Zuschuß
aus Provinzialmitteln im Betrage von 7930 Mark bestlitten werden. Diese Einnahmen weiden
verwendet zu Unterstützungenfür Hebammen im Betrage von 2385 Mark, ferner zu einem Bei¬
trag an den Verein für Säuglingsfürsorge im RegierungsbezirkDüsseldorf mit 6000 Mark. Das
macht im ganzen 8385 Mark, in welcherSumme der Haushaltsplan in Einnahme und Aus¬
gaben balanciert.

Es folgt alsdann der Haushaltsplan für die Hebammenlehranstalt in Cöln. Diese
Anstalt ist, wie ihnen bekannt, erst ganz neu erbaut und kommt in kurzem erst in Betrieb. Es
haben sich deshalb die Einnahmen und Ausgaben noch nicht feststellen lassen und sind hier in dem
Haushaltsplan schätzungsweise vorgesehen.

Die Einnahmen bestehen zunächst aus Pensionskostender Schülerinnen und Wärterinnen
im Betrage von 43000 Mark, das macht 6000 Mark mehr, als im Jahre vorher angenommen
worden war, ferner aus den Pstegekostenbeiträgenvon Schwangeren und Wöchnerinnen; die
betragen ebenfalls 7000 Mark mehr, wie vorgesehen worden war, und erklären sich aus dem ver¬
größerte« Betrieb der Anstalt, mithin beziffert sich die Einnahme auf 69 750 Mark gegen 62 750
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Mark im Vorjahre. An sonstigen Einnahmen und zur Abrundung sind 1800 Mark eingesetzt.
Der Zuschuß aus Provinzialmitteln beträgt demnachvoraussichtlich104 680 Mark.

Die Ausgaben bestehen zunächst aus den Besoldungen. Da ist eine Ersparnis von
925 Mark eingetreten, weil die Wirtschaftsführungjetzt von Augustineiinnenbesorgt wird, anstatt
von Dienstpersonal. Die Ausgaben an Besoldungen beziffern sich im ganzen auf 13390 Mark.

Unter Titel II „Andere persönliche Ausgaben", sind für den Oberarzt 200 Mari weniger
erforderlich,da der bisherige Oberarzt ausgeschieden ist und der jetzige Inhaber erst das Anfangs¬
gehalt der Stelle bezieht. Es sind 1000 Mark mehr vorgesehen für vier Assistenzärzte und dann
200 Mark mehr für Bureau- und Schreibhilfe. Es sind dann ferner an Löhnen für das Dienst¬
personal ebenfalls 1700 Mark mehr vorgesehen. Dieser Abschnitt balanciert sonach mit 22550
Mark gegen 18050 Mark im Vorjahre, Es hat also eine Mehrausgabe von 4500 Mark vorge¬
sehen weiden müssen.

In Titel III „Sachliche und sonstige Ausgaben" sind für Beköstigung,auch mit Rücksicht
auf den vergrößerten Betrieb, 99400 Mark gegen 79000 Mark vorgesehen, also 20400 Mark
mehr. Für Reinigung sind 3000 Mark weniger eingestellt, für Heizung und Beleuchtung13000
Mark mehr; für Arzneien, Desinfektionsmittel,Stärkungsmittel«. 3000 Mark mehr, 19000 Mark
gegen 16000 Mark. Dann sind noch 800 Mark mehr vorgesehen für Steuern und sonstige
Ausgaben mit 3720 Mark gegen 2920 Mark. Im ganzen beträgt die Ausgabe bei diesem Titel
183290 Mark gegen 151135 Mark; also 32150 Mark mehr.

Die Gesamtsummeder Ausgaben beziffert sich auf 219230 Mark gegen 182950 Mark
im vorhergehendenJahre. Es sind also an Zuschuß aus Provinzialmitteln anstatt 81400 Mark
im vorigen Jahre jetzt voraussichtlich104680 Mark notwendig, im ganzen 23280 Mark mehr.

In dem Haushaltsplan der Hebammenlehranstaltin Elberfeld, die jetzt auch einen größeren
Betrieb hat, da die Anstalt mehr Zuspruch hat, ist deshalb bei den Pensionskostender Schülerinnen
und Wärterinnen eine Mehreinnahme von 5500 Mark vorgesehen, nämlich 30500 Mark gegen
25000 Mark. An Pflegekostenbeiträgenvon Schwangeren und Wöchnerinnen sind auch 28850
Mark gegen 24800 Mark, also 4050 Mark mehr in Einnahme gestellt. Die sonstigen Einnahmen
sind mit 440 Mark eingesetzt, der Zuschuß aus Provinzialmitteln ist berechnet mit 71260 Mark,
so daß die Gesamteinnahme131050 Mark betragen wird.

In den Ausgaben sind zunächst bei den Besoldungen im ganzen 650 Mark mehr vor¬
gesehen laut Besoldungsplan. An anderen persönlichen Ausgaben sind, ebenfalls laut Besoldungs-
pllln für den Oberarzt 200 Mark, für den Assistenzarzt 200 Mark, für Bureau- und Schreibhilfe
700 Mark, für Dienstpersonal 120 Mark mehr in Ausgabe gestellt worden. Der Titel schließt
mit 13420 Mark gegen 12200 Mark, also mit 1220 Mark mehr.

Bei den sächlichen und sonstigenAusgaben sind für Beköstigungvorgesehen 48600 Mark
gegen 45000 Mark, also 3600 Mark mehr, ferner sind mehr eingesetzt worden für Bettzeug und
Tischwäsche 500 Mark, für Reinigung 1000 Mark, für Mobilien, Handwerkszeugund Utensilien
2000 Mark, für Heizung 300 Mark, ferner für Arzneien, Desinfektionsmittelund Stärkungsmittel
1000 Mark, für Steuern und sonstige Ausgaben 100 Mark mehr.

Der Titel schließt in Ausgabe mit 107423 Mark.
In der Wiederholung der Ausgaben stellt sich also der Betrag für Besoldungen auf

10207 Mark, für persönliche Ausgaben auf 13420 Mark, für sächliche und sonstige Ausgaben auf
107423 Mark, im ganzen auf 131050 Mark.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort wird nicht gewünscht. Ich darf feststellen,daß Sie
den Haushaltsplan angenommen haben.

8
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Wir kommen zum
Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend den Ankauf zweier an das Gelände der neuen
Provinzial-Hebammenlehranstalt zu Cöln anstoßender Grundstücke.

Auch hier ist BerichterstatterHerr AbgeordneterWittes.
BerichterstatterAbgeordneterWittes: Meine Herren! Als das Gelände für die neue

Provinzial-Hebammenlehranstaltin Cöln gekauft wurde, ist nicht das ganze Grundstück,das damals
angeboten wurde, erworben worden, sondern man hat noch zwei Restgrundstücke übrig gelassen.
Es liegt nun aber die Befürchtungnahe, daß, wenn diese Grundstückenoch länger liegen bleiben,
sie in andere nicht convenable Hände gelangen möchten, und daß dieses, da die Nachbarschaft
dort keine befonders angenehmeist, durch Erbauung von Wirtshäusern :c. viele Unzuträglichkeiten
für die Hebammenlehranstaltherbeiführenkönnte.

Aus diesem Grunde hat der Provinzialausschuß es für richtig erachtet, sich noch nach¬
träglich diese Grundstückezu sichern und ist dieserhalbmit der Stadt Cöln in Verbindung getreten.
Die Stadt Cöln hat sich bereit erklärt, diese beiden Grundstückeauch noch der Provinz abzutreten,
und zwar zu einem annehmbaren Preise. Es sind im ganzen 6348 yiu, welche einen Kosten¬
aufwand von 209484 Mark bedingen würden. Das macht auf das Quadratmeter 33 Mark
straßenbllU-kostenfrei.

Der Provinzialausschuß erachtet es, wie schon gesagt, für dringend notwendig, sich dieses
Gelände zu sichern, denn bei der wachsenden Bevölkerungder Provinz wird die neue Anstalt ja
auch in absehbarerZeit gefüllt werden, und es wird sich die Notwendigkeitergeben, noch einen
weiterenBau vorzunehmen. Deswegen erscheint es richtig, jetzt schon Fürsorge zu treffen, besonders
da dieses Gelände mit der jetzt vorhandenen Anstalt unter eine Leitung gestellt werden könnte,
was ja auch seine großen Vorteile haben würde, und dieses Gelände schon jetzt zu erwerben.

Der Provinzialausschußstellt daher den Antrag:
Der Provinziallandtag wolle beschließen:
1. die Grundstücke Flur 69 Nr. 2356/235 :c. und 2357/235 :c. der Gemarkung

Cöln in Grüße von 63,48 2,r zum Preise bis zu 33 Mark für das Quadratmeter
straßen-kostenfreivon der Stadt Cöln anzukaufen,

2. den Kaufpreis bis zur Aufnahme in die nächste Anleihe vorschußweisebei der
Lllndesbankzu entnehmen.

Vorsitzender Spiritus: Ich frage, ob das Wort gewünscht wird. — Das geschieht nicht.
Ich stelle fest, daß die Vorlage angenommenist.

Wir gehen über zu Nr. 23 der Tagesordnung:
Antrag der zweiten Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Pro-
uinzialausfchusses, betreffend Verlegung des Waschebetriebs in der Pro-
Vinzial-Hebllmmenlehranstlllt zu Glberfeld in einen neu zu errichtenden
Anbau.

DemselbenHerrn Berichterstatter gebe ich das Wort.
Berichterstatter AbgeordneterWittes: Meine Herren! In der Hebammenlehranstalt in

Elberfeld ist beim Bau, ich möchte sagen, ein Fehler insofern gemacht wurden, als die elektrisch
betriebeneWäscherei in das Souterrain gelegt worden ist. Dieser elektrische Betrieb ist außer¬
ordentlichgeräuschvoll,und da die darüber gelegenen Räume aus Eisenbeton gebaut worden sind,
überträgt sich dieses Geräusch durch die ganze Anstalt bis in die «bersten Etagen. Da nun diese
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Räume vielfach zu Schlafzimmernverwendet weiden, so ist das für die Schwangerenund Wöchnerinnen
anßerordentlichlästig, und es wird allgemein als sehr störend empfunden,daß dieses Geräusch fort¬
während dort vorhanden ist. Aus diesem Grunde hat der Provinzialausschuß auf Ansuchen des
Herrn Direktors die Sache beraten und sich damit einverstandenerklärt, dem Uebelstand abzuhelfen.
Der Provinzialausschußschlägt Ihnen daher vor, daß dieser störende Betrieb aus dem Hause heraus¬
genommenund ein neues Maschinenhcms errichtet werden möge. Die Summe, welche dieser Neubau
erfordern würde, beläuft sich auf 42 000 Mark. Dabei ist aber auch die Beschaffung einer elektrisch
betriebenenMangel einbegriffen, welche als durchaus notwendig erachtet wird.

Die Baupläne haben vorgelegen, und der Provinzialausschuß beantragt, das hohe Haus
möge beschließen:

1. „den Wäschercibetriebin der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Elberfeld in ein
nach den vorgelegtenPlänen neu zu errichtendesbesonderes Waschhauszu verlegen,

2. zu dem Zwecke und zu der notwendig werdenden anderweitigenAusgestaltung der
alsdann frei werdendenAnstaltsräume einen Betrag von 42 000 Mail zur Ver¬
fügung zu stellen, der bis zur Einstellung in die nächste Anleihe vorschußweise bei
der Landesbllnkaufzunehmenist."

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne,die Verhandlung und schließe sie, da sich niemand
zum Wort meldet. Ich darf feststellen, daß Sie die Vorlage angenommenhaben.

Wir kommen zu Nr. 24:
Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalten zu Anoernach, Bonn, Düren, Galkhausen,
Grafenberg, Iohannistal und Merzig.

Berichterstatterist der Herr AbgeordneteFischer (Gummersbach),dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter AbgeordneterFischer: Meine Herren! Bevor ich auf die Haushaltspläne

der Heil- und Pflegeanstalten im einzelnen eingehe, möchte ich mir erlauben, einige allgemeine
Bemerkungenvorauszuschicken.

Die Tätigkeit der Provinzialverwaltung auf diesem Gebiete zeigt dasselbe Bild, wie in
den früheren Jahren. Es hat sich die Zahl der Geisteskrankenund Epileptiker ungefähr um den
in den früheren Berichten des ProvinzialausschussesangenommenenSatz von jährlich 320 Kranken
gesteigert. Es haben ferner in der letzten Zeit die Idioten, die der Anstaltspflege bedürftig sind,
stark zugenommen. Diese Kranken sind sämtlich in Privatanstalten untergebracht. Im ganzen
zeigt sich auf dem Gebiete der erweiterten Armenpflege,daß die Kmnkenzahl stärker steigt, als die
Bevölkerung, und das beruht wohl darauf, daß in neuerer Zeit mehr Obacht gegeben wird,
derartige Leute den Anstalten zuzuführen. Am 1. April 1908 waren von Geisteskrankenund
Idioten 5357 in den Provinzialanstalten und 4339 in Privatanstalten untergegracht. Die Privat¬
anstalten sind voll belegt, trotzdem eine neue Anstalt dieser Art in Ensen bei Kalk von den
Alexianern eingerichtet worden ist. Die Provinzialanstalten sind nach wie vor überfüllt, und zwar
hat diese Ueberfüllung im Augenblickden Stand von 593 Personen über den Haushaltsplan
erreicht, trotzdem der Provinzialausschuß dazu übergegangen ist, in Cöln-Lindenthal eine bisher
von den Alexianern geführte Anstalt anzupachten und als Provinzial-Heil« und Pflegeanstalt mit
150 Betten zu betreiben. Es wird auf diesen Punkt noch später einzugehen sein.

Erweiterungsbauten sind in den Anstalten Iohannistal, Bonn und Andernach im Gange
und werden zum Teil im Laufe des kommenden Rechnungsjahres, zum Teil erst an seinem Schluß
beendet werden. Diese Erweiterungen werden auf der Männerseite eine gewisse Abhilfe gegen die

8"
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Ueberfülluugschaffen, auf der Frauenseite dagegen nicht, und die Provinzialverwaltung erwartet
da erst eine Besserungmit der Eröffnung der neuen Anstalt in Bedburg bei Eleve.

Es wird Sie vielleicht interessierendie Ausgabeziffernim großen und ganzen zu hören,
welche die Pflege der Geisteskrankender Rheinprovinz im Jahre verursacht. Die Brultoausgabe
betragt ungefähr 7 000 000 Mark. Von diesen 7 000000 Mark werden aber teils von den
Kranken, teils von den Unterhaltungspflichtigenund teils von den Ortsärmenverbanden 4^/^
Millionen wieder erstattet, fo daß die Provinzialverwaltung selber eine Ausgabe von rund 2^4
Millionen für diese ihre Aufgabe der erweitertenArmenpflegehat. Nach den Erfahrungen der
letzten Jahre stellen sich die Kosten des einzelnen Geisteskranken zu Lasten der Provinzialverwaltung
im Durchfchnitt pro Tag auf 1,43 Mark. Die Rheinprovinz arbeitet danach verhältnismäßig
billig, sehr viel billiger als andere Provinzen, und zwar aus dem Grunde, weil sie, wie ich
vorhin erwähnt habe, nur etwa die Hälfte der Pflegebedürftigenin eigenen Anstalten unterbringt,
dagegen die andere Hälfte in Priuatanstalten, die hauptsächlichvon geistlichen Genossenschaften
geführt werden.

Es ist in der II. Fachkommissionbesonders betont worden, daß das Publikum einen
weitgehendenSchutz gegen gemeingefährliche Geisteskranke usw. in Anspruchnehmen müsse.

Die Verwaltung hat dann mitgeteilt, daß außer dem bestehendenBewahrungshaus in
Düren inzwischenein weiteres Bewahrungshaus für gemeingefährlicheIrre in Brauweiler mit
60 Plätzen eingerichtet worden ist. Ein weiteres Bewahrungshaus wird auch mit 60 Plätzen in
Bedburg eingerichtet werden.

Die Provinzialverwaltung hat dabei weiter mitgeteilt, daß auch in der irrenärztlichen
Praxis dem Gesichtspunktedes Schutzes des Publikums gegen Irre wieder ein größeres Gewicht
zugebilligt wird gegenüberder ausschließlichen Rücksichtnahme auf die Geisteskranken felbst, daß also
das System der freien Tür, wie man es in der Praxis nennt, einigermaßen eingeschränkt wird
und werden muß, um Mißständen auf diesem Gebiete im Interesse der Allgemeinheitvorzubeugen.
Was dann die Haushaltspläne der Provinzial- Heil- und Pflegeanstalten im einzelnen betrifft, fo
finden Sie die erforderlichen Angaben in der Anlage XI des Haushaltsplans auf den Seiten 304
und 308. Daraus ist zu ersehen, daß dieser Haushaltsplan aufgestellt ist unter Berücksichtigung
einer Mehrbelegungsziffervon 125 Pfleglingen, und zwar entfallen davon 25 Kranke auf die
Anstalt in Andernachund 100 Kranke auf die in Bonn. Es ergibt sich dann aus der Uebersicht
auf Seite 305 ein klares Bild über die Verschiedenheit der Haushaltspläne.

Ich möchte vorher noch darauf aufmerksammachen, daß die Haushaltspläne bekanntlich
so aufgestellt sind, daß Beträge für Verzinsung und Tilgung nicht in den Ausgaben erscheinen,
und daß ebensowenigdie Sätze für frei verpflegte Kranke in den Ausgaben erscheinen,da diese
aus dem Haushaltsplan der erweiterten Armenpflegeden Anstalten vergütet werden.

Die Ausgaben sind gestiegen zunächst für Besoldungenund andere persönliche Ausgaben.
Das beruht zum großen Teil auf der besoldungsplanmäßigenSteigerung der Gehälter, wobei
natürlich die neue Besoldungsvorlage noch nicht berücksichtigt ist. Ferner haben einige Arztstellen
neu eingerichtetwerden müssen, wogegen einige Assistenzarztstellen eingegangensind.

Die persönlichen Ausgaben unter Titel II haben sich um beinahe 90 000 Mark gesteigert.
Das beruht zum großen Teil auf den Beschlüssen des vorigen Provinziallandtages, wonach die
Löhne der Pfleger und Pflegerinnen erhöht worden sind und die Urlaubszeit dieses Pflegepersonals
anders geregelt worden ist. Auch hat infolge der häufigeren Urlaubserteilung eine Vermehrung
dieses Personals stattfinden müssen.



49. RheinischerProvinziallandtag, 3. Sitzung a m 10. M ärz 1909. 61

Im übrigen zeigt sich unter den sächlichen Ausgaben die Wirkung einer Vermehrung der
Pfleglingszahl um 125 Köpfe, und es ist zu den einzelnen Posten nicht besondersviel zu bemerken.
Einige sächliche Ausgaben sind fortgefallen. Es waren in dem vorigen Haushaltsplan besondere
BeschaffungeinzelnerGegenständevorgesehen, die natürlich in diesem Haushaltsplan nicht mehr in
die Erscheinungtreten.

Im ganzen zeigt sich danach, daß die Provinz zu den Kosten der Heil- und Pflegeanstalten
114 600 Mark mehr aufwenden muß, fo daß der Zuschuß von 167 900 Mark auf 282 500
Mark steigt.

Es ist in der II. Fachkommission zu einzelnen Erörterungen über diese Ausgaben gekommen;
insbesondereist der Kommission die Höhe der Heizungskostenaufgefallen. Es findet sich auch hier
eine Mehrausgabe von 9600 Mark, die zum großen Teil auf das System in Iohannistal zurück¬
zuführen ist, welchesaußerordentlichteuer ist.

Es ist aber ferner in der II. Fachkommission besprochen worden, ob es sich nicht empfehlen
möchte, daß die Provinzialverwaltung ihren Kohlenbedarf einheitlichdeckt, und zwar unmittelbar
beim Kohlensyndikat.Bisher werden z. B. für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten die Kohlen
hier in Düsseldorf von der Zentralverwaltung für jede einzelne Anstalt bei Händlern bestellt. Es
ist nicht zu verkennen, daß der Bezug von Händlern wirtschaftliche Bequemlichkeiten herbeiführt,
dagegen meint die Kommission,der Preisunterschiedzwischen Syndikats- und Händlerpreis sei doch
so wichtig, daß sie die Provinzialverwaltung aufgefordert hat, von neuem mit dem Syndikat in
Verhandlungen über einen angemessenen Abschlußzu treten.

Ich möchte dabei bemerken,daß der Bedarf für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten
an Kesselkohlen etwa 1650 Doppelwaggons beträgt, also ein ganz erhebliches Quantum, bei dem
Möglicherweise sich nicht unbeträchtlicheErsparnissewerden machen lassen.

Es ist ferner aus der Mitte der Kommission— und die Kommissionhat sich dieser
Anregung angeschlossen — darauf hingewiesenworden, daß es sich empfehlenwird, sich in geeig«
neten Anstalten mehr als bisher der Braunkohlen-Briquettfeuerungzuzuwenden,zumal neuerdings
auf diesem Gebiete ein Industriebriquett in den Handel gebracht worden ist, daß sich leicht und
nutzbringend verfeuern läßt. Der Provinzialverwaltung ist von der II. Fachkommissiondie ent»
sprechende Anregung entgegengebrachtworden, auf diefem Gebiete Dauerversuchezu machen.

Im übrigen möchte ich bemerken,daß die Preise, die gerade für Heizung in den Haus¬
haltsplan eingestelltworden sind, augenblicklich natürlich nicht mehr zutreffen, weil die Kohlen
inzwischen billiger geworden sind.

Es ist feiner noch zu den Haushaltsplänen der einzelnen Anstalten zu erwähnen, daß
im Vorjahre die Anstalt in Grafenberg einen Ueberfchuß von 10000 Mark hat abführen können,
während sie für das kommendeHaushaltsjahr einen Zufchuß von 15 000 Mark braucht. Das
ist also ein Unterschied von 25 000 Mark, der aber vollständig aufgeklärt wird durch die vorhin
erörterten Umstände, nämlich besonders durch die Steigerung der persönlichen Ausgaben.

Auf dem Gebiete der Landwirtschaftsbetriebeder Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten,
die teilweise einen recht bedeutenden Umfang haben, hat sich gezeigt, daß die kleinerenBetriebe
insofern nicht die volle von den übrigen Betrieben erreichte Rentablität haben, weil sie Futter
zukaufen müssen. Im ganzen ist aber die Rentabilität dieser Landwirtschaftsbetrieberecht gut,
was wohl auch auf die billige Arbeitskraft zurückzuführen sein wird.

Es ist dann in der Kommissionerörtert worden, welche Wirkung die Besserstellungdes
Pflegepersonals, die im vorigen Landtage beschlossenworden ist, gehabt hat, und da sind von der



62________ 49. Rheinischer Provinziallandtag, 3. Sitzung am 10. Mär z 1909.

Verwaltung folgendeZiffern mitgeteilt worden: Es war früher in jedem Jahre ein Wechsel von
etwa 80°/» des gefamtenPflegepersonalszu beobachten. Im vergangenenJahre hat sich ein Wechsel
von nur 36°/n gezeigt, und wenn man die Lernpsteger und Lernpstegerinnenabzieht und nur
diejenigen Anstaltspfleger berechnet, die über 6 Monate beschäftigt sind, so ist der Wechsel auf
27°/« zurückgegangen. Demgegenüber ist allerdings und zwar nach Auffassung der Kommission
mit Recht darauf hingewiefenworden, daß wir uns augenblicklich in einem Zustande der nieder¬
gehenden Konjunktur befinden, so daß also die Leute sehr gern bei den Heil- und Pflegeanstalten
als Pfleger Unterkunft fuchen und daß sich demnach ein sicheresBild über die Wirkungen der
Maßnahme des vorigen Provinziallandtags noch nicht ergibt, da noch nicht feststeht, ob nicht bei
steigenderKonjunktur die Leute wieder aus den Anstalten in andere Erwcrbszweigeübergehen.

Die II. Fachkommissionempfiehlt also die unveränderte Annahme der Haushaltspläne
für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten.

VorsitzenderSpiritus: Meine Herren! Sie haben den Antrag vernommen. — Das
Wort wird nicht gewünscht. Ich stelle fest, daß Sie einverstandensind.

Es folgt Nr. 25 der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die erweiterte
Armenpflege.

Derfelbe Herr Berichterstatterhat das Wort.
Berichterstatter Abgeordneter Fischer: Der Haushaltsplan für die erweiterte Armen¬

pflege hat in der II. Fachkommifsionzu keinen wesentlichen Erörterungen geführt, weil diefe
Ziffern ja sämtlich gesetzlich feststehen. Die Provinzialvcrwaltung ist insofern einigermaßen der
erweiterten Armenpflege günstiger gestellt, als auf dem Gebiete die Beiträge aus dem Vermögen
der Kranken und von Diittverpstichtetenvon den Ausgaben der Verwaltung zunächst abgezogen
weiden und dann erst die Verteilung zwischen der Provinz und den Ortsarmenverbänden ein¬
tritt, der Zuschußder Provinz ist nach dem Haushaltsplan um 8300 Mark gestiegen.

Es haben sich hier Erörterungen nicht weiter nötig gezeigt. Die II. Fachkommission
empfiehlt unveränderte Annahme auch dieses Haushaltsplans.

Vorsitzender Spiritus: Auch hier darf ich Ihr Einverständnis feststellen.
Wir gelangen zur nächsten Nummer der Tagesordnung:

Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht nnd Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend Anpachtung der Irrenanstalt der Alexianerbrüder
in Cüln-Lindenthal.

DemselbenHerrn Berichterstattergebe ich das Wort.
BerichterstatterAbgeordneterFischer: Meine Herren! Ich habe vorhin schon erwähnt,

daß die Provinzialverwaltung dazu übergegangen ist, diese Irrenanstalt anzupachten. Das
hat sich nach den Ausführungen in Nr. 16 der Ihnen vorliegenden Drucksachenals notwendig
erwiesen, um der außerordentlichenUeberfüllung der Provinzialanstalten zunächst einigermaßenab¬
zuhelfen. Die Provinzialverwaltung hat zu diefer Maßnahme fchreiten müssen, ohne vorher den
Provinziallandtag um seine Genehmigung fragen zu können. Sie hat einen Vertrag mit den
Alexianerbrüder«abgefchlofsen, der sich in der Anlage zu dem Druckstück Nr. 16 befindet und der
darauf hinauslauft, daß die Alexianer der Provinzialverwaltung diefe Anstalt zu einem jährlichen
Pachtweise von 10 500 Mark und im übrigen angemessenen Nebenbedinguugenverpachten, und zwar
auf eine Zeit von 2 Jahren, so daß die Provinzialverwaltung nicht länger an diesen Vertrag ge¬
bunden ist, als bis zu der Zeit, wo die Anstalt in Bedburg-Clevefertig fein wird. Die Provinzial-
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Verwaltungkann aber schon früher von dem Vertrage zurücktretenfür den Fall, daß in Bedburg
vorher die Unterbringung von Geisteskranken möglich sein wird.

Die Kosten der Einrichtung dieser Anstalt betragen voraussichtlich 16 000 Mark. Daneben
ist ein Teil des Inventars für die Anstalt zu Lasten des Neubaulredits für Bedburg beschafft
worden. Dieses Inventar wird dann bei der Einrichtung von Bedburg dahin übersiedeln.

Die Kosten des Betriebs der Anstalt bis zum Beginn des neuen Rechnungsjahressind
auf Allgemeinkosten verrechnet worden, und der Provinzialcmsfchuhbeantragt, daß dies von dem
Provinziallandtllge nachträglichgutgeheißenwerde.

Es ist im übrigen für den Betrieb dieser Anstalt in dem Rechnungsjahre1909 ein be¬
sondererHaushaltsplan aufgestellt worden, der sich in der Anlage zu dem Haushaltsplan der er¬
weiterten Armenpflegebefindet und der die nötigen sachlichen und persönlichen Ausgaben und die
dafür zu erwartenden Einnahmen aus Erstattungen an die Provinz enthält.

Der Provinzialausschußhat deshalb beantragt:
„Der Provinziallandtag wolle
1. die Anpachtung der Alexianer-Irrenanstalt in Cöln-Lindenthal zwecks Betriebes

einer Provinzial-Pflegeanstalt unter den Bedingungen des Vertrages vom 28. Sep¬
tember/1. Oktober 1908 und die zum Betriebe der Anstalt erforderlich gewordene
Anstellung von Beamten genehmigen,

2. den Landeshauptmann ermächtigen,
a) die Kosten der Uebernahmeund ersten Einrichtung der Anstalt sowie den etwa

zum Betriebe der Anstalt bis zum 1. April 1909 erforderlich werdendenZuschuß
auf Titel I der Ausgabe des Haushaltsplanes für die erweiterte Armenpflege
für das Rechnungsjahr 1908 zu nehmen,

K) eine hierdurchbei dem genanntenTitel eintretendeÜberschreitungder Ausgaben
aus den Mehrerträgen an Provinzialabgaben zu decken."

In der II. Fachkommissionist auch die Einrichtung und der bauliche Zustand dieser
Anstalt erörtert worden. Es ist eine Anstalt, die die Alcxianer bisher gehabt und an deren
Stelle sie die vorhin erwähnte Anstalt in Ensen bei Kalk neu gegründet haben. Nach den erfor¬
derlichenUmänderungen enspricht die Anstalt zwar nicht allen modernen Anforderungen; sie ist
aber durchaus noch brauchbar, und sie bietet nach den jetzt im Gange befindlichen Umänderungs¬
arbeiten sogar nicht nur für 150, sondern für 180 Pfleglinge Platz, Die II. Fachkommission
trägt daher keinerlei Bedenken, die Anträge des Provinzialausschusses dem hohen Hause zur
Genehmigung zu empfehlen.

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung. — Das Wort wird nicht gewünscht.
Ich darf feststellen, daß Sie mit der Vorlage einverstandensind.

Wir kommen zum
Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten der
Leitung und Beaufsichtigung der baulichen Unterhaltungsarbeiten, sowie
über den Fonds zur Erneuerung maschineller Anlagen in den Prouinzial-
anstalten.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterLaeis, dem ich das Wort gebe.
BerichterstatterAbgeordneterLaeis: Zu dem Haushaltsplan über die Kosten der Leitung

und Beaufsichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeiten sowie über den Erneuerungsfonds der
maschinellen Anlagen in den Provinzialanstalten habe ich folgendes zu berichten:
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Die persönlichen Ausgaben betreffend, erhöht sich der neue Haushaltsplan von 7600 auf
7700 Mark d. h. um 100 Mark, welche für Reisekosten durch örtliche Leitung und Beaufsichtigung
der Unterhaltungsarbeiten entstehenund welche in den S. 585 des Haushaltsplanes aufgeführten
Vergütungen nicht enthalten sind.

Zu den sachlichen Auslagen wird seitens der II. Fachkommission beantragt, wie im Vor¬
jahr einen Betrag von 80 000 Mark zur Erneuerung maschineller Anlagen in den verschiedenen
Provinzialllnstalten zu bewilligen.

Wenn auch, besondersim laufenden Rechnungsjahr,die Erneuerungs- und Ersatzkosten in
den einzelnen Werken ziemlich erhebliche Auslagen bedingten — von dem aus dem Vorjahr über¬
nommenen Fonds ca. 103 000 Mark weiden im laufenden Rechnungsjahr rund 89 000 Mark zu
Ersatzleistungen verausgabt — so glaubt die Fachkommission doch mit dem vorbenannten Betrag für
das kommende Arbeitsjahr auskommenzu können.

Namens der II. Fachkommission habe ich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle den Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeiten sowie über den Grneuerungsfonds
der maschinellen Anlagen in den Provinzialllnstalten, in der Höhe von 80 000 Mark
genehmigen."

VorsitzenderSpiritus: Wird das Wort gewünscht?— Das ist nicht der Fall. Ich
stelle fest, daß Sie einverstandensind.

Es folgt Nr. 28:
Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung
des Landarmenwesens für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis
31. März 1910.

Berichterstatterist Herr Abgeordneter von Bemberg-Flamersheim,dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter Abgeordneter von Bemberg-Flamersheim: Der Haushaltsplan des

Landaimenwesenserfordert eine Mehrausgabe von 89 700 Mark. Die Mehrausgaben sind bedingt
einmal durch die erhöhten Anstaltspflegekosten,die ihrerseits wieder teilweise hervorgerufenwurden
durch die erhöhten Pflegesätzein den Anstalten und weiterhin durch die wachsenden Zahlungen
an die Ortsarmenverbände. Von 89 700 Mark sind durch Provinzialabgaben 72 000 Mark
aufzubringen.

Im übrigen ist zu diesem Haushaltsplan besonderszu erwähnen, daß die am 1. April
in Kraft tretende Novelle zum Gefetz über den Unterstützungswohnsitz voraussichtlicheine Erhöhung
der Landarmenkostennicht verursachen wird.

Die II. Fachkommission empfiehlt dem Landtage die unveränderte Annahme des Haus¬
haltsplans, wie er von der Provinzialverwaltung vorgeschlagen ist.

VorsitzenderSpiritus: Auch hier wird das Wort nicht gewünscht. — Ich stelle Ihre
Zustimmung fest.

Wir kommenzu Nr. 29:
Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht des Provinzialausschusses
über die im Jahre 1908 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für
Armenzwecke.

Derselbe Herr Berichterstatterhat das Wort.
BerichterstatterAbgeordneter von Bemberg-Flamersheim: Nach einem Beschluß des

Landtages vom Jahre 1906 ist alljährlich in einer besonderenVorlage davon Kenntnis zu geben,
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welche Gemeinden und Kreise und mit welchen Beträgen — getrennt für Armen- und für Wege¬
zwecke — nach dem Gesetz vom 2. Juli 1902 bedachtworden sind.

Die II. Fachkommission schlägt Ihnen vor, diesen Beschlußfür das laufende Jahr durch
Kenntnisnahme der Nachweisung,die in der Drucksache Nr. 17 von der Provinzialverwaltung
vorgelegt ist, für erledigt zu erklären.

Vorsitzender Spiritus - Ich darf wohl ohne weiteres feststellen, daß Sie dem zustimmen.
Wir gehen über zum

Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die sogenannten gleislosen elektrischen Straßen¬
bahnen.

Berichterstatter ist der Herr AbgeordneteDicke, dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter AbgeordneterDicke: Meine Herren! Die gleislosen elektrischen Bahnen

haben sich im allgemeinen nicht bewährt. Von den verschiedenen elektrischen Bahnen, die in
früheren Jahren eingerichtet sind, ist nur noch eine übrig, und das ist die Bahn von Ncuenahr
nach Walporzheim, Diese Bahn soll allerdings den Verkehrsbedürfniffendieser Gegend durchaus
entsprechen, wie mir AbgeordneterKreuzbergdurchaus glaubwürdig versichert hat. Der Provinzial-
ausschuß und in Uebereinstimmungmit dem AusschußIhre Kommission ist auch durchaus damit
einverstanden,daß für die Mehrkosten,welche der Provinz durch den Betrieb dieser Bahn entstehen,
500 Mark in den Haushaltsplan übernommen werden. Im übrigen sind aber die gleislosen
elektrischenBahnen verschwunden. Im vorigen Jahre ist kein Antrag gestellt auf Ueberlassungvon
Provinzialstraßen für derartige Zwecke und im laufenden Jahre ebenfalls nicht.

Auf Grund diefer Datfacheerachtet es der Prouinzialausfchuß für richtig, daß infolgedefsen
auch von der Berichterstattung für die Zukunft abgesehen werde. Diesem Antrage hat sich die
Kommission angeschlossen und empfiehlt Ihnen:

„Der Proinzillllandtag wolle den Beschlußdes 44. Prouinziallandtags vom 10. März
1904 in betreff der gleislofen elektrischen Bahnen aufheben und beschließen, daß die
durch den Betrieb der gleislosen elektrischenBahn Neuenahr—Walporzheim vom
1. Oktober 1908 ab entstehendenMehrunterhaltungskosten, soweit sie nicht von der
Bahngesellschaftersetzt weiden, ferner auf Straßenunterhaltungsfonds zu übernehmen
sind."

Vorsitzender Spiritus: Wird das Wort gewünscht?— Wenn das nicht der Fall ist,
stelle ich fest, daß Sie mit dem Antrag einverstandensind.

Nr. 31:
Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht des Provinzialausschusses,
betreffend die im Jahre 1908 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen zum
Gemeinde- und Kreiswegebau aus Fonds ^. und L fowic aus den weiteren
Dotationsrenten.

Berichterstatter ist Herr AbgeordneterFreiherr von Laur, dem ich das Wort erteile.
BerichterstatterAbgeordneterFreiherr Laur von Münchhofen: Meine Herren! Der

Bericht liegt Ihnen gedruckt vor. Die Kommission fchlägt vor, ihn durch Kenntnisnahme für er¬
ledigt zu erklären. (Heiterer Beifall.)

VorsitzenderSpiritus: Ich darf wohl ohne weiteres annehmen, daß das Haus diesem
Vorschlagebeitritt.

9
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Wir kommen zum
Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Vermal-
tungslosten der Landesbank der Rheinprovinz für das Rechnungsjahr vom
1. April 1909 bis 31. März 1910.

Berichterstatter ist Herr AbgeordneterVoigt.
Berichterstatter Abgeordneter Voigt: Meine Herren! Der Herr Berichterstatter des

Vorjahres hat in seinem Rückblick auf die Finanzverhältnissedes Jahres 1907 auf die Schwierig»
keit der Finanzlage und ihre Zuspitzung zu einer Krise hingewiesen. Im Jahre 1908 besserten
sich die Finanzverhältnissezwar, jedoch nur allmählich. Im Laufe des Jahres 1908 ging der
Reichsbankdiskontvon 7^°/» in ziemlich kurzen Iwischenräumen bis zum 18. Juni auf 4°/»
herunter. Auf diesem Satz ist er bis zum 16. Februar 1909 stehen geblieben, um dann auf
3'/2°/» herunterzugehen.

Die Landesbank begab während des Jahres 1908 die 32. Emission von Rheinprovinz-
Anleihescheinen nahezu ganz. Zwecksweiterer Verstärkungder Betriebsmittel wurde Ende Oktober
1908 die 33. Emission aufgelegt. Dabei konnte wiederum nur ein 4«/« Zinstyp in Frage kommen.
Von dieser Emission war in wenigen Tagen ein Betrag von rund 12 Millionen Mark verkauft.
Auch hierbei hat sich wiederumdie außergewühnlich leichte Absatzfähigkeit der Rheinischen Provinzial-
anleihe erwiesen, die in nicht geringem Maße den vorsorgendenund geschicktenMaßnahmen der
Bankverwaltung zu verdankenist. Der Verkauf größerer Posten dieser Emissionmußte aber bereits
Anfang November eingestellt werden, da die Unterbringung der aus ihr stammendenGelder infolge
der wachsenden Geldflüssigkeitimmer schwierigerwurde. Der Darlehensbestand der Landesbank
betrug am 1. März 1909 fast 400 Millionen Mark. Ausgezahlt wurden in den ersten 11 Monaten
des Rechnungsjahres1908 rund 32'/2 Millionen, zurückgezahlt sind rund 9^/« Millionen. Somit
ist in dem genannten Zeitraum eine Darlehenszunahme von 23 Millionen Mark zu verzeichnen.
Der Betrag der im Depot befindlichenfremden Effekten hat sich auf über 192 Millionen Mark
vermehrt. Sie erfehen aus diefen Zahlen, daß das Kuratorium der Landesbankund ihre Verwaltung,
auch im laufenden Jahre ihre Aufgabe, den Kommunal» und Hypothekarkreditder Rheinprovinz
zu Pflegen,voll gerecht gewordenist.

Der Haushaltsplan der Landesbank schließt in Einnahme und Ausgabe mit 403600
Mark ab. Gegen das Vorjahr ist das eine Erhöhung um 28600 Mark. Diese Summe enthält
im wesentlichendie Mehrbesoldungen, welche durch Aufrückenvon Beamten in Obcrbuchhalter-
und Obersekretärstellenbedingt sind. Das sind bei Titel I Nr. 12 allein 11600 Mark. Die
ständigeVermehrung der Geschäfte hat auch eine Vermehrungdes Personals nötig gemacht. Infolge¬
dessen sind unter Titel II bei Nr. 6 für Hilfsarbeiter 6000 Mark mehr, und in Titel II Nr. ?
für Unterstützungenstatt 2000 Mark 3000 Mark eingesetzt. An Pensionszuschuß mußteu 2400
Mark eingestelltwerden.

Die durch den am 20. Januar 1909 erfolgten Tod des Herrn Landesbankrats Friese
freigewordeneStelle eines Landesbankrats soll nicht wieder besetzt werden. Es soll an dessen
Stelle ein mittlerer Provinzialbeamter mit der Bezeichnung„Nechnungsdireltorbei der Landesbank"
angestellt werden. Er soll der Vorgesetzte aller Beamten der Rendantur und des Revisionsbureaus
und ständiger Hilfsarbeiter des Direktors der Landesbank und des Kassen-Dezernentensein und
den Kassen-Dezernentenganz besonders bei den sehr zeitraubendenund verantwortlichenArbeiten
im Tresor entlasten.
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Diese Maßnahme — die eine Mehrbelastung des Haushaltsplans nicht enthält — hat
in der I. Fachkommissionvolle Zustimmung gefunden. Wenn es gelingt, diesen Posten, wie es
die Absicht der Verwaltung ist, mit einem tüchtigen, im Bcmkfachund Kassenwesenvollständig
ausgebildetenHerrn zu besetzen, so wird dadurch das Bestreben, die Landesbanknach volkswirtschaft¬
lichen, aber auch vornehmlichnach modernen kaufmännischen Gesichtspunktenweiter auszugestalten,
eine neue Förderung erfahren.

Namens der I. Fachkommissionbeehre ich mich zu beantragen, den Haushaltsplan der
Landesbankfür 1909 auf 403 600 Mark in Einnahme und Ausgabe festzusetzen.

Vorsitzender Spiritus: Wünscht jemand das Wort? — Wenn es nicht geschieht,stelle
ich Ihr Einverständnis fest.

Punkt 33:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung
der Angelegenheiten, welche die Förderung von Kunst und Wissenschaft
betreffen.

Berichterstatterist der Herr AbgeordneteVeltman, dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter Abgeordneter Veltman: Meine Herren! Der erwähnte Haushaltsplan

sieht nur wenige und nicht sehr bedeutsameAbänderungen vor. Ich darf mich daher kurz fassen
und auf diese wenigen Aenderungenhinweisen.

Zunächst hat sich der Zuschuß aus Provinzialmitteln infolge der erhöhten Ausgaben um
3450 Mark erhöht. Die sächlichen Ausgaben für das Denkmälerarchivweisen einen Mehraufwand
für Heizung, Beleuchtung und Reinigung von 3000 Mark auf. Das ist die Folge der Unter¬
bringung des Denkmalercirchivs in den erweiterten Räumen im neuen Museum in Bonn.

Ich bitte, den Haushaltsplan, so wie er Ihnen vorliegt, anzunehmen.
Vorsitzender Spiritus: Da sich niemand zum Wort meldet, stelle ich Ihre Zustimmung

zur unveränderten Annahme des Haushaltsplans fest.
Wir kommenalsdann zum letzten Gegenstand der Tagesordnung.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung
der beiden Provinzicilmuseen.

Derselbe Herr Berichterstatterhat das Wort.
BerichterstatterAbgeordneterVeltman: Auch hier habe ich nur auf wenigeVeränderungen

in dem Haushaltsplan hinzuweisen. Es sind Mehrzuschüsse aus Provinzialmitteln in Höhe von
12 665 Mark vorgesehen, im wesentlichen bedingt durch den Neubau in Bonn. Zu diesem
Neubau zahlt die Stadt Bonn einen Betrag von 3500 Mark hinzu als Entschädigung für
die Unterbringung und Verwaltung der Wescndonk'schen Gemäldegalerie, die der Stadt Bonn
zugehört.

Die Besoldungen erhöhen sich um mäßige Beträge.
Es ist dann vorgesehenein Mehrbetrag an Ausgaben für Aufseher und Ausgrabungen

auf dem Terrain von St. Barbara in Trier in der Höhe von 2050 Mark. Die Ausgaben für
Heizung und Beleuchtung steigen ebenfalls infolge des Neubaues um 3400 Mark.

Insbesondere ist nur hinzuweisenunter Titel III, Nr. 11 auf einen Mehrbetrag von
7000 Mark, der auszugeben ist für die Herstellung einer neuen Einfriedigung der sogenannten
römischen Bäder in Trier. Das Terrain ist Eigentum der Provinz und des Staates. Auf Ver¬
langen der Stadt hat eine Einfriedigung dieses Terrains stattzufinden. Der Anteil, der auf die
Provinz fällt, beträgt 7000 Mark.

9«
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Dann ist vorgesehenunter Titel III, 11 d eine Ausgabe von 2000 Mark, die zur
Publikation der Kanalisationsergebnissein Trier verwendet werden soll. Es sollen zwei Hefte
erscheinen.EinS davon behandelt die Trierer Sigillata; das andere soll über die Trierer Gräber¬
felder handeln.

Im übrigen habe ich zu beantrage», daß der Haushaltsplan nach der Vorlage ge¬
nehmigt wird.

VorsitzenderSpiritus: Auch hier wird das Wort nicht gewünscht. — Ich stelle fest,
daß Sie den Haushaltsplan unverändert angenommenhaben.

Meine Herren! Ich habe Ihnen Mitteilung zu machen bezüglich der Tagesordnung
und der Zeit für die morgige Sitzung.

Zunächst möchte ich mir gestatten, die Herren darauf hinzuweisen,daß die Pläne für den
Umbau des hiesigen Gebäudes, sowie die Pläne für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am
Bergerufer von morgen an im Foyer des Ständehcmfes zur Einsichtnahmeder Herren ausgestellt
sein werden.

Für die morgige Tagesordnung habe ich folgende Vorschläge:
1. Eingänge.
2. Antrag der III. Fachkommissionzu der Petiton des Gemeinderates von Senheim im Kreise

Zcll um Gewährung einer Provinzialbeihilfe von 50000 Mark zum Bau einer Brücke über
die Mosel zwischen Senheim und Senhals.

3. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfondsund des Ehrcn-
breitsteiner allgemeinen Armenfondsfür das Rechnungsjahrvom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

4. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen
und Wohltätigkcitsanstalten, sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes
von Epileptikern, Idioten, Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Rheinprovinz, welche bezw.
deren Angehörigekeinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege haben, für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

5. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brau¬
weiler für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

6. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan des Landarmenhauseszu Trier für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

7. Antrag der II. Fachkommission zu der Petition des Vorstandes der Herberge zur Heimat
(Pfarrer Ebeling) in Saarbrücken und des RheinischenVerbandes der Herbergen zur Heimat
(Pfarrer vom Endt) in Langenberg (Rhld.) um Einrichtung von Wanderarbeitsstätten in der
Rheinprovinz gemäß dem Gefetzc vom 29. Juni 1907.

8. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzicilausschusses,betreffend
die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbank für die Provinz Westfalen,
die Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassauin Münster berufenenKommissareund deren
Stellvertreter und Vornahme der Wahlen.

9. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses,betreffend
die Wahl von bürgerlichenMitgliedern und deren Stellvertretern der Ober-Ersatztommissionen
und Vornahme der Wahlen.

10. Antrag der III. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzialstraßen-Verwaltungnebst
Anlage H,, Voranschlag über die Verwendungdes Fonds für den Neubau von Provinzialstrcißen,
Anlage L, Voranschlagüber die Verwendung des Eisenbahnfonds,
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Anlage 0, Voranschlag über die Verwendung des Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde-
und Kreiswegebaues,

Anlage v, Voranschlagüber die Einnahmen und Ausgaben beim Betriebe der dem Prouin-
zialverbande gehörigenSteinbrüche

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.
11. Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend

die Uebersicht über den Eisenbahnfondsund die Förderung von Bahnunternehmungen.
12. Antrag der Geschäftsordnungskommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,

betreffend eine Aenderung der Geschäftsordnungdes Provinziallandtags.
13. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung

Minderjähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900 sowie Voranschlag für die Fürsorge-
erziehungsanstaltFichtenhain für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

14. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
den Fortgang in der Errichtung weiterer Rheinischer Provinzial-Erziehungsanstalten für
Fürsorgezöglingemännlichen Geschlechts, katholischen und evangelischen Bekenntnisses.

15. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Aenderung der §§ 3 und ? der Vorschriftendes Rheinischen Provinzialuerbandes für die Aus¬
führung der FürsorgeerziehungMinderjähriger vom 12. Februar bezw. 14./15. Mai 1901
bezw. 11. Mai 1904 bezw. 16. März 1905.'

Meine Herren! Mit Rücksicht darauf, daß die I. Fachkommissionmit ihren Arbeiten
noch nicht zu Ende gekommen ist — sie hat noch eine größere Anzahl Gegenständezu erledigen —
möchte ich vorschlagen,die Sitzung erst um 12 Uhr zu beginnen (Zustimmung), damit diese
Kommission ihre Arbeiten fortsetzen kann.

Wenn Sie damit einverstandensind — und das scheint der Fall zu sein — würde ich
also den Termin zum Beginn der Sitzung auf 12 Uhr festsetzen.— Ich schließe die Sitzung.

(Schluß 1 Uhr 50 Minuten.)

Vierte Sitzung
im Ständehaus zu Düsseldorf, am Donnerstag, den 11. März 1909.

Beginn 12 Uhr 15 Minuten.

1. Eingänge.
2. Antrag der III. Fachkommission zu der Petition des Gemeinderates von Senheim im Kreise

Icll um Gewährung einer Provinzialbeihilfe von 50 000 Mark zum Bau einer Brücke über
die Mosel zwischen Senheim und Senhals.

3. Antrag der II. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan der Polizeistrafgclderfondsund des
Ehrenbreitfteiner allgemeinen Armenfonds für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis
31. März 1910.
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4. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen
und Wohltätigkeitsanstlllten, sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes
von Epileptikern, Idioten, Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Nheinprovinz,welche bezw.
deren Angehörigekeinen Anspruch auf öffentliche Armenpflegehaben, für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

5. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitscmstaltzu Brau-
weiler für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

6. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan des Landarmenhauseszu Trier für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

7. Antrag der II. Fachkommissionzu der Petition des Vorstandes der Herberge zur Heimat
(Pfarrer Ebeling) in Saarbrücken und des Rheinischen Verbandes der Herbergen zur Heimat
(Pfarrer vom Endt) in Langenberg (RHId.) um Einrichtung von Wandercirbeitsstiittenin der
Rheinprovinz gemäß dem Gesetze vom 29. Juni 1907.

8. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbank für die Provinz Westfalen,
die Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassauin Münster berufenenKommissareund deren
Stellvertreter und Vornahme der Wahlen.

9. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Wahl von bürgerlichenMitgliedern und deren Stellvertretern der Ober'Ersatzkommissioneu
und Vornahme der Wahlen.

10. Antrag der III. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzialstratzen-Verwaltungnebst
Anlage H,, Voranschlag über die Verwendungdes Fonds für den Neubau von Provinzialstraßcn,
Anlage L, Voranschlagüber die Verwendung des Tiscnbahnfonds,
Anlage O, Voranschlagüber die Verwendung des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde-

und Kreiswegcbllues,
Anlage v, Voranschlagüber die Einnahmen und Ausgaben beim Betriebe der dem Provinzial-

verbande gehörigenSteinbrüche
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

11. Antrag der III. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Uebersicht über den Gisenbahnfondsund die Förderung von Bahnuntemehmungen.

12. Antrag der Geschäftsordnungskommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend eine Aenderung der Geschäftsordnungdes Provinziallandtags.

13. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900 sowie Voranschlag für die Fürsorge-
erziehungsanstaltFichtenhain für das Rechnungsjahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

14. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
den Fortgang in der Errichtung weiterer Rheinischer Provinzial-Erziehungsanstalten für
Fürsorgezöglingemännlichen Geschlechts, katholischen und evangelischen Bekenntnisses.

15. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Aenderung der §ß 3 und 7 der Vorschriften des Rheinischen Provinzialverbandes für die
Ausführung der FürsorgeerziehungMinderjähriger vom 12. Februar bezw. 14./15. Mai 1901
bezw. Mai 1904 bezw. 16. März 1905.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Sitzung. Das Protokoll über die Plenarsitzung
vom 10. dss. Mts. liegt auf dem Tische des Hauses offen.
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Als Schriftführer für die heutige Sitzung sind die Herren Abgeordneten Landräte von
Schütz und Fischer tätig.

Dann mache ich Mitteilung von folgenden Eingängen:
Der Verband Rheinisch-Westfälischer Gemeinden hat zwei Petitionen, die er in Sachen

der Aenderung der Gemeindeordnung an den Provinziallandtag gerichtet hat, gedruckt hierher
gesandt. Sie sind auf Ihren Plätzen verteilt.

Herr Geheimrat Cleff hat sich infolge einer notwendigen Reise nach Saarbrücken für
heute entschuldigt.

Herr Landrat von Wülfing telegraphiert, daß er bis auf weiteres den Verhandlungen
nicht beiwohnen könne.

Sodann, meine Herren, hat vor Eintritt in die Tagesordnung der Herr Abgeordnete
Freiherr von Hammersteinum das Wort gebeten, welches ich ihm erteile.

Abgeordneter Freiherr von Hammerstein-Loxten: Meine Herren! Ich bitte einen
Augenblick um Ihr Gehör. Ich weiß nicht, ob es allen Mitgliedern des Hauses bekannt geworden
ist, daß vor wenigen Tagen ein über die Grenzen unserer Provinz hinaus gelesenes und ver¬
breitetes Blatt die Behauptung aufgestellt hat, daß der Rheinische Provinziallandtag systematisch
und absichtlich bei der Zusammensetzung der Kommissionenwie bei der Besetzung der Aemter der
Provinzialverwaltung auf die parteipolitischeStellung sowohl der Mitglieder der Kommissionen
wie der Beamten Rücksicht nehme, und zwar zum Schaden eines großen Teiles der Bevölkerung
des Rhcinlandes. Ich gehöre erst fünf Jahre dem Hause an. In der Zeit ist mehrfachein höherer
Veamtenpostenbesetzt worden. Ich habe aber das Bewußtsein, daß, wahrscheinlich wie Sie alle,
so auch ich bei der Stimmabgabe niemals nach der parteipolitischenGesinnung des zu Wählenden
gefragt habe.

Ich glaube, meine Herren, wir sind es unseren Beamten, die namentlich auf dem Gebiete
der sozialen Fürsorge arbeiten und durch diese ihre Tätigkeit bis in die entlegensten Hütten des
Rheinlandes kvmmen, schuldig, sie gegen den Vorwurf zu fchützcn, daß sie parteipolitische Interessen
verfolgten.

Ich erlaube mir deshalb, an den Herrn Landeshauptmann und an den Herrn Vorsitzen¬
den des Provinzilllausschussesdie Frage zu richten, ob den Herren die Ausführungen des Blattes
bekannt geworden sind, ob sie die die Absicht haben, zu diesen Ausführungen Stellung zu nehmen
und ob insbesondere die Zahlen, auf die die Behauptungen gestützt werden, und die die Be¬
hauptungen eindrucksvoller machen,zutreffend sind.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann Dr. von Renvers: Meine Herren! Als ich den Artikel las, der in

Nr. 205 der Kölnischen Volkszeitungvom 9. März publiziert ist, da hatte ich das Gefühl, es ist
recht bedauerlich,daß ein derartiger Artikel hier veröffentlicht worden ist. Der Artikel zeugt davon,
daß der Verfasser entweder von den rheinischen Provinzialverhältnissenabsolut keine Kenntnis hat
(lebhafte Zustimmung), oder daß, wenn er sie gehabt hat, er dann vielleicht den Artikel — ich
weiß nicht aus welchem Grunde — tendenziös gefärbt hat. (Sehr richtig!)

Wenn Herr von Hammerstein nun anfragt, wie das Zahlenverhältnis ist, so kann ich die
Zahlen anführen, will mich aber jeder weiteren Kritik enthalten.

Meine Herren! Der Vorsitzendedes Provinzalausschusses,der Landeshauptmann, und
der Personal-Dezernent sind katholisch. Von den Landesräten sind 7 katholisch,4 evangelisch.
Von den oberen technischen Beamten 6 katholisch, 3 evangelisch.
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Wenn in dem Artikel nun gesagt worden ist, die erste Fachkommission sei in einer Weise
zusammengesetzt, daß sie gewisse Tendenzen liberaler Natur oder sonstiger Art verfolge, und daß
sie ihren Einfluß auf die Wahl der Beamten in der Weise geltend mache, daß nur evangelische
Beamte gewählt werden, dann kann ich darauf nur antworten: solange ich im Amte bin, sind
sechs Landesräte gewählt worden, bei welchen diese Fachkommission den Vorschlag gemacht hat,
und alle sechs sind katholisch. (Heiterkeitund hört! hört!)

Dann wird darauf hingewiesen,daß jetzt die Stellen bei der Irrenanstalt in Lindenthal
voraussichtlich durch die I. Fachkommissiou des Provinziallandtages nach derselbenTendenz besetzt
werden sollen. Meine Herren, das ist die reine Phantasie. Die Irrenanstalt in Lindenthal ist
eine vorübergehendeEinrichtung, in der ein Direktor und andere Aerzte überhaupt nicht angestellt
werden, sondern zu der von anderen Anstalten Aerzte für zwei Jahre kommandiertwerden.

Meine Herren! Es ist in dem Artikel gesagt worden: Seht einmal, wie die Provinzial-
Feuersozietät, das Institut, das kulturelle Aufgaben zu erfüllen hat, zusammengesetzt ist. Es sind
drei, und zwar ausschließlich evangelische Oberbeamtedort. Das ist richtig, aber ich erinnere daran,
daß bis vor zwei Jahren der Leiter der FeuersozietätHerr Landesrat Brandts war, und auf
dessen Wunsch sind die jetzigen zwei Oberbeamten hereingezogen.Ich glaube, daß man Herrn
Brandts sicherlich nicht als nicht katholisch betrachtenkann. (Große Heiterkeit!) Wenn nun aber
bei der Sozietät drei evangelische Oberbeamte sind, dann sehen Sie sich doch einmal die Landes¬
bank an. Die Lcmdesbankhat drei katholische Oberbeamte und einen evangelischen. Ich glaube,
von Imparität kann man da auch wirklichnicht sprechen.

Dann wird weiter darauf hingewiesen: Denkt einmal, obwohl alle Institute paritätisch
sind, ist eine besondere Heilanstalt in Waldbroel zur Unterbringung von Evangelischeneingerichtet
und wird aus Prouinzialmitteln unterhalten. Das ist ein Irrtum. Es handelt sich nicht um
eine Provinzialanstalt, sondern um eine Anstalt, die ein evangelischer Verein aus eigenen Mitteln
gegründet und zu der die Proviuz allerdings Mittel gegeben hat; selbstverständlichwird die
Provinz die evangelischen Kranken in die Anstalt hineinzubringensuchen.

Wie liegt das aber nach der andern Seite? Der Verfasser vergißt ganz, daß wir die
Kranken katholischer Konfession,die wir in unseren eigenen Anstalten nicht unterbringen können,
auch in konfessionellen Privatanstalten unterbringen. Wir haben, um kurz daran zu erinnern, in
Neuß, Gladbach und Aachen — ich weiß nicht wie viel — sagen wir ein Dutzend klösterliche
Anstalten, wo wir unsere Kranken unterbringen und unterstützen, genau wie bei der Anstalt in
Waldbroel. Auch sind Darlehen oder Zinszuschüsse an katholische Institute gegeben. Ein Vergleich
mit Waldbroel hinkt in jeder Beziehung.

Dann, meine Herren, ist in dem Artikel noch gesagt, die Stellen der Landesassessoren
würden natürlich jetzt, wenn eine Neuwahl stattfindet, auch nach der bekannten Tendenz besetzt
werden. Meine Herren, unter den Landesassessoren sind jetzt fünf evangelische und zwei katholische.
Das ist der reine Zufall. Es ist vor zwei Jahren und im vorigen Jahre noch anders gewesen,
da waren mehr katholische als evangelische.Einige sind inzwischen ausgeschieden und Bürgermeister
geworden. Dadurch hat sich das Verhältnis etwas verschoben.

Es ist weiter darüber geklagt worden, daß die Direktoren der Heil- und Pflegeanstalten
sämtlichevangelisch seien. Der Verfasser ist hier wieder grundsätzlichim Irrtum. Es sind zwei
katholische und fünf evangelischeda. Meine Herren, das ist wieder der reine Zufall, Die
Direktoren ergänzen sich, wenn eine Stelle frei wird, aus den vorhandenen Oberärzten, dem
ältesten oder Zweitältesten,je nachdem die Qualifikation dafür spricht. Es ist doch von selber
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gegeben, daß man auf die schon angestelltenBeamten zurückgreift. Wie gesagt ist niemals eine
tendenziöse Besetzung der Stellen erfolgt. Es wird dann auf die Bauinspektorenzurückgegriffen,
es wird gesagt, sie seien doch überwiegendevangelisch. Meine Herren, ich habe da festgestellt,es
sind von den Bauinspettoren fünf katholisch und zehn evangelisch. Meine Herren, das ist doch oft
der reine Zufall, wo man die Beamten im gegebenenMomente gerade herbekommt. Außerdem
muß ich sagen, wenn ich tendenziöse Politik treiben will, dann gehe ich doch nicht an die Landes-
bauinspektorenheran. (Heiterkeit.)

Ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, die in dem Artikel angeführt sind. Ich habe
nun auch, da ja die Zeit nicht gegeben ist, alles ins einzelne zu verfolgen, wenigstenseinmal
festgestellt, wie es mit den Bureaubeamteu ist. Ich habe die Liste da, will aber für diese Zahlen
eine unbedingte Garantie nicht übernehmen,da sie im Moment festgestellt sind. Wir haben unter
den Bureaubeamten augenblicklich361 katholische und 219 evangelische, also ein Verhältnis, das
ungefähr auch der Bevölkerungszahl entspricht. Aber ich mache dabei darauf aufmerksam: Wir
besetzen die Bureaubeamtenstellenabwechselnd mit Zivilanwärtern und Militämnwärtern. Es ist
ganz klar, daß die Zahl der evangelischen Militäranwärter, die sich aus allen möglichenProvinzen
melden, aus rein evangelischen Provinzen, größer ist, als die der katholischen. Die Zivilanwärter
rekrutieren sich hauptsächlich aus der Provinz, und die sind nach der Zusammensetzungder
Konfessionen meistenteils katholisch.

Das sind Zahlen, die schlagen, und ich will mich weiterer Kritik enthalten. (Bravo!)
Ich darf noch bemerken, ich dachte nicht, daß die Sache hier zur Verhandlung kommt,

und ich habe mir gestattet, gestern der Kölnischen Volkszeitung einfach die Bitte zu unterbreiten,
den Artikel zu berichtigen. Ich weiß nicht, ob während der Tagung des Landtages diese Berich¬
tigung noch erfolgen wird und darf sie wohl einfach verlesen:

Düsseldorf, 11. März 1909.
An

die Redaktion der Kölnischen Volkszeitung,
z. H. des Herrn Redakteur Ernst H. Kley,

Cöln.

Hinsichtlichder tatsächlichenAngaben in dem Artikel „Keine Politik im Rheinischen
Provinziallandtag" in Nr. 205 vom 9. dss. Mts. ersuche ich mit Bezugnahme auf § 11 des
Preßgefetzcsum Aufnahme folgender Berichtigung:

1. Es ist unrichtig, daß „eine parteipolitische Auswahl der Provinzialbeamten" stattfindet,
„welche den Stempel politischer und religiöserUnduldsamkeit an der Stirne trägt".
Das ergibt sich aus folgenden Zahlen: Von den 11 Landcsräten sind 7 katholisch,
darunter auch der Personaldezernent, 4 evangelisch. Von den 7 katholischen Landes¬
räten sind ü nach dem Dienstantritt des Unterzeichnetengewählt, diese sind sämtlich
katholisch. Ueber die parteipolitischeStellung der Beamten wird eine Kontrolle über¬
haupt nicht gefühlt. Von den technischenOberbeamten (einschl. der Landesmedizinalräte)
sind 6 katholisch, 3 evangelisch. Von den jetzt in Dienst befindlichen Landesassessoren
sind 2 katholisch,5 evangelisch. Dieses Verhältnis war früher anders, ist aber durch
das Ausscheiden verschiedener katholischerAssessoren, die Beigeordnetenstellen :c. erhielten,
verändert. Die Landesassessoren sind alle Rheinländer.

10
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Gegenüber der Feststellung,daß bei der Provinzial-Feuer-Versicherungsanstalt
die 3 Oberbeamtcn evangelisch sind, ist darauf hinzuweisen, daß vor wenigen Jahren der
Direktor noch ein Katholik (Dr. Brandts) war. Daß nach seinem Tode der älteste
geeignete Provinzialbeamte in die Stelle einrückt, kann als „parteipolitische"Maß¬
nahme wohl nicht bezeichnet werden. Bei dem andern Provinzialinstitut, der Landes¬
bank, sind der Direktor und 2 Oberbeamte katholisch, 1 evangelisch.

2. Die Angabe, daß „sämtliche 7 Provinzinl-Heil- und Pflegecmstaltenmit protestantischen
Direktoren besetzt sei", ist unrichtig, 2 Direktoren sind katholisch. Auch diese Stellen
sind im Wege des Aufrückens besetzt, außer 2, von denen eine mit einem katholischen,
die andere mit einem evangelischen Direktor besetzt wurde. Von den Oberärzten an
den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten sind 11 katholisch,9 evangelisch,von den
übrigen Aerzten 9 katholisch, 12 evangelisch. Hier ist eine Auswahl nach partei¬
politischen oder konfessionellen Gesichtspunktenschon deshalb ausgeschlossen,weil sich
weniger Bewerber melden als Stellen vorhanden sind.

3. Von den Lcmdesbauinspektorensind 5 katholisch, 10 evangelisch. Es sei noch darauf
hingewiesen,daß nach einer soeben vorgenommenenNachzählung von den Bureau«,
Kassen- und Unterbeamten in Düsseldorf 361 katholisch, 219 evangelisch sind.

4. Die Angabe, daß in Waldbroel eine „besondere protestantische Provinzial-Irrenanstalt"
bestehe, ist unrichtig. Dort besteht eine evangelische Pnvatcmstalt für Irre, welche
wie zahlreiche katholische Ordensanstalten von der Lcmdesbcmkbeliehen ist und in der,
wie in den katholischen Anstalten, Kranke von der Provinz untergebrachtwerden.

Also auch nur tatsächliche Zahlenmitteilungen.
VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat Herr AbgeordneterMichels,
Abgeordneter Michels: Meine Herren! Nachdem in dem Artikel der Kölnischen Volks¬

zeitung auch die I. Fachkommission sehr deutlich bezeichnet worden ist, fühle ich mich verpflichtet,
hier zu erklären,und ich bin sicher, das Einverständnis der sämtlichen Herren dabei zu finden, daß
die Kommission,stets auch so lange ich Vorsitzender bin, nie Konfessionspoliti!getrieben hat, sondern
daß sie lediglichnach der Tüchtigkeitder uns vorgeschlagenen Beamten ihre Entscheidunggetrosten
hat, und daß das Haus den Vorschlagen, die wir gemacht haben, immer zugestimmthat, und
zwar ganz einstimmigmit sämtlichen Herren, die der Zentrnmspartei angehören.

Das wollte ich nur konstatieren,um jeden Verdacht irgendwelcherParteilichkeit auch von
der I. Fachkommission abzuwenden. (Beifall!)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat Herr AbgeordneterMarx.
AbgeordneterMarx: Meine Herren! Die Zahlen des Herrn Landeshauptmanns zeigen,

daß bis jetzt die Verwaltung nicht nach der Konfession, sondern nach der Tüchtigkeitbei der Wahl
der Beamten verfahren ist, und ich möchte glauben, daß es der einmütige Wunschdes Hauses ist,
daß so auch weiter verfahren werde. (Beifall!) Wenn aber intendiert wird, die Parteipolitik in
dieses Haus zu tragen, so hoffe ich, daß wir dem ein einmütiges Nein entgegensetzen.(Lebhafter
Beifall!)

VorsitzenderSpiritus: Ich erteile das Wort dem Herrn AbgeordnetenVopelius.
AbgeordneterVopelius: Meine Herreu! Ich möchte bitten, dem Artikel keine so große

Wichtigkeitbeizumessen(sehr gut!1 und ihn überhaupt nicht zu beantworten. Die Kölnische
Volkszeitung möge die Exemplare, die sie uns zuschickt,uus künftighin unbedruckt einsenden.
(Langanhaltende Heiterkeit!)
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VorsitzenderSpiritus: Wir treten dann in die Tagesordnung ein. Der erste Gegen¬
stand lautet:

Antrag der III. Fachkommission zu der Petition des Gemeinderates von
Senheim im Kreise Zell um Gewährung einer Provinzialbeihilfe von
50000 Mark zum Bau einer Brücke über die Mosel zwischen Senheim
und Senhals.

Berichterstatterist Herr Abgeordneter Hasenclevcr. Der Herr Berichterstatterhat das Wort.
Berichterstatter Abgeordneter Hasenclever: Meine Herren! Wenn bisher (Unruhe,

Glocke des Vorsitzenden) diese Petition ihre Erledigung nicht gefunden hat, so liegt das daran, daß
eine Menge von Unterlagen, die dazu nötig waren, nicht eingelaufen waren und auch nicht hatten
festgestellt weiden können.

Meine Herren! Es handelt sich hier bei der Gemeinde Senheim-Senhals um eine
Gemeinde, die geologisch und geographisch außerordentlichungünstig liegt, und die wirtschaftlichen
Folgen sind natürlich entsprechend. Senheim liegt auf dem rechten, Senhals auf dem linken Ufer
der Mosel, und sie bilden beide zusammen eine Gemeinde. Senheim liegt in einem Tal, das
außerordentlicheng ist und worin sich der Ort gar nicht ausdehnen kann. Infolgedessensind die
Preise für geeignete Terrains zur Bebauung bis auf 150 Mark pro Quadratrute gestiegen, also
Preise, die nahezu an die großstädtischen herankommen.

Senhals hat seine Weinberge und sein Rottland auf der rechten Seite, Senheim fein
Ackerland auf der linken Seite liegen.

Die Lage der Gemeinde ist ferner, was die Verkehrsmittelangeht, außerordentlich ungünstig.
Die Eisenbahn führt weit entfernt von Cochem durch einen Tunnel nach Gller, und die Gemeinde
kann nur auf weiten Umwegenzu den Stationen gelangen.

Es führt auf dem linken Ufer der Mosel eine Provinzialstraße. Die einzige Verbindung
aber, die dieser Ort Senheim mit der Provinzialstraße hat, wird durch eine Fähre, eine Ponte
vermittelt. Meine Herren, mit dieser Ponte ist es eine recht unangenehme und zum Teil
gefährliche Sache. Gerade an der Stelle, wo die Ortschaften liegen, macht die Mosel eine sehr
scharfe Krümmung in fast spitzem Winkel. Das bedingt, daß sich im Winter die Eisstauungen
sehr stark nach der Senheimer Seite hinüberschieben, sich dort festsetzen und den Betrieb der Ponte,
wie in dem vergangenen Winter, viele Wochen lang unmöglichmachen.

Außerdem ist auf der Senheimer Seite ein Regulierdamm um 50 rn verlängert worden,
der ebenfalls dazu beiträgt, daß der Betrieb der Ponte sehr gefährlich wird. Gs sind in den
letzten Jahren 5 Personen umgekommen,verschiedentlich ganze Fuhrwerke in die Mosel hineinge¬
stoßen worden, und man behauptet sogar, daß die Leute, die ins Wasser gefallen seien, sich aber
hätten retten können, in den letzten Jahren die Zahl 50 erreicht hätten.

Ein weiterer unangenehmer Umstand liegt darin, daß infolge der Knickung der Leiter der
Ponte nicht fehen kann, wann das Dampfboot zu Tal kommt. Infolgedessensind auch dort schon
verschiedentlich Unglücksfälle vorgekommen.

Nun kommt dazu, daß für Senheim und das dahinter liegendeLand das Absatzgebiet
nach Cochem und nach Eller hinüber liegt.

Sie können sich denken, daß unter solchen PonteverlMnissen Senheim auf das Dringendste
eine Brücke wünfcht.

Nun, meine Herren, hat aber die Provinz bisher auf dem richtigen Standpunkt gestanden,
daß sie sich schließlich nur finanziell für Brücken interessieren kann, die im Zuge von Provinzial-
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straßen liegen. Hier ist aber der Fall so, daß die Provinzialstraße auf dem linken Ufer der Mosel
führt und eine Provinzialstraße auf dem rechten Ufer oben auf dem Gebirge östlich von Senheim
sich hinzieht, und zu dieser Proviuzialstraße — das will ich hier einschalten — hat die Gemeinde
Senheim etwa 14,5 Kni Kunststraße bauen müssen, die sie aus ihren eigenen Mitteln unter¬
halten muß.

Aber, meine Herren, wie nötig diese Brücke für die Gemeinde ist, erhellt auch wohl
daraus, daß der Krcisausschuß beschlossen hat, einen Zuschuß von 20000 Mark zu gebeu, und
ferner das Oberpräsidium in Coblenz sich ebenfalls hat bereit finden lassen, nachdem es die
Zustände dort geprüft hatte, bei der KöniglichenStaatsregierung wegen einer Unterstützungvor¬
stellig zu werden.

Ich denke, meine Herren, daß es dem Provinzialcmsschuß,dem die Sache laut einstimmigem
Beschlußder Kommission überwiesen weiden soll, gelingen wird, die divergierendenInteressen unter
einen Hut zu bringen, indem er auf der einen Seite dafür sorgt, daß Senheim seine Brückebe¬
kommt und auf der anderen Seite das Prinzip nicht verlaßt, daß er keine Zuschüsse zu Brücken
gibt, die nicht im Zuge von Provinzialstraßen liegen. (Beifall.)

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlungen. — Es meldet sich niemand zum
Wort. Ich stelle fest, daß Sie dem VorfchlageIhrer Fachkommission beigetreten sind.

Es folgt Nr. 3 der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Polizeistraf¬
gelderfonds und des Ehrenbreitsteiner allgemeinen Armenfonds.

Berichterstatterist der Herr Abgeordnete von Bemberg-Flamersheim, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter von Bemberg-Flamersheim: Meine Herren! Die ver¬

schiedenen Fonds, welche zu diesem Teile des Haushaltsplans gehören, sind in einer Uebersicht
zusammengestelltauf den Seiten 492 und 493 des Haushaltsplans. Mittel werden von der
Provinz nicht erfordert.

Die II. Fachkommission schlägt die unveränderte Annahme des Haushaltsplanes vor.
Vorsitzender Spiritus: Ich darf wohl ohne weiteres feststellen, daß Sie einverstanden sind.
Wir kommenzu Nr. 4:

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Unter¬
stützung milder Stiftungen und Wohltätigkeitsanstalten, sowie über die
Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes von Epileptikern usw.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Erbslüh, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter Grbslöh: Meine Herren! Der Haushaltsplan schließt ab

mit einer Summe von 22 970 Mark und einem Mehrbetrag von 2610 Mark gegen das Vorjahr.
Für Unterbringung und Unterhalt der im Titel 2 der Einnahme bezeichneten Kranken sind im
vergangenen Jahre erhebliche Mehrbeträge ausgegeben. Es ist infolgedessennötig geworden, den
Titel 3 der Einnahmen, aus dem diese Kosten bezahlt weiden, um 3000 Mark zu erhöhe«.

Für Kosten der VersorgungverkrüppelterPersonen stehen aus der Kaiser Wilhem II und
Auguste Viktoria-Stiftung 10 000 Mark zur Verfügung. Dieser Betrag ist nicht ganz verwandt
worden. Es sind im vergangenen Jahre 70 Krüppel in verschiedenen Anstalten untergebracht
worden. Aber auch an diesen Fonds sind vermehrte Ansprüche herangetreten.

Die II. Fachkommission beantragt die Annahme des Haushaltsplans.
VorsitzenderSpiritus: Auch hier meldet sich niemand zum Wort. Ich stelle Ih«

Zustimmung fest.
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Wir gehen zur Verhandlung von Nr. 5 über.
Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzial-
Arbeitsanstalt zu Brauweiler.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnetevon Aschoff, dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter Abgeordneter von Aschoff: Meine Herren! Der Haushaltsplan der

Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler, wie Sie ihn auf Seite 506 ff. finden, erfordert einen
Zuschuß aus Provinzialmitteln von 180 000 Mark. Es bedeutet dies ein Mehr gegen das Vor¬
jahr von 17 000 Mark. Dieses Mehr ist bedingt dadurch, daß eine Reihe von Beamten im
kommendenRechnungsjahr in höhere Gehaltsstufen aufrücken, daß feiner die Verpflegungskosten
eine Erhöhung erfahren haben, insbesonderedurch das Steigen der Brotpreise, und endlich dadurch,
daß es sich als notwendig ergeben hat, daß eine größere Anzahl von Hilfsaufsehern angestellt
wird, um eine kürzere tägliche Dienstzeit der übrigen Beamten zu ermöglichen.

Im allgemeinenist zu sagen, daß der in der Anstalt Brauweiler untergebrachteKorrigend
der Provinz pro Jahr 114 Mark kostet. Es ist dies eine verhältnismäßig geringe und günstige
Zahl. Die meisten Anstalten ähnlicher Art in den anderen Provinzen und in anderen deutschen
Bundesstaateu haben hierfür bedeutend höhere Zahlen eingefetzt, meistens Beträge von 200 Mark,
zum Teil über 300 Mark, ja, über 360 Mark hinaus.

Die Bclegungszahl der Anstalt Brauweiler finden Sie auf dem Titelblatt des Haushalts¬
plans, auf Seite 505. Es sind hier wefentlicheAenderungen gegen das Vorjahr nur infofern
eingetreten, als die Zahl der männlichen und der weiblichenKorrigenden um 120 höher ange¬
nommen worden ist. Das hat feinen Grund darin, daß erfahrungsgemäßmit der niedergehenden
Konjunktureine Steigerung der Zahl der Korrigenden zu erwarten ist.

Sie finden ferner unter der Rubrik „Land- und Ortsarme", daß diese Zahl die gleiche
geblieben ist wie im Vorjahre. Es verdient hier aber hervorgehobenzu werden, daß sich zum
ersten Mal unter dieser Zahl 10 entmündigte Trinker befinden, die auf Kosten der Ortsarmen¬
verbände untergebrachtwerden. Mit dieser neuen Methode hat insbesondereauch die Stadt Cöln
gute Erfolge erzielt.

Die Zahl der Fürsorgezöglinge ist um 30 zurückgegangen. Es hat das seinen Grund
darin, weil anzunehmen ist, daß Brauweiler mit Fertigstellung der zurzeit im Bau begriffenen
Fmsorgeanstalten allmählich entlastet und später als Fürsorgeerziehungsanstalt ganz aufgehoben
werden wird.

Was die letzte Rubrik, die Geisteskranken,anlangt, so ist seit dem 1. Mai v. I. das Be¬
wahrungshaus für sogenannte irre Verbrecher fertiggestellt und mit 60 Kranken belegt worden.
Dem Bewahrungshause sollen diejenigen irren Verbrecherüberwiesenwerden, die als solche schon
erkannt sind, und dann noch diejenigen in der Provinzialanstalt untergebrachten Personen, bei
denen sich im Laufe ihres Aufenthalts in Brauweiler ihre Unzurechnungsfähigkeitergebenhat.

Meine Herren! Wenn ich dann zu dem Haushaltsplan als solchem übergehe,fo ersehen
Sie, daß die Pflegekosteneinnahmenum 7290 Mark geringer geworden sind im Vergleichzum
Vorjahre. Das entsprichteben der vermindertenZahl der Fürsorgezöglinge.

Bei der Frage der Besoldnngen der nicht als Beamte angestellten Hilfsaufseher, der
Hllfsaufschcrinnenund Werkmeister wurde bei den Kommifsionsberatungengeltend gemacht, daß
mit der Erhöhung der Bezüge der entsprechendenals Beamte angestelltenKategorien auch eine
Aufbesserung der erstgenanntenHand in Hand gehen müsse.
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Unter Würdigung aller hier in Betracht kommendenVerhältnisse hält die Kommission
eine Festsetzung der Löhne der genannten Angestelltenin folgender Weise für angemessen:

1. Die Hilfsaufseherder Arbeitsanstalt erhalten eine Vergütung von 1200 bis 1800 Mark,
alle zwei Jahre um 75 Mark steigend,

2. die Hilfsaufseher bei der FürsorgeerziehungsabteilungFreimersdorf erhalten außerdem
160 Mark persönliche Zulage wie bisher.

3. Die Hilfsaufseher des Bewahruugshauscs erhalten 1100 bis 1700 Mark, alle zwei
Jahre um 75 Mark steigend. Außerdem sind im Haushaltsplan vorgesehen Enwlumente
im Werte von 100 Mark.

4. Die Hilfsaufseherinnenerhalten 900 bis 1200 Mark, alle zwei Jahre um 30 Mark
steigend; und endlich

5. die Werkmeisterbei der FürsorgcerziehungsabteilungFreimersdorf erhalten 1500 bis
2000 Mark.

Meine Herren! Durch diese Erhöhung wird zwar eine Mehrausgabe von rund 5800
Mark entstehen. Sie konnte aber bei Aufstellungdes Haushaltsplans noch keine Berücksichtigung
finden, da die Entscheidungdes Provinziallandtags wegen Aufbesserungder Gehälter der etats¬
mäßig angestellten Beamten noch ausstand. Es sind aber keine Bedenken von der Kommission
dagegen hergeleitet worden, daß der Provinzialausschuß im Falle der Annahme der Vesoldungs-
vorlage die Löhne auch der vorangegebenenAngestelltenin der vorgeschlagenen Weise vom 1. April
ab regelt. Es sind hier umso weniger Bedenken vorhanden, als diese von mir erwähnte Mehr¬
ausgabe von 5800 Mark voraussichtlich durch Mehreinnahmen gedeckt werden wird.

Was die verschiedenen Anlagen betrifft, so ist zu der Anlage „Haushaltsplan der Land¬
wirtschaft" nichts besondereszu bemerken.

In der folgenden Anlage „Voranschlagfür den Arbeitsbetrieb" sind die Arbeiten für die
Piovinzialstraßen-Verwllltung und Provinzialanstalten sowie für Fremde um 34 000 Mark höher
angenommen.

Aus Anlage lü, „Voranfchlag für die Materialienverwaltung", interefsiert das Plenum
wohl nur der Titel I der Einnahmen: „Aus dem Verkauf von Materialien, Halbfabrikaten und
Fabrikaten an Provinzialanstalten, Fremde, Beamte und Häuslinge". Hier siud 13 000 Mark
mehr eingesetzt als früher.

Ueber den Mühlenbetrieb und die Bäckerei ist nichts besonders zu sagen, ebenso wenig
über die Gasanstalt. Die Kosten des fabrizierten Gafes belaufen sich auf 6,9 Pfg. für das
Kubikmeter.

Meine Herren! Bezüglich der letzten Anlage 6> „Voranschlag für das Bewahrungshaus
für Geisteskranke",ist hervorzuheben,daß dieser Voranschlagnur eiuen vorläufigen Versuch darstellt,
da genaue Erfahrungen über die Höhe der entstehendenEinnahme und Ausgabe noch fehlen.

Es sind in dem Bewahrungshause, wie auch in den übrigen Teilen der Arbeitsanstalt
ein Ober-Aufseher, 7 Aufseher und 13 Hilfsauffeher angestellt, die vorher eine besondereAus¬
bildung in der Irrenpflege erhalten haben.

Sonstige Bemerkungen,meine Herren, sind zu dem Haushaltsplan nicht zu machen. Ich
möchte nur mitteilen, daß am nächstenSonnabend eine Besichtigungder Provinzial-Arbeitsanstalt
in Vrauweiler durch die II. Fachkommission stattfinden wird, daß um möglichst rege Beteiligung
gebeten wird und daß der Herr Landesrat Dr. Horion bereit ist, eventuell Anmeldungen ent¬
gegenzunehmen.
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Im übrigen schlügt die II. Fachkommission dem Plenum vor, den Haushaltsplan unver°
ändert annehmen zu wollen.

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung und erteile das Wort dem Herrn
AbgeordnetenConze.

AbgeordneterConze: Ich wollte auch noch einmal bitten, daß die Herren, die geneigt
sind, am Samstag nach Brauweilcr mitzugehen,sich doch heute in der Sitzung bei Herrn Landesrat
Horion melden möchten, und bemerkedazu, daß die Herren Landräte, die geneigt siind, mitzu¬
machen, eventuell aber durch die Teilnahme an der Beratung der Gemeindeordnungverhindert
werden sollten, nachträglichauch wieder absagen können.

Ich bitte also die Mitglieder des Hauses, sich heute vor Schluß der Sitzung recht zahl¬
reich melden zu wollen.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort wird nicht weiter gewünscht. — Ich schließe die
Verhandlungen uud darf feststellen, daß Sie den Haushaltsplan unverändert angenommenhaben.

Wir kommenweiter zum
Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan des Landarmen¬
hauses zu Trier.

Berichterstatter ist derselbeHerr Abgeordnete, dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter Abgeordneter von Aschoff: Meine Herren! Hier sind wesentliche

Aenderungen gegen das Vorjahr nicht eingetreten. Wie Sie aus dem Haushaltsplan ersehen,
schließt der Haushaltsplan mit 157 000 Mark gegen 153 200 Mark im Vorjahre in Einnahme
und Ausgabe ab. Ein Provinzialzuschußwird nicht erfordert, da sich das Landarmenhaus aus
eigenen Mitteln erhalten kann.

Die Belegungsziffcrist um 10 Köpfe gestiegen;sie beträgt 440 gegen 430 im Vorjahre,
Vorsitzender Spiritus: Auch hier meldet sich niemand zum Wort. — Ich stelle fest-

daß Sie mit diesem Haushaltsplan einverstandensind.
Wir gelangen zu Nr, 7 der Tagesordnung:

Antrag der II. Fachkommission zu der Petition des Vorstandes der
Herberge zur Heimat (Pfarrer Ebeling) in Saarbrücken und des Rheini¬
schen Verbandes der Herbergen zur Heimat (Pfarrer vom Endt) in
Langenbeig (RHId.) um Einrichtung von Wcindeiarbeitsstätten in der
Rheinprovinz gemäß dem Gefetze vom 29. Juni 1907.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterDr. von Veckerath, dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter AbgeordneterDr. von Veckerath: Meine Herren! Der Ober-Präsident

Graf Botho zu Eulenburg hat in den achtziger Jahren die Materie, die hier verhandelt weiden
soll, zu regeln gesucht, zunächst für seine Provinz und nachher als Minister für den Staat. Es
sind dann auch in der Rheinprovinz von dem damaligen Ober-Präsidenten von Nasse Versuche
gemacht worden, ein Netz von Verpflegungsstationenzur Regelung und Organisierung oder plan¬
mäßigen Gestaltung des Wanderns, der Vagabondage in unserer Provinz zu schaffen. Die Versuche
schlugen fehl, und Sie fehen am Ende der langen Kette dieser Bestrebungen schließlich das Gesetz
vom Jahre 1907 über die Wandcrstätten. Meine Herren, dieses Gesetz gibt den Provinzen
das Recht, die Stadt- und Landkreisezu verpflichten, daß sie Wanderarbeitsstätten zur Arbeits-
vermittelung und zur Gewährung vorübergehender Beköstigung und zeitweiligen Obdach gegen
Arbeitsleistungerrichten. Die Provinz soll in dem Falle zwei Drittel der Kosten tragen, und
die Kreise können die Verwaltung ihrerseits wieder auf die Gemeinden insoweit dezentralisieren,
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als sie diese zur Stellung der Räumlichkeitenund Mitwirkung bei der Verwaltung der Arbeits¬
stätte zwingen. Dieses Gesetz hat eine aktive Bedeutung bei uns noch nicht gewonnen,eine merk¬
würdige Tatsache angesichts der großen Wichtigkeitder Sache, die gerade in der augenblicklichen
Zeit wirtschaftlichen Niedergangs mit der großen Klage über Arbeitslosigkeit, mit der Vagabondage
auf den Landstraßen immer mehr an Bedeutung gewonnen hat.

Ihre Kommissionhat zwei Antrage zu behandeln gehabt, die dahin zielen, dieses Gesetz
auch für unsere Provinz in die Wirklichkeit umzusetzen, Es ist das einmal ein Antrag des Vor¬
standes der Herberge zur Heimat in Saarbrücken, der wünscht, daß ähnlich, wie in der Provinz
Westfalen, auch bei uns das Wanderarbeitsstattengesetzdurchgeführtwerde und die nähere Begrün¬
dung aus den uns bekannten Tatsachen der Mängel der Vagabondage entnimmt.

Es handelt sich dann ferner um einen Antrag des Vorstandes des rheinisch-westfälischen
Verbandes der Herbergen zur Heimat in Lcmgenberg, der ebenfalls bittet, ein Netz von Wander-
arbeitsstiitten über die Provinz zu ziehen, und den Verkehr zwifchen ihnen zu regeln.

Meine Herren! Nach Drucksache34 hat der Provinzialausfchuß beantragt, ihm die
Petitionen „zur Erledigung" zu überweisen. Die Kommission hielt diesen Vorschlag nicht für
weitgehendgenug, fondern sie meinte, daß die Bedeutung der Frage doch hier ausdrücklich vom
Plenum anzuerkennenfei, und daß es sich darum handeln müsse, zunächsteinmal die ganz ver¬
heißungsvollenAnsätze, die in der Provinz in der anderen Form von Arbeitsnachweifen,Arbeiter-
lolonien:c., in den Großstädten zumeist, vorhanden sind, zu sichten, sie näher kennen zu lernen,
sich auch darüber zu informieren, wie die Erfahrungen in der Nachbarprovinz Westfalen gewesen
sind, und dann nach reiflicher Prüfung der ganzen Frage dem nächsten Landtage darüber eingehend
Bericht zu erstatten. Im Schoße der Kommissionwaren ja zwei Richtungen vertreten. Die eine
namentlich aus dem südlichen Bezirke betonte, daß die Bettelvlage allmählich anfange, unerträglich
und unleidlich zu werden, und daß die Abhilfe dringend sei, und eine andere Richtung warnte
davor, daß man den nun einmal nicht zu beseitigendenBettel auch noch organisieren und von
Amtswegen unterstützensolle.

Es wird Ihnen vorgeschlagen,in eine weitere Erörterung der Frage heute nicht einzu«
treten; aber Ihre II. Fachkommission bittet Sie, dahin beschließen zu wollen, daß der Provinzial¬
ausfchuß mit der Prüfung dieser wichtigenAngelegenheitbefaßt und mit einer Berichterstattung
zum nächsten Provinziallandtage beauftragt werde.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung — und schließe sie, da sich
niemand zum Wort meldet.

Meine Herren! Sie haben gehört, daß die II. Fachkommission eine Aenderung der Vor¬
lage, wie sie der Prouinzialausschuß gemachthat, dahin beschlossen hat, daß die Petitionen dem
Provinzialllusschußnicht zur Erledigung, sondernzur Prüfung und Berichterstattung an den nächsten
Landtag überwiesenwerden sollen. Ich werde über den veränderten Vorschlagder Fachkommission
abstimmenlassen und bitte diejenigenHerren, die gegen den Vorschlag der Fachkommission sind,
sich zu erheben,. Es erhebt sich niemand. Der Vorschlag der Fachkommissionist deswegenzum
Beschlußerhoben.

Wir kommen zu Nr. 8 der Tagesordnung:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften
der Rentenbank für die Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die Pro¬
vinz Hefsen-Nassau in Münster berufenen Kommissare und deren Stell¬
vertreter und Vornahme der Wahlen.
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Berichterstatterist Herr AbgeordneterDr. Limbourg, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter AbgeordneterDr. Limbourg: Die durch das Gesetz vom 2. März 1850

eingerichtelen Reutenbanken stehen unter der Garantie des Staates und werden von einem Direktor
geleitet. Den Prouinzialuertretungen ist an der Verwaltung eine Mitwirkung und Kontrolle ein¬
geräumt worden, und es wird diese Tätigkeit durch zwei von dem Provinziallcmdtagezu wählende
Kommissare ausgeübt. Die Nentenbank zu Münster erstreckt ihre Tätigkeit auf die Proviuzen
Westfalen,Hessen-Nassauund den rechtsrheinischen Teil der Rheinprovinz. Die den Kommissaren
der Prouinzialvertretung eingeräumte Mitwirkung ist vollkommenausreichend, die Interessen der
Provinzialvertretung zu sichern.

Die I. Fachkommission ist nicht in eine Prüfung eingetreten,welcherWert diesem Rechte
beizumessenist. Es darf aber nicht verkannt werden, daß die Tätigkeit der Rentenbanken doch
wohl länger dauern wird, als früher angenommenworden ist. Ursprünglichsind sie zur Ablösung
der Reallasten eingerichtetworden. Die Rentenbank zu Münster hat 39 Millionen Rentenbriefe
ausgegeben,von welchen im Laufe der Jahre 26 Millionen ausgelost worden sind, so daß sich noch
13 Millionen im Verkehr befinden.

Nun ist man aber in den letzten Jahren dazu übergegangen, Rcntengüter einzurichten,
und zu diesem Zwecke wurden die Mittel der Rentenbanken in Anspruchgenommen, so daß also
möglicherweisedie Bedeutung unserer Vertretung größer werden wird, als es früher der Fall
gewesen ist. Bisher waren die Kommissareaus der Rheinprovinz die Herren AbgeorgnetenFrei¬
herr von Dalwigk zu Lichtenfels aus Siegburg und Freiherr von Hövel aus Coblenz. Als
Stellvertreter fungierten die Herren GutsbesitzerHeinrich Kirchmann zu Borbcck und Kommerzien-
rat Arnold Hucck zu Aue.

Die I. Fachkommission schlägt die Wiederwahl vor und beantragt, hierbei zu bestimmen,
daß die Wahlperiode so lange dauern soll, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl vorge«
nommen hat.

Die I. Fachkommission schlagt Ihnen vor, die bisherigen Kommissarewieder zu wählen,
nämlich die Herren Freiherr« von Dalwigkzu Lichtenfels aus Siegburg und Freiherrn von Hövel aus
Coblenz und als Stellvertreter die Herren Heinrich Kirchmaun zu Borbcck und Arnold Hueck zu Aue.

Vorsitzender Spiritus: Ich frage, ob einer der Herren das Wort wünscht.— Das ist
nicht der Fall. Es kann die Wahl durch Zuruf nur erfolgen, wenn niemand widerspricht. Ich
frage daher das Haus, ob eiuer der Herrcu gegcu die Wahl durch Zuruf ist. Es erhebt sich kein
Widerspruch,dann darf ich annehmen, daß Sie als Kommissaredie Provinziallandtags-Abgeord-
neten: Königlichen Landrat Freiherr von Dalwigk zu Lichtenfels zu Siegburg und Königlichen
Regierungs'Präsidenlcn Frciherrn von Hövel zu Coblenzuud als deren Stellvertreter die Proomzial-
landtags-Abgeordneten: GutsbesitzerHeimich Kirchmann zu Borbeck und Kommerzienrat Arnold
Hueck zu Aue wiedergewählthaben, und zwar mit der Maßgabe, daß die Herren solange gewählt
sind, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl seinerzeit vorgenommenhaben wird.

Wir kommen weiter zu Nr. 9:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Prov.inzial-
ausschusses, betreffend die Wahl von bürgerlichen Mitgliedern und deren
Stellvertretern der Ober-Ersatzkommissonen und Vornahme der Wahlen.

Berichterstatter ist derselbeHerr Abgeordnete,dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter Dr. Limbourg: Die Funktionspcriode der bürgerlichen

Mitglieder der Ober-Ersatzkommissionenläuft mit dem 31. März d. Is. ab. Bereits im vorigen
11
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Jahre ist für die 27. und 28. Brigade eine Neuwahl vorgenommenworden, weil Aenderungen
in den Bezirkeneine derartige Neuwahl notwendig machten. Es handelt sich also nunmehr darum,
die regelmäßigenErsatzwahlen für die Bezirke der 29., 31., 80. und 32. Brigade vorzunehmen.

Die Namen der Herren, welche bisher fungiert haben, befinden sich in der Drucksache,
welche Ihnen allen vorgelegt wurden ist. Darin sind auch die Vorschlägedes Provinzicilausschusses
enthalten, und die I. Fachkommission übernimmtdiese Vorschläge und beantragt bei Ihnen, die Herren,
die in der Liste angegebensind, zu wählen. Ich werde die Namen sogleich noch einmal vorlesen.

Weiter ist infolge des Ablebens des Gutsbesitzers Schurff zu Bönnschenhof eine Ersatz¬
wahl nötig gewesen, und zwar auf Grund ausdrücklicher Ermächtigungdes Piovinziallcmdtages ist
die Wahl durch den Prouinzialausschuß erfolgt. Es wird beantragt diese vorgenommenenWahlen
zu bestätigen. Es sind nämlich gewählt worden:

An Stelle des Herrn Schurff zum zweiten Stellvertreter Herr Oetonomierat Krewel zu
Burg Zievel, der bisherige vierte Stellvertreter Herr Christian Wiehl zum dritten Stellvertreter
und der Bürgermeister Anselm Elostermann zu Ückendorfzum vierten Stellvertreter des bürger¬
lichen Mitglieds.

Weiterhin wird beantragt, damit einverstandenzu sein, daß falls bis zum Zusammen¬
treten des nächstenProvinziallandtages Ersatzwahlen notwendig werden, diese Wahlen von dem
Provinzilllausschussevorgenommenwerden.

Es handelt sich zunächst um die Wahlen im Bezirk der 29. Brigade. Da scheidet aus
als Stellvertreter Freiherr von Blanckart, welcher eine Wiederwahl abgelehnt hat. Es wird
vorgeschlagen zur Wahl als Mitglied Regierungsassessora. D. Emil Pastor in Aachen, als Stell¬
vertreter Oberleutnant z. D. Georg Blumenthal zu Aachen, als zweiter Stellvertreter Major
a. D. Freiherr von Harff in Gemünd, Kreis Schleiden, als dritter Stellvertreter Rittergutsbesitzer
von Brauchitsch auf Schloß Rimburg, Landkreis Aachen. Im Bereiche der 29. Brigade lehnt
Herr Freiherr von Bourscheidt,welcher bisher erster Stellvertreter gewesen ist, die Wiederwahl ab.
Der zweite Stellvertreter Herr Freudenberg ist über 80 Jahre alt, und es wird ihm eine Wieder¬
wahl nicht sehr erwünscht sein. Es wird vorgeschlagen, das bisherige Mitglied Gutsbesitzer,
Oetonomierat Otto Matzerath in Hohenbusch, Kreis Erkelenz,wiederzuwählenund als ersten Stell¬
vertreter Rentner Hubert Schürkes zu Helenabrunn bei Viersen, als zweiten Stellvertreter Gutsbe¬
sitzer I. N. Limbourg zu Oberbolheim, Kreis Düren, und als dritten Stellvertreter Oberleutnant
der Garde-Landwehr a. D. KommerzienratJohannes Girmes zu Oedt, Kreis Kempen, zu wählen.

Im Bezirke der 31. Brigade wird die Wiederwahl der bisherigenMitglieder vorgeschlagen:
Als Mitglied Rentner Freiherr von Ayx zu Ahrweiler, als Stellvertreter:

1. GutsbesitzerJakob Peters zu Fressenhofbei Ochtendung,Kreis Mcwcn,
2. GutsbesitzerHugo Burret zu Saffig, Kreis Maycn,
3. Weingutsbesitzerund Architekt Adolf Fuchs zu Dattenberg bei Linz.
Im Bezirke der 80. Brigade ist das bisherige Mitglied Oberst z. D. Behm verstorben.

Weiterhin wünscht Steuerinspektor Lotz, welcherals zweites stellvertretendesMitglied fungiert hat,
nicht wiedergewähltzu weiden. Im Einverständnis mit dem Prouinzialausschußschlägt die I. Fach¬
kommission Ihnen vor, neu zu wählen: Als Mitglied den Herrn Kreisdeputierten und Gutsbesitzer
Kaspar Doetsch in Kärlich bei Eoblenz; als Stellvertreter:

1. Kreisdeputiertenund GutsbesitzerK. König zu Maitzborn, Kreis Simmein,
2. WcingutsbesitzcrPhilipp d'Avis zu Oberwesel,
3. Rentner Theodor Brauneck in Kreuznach.
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Im Bezirke der 32. Brigade Bezirk I wird die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder
vorgeschlagen. Als Mitglied Herr Glashüttenbesitzer,KommerzienratLouis Vopelius zu Sulzbach,
Kreis Saarbrücken, als Stellvertreter:

1. GutsbesitzerAlexander Bauer zu Hofgut Grohwald bei Saarbrücken,
2. GutsbesitzerAlfred von Boch zu Fremersdorf, Kreis Saarlouis,
3. Fabrikant und Hcmptmann der Reserve Otto Ludwig zu Neunkirchen.
Für den Bezirk der 32. Brigade Bezirk II werden vorgeschlagen als Mitglied Gutsbesitzer

OetonomiercitJakob Merrem zu Kirchhof bei Wittlich, als Stellvertreter:
1. Gutsbesitzerund Oberleutnant a. D. Orth zu Saarburg,
2. Lederfabrikantund Hauptmann der Landwehr Albert Nels in Prüm,
3. WeingutsbesitzerHyazinth Merrem zu Zeltingen.
Die I. Fachkommission schlägt Ihnen vor
1. die ebengenanntenHerren als bürgerliche Mitglieder der Ober-Grsatzkommission für die

nächste Funktionsperiode zu wählen,
2. die Ersatzwahlendes Provinzialcmsschussesim II. Bezirke der 30. Infanterie-Brigade

zu bestätigen,
3. den Provinzicilausschußzu beauftragen, falls bis zum Zusammentritt des nächsten Pro-

vinzillllandtags im Bereiche einer der in der Rheinprovinzgebildeten Infanterie-Brigaden
durch Verziehen,Amtsniederlegung und Tod von bürgerlichenMitgliedern der Ober-
Ersatzlommissionenbezw. von Stellvertretern der Mitglieder oder durch anderweitc
Ginteilung der Bezirke dieser Kommissionen Ersatzwahlen nötig werden sollten, diese
Wahlen namens des Provinziallcmdtags zu tätigen und dem Provinziallandtage als¬
dann in der nächsten Tagung von den etwa stattgehabten Wahlen behufs Bestätigung
Mitteilung zu machen.

VorsitzenderSpiritus: Meine Herren! Sie haben die Vorschlägedes Herrn Bericht»
erstatters AbgeordnetenDr. Limbourg gehört. Das Wort wird nicht gewünscht. — Es handelt sich
auch hier um Wahlen und da trifft dasselbe zu, was ich vorher gesagt habe. Ich frage, ob
Widerspruch gegen die Wahl durch Zuruf erhoben wird, sowohl für die Neuwahlen wie für die
Bestätigung der Ersatzwahlen.— Das geschieht nicht. Ich stelle daher fest, daß die vorgeschlagenen
Herren gewählt, bezw. wiedergewähltsind.

Ich stelle weiter fest, daß Sie dem Provinzicilausschußdie in Nr. 3 des Vorschlagesder
Fachkommission erbetene Ermächtigung erteilt haben.

Wir kommenzu Nr. 10 der Tagesordnung.
Antrag der III. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzial-
straßen-Verwaltung nebst den Anlagen ^.—v.

Berichterstatterist der Herr AbgeordneteKesfelkaul, dem ich das Wort erteile.
BerichterstatterAbgeordneterKesselkaul: Meine Herren! Sie finden auf Seite 592

bis 647 des Haushaltsplanes die Einnahmen und Ausgaben für die Provinzialstraßen-Verwaltung
aufgeführt. Die Ginnahmen und Ausgaben schließen in diesem Jahre ab mit einem Betrage von
7267500 Mark gegen 7111000 Mark im vergangenenJahre. Ich darf feiner auf Seite 12
des Vorberichts hinweisen, wo die besonders bemerkenswertenAenderungen unseres diesjährigen
Haushaltsplanes gegenüberdem vorjährigen Haushaltsplane aufgeführtsind.

Meine Herren! Wenn ich aus den einzelnen Haushaltspositionen einige herausgreifen
soll, in denen der diesjährige Haushaltsplan von dem vorjährigen abweicht, so komme ich zuerst

11"
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bei Titel II auf Nr. 2 zu sprechen, wo bei der Deckung der ordentlichenAusgaben 3696500
Mark gegenüber3557000 Mark im Vorjahre vorgesehen sind. Auf Seite 595 finden Sie aber
die Erklärung für die Erhöhung diefes Haushaltsplans. Dann ist bei Vorausleistungen der
Fabriken ein Betrag von 140000 Mark gegenüber 130000 Mark im Jahre vorher zu erwähnen.
Also ist eine ständige Zunahme der Einnahmen hier zu konstatieren.

Meine Herren! Auf Seite 596 findcu Sie bei Position III 4 „Abgaben für die Anlage
von Straßenbahnen auf den Provinzialstraßcn" einen Betrag von 37 500 Mark gegen 31000 Mark
im vorigen Jahre und 26000 Mark im Jahre vorher. Also auch hier ist eine ständige Znncchme
zu konstatieren.

Kleinere Veränderungen, meine Herren, lasse ich vollständig außer acht und kann dann
sofort zu den Ausgaben übergehen. Der Pcnsionsfonds, meine Herren, hat eine Erhöhung um
mehrere Taufend Mark erfahren muffen. Das hängt aber damit zusammen, daß die für die
Alters- und Invalidenversicherungder Beamten aufzubringendenBeträge eine Steigerung erfahren
muffen. Unter Besoldungen ist zu erwähnen, daß 16 Landesbauinspektorengegenüber 15 angestellt
sind. Ein Bauinspektor arbeitet hier im Zentralbureau in Reserve.

Meide Herren! Wir haben jetzt ein Personal von 104 Straßcnmeistern, gegenüber100
im vergangenenJahre. Dafür sind aber die Straßenaufseher von 24 auf 20 reduziert, fo daß
das Pcrfonal in der Gesamtfmnmcdasfclbc gebliebenist.

Meine Herren! Es wird Sie vielleicht noch interefsieren,zu erfahren, daß die Provinzial-
verwaltung im ganzen 6983 Km zu unterhalten hat. Von diefen Straßen hat sie 641 Km an
Gemeinden zur eigenen Verwaltung abgegeben, 19 Km mehr als im vergangenenJahre. Die zu
zahlenden Renten sind dementsprechend gestiegen, und zwar von 599900 Mark auf 611700 Mark.

Meine Herren! Von den übrigen Ausgaben ist nichts besonderes weiter zu erwähnen,
so daß ich zu dem Haupt-Haushaltsplan, der, wie ich ja angeführt habe, mit 7267500 Mark
balanciert, nichts mehr zu erwähnen habe und somit seine unveränderte Annahme hiermit beantrage.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Ich
stelle den Haushaltsplan zur Diskussion. (AbgeordneterKrawinkel: Ich bitte ums Wort.) Das
Wort hat der Herr AbgeordneteKrawinkel.

Abgeordneter Krawinkel: Meine Herren! Bei dem raschen Fortgange der Verhand¬
lungen ist es vielleicht doch gestattet, bei einem so großen Haushaltsplan wie der Straßenhaus-
haltsplan es ist, die lange Reihe der Referenten einen Augenblickzu unterbrechen und auch aus
der Mitte der Versammlung heraus ein par Ansichten zu äußern.

Meine Herren! Die moderne Vcrkehrseutwicklnng hat ohne Frage den Straßenbau und
die Straßenuuterhaltung vor ueue Aufgaben gestellt und in eine neue Phase gebracht. Insbesondere
sind es die Kraftfahrzeuge, die — wie wir gestern gehört — in der Drucksache Nr. 19 eine ein¬
gehende Behandlung gefnndcn haben, die die Ansprüchean den Straßenbau uud an die Straßen-
Unterhaltung vollkommenzu vcränderu begonnen haben und diese Veränderung mehr uud mehr
notwendig machen. Ich habe mir erlaubt, in der Kommissiondarüber einiges zu sagen, und wenn
ich dabei hervorhebendurfte, wie das nach meiner Erinnerung auch der Herr Berichterstatterder
Kommission bei der Drucksache Nr. 19 getan hat, daß unsere rheinische Provinzialstraßen-Verwal-
tung fich ihrer Stellung wirtlich nicht zu schämen braucht, sondern mit Genugtuung feststellen
dürfte, daß der Pariser Kongreß für sie kaum etwas neues an Ergebnissengehabt hat und daß sie
allen Anforderungen, die dort gestellt worden sind, so gut wie irgend eine andere Verwaltung
genügt hat, so tnc ich das um so lieber, als ja bekanntermaßen— ich bin leider dafür hier einiger-
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maßen bös angeschrieben — auch die Ansprücheder ländlichen Kreise an die Provinzialstraßen-
Verwaltung zu steigen Pflegen. Das ist in diesem Jahre ziffermaßigabsolut nicht der Fall, um
gleich den Herrn Oberbürgermeisternund anderen den beabsichtigten Frontalangriff zu verleiden.
(Heiterkeit.)

Nein, meine Herren, aber Tatsache ist doch, daß die außerordentlichenAnsprüche,die die
Kraftwagen an unsere Straßen stellen, nicht nur in den Städten vorhanden sind, sondern erst recht
auf der Landstraße, wo sich die Chaussierungensicher in den letzten Jahren vielfach als nicht
widerstandsfähig genug erwiesen haben. (Sehr wahr.) Das wird zweifellos in den nächsten
Jahren nicht weniger der Fall sein. Im Moment befinden wir uns meines Trachtens erst im
Anfange dieser Entwickelung,und wenu jahrzehntelang die Landstraßen gewissermaßenals minder¬
wertige Verkehrsmittel gegolten haben und selbstverständlichjeder auf Schienenwegedrängte, so
schciut mir die Zeit zu kommen und in ihrem Beginn schon da zu sein, daß der Verkehr auf den
Landstraßen durch Kraftfahrzeuge wieder bedeutend steigt, nicht nur im Personenverkehr,sondern
auch im Lastenverkehr,denn die Ueberwindung von Zeit und Raum geht selbst bei den Lastfuhr¬
werken mit der mechanischen Kraft außerordentlich viel besser. Und es ist doch auch nicht zu
bezweifeln, daß die Technik des Kraftwagenbaus in der Vollendung ihrer Maschinen und in der
Verbilligung ihrer Maschinen im Bau und Betrieb weiter fortschreiten wird. Es wird zweifellos
dahin kommen, daß zahlreicheFuhrwerke mit Elektrizität auf der Straße erscheinen und daß wir
billigere Brennmaterialien für den Kraftwagenbetrieb erhalten, alles Momente, die dazu angetan
sind, in Zukunft außerordentlich viel mehr Fuhrwerke aller Art auf die Provinzialstraßen zu
bekommen.

Nun hat sich die Provinzialstraßen-Verwaltung, wie wir ja gestern gehört haben, vorge¬
nommen, durch Teerungen der Hauptstraßen der Staubplage entgegenzuwirken. Sie hat aber mit
vollem Recht daraus nicht die Hauptfrage gemacht, zumal Wasserbespreugungenund ähnlichesfür
sie nicht ernstlichin Frage kommenkönnen, sondern hat sich die Aufgabe mit vollem Recht weiter¬
gesteckt,mit der Absicht für eine größere Festigkeitdes Straßcnkörpers zu sorgen, sei es nun durch
die Herstellung von Teermakadam oder Kleinpflaster. Ich habe in der Kommissionschon einmal
geäußert: was uns die Herren Minister der öffentlichenArbeiten und des Innern empfohlen
haben, das sollte auch wohl für uns in der Rheiuprovinz maßgebeud sein, daß wir also die
Teerungen da eintreten lassen, wo es sich um die Chaussierungenuud das Befahren durch zahl¬
reiche Automobile handelt, wo es sich aber um Neudeckungen handelt und die Straßen für schweren
und starken Verkehr durch die Herstellung von Kleinpflaster.

Meine Herren! Die Drucksache Nr. 19 hat in der Beziehung nach meiner Meinung
schon die charakteristischenMerkmale einer guteu Straße zutreffend hervorgehoben:Undurchlässigkeit,
UnVeränderlichkeit, Ebene und Geräuschlosigkeit. Ich möchte au meinein Teile noch hinzufügen,
vermutlichauch unter der Zustimmung der Versammlung, daß auch Reinlichkeit dringend wünschens¬
wert ist. Dabei denke ich nicht nur an Staub, sondern auch an den Schmutz, au den Schlamm,
der sich auf der Chaussierung besouders stark bildet uud der ja in weiten Teilen unserer sehr
stark befahrenenProvinzialstraßen außerordentlichlästig wird. (Sehr richtig!)

Meine Herren! Diesen Anforderungenentsprichtdas Kleinpflasternach den Erfahrungen,
die in meiner Heimat und vor meiner eigenen Tür auf den Provinzialstraßen auf längeren Strecken
gemacht worden sind, in hervorragendemMaße. Ich dürfte ja hinzusetzen, daß es sich empfehlen
möchte, noch die Innenteerungen bei der Neuanlage von Kleinpflasterhinzuzufügen,ebensogut,wie
man es auch bei Großpflaster sehr einfach in den Städten durch Ausgicßen mit Asphalt macht,
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um dadurch die Ebene der Straßen noch gleichmäßiger und glatter herzustellen,ohne Schlüpfrigkeit,
also ohne irgendwelche Gefährdung der Fahrbahn, den Interessen aller Beteiligten entsprechend.
Ich habe auch die Erfahrung doch schon machen können, die die Provinzialvcrwaltung noch nicht
als abgeschlossen betrachtet, daß die Unterhaltungskosten,die die Provinz mit der Zeit durch die
Herstellungdes Kleinpflastershaben wird, nicht nur nicht höher, sondern nach den Beobachtungen
auf längeren Strecken und längere Zeit, 7, 8 und mehr Jahre tätsächlich geringer werden, viel
mehr, als das bei der Chaussierungder Fall ist. Allerdings,meine Herren, auch da muß differenziert
werden. Strecken, die sehr wenig befahren werden, deren Decke 12 und 15 Jahre mit gewöhn¬
lichem Kleinschlag zu erhalten ist, mag man nicht ohne weiteres durch Kleinpflaster ersetzen.Aber
auf Strecken, die in unferem starken rheinischen Straßenverkehr vielfachvorkommen, in denen in
5 oder 6 Jahren, ja in noch kürzerer Zeit, in 3 oder 4 Jahren und zuweilen noch weniger die
Erneuerung der Decke erforderlichist, empfiehlt fich der rheinischenSttaßenbauverwaltung nach
meiner festen Ueberzeugungdie rasche und stetig zuvermehrendeHerstellung von Kleinpflaster. Da
weiden sich die Kleinpflasterstrccken als die weitaus billigeren erweisen,und sie haben nach meiner
Ueberzeugungauch noch Vorzüge vor dem Großpflaster. Die städtischen Straßenverwaltungen
sind seit Jahrzehnten damit beschäftigt, ihre Erfahrungen auszunutzenum zu besseren Straßen und
zu längerer Dauer ihrer Straßen zu gelangen. Auch hier im Provinziallandtage darf füglich die
Bitte an die Herren gerichtetwerden, dem Kleinpflaster erhöhte Aufmerksamkeit und Würdigung
zu Teil werden zu lassen.

Eine ebene, gleichmäßige Straße befährt sich außerordentlichviel besser, als das bei dem
Großpflaster der Fall sein kann, bei dem Stöße des Fuhrwerks und für den Fußgänger das
Auftreten von dem einen auf den andern Stein jedesmal eine unangenehme Empfindung hervor¬
rufen, die auch beim Fuhrwerk eine sehr starke Abnutzungdes Pflasters hervorbringt. Mit Ueber¬
zeugung und aus langjähriger Kenntnis des Straßenbaues und der Straßenunterhaltung darf ich
sagen: das Kleinpflaster hat diese Uebelstände nicht. Es ist ohne Zweifel sehr vielen Herren
hier bekannt, wie häufig die städtischen Straßen erneuert weiden müssen, wenn sie mit Groß¬
pflaster versehen find.

Mir ist aus der Erinnerung noch ein besonders beweiskräftigerFall aus Berlin bekannt,
wo Ende der siebziger oder Anfang der achtzigerJahre des vorigen Jahrhunderts die Nordseite
Unter den Linden mit außergewöhnlichschönen schwedischen Grcmitwürfeln von etwa 21 om
Seitenlänge belegt wurde, auf einem außerordentlichsorgfältigen Betonunterbau mit entsprechender
Zwischenschichtvon Sand eingebaut. Schon nach drei Jahren wurde dies anscheinend unverwüst¬
liche Pflaster wegen des unerträglichenLärms, den die Fuhrwerke dort verursachten, wieder beseitigt,
trotzdem das Quadratmeter über 20 Mark gekostethatte. An deren Stelle sind in Berlin die
Asphaltstraßen getreten. In vielen Teilen unseres Landes ist doch von Asphaltstraßen nicht die
Rede und kann nicht die Rede sein, selbst in den Städten.

Sicherer treten da die Kleinplaster als außerordentlich leistungsfähig und angenehm in
die Erscheinung. In meiner Heimat sind die Strecken, die mit Kleinpflaster belegt sind, beim
Publikum so beliebt wie keine andere Straßencirt. Sie werden bevorzugt und gesucht, und immer
wieder ergehen Anträge an die Provinzialstraßen-Verwaltung, neue Kleinpflasterstrecken herzustellen.
Ich kann aus Erfahrung bestätigen, daß sie die Leistungsfähigkeitdes Fuhrwerks in bedeutendem
Maße steigern,denn die geringereReibung auf dem Kleinpflaster gestattet natürlich eine bedeutend
höhere Beladung, und wer sich das einmal mit den hunderttausenden von Fuhrwerken, die in
unserer Provinz vorhanden sind, in Ziffern umrechnenwollte, würde wohl sagen können, es stände
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hier eine wirtschaftliche Ersparnis uon Millionen Mark jährlich zu Gebote, die zu erlangen die
Straßenverwaltung der Rheinprovinz in bedeutendstemMaße behilflich sein kann. Es ist nach
meinen Erfahrungen dazu eine Dauer von wenigstens 20 Jahren bei regelmäßigemAbschleißen
der Kleinpflllsterstrecken sicher, und dabei sind alle die Bedingungen erfüllt, die ich vorhin unter
Bezugnahme auf Drucksache Nr. 19 als die Erfordernisse einer guten Straße bezeichnethabe,
insbesondereauch Geräuschlosigkeit und Reinlichkeit.

Gerade in diesen Beziehungensoll man den Wert der Kleinpflasterstrecken außerordentlich
hoch einschätzen. Während Herr von Stedmcm gestern hervorhob, daß die Staubplage viele Be¬
sitzungen an den viel befahrenen Straßen entwertet hat und weiter zu entwerten droht, ist an
allen Kleinpflllsterstrecken das Gegenteil zu beobachten; durch die Wertsteigerung der anliegenden
Grundstücke, durch ihre bessere Bcbauungsfähigkeitund Verkäuflichkeit. Darum treffen nach meiner
Ueberzeugungalle Interessen darin zusammen,die Kleinpflasterungmehr und mehr als die Fahr¬
bahn der Provinzialstraßenins Auge zu fassen und deren Entwickelung und rascheren Ausbau zu fördern.

Ich benutze dabei die Gelegenheit, um für die Grauwackegegenüber dem ausländischen
Granit nachdrücklich und aus genauer Kenntnis der VerhältnissePropaganda zu machen.

Die Steinbrüche sind bekanntlich in den letzten Jahren außerordentlichschlecht daran
Ihre Betriebe drohen unter der ausländischenEinfuhr unterzugehen. Es ist ein Mangel an Ver¬
ständnis seitens der beteiligten Straßenverwaltungen in den Städten, wenn sie glnuben, bei dem
ausländischenGranit besser zu fahren als bei der inländischenGrauwacke. Je größer der Stein.
^ und der muß bei Granit groß sein, wenn er gebrauchtwerden soll —, desto größer ist nicht
nur das Geräusch sondern auch die Abnutzung infolge des Stoßens und Rammens, was jedes
schwere Fuhrwerk tut. So können wir aus unserer heimischen Erfahrung und zweifellos aus den
Erfahrungen der rheinischenProvinzialverwaltung wohl die Feststellung machen, daß das Klein-
Pflaster gegenüberderartigen Anlagen mit ausländischemGranit und wo mcm Großpflaster haben
will, auch das Großpflaster ans Grauwacke,aber in mäßigeren Dimensionenweitaus den Vorzug
verdient.

Wenn ich Grauwackebesonders genannt habe, so habe ich es wegen des viel geringeren
Geräusches getan. Basalt ist für Chaussterung unzweifelhaft vorzuziehen. Da hat der Basalt
eine soviel längere Dauer, daß er ohne Frage auch ferner den Markt beherrschen wird. Für
Pflasterungen dagegen, wo das Geräusch doch gerade in den Städten und auch in den kleinen
Ortschaften sehr in Betracht kommt, ist die Grauwackegünstiger,weil sie einen viel gedämpfteren
Klang abgibt und nicht den harten, außerordentlichstörenden Lärm, den das Basaltpflaster aufweist.

Darum, meine Herrn, bitte ich Sie alle, die Sie an den Straßenverwaltungen in der Ge¬
meinde wie in der Provinz beteiligt sind, sich der Interessen, die unsere heimische Steinbruchindustrie
zum Wohle der rheinischen Straßenbauuerwaltuug entwickelnkann, in freundlichster Weise anzu¬
nehmen. (Beifall.) Sie werden sicher gut dabei fahren und die Provinz wird geldlich, wie in Be¬
zug auf die Befriedigung ihrer Eingesessenen die schönsten Erfolge davon tragen. (LebhafterBeifall.)

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Der
Herr Landeshauptmann hat das Wort.

Landeshauptmann Dr. von Renvers: Meine Herren! Aus den Ausführungen des Herrn
AbgeordnetenKrawintel habe ich eigentlichkeinen Punkt entnommen,in dem er der Provinzial-
straßen-Verwaltung einen Vorwurf gemachthat, sondern er hat sich vollkommenmit der Art und
Weise einverstandenerklärt, wie wir in unserer Straßenverwaltung vorgehen und hat über unsere
Straßen das Urteil gefallt, daß sie gut imstande sind, (Zustimmung des AgeordnetenKrawinkel.)
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Er hat nur zwei Spezialwünschehervorgehoben, einmal den Wunsch nach Kleinpflaster.
Darin stimme ich mit Herrn Krawinkel übcrein. Wir bevorzugendas Kleinpflasterund legen es
an, wo wir können. Wir haben bisher, wenn ich Zahlen angeben darf, etwa 230 bis 240 Km
— ich weiß es uicht genau — Kleinpflaster angelegt und legen von Jahr zu Jahr mehr an.
Wir können aber Kleinpflaster nur unter bestimmtenVoraussetzungenlegen, nämlich nur dann,
wenn die Terrainverhältnisse es erlauben. Eine gewisse Steigung darf nicht überschrittenwerden;
sonst wird das Pflaster zu glatt, und die Pferde kommennicht hinauf. Ferner können wir Klein¬
pflaster nicht an den Stellen in Ortschaftenlegen, wo die Entwässerungsverhältnissees uns ver¬
bieten. Das Kleinpstasterwird auf den festen Boden der alten Chansseegelegt, die Straße wird
dadurch natürlich höher. Wenn die Entwässerungsverhältnissealso dadurch rechts und links gestört
werden, sind wir auch gehindert, das Kleinpflaster zu wählen. Im allgemeinenlegen wir es nur
da, wo es für uns eine Rentabilität besitzt, also nicht wie Herr Krawinkel sagte in Gebirgsgegenden,
wo die gewöhnlichen Makadamstraßen 26, 27 Jahre halten, sondern nur da, wo eine bessere
Rentabilität mit Kleinpflastcrstraßenzu erzielen ist, und selbst da, wo sie nicht herauszurechnenist,
sind wir auch bereit, Kleinpflaster zu legen, wenn die Gemeinde einen gewissen Zuschuß gibt.

Ich möchte aber eins bemerken. Ein Haken ist beim Kleinpflaster. Das gewöhnliche
Pflaster kostet uns, sagen wir einmal, pro Kilometer 19 000 Mark. Das Kleinpflaster kostet uns
heute 23 bis 24 000 Mark. (Hört! hört!) Also das ist ein Punkt, den wir bei der Etatsauf-
stellung und bei unserer Wirtschaft fehr ins Auge zu fasten haben. Wenn wir etwa 30 bis 40 Kw
Kleinpflaster im Jahre legen, fo macht das für den Haushaltsplan doch einen kolofsalen Unterschied.

Nun noch ein Punkt. Herr Krawinkel hat über ausländischen Granit gesprochen. Ich
darf bemerken, daß wir nie ausländischeSteine benutzen,sondern nur inländischesMaterial, auch
die von ihm mit Recht empfohleneGrauwacke. AusländischesMaterial haben wir nie bezogen,
vor allen Dingen auch nicht schwedischen Granit, der alle Augenbicke zu billigen Preisen ange¬
boten wird.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensvroech: Der
Herr AbgeordneteKrawinkel hat das Wort.

Abgeordneter Krawinkel: Meine Herren! Nur noch eine Bemerkung. Ich kann mit
dem Herrn Landeshauptmann durchwegeinverstanden sein und möchte nur einen Zweifel noch zu
lösen suchen, der durch die Ausführungen des Herrn Landeshauptmanns entstehenkönnte, nämlich
in bezug auf die Steigungsverhältnisse, in denen Kleinpflaster gefährlich werden kann. Nach den
Erfahrungen in meiner engeren Heimat kann ich hier erklären, daß dort Strecken mit einer Steigung
bis 1:20 ganz unbedenklich befahren werden, daß ich aber nach den von mir gemachtenBeob¬
achtungen auch glaube, daß man bis 1:16 gehen kann ohne Gefährdung der Pferde und der Fuß¬
gänger. Dabei erinnere ich mich der Ausführungen, die Herr Geheimrat Goerz in dankenswerter
Weife in Nr. 19 der Vorlage des Provinzialausschussesunter Hinweis auf die Leistungen der
Franzosen bei Nizza gemachthat, wo bis auf die Höhe der Seealpen bis zu 2000 m auf sehr
steiler Straße die Pferde ohne Stollen mit den schwersten Lasten gehen.

Meine Herren! Man hat sich auch bei dem Asphalt in früheren Jahren sehr beklagt, daß
die Pferde gefährdet seien. In den Städten stürzten in den ersten Jahren der Anwendung des
Asphalts die Pferde massenhaft, sie haben sich mit der Zeit an das Pflaster gewöhnt. Es ist
heute gar nicht schwer, auf Asphalt die Pferde in Gang zu halten. Bei Kleinpflaster ist die
Sache viel günstiger, denn da hat man wohl glatte, aber doch nicht schlüpfrigeStraßen, und
überall gibt es doch Fugen, die den Pferden den nötigen Halt gewähren.
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Ich habe nach eingehendenBeobachtungen die feste Ueberzeugung,daß man sich durch
die Mehrkostendes Kleinpflasters gegenüber der Chaussierung in den meisten Fällen nicht abschrecken
lassen darf, denn, meine Herren, wenn der Herr Landeshauptmann hervorhob, daß das Kilometer
Chaussierungmit 9000 bis 10000 Mark den Kosten des Kleinpflastersmit etwa 22 bis 23000
Mark gegenüber stände, so wollen Sie die entsprechend viel größere Dauer des Kleinpflasters in
die Rechnung stellen und eben bedenken — der Herr Landeshauptmann hat es mir ja zugegeben —,
daß ich nicht einfach generalisieren,sondern nach den Verhältnissendifferenzieren will. Aber sicher
ist gerade der Prouinzialstraßen-Verwaltung die Möglichkeitgegeben,auf festerem Unterboden,wie
'hn die alten Straßen durchweg bieten, mit größtem Erfolg Kleinpflasterzu legen und vom Groß¬
pstaster abzusehen. Großpflaster kann nach meiner festen Ueberzeugungmit dem Kleinpflasternicht
konkurrieren. In Städten, wo man neue Straßen anlegt, und wo eben die Gemeinden auch
vielfach auf Anschüttungenangewiesensind, wird man kein Kleinpflasternehmen dürfen, da muß
man mit Chaussierungenvorangehen,und wenn die nach einem Jahr festgefahren sind, dann kann
man Kleinpflaster anwenden und wird damit einen guten Erfolg erzielen.

Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Der
Herr Landeshauptmann hat das Wort.

Landeshauptmann Dr. von Rcnvers: Ich habe nur eine kurze Bemerkung zu machen.
Mit der Anwendung von Kleinpflaster bei größeren Steigungen haben wir doch nicht so günstige
Erfahrungen gemacht. Ich darf nur daran erinnern — um einige GemeindenIhnen zu nennen —,
daß z.^B. bei Aachen,bei Mettmann, bei Grafenberg wiederholt der Antrag gestellt worden ist,
das Kleinpflaster wieder zu beseitigen,weil das Befahren der Straße für die Pferde eine Tier¬
quälerei bedeutet. Seitdem haben wir uns entschlossen,Kleinpflasternur zu legen bei einer Steigung
von nicht mehr als 1:20, darüber hinaus nicht, Herr Krawinkelsprach von einer Steigung 1:13.
(AbgeordneterKrawinkel: 16!) Ich glaube die Vereine gegen Tierquälerei würden uns, wenn wir
so weit gingen, doch Schwierigkeitenmachen. Hier haben wir die Erfahrung gemacht, daß bei
solch größeren Steigungen die Pferde stürzen, wovon wir uns bei den wiederholten Besichtigungen
überzeugenkonnten.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Zum
Haushaltsplan der Prouinzialstraßen-Verwaltung nimmt niemand mehr das Wort. Ich schließe
die Diskussionund bitte den Herrn Referenten, den Bericht zu Anlage ^ zu erstatten.

Berichterstatter AbgeordneterKesselkaul: Meine Herren! Die Kommissionempfiehlt auch
die unveränderte Annahme des Voranschlages zu Anlage H über die Verwendung des Fonds für
den Bau von Provinzialstraßen.

Meine Herren! Der Haushaltsplan schließt in Einnahme und Ausgabe mit 90675 Mark
üb, wie im vergangenen Jahre.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Das
Wort wird nicht gewünscht. Wir gehen zu Anlage L über. Ich bitte den Herrn Referenten
fortzufahren.

Berichterstatter Abgeordneter Kesselkaul: Denselben Vorschlag macht die Kommission
bezüglich der Anlage L zum Haushaltsplan der Provinzialstmßen-Verwaltung über die Verwendung
des Eisenbllhnbaufonds. Dieser Hllushaltsplcm schließt in Einnahme und Ausgabe, auch gerade
wie im vergangenen Jahre, mit 151000 Mark ab.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Es
Meldet sich niemand zum Wort. Wir gehen zur Anlage O über.

12
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BerichterstatterAbgeordneterKesselkaul: Dasselbe habe ich zu beantragen bezüglich der
Anlage <ü. Sie enthält den Voranschlagüber die Verwendung des Fonds zur Unterstützungdes
Gemeinde- und Kreiswegebaues und schließt mit dem Betrage uon 775318 Mark gegenüber
687318 Mark im vergangenenJahre,

Eine neue Haushaltsposition befindet sich dn in 1 b, und zwar als Zuschuß aus Pro-
vinzialmittcln nach dem Haushaltsplan der Straßenverwaltung zur Dotierung des Kreiswegebaues
auf Grund des vorjährigen Beschlusses. Der L-Fonds wird für das Jahr 1908 um den Betrag
uon 100000 Mark erhöht; der gleiche Betrag ist in den folgendenJahren zu demselbenZwecke
in den Haushaltsplan einzusetzen. Die Mittel weiden für 1908 den Steuerüberschüssenent¬
nommen.

Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, mit solchen Kreisen, die in rechtsverbindlicher
Form und unter Zugrundelegung eines der Zustimmung des Provinzialcmsschussesunterliegenden
generellenPlanes die Uebernahme und dauernde Unterhaltung der in § 4 Absatz 1 der Bestim¬
mungen, betreffend die Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues, vom 2. Juni 1894
näher bezeichneten Gemeindewegeauf den Kreis beschlossenhaben, Vereinbarungen unter Berücksich¬
tigung der besonderenVerhältnissejedes Falles zu treffen, wonach für eine bestimmteReihe von
Jahren anstatt der jährlichen Einzelbewilligungenaus dem L-Fonds au die Gemeinden dem
Kreise ein bestimmter Jahresbeitrag zur Durchführung der Uebernahmeder Gemeindewegeauf den
Kreis bewilligt wird.

Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Das
Wort zu der Anlage 0 hat der Herr AbgeordneteDicke.

Abgeordneter Dicke: Meine Herren! Als Mitglied der III. Fachkommissionhalte ich
mich für verpflichtet, Sie über die finanziellen Wirkungen des Befchlufses, den der Herr Referent
erwähnte, zu informieren. Entsprechendeinem Majoritätsbeschluß der III. Fachkommission ist der
Herr Referent über diese Folgen hinweggegangen.

Wie Sie eben gehört haben, ist im vorigen Jahre beschlossen worden, 100000 Mark
dem Fonds K hinzuzufügenund den Provinzialausschußzu ermächtigen, ich will sagen, langfristige
Vertage mit den Gemeinden im Interesse des Wegebaues abzuschließen.

Meine Herren! In der Fachkommissionwurde uns mitgeteilt, daß ein Vertrag bereits
abgeschlossen ist; nämlich zwischen dem Kreise Bernkastel und der Provinzialverwaltung. Diesel
Vertrag bezieht sich auf eine Gesamtsummeuon 320 000 Mark, zu deren Zahlung die Provinz
sich verpflichtethat. Soviel wir feststellen konnten, sollen die Beträge in Höhe von 20 000 Mark
pro Jahr gezahlt werden. Ferner wurde uns in der Kommissionmitgeteilt, daß weitere Verträge
vor dem Abschlußstehen, daß ein Vertrag zwischen der Provinz und dem Landkreise Coblenz vor¬
liegt, der sich auf eine Summe von 878 000 Mark bezieht, wenn ich den Vorsitzenden der Fach¬
kommission recht verstanden habe. Auf wie viele Jahre dieser Vertrag sich erstreckt, kann ich Ihnen
nicht genau sagen, weil die näheren Angaben leider in der Kommissionwegen einer allzugroßen
Schnelligkeitin der Beratung des Haushaltsplans nicht gemachtwerden konnten.

Wir hörten weiter, daß der Betrag von 100000 Mark in diesem Jahre völlig erschöpft
sein wird, dann weitere Verträge mit 5 oder 6 Kreisenstehen ebenfalls vor dem Abschluß.

Meine Herren! Angesichtsdieser Tatsache wurde die Verwaltung von der Kommission
sofort interpelliert, ob sie denn auch beabsichtige,im nächsten Jahre dem Landtage die Bereit¬
stellung größerer Mittel vorzuschlagen,weil, wenn 5 oder 6 Kreisen diese Verträge zugebilligt
werden, es ja ein Unrecht sein würde, wenn man nicht weiter gehen wollte. (Hört! Hört!) Soviel
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ich gehört und verstanden habe, — ich muß das wiederholen, denn die Feststellungen wurden
etwas schnell getroffen — erklärte sich die Verwaltung hierzu bereit.

Meine Herren! Wir haben in der Rheinprouinz 61 Landkreise. Ich habe nur feststellen
können, daß mit den Verträgen von zwei Kreisen 1200 000 Mark der Provinz aufgebürdet
werden. Wenn Sie das mit der Anzahl der Kreise multiplizieren wollen, so weiden Sie sich ja
ungefähr die Ziffern vorstellenkönnen, die dieser Beschlußals Folge nach sich ziehen wird.

Nun darf ich Sie doch daran erinnern, unter welchen Voraussetzungendieser Beschluß
von Ihnen gefaßt wurde. Sie wissen ja: Der Beschluß verdankt seine Entstehung der ganz
außerordentlichenEnergie des AbgeordnetenHerrn von Hammerstein. (Hört! Hört! und Heiterkeit.)
Er hat Ihnen im vorigen Jahre einen ausgezeichneten Vortrug gehalten und nach dem stenogra¬
phischen Bericht dabei folgendes ausgeführt:

„Nun, meine Herren, habe ich noch kurz zu erwähnen, daß bei dem einen oder dem
anderen der Herren Mitglieder des hohen Hauses die Befürchtung vorgewaltet hat, die Vorlage
des Provinzialcmsschusseswäre dahin zu verstehen, daß im ersten Jahre, also in diesem Jahre,
100 000 Mark und fortab in jedem Jahre je 100 000 Mark mehr bewilligt werden sollen." —
Der stenographische Bericht verzeichnethier: „große Heiterkeit" — „also wenn ich noch richtig
Mathematik weiß, diese 100 000 Mark in arithmetischerProgression alljährlich steigen sollen. In
bei Kommission hat niemand diesen kühnen Traum gehabt. Ich glaube also, daß selbst nach
einem solennen Diner, wie wir es gestern gehabt haben, der wärmste Verehrer der Unterstützung
des Kreis- und Gemeindewegebauesnicht die Zumutung an die Provinz stellen würde, in arith¬
metischer Progression allmählich steigend Mittel zu bewilligen. Ich glaube sogar versichernzu
können, daß dagegen die ganze Kommissionauch stimmen würde."

Meine Herren! Das Gegenteil ist nach einem Jahre jetzt festgestellt worden. (Widerspruch.)
Der „kühne Traum", meine Herren, ist in der Kommission zur Wirklichkeit geworden. (Heiterkeit.)
Wenn da steht, die ganze Kommissionwürde es ablehnen, wenn die Provinz allmählichsteigende
Mittel bewilligen würde, meine Herren, so war die Kommission in ihrer Majorität anderer
Ansicht (hört! hört!) und bezeichnete die weitere Bewilligung von Mitteln als eine absolute Not¬
wendigkeit.

Meine Herren! Die Sachlage ist doch sehr bedenklich. Ich glaube ja, daß die I. Fach¬
kommission sich mit dieser Angelegenheitnoch befassen wird. Aber, meine Herren, wenn sie das
tut, dann wird dieser Beschlußzur Ausführung gelaugt sein, und mir ist es nicht zweifelhaft,daß
bü I. Fachkommissionzu dem Resultate kommen wird, daß die weitere Festhaltung dieses Be¬
schlusses zu ganz unerträglichenfinanziellen Belastungen der Provinz führt, die I. Fachkommission
Nuß die Frage bejahen. Es wird dann aber schwer sein, wenn wir noch ein Jahr gewartet haben,
v°n diesem Beschlusselos zu kommen, denn 5 oder 6 Kreise haben dann die großen Vorteile
^habt, und was wollen Sie erwidern, wenn dann die anderen Gemeinden kommen und sagen:
bitte gewährt uns denselbenVorteil.

Deswegenhalte ich es für richtig, daß wir heute beschließen: die Ausführungdes Beschlusses
von, 12. März 1908 betreffs des L-Fonos wird, soweit noch möglich, eingestellt. (Bravo!) Der
Provinzialllusschußwird ersucht, dem nächsten Provinziallandtag über die Angelegenheiterneut
^zutragen. Diesen Antrag stelle ich.

Meine Herren! Nehmen Sie einmal an: das hohe Haus geht auf diesen Antrag nicht
"n, dann tritt das ein, was ich vorhin skizziert habe: Die Aufhebungdes Beschlusses wird im
nächsten Jahre sehr erschwert.

12*
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Nehmen Sie feiner an, meine Herren, in der I. Fachkommissionwäre auch keine
Majorität zu finden, dieser Beschluß bestände weiter. Wie ich bereits erwähnte,haben wir 61 Land¬
kreise. In der Kommissionwurde uns gesagt, daß von den Regierungs-Präfidenten bereits den
Landräten Formulare zum AbschlußgleichlautenderVerträge, wie der Vertrag zwischen der Provinz
und Bernkllstel, zugestelltseien. (Iuruf: Unrichtig!) Also, meine Herren, es wird da mit Hoch¬
druck gearbeitet weiden.

Nun, meine Herren, weiter: welcher Kreis wird sich denn ausschließen können? Es wurde
gesagt: Einige Kreise können den Wegebau nicht auf den Kreis übernehmen. (Sehr richtig!) Das
mag sein.

Aber, meine Herren, die Herren Vertreter der Kreise, die Landräte, nehmen sich der Kreise
in einer so mustergiltigenArt an, daß wir mit Bestimmtheit darauf rechnen können, daß die
Herren sagen: aus besonderenGründen ist es uns nicht möglich, den Wegebau aus den Kreis zu
übernehmen; aber wir schaffen Ihnen dieselbe Wegeverhältnissewie in anderen Kreisen, wo die
Uebernahmeerfolgt ist, sobald Sie uns nur überhaupt die nötigen Mittel geben, (Sehr richtig!)
Es werden dann weitere folgen, und wenn Sie den einen die Mittel gegeben haben, weiden Sie
sie den andern auch geben müssen. Meine Herren! Dann werden wir die Folgen sehen. Die
Herren Landräte könnten auch schon aus andern Gründen nicht anders handeln. Nehmen Sie an,
Sie wollten den Antrag nicht stellen — Sie würden von ihren Kreistagen angegangen werden,
das zu tun, nach dem Satze: was dem einen recht ist, ist dem andern billig. Wo sollen die
Verpflichtungender Provinz künftig ihr Ende finden? Wir haben schon gehört, daß bereits ein
Antrag eingegangenist, den Gemeinden kräftige Beihilfen zur Einführung der eleltrifchenBetriebe
zu gewähren.

Wenn Sie daher weit über den Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungender Rheinprovinz
hinausgehen, dann wüßte ich nicht, weshalb man nicht den anderen Wünschen der Landkreise
ebenso folgen füllte.

Meine Herren! Nun ziehen Sie felbst einmal das Facit. Die Belastungen der Provinz
werden sich außerordentlichsteigern. Wer tragt dazu bei, die Abgaben der Provinz aufzubringen?
Nach meiner Meinung sind es die Stadtkreise, die mehr als «/° der Abgaben zahlen, die Stadt¬
kreise haben aber von diesen Abgabenfür Wegezweckefo zu fagen gar keinen Vorteil, (Zustimmung,
Widerspruch, Heiterkeit.) Pardon, es ist jedenfals nur der allgemeineVorteil, den alle Städte
von der Entwicklungeiner Provinz haben.

Nun, meine Herren, gebe ich ohne weiteres zu: Wir gehören in der Provinz zusammen.
Wir müssen natürlich dann auch eintreten, wenn eins der Mitglieder des Provinzialverbandes
nicht in der Lage ist, irgend welche Anlagen zu schaffen, die zu seiner Existenznotwendig sind.
Dann haben wir aber, meine Herren, eine Voraussetzungzu treffe«, das ist die: Ist das betref¬
fende Mitglied wirklich bedürftig? Wenn Sie diefe Frage außer Betracht lassen — und sie
kommt bei dem Abschlußdieser langfristigenVerträge mit den Gemeindengar nicht in Betracht —,
dann müfsen Sie doch weiter sagen: Jetzt werden Mittel aufgebracht von den belasteten Stadt-
treisen, um Landkreiseder Provinz, deren Bedürftigkeit gar nicht in Frage gekommen ist, in die
Lage zu versetzen, Anlagenj zu schaffen, die diefe hochbelastetenStadtkreife sich selbst nicht
gestatten durften.

Meine Herren! Erlauben Sie mir, auf die von mir vertretene Stadt Solingen zu
exemplifizieren. Mit der diesjährigen Haushaltsberatung mußte die Stadt Solingen von 200 auf
220°/» Zufchlag hinaufgehen. Wir mußten, um den Haushaltsplan zum Balancieren zu bringen,
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bei dem Bauetat den Betrag von 25000 Mark absetzen,den die Verwaltung für dringend not¬
wendig im städtischen Interesse erachtethatte. Meine Herren, es ist ein bitteres-Gefühl, wenn
die Stadtverordnetenversammlung sich sagen muß, das was wir in unserer hochbelasteten Stadt
aufzubringenhaben, müssen wir unbesehen an diese anderen Kreife hinweggeben,damit sie diejenigen
Anlagen fchaffen können, auf die wir leider verzichten müssen. Meine Herren, das ruft ein Gefühl
der Bitterkeit hervor. Ich kann Sie versichern, es ist nicht allein in Solingen so, sondern es ist,
soviel ich weiß, in Remscheid fu und in dem hochbelasteten Wupperthalstädten, in den Städten
Elberfeld und Barmen,

Wir haben bisher immer sehr harmonischzusammengearbeitet. Es ist ganz selbstver¬
ständlich, daß die hervorragend tüchtigenLandräte wacker für ihre Kreise sorgen. Diese Sorge
hat ja natürlich auch zu gewissen Gegensätzen Anlaß gegeben, weil wir Vertreter der hochbelasteten
Städte auch wieder unsere Stadtkreise berücksichtigenmußten.

Aber, meine Herren, das Facit ist immer günstig gewesen. Ich glaube aber, daß, wenn
Sie auf meinen Vorschlagnicht eingehen und diesen Beschluß bestehen lassen wollen, in diesen
harmonischen Verhältnissen ein starker Riß entstehenwird.

Ich weiß nicht, wie die übrigen Vertreter der Stadtkreise darüber urteilen. Ich glaube,
diese Situation vor meinen Stadtverordneten nicht verantworten zu können.

Ich empfehle: Gehen Sie auf meinen Vorschlag ein. Es liegt im Interesse aller Betei¬
ligten, wenn wir weiter arbeiten, wie es bis dahin geschehen ist. Das ist aber nur dann möglich,
wenn Sie diesen Beschlußfassen.

Ich empfehledie Annahme meines Antrages. (Beifall.)
Stellvertretender Vorsitzender Gras und Marquis von und zu Hoensbroech: Das

Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann Dr. von Renvers: Meine Herren! Ich bedauere, daß Herr Ober¬

bürgermeisterDicke mir heute morgen nicht ein Wort davon gesagt hat, daß diese Sache heute
zur Sprache kommen sollte; ich hätte Ihnen dann eine ganze Reihe Detailmaterial vorlegen
können. Aber in der Schilderung, die Herr Dicke Ihnen gegeben hat, liegt ein grundsätzlicher
Irrtum, und ich darf entwickeln, wie die Sache entstanden ist.

Bisher meldeten die Kreise ihre Wegebaubcdürfnisseeinzeln gegen den H. — und gegen
den L — Fonds an, bekamen dann eine Iahresbewilligung und mußten damit die Wege aus¬
bauen. Ich nehme an — um einen Kreis herauszugreifen — Vernkastel bekommt aus dem
L-Fonds 15 000 bis 16 000 Mark für das laufende Jahr, um seine Wege herzustellen. Nun
sagt der Landrat: schön, ich stelle die Wege damit her, bin aber nicht in der Lage, mir einen
Plan machen zu können, wie ich in Zukunft die Wege generell herstellensoll (sehr wahr!), weil
ich immer von Jahr zu Jahr abgespeist werde. Nun sagt der Herr Landrat von Bernkastel:
Meine Wege will ich in 10 bis 11 Jahren in der und der Weise herstellen. Da haben wir
gesagt: statt der 15 000 bis 16 000 Mark, die du bisher aus dem L-Fonds bekommenhast,
gebe ich dir eine feste Summe von 20 000 Mark und du übernimmst die Verpflichtung, die
Wege herzustellenund zu unterhalten. Meine Herren, es handelt sich hier nicht darum, daß der
Kreis Bernkastel 300 000 Mark in den nächsten Jahren extra bekommt, sondern es handelt sich
um die Differenz zwischen dem, was er früher aus dem L-Fonds bekommenhat, und dem, was
er aus dem neuen Fonds bekommt.

Die 15 000 bis 16 000 Mark kommen dadurch wieder dem L-Fonds zugute, und diese
Summe fällt wieder den anderen Kreisen zu, die solche Verträge nicht abschließen konnten. Dasselbe
ist der Fall mit dem Kreis Meisenheim.
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Also, meine Herren, wie gesagt, die Summe fällt nicht dem Kreise extra zu, sondern sie
tritt an die Stelle dessen, was bisher gegeben wurde, sie verteilt sich auf eine Reihe von Jahren,
und der Kreis hat dafür kolossale Opfer aufzubringen, abgesehen von den großen persönlichen und
vcrwaltungstechnischenSchwierigkeiten,die einem solchen Kreise entstehen. Ich habe die feste
Ueberzeugung, daß, wenn auch sieben, acht Kreise kommen und den Vertrag machen wollen, und
wir schließenden Vertrag mit ihnen, doch die Mehrzahl der Kreise nicht kommen wird. (Sehr
richtig!) Also ich kann sagen, hier macht man uns einen Vorwurf, der nicht ganz stimmt.

Ich bin bei den Verhandlungen in der Kommission nicht zugegen gewesen, weil ich in der
1. Fachkommission beschäftigt war. Ich habe niemand autorisiert, zu erklären, daß wir im nächsten
Jahre 10(1000 Mark mehr fordern werden. Wir gehen nur foweit, wie wir mit den aus dem
L°Fonds frei werdenden Mitteln gehen können. Es ist ein Versuch, wie ihn andere Provinzen
auch gemacht haben, wie ihn Hannover, wie ihn Westfalen gemacht hat. Wir wollen das nun
einmal 10 oder 15 Jahre nachahmenund fehen, was wir erreichen werden. Das ist nach meiner
Auffassungdie Situation.

Was nun die weitere Ausführung des Herrn OberbürgermeistersDicke betrifft, es würden
Ansprüche an die Provinz gestellt, sich an elektrischen Werken zu beteiligen, so, glaube ich, daß
diese Ausführungen heute verfrüht waren. Es wird Ihnen ja noch eine Vorlage zugehen,wonach
der Prouinzilllausschußebenso wenig wie die Fachkommission gewillt ist, ohne weiteres auf diese
Bahn zu treten. Wir haben gebeten, als diese Petition der Kreise vorgelegt wurde, uns zu
ermächtigen, uns über diese wichtige Frage zu orientieren und Material zu sammeln. Die Absicht
irgend einer Festlegung ist nie bekundet worden. Ich will mich vor der Hand darauf befchriinken.

Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbrocch: Das
Wort hat der Herr Abgeordnete von Stedmnn.

Abgeordneter vonStedman: Die Worte des Herrn OberbürgermeistersDicke klingen
so, als ob die Behandlung der Sache in der III. Fachkommission zu schnell erfolgt wäre, und als
ob irgend jemand, der ums Wort gebeten hätte, es nicht erhalten hätte. Ich stelle fest, daß ich
keine Beratung geschlossen habe, ohne daß die Rednerliste völlig erschöpft war. Ich möchte zu den
Verhandlungen, die gerade den Kreis- und Gemeindewegebauangingen, hervorheben,daß fie sehr
gründlich waren. Einzelne Herren waren erstaunt darüber, daß die Beihilfen, die an gewisse Kreise
gewährt werden, auf Jahre hiunus zugefügt weiden sollen. Es mußte ihnen erst klar gemacht
weiden, daß das ja gerade der Hauptzweck des vorjährigen Beschlusses ist. Ich darf vielleicht
feinen Wortlaut in dem Punkte verlesen. Es heißt da:

„wonach für eine bestimmte Reihe von Jahren, anstatt der jährlichen Einzel¬
bewilligungen aus dem L-Fonds an die Gemeinden dem Kreise ein bestimmter
Jahresbeitrag zur Durchführung der Uebernahmeder Gemeindewegeauf den Kreis
bewilligt wird."

Also waren die Daucrbcwilligungcudurchaus und auch schon vom vorigen Jahre her zu
erwarten.

Ich habe mich, als ich hierher nach Düsseldorf kam, umgehört, weil ich felber einen Vcr<
trag fchließcn wollte, ob noch aus den 100 000 Mari Geld da wäre und ob sonst anderenfalls
danebenneue l 00 000 Mark eingestellt werden würden ^Abgeordneter Dicke: Hört, hört!) — jawohl,
Herr Dicke, es wäre das ganz folgerichtig gewesen; wenn die einen 100 000 Mark erschöpft waren,
dann mußten die Mittel nach gleichem Rechte für alle die anderen kommen. Sie werden übrigensja an
dem L-Fonds erspart. Es ist mir dann in dem Sinne, wie es der Herr Landeshauptmann eben aus-
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geführt hat unter der Hand gesagt worden es wären die 100000 Mark noch nicht aufgebraucht,
und ich würde wahrfcheiulich mit dem LandkreisCoblenz noch daraus bedacht werden können, und
zweitens die Provinz beabsichtige gar nicht, weitere 100 000 Mark in den Haushaltsplan einzu¬
stellen, weil voraussichtlich gar nicht so viel Kreise mit Anträgen hervortreten, und weil die Höhe
des L-Fonds, also des Straßenbaufonds, hoch genug sei, um die scheinbar nicht viel weitergehenden
Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn also hier die Zahlen der 61 Kreise, die etwa alle kommen könnten,
so außerordentlichvorgehalten wird, so teile ich die Befürchtungder erwachsenden Belastung nicht.

Es hat sodann der Herr Oberbürgermeisternoch darauf hingewiesen,daß die Städte so
außerordentlichviel zu den Wegefondsbeitragen und eigentlichgar nichts davon hätten. Das dürfte
doch in zwei Punkten völlig unzutreffend sein. Erstens tragen die Landkreise auch ihren Teil, und zwar
nach demselbenVerhältnis dazu bei; zweitens aber hat es so geklungen, als ob nur diese Beiträge
für den Wegebau da wären. Es kommt aber auch die Dotationsrente in Betracht. (Sehr richtig!)
Der Betrag im Haushaltsplan hat sich in diesem Jahre ganz richtig nach dem Beschluß vom
12. März des vorigen Jahres von 350000 Mark auf 450000 Mark erhöht. Daneben steht aber
noch die Dotationsrente mit 302318 Mark 33 Pf. Damit entfällt alfo die Hälfte der behaupteten
Städtebeiträge.

Schließlich aber darf ich doch an die Worte erinnern, die im vorigen Jahre gefallen sind
und die darin ausgctlungen haben, daß, wenn das Land sich hebt, der Vorteil dann um so leichter
in die Städte abfließt, und zwar dies um so mehr je besser die Straßen sind, die dahin führen-
(Sehr richtig!) Auf diese Weise kommt der richtige Kreislauf zustande, ein Kreislauf, von dem
zu hoffen steht, daß dasselbe Blut auch die Geister versöhnt, und daß man keine Gegensätzeda
schaffen oder erblicken soll, wo sie in der Tat nicht vorhanden sind. (Beifall.)

Der Herr Vorredner hat dann noch auf den Landkreis Coblenz hingewiesen, und auf die
außerordentliche Höhe der von ihm erbetenen Straßenbeiträge. Es sind nur 45'/Z Km, deren Aus¬
bau allerdings die Zahl ergibt, die genannt war, 877050 Mark. Es ist mir dabei von der
Provinz entgegnetworden — und das wird vielleicht für einzelne Kreife wissenswertsein —, daß
die Grunderwerbskostengerade wie bei dem ^.° und L-Fonds auch bei Gewährung aus den
100000 Mark nicht mit in Rechnung gestellt weiden dürfen. Es hat das feinen Gruud einmal
darin, daß da, wo in den Gemeinden große Aufwendungenz. B. zur Wegeerbreiterungerforder¬
lich sind, diese Grunderwerbskostenvon den baupflichtigenGemeinden selbst getragenweiden sollen,
weil so in den Gemeindeneher eine Stimmung erzielt wird, die auf eine Ermäßigung der Forderungen
hinwirkt, und das ist gutzuheißen. Ich habe mich mit dem Fortfall der 49290 Mark einverstanden
erklärt, und sinken meine Bankosten auf 825300 Mark also das Beitragsdrittel, auf 275100
Mark herab, was zu 6°/o verzinst und getilgt weiden foll, und jährlich rund 16500 Mark aus»
macht. Es ist gar nicht erstaunlich,daß die Veitragsuerhältnissclange Jahre dauern, weil schnellere
Tilgung nicht zu leisten ist. Wie sollte denn sonst ein Kreis überhaupt jemals zu guten Wegen
kommen? Man kann doch leine großzügigenPläne für alle diese Straßen machen, wenn man
nicht die Sicherheit hat, daß man von der Provinz für die weiteren Jahre nicht im Stiche ge¬
lassen wird. Das war gerade die Unzulänglichkeit der bisherigen Wegeunterstützungen aus Fonds L,
und das war der innere Grund, warum der vorjährige Beschlußvon uns überhaupt gefaßt werden
konnte. Meine Herrn! Wenn ich nicht die 45 Km in einem Zuge bauen kann — und ich hoffe,
das in 5 bis 6 Jahren erledigt zu haben — wie soll ich dann Abschlüssemachen, um für vor¬
zügliche Baustoffe günstige Preise zu erzielen? Wie soll ich eine leistungsfähigereBauuerwaltung
unterhalten, wenn ich nicht die 45 Km in einem Zuge ausbauen kann?
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Ich stelle nochmals fest, daß in der III. Fachkommission die zu erledigendenDinge nicht
übeis Knie gebrochen,sondern gründlich erörtert worden sind. Die Beschlüssesind ganz bestim¬
mungsmäßig gefaßt worden. Dabei standen nur die 100 000 Mark, bei denen wir zu prüfen
hatten, ob ihre Annahme dem Hause vorgeschlagen werden sollte. Folgerechtund gestützt auf den
vorjährigen Landtagsbeschlußkonnte und mußte die Annahme hier empfohlenwerden.

Wenn nun aber Herr Dicke einen Antrag stellt, den vorjährigen Beschluß wieder auf¬
zuheben,den wir nach langen, langen Jahren der Erörterung endlich erzielt haben, so hieße das,
die ganzen für deu Kreis- und GemeindewegebauerrungenenVorteile mit einem Strich vernichten.
Ich kann also nur dringend bitten, diesen Antrag abzulehnen.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Das
Wort hat der Herr AbgeordneteDicke.

AbgeordneterDicke: Meine Herren! In meinen Ausführungen habe ich mich absichtlich
weder mit dem Herrn Landeshauptmann, noch mit dem Vorsitzenden unserer Fachkommission
beschäftigt. Meine Ausführungen waren — hoffentlichhaben Sie den Eindruck bekommen — in
versöhnlichem Tone gehalten. Nachdem aber der Herr Landeshauptmann mir in der Art, wie es
geschehen ist, geantwortet hat, bin ich doch verpflichtet, auf einen Vorgang zurückzukommen,der
für mich^ heute noch unerklärlichist.

Meine Herren! Vor zwei Jahren hat der Herr AbgeordneteKmwinkel bei der Haushalts-
beratung eine längere Darlegung gegeben, in deren Verlauf er die Erhöhung des Wegeunter'
stützungsfondsvon 350 000 Mark auf eine Million beantragte. Damals erklärte der Herr
Landeshauptmann kurz und bündig im Einverständnis mit dem Provinzialausschuß: Die vor¬
handenen Mittel sind völlig ausreichend,um allen Bedürfnissenzu entsprechen. In der Kommission
stellte der Herr von Hammerftein wiederum Anträge, die ebenso kurz von dem Herrn Landes¬
hauptmann unter dem Hinweis auf die volle Berücksichtigungdes Bedürfnisses zurückgewiesen
wurden. Darauf kam Herr von Hammersteinmit dem Antrage, die bekannte Enquete zu veran¬
lassen. Der Herr Landeshauptmann machte damals in der Kommissiondie Bemerkung: Die Sache
ist in zehn Minuten erledigt, und zeigte sich wenig erfreut, daß er auf die Sache eingehenfollte.
Die Sachlage gewann mit einem male am nächsten Tage im Plenum ein ganz anderes Bild.
Da war der Herr Landeshauptmann gern bereit, diese Untersuchungzu veranlassen,und ein Jahr
später stellte der Herr Landeshauptmann im Ginverständnis mit dem Provinzialausschuß diesen
Antrag, die 350 000 Mark,um 100 000 Mark zu verstärken. Meine Herren! Das ist mir ganz
unbegreiflich, wie der Provinzialausschußund der Herr Landeshauptmann vor zwei Jahren erklären
konnten: „Unsere Mittel reichen vollständig aus", und nach einem Jahre dazu übergehen konnte,
Ihnen zu empfehlen,einen so weitreichenden Beschlußzu fassen.

Nachdem der Herr von Hammerftein in einer wirklich vorzüglichenWeise seinen Antrag
begründet hatte, nahm der Herr Landeshauptmann das Wort und sagte: Meine Herren! Ich
glaube, Sie haben alle das Gefühl, daß eine derartig große und wichtige Vorlage nicht ohne ein
Wort der Verwaltung verabschiedetwerden kann, schloß sich dann aber den Ausführungen des
Herrn von Hammerftein an, und nannte ihn selbst einen aävuLatu» äiaboli.

Meine Herren! Aus dem Ganzen geht für mich hervor, daß dieser Vorschlag dem Herrn
Landeshauptmann abgerungen worden ist. Aus seinen Ausführungen kann man deutlich sehen:
Wir waren an sich nicht dafür; ich bin der Ansicht,wir hatten genug Mittel; aber diesem steten
Andrängen kann ich nicht widerstehen, (AbgeordneterKlotz: Sehr richtig!)
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Der Herr Landeshauptmann hat eine Entschuldigung:Ei ist niemals von den Vertretern
der Städte unterstützt worden. All zu selten hat ein Vertreter der Städte einmal das Wort
genommenund hat auf die immermehr wachsende Belastung der Städte hingewiesen.

Meine Herren! Der Herr Landeshauptmann sagte heute: Ja, wenn andere Kreise
kommen und auch Verträge abschließen wollen, dann werden wir sagen: Wir wollen erst warten
und wollen erst versuchen. Er hat hier die Situation damals ganz richtig mit den Worten
gekennzeichnet:Diese Vorlage ist eine große und wichtige.

Bei dem großen Ueberblickund dem klaren Verständnis, welches unser Herr Landes¬
hauptmann hat, wußte er damals recht gut, daß nach Ablauf des ersten Jahres eine ganze Reihe
von anderen Kreisen kommen und dieselben Anträge stellen würde. Der Herr Landeshauptmann
hätte eigentlich die Ausführungen des Herrn Abgeordnetenvon Hammerstein,die ich Ihnen verlesen
habe, korrigierenmüssen. Er hätte sagen müssen: Bitte, erklären Sie das nicht, daß keine Steigerung
stattfinden wird, sondern tatsächlich werden wir im nächsten Jahre diese Steigerung erlebe». Ob
das 100 000 Mark sind oder vieviel es sind, weiß ich nicht. Aber nach dem, was ich in der
Kommission gehört habe, werden es jedenfalls 100 000 Mark sein.

Es mag ja richtig sein, wenn der Herr Landeshauptmann glaubt, daß eine erhebliche
Belastung der Provinz nicht eintritt, wenn es bei den ersten 100 000 Mark bleibt. Der Herr
Landeshauptmann und die anderen Herren mögen sagen was sie wollen — mich werden Sie nicht
davon überzeugen,daß es bei den 100000 Mark bleibt. Ich werde Sie später darauf hinwcifen,
wenn erneute Anträge auf Einstellung von Mitteln kommen.

Herr von Stedman hat gesagt, diese Sache sei in der Kommissionin der eingehendsten
Weise erörtert worden. Zu meinemBedauern muß ich dem von mir hochverehrten Herrn, der sich
außerordentlicheVerdienste um die III. Fakommissionerworben hat, widersprechen. Bei Beginn
der Verhandlungen in der Kommission machte uns der Herr Vorsitzendeden Vorschlag,zunächst
die kleinen Sachen, wie er sie nannte, voranzunehmen und dann die Hauptsache zu behandeln:
den Haupt-Haushaltsplan. Wir haben zweimal gesessen, das erstemal fast 4 Stunden, das
zweite mal 1^2 Stunden. In den ersten 4 Stunden ist dieser Haushaltsplan gar nicht erwähnt
worden. In der zweiten Sitzung von 1'/« Stunden fchlug der Herr Vorsitzendevor, nachdem
1'/4 Stunden vorüber waren, nunmehr mit der Beratung des Haupt-Haushaltsplans zu beginnen.
Es war ein Viertel vor 11 Uhr. Um 11 Uhr begann die Plenarsitzung. Wir waren auch gewillt,
dem Herrn Vorsitzenden, wie stets, zu folgen. Aber nach der Mitteilung, welche finanziellen
Wirkungen dieser Beschluß gehabt hat, bei den großen Befürchtungen, die wir daran anschließen
muhten, nach den Erklärungen, die uns gegeben wurden, haben wir den Antrag gestellt, die Ange¬
legenheit bis zum nächsten Tage zu verschieben.Dieser Antrag war durchaus berechtigt und diesen
Vorwurf kann ich Herrn von Stedmnn nicht erfparen und, wenn die Sache nunmehr eine Schärfe
angenommenhat, meine Herren, so nehme ich für mich in Anspruch,daß ich nicht dazu beigetragen
habe. Hätte der Herr Vorsitzendeuns Gelegenheit gegeben, uns darüber anszufprechen,vielleicht
mit einem Vertreter des Herrn Landeshauptmann darüber zu fprechen — vielleichtwäre meine
Nede nicht gehalten worden. Ich habe in verträglichem Sinne gesprochen. Gehen Sie auf
meinen Vorschlag nicht ein, so glaube ich. die Folgen, die eintreten weiden, sind unübersehbar.
(Beifall!)

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Das
Wort hat der Herr Landeshauptmann.

13
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Landeshauptmann Nr. von Renvers: Meine Herren! Ich möchte nur eins richtig
stellen. Ich bin mir vollständig mit Herrn OberbürgermeisterDicke darüber klar, daß ich seinerzeit
iu der Kommission, wie hier im Hause, gesagt habe: Die Mittel, die wir aus dem ^.- und L-Fonds
haben, reichen für die Anträge, die gegen die Fonds gestelltwerden, vollständig aus, umsomehr,
als wir aus der Dotation den großen Betrag von rund 302 000 Mark bekommen haben. Ich
erinnere mich auch ganz genau, daß ich einzelneKreise darauf verwiesen habe: Ihr bekommt so
und so viel und das muß genügen.

Nun, meine Herren, hat sich das aber später ganz verschoben. Es handelt sich nicht
mehr darum, ob der Fonds ^ und L für den Wegebau genügt, sondern es kam ein anderes
Bild hinein, es kamen andere Pläne; es. wurde von einzelnenKreisen gesagt: Wir wollen den
Kreiswegebau fördern, und dazu, habe ich gesagt, reichen die jetzigenMittel nicht. Wenn ich
aus den jetzt vorhandenen Mitteln in höherem Maße den Kreiswegebauunterstütze,dann schädige
ich diejenigen Gemeinden, die sich daran nicht beteiligen. Darum mußte ich gerade den Landtag
bitten, zur Unterstützungdes KrciswegebauesMittel zur Verfügung zu stellen, das waren diefe
100 000 Mark. Ich bin mir alfo konsequent geblieben Für den Gemeindewegebaureichen die
Mittel. Aber wenn der Kreiswegebaudazu tritt, müssen die Mittel ergänzt werden. So habe
ich von vornherein die Sache behandelt.

Vorsitzender Spiritns: Das Wort hat zunächst Herr AbgeordneterKrawinkcl. (Unruhe
und Rufe: Schluß!)

AbgeordneterKrawinkel: Meine Herrn! Formell darf ich feststellen, daß die Beratung
des Haushaltsplans am gestrigen Morgen 20 Minuten nach 10 Uhr begann. Aber darum handelt
es sich nicht, sondern um die Tragweite des Beschlusses,den wir im vorigen Jahre gefaßt
haben und der, wie es fcheint, von verschiedenen Seiten falfch aufgefaßt worden ist. Wenn es sich
wirklich darum handeln sollte, den Gemeinden,die bisher derartige Unterstützungen empfangenhaben
und ihrer weiter bedürfen, etwas zu entziehen, dann hätte ich am allermeistenVeranlassung da¬
gegen Widerspruchzu erheben, denn bei uns im Oberbergischen sind große Gemeinden vorhanden,
die sich selber ihre Wege bauen und mit den Kreisen fast gar nichts anderes zu tun haben, als
ihre Zuschüsse zu erbitten. Ich würde also gegen eine derartige Verschiebung entschieden Einspruch
erhebenmüssen.

Ich bin aber vollständig einverstanden mit den Ausführungen des Herrn Landeshauptmanns,
daß es sich in Wirklichkeit nicht um eine Beeinträchtigungdes Fonds L handelt, sondern nur um
größere Zweckverbände,die für größere Aufgaben geeigneter sind als die kleinen Zwerggemeinden.

Dann aber, meine Herrn, ist die Befürchtung,die der Herr OberbürgermeisterDicke hegt,
die Entwiklung als fo gefährlichnnzufehen,vollkommen unbegründet. Es wird nach wie vor, bis
größere Bedürfnisseim einzelnen geltend gemacht weiden, auch sicher bei dem im vorigenJahre be¬
willigten erhöhten Zuschüsse bleiben.

Darüber gebe ich mich nach den Erfahrungen, die ich iu diesen Jahren gemacht habe,
leider wenig Illussionen mehr hin, daß es hier im Provinziallandtage etwa leicht fein würde, größere
Mittel für den Gemeinde- und Kreiswegebauzu erlangen. (Zuruf: Na! Na!) Aber, meine Herrn,
in bezug auf die Berechtigung diefer Summe bin ich heute noch wie vor 3, 4 und 10 Jahren
derselben Meinung.

Wenn Herr OberbürgermeisterDicke glaubt bemerken zu können, die Städte müßten sich
manches versagen, was mit ihren Mitteln im Landkreise gebaut würde, so dürfte er, wenn er in
den Bergen, in den Landkreisenund Gemeinden besser Bescheid wüßte, wohl zugestehen, daß diese
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Auffassung völlig irrig ist. So schlechte Wege wie wir sie haben, hat Solingen, glaube ich,
jedenfalls nicht.

Und dann die Not der Gemeinden! Herr OberbürgermeisterDicke sagte, man hätte in
der Stadt Solingen die Zuschlägeum 20 °/n erhöhen müssen. Das kommt doch lange noch nicht
auf die Höhe hinaus, die wir in unseren oberbergischen Gemeinden habcn, wo 300 und 400 "/»
Kommunalzuschlllge erhoben werden,ohne ihre Bedürfnisse wirklich ausreichendzu decken. Und dann,
meine Herrn, vergessen Sie nicht das Entscheidende: die Kreise und Gemeindenhaben auf gründ der
Dotationsgesetzevon 1875 und 1900 bestimmteRechte. Ich klage heute nicht au, aber ich habe
es getan und ich habe meine Gründe dafür angegeben. In Wirklichkeit hat die Nhcinpruuinz nicht
im Verhältnis zu der Höhe der Dotationsrente und zu den Aufgaben,die ihr gestelltwaren, zu
dem Gemeinde- und Krciswegebaubeigetragen. Allerdings hat der Provinzialausfchuß und Pro-
vinziallandtcigeine schöne Kulisse dafür, das ist die Tatsache, daß die Nheinproviuz im Jahre 1876
unter einem entwickelterenGemeingefühl, als es heute vorhanden zu fein scheint, die Bezirks-
straßen auf ihr Konto übernommenhat, und darauf konnte man immer hinweifen, wenn gegenüber Au¬
tlägen, die aus der Provinz kamen, keine Neubauten an Provinzialstraßen mehr ausgeführt werden
sollten und wenn man auch in der Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegcbaueslange nicht
so weit ging, wie es in den beteiligten Kreisen gewünscht und wie es dringend notwendig war.
Meine Herrn, es ist ja auch tatsächlich wieder aus unserem Haushaltsplan zu ersehen, daß nach
wie vor etwa nnr ein Drittel der Anträge berücksichtigtwird, die von den Gemeinden und Kreisen gestellt
werden, und wenn Sie dann im einzelnen zusähen, wie schwer es fällt, die Gemeindevcrtetungcn
zu den entsprechenden Beschlüssenund Aufwendungen zu veranlassen, sie dazu zu bewegen, die
Hauptlast zu tragen, dann kann man sich nicht so einfach über die Lage mit dem Bemerken hin¬
wegfetzen, diefe Gemeinden könnten sich selber helfen, die ausgeworfenenMittel genügten. Nein,
meine Herrn, sie genügen bei weitem nicht, das Maß, das nun vonfeitender Provinz als Zuschuß
gegeben wird, reicht nicht aus, um den Gemeindendie genügendeStimulation zu geben, die Auf¬
wendungen in einem Maße zu steigern, daß sie nun noch über die 300 oder 400"/« Zuschläge
hinausgehen.

Wer unsere Dotationsgesetzekennt und die Absichten,die die Staatsregicmng damit ver¬
bunden hat, die Beträge bis in die kleinsten Kanäle zu leiten, wie damals der Finanzministervon
Rheinbaben sagte, der der Vater des Gesetzes von 1900 genannt werden kann, der muß anerkennen:
Es geschieht in der Rheinprovinz durchaus nicht mehr als das allernötigste und wenn die Ver¬
treter der Stadtkreise glauben, daß die Provinz weit über das hinausgeht, was andere Provinzen
leisten, so bitte ich Sie nicht zu vergessen, daß wir in der uiclgerühmtcn,reichen Rheinprovinzweite
notleidendeGebiete haben mit einer Bevölkerungvon 650000 Seelen — ich habe das damals
nach den Sätzen von 1906 ausgerechnet — die Kommunalsteuerzuschläge von über 250 °/n, 300 ",«
und mehr erheben, daß also hier viel mehr Bedürfnisse vorliegen, als in anderenProvinzen. Das ver¬
kennt man leider hier in dem schönen Düsseldorf, und in den Städten erfreut man sich des schöne»
Wohlstandes. In den Städten haben Sie feine Straßen, da benutzenSie Automobile, denkeu
Sie an unsere Berge und sehen Sie sich dort die Zustände au; dann muß man doch anerkennen,
daß für die reiche Nheinprouinz die "K «/„, die hier für Straßenbau in Gemeinden und Krcifcn
bewilligt werden, eine Bagatelle sind gegenüberdem, was not tut, den» in Wirtlichkeithat das
Dotationsgefetzvon 1875 die Förderung des Kreis- und Gemeindewegebauesin weit höherem Maße
beabsichtigt, und auch die Verteilung der Dotationsrente von 1900 ist, wie ich eben schon sagte,
nicht in dem Sinne ausgeführt worden, wie sie den Bedürftigen zuteil werden sollte. Vorweg hat

13*
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einmal die Provinz ein Drittel vollständigfür sich, für die Armenverwaltungin Anspruch genommen,
und sie hält wahrhaftig den Daumen auf dem Beutel so fest, daß wir uns alle immer nur freuen
können, wenn wir eine Kleinigkeitdaraus entnehmen durften, um damit bessere Wege zu schaffen.

Aber richtig ist der Grundsatz, der ja bei uns noch nicht ganz durchgefühlt ist, den aber
verschiedene Kreise nach den Ausführungen des Herrn Freiherrn von Hammerstein nun durchzu¬
führen gedenken, nach einem langjährigen festen Bauplan zu arbeiten, wonach dann der
Wegebau und die — Unterhaltung geregelt werden kann. Ohne eine Sicherung kann kein Kreis
einen derartigen Plan aufstellen.

Darum bitte ich Sie: Lassen Sie es bei dem, was uns bisher geeinigt hat, bewenden
und tragen Sie nicht neue Schwierigkeitenhinein. Die Verträglichkeit ist meines Trachtens in den
Vorschlägen,die uns Herr OberbürgermeisterDicke gemacht hat, nicht enthalten.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteDicke. (Unruhe.)
Abgeordneter Dicke: Meine Herren! Gestatten Sie noch eine ganz kurze Berichtigung.
Wenn der Herr Landeshauptmann gesagt hat: Ja, die Kreise seien durch diese größeren

Bewilligungen auch in der Lage, nach einheitlichen Grundsätzenihren Wegebau durchzuführen,so
erkenne ich das vollauf an. Ich habe aber eben angeführt, daß Städte wie Solingen und auch
andere hochbelastete Industriegemeinden nicht einmal in der Lage sind, in dieser Weise vorzugehen,
und daher das bittere Gefühl.

Auf die Ausführungen des Herrn AbgeordnetenKrawinkel will ich nicht antworten. Das
ist nun einmal sein Steckenpferd,und ich werde ihn ja auch nicht belehren, Ich darf aber an der
Hand der vorjährigen Feststellungendarauf hinweisen,daß die Rheinprovinz doppelt soviel für ihre
Straßen ausgegeben hat wie die nächste Provinz, und zwar kommen dann zunächst Posen und
Westpreußen; in weiten Abständen folgten dann erst die anderen Provinzen.

Ich glaube, es ist das richtigste;wir stimmen über meinen Antrag ab.
VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat Herr AbgeordneterFreiherr von Hammerstein.
AbgeordneterFreiherr von Hammerstein-Luxten: Meine Herren! Ich will mich sehr

kurz fassen. Sie müssen es mir aber nicht übelnehmen, wenn ich auch ein paar Worte über die
wichtige Frage hier spreche, weil eben der Kreis, den ich vertrete, hier heute mehrfach genannt worden ist.

Ueber die Tragweite des Beschlusses, den Sie im vorigen Jahre, wie ich bemerke,ein¬
stimmig gefaßt haben, ist wohl jeder der Herren Teilnehmer an der Abstimmung sich voll
und ganz bewußt gewesen, und die Bedenken, die Herr Oberbürgermeister Dicke heute wieder
geltend gemacht hat, insbesonderedie finanziellen Bedenken, daß die Mittel für die Unterstützung
des Kreiswegebaues lawinenhaft anschwellen würden, sind im Jahre vorher ausgiebig in der
Kommissionund im Plenum besprochen worden. Der Kommissionhat unter anderen, wenn ich
nicht sehr irre, der Herr Oberbürgermeistervon Essen angehört, und er wird wohl vollständig
gewußt haben, ehe er ein zustimmendesVotum abgab, um was es sich bei der Vorlage des
Provinzialausschusseshandelte.

Ich will auf eins noch hinweisen,was heute noch nicht betont ist. Der Abschlußder
Verträge mit den Kreisen setzt voraus, daß die Kreise dauernd die Unterhaltung der mit den Ver¬
tragssummen ausgebauten Wege übernehmen und beugt vor, daß, wie es bisher mehrfach geschehen
ist, für Wegestrecken, die vor 10, 15 Jahren in erheblichem Maße aus dem L-Fonds unterstützt
waren, noch einmal wieder Beihilfen gegeben werden.

Herr Oberbürgermeister Dicke hat von der schweren Belastung der Stadt Solingen
gesprochen. Es mag den Anschein Haben, als ob im Vergleich zu den Städten die Kreise niedrig
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belastet sind. Wenn man aber einen gerechten Vergleich ziehen will, so müssen die Kreissteuern
zu den Gemeindesteuernhinzugerechnetwerden und dann gibt es sehr wenige oder fast gar leine
Gemeinden, namentlich in den gebirgigen ärmeren Teilen des Rheinlandes, die nicht weit über
200«/« haben.

Herr OberbürgermeisterDicke hat auf den Gegensatz zwischen Stadt und Land angespielt.
Diese Frage weiter zu verfolgen, ist vielleicht nicht opportun. Im vorigen Jahre ist in der
Sitzung der Kommissionauch auf den Gegensatzvon Stadt und Land hingewiesen worden. Ich
will nur leise andeuten: Die Kulturaufgaben des preußischen Staates sind verteilt zwischen Staat
und Gemeinden, und auch die ärmsten Gemeinden der Berge tragen durch ihre Stciatssteuern zur
Erfüllung von Kulturaufgaben in den großen Städten bei. Ich erinnere nur an die Gymnasien
und all die anderen Lehranstalten. Dorthin müssen die Bewohner des Landes für teueres Geld
ihre Jungen schicken, während die Bewohner der großen Städte diese Anstalten vor der Türe
haben. (Sehr richtig! — Zuruf wir haben ja gar keine Anstalt!)

Meine Herren! Ich komme zum Schluß und bitte Sie dringend, es bei der vorjährigen
Beschlußfassungzu lassen. Der Herr OberbürgermeisterDicke hat mich den aävoliÄtus äiabali
genannt, anknüpfendan ein Wort des Herrn Landeshauptmanns in der vorigen Sitzung. Damals
war es eine liebenswürdige, wohlwollendeKritik. Heute könnte es den Anschein erwecken, als ob
ich als Berichterstatter Sie nicht ausführlich und gründlich über die Tragweite Ihres Beschlusses
informiert hätte. Ich muß mich dann mit dem Herrn AbgeordnetenKrawinkel trösten, von dem in
der letzten Kommissionssitzung gesagt sein soll, er wäre so schlimm wie drei Landräte. (Große Heiterkeit.)

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteMolenaar.
Abgeordneter Molenaar: Meine sehr geehrtenHerren! Ich möchte an ein Wort erinnern,

das der Oberbürgermeister Becker, unser hochverehrterfrüherer Vorsitzendervor einigen Jahren
hier gesprochen hat. Er sagte, die anregenden Debatten hier im Landtage kommen in der Regel
aus der III. Fachkommission,und das hat sich ja auch heute wieder bewährt. Es siud wieder
Vorgänge zu verzeichnen,wie sie sich früher abgespielt haben. Aber ich darf den gemachten
Aeußerungen gegenüberkonstatieren,daß die Verhandlungen in der III. Fachkommission unter dem
verehrten Herrn VorsitzendenLcmdrat von Stedman in diesem Jahre harmonisch verlaufen sind.

Die einzigeFrage, die besondersin Betracht kam, war die hier vorliegende,und da ist
allerdings gesagt worden: Wir wollen uns nicht so eingehend damit befassen. Der Gegenstand
führt uns zu weit. Dem hat niemand widersprochen,und damit war die Sache, soweit ich mich
dessen erinnere, erledigt. Unser verehrter Herr Vorsitzender hat vorgeschlagen: Wir wollen uns
damit bescheiden.

Aber weiter kommt ein anderer Punkt in Frage, und ich glaube, ich kann hier mit einem
Wort die Debatte in etwa aufklären. Es ist ein Wort, das der verehrte Herr Landrat von
Hammersteingesprochen, das er geschriebenund das er nachher gestrichen hat, und dieses gestrichene
Wort ist mir sehr im Gedächnis geblieben. Der Antrag in Betreff der fraglichen100 000 Mark
lautete vorher: „vorläufig einzusetzen" und dieses Wort „vorläufig" ist dann nicht in den Antrag
hineingekommen, und dieses Wort „vorläufig" ruft die Befürchtungenwach, die uns alle beherrscht
haben. Aber wir haben die 100 000 Mark bewilligt.

Wenn jedoch dieser Antrag nun weiter gehen sollte, wenn nun Jahr um Jahr dieser
Fonds erhöht werden müßte, so müßten wir uns dem allerdings widersetzen. Nach den Aus¬
führungen des Herrn Landeshauptmanns ist das aber nicht zu befürchten, und ich glaube, wenn
wir den Antrag des Herrn OberbürgermeistersDicke annehmen, — der ja eigentlich nichts weiter
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will, als was wir auch wollen (Widerspruch)— dann können wir uns damit auch zufrieden geben.
(Widerspruch.)

Dann möchte ich bitten, ihn noch einmal zu verlesen.
Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann von Renvers: Der Antrag des Herrn OberbürgermeistersDicke ging

viel weiter. Der Herr Oberbürgermeisterhat gesagt, die Summe von 100 000 Mark soll, soweit
sie durch Vertrage noch nicht belastet ist, gestrichen weiden, das heißt mit anderen Worten:

Wenn zwei Vertrage über 20 000 Mark abgeschlossensind, werden 60 000 Mark gestrichen.
Dagegen möchte ich protestieren.

VorsitzenderSpiritus: Das Wort ist nicht weiter gewünscht. — Ich schließe die
Debatte und frage den Herrn Berichterstatter, ob er noch das Wort wünscht. — Der Herr
Berichterstatterverzichtet.

Meine Herren! Es handelt sich um die Abstimmung über die Anlage 0 zu dem
Straßenbau-Haushaltsplan, und dazu liegt ein Antrag des Herrn AbgeordnetenDicke vor, den ich
nochmals verlesenwerbe. Herr Dicke beantragt:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen, die Ausführung des Beschlusses vom 12. März
1908, betreffendErhöhung des L-Fonds, wird, soweit es noch möglich, eingestellt.
Der Provinzialausschußwird ersucht, dem nächsten Provinziallandtage die Angelegenheit
erneut vorzutragen."

Meine Herren! Da es sich um einen Antrag handelt, der eine bestehende Vorlage, den
Straßenbau :c. betreffend, abändern soll, ist meinem Dafürhalten nach ein Abänderungsantrag
vorhanden. Sollten Sie dem Antrage des Herrn Abgeordneten Dicke zustimmen, würde an der
Position des Haushaltsplans von 100 000 Mark, soweit das noch möglich ist, soweit nicht schon
Verträge vorliegen, ein Abstrich gemacht werden müssen. Es deckt sich das auch mit der Auf¬
fassungdes Herrn Landeshauptmanns,

Es ist dies also ein Abänderungsantrag, über den nach der Geschäftsordnungzunächst
abzustimmensein würde. Ich frage Sie, ob bezüglichdieser Art der Behandlung bei Ihnen ein
Bedenken obwaltet. (AbgeordneterDicke: Zur Geschäftsordnung!)

Zur GeschäftsordnungHerr AbgeordneterDicke!
AbgeordneterDicke (Zur Geschäftsordnung): Nachdemder Herr Landeshauptmann diefe

Erklärung abgegeben hat, und nachdem ich die Befriedigung habe, diese Sache hier im Plenum
vorgetragen zu haben, wozn ich in der Kommission leine Gelegenheithatte, ziehe ich meinen Antrag
zurück. (Heiterer Beifall.)

Vorsitzender Spiritus: Dann, meine Herren, dürfte die Vorlage erledigt und ange¬
nommen sein. (Unruhe, Glocke des Vorsitzenden.)

Wir kommen dann zu Anlage v. Derr Herr Berichterstatterhat das Wort.
BerichterstatterAbgeordneterKesselkaul: Meine Herren! Auch hier schlägt die Kommission

Ihnen unveränderte Annahme der Vorlage vor, und zwar schließt hier der Haushaltsplan in
Einnahme und Ausgabe mit 50 000 Mark ab.

Vorsitzender Spiritus: Wird das Wort gewünscht?— Es ist nicht der Fall. Ich
stelle Ihre Zustimmung fest.

Nr. 11 der Tagesordnung:
Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Uebersicht über den Eisenbahnfonds und die
Förderung von Bahnunternehmungen.
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Berichterstatter i l Herr AbgeordneterDicke. Herr AbgeordneterDicke hat das Wort.
Berichterstatter Abgeordneter Dicke: Meine Herren! Ans der Seite 5 der Drucksache

Nr. 20 finden sich zwei Anträge. Der erste hat folgendenWortlaut:
„Der Provinziallandtag wolle
den bisherigenKredit zur Förderung von Kleinbahnunternehmungenunter Beibehaltung
der geltenden Bestimmungen über die Gewährung von Darlehen um 6 Millionen
Mark, also auf 32 Millionen Mark erhöhen."

Wie Sie aus dieser Drucksacheersehen, besteht der Fonds zurzeit in Höhe von
27 267 389 Mark. Aus diesem Fonds sind Darlehen gegeben in Höhe von 26 477 899 Mark.
Es bleibt mithin ein Betrag von 789490 Mark, der aber auch wieder gemindert wird um
die Summe von 550 000 Mark. Mithin ist der Fonds eigentlich erschöpft. Es liegen nun
wieder neue Anträge auf Bewilligung von Darlehen aus diesem Fouds vor, und der Provinzial-
ausschußhat eiuem im vorigen Jahre geäußerten Wunsche der Fachkommission entsprochen,indem
er Ihnen heute den Vorschlagmacht, den Fonds um 6 Millionen zu erhöhen.

Die Fachkommissionempfiehlt Ihnen einstimmig, auf diesen Vorschlag einzugehen. Es
bedarf keiner weiteren Ausführung, daß die Entwickelungdes Kleinbahnwesensvon außerordent¬
licher wirtschaftlicher Bedeutung für unsere Rheinproviuz ist. Das ist die beste Begründung. Ich
empfehleIhnen demgemäßdie Annahme des Antrages. Ich glaube, es ist richtiger,wenn darüber
zunächst abgestimmtwird, weil zu Ziffer 2 eventuell Differenzenobwalten könnten. (Kleine Pause.)

Da meine Befürchtung nicht geteilt wird, meine Herren, so kann ich gleich zu Nr. 2
übergehen. Der Antrag lautet:

„Der Provinziallandtag wolle
unter Abänderung des Beschlusses I, 2 des 38. Rheinischen Provinziallandtages vom
2. Juni 1894 bestimmen,daß für die Benutzung von Pruvinzialstraßen durch Bahnen
eine Abgabe von 10 Pfennig für das Meter benutzterStrahenstreckejährlich zu ent¬
richten ist."

Ich glaube, im Einverständnis mit dem Herrn Landeshauptmann zu handeln, wenn ich
Ihnen auf einstimmigenBeschlußIhrer Fachkommissionvorschlage, diese Sache um ein Jahr zu
vertagen und sie zur nochmaligenErwägung an den Piovinzialausschuß zurückzuverweisen.Meine
Herren! Durch unsere vorhergegangeneDebatte ist die Zeit sehr in Anspruch genommen. Es
würde also zu weit führen, wenn ich die einzelnenTatsachen, die in der Kommissiongegen den
Antrag des Prouinzialausschussesvorgeführt wurden, hier noch vortragen wollte. Das Resultat
wird wohl dasselbe sein. Sie werden sich einem einstimmigenVorschlage Ihrer Kommissionauf
Zurückverweisung der Sache anschließen. Mit diesem Vorschlage ist auch der Herr Landeshauptmann
einverstanden.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung. — Das Wort wird nicht gewünscht.
Wir kommen zur Abstimmung. Meine Herren! Es könnte sich fragen, ob Sie getrennte Ab¬
stimmung über die VorschlägeIhrer Fachkommissionwünschen. — Auch das ist nicht der Fall.
Dann stelle ich fest, daß Sie die Vorlage so, wie sie aus der Fachtommission herausgekommenist,
mit der von der Fachkommission beschlossenen Aenderung einstimmigangenommenhaben.

Wir kommen zu Nr. 12 der Tagesordnung:
Antrag der Geschäftsordnungskommission zu dem Bericht und Antrag des
Prouinzialausschusses, betreffend eine Aenderung der Geschäftsordnung
des Provinziallandtags.
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Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete von Schütz. Der Herr Abgeordnete hat das
Wort.

Berichterstatter Abgeordneter von Schütz: Meine Herren! Nach der bestehendenGe¬
schäftsordnungbestehen neben der Wahlprüfungskommissionund der Geschäftsordnungskommission
sogenannte Fachkommissionen,die sich an sich gleichwertig gegenüberstehen. Zum Resort der
I. Fachkommissiongehört das Gebiet der allgemeinen Finanzverwaltung im Sinne der Abtei¬
lung I (ü, der Zentralverwnltung und Provinzinluerwaltung.

Nun ist es vor zwei Jahren vorgekommen,daß ein Antrag von einer anderen Fach¬
kommission gestellt worden ist, und zwar der Antrag, über den wir uns eben ja ziemlich eingehend
unterhalten haben, ein Antrag, wonach der Provinzinlausschußerwägen möge, ob weitere Mittel
in den nächstjährigenHaushaltsplan einzustellen seien. Die I. Fachkommissionhat dazu folgende
Stellung genommen:

Sie hat im Jahre 1907 der Auffassung Ausdruck gegeben, daß der Antrag der
III. Fachkommission — Drucksachen Nr. 60 —, betreffendUnterstützungdes Gemeindewegebaues,
in welchem unter III der Piovinzialcmsschußbeauftragt wurde, eventl. entsprechend höhere Mittel
in den Haushaltsplan für 1908/09 einzustellen, als eine zur allgemeinen Finanzverwaltung
gehörende Angelegenheitder I. Fachkommission vorzulegengewesen wäre, und hat damals beschlossen,
den Provinzinlausschußum weitere Veranlassung zu ersuchen.

Der Provinzialausschuh hat sich nach reiflichenErwägungen der Ansicht der I. Fach¬
kommission teilweise angeschlossen und hat sich über die zu treffendenMaßnahmen mit der I. Fach¬
tommissiongeeinigt. Die I. Fachkommission hat darauf folgenden Beschluß gefaßt:

Die I. Fachkommissiongibt der UeberzeugungAusdruck,daß es zur Wahrung der
Ordnung in den Finanzen der Provinz erforderlich ist, daß Beschlüssevon Fach¬
kommissionen,welche die Aufwendung von Provinzialmitteln erfordern, die in den
vom Provinzialausschussevorgelegten Haushaltsplänen oder sonstigen Vorlagen nicht
oder in abweichenderHöhe vorgeschlagensind, vor der Beratung im Plenum des
Landtags der 1. Fachkommission zu überweisensind.

Es kommt hier in Betracht, daß zu unterscheiden ist, ob wir eine Budgetkommissionim
Sinne der Budgetkommissiondes Abgeordnetenhauseshaben oder ob wir die nicht haben. Nach
unserer Geschäftsordnunghaben wir sie tatsächlichnicht, und wenn die I. Fachkommission damals
den weitgehendenAnspruchgestellt hat, daß sämtliche Angelegenheiten,die zur allgemeinenFinanz-
Verwaltung gehören, der I. Fachknmmissionohne weiteres überwiesen werden müßten, so wäre
damit tatsächlicheine Butgetkommissiongeschaffen.

Der Provinzialausschuhhat sich nicht der Ansicht anschließen können, daß es wünschenswert
wäre, eine derartig weitgehende Aenderung zu treffen. Dagegen ist man davon ausgegangen —
und die Geschllftsurdnungskümmissionhat sich der Ansicht angeschlossen, — daß es doch wohl
richtig wäre, daß wichtige Vorlagen, die einen wesentlichen Einfluß auf den Haushaltsplan aus¬
üben oder die Provinz für die Zukunft binden, doch nicht nur in den Fachkommissionen geprüft
weiden, die zufällig mit der Sache zu tun haben, sondern einheitlichauch noch nebenher in der
I. Fachkommission geprüft werden, in der die Fäden der Finanzverwaltung zusammenlaufen.

Die I. Fachkommissionhat den Haupt-Haushaltsplan vorzuberaten. Nun kam in der
Kommissionzur Sprache, ob es nicht vielleicht richtig wäre, nicht dem Vorschlage des Prouinzial-
ausschusses zu folgen, wonach die I. Fachkommission den Antrag der anderen Kommissionennach-
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beraten soll, sondern ob es nicht richtig wäre, vielleicht eine gemeinschaftliche Sitzung beider Kom¬
missionen herbeizuführen.

Man war der Ansicht, daß es wünschenswertwäre, in der Beziehung an dem Vorschlag
des Provinzialllusschussesnichts zu ändern, daß es dagegen richtig wäre, wenn doch der Versuch
gemacht würde, Gegensätze zwischen den beiden Kommissionenmöglichst zu vermeiden,auf daß die
Gegensätzehier nicht im Hause zum Vortrage kommen. Es werden viele Fälle sein, in welchen
die beiden Kommissionen sich durch gegenseitiges Aussprechen voll verständigenkönnen,verständigen
werden; das ist erwünscht, und deshalb hat die Geschäftsordnungskommission vorgeschlagen, zunächst
zwar den Antrag des Provinzialllusschussesunverändert anzunehmen,aber den Zusatz zu machen:

„Trägt letztere Fachkommission(das wäre also die I. Fachkommission)gegen die ihr
vorgelegtenBeschlüsse der anderen Fachkommission finanzielle Bedenken, so ist zunächst
in gemeinschaftlicherSitzung beider Kommissionenauf einen einheitlichen Antrag beider
Kommissionen hinzuwirken."

Es wäre also damit festgelegt: Es muß gemeinschaftlich beraten werden. Wird keine
Einigung erzielt, dann würden eben nach dem Absatz I der Vorschriftenbeide Anträge beider
Kommissionen dem Landtage vorgelegt werden, und es würde darüber abzustimmen sein, wenn eben
ein Gegensatz vorhanden ist.

Meine Herren! Es handelt sich zwar um eine Vorlage, die die Bedeutung und die
Macht der I. Fachkommission enorm stärkt. Aber es wird doch wohl richtig sein, diesen Vorschlag
des Provinzialllusschussesanzunehmen. Eine einheitliche Finanzverwaltung ist doch für die Provinz
außerordentlichwichtig,unbedingt notwendig, und es ist deswegenauch richtig, daß eine Kommission
des Landtages diese Fragen einheitlich prüft.

Ich darf Ihnen daher im Namen der Geschäftsordnungkommission vorschlagen, den Antrag
des Provinzialllusschussesanzunehmen und zugleich den von mir bereits verlesenen Zusatz zu
beschließen, außerdem zu beschließen, daß der neue Paragraph der Geschäftsordnungnicht hinter
§ 27, sondern hinter § 28 eingefügt wird. Es wurde das für richtig gehalten, weil auch § 28
über die Fachkommissionen spricht und der neue Paragraph sich da besser angliedert.

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung und frage, ob das Wort gewünscht
wird. — Das ist nicht der Fall.

Meine Herren! Wir kommen zur Abstimmung, und zwar lasse ich abstimmenüber den
Antrag, wie er aus der der Geschäftsordnungskommission hervorgegangenist. Ich bitte diejenigen
Herren, die gegen den Vorschlag der Geschäftsordnungskommissionsind, sich zu erheben. — Es
«hebt sich niemand. Der Antrag der Geschäftsordnungskommission ist angenommen.

Wir gelangen zu Nr. 13:
Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten
der Fürsorgeerziehung Minderjähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900
sowie Voranschlag für die Fürsorgeerziehungsanstalt Fichtenhain.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterDr. Venn, dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter AbgeordneterDr. Venn: Meine Herren! Der Haushaltsplan über die

Kosten der FürsorgeerziehungMinderjähriger schließt ab mit 1965 350 Mark, gegenüber 1 798 100
Mark des vorigjährigen Haushaltsplans ein Mehr von 167 250 Mark, an dem die Provinz mit
einem Drittel, also etwa 55 000 Mark, beteiligt ist.

Der Gesamtzuschußder Provinz beträgt 643100 Mark gegenüber einem Staatsbeitrag
von 1286 200 Mark. Der Rest von 35 000 Mark wird gedeckt durch Heranziehung der unter-

14
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HaltspflichtigenAngehörigen der Zöglinge zur Erstattung der Kosten und vereinzelt auch der
Zöglinge selbst.

Das erwähnte Mehr des Haushaltsplans ist zurückzuführenin der Hauptsache auf die
größere Anzahl von Zöglingen und das dadurch bedingte Anwachsender Kosten für Verpflegung,
Bekleidung, ärztliche Behandlung, Beaufsichtigungusw. um 155 400 Mark. Die Verwaltungs-
kostcn der Zentralinstanz sind um 10 300 Mark gestiegen — das entspricht der Steigung im
Gehalt gemäß Besoldungplan.

Endlich finden Sie eine kleine Erhöhung der Ausgabe für Heizung, Beleuchtung,Porto-
ufw. um 1500 Mark entsprechend der Vermehrung der Geschäfte.

Die II. Fachkommifsionempfiehlt die unveränderte Annahme des Haushaltsplans und
ebenfo auch der Nebenhaushaltspläne über die Anstalt Fichtenhain über die befonderes nichts zu
erwähnen ist. Die Steigerung der Ausgaben bei Fichtenhain beruht einmal, ebenfo wie im
Haupt-Haushaltsplan, auf der planmäßigen Steigung der Gehälter und auf einer Erhöhung der
Pflegekosten. Die Sätze für den Haushaltsplan der Anstalt Fichtenhain im vorigen Jahre waren,
wie Ihnen damals mitgeteilt worden ist, mehr versuchsweise eingestellt worden, weil Erfahrungen
vor Abschluß des ersten Rechnungsjahres noch nicht vorlagen. Den diesjährigen Aufstellungen
liegen die inzwischengesammeltenErfahrungen zugrunde, die gezeigthaben, daß einzelnePosten,
insbesondere die für Beleuchtung, Heizung, Bettzeug, Wäsche und insbesondere für Bekleidung
erhöht weiden mußten. Demgegenüber stehen aber Erhöhungen in den Einnahmen sowohl aus
dem Landwirtschafts-als auch aus dem Arbeitsbetrieb.

Im übrigen aber wurde in der Fachkommission seitens der Verwaltung mitgeteilt, daß
der Haushaltsplan in einem wesentlichen Punkte seiner Grundlagen nicht stimme, nämlich in
der Berechnungder voraussichtlichen Anzahl von Zöglingen.

In der Zusammenstellung auf Seite 269 finden Sie, daß die Verwaltung für das
kommende Jahr mit einem Zuwachs von 1200 Zöglingen rechnete,eine Ziffer, mit der man nach
den bisherigen Erfahrungen rechnen konnte und die wesentlichdarauf basierte, daß man auch für
das laufende Jahr 1200 Neueinweisungenannahm. Statt dessen sind im laufenden Jahre 1850
Zöglinge überwiesen worden, eine Ziffer, die in keinem der früheren Jahre auch nur annähernd
erreicht worden ist. Dieses unerwartete Anwachsen einer bisher in etwa gleichbleibenden Ziffer
ist zunächst zurückzuführenauf die zurzeit bestehende Arbeitslosigkeit, außerdem aber auch auf die
veränderte Rechtsprechung der obersten Gerichte.

Wie Ihnen ja bekannt ist, konnte bisher auf Grund der Rechtsprechungdes Kammer«
gerichts die Fürsorgeerziehung dann nicht angeordnet werden, wenn lediglich Hilfsbedürftigkeit
im armenrechtlichenSinne vorlag und das Kammergericht nahm eine solche „künstliche"Hilfs¬
bedürftigkeitauch dann an, wenn infolge richterlicher Anordnung die Kinder von den Eltern getrennt
wurden. Das Oberverwaltungsgericht hat nun im Jahre 1908 dahin entschieden,daß die
Armenverbände in solchen Fällen zu Aufwendungen nicht verpflichtet feien, vielmehr Fürfolge«
erziehung einzutreten habe, die nichts anderes sei als eine Ausführung des ß 1666 des Bürger¬
lichen Gefetzbuches,der dem Richter die Anordnung der Trennung von Eltern und Kindern
gestattet.

Wenn es auch als Vorzug anzusehenist, daß infolge dieses Urteils mehr jüngere Kinder
als bisher der Fürsorgeerziehung überwiesen werden — im laufenden Jahre wurden 105 noch
nicht schulpflichtige Kinder überwiesen, in den Jahren 1901 bis 1907 zusammen nur 215
— so ist doch durch diese Rechtsprechungein Zustand geschaffen,der der Regelung durch
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Abänderung der gesetzlichen Vorschriften dringend bedarf, wie auch in der Verhandlung des
preußischen Abgeordnetenhausesallseitig anerkannt worden ist.

Auf Befragen wurde in der Fachkommission Bericht erstattet über die verschiedenen Arten
bei Unterbringung der Fürsorgezöglinge in Anstalten, insbesondere über die Unterbringung der
Geschlechtskranken und Lungenkranken,ferner über die Ausbildung einer größeren Anzahl von
Zöglingen der Provinzen Hannover, Westfalen und der Rheinprovinz zum Seedienst auf einem
von der Provinz Westfalen angekauften Schulschiff„Klar zum Wenden". Die Fachkommission
nahm hiervon mit Interesse Kenntnis und fand nichts zu erinnern. Es wurde der Wunsch
geäußert, die Verwaltung möge, soweit dies möglich sei, im nächsten Jahre nähere Mitteilungen
über die bisherigen Erfolge des Fürsorgeerziehungsgesetzesin der Rheinprovinz machen, was von
der Verwaltung bereitwilligstzugesagtwurde.

Sodann kam noch zur Sprache, daß der AbgeordneteHeckenroth die Behauptungen, die
er im vorigen Jahre im preußischen Abgeordnetenhausebezüglich der Ausführung der Fürsorge¬
erziehung in der Rheinprovinz aufgestellt habe und die von der Verwaltung bereits im vorigen
Jahre widerlegt worden seien, in diesem Jahre in der Sitzung vom 4. März wiederholt habe.
Der Referent der Provinzialverwaltung, dem der Verhandlungsberichtam Montag zugegangenist,
hat noch am gleichen Tage in Altenkirchen Ermittelungen angestellt und der II. Fachkommission
darüber Bericht erstattet. Der Herr Referent beabsichtigt auch dem Hause nachher über die
Angelegenheitzu berichten. Die II. Fachkommission hat mich beauftragt, hier zu erklären, daß die
Aufklärung, die uns die Verwaltung gegeben,die Haltlosigkeitder Darlegungen des Abgeordneten
Heckcnroth ergeben hat und daß sie nach wie vor der Verwaltung und deren Referenten ihr vollstes
vertrauen entgegenbringt.

Namens der II. Fachkommissionhabe ich die Ehre, die unveränderte Annahme der
Haushaltspläne zu beantragen.

Vorsitzender Spiritus: Wird das Wort gewünscht? Das Wort hat der Vertreter des
Herrn Landeshauptmanns, der Herr Geheimrat Schmidt.

Geheimrat Schmidt: Meine Herren! Wie Sie bereits von dem Herrn Referenten
gehört haben, hat der Abgeordnetezum PreußischenLandtag, Herr Pfarrer Heckenroth aus Alten-
kirchen, bei der Beratung der Fürsorgeerziehungsangelegenheitenheute vor acht Tagen im Abge-
vrdnctenhlluse wiederum mehrere Punkte in der Ausführung der Fürsorgeerziehungdurch die Rheinische
Provinzialverwaltung bemängelt und sich dabei auch mit meiner Person beschäftigt.

Meine Herren! Der genannte Herr Abgeordnetehat zunächst wieder hervorgehoben,daß
m der Rheinprovinz zu wenig Fürsorgezöglingezuerst in Familienerziehunghineinkämen,daß die
Rheinprovinzin nicht zu billigender Weise die Anstaltserziehungbevorzuge.

Ich habe bereits im vorigen Jahre Ihnen über dieses Vorbringen Auskunftgeben können
und will heute auf die Sache nicht mehr näher eingehen. Ich kann nur nochmals erklären, daß
d« Rheinprovinz in der Anstaltserziehungsolange um einige Prozent über dem Durchschnittvon
Preußen stehen wird und stehen muß, als in der Rheinprovinz so unverhältnismäßig viele ältere,
besondersstark verwahrlosteMinderjährige zur Fürsorgeerziehung überwiesen weiden, wie das seit
dem Bestehen des Gesetzes stets der Fall gewesen ist.

Wenn der Herr AbgeordneteHeckenrothsagt, „man wende ein, es fänden sich in der
Rheinprovinznicht genügend Familien", fo weiß ich nicht, wen er unter dem „man" vor Augen
gehabt hat. Von der Rheinischen Provinzialverwaltung ist die Behauptung, es seien nicht genug
Familien in der Rheinprovinz vorhanden, noch niemals aufgestellt worden. Wir haben Familien
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genug für jüngere, weniger verwahrloste Elemente. Für Elemente aber, wie wir sie jahrein jahr¬
aus zu Hunderten unterbringen müssen, die, wenn es Mädchen sind, schon jahrelang Gewerbsun-
zucht getriebenhaben, und wenn es Jungen sind, schon mehr Monate Gefängnis gehabt haben,
als sie Jahre, alt sind, für derartige Elemente sind allerdings in der Rheinprovinz zur ersten Unter¬
bringung Familien nicht zu finden, Familien für derartige Elemente, meine Herrn, gibt es in ganz
Preußen nicht, (Sehr richtig!) auch nicht im Kreise Altenkirchen.

Meine Herren! Ich komme nun zu den Angelegenheiten,die mich persönlich betreffen.
Der Herr Abgeordnetehat im vergangenenJahre im Abgeordnetenhaufegesagt, es sei dem Herrn
Landeshauptmann der Rheinprovinz von den Geistlichen der Synode Altenkirchen angeboten
worden, ihm bei Ausführung dieses Gesetzes helfen zu wollen; es sollte ihm die Arbeit leicht
gemacht werden dadurch, daß eine Kommissionbestimmt würde, an die er sich nur zu wenden
brauchte, wenn er Fürsorger wählen wolle. „Leider", so fährt der AbgeordneteHeckenroth fort,
ist diefe Kommifsionniemals in Funktion getreten; man scheint die Mitarbeit nicht gewünscht zu
haben."

Meine Herren! Dies habe ich im vorigen Jahre bestritten und habe erklärt, es sei uns
von einem derartigen Vorgang nichts bekannt. Ich dachte, als ich das im vergangenenJahre las,
an irgend etwas Besonderes, etwa an die Bildung eines Fürsorgeerziehungsvereins,und die nach
dieser Richtung hin erfolgte Durchstöberung sämtlicher Alten durch meine Beamten blieb ohne
Ergebnis.

Nachdem aber der Herr AbgeordneteHeckenrothjetzt im PreußischenAbgeordnetenhause
auf die Sache zurückgekommen ist und gesagt hat, es habe ein Schriftwechsel in dieser Angelegen¬
heit mit dem Landeshauptmann und auch eine Besprechung zwischendem Präses der Synode,
Herrn Superintendenten Müller in Altenkirchen und mir selbst stattgefunden, da bin ich, wie Sie
vorhin gehurt haben, zur näheren Aufklärung am vorigen Montag nach Altenkirchen gereist und
habe dort unter gütiger Mitwirkung des Herrn Pastor Müller aus Schoenebergbei Altenkirchen,
eines Neffen des im 82. Lebensjahr stehenden, vor 8 Tagen von einem Schlagcmfall betroffenen
Superintendenten erfahren, daß in der Tat Ende 1901 verfchiedenc Briefe zwischen dem Super¬
intendenten und hier gewechselt worden sind, die schließlich zu einer Besprechungzwischen dem
Genannten und mir am 26. Februar 1902, also vor jetzt über ? Jahren, hier im Hause geführt
haben. Bei dieser Besprechung handelte es sich aber lediglichum die Bereitwilligkeitvon Pfarrern
der Synode Altenkirchen zur Uebernahmedes Amtes als Fürforger bezw. um die Erklärung des
Herrn Superintendenten, er sei bereit, falls wir es wünschten, Pfarrer als Fürsorger für den
SynodcilbczirkAltenkirchen zu benennen. Meine Herren! Das ist eine derartig einfache, ich möchte
— und namentlich für die damalige Zeit — fagen, fast alltäglicheAngelegenheit, daß die Ver¬
waltung im vorigen Jahre nicht entfernt daran dachte, dieselbe würde ausreichen, um sie in dem
Abgeordnetenhauseder preußischen Monarchie in Berlin vorzutragen. Ich darf aber die Notiz,
die von mir gleich am Tage der Befprechungüber deren Verlauf aufgenommenund zu den Akten
gebrachtworden ist, vorlesen. Dieselbe lautet:

Düsseldorf, den 26. Februar 1902.

Bei der heute mit dem Superintendenten Herrn Müller aus Almersbach stattgehabten
Erörterung hinsichtlich der Anstellung von Fürsorgern im Kreise Altenkirchen erklärte derselbe sich
mit der bisherigen Bestellung von zwei Fürsorgern durchaus einverstanden. Herr Lehrer Grün
eigne sich sehr für das Amt und versäumenie, bei der Unterbringung von Fürforgezöglingensich
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nach den Verhältnissenin der betreffendenStelle genau zu erkundigenund mit dem betreffenden
Geistlichen sich ins Einvernehmen zu setzen. Der GemeindevorsteherSchmidt sei auch der Sache
gewachsen und rührig. Auch sei die Einteilung der Bezirke angemessen. Sobald indeß sich ein
Bedürfnis zur Vermehrung der Fürsorger herausstellensollte, sei er gerne erbötig, einen geeigneten
Pfarrer als solchen vorzuschlagen. Im übrigen könne er sich hinsichtlich der Unterbringung und
Beaufsichtigung der Fürsorgezöglingenur gegen das System der Vereinsbildung aussprechen.

gez.: Schmidt,
Lllndcsiat.

Diese Notiz, meine Herren, beweist klar und deutlich, daß der Herr AbgeordneteHcckenroth
nicht berechtigtwar, im Ton der Beschwerde im preußischenAbgeordnetenhaus v̂orzubringen, daß
diesseits die Mitarbeit der Herren Geistlichen der Synode Altcnkirchennicht gewünscht worden
Ware. Von einem «Nicht Wünschenwollen" seitens des Landeshauptmanns war keine Rede. Der
Landeshauptmann konnte nur damals von dem Anerbieten keinen Gebrauch machen, weil er etwas
schneller bei der Hand gewesen war, als die Herren Geistlichender Synode Altenkirchen und im
Kreise Altenkirchenbereits Fürsorger ernannt hatte, ehe sich die Synode mit der Angelegenheit
befaßte. Wenn dann trotzdem die Geistlichen der Synode eine Kommission gebildet und auf
Inanspruchnahmevon Düsseldorf ans gewartet haben, so war hiervon hier nichts bekannt und hat
der Herr Landeshauptmann nichts damit zu tun.

Meine Herren! Der Herr Abgeordnete Heckenrothhat dann weiter im vergangenen
"chr erklärt, daß die von uns bestellten Fürsorger sich nicht mit den Geistlichenin Verbindung
setzten, bevor sie ein Kind in einer Familie unterbrächten,sondern daß sie sich darauf beschränkten,
«st hinterher von der erfolgten Tatsache der Unterbringung dem Geistlichen Mitteilung zu machen.
<luch dieses, meine Herren, habe ich im vergangenenJahre bestrittcn. Ich habe auseinandergesetzt,
daß unsere Fürsorger aufs strengste angewiesen seien, sich jedesmal vorher mit den Geistlichenin
^crbindung zu setzen, und ich habe erklärt, daß dies, abgesehen von wenigenFällen, auch stets im
K«ise Altenkirchender Fall gewesensei. Nur ein Fürsorger, — ich hatte dabei den Gemeinde¬
vorsteher Vollberg zu Niederdreisbach,Kreis Altenkirchen,der anstelle des cbengencmnten Schmidt
getreten ist, im Auge — habe dies in einigen Fällen versäumt; er sei aber entsprechendEnde
1905 beschieden worden.

Der Herr AbgeordneteHeckenroth antwortet in diesem Jahre folgendes:
«Ich gebe meinem Herrn Vorredner darin recht, daß es notwendig ist, daß diejenigen,^»

°«en Hand die Ausführung diefes Gesetzes liegt, sich rechtzeitigmit den Geistlichenund Lehrern
!" ^"dindung setzen, um geeignete Familien zu finden. Ich habe im vergangenen Jahre hier
darüber Klage geführt, daß das von feiten der Landesverwaltung der Rheinprovinz nicht geschehen
'>t, und wenn der GeheimeRcgierungsrat Schmidt im Provinziallandtage des vergangenenJahres
"Us diese meine Ausführungen behauptete, daß au sich sämtliche Fürsorger den Auftrag hätten, sich
Mtt den Geistlichen in Verbindung zu setzen, und daß sie es auch täten, dann erwidere ich ihm heute
^Us Grund meiner Erfahrungen, daß das in Altenkirchen nicht im geringstender Fall ist. Er hat
«Mals erwähnt, es sei nur ein Fürsorger in unserem Kreise gewesen, der es versäumt hätte, und

auch nur in einzelnen Fällen. Ich erwidere ihm in vollständigem Einverständnismit meinem Amts-
ollcgen in Altenkirchen,daß wir bis heute in keinem einzigenFall jemals gefragt worden sind,

k>ne Familie geeignet sei, ein Kind aufzunehmen,oder nicht."
Meine Herren! Wenn Herr Pfarrer Heckenroth diefe Behauptung so ganz im allgemeinen

"Wellt und sagen will, er sei überhaupt noch niemals gefragt worden, dann darf ich Ihnen hier
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einen ausgefüllten Fragebogen über die Verhältnisse einer Familie vom Januar 190? vorzeigen,
in dem der Herr Pfarrer Heckenroth mit eigener Hand (Heiterkeit)— ich lege hier das Blatt
auf den Tisch des Hauses — bei der Frage Nr. 20: „Stehen seitens des Bürgermeisters und
des Geistlichen der Unterbringung Bedenken entgegen? Bejahendenfalls: welche?" hingeschrieben
hat: „Seitens des Pfarramts leine Bedenken. Heckenroth,Pfarrer". (Heiterkeit; Zurufe: Ueber¬
weisen Sie ihn zur Fürsorge.) (Große Heiterkeit.)

Wir haben aber auch den GemeindevorsteherVollberg vorgesternaufgefordert, uns darüber
genau Bericht zu erstatten, ob er seit dem diesseitigenMonitum diese Befragung der Geistlichen
jemals noch unterlassen hatte, und gestern kommt sein Telegramm:

„Landeshauptmann Düsseldorf. Bei Ortsgeistlichenin allen Fällen angefragt. Vollberg."
Nun, meine Herren, hat der Herr Pfarrer Heckcnroth sich ferner auf seinen Amtskollegen

in Altenkirchen berufen. Dieser Amtskollegeist Herr Pfarrer Scmmelroth in Altenkirchen, der am
Montag Abend die Liebenswürdigkeithatte, der Dringlichkeitder Sache wegen aus einer Gesell¬
schaft heraus zu kommen. Ich habe ihm den Satz vorgelesen, den ich Ihnen eben vorgetragen
habe, und darauf antwortete mir der Herr Pfarrer Semmelroth wörtlich:

„Den mir eben vorgelesenenSatz dürfte der Herr Pfarrer Heckenrothvon mir nicht
sagen. Ich bin sein einziger Amtskollegein Altenkirchen. Mir sind bisher etwa drei Fälle bekannt,
in denen die Anfrage vorher nicht erfolgt ist. Ich habe die Fälle notiert und werde sie nach
Düsseldorf mitteilen. In allen übrigen Fällen bin ich stets vorher gefragt worden."

Diese Notiz, meine Herren, habe ich im Beisein des Herrn Pfarrers Semmelroth, des
Herrn Pfarrers Müller sowie der Fürsorger im Bezirk des Pfarrers Semmelroth, Hauptlehrer
Steil aus Altenkirchenund Witwe Lehrer Grün aus Obcrerbach niedergeschrieben. Der Herr
Pfarrer Semmelroth erklärte dabei dem eben genannten Steil, sich zu ihm wendend: „Ich muß
Ihnen zugeben, Herr Hauptlehrer, daß Sie stets in sämtlichenFällen mich vorher gefragt haben."
Am folgendenTage teilt Herr Pfarrer Semmelroth hierher mit, daß er nicht in nur 3, sondern
in 6 Fällen nicht gefragt worden fei. Diefe Fälle werden noch aufgeklärt werden müssen; es steht
aber fest, daß Herr Pfarrer Semmelroth in allen übrigen Fällen befragt worden ist.

Was nun den Herrn Pfarrer Heckenroth selbst betrifft, so waren bezw. sind in seinem
Pfarrbezirk tätig einmal der mehrgenanntc Lehrer Grün, an dessen Stelle später der Hauptlehrer
Steil getreten ist, der aber in dem Bezirke niemals ein Kind untergebracht hat, und dann die
Witwe Grün, die heule noch Fürsorgerin ist. Ich habe sofort der Frau aufgegeben,mir sämtliche
Fälle, in denen von ihrem Mann und ihr bisher Kinder in dem Bezirk des Herrn Pfarrers
Heckenroth untergebracht worden sind, aufzufchrciben und mir zu sagen, ob dabei an den Herrn
Pfarrer Heckenroth die vorherige Anfrage gestellt wurden fei oder nicht. Sie schreibt wörtlich
folgendes:

Ober-Grbach,den 9. März 1909.

Auf das Schreiben von heute teile ich Ihnen ganz crgebenst mit:
1. Von meinem Mann waren vor ungefähr 5 Jahren drei Zöglinge als Lehrlinge im

Pfarrbezirk des Pfarrers Heckenroth untergebracht. Jedoch, soviel ich weiß, mit Ge¬
nehmigung des Herrn Pfarrers.

2. Von mir war mit Genehmigungdes Herrn Pfarrers am 13. Januar 1905 ein Zög¬
ling in Familienpflcge untergebrachtworden, es mußte aber infolge fchlechter Behand¬
lung des Zöglings am 10. Oktober 1906 ein Wechsel stattfinden.
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3. Es waren in der Zeit vom 17. August 1905 bis 11. Juni 1908 vier Dienstmädchen
bei Metzger Jakob Graf zu Altenkirchcnuntergebracht. Habe jedoch vor der ersten
Unterbringung persönlich mit Herrn Pfarrer Heckenroth gesprochen.

4. Ferner waren je ein Dienstmädchenbei den Herren Hauptlehrer Steil, Doktor Zürn,
KreisausschußsekretärSchartenstein und zwei bei Kaufmann Haubrich.

Herr Steil und Schartenstein haben persönlich die Genehmigung des Herrn
Pfarrers eingeholt und mir Mitteilung davon gemacht, ehe Formular 15 abgesandt wurde.

5. Als ich die Genehmigung für die beiden anderen Stellen nachsuchen wollte, war der
Herr Pfarrer nicht zu Hause, die Schwägerin des Herrn Pfarrers versprach mir, dem¬
selben Mitteilung von der Unterbringung zu machen und falls in 2 Tagen kein
abschlägigerBescheid bei mir einginge, würde der Herr Pfarrer einverstanden sein.
Ein Schreiben ging nicht ein, deshalb hielt ich die Stellen für genehmigt.

6. Am 1. Januar 1909 habe ich ein Dienstmädchenbei Witwe Metzger Mögen zu
Altenkirchen untergebracht. Da nun meine Zeit kurz war, bat ich Frau Mögen zu
Herrn Pfarrer Heckenroth zu gehen und mit ihm zu sprechen. Frau Mögen erklärte
mir, der Herr Pfarrer sei einverstanden.

Um nun doch persönlich zu ihm zu kommen, habe ich Formular 32 selbst in
seine Wohnung gebracht,traf ihn jedoch nicht an.

Die Fürsorgerin:
gez: Frau Grün."

Meine Herren! Diesen Auskünften der Fürsorger habe ich nichts hinzuzufügenund bitte
nur noch um Entschuldigung, daß ich Ihre Geduld so lange habe in Anspruchnehmen müssen,
"ch darf aber wohl feststellen, daß es dem Herrn Pfarrer Heckenroth auch diesmal nicht gelungen
O, eine berechtigte Bemängelung an der Ausführung der Fürsorgeerziehung in der Rhcinprouinz
vorzubringenund kann das Urteil darüber, ob es überhaupt richtig ist, derartige Angelegenheiten
vor den Landtag der Monarchie zu bringen, statt sich mit einem einzigen Worte schriftlich oder
mündlichan den Herrn Landeshauptmann zu wenden (Sehr wahr!) und ferner das Urteil darüber,
°b das, was ich Ihnen vorgetragenhabe, falsch oder unzutreffend ist, wie das behauptet ist, getrost
Ihnen anheimstellen. (Beifall.)

Vorsitzender Spiritus: Das Wort wird nicht weiter gewünscht.
Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er noch das Wort wünscht. (Wird verneint.)

Der Herr Berichterstatter verzichtet. Ich stelle fest, daß der Haushaltsplan unverändert an¬
genommen ist.

Es folgt Nr. 14:
Antrag derfelben Fachkommission zu dem Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses, betreffend den Fortgang in der Er¬
richtung weiterer Rheinischer Provinzial- Erziehungsanstal ten
für Fürsorgezöglinge männlichen Geschlechts, katholischen und
evangelischen Bekenntnisses.

Berichterstatterist Herr Abgeordnet« Dr. Venn, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter Dr. Venn: Meine Herren! Es handelt sich um einen

Zwischenbericht über den Fortgang der Arbeiten bis zur Vollendung der von Ihnen beschlossenen
Bauten. Die ganze Angelegenheit ist in Drucksache 14 ausführlich dargelegt. Ich kann mich
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daher ans die Mitteilung beschränken, daß in der Anstalt Rheindahlcn, mit Ausnahme einer
Wohnung für den Anstaltsgeistlichen,im großen und ganzen alles ungefähr fertiggestelltist.

Anlangend das erforderliche Personal kann ich mitteilen, daß ein Direktor, ein Geistlicher
und mehrere Lehrer bereits ernannt sind. Die Anstalt wird im Laufe diefes Jahres, etwa August,
dem Betriebe übergeben werden können.

Was die bei Solingen zur Errichtung kommende Erziehungsanstalt anbelangt, so sind
die vier Zuglingshäuser fertig eingedeckt und soll mit der Ausführung der übrigen Bauten alsbald
begonnen werden. Es steht zu erwarten, daß die Anstalt im Sommer des Jahres 1910 zur Er¬
öffnung gelangen kann.

Im Namen der 2. Fachkommission beehre ich mich zu beantragen:
Der Provinziallandtag wolle von dem Berichte Kenntnis nehmen und der weiteren
Ausführung der Beschlüsse vom 15. Februar 1906 entgegensehen

VorsitzenderSpiritus: Das Wort wird nicht gewünscht. Ich stelle Ihr Einverständnis
mit den Worten des Berichterstatters fest.

Wir kommenzum letzten Gegenstand der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusscs, betreffend Aenderung der §§ 3 und 7 der Vorschriften des
Rheinischen Provinzialvcrbandes für Ausführung der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger.

Ich gebe dem BerichterstatterHerrn AbgeordnetenDr. Venn das Wort.
BerichterstatterAbgeordneter Dr. Venn: Meine Herren! Es liegt Ihnen ein Bericht

und Antrag des Provinzialcmsschusses vor, betreffenddie Abänderung der W 3 und 7 der „Vor¬
schriftendes RheinischenProvinzialvcrbandes für die Ausführung der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger vom 12. Februar bezw. 14./15. Mm 1901 bezw. 11. März 1904 bezw. 15. März 1905".

Nach diesen Vorschriften sind die Ortsarmenverbände verpflichtet, zur Beschaffung der
ersten Ausstattung der Zöglinge zu leisten:

»,. bei Zöglingen unter 14 Jahren 60 Mark,
d. bei Zöglingen über 14 Jahren 70 Mark.

Dieser Satz hat sich aber als unzureichenderwiesen. Es ist nicht möglich, für diefen Betrag eine
vollständigeAusstattung, selbst bei bescheidenenAnforderungen,zu beschaffen; eine solche kostet durch¬
weg 70 bis 90 Mark und darüber, die Differenz hat bisher der Provinzialvcrband und der Staat
zulegenmuffen. Es liegt darin aber eine den Bestimmungendes 8 15 des Gesetzes widersprechende
Verschiebung in der Tragung der Kostenlast zugunstender Ortsarmenverbände, die ohnehin durch
die fortgesetztstarken Ucb«Weisungenvon Minderjährigen zur Fürsorgeerziehung eine bedeutende
Erleichterungin den Ortsarmenlasten erfahren.

Die II. Fachkommissionhat infolgedessen keinerlei Bedenken getragen, sich dem Antrage
des Prouinzialausfchufscsanzuschließen. Außerdem handelt es sich noch um eine im Interesse der
Verminderung des Schreibwerks zn treffende geringfügigeAenderung des z 3 der Vorschriften.
Sie foll herbeiführen,daß die Auskunftüber die Vermögcnsuerhältnisseeines neu zur Ueberweisung
kommenden Zöglings nach einem bestimmtenFormular gleich von vornherein klar und ausreichend
gegeben wird, damit zeitraubendeRückfragenvermiedenbleiben.

Auch in diefcm Punkte hat die II. Fachkommission den Ausführungen des Prouinzialaus-
fchuffes nur beitrcten können und beehre ich mich, Namens derselben die Annahme der Anträge
zu empfehlen.
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VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung. — Das Wort wird nicht gewünscht
Ich schließe die Verhandlung. Gegenanträge sind nicht gestelltworden. Ich darf daher feststellen,
baß Sie mit den Vorschlägeneinverstandensind.

Meine Herren! Wir sind mit der Tagesordnung zu Ende. Es erübrigt, daß ich Ihnen
die Vorschlägefür die morgigeTagesordnung unterbreite. Sie gehen dahin, daß zunächst auf die
Tagesordnung gestellt wird:

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
llusschusscs, betreffend Abänderung der Bestimmungen über die Besol¬
dungen und des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provin-
zialbeamtcn; BerichterstatterHerr AbgeordneterDr. Neuen DuMont,
und Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrage des Pro-
vinzialausschusses, betreffend die Wahl von Landesräten, und Vornahme
der Wahlen. —

Die Sache steht ja im engsten Zusammenhangedamit, und es wird auch derselbe Herr
Berichterstatterdas Wort dazu haben. —

Ferner
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses über die Ausführung des Beschlusses des 48. Provinzialland-
tags, betreffend die Befchaffung weiterer Dicnsträume für den Provinzial-
landtag und die Provinzialverwaltung.

Die I. Fachkommission legt Wert darauf, daß diese großen Vorlagen, die ich Ihnen vor¬
getragen habe, möglichst morgen zur Erledigung, auf alle Fälle aber zur Verhandlung gelangen.

Daran würde sich anschließen die Beratung über die Aenderungender Landgemeindeordnung
m Verbindung mit den diesen Gegenstand betreffendenPetitionen. Berichterstatterdes Provinzial¬
ausschusses in dieser Sache ist der Herr Abgeordnetevon Brenning.

Sollte dann noch Zeit übrig bleiben, so können noch folgende Gegenstände, die in den
Kommissionen fertiggestelltund ans Plenum gelangt find, zur Verhandlung kommen:

Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzmlaus-
schusses,betreffend die Petition des Provinzialverbandes der Gemcindebeamten der
Rheinprovinz vom 19. Oktober 1908 Nr, 436 auf Erweiterung der Satzungen
der Ruhegehaltskassen der Lcmdbürgermeistercienund Landgemeinden sowie der
Kreis-Kommunalverbändcnnd Stadtgemcinden der Rhcinprovinz zwecks Anrechnung
der Privlltdienstzeiten bei Versetzung der Beamten in den Ruhestand;
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Hochwasserschäden;
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses
zu dem Antrag von 8 Kreisen auf Bereitstellung von Geldmitteln seitens der
Provinz zur Versorgung ländlicher Kreise mit elektrischem Strom zu Licht- und
Kraftzwecken;
Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffendNeuwahlen und eine Ersatzwahlfür den Provinzinlausschuß,und Vornahme
der Wahlen. —

"as Letzte in der Voraussetzungund Annahme, daß die Regierungsbezirkesich über die von ihnen
zu PräsentierendenHerren bis morgen verständigt haben.

15
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Dann erlaube ich mir den Vorschlag,die Sitzung um 12 Uhr beginnen zu lassen. Es
wäre ja angenehmergewesen, bei der großen und reichhaltigenTagesordnung, die Sitzung früher
anzufangen. Aber die I. Fachkommission hat noch eine Reihe von Gegenständen zu beraten, die
sie im Verlauf der Zeit doch fertigstellenmöchte, und es würde wohl nicht gut angehen, vor 12
Uhr zu beginnen.

Darf ich also annehmen, daß Sie mit dem Beginn um 12 Uhr einverstanden sind und
mit den Gegenständen,die ich Ihnen zur Tagesordnung vorgeschlagen habe? (Zustimmung!) Ich
schließe die Sitzung.

(Schluß 3 Uhr 45 Minuten.)

Fünfte Sitzung
im Ständehaus zu Düsseldorf, am Freitag, den 12. März 1909.

Beginn 12 Uhr 17 Minuten.

1. Eingänge.
2. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend

Abänderung der Bestimmungenüber die Besoldungen und des Reglements über die dienstlichen
Verhältnisse der Provinzialbecnuten.

3. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrage des Provinzialausschusses, betreffend
die Wahl von Landcsräten, und Vornahme der Wahlen.

4. Antrag der 1. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausfchuffes über die
Ausführung des Befchlufsesdes 48. Provinziallandtags, betreffend die Beschaffung weiterer
Diensträume für den Provinziallcmdtag und die Provinzialuerwaltung.

5. Erste Beratung des Berichts und Antrags des Provinzialausschusses, betreffend den von der
Königlichen Staatsregierung zur gutachtlichen AeußerungvorgelegtenEntwurf eines Gesetzes,betref-
,^.„ ^ .^. ... c- ^ «,, - 23. Juli 1845 (G. S. S. 523),
fcnd Abänderungder Gememdeordnungfür die Rhemvrovmz,vom s^M^ i o?,« )m ^ S^435s
in Verbindung mit den zu dem GegenstandeeingegangenenPetitionen.

6. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausfchuffes,betreffend
die Petition des Provinzialverbandes der Gemeindebeamtender Nheinprovinz vom 19. Oktober
1908 Nr. 436 auf Erweiterung der Satzungen der Nuhegehaltskaffender Landbürgermeistereien
und Landgemeindensowie der Kreis-Kommunalverbändeund Stadtgemeinden der Rheinprovinz
zwecks Anrechnungder Privatdienstzeiten bei Versetzung der Beamten in den Ruhestand.

7. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Hochwasserschäden.
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8. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusseszu dem
Antrag von 8 Kreisen auf Bereitstellunguon Geldmitteln seitens der Provinz zur Versorgung
ländlicher Kreise mit elektrischem Strom zu Licht- und Krastzwecken.

9. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Neuwcchleuuud eine Ersatzwahl für den Provinzialausschuß, und Vornahme der Wahlen.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Sitzung.
Das Protokoll über die letzte Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses offen.
Als Schriftführer sind heute tätig die Herren AbgeordnetenLehwald und Fischer.
Ich habe Ihnen von verschiedenen Eingängen Mitteilung zu machen.
Es liegt vor eine Petition des früheren Straßenaufschers Weber iu Aachen um Rück¬

sendung mehrerer bei früheren Gelegenheiteneingereichter Zeugnifse.
Es wird vorgeschlagen,diese Petition durch den Provinzialausschuß zur Erledigung

bringen zu lassen.
Ferner liegt vor eine anonyme Petition aus Düsseldorf,betreffenddie Besoldungsuorlagc

— das Gehalt der Registraturen ist dem anonymen Briefschreibec zu hoch.
Da der Landtag über anonyme Petitionen nach seiner bisherigen Uebuug nicht ver¬

handelt, wird Uebergangzur Tagesordnung vorgeschlagen.Ich darf wohl feststellen, daß Sie gegen
diese Behandlung der beiden Petitionen Bedenkennicht haben.

Wir treten dann in die Tagesordnung ein. Der erste Gegenstand lautet:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht uud Antrag des Provinzial¬
ausschusses, betreffend Abänderuug der Bestimmungen über die Be¬
soldungen und des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der
Pruvinzialbeamten.

Berichterstatter ist der Herr AbgeordneteDr. Neven DuMont, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter I),-. Neven DuMont: Meine Herren! Die Vorlage,

über die ich Ihnen im Namen der I. Fachkommission hier Bericht zu erstatten habe, ist uon zwei
Gesichtspunktenaus uon ziemlich großer Bedeutung. Einmal hat sie einen ziemlich großen
finanziellen Effekt auf den Haushaltsplan der Rheinprouinz. Wir werden für diefe Vorlage Mehr¬
aufwendungenvon 300 000 Mark laufend machenmuffen, und es ist der Kommission, deren An¬
träge ich vor Ihnen hier zu vertrete» habe, nur geluugeu, hiervon einen Abstrich von rund
1V 000 Mark vorzunehmen.

Die Vorlage hat aber auch uon einem zweiten Gesichtspunktaus sehr große Bedeutung.
Die Gehälter, die durch diese Vorlage geregelt werden, beziehen sich auf 1190 etatsmiißig an¬
gestellte Beamte der Rheinprouinz.

Die allgemeine Tendenz der Regelung der Beamtengehalter ist nun genau so wie im
Staat dahin gegangen, daß hauptsächlich die kleinerenund mittleren Beamten in ihren Bezügen
aufgebefsert werden sollten. Wir hosten, daß das auch im großen und ganzen erreicht ist, und
daß nun in die ganzen Bcamtenkreiseauch eine gewisse Zufriedenheiteinzieht, da nun ihre Gehälter
gemäß den gestiegenen Anforderungendes Lebens geregelt find.

Es ist aber auch nicht möglich gewesen, daß die Rheinprouinz inbezug auf die Regelung
der Gehälter ganz einseitigvorging, und so ist die ganze Vorlage auf Beschlüssen aufgebaut, die
m einer Landesdirektorenkonfereuzfür alle Provinzen des PreußischenStaates gemeinsam gefaßt
worden' sind. Auf diefer Grundlage hat die Verwaltung und mit ihr der Provinzialausschuß eine
außerordentlichfleißige und durchdachte Arbeit geleistet, und die, wie ich hoffe, heute hier Ihre

15»
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einstimmigeAnnahme finden wird. Demgemäß soll auch für die Zukunft die Stellung der
Provinzialbeamten ebensogut und in gewisser Beziehung, im reinen Geldpunkt, sogar etwas besser
sein, als die der Staatsbeamten. Gs ist das notwendig, damit es der Provinz gelingt, tüchtige
Kräfte heranzuziehen,da immerhin ein Staatsamt neben dem Gehalt noch gewisse Vorzüge gegen¬
über allen Provinziell- und Gemeindeämternmit sich bringt. Wir sind aber in der Rheinprovinz
nicht in der Lage gewesen, die Zahlungen der neu festgesetztenGehälter, wie der Staat es tut,
auf den 1. April 1908 zurückzudatieren, sondernwir können die neuen Gehälter erst vom 1. April
1909 zahlen, aus dem ganz einfachen Grunde, meine Herren, weil sür eine Nachzahlung von
1908 ab Mittel nicht zur Verfügung stehen würden. Es ist aber für die kleinerenund mittleren
Beamten die Härte, die darin liegt, dadurch in etwa ausgeglichenworden, daß wir ja durch Ihre
Bewilligungen im vorjährigen Landtage für das Jahr 1908 eine Teuerungszulage gezahlt haben.

Die neue Gehaltsfestsetzung hat aber neben dem, daß sie allen neu eintretenden Beamten
bessere Anfangsgehältcr bietet, auch noch den ganz besonderenVorzug, daß alle jetzt im Dienst
befindlichenBeamten so behandelt werden, als ob die Norm, die Sie heute beschließen wollen,
schon bei ihrer Anstellung bestandenhätte. Es wird also durch die Vorlage erreicht, daß alle
Beamten ziemlich schnell, schon in den mittleren Lebensjahren, in ein auskömmlichesGehalt
kommen,weil nämlich die Steigerungssätzezunächst in den unteren Jahren ziemlich hoch genommen
worden find, und weil bei der Provinz zweijährlicheSteigesätzceingeführt worden sind, während
der Staat nur Steigerungen alle drei Jahre kennt.

Ich habe nun zunächst auf die grundsätzlichen Aenderungen in der Zusammensetzung des
Beamtenkörpers,welche diese Vorlage enthalt, aufmerksam zu machen. Meine Herren! Da ist die
wichtigste, und vor allen Dingen für die Lcmdtagsmitglicderwichtigste, daß das ganze Institut der
Landesassessorennach dem Vorschlage der Verwaltung und des Provinzialausschussesabgeschafft
werden soll. Meine Herren, die Gründe sind ja den Mitgliedern dieses Hauses nicht neu. Die
Assessoren,die bei der Verwaltung eintreten, wurden früher auf lange Jahre beurlaubt, und sie
waren daher in der Lage, sich selbst gründlich einzuarbeiten,und die Verwaltung war auch in der
Lage, die Herren gründlich kennen zu lernen, ehe sie später als wirkliche Beamte angestellt wurden.
In diesem Verhältnis ist seit einigen Jahren eine Aenderung insofern eingetreten, als der Herr
Minister die Assessorennur mehr ein Jahr zur Lcmdesverwaltung beurlaubt und nur in ganz
besonderenFällen noch ein zweites Jahr Urlaub gibt. Deshalb hatte man das Institut der
Landesasscssorcngeschaffen. Aber dadurch war nun bei der Wahl zu Landesräten der Landtag
selbst in unangenehmer Weise uinkuliert. Gs ist ganz klar, daß Herren, die jahrelang in der
Provinz als Landesasscssorentätig gewesensind und sich bewährt haben, doch die erste Anwart¬
schaft auf die freiwerdendenLandcsratsstellen besitzen,und es blieb daher in vielen Fällen dem
Landtage nichts anderes übrig, als fast der Reihe nach die Landesasscssorenzu Lcmdesrätenzu
wählen. Es erscheint daher besser, das ganze Institut abzuschaffen,um dadurch wieder volle
Freiheit für die Wahl der Landesräte zu bekommen. In Zukunft werden dann die Landesrats-
stellcn wieder ausgeschriebenwerden, und Sie, meine Herren, sind dann in der Wahl wieder
vollständig frei.

Wir müssen aber, wenn wir keine große Ungerechtigkeitgegen die jetzt im Dienst der
Provinz befindlichen Lcmdesassessoren begehen wollen, einen gewissen Uebergang schaffen, d. h.,
wir müssendiejenigenLcmdesassessoren, die jetzt in unsern Diensten sind, und die sich bewährt
haben, zu Landesraten wählen. Deshalb schlägt Ihnen der Prouinzialausschußmit der Verwaltung
vor, daß in diesem Jahre die vier ältesten Landesassessorenzu Landesraten gewählt werden,
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nachdem vorher die betreffendenStellen geschaffen worden sind. Man nimmt dann an, daß im
nächsten oder übernächstenJahre die drei noch übrigen Landesafsefsorenebenfalls Landesräte
werden, und daß dann in Zukunft eine Neueinstellung von Landesafsefsorennicht mehr vor¬
genommen wird.

Die zweite grundlegendeAenderung, meine Herren, in der ganzen Besoldungsordnungist
die der Schaffung eines Rechnungsdirektorsbei der Landesbank mit einem Gehalt von 6000 bis
9000 Mark. Für diese Stelle wünscht man einen tüchtigen, in der Privatindustrie bereits gefchulten
Herrn heranzuziehen, dem hauptfächlich die Kontrolle der Effekten bei der Laudcsbcmk übertragen
weiden wird. Es ist notwendig bei dem großen Verkehr, der in diefem Punkte bei der Lcmdcs-
bnnk herrscht, dazu einen besonderenBeamten zu haben, weil es tatsächlich richt möglich ist, daß
einer der Lcmdesbankräte,dem bis jetzt die Aufgabe obgelegen hat, sie auch wirklich in guter Weise
und vollständig erfüllt, weil man aber andererseitsdoch auch dieses außerordentlichwichtige Geschäft,
bei aller Tüchtigkeit unfcrer anderen Beamten, diefen nicht vollständig überlasten kann, fondern
eine wirklich verantwortlicheStelle für diefe Tätigkeit haben muß.

Meine Herren! Die Befoldungsordnung enthält dann weiter ein Reihe von Umwand¬
lungen der Amtsbezeichnungen,Dinge, auf welche die Beamten grüßen Wert legen Es sollen
einmal die Oberinspektorenbei der Feucrversicheruugsanstaltiu Zukunft Generalinfpektorengenannt
werden, damit sie den vielen Generalinspektorender Priratfeuerversicherungsanstalten,mit denen
sie zu verhandeln haben, gleichgeordnet sind. Ferner werden die Verwaltungssekretärein Zukunft
Lllnoessekretäre benannt werden, und die bisherigen Lcmdessekretäre weiden zu Lcmdesobersekretäreu
befördert. Die Landesoberfetretäre find unter den Sekretären gehobene Stellungen, welche eine
Zulage von 500 Mark erhalten, im übrigen aber das Gehalt ihrer Alterstlaffe beziehen. Ferner
soll auch der Provinziallandmeffer in Zukunft Proninzialoberlcmdmefferund der Landmesser
Proziallandmesserbenannt werden. Sie sehen, daß bei allen diesen Dingen die Absicht obwaltet,
auch die Titel in Beziehung zu der Provinzial- und Landesverwaltung zu bringen. Meine
Herren! Für die Einzelheiten der Gehaltsfestfetzungenkann ich Sie auf die Druckfache Nr. 8
verweisen. Ich beabsichtige nicht, Ihnen hier alle die einzelnenGehaltssätzenochmalsuorzutrageu,
da dadurch ja Ihre Zeit über alle Gebühr in Anspruchgenommenwerden würde. Ich habe nur
"ie Absicht — und das wird auch notwendig sein — auf diejenigenAenderungen aufmerkfamzu
Machen, die an diesen Gehaltssätzendurch die I. Fachkommission vorgenommenworden sind.

In Konsequenzdes Beschlusses,den ich Ihnen bereits vorgetragen habe, nachdem man
die Landesassessorcn abschaffen und in Zukuufl nur mehr Landesräte haben wollte, hat man sich
dazu genötigt gefehcn. das Anfangsgehalt der Landesräte nicht, wie vorgeschlagen, mit 6000 Mark
3« bemeffen, fondern nur mit 5000 Mark. Die Landesräte sollen also, abweichendvon der
Vorlage ein Gehalt beziehenvon 5000 bis 11000 Mark mit einer zehnmaligenSteigerung von
600 Mark.

In Konsequenzdessen ist auch für die Landesoberbauinfvektorendas Anfangsgehalt nicht
auf 5500 Mark bemessen wurden, sondern ebenfalls auf 5000 Mark, so daß die Lcindesoberbau-
inspektorenein Gehalt von 5000 bis 10 000 Mark mit der Steigerung, wie sie in der Druck¬
sache vorgesehenist, erhalten sollen. Bei diesen beiden Kategorien wird aber der Verwaltung in
Verbindung mit dem Provinzialausschuß die Machtvollkommenheitzuerkannt, daß sie Beamten,
die im Dienste sind und die durch besonderswidrige Verhältnisseerst fpät in die höheren Gehalts-
klaffen eingerückt sind, Alterszulagen von 1 bis 2 Klassen zuerkennen darf.
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Wir haben dann weiter die Stelle des Burenudirektors der Zentralstelle abgeändert.
Dieser wird aus der Klasse IV in die Klasse III — siehe Seite 66 der Vorlage — versetzt und
er erhält den Wohnungsgcldzuschußwie die Oberbeamten.

Meine Herren! Ich komme dann zu der wichtigen Aenderung, die wir an der Einteilung
der verschiedenen Sekretäre vorgenommenhaben. Dort sollen, abweichend von der gedruckten Vor¬
lage, die Stellen der Bureau- und Kassen-Assistentenbeibehalten werden, und zwar mit einem
Gehalt von 1650 bis 3300 Mark und einem Steigesatz von 150 Mark. Dementsprechendsind
die Gehälter der Landessekretäre auch abgeändert. Sie sollen 2200 bis 4500 Mark erhalten
statt der vorgeschlagenen 1800 bis 4500 Mark. Die Steigerung beträgt bei ihnen 5 X 300 Mark,
und 4 X 200 Mark.

Im Zusammenhang hiermit ist dann noch darauf aufmerksamzu machen, dah die Be¬
merkungen, die Sie in der Drucksachc finden bezüglich der Militärcmwärter, die mit einem um
300 Mark gesteigerten Anfangsgehalt angestellt werden sollten, in Wegfall kommt. Schließlich ist
das Gehalt der Kanzleifekretärcund Kanzlisten von der I. Fachkommissionstatt auf 1650 bis
3300 auf 1650 bis 3000 Mark bemefsen worden. Der Steigesatz bleibt. Es sind also blos die
beiden obersten Stufen weggefallen.

Bei den Boten auf Seite 36 ist von der I. Fachkommissionnoch beschlossen worden,
die Mietsenschädigungauf 600 Mark festzusetzen.

Zu der Bemessung der Gehälter der Sekretäre und Assistentenist nun heute morgen
noch eine Bitte, die von zwei Sektretären und einem Assistentenunterzeichnetist, der I. Fach¬
kommissionvorgelegt worden, worin sie um Redressieruug dieses von uns gefaßten Beschlusses
bitten. Mir ist aufgetragen worden, Ihnen auch über dieses Druckstück hier kurz zu referieren.
Es ganz zur Verlesung zu bringeil, wird sich wohl erübrigen. Ich brauche dabei nur auf das¬
jenige hinzuweisen,was die I. Fachkommission an dieser Bitte als irrig erkannt hat.

Zunächst haben die Bittsteller darauf aufmerkfam gemacht,daß es bei den Vorschlägen
des Provinzialllusschusscsbleiben müsse, weil man ja beabsichtige, ihnen in jungen Jahren ein
möglichst auskömmliches Gehalt zu geben. Meine Herren! Von diesem Gedankengang sind wir
nicht ausgegangen. Wir haben nicht geglaubt, daß wir ganz besonders für die ganz jungen Leute
sorgen müßten, die gerade iu den Dienst der Provinz eingetretensind, sondernwir haben geglaubt,
hauptsächlichfür die Beamten in den mittleren Lebensjahren sorgen zu müssen. In den Jahren
nämlich, in denen das Leben durch die Erziehung ihrer Kinder und alle die vielen anderen Anfor¬
derungen die größten Ansprüche an die Beamten stellt, sollen sie ein möglichst auskömmlichesGe¬
halt haben. Auch ist es merkwürdig,daß in der Gegenüberstellung,welche die Bittsteller gemacht
haben zwischen den Gehältern, die die Sekretäre in Düsseldorf und bei der Proviuzialuerwaltung
in Zukunft beziehen, diese ganze Aufrechnungnur bis zum achten Jahre der Sekretärzeit gemacht
worden ist, also nur für diejenigenJahre, die ich zu den jungen Jahren, nicht zu den mittleren
rechne, wahrend man die Aufrechnungvom neunten Jahre an unterlassen hat. Eine Nachprüfung
und eine Erkundigung bei der Stadt Düsseldorf über diese Dinge war aber heute Morgen nicht
mehr möglich. Schließlich aber haben die Herren ausgerechnet, daß ein am 1. April 1908 zum
Sekretär beförderter Beamter jetzt ein Gehalt von 3190 Mark bekommenwürde, während ihm
nach der Vorlage ein Gehalt von 3220 Mark zustünde,so daß er also nur eine Aufbesserung
von 30 Mark bekäme. Wenn das der Fall wäre, meine Herren, so hätten wir wirklich unsern
Beschluß wieder rückwärts revidieren müssen. Das ist aber keineswegs der Fall, denn in die
Rechnung, die die Bittsteller aufgestellt haben, haben sie auch die im vorigen Jahre abschläglich
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gezahlteTeuerungszulage mil eingestellt. Diese Teuerungszulage ist aber dach nichts weiter als ein
gewisser ratierlicher Auteil der Gehaltserhöhung, die wir den Herren heute geben wollen. Und
ich kann eigentlich nur sagen, daß wir im vorigen Jahre die Teuerungszulagen für die betreffenden
Klassen ganz richtig bemessen haben, wenu sie ziemlichgenau übereinstimmenmit den Gehalts¬
aufbesserungen,die wir jetzt nach längerer Ueberleguug und eingehenderPrüfung der Sache für
angemefseu halten.

Aus den angeführten Gründen hat sich die I. Fachkommissionnicht veranlaßt gesehen,
dieser Bitte weiter Folge zu geben und empfiehlt auch Ihuen, das nicht zu tun.

Wenn ich dann in meinem Bericht über die Aenderungen, die die I, Fachkommission
vorgenommen hat, fortfahre, so sollen noch die Assistentenan den Provinzialmuseen und am
Denkmlllerarchiv anders besoldet werden, als in der Drucksache steht. Sie werden 2000 bis 3600
Mark statt 2100 bis 4500 Mark bekommen, da man glaubt, daß damit auszukommensei.

Diese ganzen Ersparnisse,meine Herreu, beziffern sich nun zunächst am einen Betrag von
9240 Mark. Sie sind also nicht sehr erheblich. Aber die Ersparnisse, die daraus entstehen,
mehren sich naturgemäß mit jedem Jahre, und es ist jedenfalls doch für die Dauer eine ziemlich
beträchtliche Summe.

Bis jetzt habe ich Ihnen die Abweichungen mitgeteilt, die wir für die Beamten der allge¬
meinen Verwaltung beschlossenhaben. Die Anträge, die der Provinzialausschußfür die Beamten
der verschiedenen Provinzialcmstalten und für die Beamten der Provinzialstraßen-Verwaltung
gestellt hatte, sind von uns nicht abgeändert worden. Wir haben uns da mit den Vorschlägen
vollständig einverstandenerklärt, und es ist daher wohl nicht notwendig, daß ich hier die einzelnen
Gehaltssätzevortrage. Ich habe da nur hinzuweisenauf zwei prinzipielle Aenderungen, die durch
diese Vorschlägegemacht werden.

Einmal sollen die Assistenzärztejetzt schon mit 3 Jahren statt früher mit 5 Jahren
Anstaltsärzte werden, wie das auch in anderen Provinzen der Fall ist. Das bedeutet also auch
für sie im Kern eine Gehaltsaufbesserung.

Dann hatten wir bis jetzt in den Provinzial-Pflege- und Krankenanstaltenkeine eigentlich
geregeltenVerhältnisse mit de.n Apothekern. Die Apotheker bekamen eine Vergütung von 1200
Mark und außerdem Zulagen. Sie sollen in Zukunft eine regelrechte Steigerung von 200 Mark
alle 2 Jahre erhalten, und zwar sollen sie mit 1500 Mark Gehalt anfangen und mit 2500 Mark
schließen, und außerdem ihre freie Beköstigungin der I. Tischklasse behalten.

Es ist dann noch mit einem Wort auf den Wohnungsgeldzuschußzu kommen. Meine
Herren, in dieser Beziehung sind wir ja auf die Beschlüsse angewiesen, welche das PreußischeAb¬
geordnetenhaus oder vielmehr der PreußischeLandtag in Berlin faßt. Da haben die Beschlüsse
" den letzten Wochenmehrfachgewechselt. Die Kommission,in der die Angelegenheit verhandelt
wurde, ist zu mehrfachabweichenden Entschließungengekommen. Nach dem augenblicklichen Stand
aber ist es wohl wahrscheinlich,daß die jetzigen Beschlüsseschließlich auch die Genehmigung des
ganzen Landtages finden werden. Danach würden wir in Zukunft für Oberbecimte 1200 Mark
und für die mittleren Beamten 720 Mark als Wohnungsgeldzuschußaufzuwendenhaben.

Meine Herren! Nachdem ich so mit meinem Vortrage über die Besoldungsvorlagezu Ende
gekommen bin, habe ich noch den Auftrag, Ihnen diejenigenBeschlüsse vorzutragen, die von der
I- Fachkommission bezüglich derjenigen Gehälter der Beamten gefaßt worden sind, die auf be¬
sonderen Vertrag von uns angestellt worden sind.
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Meine Herren! Das ist zunächst der ständigeVertreter des Herrn Landeshauptmanns bei
der Landes-Versicherungsanstalt. Er soll aus dem Stande der Landesräte herausgehobenwerden,
und sein Gehalt, das bisher 12 000 Mark betrug, soll auf 13 000 Mark bemessen werden. Feiner
soll der Direktor der Feuerucrsicheruugsanstalt,der bisher 13 000 M. bezog, in Zukuuft 14 000 Mark
erhalten; schließlich soll der Direktor der Landcsbank, der bisher 14 000 Mark bezog, in Zukunft
16 000 Mark erhalte».

Damit, meine Herren, sind auch diese Gehälter geregelt, und es war daher eine einfache
Pflicht, daß wir auch das Gehalt des Herrn Landeshauptmanns uon 16 000 auf 18 000 Mark
erhöhten. Bei allen dicfen vier Herren sollen in Zukunft auch die Nebenbczüge so weiter fort¬
bestehen,wie sie bis jetzt bestanden haben.

In Verbindung mit der Vefoldungsvorlagefinden Sie nun in der Dmcksachc noch „die
Nestimmuugen über die Besoldungen der Provinzialbeamten", die so aufgestelltwerden, daß sie
für die Verwaltung und den Provinzialcmsschußmaßgebend sind. Da ist als neu besonders
hervorzuheben,daß in Zukunft eine etwas andere Regelung eintreten soll für denjenigenZeitpunkt,
in dem ein Beamter in eine höhere Gehaltsklasse einrückt. Zur Zeit erhält ein Beamter eine
Altcrszulage nur gleichzeitigmit einer neuen Etatsperiode. Wenn also ein Beamter in einem
Jahre kurz nach dem Beginn des Rechnungsjahres eingetreten ist, so muß er auf die nächste
Gehaltszulage beinahe drei Jahre warten, während ein Beamter, der in der Etatsperiode kurz vor
Toresschluß eintritt, sie nach genau zwei Jahren erhält. Dem soll abgeholfen werden, und in
Zukunft soll die Steigeruug mit dem ersten Tage des auf den Ablauf des zweiten Jahres folgenden
Quartals eintreten.

Es sind dann noch einige wenige Aenderungen an dem Reglement hervorzuheben. In
dem Reglement sind natürlich alle diejenigenAenderungender Titel vorgesehen, die ich bereits bei
der Vesoldungsvorlagevorgetragen habe. Hinzu kommt aber noch, daß die Nureaugehilfenin Zu¬
kunft Registraturen genannt werden sollen, und daß die Straßenmeister, die auch den Wunsch
haben, ihren Titel geändert zu sehen, in Provinzial-Straßenmeister umbenannt weiden sollen.

Es ist dann schließlich noch auf einen einzigen Punkt hinzuweifen,der ebenfalls im Regle¬
ment vorkommt. Es soll nämlich jeder Beamte bei einer der selbständigenAnstalten, die heute
von der Provinz ressortieren,durch seine Anstellung gebunden sein, auch dann seinen Dienst weiter
zu tun, wenn durch Aenderung der Gesetzgebung diefe Provinzialbeamten einmal nicht mehr wirk-
liche Provinzialbeamte sein würden. Das ist für den Fall vorgesehen,daß durch ein besonderes
Gesetz z. B. die Landes-Versicherungsanstaltoder die landwirtschaftlicheBerufsgenossenschaftvoll¬
ständig selbständigwerden würden; es sollen dann diese Anstalten ihre Beamten behalten, und die
Beamten sollen nicht in der Lage sein, daraufhin ihren Dienst zu kündigen, indem sie erklären,
nicht mehr Provinzialbeamte zu sein.

Meine Herrn! Nachdem Sie diesen Vorschlaggehört haben, habe ich nun im Namen
der I. Fachkommission Sie zu bitten, dem folgenden BeschlußentwurfIhre Zustimmung zu geben:

Der Provinziallandtag wolle die Vorlage mit folgenden Maßgaben annehmen:
1. Die Gehälter a) des LandesbankdirektorsDr. Lohe werden auf 16000 Mark, d) des

Direktors der FeuerversicherungsanstaltVorster auf 14000 Mark festgesetzt. Der stell¬
vertretende Vorsitzendeder Landes-VersicherungsanstaltRheiuprovinz Landesrat Kehl
wird aus der Gehaltsklasse der Landesriite herausgenommen und sein Gehalt auf
13000 Mark festgesetzt;
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2. Das Gehalt der Landesräte und der übrigen in Nr. 2 der Vorlage aufgeführten
Räte soll 5000 Mark bis 11 000 Mark mit 10 Steigesätzen zu je 600 Mark betragen.

Der Provinzialcmsschußwird ermächtigt, einzelne dienstältere Landesräte, die
besonders lange auf Anstellung haben warten müssen, mit 1 oder 2 außerordentlichen
Steigesätzenin die Gehaltsklasseeinzureihen;

3. Das Gehalt der Oberbauinspektorensoll 5000 Mark bis 10000 Mark mit 10
Steigesätzen zu je 500 Mail betragen. Auch hier soll der Provinzialausschuß er¬
mächtigt sein, nach Nr. 2 Abs. 2 zu verfahren;

Zu Seite 4 lfd. Nr. 5 beantragt die Kommission, nach dem Antrage des Pro-
vinzialausschussesdie neuen Landesräte zu wählen, über die ich nachher noch einen
besonderenVortrug zu halten habe;

5. die Stelle des Bureaudirektors wird in die Klasse III 2 übergeführt;
6. zu 10, Seite 34, sollen aufgeführt werden: Landessckretäre:c. 2200 Mark bis 4500

Mark, Steigesatz 5 mal 300 Mark und 4 mal 200 Mark. Die Anmerkungbezüg¬
lich der Militärcmwarter ist zu streichen;

7. hinter Nummer 10 ist als 10«, einzuschalten:
„Bureau- und Kassenassistcnteu 1650 Mark bis 3300 Mark mit Steigesätzenvon
150 Mark. Bezüglichder Militäranwärter gelten hinsichtlich des Anfangsgchaltes
bei den Beamten zu 6 und ? die für die unmittelbaren Staatsbeamten geltenden
Grundsätze";

8. zu 11, Seite 34, Kanzleisekretäreund Kanzlisten soll das Höchstgehalt 3000 Mark
betragen, sonst wie vorgeschlagen;

9. zu 15, Seite 36, Boten. Für diejenigen, die leine Dienstwohnung innehaben, soll
die Entschädigungfür Wohnung, Brand und Licht 600 Mark betragen;

10. zu 66, Seite 54, Assistent des Denkmälerarchivswird das Gehalt von 2000 Mark
bis 3600 Mark vorgeschlagen, im übrigen unter Beibehaltung der Vorlage bezüglich
des Steigesatzes.

11. Die zur Besoldungsvorlage eingegangenen Petitionen sind durch die Beschlüsse zu
dieser Vorlage als erledigt zu erklären. —

Die I. Fachkommission und die Verwaltung haben alle einzelnenPetitionen ge»
nau geprüft. Sie haben aber nur einem Teil davon stattgeben können. Das Haus
wird jedoch gebeten, die sämtlichenPetitionen gemäß diesem Vorschagefür erledigt
zu erklären.

12. Das Gehalt des Landeshauptmanns Dr. von Renvers soll 18000 Mark betragen
und die bisherigen Nebenbezügebestehen bleiben.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung und frage, ob das Wort gewünscht
wird. -_ Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Verhandlung.

Ich darf dann wohl feststellen, meine Herren, daß Sie die Vorlage mit den Abänderungen,
bu die I, Fachkommissionbeschlossen hat, einstimmig angenommen haben. Ich fahre in der
Tagesordnung fort, komme zu den eben schon erwähnten Wahlen der Landesräte und gebe
hierzu das Wort demselbenHerrn Berichterstatter.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Neven DuMont: Meine Herren! Wie ich Ihnen
eben schon vorgetragen habe, besteht, nachdemdas Institut der Landesassessorenabgeschasstist,
b°ch für den Landtag ein gewisses nodile olllciuiu, diejenigenAssessoren, die sich in dem Dienste

16
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der Provinz außerordentlich bewahrt und von ihrem Vorgesetztendas beste Zeugnis erhalten
haben, nun in die Klasse der Landesräte aufrücken zu lassen. Der Provinzialausschuh mit der
Verwaltung schlagt uns vor, in diesem Jahre vier dieser Herren aufrücken zu lassen, das sind:

1. Dr. ^ur. Diefenhardt, geboren 6. Juli 1876, evangelisch, Gerichtsassessor seit 12. Februar
1904, in den Provinzialdienst eingetretenam 3. Mai 1904, beschäftigt in den Abtei¬
lungen I, II und III, zur Zeit Vertreter des Dirigenten der AbteilungII; als Landes-
assessor angestellt seit I. April 1906.

2. Müller, Hubert, geboren 4. November 1876, katholisch, Gerichtsassessor seit 3. Dezember
1903, in den Provinzialdienst eingetreten am 4. November 1904, beschäftigt in den
Abteilungen I, II und IN. (Fürsorgeerziehung), zurzeit Stellvertreter des Dirigenten
der letztgenanntenAbteilung: als üandesassessorangestellt seit 1. April 1906.

3. Müller, Max, geboren 28. Januar 1876, evangelisch, Gerichtsassessor seit 9. Juli 1904,
mit Dienstalter vom 9. Juli 1903, in den Provinzialdienst eingetreten am 16. Januar
1905, beschäftigt in den Abteilungen II und IN., zurzeit Dezernent für das Land'
armenwesen; als Landesassessorangestellt seit 1. April 1906.

4. gillikens, geboren 4. Juni 1877, katholisch, Gerichtsassessorseit 21. Mai 1904,
in den Provinzialdienst eingetreten am 19. Februar 1906, beschäftigt bei der Landes-
Versicherungsanstalt,in Abteilung III, II und IN.; als Landesassessorangestellt seit
1. April 1908.

Wenn Sie, meine Herren, dem Vorschlageder I. Fachkommission gemäß, diese 4 Herren
zu Landesräten wählen, so weiden wir also dann noch drei Landesassessoren haben, und weitere
sollen nicht mehr angestellt werden. Ich bitte Sie, diesem Vorschlagebeizustimmen.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung. Das Wort wird nicht gewünscht.
Ich darf dann zunächst feststellen,daß Sie zu Nr. 1 der Antrage beschlossen haben, die Stellen
von drei Landesassessorenim Haushaltsplan der Zentraluerwaltung und eine solche Stelle im
Haushaltspläne der Fürsorgeerziehungin Landesratsstellenumzuwandeln und genehmigthaben, daß
die Mehrkostenüber den Haushaltsplan hinaus getragen werden.

Zu Nr. 2 der Anträge kommen wir zur Wahl der neuen Landesrate. Die Herren, die
vom Provinzialausschusseund von der Kommission Ihnen in Vorschlag gebracht weiden, sind
Ihnen soeben von dem Herrn Berichterstatter mitgeteilt worden.

Nach den Bestimmungenmuß die Wahl durch Stimmzettel erfolgen, falls das Haus sich
nicht damit einverstandenerklärt, daß die Wahl durch Zuruf geschieht. Da es sich hier um vier
verschiedene Personen handelt, kann auch bei den vier verschieden vorgegangen werden.

Ich frage nun, meine Herren, ob Widerspruchdagegen erhoben wird, daß die Wahl der
Genannten zu Landesräten durch Zuruf erfolgt. — Das ist nicht der Fall, auch nicht bezüglich
eines einzelnen der vier Herren, was ich hiermit feststelle.

Ich kann dann als Ihren Beschlußfeststellen, daß die vier genannten Herren zu Landes¬
räten unter den Bedingungen, die die Vorlage vorsieht, gewählt worden sind.

Wir gehen zu Nr. 4 der Tagesordnung über:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses über die Ausführung des Beschlusses des 48. Provinzialland-
tags, betreffend die Beschaffung weiterer Diensträume für den Prouinzial-
landtag und die Provinzialverwaltung.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Hueck, dem ich das Wort erteile.
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Berichterstatter Abgeordneter Hueck: Meine Herren! Die Frage des Neubaues resp.
Umbaues des Ständehauses und der Beschaffung weiterei Diensträumefür die Provinzialverwaltung
hat uns im 47. sowohl, wie im 48. Rheinischen Provinziallandtage eingehend beschäftigt. Auf
Grund eines Beschlussesdes 47. Rheinischen Provinziallandtags war der Provinzialausschuß
beauftragt worden, Ermittelungen anzustellen, iu welcher Weise am zweckmäßigstendem notwendigen
Raumbedürfnis entsprochenwerden könne. Es war Raum zu schaffen für die Vermehrung der
Abgeordneten von dem heutigen Bestände von ca. 176 auf ca. 210 bei der Wahl im Jahre
1912, ferner für die immer umfangreicherwerdende Verwaltung.

Das Ergebnis dieser Beratungen war, daß der Provinzialausschuß einen Umbau des
Ständehauses nicht für ratsam und möglich erachtete und demgemäß die Errichtung eines Neu¬
baues auf einem von der Stadt Düsseldorf angebotenenTerrain am Bergerufer als Repräsenta-
tionshaus für den Provinziallandtag und den Provinzialausschuß mit einem Kostenaufwand von
ca. 2 l/2 Millionen Mark vorsah. Dieser Antrag wurde in der I. Fachkommissioneingehend
durchberaten,die Möglichkeitdes Umbaues des Ständehauses jedoch wiederholt betont, auch weiter
darauf zurückgegriffen, daß sich das Ständehaus zum Umbau zu Bureauzwecken absolut nicht eigne
und daher die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes notwendig erscheine. Als geeignetes Terrain
für ein Verwaltungsgebäude wurden die an der Elisabethstraße gelegenen Häuser, welche der
Provinz gehören, ins Auge gefaßt, und dazu wurde beschlossen, zwei nächstgelegene Häuser Nr. 6
und 7, welche der Provinz zum Kauf angeboten waren, sich für einige Zeit fest an die Hand
geben zu lassen.

Da die Meinungen und Ansichten über den Neubau eines Repräsentationsgebiiudes,
Umbau des jetzigen Hauses, Errichtung eines Verwaltungsgebäudes sowohl in den Kommissionen,
wie auch im hohen Hause weit auseinander gingen, so wurde auf Vorschlag der I. Fachkommisston
v°m hohen Hause beschlossen, der Provinzialausschuß möge in Verbindung mit einer lOgliedrigen
Kommissiondiese Angelegenheit nochmals eingehend durchberaten und dem jetzigen Provinzial¬
landtage weitere Vorschlägemachen.

Das Ergebnis dieser in mehrfachen Sitzungen festgestellten Beratungen liegt Ihnen in
der Druckfache Nr. 4 zur Beschlußfassung nunmehr vor.

Der Provinzialausschußund die von Ihnen gewählteKommissionkamen in einer Sitzung
>m April vorigen Jahres nach eingehender Prüfung des Raumbedürfnifses für ein Verwaltungs¬
gebäude zu der einstimmigenAnsicht, daß die der Provinz gehörigen Terrains an der Elisabeth¬
straße bei Ankauf der Häuser Nr. 6 und 7 sich als entschieden zu klein erweisen, es für das
Gebäude an Raum und Luft mangeln werde und bei einem Zulauf weiterei Grundstücke sich die
^ache viel zu teuer stelle. Demgemäß wurde von dem Ankauf der beiden Häuser an der Elisabeths
srraße abgesehen. Es wurde auch darauf hingewiesen, daß durch den Ankauf weiterer Häuser nach
der Friedrichstraße zu das Terrain wohl vergrößert werden könnte, aber zu einem derartigen
Kostenpreise, daß es ganz außerhalb des Rahmens der Möglichkeitwar, diesen Preis für ein der-
"tiges Gebäude zu zahlen.

Die bezüglich des Ständehauses vorgelegten Entwürfe ließen die Möglichkeit fast zur
Wahrscheinlichkeit weiden, daß das Ständehaus in vorteilhafter Weise für die Zwecke des Pro-
^nzillllandtllges und des Provinzialausschussesumgebaut werden könne, und deshalb wurde
beschlossen, einen engeren Wettbewerb unter 4 Architektender Firmen Wöhler, Kaiser H von
Großheim, Moritz und vom Endt auszuschreiben,um Pläne dafür zu gewinnen und gleichzeitig
"e Verwaltung zu ersuchen, Pläne ausarbeiten zu lassen für eventuelleVerwendung des Stände-

IS*
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Hauses zu Bureauzwecken. — Dem Preisrichter-Kollegiumgehörten an die Herren Graf Veissel von
Gymnich, Landeshcmpmllnn Dr. von Renvers, GeheimerRegierungsrat Eich, GeheimerRegierungsrat
Michels,ProsessorHocheder,Baum: Heimann, Baurat von Saltzwedcl, die Landesbauräte Zimmer-
nmnn und Ostrop. Die technischenPreisrichter kamen in mehrtägiger, eingehender Beratung zu dem
Urteil, daß der Entwurf mit dem Motto „Rheinland" in Verbindung mit seiner Variante als
der relativ beste zu bezeichnensei. Diesem Urteil schlössen sich die übrigen Mitglieder der
Kommissioneinstimmig an. Als Verfasser ergab sich Herr Architekt vom Endt, Düsseldorf.

Auf Grund dieses Urteils wurden beide Entwürfe umgearbeitet und das Ergebnis liegt
Ihnen in der Drucksache vor.

Dieser Umbau sieht abgesehen von den inneren Veränderungen einen Ausbau von 15:4 m
ca. 60 ^w im Milieu nach der Südseite vor zur Gewinnung eines ausreichendenRaumes für
den Sitzungssaal des Provinzialcmsschusses.

Der Umbau des Sitzungssaales ergibt Raum für eine Zahl von Abgeordneten bis zu
300 gegenüber dem heutigen Bestände von 176 und dem kommendenim Jahre 1912—1913 von
210—220 Abgeordneten,genügt alfo für absehbare Zeit dem Bedarf. In dem Erdgeschoß werden
die sämtlichenKommissionszimmer,ebenso Landtcigsbureau, Zimmer für den Herrn Landeshaupt¬
mann und die Oberbeamten, sowie die Garderobe untergebracht werden, während sich in dem
eisten Obergeschoßneben dem Sitzungssäle Wohnungen für den Herrn Ober-Präsidenten, den
Präsidenten des Landtages, den Vorsitzenden des Provinzialausschussesbefinden neben ausreichendem
Foyer, Lesezimmer, Restauration usw., während im II. Obergeschoßnoch eine Abteilung, wahr¬
scheinlich die landwirtschaftlicheBerufsgenoffenfchaft,untergebrachtwerden kann, welche ja in losein
Zusammenhang mit der Zentralverwaltung steht.

Die Kosten für diesen Umbau sollen überschlägig650 000 Mark betragen.
In einer Sitzung des Provinzialausschussesund der Kommission fand dieser Entwurf den

einstimmigenBeifall der Mitglieder, und dadurch war die Frage als gelöst und bejaht zu be¬
trachten, ob es möglich und ratsam sei, durch Umbau die erforderlichenRäume zu gewinnen.

Der ferner vorgelegteEntwurf des Umbaues des Ständehauses für Bureauzwecke wurde als
ungeeignet erachtet,da verschiedene Böden eingeschoben werden müßten, wodurch es in den inneren
Räumen an Licht mangeln würde, und daher wurde dieser Entwurf vou allen Mitgliedern verworfen.

Es erübrigte nun ferner die Schaffung eines ausreichendenVerwaltungsgebäudes. Da
die Grundstücke an der Elisabethstraße, wie eingangs schon ausgeführt, nicht mehr in Betracht
kommen konnten, so blieb vorläufig nur das von der Stadt Düsseldorf angeboteneTerrain am
Bergerufer übrig. Um jedoch zu ergründen, ob nicht in der Nähe des Standehauses anderweitig
geeignete Terrains vorhanden seien, wurde ein öffentliches Ausschreiben beschlossen.Auf diese Aus¬
schreibungerfolgtenzehn Angebote,von welchen neun von vornherein ausgefchieden werden mußten,
da die Grundstücke teils zu klein, teils zu entfernt vom hiesigen Gebäude lagen. Eines davon
hatte die genügendeGröße und lag auch hier in der Nähe. Es sollte aber den hohen Preis von
1,3 Millionen Mark kosten, gegenüber dem Betrage von ca. 445 000 Mark inkl. 30 000 Mark
Straßenbaukosten für das Terrain am Bergerufer. Das Grundstückam Bergerufer hat eine Größe
von 8300 yiu und der Grundpreis betragt 50 Mark pro Quadratmeter, ein Preis, welchen die
Stadt Düfseldorf fehr billig normiert hat, besonderswo heute schon ca. 100 bis 120 Mark pro
Quadratmeter in dieser Gegend gezahlt worden sind.

Die Stadt Düsseldorf verlangt nun für dieses entgegenkommende Angebot als auch für
die unentgeltliche Hergabe des für den Ausbau am Ständehaus benötigten Grundstückes von
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ca. 60 yiu an der Südfront des Ständchauscs eine kleine Kompensation; die Stadt Düsseldorf
wünscht die Ueberlassung eines an der Anstalt Grafenberg gehörigen Grundstückes von ca. 10
Morgen im Iodesbusch, ferner einen zur Grbreiterung des Weges nötigen Geländcstreifen von
ca. 20 in. Bezüglich der Ueberlassung dieses Streifens sind alle Kautelcn im Interesse der
Anstalt vorgesehen, und wenn auch die Anstalt an sich nicht zuviel Ackerland besitzt, so kann sie
solches doch schließlich entbehren. Der Preis, welchen die Stadt bezahlt, betragt 60000 Mark,
bei einem Preis von 4000 Mark für den Morgen, gegenüber einem Einstandspreis für die
Provinz von ca. 1080 Mark pro Morgen.

Herr Architekt vom Gndt wurde nun beauftragt, den Entwurf eines Verwaltungsgebäudes
am Bergerufer auszuarbeiten, welcher Ihnen auch in der Drucksachevorliegt. Der Provinzial-
ausschußund die Kommissionhalten ihn für eine geeignete Grundlage, und die I. Fachkommission
hat sich dem einstimmig angeschlossen. Die Kommission empfiehlt jedoch, den Entwurf vom
Provinzialausschuß in Verbindung mit einer Kommissionnochmals durchzuarbeitenund diese zu
ermächtigen, den definitiven Plan für das Verwaltungsgebäude in Verbindung mit einer Dienst¬
wohnung des Herrn Landeshauptmanns und dem Umbau des Ständehauses festzusetzen.

Bezüglichder Häuser an der Glisabethstratze,die demnächst frei werden sollten, scheint
sich eine glückliche Verwendung dadurch anzubahnen, daß im Falle im Jahre 1910 die Witwen-
und Waisenversorgungder Alters- und Invalidenversicherung angegliedert werden sollte, größere
Näume beschafft werden müssen, und diese Terrains, welche auch in der Nähe der Mutteranstalt
liegen, würden vollkommendafür genügen. Die gesamtenBaukosten für das Verwaltungsgebäude
inkl. Dienstwohnung des Herrn Landeshauptmanns werden sich auf ca. 1350000 Mark belaufen,
ferner werden für Ergänzung und Neuanschaffungdes uotwendigen Inventars 50000 Mark vor¬
gesehen; dazu die Kosten des Grunderwcrbs von ca. 445000 Mail, Umbau des Ständehcmses
650000 Mark, in Summe 2495000 Mark. Auf diefe Beträge würde zu verrechnensein der
Erlös des Verkaufs eines Geländes an die Stadt Düsseldorf mit 60 000 Mark, dann später der
Erlös aus den Grundstückenan der Elisabethstraßemit ca. >/g Million Mark, so daß die effek¬
tiven Ausgaben sich auf 2 Millionen Mark belaufen würden.

Um die zeitige Fertigstellung aller dieser Um- und Neubauten zu ermöglichen,damit der
neue im Jahre 1912 gewählte Provinziallandtag im Jahre 1913 zusammentretenkann, muß im
jetzigen Landtage ein definitiver Beschluß gefaßt werden. Dann kann sofort mit der Errichtung
des Verwaltungsgebäudes begonnen werden; im Jahre 1911 kann die Übersiedelung der Verwal¬
tung vor sich gehen, und im gleichen Jahre kann man dann mit dem Umbau des StändehauseZ
beginnen.

Wenn das hohe Haus dem Beschlusseder I. Fachkommisstonbcitritt, so gewinnen wir
ein Ständehaus, sowie ein Verwaltungsgebäude, welches für lange Jahre genügt, und follte die
Verwaltung durch Zuweisung weiterer Aufgaben sich immer weiter vergrößern, so ist im Anschluß
an das zu errichtendeGebäude noch ein weiterer Neubau mit geringen Kosten zu erzielen.

Die I. Fachkommisston beantragt einstimmig:
„Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,

1. daß das Ständehaus nach dem vorgelegtenPlane des Architekten H. vom EM um¬
gebaut wird,

2. daß das am Bergerufer, der Haroldstraße und der Bcrgerallee gelegene Grundstück
in Größe von 8300 Qudratmeter zum Preise von 50 Mark für das Quadratmeter
von der Stadt Düsseldorf angekauftund auf demselben ein neues Verwaltungsgebäude
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nebst Dienstwohnung für den Landeshauptmann unter Zugrundelegung des vorgelegten
Entwurfes des genannten Architekten errichtetwird,

3. daß die im Iodesbufch gelegene Parzelle 552/76, ein Streifen neben dem von der
Mettmanner-Provinzialstrcißezum Iodesbufch führenden Weg und die an dem Treff¬
punkt der genannten Provinzialstraße und der von Gerresheim kommendenStraße
gelegene Ecke des Gartens der Verwaltelwohnung zum Preist von 4000 Mark für
den Morgen an die Stadt Düsfeldorf unter den vom Provinzialcmsfchußfestzusetzenden
Bedingungen verkauft werden,

4. bewilligt die für die vorstehend unter 1 und 2 genannten Bauausführungen ein¬
schließlich des Grunderwerbs erforderlichen Mittel im Gesamtbeträgevon 2 500 000 Mark
mit der Maßgabe, daß der Betrag, soweit er nicht durch den Erlös aus den unter
3 genehmigten Verkäufen und der Veräußerung der im Eigentum des Provinzial-
Verbandes stehenden Häuser an der ElifabethstraßeDeckung findet, durch eine Anleihe zu
beschaffen ist, deren Aufnahmebis zum Höchstbctrag von 2500000 Mark genehmigt wird.

5. daß eine Kommission,bestehendaus den Herren: Friderichs, Fusbahn, Graf und
Marquis von und zu Hoensbroech Exzellenz,Hueck, Dr. Lembke, Michels,
Dr. Neuen DuMont, Oehler, Dr. zur Nieden und Veltman gewählt werden,
welche mit dem Provinzialausschuß die Entwürfe nochmals durcharbeiten und zur
endgültigen Ausführung feststellen sollen."

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung und erteile zunächst das Wort
dem Herrn Abgeordnetenvon Runkel.

Abgeordnetervon Runkel: Meine Herren! Wir sollen also beschließen, daß 2,5 Millionen
Mark als Anleihe aufgenommenwerden. Diese 2,5 Millionen Mark follen einmal dazu dienen,
um den hiesigen Saal zu vergrößern, hierzu soll ein Betrag von rund 700 000 Mark Verwendung
finden. Der übrige Betrag von über einer Million soll dazu benutzt werden, um weitere Dienst¬
räume zu schaffen.

Der Antrag, meine Herren, den ich Ihnen gleich verlesen werde, bezieht sich hauptsächlich
darauf, daß ich Sie bitte, die Beschlußfaffungheute noch zu vertagen. Diese Vertagung, meine
Herren, dürfte hinsichtlichder Arbeitsräume, der Diensträume, die für den Betrag von über
1 Million neu errichtetwerden sollen, wohl erst recht begründet sein, weil nach meiner Auffassung
die Substanziierung dieses Antrages nicht so genügend geschehen ist, daß wir alle miteinander die
Ueberzeugung haben, die Räume seien zn eng. Ich selbst bin länger als 50 Jahre Beamter,
Richter und Lcmdrat gewesen. Ich kann ganz genau beurteilen, wie man es machen muß und
wie es bisher in anderen Fällen auch geschehen ist, um dritte Personen, die weniger auf dem
Standpunkt eines Beamten stehen, zu überzeugen, ob und inwieweit eine solche Vermehrung und
Vergrößerung der Räume notwendig ist.

Mein Antrag, meine Herren, würde also lauten:
„Der Provmziallandtag wolle beschließen:
1. Die Königliche Staatslegierung zu bitten, dem Landtag der Monarchie einen Ge¬

setzentwurf vorzulegen, wonach unter Aufhebung des § 10 der Provinzialordnung
die Höchstzahl der Abgeordnetenzum Provmziallandtag ein für allemal festgesetzt
wird;

2. die Beschlußfaffungüber den Antrag der I. Fachkommission,Beschaffung weiterer
Diensträume betreffend, bis zur Entscheidungder Staatsregierung zu vertagen."
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Ich erlaube mir, diesen Antrag dem Vorsitzenden zu überreichen.
Meine Herren! Die Entstehungsgeschichte dieser ganzen Angelegenheitreicht ja zurück bis

vor zwei Jahren. Der Herr Landeshauptmann und der Provinzialausschuß haben vor etwa zwei
Jahren gesagt, mit der fortschreitenden Zahl der Bevölkerung und unter Berücksichtigungder be»
treffendenVorschrift,also des § 10, würde sehr schnell eine noch größere Anzahl von Abgeordneten
notwendig werden, und dann wäre dieser Saal und was drum und dran hängt zu klein. Er
müßte also vergrößert weiden. Davon ist man ausgegangen, und im weiteren Verfolg dieser An¬
gelegenheit ist der jetzt in Rede stehende Beschluß der I. Fachkommissionzustande gekommen.
Meine Herren, der Herr Landeshauptmann und der Provinzialausschußhaben in dieser ersten Vor¬
lage von 1907 selbst gesagt: Es ist da eine Alternative zulässig, entweder kann man an die
Staatsregierung die Bitte richten, wie ich sie hier in dem Antrage eben vorgelesen habe, oder man
muß neu bauen, Der erstere Weg wurde sogleich von vornherein als ein wenig gangbarer be¬
zeichnet. Wenn wir uns fragen: Warum? dann müssen wir sagen: Es wurden in dieser Druck¬
schrift von 1907 zwei Hauptgründe hervorgehoben. Erstens hieß es, der Weg wäre deswegen
wenig gangbar, weil eine solche Entscheidungsehr lange dauere usw. Meine Herren, darauf kann
man wohl einfach erwidern: es kostet blos ein Schreiben nach Berlin, dann haben wir die Ent¬
scheidung des Staatsministeriums, ob es gewillt ist, der Legislative einen entsprechenden Antrag vor¬
zulegen. Diese Entscheidung wird doch in vier bis sechs Wochen da sein. Also dieser Grund
würde wohl als stichhaltignicht bezeichnet werden können.

Der andere Grund soll darin liegen, daß die Interessen der einzelnen Wahlkreise nicht
genügendvertreten wären, wenn einmal auf legislativem Wege etwa die gegenwärtigeAnzahl, will
lch einmal sagen, der Abgeordneten festgelegtwürde. Nun, meine Herren, ich habe, als ich das
las, denn doch den Kopf geschüttelt. Betrachten Sie einmal, wenn ich meinen eigenen Wahlkreis
herausnehmen darf, den Kreis Neuwied. Der Kreis Neuwied hat eine sehr bedeutendeLandwirt¬
schaft, er hat Gemeindewaldungen,er hat eine ganz bedeutendeIndustrie, er hat mit dem Armen¬
wesen viel zu tun, das Wegebauwesenliegt noch ziemlich im Argen usw. Es sind also verschiedene
^erufsinteressen zu vertreten. Nun glaube ich, diefen meinen heimatlichenKreis fo zu kennen, wie
lemllnd überhaupt nur einen Kreis kennenkann. Da fage ich mir: ist es denn notwendig, daß
die Interessen des Kleifes Neuwied durch drei Abgeordnete hier vertreten find? (Unruhe) Wahr¬
haftig! ich glaube, daß die beiden anderen Herren Abgeordnetendasselbe sagen.

Nun gehe ich weiter. Die Stadt Düsseldorf hat, glaube ich, 5 Abgeordnete,die Stadt
Cöln hat die größte Anzahl, nämlich 9. Ja, ist das denn notwendig, daß die Interessen durch
noch mehr Abgeordnetevertreten werden?

Meine Herren! Wenn Sie fragen: wieviel Abgeordnete fchickt denn die Rheinprovinz zum
Reichstage?, dann lautet die Antwort darauf 35, und wenn Sie fragen: wieviel Abgeordnetefchickt
die Rheinprovinz zum Landtage? da.lautet die Antwort: 63, Wir, meine Herren, sind jetzt fchon 176.

Wenn ich Sie weiter frage: wo liegt ein größerer Schwerpunkt, wo ist die größere
Wichtigkeit der Arbeiten, in Düsseldorf oder in Berlin (?), fo wird die Antwort, wie ich glaube,
auch wohl nicht zweifelhaftfein.

Soviel, meine Herren, wegen dieser Interessenfrage.
Nun wird ja von allen Seiten gefugt: ja, die großen Städte haben ein großes Interesse

daran, mehrere Vertreter entfendenzu können,weil sie ja den größerenTeil der Steuern bezahlen.
(Sehr richtig!) Meine Herren! Jawohl, ich glaube, daß sie das zahlen. Ich bin fest davon
""erzeugt. Aber, meine Herren, hat man denn bei der Gesetzgebung,welche die Zahl der
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Abgeordnetenzum Landtag der Monarchie festsetzte, auch gefragt: wieviel Steuern werden aufge¬
bracht, und verändert sich die Zahl? Nein! (Zuruf: leider nicht!)

Meine Herren! Auf der anderen Seite wollen wir aber — und das tritt nun gerade
in diesem Jahre, möchte ich sagen, als eine Art Novum hinzu — doch auch bedenken, daß wir
schon im Jahre 1906 eine Schuldenlast von etwa 24 Millionen hatten (sehr richtig!), im Jahre
1907 von 2? Millionen (sehr richtig!), im Jahre 1908 von 30 Millionen. Meine Herren! Das
scheint immer weiter und immer weiter zu gehen. Wo soll das hin? Sehen Sie einmal hin:
meine Herren, unsere Staatssteuern — das wissen Sie alle — weiden vergrößert, und zwar ganz
bedeutend, denn der PreußischeStaat und das DeutscheReich brauchenHunderte von Millionen
Mark jährlich mehr als jetzt. Das müssenwir doch alle aufbringen helfen. Dann, meine Herren,
nehmen Sie die Kommunallasten! Die Kommunallasten sind immer mehr und immer mehr
gestiegen. Ich habe neulich in einem längeren Leitartikel der Kölnischen Zeitung gelesen, daß der
Vorstand der RheinischenStadtetages in Berlin den Antrag gestellt hätte, daß die beabsichtigte
Erhöhung der Einkommensteuerum 25 bis 50«/« — das wird Ihnen allen bekannt sein — von
den KoMMunalumlagenauch erfaßt werden soll. Das sind recht nette Aussichtenfür uns, die wir
nicht gerade zu den ärmsten Leuten gehören.

Meine Herren! Ich will endlich noch daran erinnern, daß in der allerjüngsten Zeit ein
Teil unserer schönen Provinz vom Hochwasserso kolossal verwüstet worden ist, daß dort eine
Erhöhung der Steuern sehr drückendempfunden wird. (Sehr richtig!) Ich habe hier auch die
wohlhabenderenLeute im Auge, die dadurch zu leiden haben. Die ärmeren werden alle unter¬
stützt, und zwar mit vollstem Recht. Die wohlhabendenbrauchen nicht unterstützt zu werden, das
ist klar. Aber sie haben doch kolossale Schäden erlitten; das läßt sich nicht leugnen.

Nun, meine Herren, ist in den letzten Tagen hier wiederholt vom Sparen die Rede
gewesen. Zunächst hat besonders der Abgeordnete von Aachen, der Herr Oberbürgermeister
Veltman, als er hier eine Rede zum Haushaltsplan hielt, wiederholt das Wort „Sparsamkeit"
gebraucht. Sie alle, meine Herren, haben gestern gehört, wie der Herr AbgeordneteOberbürger¬
meister Dicke immer wieder und immer wieder von Sparsamkeit gesprochen hat.

Endlich, meine Herren, möchte ich Sie noch an eins erinnern. Es fällt Ihnen vielleicht
in diesem Moment gerade so gut ein wie mir. Vor wenigen Monaten hat niemand geringeres
als der Reichskanzlerund preußischeMinisterpräsident im Reichstage gesagt: Es sind nicht nur
neue Steuern nötig, sondern es ist im ganzen deutschen Volke Sparsamkeit vonnöten. (Beifall.)
Der Herr Reichskanzlerhat ausdrücklichgesagt, meine Herren: Die Kommunalverwaltungen,die
kleinen sowohl wie großen — das ist ausdrücklich im stenographischen Bericht zu lesen. (Zurufe):
ja nun, ich habe es in der'Zeitung gelesen — die kleinen Kommunalverwaltungensowohl wie die
großen müssen sparsamer sein.

Meine Herren! Wir als Vertreter der Rheinprovinz bilden die größte kommunale
Korporation in der Monarchie. Lassen Sie uns durch Annahme meines Antrages das ins Prak¬
tische übersetzen, was der Reichskanzlerals Mahnruf ans ganze DeutscheVolk hat ergehen lassen.
(Lebhafter Beifall.)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann Dr. von Renners: Meine Herren! Ich glaube, der verehrte Herr

Landrat von Nunlel hat das Roß von hinten aufgezäumt. Die Bedenken, die von Herrn von
Runkel eben vorgcbracht^wuiden,sind hier im Hause bereits vor drei Jahren vollständig erwogen
und einstimmig für unbegründet, erachtet worden. Die erste Vorlage des Provinzialausschusses
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machte darauf aufmerksam,in welche Verlegenheitenwir mit dem Geschäftshaus kommen könnten.
Sie sagte ausdrücklich:es sind zwei Wege zur Abhilfe gegeben. Erstens ist die Möglichkeitvor¬
handen, den Weg der Gesetzgebung zu betreten und die Zahl der Abgeordnetenherunter zu setzen,
und zweitens könnte dem Raumbedürfnis durch Errichtung eines Neubaues abgeholfen werden.
Ich glaube, unser heutiger Vorsitzender, Herr OberbürgermeisterSpiritus war damals Referent über
diese Angelegenheit. Es ist damals darauf hingewiesenworden, daß sich ein derartiges Raum¬
bedürfnis bei anderen ProoinMverwaltungen nicht herausgebildet habe, sondern ausschließlich hier
in unserer wachsenden und sich stets mehr entwickelnden Rheinprovinz.

Es wurde hier ausgeführt, man folle doch nicht mit dem Antrage nach Berlin kommen,
die Provinzialordnung aus dem Grunde abzuändern, weil wir unseren Abgeordneten nicht die
nötigen Räume schaffen könnten. Darauf werde der Minister zweifellos antworten: Für eine
Provinz, die in der Lage ist, die nötigen Räume zu schaffen, können wir unmöglichdie Klinke der
Gesetzgebung in die Hand nehmen und die Provinzialordnung abändern, (Beifall.) Das ist hier
damals ausdrücklich konstatiert worden.

Meine Herren! Es wurde dann weiter hervorgehoben,daß die Abänderung der Pro¬
vinzialordnung nicht so leicht ist, wie Herr von Runkcl sich das vorstellt, welcher meint, daß in
sechs Wochen darüber entschieden sei. Wird die Provinzalordnung angerührt, dann geht es uns
wie mit der Gemeindeordnung und mit der Städteordnung und allen anderen Gesetzen:es wird
von Grund aus reformiert. Darüber gehen aber recht viele Jahre hin. Ich habe es noch nicht
nlebt, daß man in sechs Wochen eine Provinzialordnung in dieser Weise abgeändert hat.

Dann, meine Herren, wurde darauf hingewiesen,daß die großen Kommunen, die jetzt
sechs, sieben Abgeordnete schicken, es sich doch unmöglich gefallen lassen könnten, daß man die
Zahl auf zwei, drei heruntersetzt. Aber selbst wenn das nicht geschehen sollte, fondern wenn diese
Kommunenihren jetzigen Bestand an Abgeordnetenbehielten,dann würde doch die damalige Zahl,
^' ich glaube, es waren 176 oder 177 — unmöglich beschränkt werden können. Damals hat
auf den Vortrug des Herrn OberbürgermeistersSpiritus das Haus einstimmig beschlossen, diesen
Weg, der als vollständig ungangbar erschien, unter keinen Umständen zu betreten.

Das ist der erste Punkt.
Nun fagt Herr von Runkel: wir sind ja auch gar nicht darüber orientiert, ob denn

überhaupt ein Bedürfnis vorhanden ist. Dann bedaure ich, daß Herr von Runkel in den letzten
wahren die hierüber angelegten Aktenstücke nicht gesehen hat. Es ist hier wiederholt vom Aus¬
schuß und von anderer Stelle klargelegt worden, wie wir eigentlich mit unseren Raunwerhältnissen
stehen. Meine Herren! Jetzt ist außerhalb des Ständehauses die Landesbank untergebracht, und
du Annahme, daß die Landesbanl den Landeshauptmann gar nicht interessiere,daß ich damit
^chts zu tun habe, ist doch wirklich nicht ernst zu nehmen. Außerhalb des Ständehauses
befindet sich auch die Feuersozietät. Ich bin mit der ^euersozietät gerade fo befaßt, wie mit den
anderen Anstalten. Ich habe, obwohl sie sich außerhalb des Ständehauses befinden, meine Ge¬
schäfte auch dort zu erledigen. Auch die Landes-Versicherungsanstaltist außerhalb untergebracht,
«n Institut, das 500000 Eingänge im Jahre hat. Auch aus der Beschäftigungmit deren Ange¬
legenheiten bin ich doch auch nicht ausgefchieden.

Es befindet sich ferner, wie Sie wissen, die Fürsorgeabteilung außerhalb des Stände¬
hauses, eine Abteilung mit 2? Sekretären und 3 Oberbeamten, Auch dafür muß manches von
hier aus erledigt werden.

Es befindet sich weiter die landwirtschaftlicheBerufsgenoffenschaftaußerhalb, auch eine
Abteilung mit, ich glaube, 37 Sekretären und 3 Oberbeamten.
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Außerdem habe ich hier die Zentralverwaltung. Nun ist es doch für einen Geschäftsbetrieb
wirklich nicht bequem, daß ich in sieben, acht Gebäuden meine Verwaltung im Umherziehenführen
muß. Daß es im Interesse des Dienstes liegt, daß die Teile, die hier verbunden werden können,
zusammengebrachtweiden, das wird, glaube ich, mir jemand, der in der Verwaltung tätig ist, nicht
abstreiten können.

Nun sagt Herr von Runkel: Ich bin alter Verwaltungsbeamterund weih, daß man auch
mit engen Räumen auskommenund darin die Bureaubeamten unterbringen kann. Auf diese Weise
kann man weitere Räume ersparen. Das habe ich in meiner früheren Stellung auch schon machen
müssen. Ich weiß, daß man eine zeitlang die Beamten zusammendrängenkann. Ich weiß aber
auch, daß ich alle Tage Beschwerdenbekommen habe. „Wir sitzen zu sieben oder acht in einem
engen Stübchen; der eine will rauchen, der andere kann den Rauch nicht vertragen; das geht nicht."
Ich glaube, Herr von Runkel hat wohl auch in seinem eigenen Kreise diese Erfahrung gemacht. Er
hat in dem Landratsamt 40 Jahre hindurch in engen Räumen die Kanzleibeamtenarbeiten lassen
und es ging. Wie steht es aber jetzt in Neuwied? Ein Jahr ist er weg und ein neuer Palast
ist da. (Heiterkeit.) Die alten engen Räume passen nicht mehr auf die jetzigen Verhältnisse.

Ich meine, die Erfahrung, die Herr von Runkel gemachthat, macht man überall. Die
alten Verhältnisse haben sich so geändert und erweitert, daß man mit den engen kleinen Stuben
nicht mehr auskommt. Ich habe noch die Zeit mitgemacht,wo auf dem Landratsamt ein Assessor,
ein Kreisausschußsekretiir und zwei Kanzlisten saßen. Sehen sie jetzt einmal das Landratsamt an!
Herr von Schütz ist hier anwesend, er wird bestätigen können, was ich sage. Dort sitzen jetzt
10—18 Bureaubeamte. So wächst jede Verwaltung und so wird es uns auch gehen. Wenn wir
auch das Bedürfnis auf diesem Gebiete zurückschrauben würden und noch sechs bis sieben Jahre
warteten, bis eventuell eine Aenderung des Gesetzes eingetretenist, so weiß ich aber nicht, was wir
1913 machen sollen, wenn die Zahl der Abgeordneten eine Erhöhung erfahrt. Wie beschränkt
hier die Räume sind, geht schon daraus hervor, daß ich wirklichnicht weiß, wie ich die Gemeinde-
ordnungskommissionanders unterbringen soll, als hier im Sitzungssaale. Andere Räume haben
wir nicht. Die kleinen Kommissionssitzungssäle reichen doch gewiß nicht aus.

Nun sagt Herr von Runkel weiter: Sparsamkeit soll in erster Linie beobachtet werden.
Ja, meine Herren, wir sind uns dessen ja ganz gewiß bewußt. Wir treten doch an das Haus
nicht heran, um Luxusbauten zu machen oder um unnützerweiseGeld auszugeben,wir wollen nur
dem dringendenBedürfnis abhelfen. Wir wollen doch keinen Prunkbau herstellen,sondern nur ein
schlichtes Bureaugebäude, und daß wir mit der nötigen Sparsamkeit wirtschaften, dafür sorgt der
Beschluß des Hauses, daß der Kommission,die sich mit dieser Angelegenheitzu befassen hat, noch
zehn Mitglieder des Hauses beizugebensind.

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat Herr Abgeordneter Moritz (Cöln).
AbgeordneterMoritz: Meine Herren! Ich habe gegen die Vorlage Bedenken ganz anderer

Art zu äußern, die ich allerdings viel lieber schon in der Kommissionentwickelt hätte. Ich gehöre
aber der Fachkommission nicht an und bin daher genötigt, die Einwände, die ich in technischer und
und künstlerischer Beziehung zu machen habe, Ihnen hier vorzutragen.

Ich möchte vorausschicken,daß ich näheren Einblick in die ganze Materie dadurch ge¬
wonnen habe, daß ich bei der vorbereitendenKonkurrenz für den Umbau beteiligt gewesen bin.
Das legt mir selbstverständlich eine gewisse Zurückhaltung in meiner Kritik auf. Immerhin glaube
ich aber, die prinzipielleFrage ohne weiteres hier anschneiden zu dürfen.

Bezüglichdes Neubaues stehe ich aber ganz unbefangen da, da ich an diesem in keiner
Weise beteiligt war und durch meine inzwischen erfolgte Wahl zum Provinziallandtagsabgeordneten
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auch für die Zukunft vollständig ausgeschaltetbin. Ich kann mich also ganz unabhängig und ohne
jede persönliche Nebennote aussprechen.

Was zunächst den Umbau angeht, so mochte ich mir ganz allgemein die Bemerkung er¬
lauben, daß ein Umbau in einem derartigen Bauwerk immer eine höchst bedenkliche Sache ist,
zumal, wenn er einen so großen Umfang annimmt und eine Bausumme in Anspruchnimmt, die
auf 650000 Mark veranschlagtwird. Kein Techniker und auch der erfahrenstenicht kann voraus¬
sagen, ob die Summe ausreicht. Sie kann sich sehr leicht um die Hälfte vermehren. Sobald
man bei alten Bauwerken die Hand anlegt, stellen sich alle möglichen Mängel und Fehler heraus,
die kostspielige Maßregeln zur Abhilfe benötigen. Es ist aus diesem Grunde natürlich, wie schon
erwähnt, in keiner Weise zu sagen, ob mit der Bausumme ausgereichtweiden wird.

Weiter ist es aber auch außerordentlichschwierig, in dem gegebenen Rahmen ein wirtlich
praktisches Ergebnis zu erzielen. Wenn die Jury erklärt: Der Plan, den wir auswählen, ist gut,
so sagt sie das nur mit der Einschränkung: relativ ist das der beste, das heißt, soweit sich über¬
haupt hier innerhalb der alten Mauern etwas machen läßt, ist er gut, ist er der beste unter denen,
die hier eingereicht worden sind. Die Jury hat aber keineswegs gesagt: damit wird also eine
Lösung gefunden, die in jeder Beziehung den Bedürfnissen und Anforderungen entspricht. Wenn
ste Ihr Gutachten hatte darauf weiter erstrecken müssen, so wäre sie zu einem ganz anderen Re¬
sultat gekommen. Sie hätte jedenfalls zum Ausdruck gebracht: hier läßt sich überhaupt etwas
Befriedigendesnicht schaffen, sondern nur ein Behelf, fo gut es gerade geht.

Ich möchte da vor allem auf die Formen des Saales und seine großen Mängel in
akustischer Hinsicht aufmerksam machen. An dieser Form wird durch den neuen Vorschlag im
wesentlichennichts geändert. Die Dimensionen werden vergrößert und die Form bleibt bestehen.
Der wesentlichsteMangel des jetzigen Auditoriums, daß keine stark ansteigendenSitzreihen ge¬
schaffen werden können und daß keine konzentrische Anordnung der Sitzreihen möglich ist, läßt sich
auch in dem neuen Plane nicht beseitigen, und damit ist die Akustik ein für allemal gerichtet. Ich
kann da mit kleinen Mitteln etwas Verbesserungschaffen; eine durchgreifende, wirklich gute Lösung
kann ich aber niemals erreichen. Wenn Sie sich damit einverstandenerklären, daß der Saal in der
vorgeschlagenen Weise umgebaut wird, so verhindern Sie damit ein für allemal eine lebendige,
frische Debatte in diesen Räumen; dann muß jeder auf diesen Platz vorgehen und die meistenvon
den Herren können doch nichts verstehen.

Dann noch ein weiteres Moment, welches ich nur ganz nebenher streifen möchte. Das ist
das Bedenken,das man doch immerhin hat, in ein altes Bauwerk so stark hineinzugreifen,ein
Nauwerl, das, in einer früheren Zeit entstanden, doch zweifellosgewisse aesthetische Vorzüge besitzt.
Wenn man da jetzt hineingreifen und etwas ganz anderes daraus machenwill, so ist das doch
etwas pietätlos gehandelt, und ich kann mich nicht der Ansicht anschließen,daß wir dadurch den
Bau für die Dauer als wirklich brauchbar und schön erhalten, sondern wir verstümmelnihn und
können uns auf die Dauer an ihm nicht mehr erfreuen.

Aus diesem Grunde rate ich von einem derartigen Umbau dringend ab. Dagegen halte
'ch den Beweis nicht für erbracht, daß nicht der Bau mit einem verhältnismäßig sehr geringen
Eingreifen zu einem durchaus brauchbarem Bureaugebäude umgestaltet werden kann. Wenn hier
w dem Vortrage des Herrn Referenten bemerkt wird, daß in den Vorverhandlungender Vorschlag
gemacht worden ist, diesen Saal durch das Einziehen einer Zwischendeckezu Bureauzwecken umzu¬
arbeiten, so ist das ein Vorschlag, der nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden kann. Aber
'ch kann auf andere Weise, indem ich allerdings den Saal ganz beseitige, der übrigens ein späteres

17*
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Produkt ist — im ursprünglichen Projekt war er wesentlichkleiner — jedenfalls auch einem
beträchtlichen Teil der Verwaltung in diesem Gebäude ein sehr würdiges und brauchbares Unter¬
kommen beschaffen.

Nun ist natürlich die Konsequenz eines derartigen Beschlusses,wenn Sie diese Räume
hier zu Bureauzwecken bestimmen, daß Sie ein neues Ständehaus schaffen müssen mit einem er¬
weiterten und natürlich nun aber auch akustisch berechtigten Anforderungen entsprechenden Saal.
Sie würden also genötigt sein, den Neubau eines Ständehauses in Aussicht zu nehmen, und mit
diesem würde allerdings der nicht hier in diesem Hause unterzubringendeTeil der Verwaltung und
die Wohnung des Herrn Landeshauptmanns verbunden sein. Man kann ohne weiteres zugeben,
daß es natürlich nicht erwünscht ist, die Verwaltung zu zerlegen. Darin wird man dem Herrn
Landeshauptmann ohne weiteres Recht geben müssen. Aber wenn ich das Ideal uicht erreichen
kann, das darin bestände, sämtlicheVerwaltungsräume in einem Gebäude mit dem Ständehause
zugleich unterzubringen, so muß ich mich mit eiuem etwas minder Gutem begnügen, das aber doch
gegen die jetzigen Zustände einen ganz wesentlichen Fortschritt darstellt. Das Grundstück,das Sie
am Beigerufer in Aussicht genommenhaben, würde nicht nur für ein Standehnus und einen Teil
der Zentralverwaltung ausreichendfein, fondern vor allem auch für die spätere Entwickelungder
Verwaltung ausreichendRaum gewähren. Sie würden also in der Lage sein, die Verwaltungs-
zweige dort zu konzentrieren,wo sie im engsten Zusammenhangemit der Zentraloerwaltung wären.
Das würde nach meiner Anschauungder richtige Weg sein.

Wenn ich mit einem Wort auf das Projekt eingehe, das Ihnen für den Neubau vorge¬
legt worden ist, fo entspricht das natürlich dem Programm, das ich Ihnen eben entwickelt habe,
in keiner Weise. Im übrigen ist aber auch der Weg, auf dem diefcs Projekt entstanden ist, ganz ab«
weichend von dem, den größere Körperschaften, Kommunen und dergleichen fönst für die Beschaffung
derartig wichtiger Bauwerke einzuschlagengewohnt sind. Bei allen derartig wichtigen für eine
ganze Provinz, für eine ganze Stadt außerordentlich bedeutungsvollenBauaufgaben, befchreitet
man regelmäßig den Weg eines Wettbewerbs unter den nächstbeteiligtenArchitekten,eines engeren
oder weiteren Wettbewerbs, also hier im vorliegendenFalle unter der rheinischen Architektenschaft.

Diefen Weg ist man hier eigentümlicherWeise nicht gegangen, wahrscheinlich um Zeit zu
sparen. Aber damit wird man sich nicht gegen die Vorwürfe sichern, die von allen Seiten aus
den Kreisen der Architektenschaft erhoben werden dürften, aber auch nicht gegen Vorwürfe, die einem
einseitigenVorgehen natürlich folgen, daß man eben nicht alles Mögliche ernsthaft und genügend
berücksichtigt hat, daß man nicht uerfchiedene neben einander gehört hat, fondern sich sofort auf
irgend einen Vorschlag geeinigt hat.

In gleicher Richtung, wie ich Ihnen hier eben diese Gedanken entwickele, wird mir heute
morgen ein Schreiben des ersten Vorsitzendendes hiesigen Architektenvereinsgegeben, das auch
dringend darum bittet, der Provinziallandtag möge doch für den etwa zu errichtendenNeubau in
jedem Falle den üblichen und bewährten Weg des Wettbewerbs einschlagen.

Für die weitere formelle Behandlung der Angelegenheitmöchte ich, um keine zu große
Verzögerungeintreten zu lasten, Ihnen vorschlagen, die in Absatz 5 der Vorlage vorgesehene Sonder¬
kommission mit der weiteren Bearbeitung der Aufgabe zu betrauen, und diefe eventuell durch Sach¬
verständige zu verstärkenund gleichzeitig auch dahin Beschluß zu fassen, daß die entgültige Ent¬
scheidung über die auszuführenden Bauten dem Provinzialausfchuß im Zufammenhang mit diefer
Spezialkommifsionübertragen werden möchte. (Beifall)

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
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Landeshauptmann Dr. von Renvers: Meine Herren! Der Herr Abgeordnete Moritz
leitete seine Ansprachemit den Worten ein, er hätte einige Bedenken, in der Sache das Wort zu
«greisen, da er ja mit an der Konkurrenz beteiligt sei. Meine Herren, ich kann darin dem
Herrn Moritz nicht folgen. Als Mitglied des Hauses hat er selbstverständlichdie Berechtigung,
m der Sache hier das Wort zu nehmen. Deswegen kann ihm gewiß niemand irgend etwas
entgegen halten.

Nun führt Herr Moritz aus, das Ständehaus, wie es hier steht, sei schwierig umzubauen.
Darüber sind wir uns von vornherein im Klaren gewesen. Das Haus ist nach außen wie nach
mnen in einer einheitlichen Architektur gebaut, und es ist klar, daß man an einem derartigen Bau
nur mit großer Vorsicht Aenderungenvornehmen darf. Ich möchte jedoch darauf hinweisen: die
ganze äußere Gestalt des Hauses, die ganze Facade berühren wir nicht, und diese äußere Facade
ist das einzige, was au dem Hause interressant und schön ist. Das Innere ist zu einer Zeit
gebaut worden, wo man noch nicht so zu bauen verstand, wie heutigen Tages. Es ist nach meinem
Gefühl einfach mäßig. Ich weise jedoch nochmals darauf hin, daß wir in das bestehende Bauwerk,
nne es sich dem Publikum darbietet, absolut nicht eingreifen,sondernnur im Inneren des Gebäudes
Aenderungen vornehmen. Meine Herren, Aenderungen im Inneren sind möglich. Das ist
gar nicht so schlimm, wie es Herr Moritz sich vorstellt. Das Haus steht noch nicht 30 Jahre,
^s ist von Raschdorf durch und durch folide aufgeführt. Wir sind im Besitz der Zeichnungen
und wissen, was damals für den Bau verwendet wurde. Wir können also ganz genau beurteilen,
°b sich das Gebäude ändern läßt oder nicht. Ich befinde mich darin aber auch in Uebereinstim¬
mung mit der Auffassungder Architekten. Wir haben ja eine Konkurrenzausgeschrieben, und die
Architekten erklärten: das Haus kann umgebaut werden. Herr Moritz war auch ganz derselben
Auffassung. Auch nach seinem Vorschlage bestand die Möglichkeit des Umbaues. Das Projekt
liegt vor. Wenn ich mich recht entsinne, hat Herr Moritz am Schluß gesagt: die Sache ist aber
sehr schwierig und nicht ganz ohne Verantwortung. Nichts anderes haben auch wir gesagt. Ich
kann nur erklären: durch die Konkurrenzsind wir uns alle darüber klar geworden,daß der Umbau
möglich ist, und daß er das bieten kann, was wir von ihm haben wollen.

Nun sagt Herr Moritz weiter: Wenn Ihr den Sitzungssaal anrührt, so wird die Akustik
lehr schlecht werden. Ja, das ist eine einseitige Behauptung. Ueber Akustik weiß man heute auch
w bautechnischen Kreisen sehr wenig. Ich darf aber darauf hinweisen,daß der Saal beim Umbau
nach den vorliegendenPlänen viel niedriger werden wird. Dadurch wird vermutlich auch die
Akustik besser werden als in dem alten Saal.

Weiter wendet Herr Moritz ein: zu Bureauzwecken ließe sich das Haus ganz gut umbauen.
Meine Herren! Diese Frage haben wir auch geprüft. Es sind wiederholt Projekte aufgestellt
worden. Alles Mögliche haben wir da versucht. Es hat sich aber stets herausgestellt,daß es sich
NW gut für diesen Zweck umbauen läßt.

Nun kommt Herr Moritz darauf hinaus: wir sollten draußen ein großes Gebäude errichten,
°°s die gesamte Verwaltung umfaßt. Schön! Aber, meine Herren, was kostet denn das!
Wenn hier ein Projekt vorgelegt wird, nach welchem wir die ganze Verwaltung mit dem, was
l^t im Ständehaus ist, außerhalb unterbringen, dann kostet es das drei- bis vierfache des jetzigen
Projekts und ich weiß nicht, wie wir die Mittel hierfür aufbringen follen.

Es wird dann ferner darauf hingewiesen,es müsse eine Konkurrenzausgeschrieben werden.
Nr das erste Projekt haben wir ja eine Konkurrenzausgeschriebeu. Diese Sache ist erledigt,
uür das zweite Projekt eine Konkurrenzauszuschreiben, dazu hatten wir erstens keine Zeit. — Es
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war nicht möglich in den wenigen Wochen, die wie noch bis zum eventuellenBauanfang haben,
eine Konkurrenzherbeizuführen.— Zweitens, meine Herren, beabsichtigenwir ja auch nicht, ein
Prunkgebäude zu bauen. Wir wollen ein gewöhnliches Dienstgebäudeerrichten, ein Gebäude, das
in der äußeren Architekturlange nicht den Wert haben soll, wie das jetzige Ständehaus. Dazu
haben wir am Ende doch auch kein großes Konkurrenzausschreiben nötig.

Ich darf wohl ferner noch bemerken, daß das Geschäftsgebäudeuach dem Projekt, das
uns von Herrn vom Endt vorgelegt worden ist, von Außen einen guten Eindruckmacht, und
im Inneren allen Anforderungen entspricht, die die Verwaltung stellt. Es ist so gründlich
durchgearbeitet,daß für alle Zwecke die nötigen Räume vorhanden sind, und daß auch die Mög¬
lichkeit besteht, in 30—40 Jahren das ganze Gebäude ohne große Kosten um ein Drittel zu
vergrößern.

Ich kann mich also im großen und ganzen den Ausführungen des Herrn Moritz nicht
anschließen. Das jetzige Gebäude läßt sich aus ästhetischen Gründen nicht so umbauen, daß es
allen Zweckenzu dienen vermag. Wollen wir ein neues Gebäude für alle Zwecke bauen, dann
kostet uns das ungezähltes Geld, und andererseits halte ich einen Umbau des jetzigen Hauses zu
Bureauzwecken nicht für gut möglich. (Beifall.)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteWallraf.
Abgeordneter Wallraf: Meine Herren! In den Widerstreit der technischen Meinungen

kann ich mich als Laie selbstverständlich nicht einlassen, das eine aber möchte ich doch feststellen,
daß die von Ihnen niedergefetzte Kommifsionnach sehr eingehenden,auch von Technikernberatenen
Erörterungen schließlich sich einmütig in der Auffassung zusammengefunden hat, daß das heute
vorliegende Projekt, eine sehr glückliche, schöne und vor allem auch eine maßhaltende Lösung der
ganzen Aufgabe bedeutet.

Nun, meine Herren, zur Anregung des Herrn Abgeordneten von Runkel. Bereits der
Herr Landeshauptmann hat gefügt, daß es sich bei dieser Anregung nicht um einen neuen Gedanken
handelt, und Herr von Runkel nahm ja selbst bezug auf die Verhandlungen, die sich im Landtag
vor zwei Jahren abgespielt haben. Aber, meine Herren, einen Satz möchte ich doch aus den
damaligen Ausführungen des Herrn Referenten noch hervorheben, einen Satz, der zeigt, daß es
nicht nur die Gefahr einer Verzögerung der ganzen Angelegenheit war, die den Landtag bewog,
den Gedanken einer Aenderung der Provinzialordnung abzulehnen. Es heißt in dem Referat:

„Ich glaube, annehmen zu können,daß sich jeder Kreis freut, möglichst viele Abgeordnete
hier in dieses hohe Haus entsendenzu können, und ich würde es als eine Art Selbstmord ansehen,
wenn die eigenen Kreise, die hier ihre Vertreter haben, dazu übergehen sollten', die Gesetzgebung
anzurufen, um ihre Rechte zu verkürzen."—

Meine Herren! Ich glaube, daß diese Auffassung auch heute noch zutrifft. Wenn Herr
Landrat von Runkel in der glücklichen Lage ist, von sich sagen zu können, daß er allein seinen
Kreis wohl vertreten könne, dann hoffe ich, daß alle Angehörige des Kreises Neuwied diese seine
Meinung teilen. Andere Mitglieder dieses Hauses sind schwerlich in der gleichen glücklichen Lage,
Ich glaube, mindestens die Stadt Cöln wird immer Wert darauf legen, mit einer solchen Zahl
von Abgeordnetenvertreten zu sein, wie ihr die gegenwärtigeProvinzialordnung zubilligt.

Meine Herren! Worin bestehen nun die Bedenken gegen die Fortdauer der bisherigen
Bestimmungen? Einmal könnte man sagen: Der Provinziallandtag wird eine zu große Körper¬
schaft. Ja, aber, meine Herren, bei jedem Parlament ist es doch der Fall, daß die Zahl
derjenigenMitglieder, die intensiv sich an der Arbeit beteiligen, eine verhältnismäßig kleine bleibt,
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und wenn das Plenum aus 50 Köpfen mehr oder weniger besteht, so hindert das doch nicht einen
guten Verlauf der Verhandlungen.

Ich möchte vielmehr der Ansicht sein, daß viel wichtiger, als diese ganze Iahlenfrage
ein anderer Umstand ist: Die Aufrechterhaltungdes friedlichen Zusammenarbeitenszwischen Stadt
und Land, das den Provinziallandtag seit langen Jahren ausgezeichnethat (Beifall), und gerade
für dieses friedliche Zusammenarbeiten erblicke ich in der Anregung des Herrn Geheimrat von
Runkel eine eminente Gefahr.

Meine Herren! Ueberall im öffentlichenLeben besteht eine Wechfelbeziehungzwifchen
Leistung oder mindestens zwischen Einwohnerzahl und politischer Vertretung. Wir, meine Herren,
von den Städten erheben wohl den Anspruch, daß wir hier nach der Höhe unserer finanziellen
Leistungen vertreten werden. Wäre letzteres der Fall, so stellten heute schon die Stadtkreise die
Mehrheit. Aber, meine Herren, wir Städte wissen ja genau, daß wir hier finanziell vielleicht —
und ich darf das „vielleicht" streichen — mehr die Gebenden als die Nehmenden sind. Ich
«blicke darin durchaus kein Unglück, denn der Zweck des Provinzialverbandcs ist ja gerade der, die
WirtschaftlichSchwächerendurch Zutritt der wirtschaflich Stärkeren zu stützen.

Nun, meine Herrn, wohin würde im Effekt der Antrag des Herrn von Runlel gehen?
Man kann eventuell die Provinzialordnung in zwei Richtungen abändern: einmal indem man von
unten anfängt und sagt: nicht 40000 und später 50000 Einwohnersollen die entscheidendenZahlen
sein, sondern meinetwegen50- oder 60000. Ich glaube aber, damit würden wir uns nicht den
Dank gerade der kleineren Kreise sichern, meine Herren, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie
s'ch die kleineren Kreise auf den Moment freuen, in dem sie den zweiten oder dritten Abgeordneten
bekommen, und ich glaube, daß Herr von Runkel bei diesen Kreisen und bei all den Herrschaften,
die den Wunschhaben, dermaleinst mit uns zu tagen, mit seinem Antrag wohl wenig Freunde
gewinnen wird.

Meine Herren! Der zweite Weg wäre, daß man diese Begrenzung erst nach oben vor¬
nimmt, und, meine Herren, das würde doch wohl die natürliche Konsequenz haben, daß Sie diese
gleiche Limitierung auch freundlichst in den Provinzialsteuem einführten (Heiterkeit!), eine solche
Anregung aber habe ich in den Ausführungen des Herrn von Runkel vermißt; denn ernstlich kann
°s doch nicht in Frage kommen,daß man die großen Gemeinwefen unbegrenzt zahlen aber nur
begrenzthier mit raten und taten läßt.

Meine Herren! Ich bin durch meine amtliche Laufbahn und meine ganze Sinnesrichtung
davor geschützt, ein einseitiger Vertreter der Städte zu werden. Aber gerade aus dieser Gesinnung
heraus möchte ich den Herren Vertretern der Landkreise sagen: Erwarten Sie die Würdigung und
BefriedigungIhrer Vedürfniffe von der politischen Einsicht und Opferwilligkeit der Städte; aber
Dingen Sie uns diese Gaben nicht ab durch eine Gesetzgebung, die mit Recht und Billigkeit nicht
vereinbar ist und deren ernstliche Anbahnung allein schon das gute Einvernehmenzwischen Stadt
und Land auf das Tiefste erschütternmühte. (Beifall!)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteThyssen:
AbgeordneterThyssen: Meine Herren! Ich gestatte mir, den Antrag des Herrn von

Nunkel auf das wärmste zu befürworten. Veranlaßt werde ich zu dieser Befürwortung durch die
außerordentlichfchwierige und mißliche Lage, in der sich die Industrie im allgemeinenaugenblicklich
^findet, eine Notlage, die zweifellos durch die bevorstehenden Steuergefetze und durch sonstige
Erwägungen, auf die ich hier nicht des Näheren eingehen will, noch verschärft wird. Der Herr
Abgeordnete Veltman hat am Montag mit Recht hervorgehoben,daß diejenigenMaßnahmen, die
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dieses Haus hier beschließt, vorbildlich sind für Maßnahmen, die in den Kommunen nachher
getroffenwerden. Meine Herren, ich glaube Sie sind alle der Ansicht, daß es dringend erforderlich
ist, daß bei den jetzigen Verhältnissen,wo überall die Arbeitslöhne reduziert werden müssen, die
Kommunen die größte Sparsamkeit walten lassen. Meine Herren, ich würde es aus diesen Gründen
im allgemeinenInteresse für außerordentlicherwünscht halten, wenn dieses hohe Haus durch Zu¬
rückstellung der Vorlage bekundet, daß es den Ernst der wirtschaftlichen Situation voll und ganz
würdigt. (Beifall!)

VorsitzenderSpiritus: Der Herr Landeshauptmann hat das Wort.
Landeshauptmann Dr. von Renvers: Zu dem eben gesagten möchte ich nur eine ganz

kleine Bemerkung machen.
Der Herr AbgeordneteThyssen stellt sich die Sache so vor, als wenn wir nun auf einmal

2 Millionen Mark ausgeben wollten. Meine Herren, wir geben diese Summe in der Zeit von
4 bis 5 Jahren, so lange der Bau dauert aus, und dann folgt erst die Verzinsung und Amorti¬
sation, die sich auf 30 bis 40 Jahre verteilt. Ich glaube nicht, daß die Industrie dadurch, daß
sie diese Amortisationsraten nun zahlen muß, arg tangiert wird.

Ich darf weiter darauf aufmerksammachen,daß, wenn wir jetzt bauen, wo die Baukosten
viel niedriger sind, wir besser wegkommen,als wenn wir noch einige Jahre warten, wenn die
Preise wieder in die Höhe gehen.

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr Abgeordnetevon Runlel.
Abgeordneter von Runkel: Meine Heiren! BefürchtenSie nicht, daß ich die Debatte

noch wesentlich verlängern will.
Ich will zunächst nicht auf das eingehen, was Sie, Herr Abgeordneterfür Cöln, gesagt

haben, denn das war doch meistens wesentlichsubjektiver Natur. (Heiterkeit.) — Ja, es waren
meistens Ansichtssachen, weniger Tatsachen.

Was die Rede des Herrn Landeshauptmanns in bezug auf meinen Antrag anlangt, so
will ich auch hier nicht alles das einzeln widerlegen — wenn ich es auch meiner Ansicht nach
könnte, was der Herr Landeshauptmann sehr eifrig gegen mich vorgebrachthat. (Heiterkeit.)

Aber ich möchte nur auf zweierlei zurückkommen. Sie, Herr Landeshauptmann, haben
gesagt, es dauere nicht, wie ich geäußert hatte, vier bis sechs Wochen, daß man auf eine einfache
Anfrage vom Staatsministerium von Berlin eine Antwort bekäme, das dauere Monate oder Jahre
lang. So glaube ich Sie richtig verstanden zu haben. Nun, meine Herren, ich meine, wenn der
Landtag, die Vertretung einer Provinz, das Staatsministerium, ganz einfach und ganz bescheiden
fragt: Sind Sie der Ansicht, daß im Wege der Legislative in der Sache hier vorgegangen werden
kann oder nicht, dann wird doch wahrhaftig das Staatsministerium nicht Monate und Jahre
brauchen, um ja oder nein zu sagen. (Widerspruch.) Nein, meme Herren, da möchte ich doch das
Staatsministerium in Schutz nehmen. (Heiterkeit.) Es handelt sich doch nicht darum, daß große
materielle Aenderungen, wie jetzt bei der Landgemcindeordnungvorgenommenweiden sollen, durchaus
nicht, sondern um einen einzelnen Paragraphen.

Dann haben Sie, Herr Landeshauptmann, weiter darauf bezug genommen, daß ich
behauptet habe, es läge uns Abgeordnetenin unseren Drucksachen nicht genug Material vor, woraus
wir eine dringende Notwendigkeit für den Neubau von Verwaltungsräumen, von Diensträumen
entnehmenkönnten. Ja, es ist mir doch nicht eingefallen, zu sagen, Ihre Behauptung wäre nicht
richtig. Ich habe nur gesagt, mir liegt nicht genügend Material vor, aus welchemich mir ein
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Urteil bilden kann, ob wir so viel Geld für neue Räume ausgeben müssen. Wenn das alles
zutrifft, was Sie ausgeführt haben, dann müssen wir es schließlich bewilligen.

Sie sagten, ich hätte mich in den Akten umsehenmüssen. Ja, meine Herren, es kann
doch nicht jeder einzelne Abgeordnetein alle Bureaus gehen und sich die Akten ansehen. Das
lst alles, was ich antworten wollte.

Landeshauptmann Dr. von Renvers: Darf ich mir noch eine kurze Bemerkunggestatten?
Ich glaube, wenn ich heute an den Minister herantrete und ihn frage: Kann ich binnen

sechs Wochen eine Antwort darauf haben, ob die Provinzialordnung abgeändert werden soll oder
nicht? Dann wird der Herr Minister mir antworten: Das ist eine so grundsätzliche Frage, daß
lch allein sie überhaupt nicht beantworten kann, vielmehr muß darüber das Staatsministerium ent¬
scheiden. Die Frage ist so wichtig, daß ich erst X mal in allen Provinzen Umfragen halten
muß. — Eine Antwort bekomme ich dann in einem Jahre nicht. Als Beispiel darf ich nur auf
folgendes hinweifen: Im vorigen Jahre hat das Haus beschlossen, wegen der Forstoorlage eine
Vitte an das Ministerium zu richten. Die dem Ministerium vorgelegte Bitte enthält gar keine
so grundlegenden Fragen; aber wir haben trotzdem heute noch keine definitive Antwort erhalten,
und ich glaube, wir werden darauf noch länger warten müssen. (Heiterkeit.)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat Seine Exzellenzder Herr Ober-Präsident.
Königlicher Landtagskommissarius, Ober-Präsident Dr. Freiherr von Schorlemer:

Meine Herren! Ich kann selbstverständlichnicht im Auftrage der Königlichen Staatsregierung
bezw. des Herrn Ministers des Innern sprechen. Auch bedaure ich lebhaft, daß ich bei den Aus¬
führungen des Herrn von Runkel nicht zugegenwar, möchte aber doch an dieser Stelle schon heute
hervorheben, daß die Frage, die der Herr Gehemmt von Runkel angeschnittenhat, ganz ent«
sprechend der Ansicht des Herrn Landeshauptmanns, eine fo fchwerwiegende und weittragende ist,
baß, wenn sie überhaupt von der Staatsregierung gegenwärtig erwogen werden sollte, ein längerer
als der in Aussicht genommene Zeitraum für eine Entscheidungerforderlich sein würde.

Meine Herren! Sie dürfen nicht vergessen, daß bei einer Beschränkung — oder richtiger
gesagt, der Beibehaltung der Zahl der Abgeordnetenin der gegenwärtigenHöhe — es unter allen
Umständenerforderlichwird, einen Maßstab zu finden, der nicht die Städte einseitigbenachteiligt,
sondern die Vertretung der Landkreiseund Städte gleichmäßig trifft. Diesen Maßstab zu finden,
Meine Herren, wenn er überhaupt gefundenwerden kann — würde voraussichtlichmehrere Jahre
'n Anspruchnehmen. (Zustimmung und Beifall.)

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteMoritz.
AbgeordneterMoritz: Eine ganz kurze Erwiderung auf die Ausführungen des Herrn

Landeshauptmanns:
In Bezug auf mein Urteil über die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmiißigleit des geplanten

Umbaues befinde ich mich in bester Gesellschaft. Als ich mich für den Wettbewerbbei der Ver¬
waltung informierte, war diese ganz meiner Anficht, daß der Wettbewerb als ein totes Rennen
"ldigen würde und auch endigen möchte. Was die Kosten angeht, so dürfen natürlich nicht die
Kosten für die Vereinigung eines Ständehauses und der gesamtenVerwaltungsräume auf dem
Grundstück am Bergerufer mit dem jetzigen Vorschlag in Vergleich gestellt weiden, sondern es
dürfen dem nur gegenüber gestellt werden, die Kosten eines Neubaues für das Ständehaus und
"neu Teil der Verwaltungsgebäude und die nur sehr geringfügigenKosten, die der Umbau dieses
Gebäudes hier für Bureauzwecke verursachen wird. Dann werden Sie mit den Kosten, die Sie
letzt in Aussichtgenommenhaben, mit Sicherheit auskommenkönnen.

18
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Ich meine allerdings, daß ein Ständehaus für die Provinz keineswegs ein prunkvolles
Gebäude sein muß, daß es auch wesentlich bescheidener und einfacher sein kann als das jetzige,
und daß es in würdiger Einfachheitdem Zwecke und der Körperschaft am besten dient, für die es
bestimmt ist.

Was dann die Frage der Konkurrenz angeht, so wird mit Unrecht dagegen angeführt,
daß man für den geplanten einfachen Verwaltungsbau doch von einer Konkurrenz absehenkönnte.
Der Bau soll immerhin schon 1350000 Mark kosten. Er steht an hervorragender Stelle in
einer Stadt wie Düsseldorfund dient den wesentlichsten Verwaltungszweigen der Provinz. Das
ist dann doch eine in ihrer Größe und in ihrem Zweck so bedeutungsvolleAufgabe, daß man da
allerdings auch eine Konkurrenzmit in Aussichtnehmen sollte. Gerade die Einfachheitzu der wir
in Rücksicht auf die Finanzen gezwungen sind, erschwert die Aufgabe ganz wesentlich. Es ist für
einen Architektenviel einfacher und leichter, mit großen Mitteln etwas Gutes zu machen, als im
bescheidenen Rahmen eine künstlerische Lösung zu finden, und gerade für diese erzwungeneEin¬
fachheit sollte man eben einen weiteren Kreis von tüchtigen Architekten heranziehenund damit der
Anregung aus dem Architektenverein Folge geben.

Was den Zeitverlust angeht, so kann es wirklich bei derartigen großen Aufgaben nicht
darauf ankommen,ob durch weitere Beratungen in der Kommissionnoch ein halbes Jahr bis zum
Beginn der Bautätigkeit verloren wird oder nicht. Das kommt doch gegenüber der Bedeutung
der ganzen Sache gar nicht in Betracht, und darum bitte ich doch dringend, sich nicht ohne weiteres
auf den Boden der Vorlage zu stellen, sondern die Sache zur weiteren Beratung an die Kom¬
mission zurückzuverweisen.

VorsitzenderSpiritus: Das Wort wird nicht weiter gewünscht. Ich schließe die Ver¬
handlung und frage den Herrn Berichterstatter,ob er das Wort wünscht.

Der Herr Berichterstatterhat das Wort.
BerichterstatterAbgeordneterHu eck: Meine Herren! Ich möchte noch einmal aus die

Ausführungen zurückkommen, die ich Ihnen vorher mitgeteilt habe und möchte Sie bitten, doch
diefen Beschlüssen der I. Fachkommission voll und ganz beizutreten.

Wir haben in langen Sitzungen die sämtlichen Erwägungen, die Herr Geheimrat von Runkel
vorgebrachthat, damals im 47. Provinziallandtag in der I. Fachkommissiondurchberaten. Wir
haben die Erwägungen, die uns jetzt hier der Herr AbgeordneteMoritz vortrug, auch durchberaten,
und wir sind der Ueberzeugung,daß die Provinz am besten und am billigsten durch diese Vorlage
fortkommt. Wir müssen bei solchen Sachen nicht allein den Architekten berücksichtigen, meine Herren,
sondern auch der Finanzmann muß sein Wort mitsprechen. Ich gebe ja zu, daß, wenn wir da
draußen das Repräsentationsgebäudeerrichtethätten, wir entschieden hübscher fortgekommen wären,
als wenn wir dort einfach einen Verwaltungsbau errichten. Aber die allgemeine Ueberzeugungder
Kommifsionwar die, daß sich unser Ständehaus gut zu einem verhältnismäßig billigen Preise um¬
bauen ließe und daß wir dort drüben am Bergerufer ein schlichtes Verwaltungsgebäude für den
genannten Betrag errichtenkönnten. Ich kann weiter hinzufügen,daß der Herr Architekt vom Endt
stets in zuverlässigerWeise seine Bauten ausgeführt hat. Wenn ich recht berichtetbin, hat er das
Gebäude für die Alters- und Invalidenversicherungausgeführt und die Provinzialverwaltung ist
mit der Ausführung sehr zufrieden. Deshalb haben wir ihn auch bei der Kürze der Zeit ohne
Ausschreibungaufgefordert, ein Projekt für diesen Geschäftsbauzu entwerfen.

Ich bitte Sie, dem Antrag der I. Fachkommission beizutreten.
Vorsitzender Spiritus: Meine Herren! Wir kommenzur Abstimmung.
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Es liegen zwei Anträge vor: Ein Antrag des Abgeordneten von Runkel, dahingehend,
die Vorlage zu vertagen, bis die Staatsregierung eine Entscheidung über den von ihm eingereichten
Antrag getroffen hat; dann der Antrag des Herrn AbgeordnetenMoritz, der die Vorlage noch
einmal der Spezialkommisstonund dem Provinzialausschußzuweisen will und der fernerhin eine
Konkurrenz für den Neubau in Vorschlagbringt. (Zuruf: Bitte die Anträge zu verlesen!)— Ich
werde die Anträge gleich verlesen.

Der Antrag des Herrn von Runkel ist der weitestgehende, da, falls seinem Antrage statt¬
gegeben weiden sollte, unter Umständen die ganze Vorlage nicht zum Beschluß erhoben werden
könnte, wenn nämlich seine Voraussetzungzutrifft, daß die Staatsregierung einen Gesetzentwurf zu
einer Abänderung der Provinzialordnung vorlegt. Ich glaube also, daß wir über diesen Antrag
zuerst abstimmen müssen.

Fällt der Antrag Runkel, dann würde über den Antrag des Herrn Moritz abzustimmen
sein, der die Vorlage an die Kommission und an den Provinzialausschußzurückverweisen will.

Fällt auch dieser Antrag, dann würde über die Vorlage der I. Fachkommissionab¬
zustimmen sein.

Meine Herren! Ich verlese die Anträge nochmals, damit sie genau über deren Wortlaut
m klaren sind.

Der Antrag des Herrn von Runkel lautet:
1. Die Königliche Staatsregierung zu bitten, dem Landtag der Monarchie einen

Gesetzentwurfvorzulegen, wonach unter Aufhebung des § 10 der Provinzialord¬
nung die Höchstzahl der Abgeordneten zum Provinziallandtag ein für allemal
festgesetzt wird.

2. Die Beschlußfassungüber den Antrag der I. Fachkommission,Beschaffung weiterer
Diensträume betreffend,bis zur Entscheidung der Staatsregierung zu vertagen.

Der Antrag des Herrn Moritz lautet:
Der Provinziallandtag wolle beschließen:
1. Die Vorlage, betreffend die Beschaffung weiterer Diensträume für den Provinzial¬

landtag und die Provinzialverwaltung, soll an die unter 5 genannte Spezial¬
kommission zurückverwiesen weiden, die um zwei bis vier sach- oder kunstverständige
Mitglieder zu verstärkenist.

Die endgültige Beschlußfassungüber diese Bauvorlage soll dieser Kommission
und dem Provinzialausschußüberlassenbleiben.

2. Die Pläne für den geplanten Neubau sollen auf dem Wege eines Wettbewerbs
unter rheinischen Architekten beschafft weiden.

Abgeordneter de Weerth: Es ist doch möglich, daß jemand für eine Vertagung des
Bauprojektesstimmt, ohne mit dem eisten Teil des Antrages einverstandenzu sein.

VorsitzenderSpiritus: Meine Herren! Sie haben gehört, daß ich vorschlage, zunächst
über den Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Runkel abzustimmen.

Gegen diese geschäftlicheBehandlung der Vorlage erhebt sich kein Widerspruch.
(Zuruf des Abgeordneten de Weerth: Wird über die beiden Punkte des Antrages gesondert

abgestimmt?)
Das halte ich nicht für nötig. Herr von Runlel beantragt ausdrücklich die Vertagung

^"Entscheidung so lange, bis eine Entscheidung der Staatsregierung getroffenist. Also die beiden
be seines Antrages stehen miteinander im engen Zusammenhang.

18»
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Meine Herren! Wenn das Wort zur geschtiftsordnungsmäßigenweiteren Behandlung
nicht mehr gewünscht wird, lasse ich über den Antrag des Herrn von Runkel, und zwar in seinem
ganzen Zusammenhang, abstimmen, und bitte diejenigenHerren, die für den Antrag des Herrn
von Runkel sind, sich von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das ist die Minderheit. Der
Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Runlel ist abgelehnt.

Nun kommt der Antrag des Herrn Abgeordneten Moritz. Der besteht allerdings aus
zwei selbständigenTeilen: Einmal, die ganze Vorlage an die Kommissionunter Zuziehung von
weiteren Sachverständigenund an den Ausschuß zurückzuweisen und zweitens: Die Pläne für den
geplanten Neubau im Wege eines Wettbewerbes zustande kommen zu lassen. Dieser zweite
Satz könnte ja auch zu Geltung kommen, wenn die Vorlage nicht wieder an die Kommissionund
den Provinzialausschußzurückverwiesen wird. Ich beabsichtigealso, über diese beiden Absätze des
Antrages Moritz getrennt abstimmen zu lassen. Auch hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.

Dann würden wir also zunächst über den Absatz 1 abstimmen,wonach die Vorlage noch¬
mals an die Kommission und an den Provinzialausschußzurückverwiesen werden soll. Diejenigen
Herren, die für diesen Teil des Antrages Moritz sind, bitte ich, sich von ihren Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Es ist wiederum die Minderheit.

Wir kommen zur Abstimmungüber den zweiten Absatz des Antrages Moritz, wonach die
Pläne sür den geplanten Neubau am Bergerufer auf dem Wege des Wettbewerbesunter rheinischen
Architekten beschafft werden sollen. Diejenigen Herren, die hierfür sind, bitte ich, sich zu erheben.
(Geschieht.) Auch das ist die Minderheit. "

Wir kommen dann endlich zur Abstimmungüber den Antrag der I. Fachkommission, den
ich in Ihren Händen weiß und als bekannt voraussetzen darf. Ich bitte somit diejenigenHerren,
die den Antrag der I. Fachkommission annehmen wollen, sich von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Das ist die große Mehrheit. Die Vorlage ist damit angenommen.

Wir kommen dann zu Nr. 5 der Tagesordnung:
Erste Beratung des Berichts und Antrags des Provinzialausschusses, be-
treffendden vonder KöniglichenStaatsregierungzur gutachtlichenAeußerung
vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Gemeindc-
ordnung für die Rheinprovinz, in Verbindung mit den zu dem Gegenstand e
eingegangenen Petitionen.

Meine Herren! Zu dieser Verhandlung hat sich der Kommissardes Herrn Ministers des
Innern Herr Geheimer Oberregierungsrat Dr. Freund in unserer Mitte eingefunden. Ich darf in
Ihrer aller Namen den Herrn Vertreter der Staatsregierung begrüßen und ihn im Rheinischen
Provinziallandtag willkommen heißen. (Beifall.)

Der Herr Geheime Oberregierungsrat Dr. Freund wünscht das Wort zu der Vorlage,
das ich ihm erteile.

Königlicher Kommissarius Geheimer Oberregierungsrat Dr. Freund: Meine verehrten
Herren! Der Minister des Inneren hat mich hierher gesandt, um mit diesem hohen Hause die
Vorlage der Staatsregierung über die Abänderungder Rheinischen Landgemeindeordnungzu beraten.

Meine Herren! Diese Vorlage ist keine großzügige Arbeit, sondern es ist eine kleine
Novelle, welche nicht über den Rahmen des allernotwendigstenhinausgeht. Es werden viele in
Ihrem Kreise fein, welche der Auffassungsind, daß mit einer derartigen Vorlage dem Bedürfnisse
nicht genügt sei. Es werden wahrscheinlich auch viele unter den Herren sein, die glauben, daß die
Rheinische Landgemeindeordnung,ein jetzt mehr als 60 Jahre altes Gesetz, das älteste Gemeinde-
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verfafsungsgesetz Preußens, einer viel gründlicherenNeuredaktion bedürfe. Es werden viele unter
Ihnen sein, die glauben, daß dieses Gesetz etwa vergleichbarist einem Greise, der sich mit seinen
natürlichenExtremitäten nicht mehr fortbewegen kann, der seine Krücken der neueren Gesetzgebung
entnimmt, und daß wir nichts weiter bringen, als eine neue Krücke, um ihm das Laufen etwas zu
erleichtern.

Meine Herren! Wir werden diese Vorwürfe oder diese Auffassungen ruhig entgegennehmen
und werden sie gern, wenn sie begründet werden und uns erwägenswert erscheinen, in eine ernste
Erwägung nehmen.

Wenn wir geglaubt haben, uns nicht auf den Weg einer vollkommenen Neuredaktion
begeben, sondern es lediglich bei der Veränderung einzelnerParagraphen bewenden lassen zu sollen,
so sind für unfer Vorgehen im wesentlichen zwei Gründe maßgebend gewesen,ein äußerer und
ein innerer.

Der äußere Grund ist der, daß der Landtag der preußischen Monarchie in einer Resolution
beschlossen hat, die Staatsregierung zu ersuchen, in eine Erwägung einzutreten, in welchen einzelnen
Beziehungendie rheinische Landgemeindeordnungeiner Reform bedürftig erscheine, und der innere
Grund war der, daß wir uns hier in einer Provinz befinden, welche eine anerkannt vorzügliche
Lokalverwaltungin den Bürgermeistern und den Bürgermeistereienbesitzt. Ich gehe soweit —
teilweise aus eigener Anschauung—, daß ich ausspreche, daß wir es hier mit einer Provinz zu tun
haben, die die beste Lokalverwaltungin der preußischen Monarchie überhaupt besitzt. (Hört! hört!)

Dieser Tatsache gegenüber, meine Herren, die eine außerordentlich ernste ist, hat die
Staatsregierung eine bedeutungsvolleAufgabe. Sie hat sich zu fragen, ob diese Vorzüglichkeit,
diese Bewährung des Systems der Bürgermeistereienund der Bürgermeister, nicht eng zusammen¬
hängt mit historischgewachsenen Institutionen, in die einzugreifen die Staatsregierung Bedenken
tragen müßte.

Diese Institution der Bürgermeistereien,meine Herren, ist ja, wie Ihnen bekannt ist,
älter als 100 Jahre.

An der Spitze der Bürgermeistereiensteht der vom Ober-Präsidenten auf Vorschlag der
beteiligtenSelbstverwaltungstorporationernannte Bürgermeister, auch eine altbekannteFigur in der
preußischen Gemeindeverfafsungsgeschichte. Meine Herren, da haben wir es zu tun mit Institutionen,
"le sich bewährt haben, und wir fürchten, daß wenn wir eine neue Redaktion, eine Kodifikation
des veralteten rheinischen Landgemeindeordnungsrechtsbringen würden, wir alle diese Institutionen
zur Diskussion stellen würden. Das konnte vielleichtvon politisch, namentlich kommunal-politisch
bedenklicherTragweite werden.

Aus diesen Gründen, aus äußeren und inneren Gründen, haben wir uns veranlaßt gesehen,
das Gesetzgebungswerk, das wir Ihnen vorlegen, auf einige Punkte — es sind im wesentlichen
4 Punkte — zu beschränken.

Der erste Punkt ist das Meistbegütertenrecht. Es ist eine interessanteTatsache, daß wir
hier in der Rheinprovinz es sogar mit „Persern" zu tun haben, wie der Volkswitz sie getauft hat:
benjenigen Meistbegüterten, welche per »s Mitglieder des Gemeinderats find, welche 150 Mark
Grund- und Gebäudesteuerzahlen und wegen dieser ihrer vorhandenenSteuerpflicht ohne weiteres
berechtigt sind, Sitz und Stimme in der Gemeindevertretungin Anspruch zu nehmen.

Meine Herren! In diese Gesellschaft der fuzial Privilegierten hat sich nun auch eine Reihe
b°n Elementen eingedrängt, insbesondere die Vertreter des spekulativenHausbesitzes, an welche
jedenfalls der Gesetzgeber nicht gedacht hat, als er 1845 das Privileg der Meistbegütertenschuf.
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Diese Tatsache hat nun wieder in vielen Gemeindenund in Bürgermeistereien,auf welche
das Privileg wegen dei^Iusammensetzung der Bürgermeistereiversammlungenja zurückwirkt,viele
Beschwerdenhervorgerufen und infolgedessen ist an die Staatsregierung aus den verschiedensten
Parteien des Abgeordnetenhausesheraus immer wieder der Ruf ergangen, dieses veraltete Institut
doch zu reformieren, das Institut selbst aber nicht aufzuheben. In der letztgenanntennegativen
Klausel lag die Auffassung zum Ausdruck gebracht, daß das Institut der Meistbegüterten— das
übrigens nur noch in der Landgemeindeordnungvon Hannover eine kleine Analogie findet — ein
gewisses soziales Element^der Berechtigungbeanspruchen könne. Wir haben deswegeneiner Reform
des Meistbegütertenrechts,nicht einer Aufhebung uns geneigt gezeigt. Diese Reform haben wir von
dem Gesichtspunkteaus getroffen, daß zwar der Satz von 150 Mark Grund- und Gebäudesteuer,
der schon nach der bisherigen^Nechtslageden Meistbegütertenberechtigt,in der Gemeindevertretung
Sitz und Stimme zu haben, beibehalten wurde, daß aber mindestens die Hälfte des Satzes auf
die reine Grundsteuer entfällt, auf die Steuer von dem unbebauten Grund und Boden. Fernerhin
haben wir eine Einschränkungder Meistbegüterten dadurch herbeizuführen gesucht, daß wir ihre
Anzahl kontingentierthaben, und zwar haben wir im Verhältnis zu den Gewählten dieses Kon¬
tingent so berechnet, daß die Meistbegütertenniemals mehr als die Hälfte der Gewählten für sich
in Anspruch nehmen dürfen, so daß ihre Zahl die Hälfte der Gewählten nicht überschreitet.

Die Frage, wer infolge der letzten Klausel auszuscheiden habe, haben wir so beantwortet,
daß das Ausscheiden der Ueberzähligensich berechnet nach dem geringerenoder höheren Maße der
Grundsteuerzahlung.

In dieser Beziehung hat der Provinzialausschuß ein abweichendes Votum abgegeben. Es
wird Sache des Plenums oder der Kommissionsein, zu ermessen,in wieweit diese Klausel des
Provinzilllausschussesdie Sache besser trifft, als die Formulierung der Staatsregierung.

Der zweite Punkt, den die Staatsregierung veranlaßt hat, die Novelle einzubringen, ist
die Einräumung der Öffentlichkeitder Gemeinderatsversammlungen,ein Wunsch, der auch mit
Lebhaftigkeitim Abgeordnetenhausan unser Ohr gedrungenist.

Drittens wollen wir das Selbstverwaltungsrechtder Gemeinde dadurchstärken, daß nicht
mehr wie früher ein Gemeinderat, der zweimal beschlußunfähigzufammengekommen ist, nunmehr
eliminiert und sein Votum durch den Kreisausschußersetzt wird, sondernwir wollen Vorsorgetreffen,
daß ein Gemeinderat,der zum zweiten Mal beschlußunfähig zusammengekommen ist, in jeder belie¬
bigen Anzahl, in der er erscheint, beschlußfähig ist.

Der letzte Punkt ist die Erleichterungder engeren Wahl, welche bisher durch formalistische
Bestimmungen unserer alten rheinischen Landgemeindeordnunghäufig fast unmöglich gemacht
worden ist.

Es schließen sich hieran kleinere Punkte, die der Erwähnung kaum bedürfen.
Das ist der enge Rahmen, in dem die Staatsregierung die Reform der rheinischen Land¬

gemeinde-Ordnungin Angriff genommen hat. Es wird sich wohl empfehlen, daß der Rahmen
dieser Novelle nicht wesentlichüberschritten wird, denn, meine Herren, das Erreichbare ist eben
gekennzeichnetdurch den Rahmen der Novelle, wie sie hier vorgelegt ist. Es ist nicht ungefährlich,
dieses Schiffchen etwa mit Wünschenzu bepacken, die sich außerhalbdieses Rahmens bewegen würden.

Gleichwohlist es der Staatsregierung von hohem Wert, das Votum diesen hohen Hauses
nicht blos hinsichtlich der einzelnenBestimmungender Novelle kennen zu lernen, sondern auch hin¬
sichtlich derjenigenFrage, ob neben der Novelle wirklichnoch besonderswertvolle und notwendige
Ingredienzien in dieses Getränk hineinzubringensein würden.
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Aus einer Reihe von Petitionen, die mir zu Gesichtgekommen sind, insbesondereaus den
Petitionen der Handelskammern,habe ich entnommen,daß ein lebhaftesBestreben sich dahin geltend
macht, daß den juristischen Personen, den großen Industriewerken, den Aktien-Gesellschaften,den
Gesellschaften mit beschränkterHaftung usw. eine Erweiterung ihrer Gemeinderechte durch Einräumung
des aktiven Wahlrechts zuteil werde.

Es wird mir von hohem Wert sein, die Stimmung des hohen Hauses mit Bezug auf
diesen wichtigen Punkt kennen zu lernen, denn, meine Herren, nicht blos hinsichtlich dessen, was
wir vorlegen, sondern auch hinsichtlich dessen, was wir nicht vorlegen, wovon Sie aber glauben,
daß wir es vorlegen sollten, ist sich die Staatsregierung bewußt, daß sie durchaus nicht etwas
Vollkommenesgeboten hat oder bietet. Sie bittet darum den hohen Provinziallandtag, frei und
unumwunden seine Auffassung zu dem, was hier gebracht ist, auszusprechen ganz frei und
unumwunden, denn je mehr begründet durch die große Erfahrung, die den Herren Mitgliedern
biefes Hauses zur Seite steht, dieses Votum an das Ohr der Staatsregierung gelangt, um so
wertvoller wird es für die Staatsregierung sein, um so grüßer wird die Chance sein, daß wir
auch etwas Gutes und für das Land Segensreichesschaffen. (Lebhafter Beifall!)

VorfitzenderSpiritus: Ich erteile das Wort dem Berichterstatter des Provinzialaus-
schusses, Herrn Abgeordnetenvon Breuning.

Berichterstatter Abgeordnetervon Breuning: Hochgeehrte Versammlung! Wie der Herr
Geheimrat vortrug, hat sich die Königliche Staatsregierung nach langen und wiederholtenErörte¬
rungen dazu entschlossen, einen kurzen, eng begrenztenNachtrag, eine kleine Novelle zu unserer
letzigen Gemeindeordnungvorzulegen. Der Herr Geheimrat hat im wesentlichen die Hauptpunkte
skizziert, und ich darf, um nicht zu wiederholen,mich wohl einfach an das Vorgetrageneanschließen.

Ich darf voranschicken, daß der Provinzialausschuß die Novelle als eine wesentliche Ver¬
besserung unserer jetzigen Verhältnissefreudig begrüßt, und wie in der Ihnen vorgelegten Drucksache
zum Ausdruck gebrachtworden ist, empfiehlt derselbe Ihnen daher auch, dahin zu beschließen:

„Provinziallandtag gibt zu dem ihm von der Königlichen Staatsregierung vorgelegten
Entwurf eines Gesetzes, betreffenddie Abänderungder Gemeindeordnung für die Nhein-
provinz sein Gutachten dahin ab, daß die Abänderung der in dem Entwurf bezeichneten
Bestimmungen der Landgemeindeordnunggeboten ist, empfiehlt die Vorschläge des
Entwurfes zu M 41, 55, 64 und 110 und' bittet die Königliche Staatsregierung, bei
der endgültigen Feststellung des Gesetzentwurfesdie in der Vorlage des Provinzial-
ausschussesvom 9. Februar 1909 zu M 46, 58 und 62 angeregten Abänderungen
und Ergänzungen sowie die Anregung zur Abänderung des § 6 zu berücksichtigen."

Ich darf zuerst vielleichtauf das Letzte eingehen und habe hier zu bemerken,daß der
Provinzialausschuß es für angezeigt erachtet, daß der Novelle eine Bestimmung zugefügt werde,
welche die Vereinigung der kleinen Landgemeindenund Bürgermeistereiender Provinz besser und
mehr, als bisher geschehen, erleichtert. Wir haben bekanntermaßennamentlich in dem südlichen
Teile der Provinz eine große Zahl ganz kleiner Gemeinden in einem Regierungsbezirk,wie hier
angegeben, über 500 Gemeinden, welche nicht 200 Einwohner haben, welche also tatsächlich nicht
m der Lage sind, aus eigener Kraft das aufzubringenund zu beschaffen, was für das öffentliche
Leben notwendigist. Wir sind auch vielleicht im Provinzialausschuß in besonderem Maße in der
Lage, zu beurteilen, wie wenig diese Gemeindenhierzu imstandesind, denn, was Armenwcsen,was
Wegebauwesen,was Wasserbau und dergleichen angeht — von allen Seiten kommen an uns die
Anträge auf Unterstützung,und ohne die wesentlichen Provinzialbeihilfen würden die Gemeinden
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nicht in der Lage sein, das ihnen Obliegende, das, was sie gesetzlich, pflichtgemäß leisten müssen,
wirklich auszuführen. Wir glauben, daß es eine wesentliche Notwendigkeitist, daß es einen wesent¬
lichen Fortschritt für die Rheinprovinz bedingen und ergebenwürde, wenn eine solche Vereinigung
zwischen den kleinen Gemeinden angestrebtund ermöglicht bezw. erleichtertwürde.

Was nun die Vorschläge der KöniglichenStaatsregierung selbst anlangt, so sehen Sie,
daß wir zunächst eine kleine Aenderungvorgeschlagen haben in betreff der Anregung auf Abänderung
der Bestimmungenüber die Zulassung der Meistbegüterten. Ich darf hierzu bemerken, daß ursprüng¬
lich das Recht der Meistbegüterten nur den Grundbesitzernals solchen gewährt worden ist, nur
denjenigen,welche Grundsteuern im Betrage von 150 Mark aufbrachten. Erst im spaterenVerfolg,
im Jahre 1861, wurde auch die Geoaudesteuer berücksichtigt, und seitdem hat sich mit dem Wachsen
unserer Verhältnisse immer mehr und mehr ein Uebelstand herausgebildet,ein Uebelstand,daß sich die
Zahl der Meistbegütertenin einer Weise vermehrt hat, daß, wie in der Zusammenstellungangegeben,
allein in einer Gemeinde neben 10 gewähltenMitgliedern 41 geborene Meistbegütertevorhandensind,
welche wesentlich durch die Gebäudesteuerzu ihrem Rechte gelangt sind, das sind tatsächlich uner¬
trägliche Verhältnisse,und daher begrüßen wir es sehr, daß gerade in diesem Punkte die Königliche
Staatsregierung eine Abänderunganregt. Wir glauben, auch den Vorschlag der Königlichen Staats¬
regierung besonders begrüßen zu müssen, weil in ihm unverkennbarein wesentliches Entgegenkommen
gegenüberunserer Industrie, eine wesentliche Berücksichtigung unserer Industrie zu erkennen ist. Die
Königliche Staatsregierung verlangt ja in der Novelle nur, daß der Meistbegüterte Grundsteuern
im Betrage von 75 Mark zu zahlen hat, daneben genügt die Gebäudesteuer.Das ist unverkennbar
ein wesentliches Entgegenkommen gegen die Industrie, denn wenn die Herren die Bestimmungenüber
die Revision der Gebäudesteuernnachsehenwollen, so werden Sie finden, daß eine Gebäudesteuer
von 75 Mark einem Bauern fast niemals auferlegt wird. Die höchste Gebäudesteuer,welche über¬
haupt den Landwirten als folchen auferlegt werden kann, hat den Betrag von 90 Mark, der nur
in ganz feltenen Fällen, bei ganz ungewöhnlich großen Bauten angewandt werden darf.

Es ist dies somit ein wesentliches Entgegenkommen gegen die Industrie, und gerade aus
dieser Erwägung — es ist das ausdrücklichauch bei unseren Beratungen ausgesprochen worden —
haben wir den Vorschlagbesondersbegrüßt.

Eine kleine Abänderung haben wir bezüglich der Auswahl der Meistbegütertenin Vorschlag
gebracht; aber ich glaube, sie ist so unwesentlich,daß ich hier an dieser Stelle und in diesem
Augenblick wohl darüber hinweggehen kann.

Eine Aenderung ist weiter vorgeschlagen bezüglich der Vornahme der engeren Wahl. Auch
diese Bestimmung können wir nur lebhaft begrüßen, denn es ist tatsächlich kaum möglich, daß in
den größeren Landgemeinden,bei Gemeindenvon 20, 30, 40 Tausend Seelen, wie wir sie haben,
unmittelbar nach der Hauptwahl sofort die engere Wahl stattfindet. Es soll für die Zukunft
zugelassensein, für die engere Wahl einen besonderen Termin anzusetzen,der an einem anderen
Tage abzuhalten sein würde, und damit würden wir eine wesentliche Erleichterungdes Wahlrechts
für alle unsere Eingesessenen eintreten sehen.

Eine Bestimmung, welche nicht ohne Bedenken ist und welche eingehend erwogen worden
ist, ist die, daß grundsätzlich bei den Beratungen des Gemeinderats die Oeffentlichkeit Platz greifen
soll. Wir verkennennicht, daß grundsätzlichdie Verhandlungen öffentlicherKörperschaftenauch
öffentlich sein sollten. Aber, meine Herren, es handelt sich hier um große sachliche Schwierigkeiten
für alle unsere kleinen Gemeinden. Ich glaube, ich finde von keiner Seite Widerspruch, wenn ich
behaupte, daß in den kleinen Gemeinden, fast in allen Gemeinden bis zu 1000 Einwohnern, es
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kaum möglich ist und nur unter ganz besonderen Umständenmöglich sein wird, einen Raum für
die Versammlungenzu schassen, welcher die Zulassung von Fremden, von Zuhörern gestattet. Die
wenigsten Gemeinden haben eigene Versammlungsräume. In den Bürgermeistereienbeginnen wir
ja jetzt allmählich, eigene Häuser zu bauen, Aber wir haben ja großenteils Bürgermeistereien,
welche aus mehreren, aus 6, ?, 8 Spezialgemeindenbestehen, und die Sitzungen der Spezial-
gemeinden finden nur selten und ausnahmsweisean dem Hauptorte der Bürgermeistereistatt. Der
Provinzialausschußist daher der Ansicht, es würde zweckmäßig sein, die Bestimmungzu modifizieren
und die Oeffentlichkeit nur für größere Gemeindenvorzuschreibenund für solche welche etwa eine
Einwohnerzahl von 2000 Seelen haben, und wenigstens den übrigen zu gestatten, daß sie ohne
weiteres ein für alle mal von der Zulassung der Oeffentlichkeit absehen.

Die Bestimmungen, welche bezüglich der Bürgermeistereienund der Zulassung der Meist-
begüterten für deren Vertretung erlassen sind, erregten im ganzen keine Bedenken, obgleich wir
wohl darauf aufmerksam machen mußten — und ich glaube, das hier wiederholenzu sollen —,
daß ohne besondere Bestimmungen über die Begrenzung der Meistbegüterten und deren Zahl es
wohl vorkommenkann, daß die Zahl der Meistbegütertenin Bürgermeisterei-Versammlungenmehr
als die Hälfte beträgt. Das ist ein Moment, mit welchem also gerechnet werden muß.

Meine Herren! Der Beratung des Provinzialausschusseslag nur der Gesetzentwurf der
Königlichen Staatsregierung vor. Ich habe daher nur bezüglich dieses Entwurfs den Auftrag,
Ihnen einen bestimmten Vorschlagzu machen,und ich habe dementsprechendden betreffenden Beschluß¬
entwurf Ihnen vorgelesen. Ich darf aber nicht unterlafsen, Ihnen mitzuteilen, daß seither in
großer Zahl Petitionen hier eingegangen sind, welche zum großen Teil erheblich weitergehende
Anforderungenstellen.

Es ist zunächst zu erwähnen, daß vom Verein der Landgemeindenmit mehr als 10000
Einwohnern verschiedentlich Petitionen hier eingereicht worden sind, welche einmal eine Erleichterung
der Erlangung der Städteordnung erbitten, welche um Erleichterung der Vereinigung der Land¬
gemeinden untereinander und die Verleihung des Rechtes für den Bürgermeisterverlangen, persönlich
einen Widerspruchauszuüben, wenn Gegenständezur Verhandlung gebrachtweiden, welche nicht auf
der Tagesordnung der Sitzung stehen. Es soll ferner den Gemeindeneine Berechtigungzugestanden
werden, allgemein und für alle Zweige der Verwaltung Deputationen und zwar selbständig zu
bilden, gerade so wie es auch für die Städte zur Zeit Rechtens ist, und weiter soll vor allem den
besoldeten Bürgermeisterndie Wählbarkeit zum Kreistag und Kreisausschußzugestanden werden.

In ganz ähnlichemRahmen bewegensich die Petitionen, welche von dem Verbände der
Bürgermeisterder Rheinprovinz gestelltworden sind. Auch sie erhebendie sämtlichen Forderungen,
welche ich eben erwähnt habe, und auch sie beanspruchen— ich will mich kurz fassen — daß
für die besoldeten Bürgermeister das Recht der Wahl in den Kreistag und in den Kreisausschuß
zugestanden werde. Die große Bedeutung diefer Frage ist ja unverkennbar. Sie überträgt sich ja
"Uch auf das Disziplinargebiet und wird also wohl einer ganz besonderen Prüfung bedürfen.

Weiterhin ist von Rodenkirchenvom nationalen Bürgervelein eine Petition eingegangen,
welche anregt, es möge vor einer Beschlußfassungden Gemeindeeingesessenen— das ist alfo ganz
allgemein der Wunsch der sämtlichenInteressenten — Gelegenheit zu einer Aeußerung gegeben
Werden, und weiterhin schließt sich dann diese Petition an diejenigen Anträge an, welche von den
Handelskammern,speziell von der HandelskammerDüsseldorf,gestellt worden sind.

In derselben Richtung bewegen sich auch Anträge ans Benrath von oe<.veischiedenen
großen Etablissements,welche dort und in der Umgebung angesiedelt sind.
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Der Inhalt dieser Petitionen ist im wesentlichen der, daß den großen Aktiengesellschaften,
den industriellenEtablissements ein besonderes und ein größeres und ein weiteres Recht gewährt
werden mochte, als bisher ihnen zugestanden worden ist, daß ihnen ein besonders Wahlrecht auf alle
Fälle gegeben würde und auch für den Fall, daß sie den entsprechenden Bedingungen genügten, ein
Virilstimmrecht,entsprechend also den ländlichenMeistbegüterten.

Genau ist dieses nicht in den Eingaben dargelegt. Wohl aber ist in dem Antrag und
Vorschlag der HandelskammerDüsseldorf bemerkt, daß die HandelskammerElberfeld die Ansicht
ausgesprochenhabe, es solle diesen großen Etablissements das Recht der persönlichen Teilnahme,
also ein Virilstimmrecht, ohne weiteres beigelegt werden, wenn sie 150 Mark an Grund- und
Gebäudesteuernaufbringen und daneben 300 Mark an Gewerbesteuerzu entrichtenhaben.

In demselben Sinne bewegen sich dann auch die Eingaben, welche in der letzten Zeit von
einer großen Zahl anderer Handelkammerngemacht worden sind.

Ich darf auf die Publikation in den letzten Nummern der Kölnischen Zeitung verweisen
und außerdem auch noch auf die Verhandlungen des Vereins zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen in Rheinland und Westfalen, in welchem Herr Dr. Beumer sich in ganz ähnlicher Weise
auch für eine verstärkte Zulassung der Industrie, eine Vermehrung ihres Einflusses in der Gemeinde¬
verwaltung ausgesprochen hat.

Meine Herren! Wie ich sagte, haben diese Petitionen dem Provinzialausschuß nicht vor¬
gelegen, und ich bin daher nicht befugt und nicht berechtigt, in dessen Namen eine bestimmte
Erklärung abzugeben. Aber ich glaube doch wohl sagen zu dürfen, daß ein jedes Mitglied des
Ausschussesmit Freuden jede Bestimmung begrüßen wird, welche der großen und wachsenden
Bedeutung der Industrie für unsere Provinz gerecht wird — (Beifall) und welche eben ein gemein¬
schaftliches Arbeiten der großen Berufsstände von Industrie und Landwirtschaft auf dem Gebiete
der Landgemeindenfür die Zukunft dauernd sichern würde. (Beifall.)

Die Petitionen der Bürgermeistervereinegehen meiner Ansicht nach sehr weit, und ich
kann nicht unterlassen, in dieser Beziehung ein gewisses Bedenken hier zum Ausdruckzu bringen.
Wir dürfen ja nicht verkennen, daß unsere rheinische Landgemeindeordnunguns wesentlichdazu
verholfen hat und uns ermöglichthat, die jetzige fchöne Entwickelungzu erreichen. Gerade unter
den Bestimmungen der rheinischen Landgemeindeordnunghaben sich unsere Landgemeindenso aus¬
gedehnt und ausgebildet. Unter diesen Bestimmungen und gesetzlichenAnordnungen haben sie das
Große erreicht und geleistet, was zum Segen unserer Bevölkerung geleistet worden ist (Zustimmung),
und es wird daher wohl sehr erheblichen Bedenkenbegegnen müssen, grundsätzliche Aenderungenan
diesen Bestimmungen eintreten zu lassen. (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender Spiritus: Meine Herren! Wir treten jetzt in die Verhandlung ein und
Sie gestatten mir zu diesem Zweck, Sie auf §25 der Geschäftsordnunghinzuweisen, welcher lautet:

„Gesetzentwürfe sind in der Regel zunächst zu einer allgemeinenBeratung zu stellen,
welche sich auf die allgemeinenGrundsätzedes Entwurfs zu beschränken hat."

Ich möchte die Herren, die sich zum Worte gemeldethaben, bitten, sich möglichst danach
zu richten und die allgemeinenGesichtspunkte heute hier zur Sprache zu bringen, da ja die Er¬
örterung der einzelnenDetails in der Kommission und in der zweiten Beratung hier im Plenum
am Platze sein wird.

Das Wort hat zunächst der Herr AbgeordneteKlingelhöfer.
AbgeordneterKlingelhöfer: Meine Herren! Ich möchte Ihnen bei dieser Vorlage

leine Staubwolke entwickeln, wie sie uns der Herr Abgeordnete von Stedman vor 2 Tagen bei
der Beratung über die Straßenteerung infolge des Automobilverkehrsnachgewiesen hat.
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Die Vorlage, welche uns die Königliche Staatsregierung zur Begutachtung überwiesen hat,
bringt uns zwei Aufgaben. Einmal haben wir die Vorlage als solche zu begutachten,und zweitens
können wir zusätzlich noch weitere Wünsche zu dieser Vorlage äußern.

Das Wesentliche in der Vorlage ist wohl, daß neben der Öffentlichkeit der Verhandlungen,
gegen welche prinzipielle Bedenken kaum zu erheben sind, eine erhebliche Einschränkung der Meist¬
begütertenstattfindensoll.

Die zunehmende Zahl der Meistbegüterten hat in den in der Entwickelungbefindlichen
Gemeinden große Uebelstände hervorgerufenund in diesen Gemeinden vielfach zu fortgesetzterBeschluß¬
unfähigkeit geführt. Hierzu hat uns ja der Vertreter der Königlichen Staatsregierung, Herr
Geheimrat Freund, schon hinreichende Ausführungen gemacht.

Um dieser Beschlußunfähigkeit entgegenzutreten,sind drei Maßregeln vorgesehen. Einmal
will man eine Aenderungin den zu gründe zu legenden Steuerverhältnisseneintreten lassen, es soll
verlangt werden, daß mindestens 75 Mark der erforderlichenSteuer auf Grundsteuer entfallen
sollen; zweitens will man eine Kontingentierungeinführen, die darin besteht, daß die Anzahl der
Meistbegütertennicht mehr als die Hälfte der gewählten Verordneten betragen soll, und drittens
möchte man sich gegen die Beschlußunfähigkeit dadurch fchützen, daß man bei einer zweimaligen
Beratung über denselben Gegenstand den Gemeinden das Beschlußrechtverleiht, welches sie bis
dahin nicht hatten, und welches an ihrer Stelle durch den Kreisausschußausgeübt wird.

Ich gehe jetzt nur mit wenigen Worten auf den zweiten Punkt ein und zwar auf den Iusatz-
antrag, den der Provinzialausschußzu dem Vorschlageder Königlichen Staatsregierung gemacht hat.

Nach dem Vorschlageder KöniglichrnStaatsregierung soll in dem Falle, daß die Zahl
der Meistbegüterten mehr als die Hälfte der gewählten Verordneten beträgt, zunächst derjenige
ausscheiden,der die mindeste Steuer bezahlt. Der Provinzialausschuß dagegen stellt sich auf den
Standpunkt, zunächst denjenigenausscheiden zu lassen, der keinen Wohnsitz in der Gemeindehat.

Dieser Iusatzantrag des Provinzialausschussestrifft in erster Linie den Großgrundbesitz,
der bei uns nicht, wie in denöstlichen Provinzen, eigene Gutsbezirkebilden kann. Die Grundstücke
mancher Grundbesitzererstrecken sich über viele Gemeinden, und es liegt nicht immer der Schwer¬
punkt der Interessen eines Besitzers in seiner Wohnsitzgemeinde.Es kann der Fall vorliegen, daß
Wohnhaus, Garten und vielleicht ein Stückchen Wald in einer anderen Bürgermeisterei liegen,
während die hauptsächlichsten Ländereien und die landwirtschaftlichen Betriebe des Besitzers sich in
der Nachbargemeindebefinden. An den Verhältnissen dieser Nachbargemeindeund an deren Ent¬
wickelungkann der Grundbesitzerein außerordentlichgroßes Interesse haben, so daß es für ihn sehr
wenig erwünschtwäre, wenn er dort durch die Kontigentierung aus dem Gemeinderat ausscheiden
mühte und dadurch auch nicht einmal mehr in dem Bürgermeistereiratevertreten sein könnte. Es
'st sogar nicht ausgeschlossen, daß der größte Grundbesitzerin einer Bürgermeisterei, also der wirk¬
liche Meistbegüterte, weil er in der Bürgermeistereikeinen Wohnsitz hat, im Bürgermeistereirate
nicht vertreten ist, während ein anderer kleinerer Grundbesitzer,der ebenfalls keinen Wohnsitz in der
Bürgermeisterei hat, dem Bürgermeistereirate angehört, da letzterer zufällig aus einer anderen
Gemeinde dieser Bürgermeistereistammt, in welcher eine Kontigentierungnicht erforderlich war. Das
wäre unerwünscht und nicht folgerichtig.

Ich möchte schon heute dem WunscheAllsdruckgeben, das Haus möchte diesem Iusatz-
vorschlage des Provinzialausschussesnicht zustimmen.

Es ist kaum anzunehmen, daß mit der Vorlage der Königlichen Staatsregierung, sowie
den Abänderungsvorschlägenund dem einen Iusatzantrage des Provinzialausschusses,welcherdie
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Zusammenlegungkleiner Gemeinden vereinfachen will, um der Provinzialverwaltung die Armenpflege
zu erleichtern, alle Wünsche, die über die lediglicheBegutachtung der Vorlage hinausgehen, ihre
Befriedigung finden werden. Ich möchte da zum Beispiel auf das Wahlverfahren hinweisen, wie
es nach § 78 der Gemeindeordnungbei der Anstellung der GemeindebeamtenAnwendung finden
muß. Auf dieses Wahlverfahren, wie es in der Provinz üblich ist, hat Herr Oberbürgermeister
Wallraf schon im vorigenJahre hingewiesen, indem er es mit Taminos Werdegang in der Zauber¬
flöte verglichund anführte, daß dieses Zauberflötenspielnur ein Kinderspiel gegen die Schwierig¬
keit des Wahlverfahrens sei. Aber neben dieser Schwierigkeitdes Wahlverfahrens haben sich noch
mancherleiandere Unzuträglichkeitenergeben. Man könnte entwederdieses Wahlverfahren durch ein
Beschlußverfahrenersetzen, wenn man den GemeindeverordneteN nicht das Recht nehmen will, ihre
Beamten selbst anzustellen. Oder man könnte nach dem Vorbilde der Städteordnung dazu über¬
gehen, nach Anhörung des Gemeinderats die Anstellung der Beamten durch den Bürgermeister mit
Genehmigungdes Landrats vornehmenzu lassen.

Dann ist weiter die Frage, ob man größerenLandgemeindenmit städtischen Einrichtungen
nicht auch die Möglichkeiterleichternwill, die Städteordnung anzunehmen, sicher einer Besprechung
wert. Feiner ist nicht zu ersehen, warum die Industrie nicht den vollberechtigten Wunsch'haben
sollte, auch ihre Interessen im Gemeinwesen stärker vertreten zu wissen. Was in den ? östlichen
Provinzen, in Hessen-Nassau,in Schleswig-Holstein,in Westfalen möglich ist, müßte in irgend einer
Weise auch in der Rheinprovinz möglich gemacht werden können. Ist doch die Rheinprovinz nicht
an letzter Stelle durch die Industrie zu einer so blühendenEntwickelunggelangt.

Ich möchte nicht weiter auf die verschiedenen vielleichtnoch wünschenswerten Aenderungen
eingehenund nur bemerken,daß mit dem Versuch,Neuerungen in die Gemeindeordnunghinein zu
bringen, recht vorsichtigvorgegangenwerden muß. Soll doch ein Kleid^gesch äffen weiden, welches
für die Gemeindender Rheinprovinz, die manchmal von recht verschiedenem Umfange sind und sehr
verschiedene Körpereigenschaften besitzen, passendzu machen ist.

Es dürfen dabei nicht Glieder der Gemeinde, die ein berechtigtesInteresse haben, an der
weiteren Entwickelung des Gemeinwesensmitzuwirken,ausgeschaltetwerden.

Ich möchte den Antrag stellen, diese Frage einer verstärkten Kommissionvon 28 Mit¬
gliedern zur Begutachtung zu überweisen. Diese Kommission hätte dann die Aufgabe zu erfüllen,
den Gesetzentwurf und die Abänderungsvorschlägedes Provinzialausschusseszu prüfen und zu begut¬
achten und weiterhin sich über die Petitionen, die dem Hause vorgelegt sind, zu äußern.

Stellvertretender VorfitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Das
Wort hat der Herr Abgeordnetevon Laer.

Abgeordneter von Laer: Meine Herren! Der Herr Kommissar des Herrn Ministers
hat vorhin hervorgehoben, daß es sich hier nicht um einen großzügigen Plan, sondern um ein
ReformwerkbescheidenenUmfanges handelt. Immerhin aber meine ich, werden wir uns dem Ein¬
druck nicht verschließen können, daß die Angelegenheit, die jetzt hier zur Diskussionsteht, eine der
bedeutendsten und wichtigsten ist, die die Tagung des gegenwärtigenProvinziallandtages beschäftigen
könnte. Sie regt die wichtigsten oder wenigstenssehr wichtige^Problemeaus unserer Gemeindever¬
fassung an und eröffnet die Diskussiondarüber.

Wichtig ist meines Erachtens schon die Vorlage der KöniglichenStaatsregierung für sich
allein, und da steht ja unzweifelhaft im Mittelpunkt des Interesses: Die Frage des Rechtes der
Meistbegüterten.
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Meine Herren! Es ist bekannt, daß dieses Recht der Meistbegütertengegen das Votum
des RheinischenProvinziallandtages in das Verfassungsgesetz für die Rheinprovinz aufgenommen
ist. Diese Institution hat seitdem feste Wurzel gefaßt und bildet in unserer Rheinprovinz in weiten
ländlichen Kreisen eine Ergänzung, eine Analogie wohl richtigergesagt, zu den Einrichtungenin den
östlichen Provinzen, die auf den Gutsbezirkenfußen.

Meine Herrren! Mit der industriellen Entwicklunghaben sich bekanntermaßenerhebliche
Mißstände in Verbindung mit dem Rechte der Meistbegütertenergeben, Mißstände, die man wohl
als Auswüchse bezeichnen darf, (Sehr richtig!) uud über die die Vorlage der Königlichen Staats-
regierung ja in der Begründung eine ganze Menge von Material an Zahlen enthält. Es ist nicht
zu verwundern, daß solche Mißstände und Auswüchse dieser Institution zahlreiche Gegner geschaffen
haben, zu denen dann auch noch andere Gegner hinzu getreten find, die grundsätzlichderartige
Einrichtungen,die nicht mit dem Wahlrecht voll übereinstimmen,bekämpfen.

Wenn wir nun auf der einen Seite erwägen, daß für weite ländlicheBezirke diese Insti¬
tution eine jetzt eingewurzelte,beliebt gewordeneund eingelebteEinrichtung ist, daß sich aber auf
der anderen Seite fehr wesentliche Auswüchse gezeigt haben, die nach Abhilfe rufen, so glaube ich,
ist der einzigeWeg, auf dem eine Verständigung gesucht werden kann, der, daß man eine Ein¬
schränkung dieses Rechtes herbeizuführensucht, die die Auswüchfe beseitigt. Einen Weg dazu bietet
die Vorlage der Königlichen Staatsregierung. Es wird ja Sache des hohen Hauses und seiner
Kommission sein, zu prüfen, ob etwa andere Wege in zweckmäßiger Weise das Ziel erreichen lassen
könnten.

Meine Herren! Die Wichtigkeit und Bedeutsamkeit des Gegenstandes unferer Tages¬
ordnung wird durch die zahlreichen Fragen erhöht, die durch Petitionen, denselben Gegenstand
betreffend, in die Sache hineingeworfensind, und die Aufgabe, die dem hohett Hause erwächst, ist
auch ganz besondersschwierig. Sie wird schwierigdurch die Verschiedenartigkeit der Verhältnisse.
Es liegt auf der Hand und ist allen bekannt, daß die Verhältnisse in unsern Landgemeindenin
Gebirgsbezirten,in den kleinen, einfachen, ländlichenGemeindenund die Verhältnissein den indu¬
striellen Gemeindender Niederungenund in der Nähe der Großstädte so außerordentlichverschieden¬
artig sind, daß es sehr schwierigsein muß, für beide Arten von Gemeindegebilden gleichartige
Einrichtungenzu treffen.

Eine Schwierigkeit, meine Herren, für die Aufgabe liegt aber auch ferner in der großen
^erfchiedenartigkeitder Auffassungen. Wir haben auf der einen Seite lebhafte Verteidiger des
bisherigenSystems, die sich darauf stützen, daß es sehr gute Früchte getragen hat, und wir haben
l« alle mit Genugtuung aus dem Munde des Herrn Kommissars des Herrn Ministers vernommen,
daß die Ergebnisse der rheinischen Lolalverwaltung auch an höherer Stelle und in weiteren Kreisen
Anerkennung finden. Ich glaube wohl, fagen zu dürfen, daß die Ergebnisse der rheinischen Lolal¬
verwaltung denen keiner anderen preußischen Provinz nachstehen. Auf der anderen Seite, meine
Heuen, sehen Sie und hören Sie und lesen Sie in den Petitionen dringendeForderungen nach
Aenderungen. Was diese guten Ergebnissebetrifft, die ja wohl ohne Zweifel bestehen, fo beruhen
sie im wesentlichen doch auf unferer Bürgermeistereiverfassungund auf der Organisation, die sich
darauf nach oben hin aufbaut. Die Organisation hat es zu Wege gebracht, daß bei uns die
Staatsmllschine einen ruhigen und geregeltenLauf hat. Wir haben im allgemeinen gesehen, daß
bu Gemeinden viel getan haben und noch tun für Schulen, für Wege, für soziale Fragen, für
fragen auf gefundheitlichem Gebiete, für die Entwickelungder Landesmelioration, für die wirt¬
schaftliche Entwickelung der zurückgebliebenen Gegenden der Provinz. Alles das ist doch zustande
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gekommen nnter Mitwirkung unserer Gemeindeorgane,unter Mitwirkung der Landbürgermeister,
und, man darf wohl hinzusetzen, unter der energischen Leitung der Aufsichtsbehörde,

Meine Herren! Es ist wohl die Meinung ausgesprochenworden, daß wir für diese
günstigenErgebnisse einen nicht ganz geringen Kaufpreis gezahlt haben. Wir haben in der Rhein-
Provinz unter der Bürgermeister-Verfassungein ziemlich kleines Maß von Selbstverwaltung, und
man kann das bedauern. Ich für meine Person bedaure es lebhaft, daß wir in diesen 60 Jahren
uns auf ein so geringes Maß von Selbstverwaltung haben beschränken müssen, denn ich bin der
Ueberzeugung,daß die Selbstverwaltung in den Gemeindendie beste politische Erziehung bedeutet.
Wer sich mit den öffentlichen Angelegenheitenin der Gemeinde beschäftigt, wer mitarbeitet, mit
tätig ist, an den Entscheidungen mithilft, wird dadurch meines Erachtens am besten dazu erzogen,
auch an den weiteren Aufgaben im öffentlichen Leben des Staates mitzuarbeiten und sich ein Urteil,
ein richtiges Augenmaß für die staatlichen Aufgaben und Verhältnissezu erwerben. (Sehr richtig!)

Aber, meine Herren, wir dürfen uns darüber nicht im Unklaren sein, eine sehr weitgehende
Selbstverwaltung können wir nicht erreichen, wenn wir nicht die Grundlagen unserer Gemeinde-
Verfassung aufgebenwollen.

Die Beschränkungder Selbstverwaltung, meine Herren, liegt durchaus nicht allein oder
auch nur in erster Linie in weitgehenden Befugnissender Aufsichtsbehörde, sondern die Beschränkung
dieser Selbstverwaltung liegt eben in dem Wesen der Bürgermeisterei-Verfassung.

Sie werden mir gewiß zugeben,meine Herren, wenn man an die Spitze kleiner Gemeinden
mit einfachenVerhältnissen Berufsbeamte fetzt, dann ist es unausbleiblich, daß die Verwaltung
dieser kleinen Gemeindenauch vollkommen in die Hände dieser Berufsbeamten kommt, und daß die
Mitwirkung der Angehörigen der Gemeinden sich auf ein kleines und geringes Maß beschränkt.
Wir werden niemals eine sehr weitgehende Selbstverwaltung in der Rheinprovinz haben können,
solange wir die Bürgermeisterei-Verfassunghaben, und, meine Herren, darüber sind wir uns ja doch
wohl alle einig, die Bürgermeister-Verfassungmüssen wir behalten. Sie hat sich eingelebtund gute
Früchte getragen, und wenn wir heute in der Provinz eine Umfrage halten würden, ob eine Auf¬
hebung der Bürgermeister-Verfassunggewünschtwürde, ich glaube, es würde uns ein fast ein¬
stimmigesNein entgegenschallen.

Meine Herren! Neben diesem Momente, das wir doch bei der Prüfung der Petittonen
und Anträge zu der Landgemeindeordnungnicht außer acht lassen dürfen, ist meines Erachtens noch
ein anderes wichtiges Moment zu berücksichtigen.Der Bürgermeister ist nicht allein Kommunal-
beamter, er ist nicht allein berufen, die kommunalenGeschäfte zu verwalten, sondern es sind ihm
auch sehr wichtige staatliche Funktionen übertragen, und diese staatlichen Funktionen müssen den
Bürgermeistern auch bleiben; denn wir können leine parallelen Beamten daneben stellen. Das
würde ja eine ganz komplizierteund unzweckmäßige Organisation sein.

Es liegt aber auf der Hand, meine Herren, daß, wenn der Landbürgermeisterderartige
wichtige staatliche Funktionenzu erfüllen hat, die Staatsbehörde auch sichere Garantien dafür haben
muß, daß die Personen, die zu Bürgermeisternberufen werden, geeignet sind, neben den kommunalen
auch diese staatlichenAufgaben zu erfüllen, und ebenso wird man sich der Forderung nicht ver¬
schließen können, daß aus demselben Grunde der Staat auch ein wesentliches Interesse hat, enge
Fühlung mit den Bürgermeisternbei der Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben zu behalten und eine
geregelteAufsicht über die Amtstätigkeit zu führen. Meine Herren, es wäre unbillig, wenn man
diese Forderung fallen lassen wollte. Es wäre unbillig dem Staate gegenüber. Es wäre aber
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auch unpolitisch, und ich glaube, daß wir auch aus diesem Grunde mit einiger Vorsicht, wie schon
vorhin empfohlen,an Abänderungsanträgeherantreten müssen.

Meine Herren! Eine große Gruppe der Abänderungsvorschlägebezieht sich auf die
Interessen der Industrie in den industriellenGemeinden,und ich glaube, es herrscht in diesem hohen
Hause Uebereinstimmungdarüber, daß auf diefem Gebiete allerdings eine Reform unerläßlich ist.
Sie ist unerläßlich, wenn in den Landgemeindendie Industrie sich förderlichentwickeln foll, wenn
sie nicht durch die Einrichtungengehemmt weiden foll. Sie ist unerläßlich, wenn die Landgemeinden
m den Landkreifen sich wohl fühlen sollen und im Rahmen der Landgemeindeordnungweiter»
bestehen sollen.

Das Interesse unserer Landgemeinden, soweit sie Industrie haben, und das Interesse unserer
Landkreise, soweit sie industrielleLandgemeindenhaben, erfordert meines Erachtens gebieterisch eine
Berücksichtigung der Besonderheiten,wie sie in der Industrie bestehen.

Meine Herren! Einzelheiten zu besprechen, ist hier nicht der Ort. Ich möchte fchließen
mit dem Wunfche, daß es gelingen möge, unter Erhaltung der bewährten Grundlage unserer Land»
gemeindeverfaffung entstandene Schäden zu beseitigen, neuhervorgetreteneInteressen zu berücksichtigen,
und vor allem dafür zu sorgen, daß auch die reformierte Landgemeindeordnungden Befonderheiten
unferes Landes, der rheinischen Eigenart gerecht bleibt. (Beifall.)

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteFreiherr von Los.
AbgeordneterFreiherr von Los: Meine geehrten Herren! Es ist schon eine Reihe von

Jahren her, feitdem Wünsche in der Bevölkerunglaut wurden, die Landgemeindeordnungeiner
Reform zu unterziehen. Zum erstenmaleist als Wortführer dieses allgemeinenWunschesder Herr
VerwaltungsgerichtsdirektorLinz im Nbgeordnetenhausehervorgetreten,den wir leider nicht mehr in
unserer Mitte im Hause sehen. Er hat bereits dort in sehr umfassender Weise die sämtlichen Mängel
der heute bestehenden Landgemeindeordnungdargelegt, und es ist dankenswert, daß die Königliche
Negierung die dort ausgesprochenen Wünsche zum größten Teil in der Vorlage erfüllt hat.

Meine Herren! Es ist ja vielleicht eine Frage der Nützlichkeit, ob es richtig ist, hier blos
ein Stückwerkzu machen, bloß einen Teil der Reform zur Ausführung zu bringen, oder ob es
nicht richtiger wäre, der Katze den Schwanz mit einem Male abzuschlagenund alle Beschwerde¬
punkte und alle Wünsche, welche berechtigterweise bestehen, auf einmal der Erfüllung entgegen«
zuführen.

Meine Herren! Es kann das ja eine Frage der Nützlichkeit fein. Ich meinerfeitsmöchte
mich heute, nachdem wir eben eine beschränkte Vorlage bekommenhaben, auch lediglich auf sie
zurückziehen und blos dasjenige in den Rahmen der Erörterung stellen, was die Königliche Regierung
uns zur Unterlage der Verhandlungen gemacht hat, und nur das hinzuziehen,was vom Provinz«!-
Ausschuß uns noch weiter unterbreitet worden ist.

Meine Herren! Der leitende Gedanke, der in der Oeffentlichkeitund in den Zeitungen
hervorgehobenwurde, und unter dessen Flagge eigentlich die Reform gefordert wurde, war die
Befeitigung des 8 46 der Landgemeindeordnung. Meine Herren, das trifft ja zweifelsohnean
erster Stelle unsere ländlichenGemeinden und hier in erster Linie den Bauernstand, den Grund-
besitzerstand.Es war daher die Aufgabe, auch der ländlichen Bevölkerung,fofort diefen Bestrebungen
gegenüber Stellung zu nehmen. Meine Herren, wir haben daher von der ländlichenSeite schon
seit Jahr und Tag diese Frage in den Kreis unserer Erörterung gezogen nnd uns dazu geäußert,
°b es im Prinzip richtig wäre, den 8 46 fallen zu lassen oder nicht. Mir persönlich,der ich
berufen bin, mehr im Kreife kleinerer und mittlerer Bauern zu arbeiten, hat man von vornherein
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abgeraten, das Bestehenbleiben des § 46 zu vertreten. Nachdemich aber persönlich zu der Ansicht
gelangt war, daß es richtig sei, den § 46 bestehen zu lassen, habe ich diesem mir gegebenen Rate
nicht Folge geleistet, weil ich annahm, daß ein richtiger Gedanke auch in den Kreisen der kleinen
Bauern zweifelsohneVerständnis und Anerkennung finden werde. Ich habe dann Gelegenheit
gehabt, auf vielen Kreisversammlungenunseres Vereins, wo doch beinahe allgemeineOeffentlichkeit
herrscht, und wo die kleinsten Baulichen auch zugegen sein können, die Frage des Weiterbestehens
des § 46 zu besprechen. Ich habe nirgends in der Provinz auch nur den leisesten Widerspruch
dagegen gefunden. Es kommt eben darauf an, wie ein solcher Gedanke vertreten wird, ob er
vertreten wird in der Tendenz, Unzufriedenheitenzu erregen, oder ob man an den richtigen konser¬
vativen Sinn der rheinischen Bauern appelliert, und ich habe erfreulicherweisemit einem solchen
Appell ein Echo gefunden.

Meine Herren! Es kann sich für uns von der landwirtschaftlichenSeite nicht darum
handeln, den § 46 einer eigentlichen Reform zu unterziehen,sondern — und das ist auch offenbar
die Tendenz der Vorlage, — den ursprünglichenGedankendes Gesetzgebers zu rekonstruieren;denn
die Hereinziehungder Gebäudesteuer war doch nur so gedacht, daß man sich sagte: Zu einem
Grundbesitzgehört ein bestimmtesGebäude, und die Gebäudesteuergehört eben dazu, im Verhältnis
Zu dem Grundareal, welchesvon dem Hofe aus bearbeitet werden kann, das war der leitende
Gedanke bei Hinzunahme der Gebaudesteuer. Der Gesetzgeberhatte offenbar bei diesem Schritte
dessen Wirkung nach der Seite übersehen, daß auch Bauspekulanten sich das Recht der geborenen
Mitgliedschaft erwerbenkonnten, und fo kam eben dieses Element in größerer Zahl an die Stelle,
an die es nach der ursprünglichenAbsicht des Gesetzgebers eigentlich nicht hingehörte. Die Reform
des § 46 werden wir deshalb als Vertreter der ländlichenBevölkerung durchaus befürworten, indem
wir diefen Paragraphen auf die urfprünglicheAbficht des Gesetzgebers zurückführen.

Meine Herren! Bei Behandlung dieser Frage hat sowohldie hohe Staatsregierung als
auch der Provinzialausschuß das Bedürfnis empfunden, vor allem auch eine Gewähr für die Ver¬
Handlungsfähigkeitdes Gemeinderats zu konstruieren, welcher durch die Zahl der geborenen Mitglieder
in manchenFällen recht belastet war, und das ist auch in den meisten Fällen die Begründung
gewesen,mit welcher man damals in der Oeffentlichkeiteinsetzte,als man die Beseitigung des
§ 46 wünschte. An und für sich hat man Einwände gegen das Hinzutreten der Meistbegüterten
nicht gehabt; aber man hat gefagt, die Gemeinderätesind in vielen Fällen derartig mit geborenen
Mitgliedern überlastet, daß die Beschlußfähigkeit in Frage gestellt ist.

Meine Herren! Die Beschränkung,die jetzt durch die hohe Staatsregierung in Vorschlag
gebracht wird, indem die Gebäudesteuerwieder auf ein gewisses Maß reduziert wird, also blos
50°/« der Gesamtsummebetragen darf, hat bereits nach dieser Richtung hin nach meiner Ansicht
und nach der Ansicht mancherHerren hier im Hause eine durchgreifendeund genügende Reform
erzielt. Andere find weiter gegangenund haben die Frage behandelt, ob es richtig sei, die Gebäude¬
steuer blos auf 75 Mark zu reduzieren oder noch weiter zu gehen. Ich möchte, meine Herren,
darüber keine definitiven Ansichten heute bei der ersten Lesung hier im Hause aussprechen,da ich
nicht übersehen kann, welche Wirkungen weitere Verschiebungenhaben. Dazu erwarten wir die
Aufklärungendurch die hohe Staatsregierung und die Provinzialverwaltung, die ja zweifelsohnein
Form von statistischen Erhebungen schon vorliegen. Man könnte ja sagen, meine Herren, und das
ist wohl vielfach das Gefühl der ländlichen Vertreter, daß eine weitere Zurückschiebungder Gebäude¬
steuer, etwa auf ein Drittel der Gesamtsumme, nützlich wäre. Aber wie gesagt, meine Herren,
darüber möchte ich in keiner Weise an dieser Stelle und heute mich äußern; dazu erbitten wir
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später die Zahlen in der Kommission,damit wir dann eventuell den wirklichen Nutzeffekt dieser
Maßnahme überblicken können.

Meine Herren! Um die Beschlußfähigkeit des Gemeinderates zu wahren und zu sichern,
ist in der Vorlage die Bestimmung in Vorschlaggebracht, daß nur die Hälfte der Mitglieder aus
geborenenMitgliedern bestehen dürfe, und daß, wenn mehr als die Hälfte der Gewählten an
geborenen Mitgliedern hinzutritt, eine Kontingentierungstattfindet. Und hier gehen die Meinungen
auseinander. Die hohe Staatsregierung hat die Liste der Geborenennach ihrer Steuerleistung von
oben herunter der Reihe nach in Rechnungstellen wollen, während der Provinzialausschuß einen
anderen Modus vorschlägt,indem er die Eingesessenen bevorzugt sehen will.

Ein dritter Modus wäre ja auch noch möglich, daß die Geborenenunter sich im Wahl¬
verfahren diejenigen delegierten, welche sie als geeignet betrachten. Aber ich meine, es wird ja
gerade diese Kontingentierungwesentlich damit zusammenhängen,ob eine weitere Iurückschiebung der
Gebäudesteuermöglich und nützlich ist.

Meine Herren! Ich glaube wohl, daß in ländlichenKreisen es im allgemeinengewünscht
würde, daß eine Kontingentierung überhaupt nicht stattfindet, sondern alle geborenenMitglieder
ohne Ausnahme Sitz und Stimme im Gemeinderat behalten würden, und, meine Herren, es wäre
noch festzustellen, ob nach diesem nunmehr vorgeschlagenen erheblichen Abstrich von geborenen Mit¬
gliedern bezüglich der Beschlußfähigkeit des Gcmeinderates in einer größeren Anzahl von Gemeinden
Bedenken noch bestehen. Wenn das der Fall wäre, dann wäre ja immer ein Ausweg dahin
möglich, daß man eine viel einfachere Remedur eintreten ließe, indem man generell sagte: bei der
Feststellungder Beschlußfähigkeitwerden die geborenenMitglieder nicht gezählt. Das würde ein
viel klareres Bild geben, als wenn wir hier ein Kontingentierungsverfahreneinschlagen,das die
ganze Sache etwas kompliziertmacht.

Meine Herren! Das wären die Gedanken,die ich im allgemeinenam heutigen Tage über
den § 46 hier aussprechen möchte.

Was die beschränkte Oeffentlichkeit in den Gemeinderätenanbelangt, meine Herren, so ist es
ia zweifelsohne theoretifch richtig, der Oeffentlichkeit Platz zu geben. Aber, meine Herren, wenn man
nun vom Standpunkt der Praxis aus die Sache in den kleinen Gemeinwesen,in den Dörfern und
den Bürgermeisterei-Versammlungenansieht, so, muß ich sagen, wird es wohl im Nutzeffekt ziemlich
gleich sein, ob wir eine Oeffentlichkeit haben oder nicht; denn man ist schon froh, wenn man die
Gemeinderäte überhaupt beschlußfähigzusammen bekommt. In der Bevölkerung herrscht im
allgemeinen nicht ein so reges Interesse, daß sich ein Publikum einsinden wird. Gegen die
Oeffentlichkeit habe ich das einzige Bedenken, daß es eventuell für manche kleine Gemeinden
schwierig ist, die Sitzungsräume zu beschaffen. Soweit, meine Herren, das Bedenken nicht zutrifft,
wäre ich zweifelsohneder Oeffentlichkeit auch geneigt.

Jedenfalls, meine Herren, erachte ich aber auch die Bestimmungen für durchaus richtig,
die über die Handhabung der Sitzungspolizei durch Beschluß oder auf Vorschlag des Provinzial-
ausschusses hier eingeschoben worden sind.

Meine Herren! Die anderen Vorschläge der hohen Staatsregierung brauche ich wohl an
dieser Stelle nicht der Erörterung zu unterziehen, da sie ja eigentlich bloß mechanische Ver¬
besserungen der allgemeinenBestimmungensind.

Ich möchte aber ganz kurz, meine Herren, zu der einzigenMaterie, die der Provinzial¬
ausschuß über den Rahmen der Vorlage hinaus aufgegriffenhat, nämlich bezüglich der Zusammen¬
hang der Landgemeinden,noch anfügen, daß auch dieser Gedanke uns durchaus sympathischist
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und unsere Zustimmung finden wird, denn, meine Herren, wer die Verhältnisse in den Zwerg¬
gemeindeneiniger Teile der Provinz kennt, muß zugestehen, daß hier tatsächlich sehr schwere und
starke Mißstände bestehen. Es ist durchauswünschenswert, daß wir kräftigeund leistungsfähigeLand¬
gemeinden haben, die auch tatsächlich die Berechtigunghaben, als kommunaleGebilde zu bestehen.

Es ist aber die Frage, ob es nötig ist, auch die Landbürgermeistereieneinem solchen Ver¬
fahren zu unterwerfen. Ich würde dann vielleicht doch bitten, in der Kommission näher darzulegen,
in wieweit ein Bedürfnis nach dieser Richtung hin vorliegt. Wenn aber die Landbürgermeistereien
einem solchen Verfahren unterworfen werden sollen, dann wäre aber auch der andere Gedankenoch
anzufügen, ob nicht bei solcher Gelegenheit auch ein Verfahren geschaffen werden kann, um nicht
zweckmäßige Kreisgrenzen entsprechend solchen Zusammenlegungenetwas zu rektifizieren. Ich habe
spezielle Fälle im Auge, die zweifelsohne,wenn schon eine Zufammenlegungvon Gemeinden und
Bürgermeistereienstattfindet, auch eine Abänderungder Kreisgrenzezur Folge haben dürften. (Beifall.)

VorfitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteKlüpfel.
AbgeordneterKlüpfel: Ich werde mich kurz fafsen. Ich möchte Ihnen bloß bestätigen,

was Ihnen durch die eingegangenen Petitionen und durch das, was Ihnen von den Herren Vor¬
rednern über diese Petitionen mitgeteilt worden ist, ersehen haben, daß die Industrie den dringenden
Wunsch hegt, daß bei Gelegenheitder Abänderung der Landgemeindeordnungauch ihren Interessen
entsprochen wird.

Die Industrie fühlt sich dadurch schwer benachteiligt, daß die industriellenErwerbsgesell¬
schaften, in denen sich die industrielle Entwicklung zum überwiegendenMaße vollzieht, von dem
Gemeinderat durch unsere Gemeindeordnungvollständig ausgeschlossen sind, daß sie daher bei den
wichtigen Angelegenheitender Gemeindeverwaltungnicht mitzusprechen haben.

Die Mitteilungen des Herrn Referenten haben auf mich den erfreulichen Eindruck gemacht,
daß die Industrie auf eine wohlwollende Prüfung ihrer Wünsche anch bei den nicht unmittelbar an
der Industrie interessiertenGruppen des Landtages rechnenkann, und auch die Mitteilungen des
Herrn Vertreters des Herrn Ministers des Innern habe ich so verstanden,daß sie mich ermutigen,
auch auf eine gute Aufnahme bei der KöniglichenStaatsregierung zu hoffen. Ich glaube, das
kann aber auch nicht anders fein, denn das Unrecht, das der Industrie durch den gegenwärtigen
Zustand zugefügt wird, liegt absolut auf der Hand.

Die industriellen Gesellschaften sind ja in vielen Gemeinden diejenigen, die weitaus am
meisten zu den Ausgaben beitragen und aus deren Haut die Riemen geschnitten werden. Es ist
selbstverständlich, daß die Industrie dabei auch mitsprechen können muß.

Daß unsere Gemeindeordnungdie Industrie so wenig berücksichtigt hat, hängt wohl mit
ihrem hohen Alter zusammen. Sie stammt aus einer Zeit, wo die industrielleEntwickelungnoch
sehr gering war.

Die Rheinprovinz ist die einzige deutsche Provinz geblieben, in der die Industrie so stief¬
mütterlichbehandeltworden ist. Sowohl in der Landgemeindeordnung der sieben östlichenProvinzen,
als in den neueren Landgemeindeordnungenvon Schleswig-Holstein,von Hessen-Nassauund in der
Landgemeindeordnungvon Westfalen ist der Industrie ihr gebührenderEinfluß zuteil geworden.

Auf die Einzelheiten,wie den Wünschender Industrie stattzugebenist, will ich hier nicht
eingehen. Die an der Industrie interessiertenLandtagsabgeordneten,die sie in die Kommission
wählen werden, werden mit bestimmtenVorschlägen in dieser Kommission kommen.

Ich möchte Ihnen nur dringend die Berücksichtigungder Wünsche der Industrie, deren
Berechtigungwohl lein objektiv Denkenderverkennen kann, empfehlen. (Beifall.)
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Vorsitzender Spiritus: Das Wort wird nicht weiter gewünscht.(AbgeordneterFusbahn
bittet um's Wort.) Das Wort hat der Herr AbgeordneteFusbahn.

Abgeordneter Fusbahn: Meine Herren! Ich würde Ihre Aufmerksamkeitnicht in
Anspruch genommenhaben, wenn nicht gerade gegen eine Reihe von Petitionen von dieser Stelle
aus Bedenken erhoben worden wären. Es sind Bedenken gegen die Petitionen der Landbürgermeister
«hoben worden, Sie werden sich vielleicht wundern, wenn ich als Vertreter einer Großstadt mich
hier der Petition der Landbürgermeisterannehme, aber meine Herren, ich habe sie mit sehr großem
Interesse gelesen, und ich möchte den Vertreter der hohen Staatsregierung und auch die Mitglieder
der Kommissiondringend bitten, sich diese Petitionen ganz genau anzusehen. Meine Herren, die
rheinische Bürgermeisterei-Verfassungist ja von allen Seiten aus gerühmt worden, und ich würde
der letzte sein, der etwas zu ihrem Tadel hier aussprechen möchte.

Aber, meine Herren, auch die besten Einrichtungenwerden mit der Zeit reformbedürftig,
und auch auf diese Einrichtungendarf man ein prüfendes Auge werfen. Was ich an dem Entwürfe
bedaure, das ist, daß den rheinischen Landbürgermeistereienauch in dieser Ordnung das Wahlrecht
ihrer Bürgermeistervorenthalten wird. (Oho!) Ja, Sie sagen „Oho", meine Herren, (Murren.)
"ber man denkt draußen doch anders. Die ganze Sache ist durch die Industrialisierung der
Gemeinden in Fluß gekommen, und gerade unter diesen industrialisiertenGemeindensind solche —,
'ch weise auf Hamborn, Alten-Essen,Borbeck hin — die städtische, fast großstädtische Aufgaben zu
«füllen haben und diese Gemeinden, die diese Aufgaben übernehmen, meine ich, meine Herren,
muffen auch diefelben Rechte haben wie die Städte.

Ich komme darauf hinaus, meine Herren, Ihnen das zu empfehlen,was auch die Dussel-
bvrfer Handelskammerempfiehlt, diesen Gemeindenden Uebergangin die Städteordnung leichter zu
machen, als es bisher geschehen ist. Ich halte das unbedingt für ein Bedürfnis. Ich glaube auch,
baß wir uns auf diesem Standpunkt mit den Herren einigen könnten, die mir eben „Oho" zuge¬
rufen haben.

Meine Herren! Ich möchte bei dieser Gelegenheitganz besonders der Staatsregierung, wie
auch der Kommission,die Sie wählen werden, die Eingabe der DüsseldorferHandelskammer,die ja
zugleich die HandelskammernCöln,^ Gladbach und Mülheim, kurz die rheinischen Handelskammern
vertritt, empfehlen. Ich möchte dringend bitten, meine Herren, daß Sie auf diese Eingabe eingehen.

Es ist eben wieder gesagt worden: wir müssen der Industrie entgegenkommen.Ich halte
bas für eine der wesentlichstenForderungen, daß die Industrie in den Gemeindeneine ihr gebührende
stelle neben der Landwirtschaftbekommt. Die Industrie trägt die Lasten der Gemeindenvorzugs¬
weise, und ihr muß auch die gebührendeStelle zukommen. (Beifall!)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort ist nicht weiter gewünscht. Ich schließe die Ver¬
handlung und frage den Herrn Berichterstatter, ob er noch das Wort nehmen will. — Der Herr
Berichterstatterverzichtet.

Es ist von einem der Herren Redner, und zwar von Herrn AbgeordnetenKlingelhöfer
beantragt worden, die Vorlage einer Kommission von 28 Mitgliedern zu überweisen. Ueber die
Namender eventuell vorzuschlagenden Herren hat Herr Klingelhöfer noch keine Ausführungengemacht.

Ich möchte nun zunächst feststellen,ob es Ihr Wille ist. eine Kommission von 28 Mit-
äüedein aä iiuo zu wählen. (Zustimmung!) Ich frage, ob dagegenWidersprucherhoben wird. —
Das ist nicht der Fall. Das ist also einstimmigangenommen.

Ich frage, ob Vorschlägebezüglichder Besetzung dieser Kommission zu machen sind, und
gebe dazu dem Herrn AbgeordnetenGeheimrat Conze das Wort.

20»
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Abgeordneter Conze: Meine Herren! Die Vorlage zur Abänderung der rheinischen
Landgemeindeordnung berührt die vitalsten Interessen weiter Kreise, und ganz naturgemäß hat sie
auch hier im Hause einen lebhaften Wettbewerbfür die Besetzung dieser Kommission hervorgerufen.
In vertraulichenBesprechungen ist klar geworden,daß es kaum möglich sein wird, durch die Wahl
in den Abteilungen, wie sie die Geschäftsordnungvorschreibt, diejenigeZusammensetzung zu finden,
die im Interesfe der Vorlage zu wünschen ist, so daß in richtiger Verteilung die einzelnenKreise
und insbesonderedie einzelnenGruppen vertreten werden.

Es ist dann ein Plan zustande gekommen,der natürlich nur in vertraulicherWeise hat
festgestelltwerden können und der hier nur Annahme finden kann, wenn ohne Widerfpruchdie
Akklamationgewünscht wird.

Ich möchte hier konstatieren, daß ich in den weitesten Kreisen einen Widerspruchnicht
erfahren habe und daß die Liste, die ich mir erlaube, Ihnen vorzutragen, bisher eine mir bekannt
gewordene Mißbilligung nicht gefunden hat. Nach dieser Liste würden die vier Regierungsbezirke
Cöln, Coblenz, Aachen und Trier je fünf Mitglieder entsendenund Düsseldorf als der mit den
meisten Abgeordnetenbesetzte Bezirk, würde acht bekommen. Sie würden so zu verteilen sein, daß
insgesamt acht Landräte, acht Industrielle, sieben Grundbesitzerund fünf Stadtvertreter zu wählen
sind. (Zuruft Die Namen nennen!) Die einzelnen Bezirke haben nun folgende Namen vorge¬
schlagen;ich darf sie wohl einmal verlesen und die Sache als erledigt ansehen, wenn kein Wider¬
spruch erfolgt. Sie müssen also sämtlich ohne Widerspruchdurch Akklamationgewählt werden.

Düsseldorf hat bestimmt --------- (Zuruf: nur Namen!)
Jawohl, Düsseldorf hat bestimmt --------------(Zurufe: nur die Namen!).
So, Sie wollen die Bezirkenicht genannt haben.
von Laer, von Nell, Klüpfel, Hueck, Funke, Lembke, Piecq, Klingelhöfer. von Hepke,

Caspers, von Runkel, Heisina,, von Kruse, Freiherr von Loö, Minien, Engels, Gauhe, Mönnig, Frei¬
herr von Scheibler, Graf Clemens von und zu Hoensbroech, Kirdorf, Kreuser, Klotz, Freiherr von
Troschke, Freiherr von Hammerstein, Karcher, Vopelius,Merrem. (Beifall.) Das sind die achtundzwanzig.

Vorsitzender Spiritus: Meine Herren! Sie haben die Namen gehört. Wünschen Sie,
daß sie nochmals verlesen weiden? (Nein.) Das ist nicht der Fall.

Ich frage, ob Widerspruchgegen die Wahl dieser Herren durch Zuruf erfolgt. — Auch
das ist nicht der Fall. Ich stelle fest, daß die Wahl dieser Herren in die Kommission durch Zuruf
erfolgt ist. (Lebhafter Beifall.)

Wir kommen dann zu Punkt 6 der Tagesordnung:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
auöschusses, betreffend die Petition des Provinzialverbandes der Gemeinde«
beamten der Rheinprovinz vom 19. Oktober 1908 Nr. 436 auf Erweiterung
der Satzungen der Ruhegehaltskassen der Landbürgermeistereien und Land¬
gemeinden sowie der Kreis-Kommunalverbiinde und Stadtgemeinden der
Rheinprovinz zwecks Anrechnung der Privatdienstzeiten bei Versetzung
der Beamten in den Ruhestand.

Berichterstatter ist Herr AbgeordneterDr. zur Rieden, dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter Abgeordneter Dr. zur Rieden: Meine Herren! Bei Versetzung der

Gemeindebeamtenin den Ruhestand werden die früher in Staats- oder Kommunaldienste in
NeamtenstellungenverbrachtenDienstzeiten mit zur Anrechnung gebracht. Das Gesetz, betreffend
Abänderungendes Pensionsgesetzes vom 27. März 1872, vom 27. Mai 190? hat im Artikel V
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für die Staatsbeamten und damit gleichzeitig auch für die Kommunalbeamtendie Neuerung gebracht
(Unruhe, Glocke des Vorsitzenden),daß bei der Anrechnung früherer Dienstzeiten auch die Zeiten
mit angerechnet werden, während deren die Beamten im privatrechtlichenVertragsverhältnisse zu
dem Landrat oder Bürgermeisterusw. gestanden haben und ständig und hauptsächlichmit den
Dienstverrichtungeneines Beamten betraut waren. Die Anrechnungsfähigkeitist indessen an die
Voraussetzunggeknüpft, daß sie ihr Gehalt unmittelbar aus der öffentlichen Kasse erhalten haben,
also nicht aus der Dienstaufwanbsentschädigungdes betreffenden Beamten. Mit dieser Ein¬
schränkung sind die Gemeindebeamtenaber nicht zufrieden,und daher liegen uns hier zwei Petitionen
vor, von denen die eine ausgeht von dem Provinzialverbande der Gemeindebeamtender Rhein-
Provinz, sie ist datiert vom 19. Oktober 1908. Die andere geht aus vom Verbände der Vereine
der Bürgermeisterund Gemeinden in der Rheinprovinz und ist datiert vom 17. Dezember 1908.

Der Wunsch beider Petitionen geht dahin, in die Satzungen der Ruhegehaltskasseneine
Bestimmungaufzunehmen, die es ermöglicht, über das Gesetz hinaus die frühere Privatdienstzeil
uneingeschränkt zur Anrechnung zu bringen, also auch dann, wenn sie nicht aus der öffentlichen
Kasse unmittelbar, sondern aus der Dienstaufwandsentschädigungdes betreffendenVorstehers der
Behörde bezogenworden ist.

Der Verband der Gemeindebeamtenmeint, um den Wünschenzu willfahren, genüge es,
wenn der Provinziallandtag, dem Vorgänge von Westfalen nachkommend, dem Kassenverbande die
im § 25, Ziffer In, des Gesetzes vom 30. Juni 1899 vorgesehene Verpflichtung auferlege, den
Beamten auch die Pensionen zu zahlen, die diesen im Wege der Einzelvereinbarung gewährt
würden. Diese Auffassung des Gemeindebeamtenverbandesberuht aber auf einer Verkennungder
rechtlichen Bedeutung dieser gesetzlichenBestimmung. Der genannte § 25, Ziffer In. des Gesetzes
hat mit der Anrechnung früherer Dienstzeiten an und für sich nichts zu tun, sondern ermöglicht
nur die Zahlung von Pensionen in Gemeinden, in denen ein Ortsstatut nicht besteht, in denen
vielmehrdie Pension im Wege der Einzelvereinbarungzugestanden wird. Für die Rheinprovinz
liegt leine Veranlassung vor, die Verpflichtungaus § 25, Ziffer 1a der Ruhegehaltskassezu über¬
ragen. Zudem würde dieser Schritt nicht genügen, um dem Wunsche der Gemeindebeamtenzu
willfahren, sondern man müßte eine anderweite ausdrückliche Bestimmung in die Satzungen der
"Uhegehaltölasse aufnehmen,die die schrankenloseAnrechnungsfähigkeit der Privatdienstzeit ermöglicht.
Diesem Wunscheaber ist nach der Ansicht des Provinzialausschusses— dieser Ansicht ist auch die
I> Fachkommissionbeigetreten — nicht zu willfahren. Es liegt nämlich kein Grund vor, die
Gemeindebeamten besser zu stellen als die zahlreichenStaatsbeamten, die sich in derselben Lage
befinden. Dabei ist in erster Linie an die Beamten zu denken, die früher im Privatdienste der
Lllndiiite, der Spezialkommiffnre, Katasterneamtenusw. gestanden haben und an die Hilfsfchreiber usw.,
°ie heute noch in deren Privatdienste stehen und ihre Vergütung auch aus der Dienst¬
unkostenentschädigung erhalten. Gs liegt also für die Ruhegeh altskasse kein genügender Grund
vor, zugunsten der Gemeindebeamten eine Erweiterung der gesetzlichenVorschriften in der Weife
antreten zu lassen, daß diesen eine Ausnahmestellungvor den Staatsbeamten eingeräumt wird.

Es wird in den Gingaben ausgeführt, daß eine Belastung der Kassen nicht die Folge
des vorgetragenenWunsches wäre. Dies trifft zu auf die Ruhegehaltsklaffe. Immerhin aber würde
vie Bestimmung eine erhebliche Steigerung der Umlage im Gefolge haben, die die Gemeinden
vielleicht nicht gerne übernehmenwerden. Es ist dabei aber feiner zu erwähnen, daß mit der
Festsetzung des Ruhegehalts auch die Witwen- und WaisenuersorgungHand in Hand geht, und in
letzterer Beziehungwürde die Belastung für die Gemeinden noch viel größer sein. Es.würde, da
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zahlreicheLand- und Stadtgemeinden auch der Witwen- und Waisenversorgungsanstalt für die
Kommunatbeamtender Rheinprovinz angehören, die nachträglicheEntrichtung des schon erheblichen
Einkaufsgeldes (5«/« der Gehälter von 1892 bis 1901, von da ab 4°/«) für die erweiterteAnrechnung
der Dienstzeitenhinzukommen. Es würde das also nicht nur für die Kasse, sondern gerade auch
für die angeschlossenen Gemeinden eine erhebliche Belastung sein, und es ist zweifelhaft, ob eine
derartige Belastung dem Wunsche der Gemeinden entspräche.

Der Rheinische Provinziallandtag hat stets den Standpunkt vertreten, daß die Gemeinde¬
beamten nicht schlechter gestelltwerden sollen als die Staatsbeamten, und er hat diesem Gedanken
noch im Jahre 1908 Rechnung getragen, als er durch Erweiterung der Kassensatzungen den Hinter¬
bliebenender Pensionäre das Gnadenvierteljnhr gewährleistete. Aber über die für die Pensionierung
der unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Vorschriften hinauszugehen und Kommunatbeamten
ungeachtet der vorliegenden gesetzlichenRegelung Vergünstigungen einzuräumen, die die Staats¬
beamten nicht besitzen, das dürfte grundsätzlich zu vermeidensein, und es ist auch hierfür das Vor¬
bild in der Provinz Westfalen nicht maßgebend.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände beehrt sich die I. Fachkommission zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Petition des Provinzialverbandes der Gemeindebe¬
amten der Rheinprovinz vom 19. Oktober 1908 ablehnen."

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffnedie Verhandlung — und schließe sie, da das Wort
nicht gewünscht wird. Ich stelle fest, daß Sie den Antrag der Kommissionund des Ausschusses
angenommenhaben. (AbgeordneterWallraf: Zur Geschäftsordnung!)

Meine Herren! Zur Geschäftsordnunggebe ich das Wort dem Herrn AbgeordnetenWallraf.
AbgeordneterWallraf: Meine Herren! Ich möchte vorschlagen, mit Rücksicht auf die

vorgerückte Zeit und die Erschöpfung unserer Aufmerksamkeit die übrigen Gegenständezu vertagen.
(Beifall!)

Vorsitzender Spiritus: Meine Herren! Das scheint Ihr Wille zu sein, und ich halte
die Vertagung auch umsomehrfür geboten, als es sich empfehlen dürfte, daß die neugewählte
Kommissionjetzt sofort nach der Plenarsitzung zusammenkommt,um sich zu konstituieren, ihren
Vorsitzendenzu wählen und darüber Beschüßzu fassen, wann sie mit ihren Sitzungen beginnen
will. Wenn dagegen kein Widersprucherfolgt, würde ich diejenigenHerren, die in die Kommission
gewählt sind, bitten, hier im Sitzungssaale zu bleiben, um diese Beschlüsse zu fafsen.

Meine Herren! Es liegt mir dann noch ob, Ihnen Vorschlägefür die nächste Sitzung und
deren Tagesordnung zu machen. Ich schlage vor, die nächste Sitzung am Montag abzuhalten,
damit morgen die Kommissionzur Tagung Zeit hat. Außerdem geht ein Teil der Herren der
II. Fachkommission morgen nach Brauweiler.

Ich frage zunächst, ob Bedenkenobwalten, morgen die Plenarsitzung ausfallen zu lassen.
— Das ist nicht der Fall.

Dann würde die zweite Frage sein, wann wir am Montag mit der Sitzung beginnen. Da
ist es ja allerdings sehr erwünscht, weil wir noch reichlichenStoff zur Verhandlung haben, daß wir nicht
zu spät anfangen. Allerdings ist die I. Fachkommission mit ihren Verhandlungen noch nicht fertig.
Ich kann nicht übersehen, ob diese Verhandlungen noch längere Zeit in Anspruchnehmen werden.
(Zuruf: Wir werden morgen fertig!) Dann besteht in dieser Beziehung also lein Hinderungsgrund.

Würde es Ihnen passen, wenn wir am Montag um 10 Uhr anfangen.
AbgeordneterMolenaar: Darf ich fragen, ob in Aussichtgestellt werden kann, daß am

Montag der Landtag geschlossenwird. (Lebhafte Rufe: Nein! Nein!)
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Vorsitzender Spiritus: Ich glaube, sagen zu können: vor Dienstag nicht. Ich würde
Ihnen diejenigen Gegenstände,die noch zu erledigensind, mitteilen. Daraus können Sie sich selbst
am besten ein Urteil bilden.

Es würde also am Montag um 10 Uhr die nächste Plenarsitzung sein mit folgender
Tagesordnung: Eingänge, dann Rest der heutigen Tagesordnung:

Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,be¬
treffend die Hochwasserschäden.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses
zu dem Antrag von acht Kreisen auf Bereitstellung von Geldmitteln seitens der
Provinz zur Versorgung ländlicher Kreise mit elektrischem Strom zu Licht- und Kraft-
zwecken.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,be¬
treffend Neuwahlen und eine Ersatzwahl für den Provinzialausschuh, und Vornahme
der Wahlen.

Das geht also von heute über auf die Sitzung am Montag.
Ferner die weitere Beratung der Vorlage über die Abänderung der Gemeinbeordnung

(Iumf: das wird ja den ganzen Montag dauern!). Das ist wohl möglich. Dann
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,be¬

treffend Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallllndtag.es(Stände¬
fonds) und zu der dazu gehörigenPetition des Pfarrers in Muffendorf.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,be¬
treffend die Beteiligung des Provinzialverbandes an der Garantie für die staatlichen
Aufwendungenzu dem erweiterten Grunderwerbe am Rhein-Wefer-Kanal und zu dem
Nachtrage zu diesem Berichte.

Antrag der I. Fachkommissionzu der Petition des Verbandes belgischer Verlehrsvereine
in Elberfeld, welcher die Bewilligung einer einmaligen Unterstützungvon 8000 Mark
für die Ausführung der Wegemarkierungdes bergischen Landes beantragt.

Antrag der I. Fachkommission zu der Petition des pensioniertenStraßenauffehers Iske in
Birkesdorf, welcher bittet, zu beschließen, daß ihm die Militärpension nicht auf die als
Slraßenaufseher erdiente Zivilpension angerechnet, ihm letztere vielmehr ganz ausgezahlt
werde.

Antrag der I. Fachkommissionzu der Petition der Eheleute Heinrich Meier in Derschen,
BürgermeistereiDaaden, Kreis Altenkirchen, welche um Bewilligung einer Entschädigung
für erlittenen Brandschadenersuchen. »

Das würde der Vorschlagfür Montag sein.
Nun bleiben, falls wir dies am Montag auch wirklich alles erledigen — was noch sehr

täglich ist (Zustimmung) —, noch übrig für eine Dienstagssitzung: die Beratung des Vorberichts
und des Haupt-Haushaltsplanes, die Frage der Erhebung einer Prouinzmlsteuerzur Verminderung
des Anleihebedarfs, die Wahlprüfungen und die Rechnungsentlastungen. Das alles am Montag
abzumachen,halte ich für abfolut ausgeschlossen.Sie weiden also auf alle Fälle damit rechnen
Müssen,noch am Dienstag eine Sitzung zu haben. Es ist wohl anzunehmen, daß wir Dienstag
fertig weiden, obwohl eine Sicherheit dafür auch nicht besteht.

AbgeordneterWallraf: Wenn wir Dienstag noch hier bleiben müssen, so möchte ich
anheimstellen, im Interesse der Auswärtigen am Montag erst um 11 Uhr anzufangen.
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Vorsitzender Spiritus i Die Wünsche waren sehr verschieden. Es wurde auch 10 Uhr
vorgeschlagen. (Rufe: 11 Uhr.)

Von unserer Seite ist lein Bedenken, daß wir Montag um 11 Uhr anfangen. Also
Montag um 11 Uhr. Ich schließe die Sitzung.

(Schluß 3 Uhr 40 Minuten.)

Sechste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Montag, den 15. März 1909.

Beginn 11 Uhr 10 Minuten.

1. Eingänge.
2. Antrag der Gemeindeordnungskommission zu dem Bericht und Antrags des Provinzialausschusses,

betreffendden von der Königlichen Staatslegierung zur gutachtlichen Aeußerung vorgelegten
Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Gemeindeordnung für die Rheinprovinz,

23. Juli 1845 (G. S, S. 523). . . ^ «,.».. >>

vom 15 Mcn 1856 (G. S. S. 435) ""d i« den zu d.esem Beratungsgegenstande
gehörigenPetitionen.

3. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusseszu dem
Antrag von acht Kreisen auf Bereitstellungvon Geldmitteln seitens der Provinz zur Versorgung
ländlicher Kreise mit elektrischemStrom zu Licht° und Kraftzwecken.

4. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Hochwasserschäden.

5. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Neuwahlen und eine Ersatzwahl für den Prouinzialausschuß, und Vornahme der Wahlen-

6. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Bewilligungen aus dem Dispositionsfondsdes Provinziallandtages (Ständefonds) und zu der
dazu gehörigen Petition des Pfarrers in Muffendorf.

7. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Beteiligung des Provinzialverbandes an der Garantie für die staatlichenAufwendungen
zu dem erweiterten Grunderweibe am Rhein-Weser-Kanalund zu dem Nachtrage zu diesem
Berichte.

8. Antrag der I, Fachkommissionzu der Petition des Verbandes bergischer Verkehrsvereinein
Elberfeld, welcher die Bewilligung einer einmaligen Unterstützungvon 8000 Mark für die
Ausfühlung der Wegemarkierungdes belgischen Landes beantragt.

9. Antrag der I. Fachkommissionzu der Petition des pensionierten Straßenauffehers Iste in
Birkeödorf. welcher.bittet, zu beschließen, daß ihm die Militärpension nicht auf die als
Strahenaufseher erdiente Zivilpension angerechnet, ihm letztere vielmehrganz ausgezahlt werde-
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10. Antrag der I. Fachkommissionzu der Petition der Eheleute Heinrich Meier in Derschen,
BürgermeistereiDaaden, Kreis Altenkirchen,welche um Bewilligung einer Entschädigungfür
erlittenen Brandschaden ersuchen.

11. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Verwendung des Fonds zur Verminderung des Anleihebedarfs.

12. Antrag der I. Fachkommission zu dem Vorberichtzu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzial-
verwaltung der Rheinprovinz sowie zu den zu demselben gehörendenHaushaltsplänen der
einzelnen Vcrwaltungszweigeund Anstalten

und
zum Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltungfür das Rechnungsjahr vom I.April 1909
bis 31. März 1910.

13. Antrag von 22 Abgeordneten, betreffend den der KöniglichenStaatsregierung vorgelegten
Gesetzentwurfüber anderweite Ordnung der Verwaltung und des Schutzes der Gemeinde-
Waldungenin der Rheinprovinz — Drucksachen. Nr. 51 —.

14. Antrag der Wahlprüfungskommifsionzu den stattgehabten Ersatzwahlen in den Wahlkreisen
Cöln-Stadt, Duisburg-Stadt, Düsseldorf-Land, Elberfeld, Merzig, Mülheim-Rhein-Land,
Saarbrücken und St. Wendel.

15. Antrag der I. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenenRechnungen.
16. Antrag der II. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenenRechnungen.
17. Antrag der III. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenenRechnungen,
18. Antrag der IV. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenenRechnungen.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Sitzung. Das Protokoll über die letzte Sitzung
liegt auf dem Tische des Hauses offen.

Als Schriftführer für die heutige Sitzung weiden walten die Herren Landräte Fifcher
und von Schütz. (Unruhe, Glocke des Vorsitzenden.)

Meine Herren! Gestatten Sie mir ein Wort zur Tagesordnung! Ich habe mir erlaubt,
zu der am Freitag festgesetztenTagesordnung noch diejenigenGegenstände hinzuzufügen, die für
Dienstag vorgesehen sind. Das soll selbstverständlichnicht eine Abänderung der festgesetzten
Tagesordnung bedeuten. Ich habe es nur getan, weil von einer Anzahl Herren, die in dieser
Woche den Sitzungen des Herrenhauses in Berlin beizuwohnen wünschen, dies in Anregung
gebracht wurde, und zwar auch lediglich nur für den Fall, daß die Tagesordnung, wie der
Landtag sie für heute festgesetzthat, sich in kürzerer Zeit erledigen lassen werde, als wir das
ursprünglich angenommenhaben. Also nur für diesen Fall sind die andern Gegenständehinzu¬
gesetzt. Es soll aber keineswegseine Aenderung der Tagesordnung bedeuten.

Das vorausgeschickt, gebe ich Ihnen von folgenden Eingängen Kenntnis:
Es haben sich für den Rest der Tagung entschuldigt: Herr Geheimrat Lueg wegen

Krankheit, Herr Gutsbesitzer von Voch, Herr Geheimrat vom Rath, Herr Landrat Eichhorn,
Herr Rentner Schürmann und Herr Krawinkel.

Sodann, meine Herren, ist noch eingegangeneine Petition der Provinzialbeamten bei dem
Schiedsgerichtfür Arbeiterversicherungin Düsseldorf, in welcher sie hervorheben, daß die während
des Jahres 1908 angestelltenSekretäre nach der vom Provinziallandtag genehmigtenBesoldungs¬
ordnung am 1. April 1909 keine Ginkommensverbesserung erfahren werden, wohl aber, da die für
1908 bewilligte Teuerungszulage von 200 Mark fortfalle, eine Verschlechterung ihres Einkommens
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eintreten würde. (Hört! Hört!) Diese Beamten bitten, das Anfangsgeh alt der Sekretäre um die
Höhe der fortfallendenTeuerungszulage von 200 Mark mindestenshinauszusetzen.

Meine Herren! Eine Aenderung der vom Provinziallandtage festgesetzten Besoldung¬
ordnung kann wohl bei dieser Lage nicht mehr in Frage kommen. Indes scheint mir die Petition
doch insofern eine Beachtung zu verdienen, daß wir sie dem Provinzialausschußüberweisen können
zur Prüfung und Erledigung eventuell durch einen billigen Ausgleich.

Meine Herren! Ich weiß nicht, ob dazu das Wort gewünschtwird.
Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann I>. von Renvers: Meine Herren! Soviel ich die Petition übersehe,

kann es sich nur um folgendes handeln: Die Herren haben im vorigen Jahre 200 Mark
Teuerungszulage bekommen,die würde in diesem Jahre wegfallen, und doch beginnen sie mit
demselbenSatz von 2200 Mark, Auf der anderen Seite werden aber die 200 Mark dadurch
wieder ausgeglichen, daß in diesem Jahre das Servis ja um vierhundert und soundsovielMark
steigt. Es würde also vielleicht eine Verschlechterung der Bezüge der Beamten um 20 oder 23
Mark übrig bleiben. Da sind wir ja autorisiert, in solchen Fällen, einen gerechten Ausgleich zu
treffen. Ich möchte glauben, daß das ein solcher Fall ist. Es kann sich ja nur um sehr wenige
Beamte handeln.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteDr. Neuen DuMont.
AbgeordneterNr. Neven DuMont: Meine Herren! Ich glaube, es wird ganz gut

möglich sein, daß der Provinzialausschußin einem einzelnen Falle, wie ihn der Herr Landeshaupt¬
mann eben angezogenhat, einen Ausgleichstattfinden läßt, gerade so wie wir ihm ja die Macht¬
vollkommenheit gegebenhaben, bei den höherenBeamten einzelnen Herren, die durch danz besonders
ungünstige Verhältnisse sehr spät in den Bezug des höheren Gehalts gekommensind, eine oder
zwei Zulagen vorab zu bewilligen. Wir können aber schwerlich dem Provinzialausschußdie Macht¬
vollkommenheit geben, an den Grundgehältern, die wir hier festgesetzthaben, nun einseitigwieder
zu ändern.

Die Petition aber wünscht, daß das Grundgehalt wieder hinaufgesetzt wird. Das kann
meines Erachtens einseitig durch den Provinzialausschuß auf keinen Fall gemacht werden. Das
wäre nur möglich, wenn hier der Landtag an der Besoldungsordnung,die Sie nach den Beschlüssen
der I. Fachkommission hier einstimmig gutgeheißen hatten, jetzt noch wieder Aenderungenvornähmen.
Ich glaube, aber auch das ist unmöglich, und deshalb wird wahrscheinlichwohl dieser Petition,
jedenfalls in dem gegenwärtigenLandtag eine Folge nicht gegeben werden können.

VorsitzenderSpiritus: Meine Herren! Eine Aenderung der Besoldungsordnung ist ja
auch wohl nicht nach den Ausführungen des Herrn Landeshauptmanns beabsichtigt. Es dürfte sich
handeln um einen billigen Ausgleich, falls in der Besoldungsordnungfür einzelnevon den Beamten
eine Härte liegen würde, und insofernkönnte doch die Petition dem Provinzialausfchuß überwiefen
weiden. Das findet ja auch die Zustimmung des Herrn Berichterstatters über die Besoldungs-
ordnung, des Herrn Dr. Neven. Darf ich also annehmen, daß Sie in diesem Sinne beschlossen
haben? — Widersprucherhebt sich nicht. Ich stelle das fest.

Meine Herren! Ich erteile dann das Wort dem Herrn AbgeordnetenConze.
AbgeordneterConze: Meine Herren! Der von mir in der vorigen Woche angekündigte

Befuch der Provinzialanstalt in Brauweiler hat am Sonnabend unter Veteiligung von 24 Mit¬
gliedern stattgefunden,und die Befuchenden haben mir den Austrag gegeben, Ihnen zu sagen, daß
der Besuch sie alle in hohem Maße befriedigthat. Wir fanden die Anstalten in einer musterhaften
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Ordnung, die nur für unseren Besuch herzustellen ganz unmöglich gewesen wäre. Alle Räume
machten den allersauberstenund besten Eindruck, und wir haben von der ganzen Anstalt — die
wir leider nicht vollständig haben sehen können,obwohl wir drei Stunden auf den Besuch ver¬
wandt haben — den Eindruck gehabt, daß dort mit ebenso großer Ordnung wie mit weiser und
liebevoller Fürsorge für die Insassen gewirkt wird. Ich kann alle Mitglieder nur bitten, Gelegen¬
heit zu nehmen, diese größte und wirklich wundervolleAnstalt der Provinz zu sehen.

Was uns besonders erfreut hat, das ist, einen Einblick in den Betrieb gewonnen zu
haben, der ja auch das Interesse der Provinz in finanziellerBeziehung sehr nahe berührt. Zu
unserm Erstaunen haben wir gehört, daß dort ein Umsatz von einer ganzen Million erzielt wird,
und ich, als Fabrikant, habe zu meiner Freude gesehen, daß man auch in der Weise kaufmännisch
richtig verfährt, indem man für die dortigen Anstalten die besten Maschinenanschafft, was doppelt
Wertvoll ist, weil man mit minderwertigenKräften zu arbeiten hat.

Also wir sind von Brauweiler mit dem Eindruck geschieden,daß auch dort die Provinzial.
Verwaltungsich ein sehr wertvolles Denkmal gesetzt hat, das zu sehen, alle interessieren wird.

Vorsitzender Spiritus: Wir kommen dann zum zweiten Gegenstand der Tagesordnung:
Antrag der Gemeindeordnungskommission zu dem Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses, betreffend den von der Königlichen Staats-
regierung zur gutachtlichen Aeußerung vorgelegten Entwurf eines Gesetzes,
betreffend Abänderung der Gemeindeordnung für die Rheinprovinz, und
zu den zu diesem Beratungögegenstande gehörigen Petitionen.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Freiherr von Hammerstein-Loxtenund Mitbericht¬
erstatter der Herr AbgeordneteDr. Lembke.

Meine Herren! Ich möchte Ihnen zuvor noch mitteilen, daß der Herr Kommissar des
Herrn Ministers des Innern wegen dringender dienstlicherGeschäftegestern hat abreisen müssen.
Der Herr Geheimrat Freund hat mich indes ersucht, Ihnen sein lebhaftes Bedauern darüber mit¬
zuteilen. Gleichzeitigkann ich Ihnen sagen, daß in der Kommissionin Anwesenheitdes Herrn
Ministerialkommissarsdie einzelnen Punkte sehr eingehend erörtert worden sind und daß der Herr
MinisterialkommissarGelegenheit genommen hat, über alle Fragen, die in Betracht kommen, in
ausführlichsterWeise Auskunft zu erteilen.

Ich gebe nun zunächst das Wort dem Herrn Berichterstatter.
BerichterstatterAbgeordneterFreiherr von Hammerstein-Lozten:
Meine Herren! Die von Ihnen gewählte Gemeindeordnungskommission hat am Sonnabend

4^/« Stunden im Beisein des Herrn Regierungskommissarsgetagt und mich zu ihrem Bericht¬
erstatter bestellt. Bei der Kürze der Zeit zwischen dem Schluß der Kommissionssitzung und dem
Beginn der heutigen Sitzung ist es mir leider nicht möglich gewesen, ein eingehendes schriftliches
Referat auszuarbeiten und Ihnen vorzulegen. Ich bitte deshalb im vorhinein um Ihre Nachsicht,
wenn ich von der Fülle des Stoffes diesen oder jenen Teil nicht so gründlichbearbeitensollte, wie
Sie es erwarten, oder diese oder jene Frage zu beleuchten vergessen sollte.

Sie werden mir gestatten, vorab einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der rheinischen
Landgemeindeverfllssung zu weifen.

Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts wurde die Verfassungder Rheinischen Landgemeinden
geregelt durch zwei französische Gesetze aus den Jahren 1800 und 1802, Diesen beiden Gesetzen
lag die sogenannte Munizipalverfassung zugrunde. Zwar war die RheinischeLandgemeindeein
öffentlich rechtlicher Verband und als solcher Träger von Rechten und Pflichten. Aber ihr Selbst-
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verwaltungsrechtwar unendlich klein. Die Gemeinde war mehr ein staatlicher Verwaltungsbezirk,
der Munizipalrat mehr eine Behörde zur Abgabe eines Gutachtens an den verwaltenden Maire.
Dieser herrschte mehr oder weniger unumschränkt. Durch das Gesetz vom Jahre 1802 wurde es
ermöglicht,mehrere Gemeinden zu einer Mairie zusammenzufassen, der Vorgängerin der heutigen
Bürgermeisterei. Das Verwaltungsfystemals solches blieb unverändert.

Im Jahre 1845 wurde dann die Gemeindeordnungvom 23. Juli erlassen, welche unter
Beibehaltung der Einrichtung der Gemeindenund Bürgermeistereiendie Selbstverwaltungsrechteder
rheinischen Landgemeindenwesentlich erweiterte. Dieses Gesetz hat nicht lange Geltung behalten,
denn nach Emanation der noch geltenden preußischen Verfassung wurde am 11. März 1850 eine
Landgemeinde-— oder ich mnh mich verbessern — eine Gemeindeordnungeingefühlt, welche gleich¬
mäßig für Stadt und Land der ganzen damaligen preußischenMonarchie gelten sollte. Diese
Gemeindeordnunghat niemals in allen Bürgermeistereiendes Rheinlandes vollständige Geltung
erlangt. Sie ist bürgermeisterei-und gemeindeweife eingeführtund in 13 Bürgermeistereienniemals
in Kraft getreten. Nachdemdie Wogen des Jahres 1848 sich geglättet hatten, erkannte man, daß
es falsch war, die Gemeindeverfassung im ganzen Staate gleich zu machen. Man sah ein, daß den
verschiedenartigen Entwickelungen der Provinzen und der in ihnen tätigen Berufsgruppen Rechnung
getragen werden müsse, und man hob im Jahre 1853 die Gemeindeordnungvon 1850 wieder auf. In
den Gemeinden, in denen sie eingeführtwar, lebte sie fort bis zum Jahre 1856, wo durch Gefetz vom
15. Mai die rheinifche Landgemeindeordnungin den Grundlagen, die sie noch heute hat, eingeführt
wurde. Seit dem Jahre 1856 hat die rheinische Landgemeindeordnung Abänderungennur erfahren,
einmal durch die rheinische Kreisordnung vom Jahre 1888, und zwar durch diese sehr tiefgreifende
und wefentliche, und zum andern durch eine Reihe von Gesetzen, welche für den ganzen preußischen
Staat erlassen waren. Das waren das Landesverwaltungsgefetz,das Zuständigkeitsgefetz,das
Einkommensteuergesetz,das Gesetz wegen Aufhebung direkter Staatssteuern, das Kommunalabgaben-
und Kommunalbeamtengesetzund endlich das Gesetz wegen Bildung der Wählerabteitungen bei
Gemeindewahlenvom Jahre 1900.

Die Stlllltsregierung ist jetzt zu dem Entschluß gekommenauf Grund einer Anregung,
welche vor zwei Jahren im Abgeordnetenhaufein Berlin gegeben war, an eine teilweise Aenderung
der Vorschriftender rheinischen Landgemeindeordnungheranzutreten.

Ihnen liegt, meine Herren, in der Drucksache 30 der Entwurf des Gefetzes vor, welches
die Staatsregierung den Kammern in Berlin vorlegen will, und daneben der Vorfchlag, welchen
unser Provinzialausschuß zu den einzelnenGesetzesbestimmungen zu machen hat.

Um mein Referat abkürzen zu können, darf ich wohl von der Reihenfolge der Artikel,
wie sie im Entwurf aufgezählt sind, abweichenund diejenigenvorwegnehmen,welche weder im
Provinzialausschuß, noch in der von Ihnen gewähltenKommissionzu tiefgreifendenErörterungen
und AbändeiungswünschenVeranlassung gegeben haben. Es sind dies die Artikel 1, 4 und 6.

Der Artikel 1 hebt die Vorschriftder geltenden Gemeindeordnungauf, welche die Führung
einer Gemeinderolle vorfchreibt. Diese Vorschrift hat sich überall als veraltet erwiesen, sie ist
tatsächlichschon in vielen Gemeinden nicht mehr gehandhabt worden. Der Artikel 4 (Seite 11
der Drucksllche) will zunächst durch eine Aenderung des § 64 den nicht mehr zeitmäßen Zustand
beseitigen, daß an Stelle eines Gemeinderates der Kreisausschuß in Gemeindeangelegenheiten
beschließt, wenn zweimal hintereinander der Gemeinderat nicht in beschlußfähiger Anzahl zusammen¬
gekommen ist. Diese Neuerung ist sowohl vom Provinzialausschuß, wie von Ihrer Kommission
einstimmig als durchaus zweckmäßig anerkannt worden. Der Artikel 6 bestimmt den Zeitpunkt, an
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welchem eventuell die Novelle zur Landgemeindeordnungin Kraft treten soll, auf den 1. Oktober
1909. Bedenken hiergegensind nirgends geltend gemacht worden.

Ich kehre nunmehr zum Artikel 2 zurück. Der Artikel 2 will 3 Paragraphen der
geltenden Landgemeindeordnungabändern, und zwar die §§ 46, 55 und 58. Auch hier gestatte
ich mir, die beiden letzten als die einfacheren und diejenigen,welche zu größerenErörterungen keine
Veranlassunggegeben haben, vorwegzunehmen.

Nach den gegenwärtig zu Recht bestehenden Vorschriften müssen auf Grund einer Ent¬
scheidung des OberuerwllltungsgerichtsStichwahlen bei Wahlen zum Gemeinderat in unmittelbarem
Anschluß an die erste Wahl vorgenommen werden. In den größerenLandgemeindenhat sich dieser
Wahlmodus als äußerst umständlich und unzweckmäßig erwiesen. Die Novelle schafft das neue
Recht, daß sowohl in unmittelbarem Anschluß, wie längstens innerhalb einer Woche nach der Vor¬
nahme der Hauptwahl die Stichwahl vorgenommenwerden kann. Das ist der Inhalt des § 55.

Der neue § 58 bringt veränderte Vorschriften über die Einführung der neugewählten
Gemeinderatsmitglieder. Der geltende Paragraph sagte einfach- die Gewählten sind einzuführen,
der neue schreibt vor, daß sie zum 1. Januar eingeführt werden füllen. Der Provinzialausfchuß
hat zu diesem Paragraphen eine Aenderung vorgeschlagen. Sie beruht, wenn ich die Aus¬
führungendes Provinzialausschussesrichtig verstanden habe, auf folgenderErwägung. Sind mehrere
Gemeinderatsmitgliedergewählt, fo kann der Fall eintreten, daß der Gemeinderat, d. h, der alte
nur einige Wahlen als gültig anerkennt. In diesem Falle würde nur ein Teil der Neugewählten
eingeführt werden können und ein Teil der Alten würde, damit der Gemeinderat arbeitsfähig bleibt,
dem Gemeinderat noch weiter angehörenmüssen. Um hier Streit darüber auszuschließen:wer soll
bann bleiben, wer muß ausscheiden, schlug der Provinzialausschuß vor, diejenigendarin zu lassen,
welche bei der letzten Wahl die größereStimmenzahl auf sich vereinigt hatten. Der Herr Regierungs¬
kommissar machte dem gegenübergeltend, daß er ein dringendes Bedürfnis für die Ergänzung des
Neuen § 58 nicht anerkennenkönne, und daß es auf alle Falle fchwierig fein würde, nach drei
Jahren noch festzustellen, wer hat vor drei Jahren von den dem Gemeinderatangehörenden Personen
die größere Stimmenzahl bekommen, wer die geringere. Auch die Fassung des Provinzialausschusses
würde ^lso Streit über die Frage, wer an erster Stelle drinzubleiben hat, nicht ausschließen.
Diesen Erwägungen schloß sich Ihre Kommissionan und beließ es für die in Aussicht genommene
Aenderungdes 8 58 bei dem Vorschlagder KöniglichenStaatsregierung.

Ich komme nun, meine Herren, zum § 46, welcher die schwierige Frage des Meist-
begütertenrechtsneu regeln will. Wie Ihnen aus der Durchsicht der Drucksache 30 bekannt, ist
die Notwendigkeit,sich mit dem Meistbegütertenrechtzu befassen, dadurch hervorgetreten, daß in
«ner nicht kleinen Zahl von Gemeinden,namentlich am Niederrhein, die Zahl der Meistbegüterten
erheblich größer gewordenist, als die Zahl der gewählten Mitglieder des Gemeindemts,daß diese
Meistbegüterten hin und wieder nicht zu Sitzungen gekommensind, so daß ein beschlußfähiger
Gemeinderatmehrfach nicht zufammenzubringenwar, und daß endlich das geltendeRecht über den
Erwerb des Meistbegütertenrechtsauch folche Elemente mit diesem Privileg bedachte, welche als
konservative,fest mit der Gemeinde verwachsene Elemente nicht angesehen werden konnten, speziell
°ie Bauspekulanten,die mit fremdem Geld große Mietskasernenin industriellen Ortschaftenbauten und
fast lediglich durch die auf ihre Mietskafernen entfallendeGebäudesteuer zu mehr als 150 Mark an
Grund- und Gebäudesteuerveranlagt waren und deshalb dem Stande der Meistbegütertenangehörten.

Ehe ich die grundsätzlicheFrage erörtere, ob es opportun ist, das Privilegium der
Meistbegütertenüberhaupt aufrecht zu erhalten, darf ich Ihnen wohl auseinandersetzen, auf welchem
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Wege die Kommission dazu gekommen ist, die Regierungsvorlagein Abweichung von den Vorschlagen
des Provinzilllausschusseswieder herzustellen.

Die Regierungsvorlage— ich bitte, Seite 8, der Ihnen vorliegendenDrucksache aufzu<
schlagen — bestimmtim ersten Absatz die allgemeinenVoraussetzungen,unter denen fortab jemand
noch Meistbegütertersein kann. Sie weichen vom gegenwärtigenRechte insofern ab, als von den
150 Mark Steuerleistung, welche die Voraussetzungder Zugehörigkeitzur Klasse der Meistbegüterten
bilden, mindestens75 Mark auf die Grundsteuer entfallen müssen. Der Absatz 2 schränkt die Zahl
der Weistbegüterteu auf die Hälfte der gewählten Verordneten ein. Sind mehr Meistbegüterte
vorhanden, so müssen soweit notig, diejenigenmit der niedrigstenGrundsteuer ausscheiden.

Hierzu liegen zwei Abänderungsvorschlägedes Provinzilllausschussesvor. Der Erste will
das Ausscheiden nicht von der Höhe der Grundsteuer, sondern zunächstvon der Innehabung eines
Wohnsitzes in der Gemeinde abhängig machen. Diesen Vorschlag hat die Kommission verworfen.
Sie kam zu der Ueberzeugung,daß bei einer Regelung des Ausscheidens auf Grund des Wohnsitzes
unter Umständengerade diejenigenaus dem Gemeinderat ausgeschlossen werden könnten, welche den
grüßten Grundbesitz haben, und vielleicht infolge Befestigungdes Grundbesitzesdie längste Zeit mit
der betreffendenGemeinde geschichtlich verwachsensind. Eine solche Festsetzungwäre für diese
Herren hart. Zudem vertrat die Kommission die Ansicht, daß ohnehin die Vorschrift des Aus¬
scheidens einiger Meistbegütertennur in wenigen Gemeinden praktisch werden würde, und daß in
diesen Gemeindender Vorschlagder Staatsregierung, lediglich nach der Höhe der Grundsteuer das
Ausscheiden zu regeln, der zweckmäßigerewäre.

Dann will der Provinzialansschußdem Z 46 einen dritten Absatz hinzugefügtsehen. In
diesem Absatz 3, den Sie auf Seite 9 abgedrucktfinden, ist vorgesehen,daß in Gemeinden, die
bei der letzten Volkszählungweniger als 1500 Einwohner gehabt haben und deren Gewerbesteuer
in einem bestimmtenProzentsatz zum Grundsteuersoll steht, durch Ortsstatut die Vorschrift des
Absatz 2, wonach die Zahl der Meistbegütertennicht mehr als die Hälfte der Zahl der gewählten
Gemeinderätebetragen soll, wieder aufgehobenwerden kann. Auch diesem Vorschlagvermochte die
Kommission nicht bcizutreten. Sie hielt es nicht für angemessen, eine neue Differenzierungder Ge¬
meinden in Ansehungdes Meistbegütertenrechteseinzuführen.

Aus dem Antrage der Gemeindeordnungskommission unter I H. (siehe Drucksache Nr. 53)
werden die Herren ersehen, daß die Kommissiondagegen einen neuen Zusatz beschlossenhat, welcher
lautet!

„Die hiernachzur Ausübung des MeistbegütertenrechtesBerufenen werden im Anschluß
an die regelmäßigenErgänzungswahlen festgestellt. Die Feststellung bleibt in Kraft
bis zu den nächsten regelmäßigenErgänzungswahlen."

Diefe Vorschrift erstrebt, nach Möglichkeit Streit darüber auszuschließen, wer denn von den
Meistbegütertendem Gemeinderat für eine gewisse Dauer anzugehörenhat. Die Kommission nahm
diesen Iusatzantrag, der von einem in den Vorschriftender Gemeindeordnungbesonderserfahrenen
Mitgliede ausging, einstimmigan.

Das, ineine Herren, ist die Struktur, die der § 46 auf Grund der Kommissionsverhand-
lungen erhalten hat.

Nun lag zu diesem § 46 eine lange Reihe Anträge vor, über die ich Ihnen noch Auskunft
zu geben habe.

Ein Antrag wünschte, es sollten die Meistbegüterten, wie sie fortab auf Grund der neuen
Fassung des § 46 festgestellt sein werden, in unbegrenzter Zahl dem Gemeinderathinzutretenkönnen.
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Um aber VerHandlungsunfähigkeitdes Gemeinderats durch den Zutritt einer so großen Anzahl
von Meistbegütertenmöglichst auszuschließen,sollte bei Ermittelung der Beschlußfähigkeit die Zahl
der Meistbegüterten überhaupt nicht in Anrechnung kommen. Dieser Antrag, meine Herren, ist
abgelehnt, wenn ich die Kommissionsverhandlungenrichtig verstandenhabe, aus dem Gesichtspunkte
heraus, daß man ein Uebergewicht der Meistbegütertenin den einzelnen Gemeinderätenin so hohem
Maße, wie es dieser Antrag zur Folge gehabt hätte, nicht zulassenwollte.

Ein anderer Antrag, meine Herren, zielte darauf ab, das Meistbegütertenrechtnicht nur
auf Grund einer Steuerleistung an Grund- und Gebäudesteuer,sondern auch auf Grund einer
Steuerleistung an Gewerbesteuer zu verleihen. Dem hielt der Herr Regierungskommissarentgegen,
daß die KöniglicheStaatsregierung in Erwägungen eingetreten sei, ob das Privileg der Meist¬
begüterten zu erhalten sei. Diese Frage habe die Königliche Staatsregierung bejaht. Nicht aber
sei die Königliche Staatsregierung in eine Erwägung darüber eingetreten, ob das Privileg noch zu
erweiternsei. Der Herr Regierungskommissarwarnte davor, durch einen Kummissionsbeschluß eine
Erweiterung anzubahnen, denn, wenn ich ihn richtig verstandenhabe, glaubte er kaum, eine Zu¬
stimmung der Königlichen Staatsregierung zu einer solchen Erweiterung in Aussicht stellen zu können.
Diese Erklärungen des Herrn Regierungskommissarsbewogen einen Teil derjenigen Herren, die
vielleichtauf die Ausdehnung des Meistbegütertenrechtesauf industrielle und kaufmännische Unter-
Nehmungen Gewicht gelegt haben, von ihrem Plane Abstand zu nehmen. Infolgedessen ist der
Antrag zurückgezogen.

Ein anderer Antrag, meine Herren, ging dahin — und er wurde nicht nur beim § 46,
sondern auch bei dem später zu erörternden § 62 wieder vorgebracht — die rheinischen Land¬
gemeinden nach ihrer Größe grundsätzlich verschieden zu behandeln, also neben der bisher bestehenden
Einteilung der Gemeindenüberhaupt in Städte und Landgemeindenfür letztere noch eine Unterein-
teilung zu fchaffen in größere und kleinere Landgemeinden. Vor diefem Plan warnte der Herr
Regierungskommissarsehr eindringlich, da in keiner anderen Landgemeindeordnungder Monarchie
eine derartige Einteilung vorgenommensei. Er glaubte auch kaum, daß die Entwicklung, die die
Landgemeinden im Rheinland genommen haben, dazu zwinge, hier eine Ausnahme zu machen. Für
diejenigen Landgemeinden,die einen wirklich städtischen Charakter angenommenhaben, ist die Mög¬
lichkeit eröffnet, Stadtrechte zu erwerben. Diese Möglichkeit hängt nur ab von Königlicher Genehmi¬
gung nach zuvoriger Anhörung des Provinziallandtags, Der Herr Regierungskommissarmachte
darauf aufmerksam,wenn jetzt zwischenLandgemeindenund Städten noch eine Mittelstufe der
größerenLandgemeindeneingeführt würde, fo würde wahrscheinlich künftig den Gemeinden, welche
die Verleihung der Stadtrechte nachsuchten,zunächst anheimgestelltwerden, in die Rechtsstellung
überzutreten,welche der Antragsteller größeren Landgemeindenzuweisen wollte. Es würde also der
Übergang zur Stadteverfaffung wesentlich erschwert werden. Begründet war der Antrag zum Teil
damit, daß die Kommunalaussicht,welche gegenwärtig auf allen Landgemeinden laste, für die Ent¬
wickelung größerer, mehr industriellerLandgemeindenein großer Hemmschuhsei. Dem hielt der
Herr Regierungskommissarentgegen, die Erfahrung habe gezeigt: je grüßer die Landgemeinden
werden, je Tüchtigeres sie leisten, um so vorsichtigerund zurückhaltenderwerde auf der anderen
Seite auch die Kommunalaufsicht. Er könne also nicht als Regel anerkennen, daß die gegenwärtige
gesetzliche Regelung der Kommunalauffichtüber die Landgemeindeneinen zwingendenGrund bilde,
b'e größeren Landgemeindenmit besonderen Rechten zu bedenken.

Infolgedessen hat die Kommissionden Vorschlag, die Rechtsstellung der größeren und
kleineren Landgemeindenverschiedenartig zu gestalten, abgelehnt.
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Endlich, meine Herren, wurde der Antrag gestellt, das Meistbegütertenrechtganz aufzu¬
heben. Dieser Antrag wurde damit begründet, daß in der Regel die Meistbegütertenauch stimm-
und wahlberechtigt in der ersten Wählerklassesein und durch diese in den Gemeinderat berufen
würden, so daß sie den ihnen zuerkennenden Einfluß auf diesem Wege erlangen könnten. Dem wird
entgegen zu halten sein, daß in vielen und gerade in den großentwickeltcn Landgemeinden die Veran¬
lagung zu 150 Mark Grund- und Gebäudesteuer oder aber die Leistung des doppelten und drei¬
fachen Betrages dieser Summe für den Fall, daß die Gemcindestcuerzuschläge sehr hoch sind
und ein Einkommen aus einem Grund- und Gebäudebesitz,der zu 150 Mark veranlagt ist,
durchaus nicht eine Garantie dafür bieten, daß der Eigentümer in die erste Wählerllafse hinein¬
kommt. Wo hohe Gebäude- und Gewerbesteuerzuschläge erhoben werden, wo ertragreiche kauf¬
männischennd industrielle Unternehmungenbestehen, da wird der Grundbesitzsehr häusig nicht in
der ersten Wählerklassevertreten sein und dann vielleicht überhaupt nicht die gebührendeBeachtung
im Gemeinderat finden. Der Antrag auf Beseitigung des Meistbegütertenrechtswurde deshalb auch
von der Kommission verworfen.

Ich darf, ohne irgend einem Kommissionsmitgliedezu nahe zn treten, feststellen,daß die
weit überwiegende Mehrheit der Kommissionsmitglieder,insbesondereauch die Herren von der Groß¬
industrie, anerkannt haben: bei der fluktuierendenBevölkerung, welche sich auf Grund der groß¬
artigen industriellen Entwicklung in vielen Gemeinden des Rheinlandes niedergelassenhat, ist es
dringend notwendig,daß die altangesessene Bevölkerung,diejenige,die seit Generationen durch ihren
Grundbesitz fest mit der Eiuzelgemeindeverwachsen ist, eine bevorrechtigte Vertretung im Gemeinderat
behält. Gerade in einer Zeit, wo die Neigung zur Gleichmacherei besteht,müssen in der Geschichte
begründeteEinflüsse des Grundbesitzesauf die Gestaltung des Gemeindelebensals berechtigtaner¬
kannt und erhalten werden. Der Grundbesitz,der das Meistbegüterten-Rechtgenießt, liegt meistens
in der Hand von Familien, welche seit vielen Generationen in ihren Gemeindenwohnen. Diese
Familien bilden, ohne den anderen Standen zu nahe treten zu wollen, ein konservatives, ftaats-
erhaltendes Element. Durch Erzählung von Vater auf Sohn wird in diesen Familien die Tatsache,
die vielen und namentlichden fluktuierendenElementen aus dem Sinn gekommen ist, die aber für
die Erhaltung vaterländischer,PatriotischerGesinnung sehr wesentlichist, im Gedächtnis lebendig
und den anderen Gemeindegliedernwirksam vor Augen gehalten: daß, solange seit Beginn des
vorigen Jahrhunderts der Hohenzollernaar seine schirmendenFittiche über das ganze Rheinland
gebreitet hat, kein Feind die Erträge des Fleißes der Bauern und der Gewerbetreibendengenossen
hat und daß die Entwickelungder rheinischen Landgemeinden,wie der Stadtgemeinden, die Ent¬
wickelung der Landwirtschaftund Industrie in ihnen auch ein Beweis für die Wahrheit des kleinen
Dichterwortes ist:

„Der Adler Preußens wendet sich zum Lichte,
Schwer ist sein Flug, er trägt die Weltgeschichte."

Meine Herren! Nachdemso der § 46 erledigt ist, komme ich zu Artikel 3. Der Artikel
3 will dem ß 62 einen neuen Absatz hinzufügen. Der § 62 der alten Landgemeindeordnung
regelt den Hergang in den Sitzungen des Gemeinderats. Daneben besteht noch zu Recht der
Landtagsabschiedvom Jahre 1847, durch welchen festgelegt ist, daß die Sitzungen der Gemeinderäte
nicht öffentlich sein dürfen. Diese Vorschrift findet auch analoge Anwendungauf die Landbürger-
meiftereien. Die Königliche Staatsregierung hat einen Zusatz zu diesem s 62 in Vorschlag gebracht,
welcher beschrankte Oeffentlichkeit für alle Gemeinderatssitzungeneinführt, und zwar sollen an diesen
Sitzungen teilnehmendürfen alle männlichengroßjährigen Mitglieder der Gemeinde,welche zu den
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Gemcindeabgabenherangezogen weiden. Vorbehalten wird die Möglichkeitfür gewisse Gegenstände
die Oeffentlichkeit auszuschließen.

In der Kommission hat dieser, dem § 62 zuzusetzendeAbsatz 2 eine neue Fassung erhalten.
Die Kommission hat den ersten Satz durch die Vorschrift ersetzt, daß die Sitzungen des Gemeinderats
nicht öffentlichsein sollen, wenn die Gemeinde nach der letzten Volkszählung weniger als 5000
Einwohner hat, öffentlich aber und zwar unbeschränkt öffentlich, wenn die Gemeindemehr als 5000
Einwohner hat.

Außerdem hat die Kommissionder Regierungsvorlage2 weitere Absätze, 3 und 4, nach
dem Vorschlagedes Provinzialausschusseshinzufügt, durch welche die Handhabung einer Sitzungs¬
polizei gewährleistetwerden soll. Mit den letzten beiden Absätzen hat sich der Herr Regierungs-
kommissar einverstandenerklärt. Gegen die von der Kommission beschlossene Aenderung des ersten
Satzes im Absatz 2 hat er Bedenken geltend gemacht.

Meine Herren! Der Wunsch, Oeffentlichkeitfür die Gemeinderatssitzungeneinzuführen,
ist wesentlich damit begründetworden, daß in fast allen übrigen Landgemeindeordnungen,so namentlich
auch in der östlichen, Oeffentlichkeit für die Gemeinderatssitzungen,und zwar beschränkte Oeffent¬
lichkeit, zugelassen sei. Daneben haben einige größere Landgemeinden,in denen eine vorwiegend
industrielle Bevölkerung wohnt, den Wunsch, daß die Bürgerschaft an den Verhandlungen des
Gemeinderats und seinen Beschlußfassungen regeren Anteil nehmen kann. Für diese größeren,mehr
Städtecharakter tragenden Gemeinwesen hat die Kommissiondie Frage, ob ein Bedürfnis zur Ein¬
führung der Oeffentlichkeit vorliegt, bejaht. Die Zahl „5000" ist als Unterscheidungsgrenze gewählt
worden, weil viele kleinere rheinische Ortschaften, welche Stadtrechte besitzen, ungefähr diese Ein¬
wohnerzahlhaben, und weil diese kleinen Ortschaften auf Grund der Stiidteurdnung Oeffentlichkeit
für ihre Stadtratsfitzungen genießen. Dagegen konnte sich die Kommission mit der Einführung der
Oeffentlichkeit der Sitzungen in den ländlichen Gemeindenunter 5000 Einwohnern nicht befreunden.
Es wurde unumwundenin der Kommifsion anerkannt, daß die rheinische Landwirtschaft in hoher
Blüte steht und zwar ganz besondersin den Gemeindendes Niederrheins. Einer näheren Begrün¬
dung wird diese Feststellungkaum bedürfen, denn es muß anerkanntwerden, daß gerade am Nieder¬
em, wo Industrie und Landwirtschaft in engster Berührung nebeneinander schaffen,besonderes
Verständnis für den landwirtschaftenBeruf dazu gehört, um dem Acker noch einen lohnenden Ertrag
abzugewinnen,befonderes Verständnis namentlich deshalb, weil durch die Gemengelage mit der
Industrie die Arbeiterfrage von Tag zu Tag für die Landwirte schwierigergeworden ist. Dieser
Schwierigkeit ist die niederrheinische Landwirtschaft durch Einführung allermodernster Betriebs¬
weisen und Betriebsmittel Herr geworden, und infolgedessen ist der einzelne rheinische Landwirt am
Niederrhein jedenfalls reif, voll und ganz seinen Platz in der Selbstverwaltung auszufüllen,
auch mit dem Bewußtseinder Verantwortung für die Geschicke der Gemeindeund mit dem Willen,
diese Verantwortung zu tragen.

Aber, meine Herrn, die Kommission konnte sich nicht verhehlen,daß in einem großen Teile
der Provinz, in den ärmeren gebirgigen Gegendendie Einführung der Oeffentlichkeit eine Förderung
des Gemeindelebenswohl kaum bedeutenwürde. Ich darf, um hier beredtere Zeugnisse anzuführen,
wenn der'Herr Präsident gestattet, kurz verlesen, was der Provinzialausschußzu dieser Frage sagt:

„Sodann'.muß man immerhin bedenken,daß in den engen Verhältnissen, wie sie in
kleinen Gemeindenbestehen, durch die Oeffentlichkeit der Beratungen manchesMitglied
so «ingeschüchtert und an der Aeußerung und Betätigung seiner Meinung gehindert
wird, daß ein objektives Mitarbeiten unmöglich wird. An sich mag man die Oeffent-
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lichkeit der Verhandlungen als das Ideale betrachten, das Urteil darüber, ob sie
praktisch ist, kann nur nach den Verhältnissen.»« sie nun einmal in kleinen Gemeinden
vielfach sind, gefällt werden und ist bei denen, die diese Verhältnisse kennen, ver¬
neinend."

Der Provinzialausfchuß hatte auf Grund dieser Erwägungen vorgeschlagen,daß leine unbedingte
Oeffentlichkeit zugelassen werden sollte.

Dann habe ich die Nr. 7 des zweiten Jahrganges der Rheinisch-Westfälifchen Gemeinde¬
zeitung zu Gesicht bekommen, worin ein mit L. unterschriebener Verfasser ausführt:

„Die Oeffentlichkeit der Gemeinderatssitznngen wäre heute nur dazu geeignet, dem Bürger¬
meister und den Gemeindeverordnetendie Abwickelung der Geschäftezu erschweren und
mehr Unzufriedenheitin der Gemeinde zu schaffen, als vielleicht heute ohne Grund
schon vorhanden ist. Auf der andern Seite würden mancheGemeindeverordnetenauf
die Oeffentlichkeitzuviel Rücksicht nehmen und in ihrem Urteil nicht mehr frei und
unparteiifchbleiben."

Die Kommission hat daher, zumal da die Gebirgsgegendenim Gesetz nicht anders behandelt
werden können wie die Tiefebene, nicht verkennen können, daß es richtiger ist, mit der, von keiner
Seite als ein dringendes Bedürfnis empfundenenEinführung der Oeffentlichkeit der Gemeinderats¬
sitzungen noch zu warten, bis auch in den gebirgigen und landwirtfchaftlichnoch nicht fo hoch
entwickelten Gemeindendes Südens, die Bevölkerungwirtschaftlich erstarkt ist, und bis die einzelnen
bäuerlichen Besitzer durch Beseitigung beispielsweiseder Gemengelage der Grundstückevoneinander
unabhängig sein werden. Erst dann wird auch in den Gemeinderäten des südlichen Teiles der
Provinz eine vollständig unbefangene, vom Nachbar nicht beeinflußte, lediglich das öffentliche
Gemeindewohlim Auge habende und auf den Fortschritt abzielendeGemeindeverwaltungdurch die
Gemeinderätegesichert sein.

Meine Herren! Hiermit wären diejenigen Punkte erledigt, welche in der Vorlage der
Königlichen Staatsregierung Ihrer Entscheidungunterbreitet sind. Darüber hinaus hat der Pro¬
vinzialausschußauf Seite 7 der Drucksache 30 an die Königliche Staatsregierung die Bitte gerichtet,
in eine Aenderung des § 6 der Landgemeindeordnungzu willigen, der Bestimmungen darüber
enthält, wie Landgemeinden untereinander und mit Stadtgemeinden oder Teilen von folchen vereinigt
weiden können. Der Provinzialausschuß hat gebeten, die Königliche Staatsregierung möge dem
§ 6 die gleiche Fassung geben, wie sie in der östlichen Landgemeindeordnungder § 1 enthält. Der
Herr Regierungstommissar hat diesem Vorschlage des Provinzialausschusseswiderrateu. Er hat
darauf aufmerksamgemacht, daß nach keinem Gemeindeverfaffungsgefetz Preußens die Vereinigung
mehrerer Landgemeindenoder der Teile von solchen, sowie die Vereinigung von Landgemeindenmit
Städten leichter sei als nach den rheinischen Gemeindeverfassungsgesetzen, der Städteordnung und
der Landgemeindeordnung. Hier bedarf es nur bei Städten der Anhörung der Vertretung, bei
Landgemeindender Anhörung der Meistbeerbten— ich betone, meine Herren, Anhörung, nicht
Zustimmung — und im übrigen königliche Genehmigung. Dagegen müssen nach der östlichen
Landgemeindeordnungdie Vertretung oder die Gemeindeberechtigtenihre Zustimmung zur Ver¬
bindung mehrerer Gemeinden geben, und diese Zustimmung kann nnr auf einem umständlichen
Wege ergänzt werden. Zur Erteilung der Zustimmung treten in Bewegung der Kreisausfchuß,der
Ober-Präsident und sodann das gesamte Staatsministerium. Der Herr Regierungslommissarwies
daraufhin, daß die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigthaben, wie in vielen Fällen im Rhein¬
lande die königliche Genehmigung zur Vereinigung mehrerer Gemeinden erteilt ist, obwohl die
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angehörtenMeistbeerbten einstimmig sich gegen die Vereinigung ausgesprochenhatten. Der Herr
Minister — so erklärte der Herr Regierungskommissar— stände den Vereinigungswünschenvoll¬
ständig objektiv gegenüber,und er wisse keinen besseren und leichteren Weg, die Vereinigung herbei¬
zuführen, als den bereits im § 6 der rheinischen Landgemeindeordnungvorgesehenen. Infolgedessen
hat der Provinzialausschußdiesen Teil seiner Vorschläge zurückgezogen.

Meine Herren! Es liegt Ihnen nun noch eine ganze Reihe von Petitionen vor, die sich
auf Abänderung von Bestimmungenbeziehen, die entwederin der rheinischen Landgemeindeordnung
enthalten sind oder mit ihr in Verbindung stehen. Diese Petitionen werde ich erörtern, wenn die
Vorschläge zu II Würdigung gefundenhaben. Unter der Ziffer II der Vorschläge der Kommission
H Ihnen empfohlen,dem § 33 der GemeindeordnungfolgendeBestimmunghinzuzufügen:

„Ingleichen sind zur Teilnahme an den öffentlichen Geschäften der Gemeinde (Gemeinde¬
recht) berechtigt Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaftenauf Aktien, Berggewerk-
fchaften,Gesellschaften mit beschränkter Haftung."

Die Anregung zu diesem Beschlusse ist von namhaften industriellenHerren Mitgliedern
der Kommiffiongegeben worden, und sie hat dazu geführt, daß der Herr Negierungskommissardie
Rechtslage, welche im preußischenStaate bezüglichder Zulassung industriellerGesellschaften zum
Gemeinderecht besteht, eingehend dargelegt hat. Da der Herr Negierungskommissar leider selbst nicht
anwesendist, glaube ich, ist es meine Pflicht, Ihnen die Rechtslage vorzutragen, soweit ich sie
^herrsche, damit Sie sich über die Tragweite des Vorschlages der Kommissionein Urteil bilden
können.

Im ganzen preußischen Staate sind die genannten industriellenGesellschaften wahlberechtigt
°ber genießen das Gemeinderechtin Stadt- und Landgemeinden,nur nicht im Rheinlande. Im
"heinlande versagt sowohl die Städte- wie die Landgemeindeordnungden industriellen Gesell¬
schaften das Gemeinderecht, Nun ist zu unterscheiden: einmal die Frage, wer kann als industrielle
Gesellschaftdas Gemeinderechthaben und unter welchen Voraussetzungenkann er es haben, und
zweitens,wie werden bei Wahlen die industriellenGesellschaften bei der Bildung der Wählerkreise
berücksichtigt.

Zu I ist folgendes zu sagen. In sämtlichen preußischen Städteordnungen — ausgenommen
°ü Rheinische — und in der Westfälischen Landgemeindeordnung,die auch von 1856 stammt, sind
lndustrielleGesellschaften zum Gemeinderecht berufen, wenn sie feit einem Jahre in der Gemeinde
emen höheren Steuerbetrug entrichten als eine der drei höchstbesteuerten physischen Personen. In
"llen übrigen Landgemeinden— ausgenommen die rheinischen —, sind industrielleGesellschaften
berufen, das Gemeinderecht zu haben, wenn sie eine Fabrik oder eine sonstige kaufmännische Anlage
besitzen, welche dem Werte einer Ackernahrunggleichkommt. Diese Vorschrift ist auch neuerdings
"°ch in die Nassauische Landgemeindeordnungvon 189? aufgenommen. Zu der anderen Frage:
w'e werden die Klassen gebildet, ist zu bemerken,daß in den Städte- und Landgemeindeordnungen
7" ausgenommender Nassauische« — bei der Ermittelung des Gesamt-Steuersolls die Steuer der
lndustriellen Gesellschaftendem Steuersoll mitberechnet wird, so daß also das Steuersoll an sich
^)r groß wird. Auf dieser Grundlage werden dann die drei Klassen gebildet. Neuerdings hat
°'e Staatsregierung in der Nassauischen Landgemeindeordnungeinen anderen Weg betreten. Bei
°er Ermittelung des Gesamtsteuersolls,welches der Drittelung zugrunde gelegt wird, werden hier
b'° Steuerleistungen der industriellen und kaufmännifchen Gesellschaften nicht mit berechnet. Es
""den nur die Steuerleistungen der physischen Personen zusammengezählt. Sie werden gedrittelt,
und so die Klassen gebildet, und dann werden alle industriellenund kaufmännischen Gesellschaften
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den einzelnen Klassen zugewiesen, je nachdem ihre Steuerleistung mindestensebenso hoch ist, wie die
Steuerleistung des untersten Menschen,der in den einzelnen Klassenmit zu wählen hat. Demnach
wird man also in der Nassauischen Landgemeindeordnungdie industriellenGesellschaften zum Teil
in der 1., zum Teil vielleichtauch in der 2. Abteilung antreffen.

Die Frage, ob den rheinischen industriellenund kaufmännischen Gesellschaften ein Wahlrecht
oder vielmehr das Gemeindelechtverliehen werden sollte, ist in der Kommission eingehend erwogen
worden. Ein abgeschlossenesUrteil über die Tragweite dieser Verleihung hat man sich nicht bilden
können, weil irgend welche zahlenmäßigenUnterlagen nicht vorlagen. Die Mehrheit der Kommission
hat aber dem Ihnen bereits verlesenen Antrage einiger Industrieller auf Verleihung des Gemeinde¬
rechts zugestimmt. Ich habe darüber hinaus den ausdrücklichen Auftrag, hervorzuheben, daß auch
die Minderheit ihr volles Einverständnis mit der Berechtigungder industriellenGesellschaften erklärt
hat, ein Gemeinderecht auszuüben. Sie sehen daraus, meine Herren, daß es der lebhafte Wunsch
der Kommission war, den industriellenGesellschaften des Rheinlandes dasjenige Maß von Betei¬
ligung an dem Gemeinderechtzu geben, welches in anderen Provinzen industrielleund kaufmännifche
Gesellschaften bereits gaben. Dieser Wunsch war auch auf Seiten der ländlichen Vertreter rege,
weil sie anerkannten, daß das Rheinland seinen klangvollenNamen über die Grenzen Europas
hinaus in der weiten Welt zum sehr erheblichen Teil der stets und ständig, rastlos vorwärts-
strebenden Industrie verdankt, und weil sie weiter anerkannten, daß in diesem hohen Hause die
Industrie nicht gekargt hat, wenn es galt, die Zurückgebliebenen in anderen Teilen des Rheinlandes
wirtschaftlich zu fördern. Ich darf dabei blos hinweisen auf die Mittel, die alljährlich hier in der
Provinzialverwaltung zur Förderung des Wegebaues und zur Förderung der Landwirtschaftbereit
gestellt werden. (Beifall!)

Meine Herren! Aus der Mitte der Kommissionheraus wurde weiter die Notwendigkeit
betont, in die Rheinische GemeindeordnungVorschriftenaufzunehmen,welche die Bildung von Zweck¬
verbänden ermöglichen. Wir haben gegenwärtig in der Rheinischen Gemeindeordnungzweierlei
Kommunalveibände:die Gemeinde und die Bürgermeisterei.

Die Bürgermeistereiist aber Kommunalverbandnur für diejenigen Angelegenheiten, welchen
alle Gemeinden der Bürgermeisterei ein gemeinsames Interesse entgegenbringen,nicht aber für
diejenigen Angelegenheiten,welche nur einzelne Gemeinden der Bürgermeisterei oder Gemeinden
verschiedener benachbarterBürgermeistereieninteressieren.

Es hat sich ein dringendes Bedürfnis herausgestellt, auch für die gemeinsamen Angelegen¬
heiten solcher Gemeinden einen einheitlichenRechtsträger zu schassen. Wir haben beispielsweise
Feuerlöscheinrichtungen,Wege und Brücken, Wasserleitungen, insbesondereaber Forstschutzverbände,
an deren Unterhaltung eine ganze Reihe von Gemeinden beteiligt ist. In solchen Fällen ist niemals
die Gesamtheit der beteiligten Gemeindender Träger der Rechte und Pflichten, sondern immer die
einzelneGemeinde. Und wenn diejenigen,denen gemeinsamdie Unterhaltung des Feuerlöschwesens,
von Wegen und Brücken, von Wasserleitungen, von Forsthäusern oder die Anstellung von Forst-
beamten obliegt, handeln wollen, vor Gericht klagen wollen, dann müssen sämtliche Gemeinden
einzeln als Kläger auftreten. Es hat sich deshalb nach dem Urteil aller derjenigen, die mit der
Rheinischen Landgemeindeordnungständig arbeiten müssen, ein lebhaftesBedürfnis herausgestellt,soge¬
nannte Zweckverbande zu gründen, d. h. die Möglichkeit zu schaffen, für einzelne besondere Zwecke eine
Anzahl Gemeindenunabhängig von ihrer Zugehörigkeitzu einer oder mehreren Bürgermeistereien,
zu einer Person des öffentlichenRechts zusammenzufügen. Der Herr Regiernngstommissar trat
dem Wunsche, die Einführung von Zweckverbänden nach dem Muster der östlichen Landgemeinde«
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ordnung zuzulassen,mit der Ausführung entgegen, daß von ihm bereits ein Gesetzentwurf,welcher
das Zweckverbandswesen für den ganzen Staat regeln will, ausgearbeitet sei. Nach diesem Entwurf
sollen Provinzen, Kreise, Städte und Landgemeinden unter Umständenzu Zweckverbänden zusammen¬
gefaßt werden können. Gegenwärtig ist der Entwurf gescheitertoder wenigstenshinaus geschoben,
soviel mir bekannt, durch den Widerspruch einiger Städte. Der Herr Regierungskommissarsagte
aber wörtlich — wenn ich ihn richtig verstandenhabe —: „Es besteht zwar keine Wahrscheinlich»
leit, aber immerhin eine gewisse, ausgesprochene, entfernte Möglichkeit",(Große Heiterkeit!)„daß ein
Gesetz über Zweckverbände für den ganzen Staat geschaffen wird." (AndauerndeHeiterkeit!)

Meine Herren! Die Kommissionhat einstimmigden Eintritt dieser Möglichkeitfür fo
entfernt gehalten, (Heiterkeit!) daß sie einstimmig den dringenden Wunsch ausgesprochen hat, es
möchte schon bei dieser Neuordnung des Gemeinderechts für die rheinischen Landgemeindendie Mög¬
lichkeit der Bildung von Zweckverbänden geschaffen werden. Ich darf hier nur darauf verweisen,
baß die schwierigeund zugleich wohl sehr brennende Frage der Neuregelung der Besoldung der
rheinischen Gemeindeforstbeamtensich sehr viel leichter erledigenließe, wenn schon heute die Mög¬
lichkeit gegeben wäre, Zweckverbände zu schaffen.

Nun läßt die östliche Landgemeindeordnungnach ihrem § 128 Zweckverbände nur für
benachbarteGemeindenzu. Da aber unter Umständenauch ein Bedürfnis vorliegt, über Nachbar¬
grenzen hinaus Zweckverbände zu bilden, so ist im Vorschlageder Kommissionder Zusatz gemacht
worden, daß auch Gemeinden, die nicht benachbart sind, zu Zweckverbänden sollen zusammengelegt
werden können.

Meine Herren! Jetzt erübrigt noch ein Wort über die Petitionen. Es liegen dem
Hause vor:

1. ein Antrag des Vorstandes des Verbandesder Vereine der Bürgermeisterund Gemeinden
in der Rheinprovinz auf Aenderung der Kreisordnung für die Rheinprovinz vom
30. Mai 1887; der Antrag ist datiert Coln. den 30. Oktober 1908;

2. eine Petition vom 1. März 1909 vom Verbände der größerenrheinischen Landgemeinden;
3. eine Petition der rheinischen Landgemeindenmit mehr als 10000 Einwohnern, äe

äato Altenessen, den 1. März;
4. aus Venrath vom 5. März ein Antrag einiger großindustriellerWerke auf Aenderung

der Landgemeindeordnung,und endlich
5. vom 6. März 1909 ein dasselbe Ziel verfolgender Antrag rheinischer Handelskammern.
Insoweit, meine Herren, die Wünsche, die in diesen Petitionen vorgetragen sind, nicht

schon durch die Vorlage der Königlichen Staatsregierung bezw. die VorschlägeIhrer Kommission
Erledigung gefunden haben, sind sie für die Frage der Beurteilung ihrer Berechtigungund ihrer
Zweckmäßigkeit in zwei Hauptgruppen einzuteilen, je nachdemfie Aenderungenvon Bestimmungen
"er Landgemeindeordnung oder Aenderungen von Bestimmungender Kreisordnungund des Iuständig-
keitsgesetzesbetreffen.

Von den Paragraphen der Landgemeindeordnungsind die nachstehenden als abänderungs¬
bedürftigbezeichnet:

1. Dem § 62 möge eine Bestimmung hinzu gesetzt werden, welche die Erörterung von
Gegenständen, die nicht auf der Tagesordnung stehen, ausschließt, wenn sämtliche
erschienenenGemeinderatsmitgliederund der Bürgermeisterwidersprechen. Ein Bedürfnis,
diefen Zufatz hinzuzufügen,hat die Kommissionnicht anerkennen können. Ebensowenig
hat sie das Bedürfnis dafür anerkennen können, daß dem Bürgermeister regelmäßig in



174 49. RheinischerProvinziallandtag, 6. Sitzung am 1 5. März 1909,_________

den Gemeinderatssitzungenein Stimmrecht zusteht. Gegenwärtig hat er solches nur im
Falle der Stimmengleichheit.

2. Die Vorschriften des ß 83 möchtendahin ausgedehnt weiden, daß das Aufsichtsiecht
des Gemeindevorstehersund das Strafrecht des Bürgermeisters sich nicht nur auf die
Unterbeamten und Diener der Gemeinden, sondern auch auf die Beamten erstreckt.
Auch hierzu konnte ein Bedürfnis nicht anerkannt werden.

3. Bei ß 85 wurde gewünscht: die Zulassung der Bildung von Deputationen durch den
Gemeinderat, und zwar die Möglichkeit,in diese Deputation nicht nur Gemeinderats¬
mitglieder, sondern auch Gemeindemitgliederaufzunehmen. Auch hier konnte ein
Bedürfnis, wenigstensein dringendes Bedürfnis, von der Kommissionnicht anerkannt
werden.

4. Die M 90, 91 und 92 der Landgemeindeordnungenthalten Vorschriften über die
Genehmigungaußeretatmäßiger Ausgaben und über die Rechnungskontiolle. Die auf
Abänderung dieser BestimmungenzielendenWünsche wurden von der Kommissionnicht
als dringlich anerkannt.

5. Ebensowenigfand der Vorschlag Beifall, das Disziplinarstrafrecht des Bürgermeisters
von den Unterbeamtenund Dienern der Bürgermeistereiauch auszudehnenauf Beamte
der Bürgermeisterei.

6. Endlich war gewünscht worden, im Gesetz Vorschriftendarüber zu treffen, wie lange
ein Bürgermeistersich selbst beurlauben könne. Der Herr Regierungskommissarmachte
darauf aufmerksam,daß die Frage der Urlaubserteilung nicht gesetzlich geregelt werden
könne, sondern von den Aufsichtsbehörden entschieden werden müsse.

Alle anderen Wünsche,meine Herren, beziehen sich auf die Abänderung der Kreisordnung
und des Zuständigkeitsgesetzes.Hier warnte der Herr Regierungskommissareindringlichdavor, die
Abänderungsbestiebungenauf andere Gesetze wie die Landgemeindeordnungauszudehnen. Er machte
darauf aufmerksam,daß außer den uns jetzt vorgetragenenWünschenauf Abänderung der Kreis-
ordnung und des Zuständigkeitsgesetzeseine ganze Reihe anderer Wünsche, die gleichfalls die
Abänderung dieser Gesetze betreffen, noch schlummere,uud zwar eine Reihe von Wünschen,welche
der Erfüllung noch nicht entgegengereiftsind. Diesen Ausführungen und Bedenkenschloß sich die
Kommission einstimmig an und ging deshalb über diese Abänderungswünsche zur Tagesordnung über.

Nur einen der Wünsche will ich noch besonders herausgreifen, er betraf die Erlangung der
Stadtrechte. Es war gewünscht wurden, daß Landgemeinden,wenn sie eine bestimmteEinwohner¬
zahl hätten, Anspruch auf die Erlangung der Stadtrechte erhalten sollten. Nun ist aber nach
sämtlichen geltenden preußischenGemeindeveifassungsgesetzen die Verleihung der Stadtrechte ein
Privileg der Krone, und der Herr Regierungskommissarglaubte kaum in Aussicht stellen zu können,
daß der Herr Minister in eine Beschränkungdieses Privilegs einwilligenwürde.

Meine Herren! Damit sind alle die Fragen, welche aus Anlaß der Abänderung der
Landgemeindeordnungin der Kommission aufgetauchtsind, soviel ich übersehe, gestreiftworden. Die
Kommission läßt Sie durch mich bitten, auch Ihrerseits den hiermit gezogenenRahmen der
Abänderung der Landgemeindeordnungnicht zu überschreiten. Wenn der Rahmen größer gezogen
wird, so ist nicht abzusehen, ob und wann eine Aenderung der als dringend reformbedürftig
empfundenen Vorschriften eintreten wird. Bei diesem Wunscheist die Kommissionaber auch von
dem Bestreben geleitet worden, diejenigen Vorschriftender Landgemeindeordnungund der mit ihr in
Zusammenhangstehenden Gesetze intakt zu erhalten, die sich in mehr denn sechzigjahriger Entwickelung
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als nicht reformbedürftig, zum mindesten nicht dringend reformbedürftig, erwiesen haben. Die
Kommission war darauf bedacht,die Aenderungder Landgemeindeordnung in den Grenzen zu halten,
daß die Landgemeindenauch fernerhin eine stetige, ruhige Entwickelung nehmen, und durch diese ihre
Entwickelung mit beitragen helfen, daß das Rheinland, welches in Industrie und Landwirtschaftin
Stadt und Land im letzten Menschenaltereinen großartigen Aufschwung erlebt hat, auch unter der
Wirksamkeitder veränderten Landgemeindeordnungmit Sicherheit bleiben wird einer der schönsten
Edelsteine in der Krone Preußens. (Lebhafter Beifall!)

Vorsitzender Spiritus: Ich erteile das Wort dem Herrn MitberichterstatterAbgeordneten
Dr. Lembke.

MitberichterstatterAbgeordneterDr. Lembke:
Meine Herren! Nach den sehr eingehenden Ausführungen des Herrn Referenten kann ich

mich als Mitberichterstattersehr kurz fassen.
Es sind hauptsächlichdrei Punkte, mit denen die Kommissionsich in ihren Veratungen

länger und eingehender befaßt hat, nämlich:
1. Die Einschränkung der Meistbegüterten,
2. Die Oeffentlichkeit der Gemeindcratssitzungen,und
3. die Verleihung des aktiven Gemeindewahlrechtsan die industriellenGesellschaften.
Bezüglichdes ersten Punktes ist die Hauptfrage, auf welche die Königliche Staatsregierung

eine Antwort des Provinziallandtages zu haben wünscht,die, ob das Institut der Meistbegüterten
überhaupt erhalten bleiben soll oder nicht. Die Kommission hat die Frage bejaht; sie hat sich also,
trotzdem das Institut der Meistbegütertenin anderen Provinzen nicht besteht,und nur noch in der
Provinz Hannover eine gewisseAnalogie besitzt, doch mit Rücksicht auf die in der Rheinprovinz mit
dem Institute gemachten Erfahrungen für feine Aufrechterhaltungausgesprochen, jedoch mit der aus¬
drücklichenBedingung, daß das Meistbegütertenrechtnach Maßgabe der Vorschläge des Regierungs¬
entwurfs eingeschränkt wird. Dies ist unbedingt notwendig, um Auswüchsenentgegenzutretenwie
besonders diejenigen,welche am Niederrhein mit den Gemeindegeschäften betraut find, aus eigener
Erfahrung bezeugen können. Die in dem Regierungsentwurfevorgeschlagenen Einschränkungen werden
aber auch nach der Auffassungder Kommission ausreichendsein.

Den weitergehenden Wünschen, welche von einem Teile der Industrie ausgesprochen wurden
bezüglich der Anrechnung der Gewerbesteuer,hat die Kommissionnicht folgen können, weil sie,
abgesehen von den Gründen, welche der Herr Referent angeführt hat, in ihrer Mehrzahl der Auf¬
fassung ist, daß ein so altes außergewöhnliches Sonderrecht in keiner Weise weiter ausgebaut, sondern
auf den ursprünglichbeabsichtigten Rahmen, in welchemes sich noch jetzt nützlich erweisen kann,
durch einschränkende Bestimmungenzurückgeführt werden soll.

Demgemäß ist die Kommission zu dem Beschlußgekommen, welcher Ihnen vorgetragenist,
die uneingeschränkte Annahme des Regierungsentwurfeszu empfehlen.

Bezüglichdes zweiten Punktes, der Oeffentlichkeit der Verhandlungen,hat die Kommission
die Vorteile und Nachteile erwogen; dabei hat sich gezeigt, daß die Ansichten darüber, ob bei
rheinischen Gemeinderatssitzungendie Vorteile oder Nachteile der Oeffentlichkeit überwiegen, recht
weit auseinandergehen,und so wird es auch wohl hier in diesem Hause sein. Es war die Auf¬
fassungmancher,daß das, was im Osten möglich sei, nämlich in der Oeffentlichkeit zu verhandeln,
auch hier im Westen sich wohl müßte möglich machen lassen, daß man auch Herangehen, müsse an
die Erziehung der Bevölkerung zum Verhandeln in der Oeffentlichkeit. Von anderer Seite sind
sehr schwerwiegendeBedenken dagegen geäußert worden. Schließlich ist ein fast allseitiges Einver-
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ständnis über den Kommissionsantragerzielt worden, welcher davon ausgeht, daß für die größeren
Gemeinden die Vorteile als überwiegend zu erachten, dagegen für die kleineren Gemeinden in
unferer Provinz zurzeit noch die Nachteile als ausschlaggebendzu betrachten sind. Die Differen¬
zierung der Gemeinden ist gewiß an sich nicht erwünscht, dennoch empfiehlt die Kommission die
Annahme ihres Antrages aus praktischen Gründen.

Zu dem dritten, wesentlichen Punkte der Kommissionsberatung,nämlich bezüglich der
Verleihung des Gemeinderechtsan die industriellen Gesellschaften, möchte ich auch meinerfeitsbetonen,
daß in der Kommission völlige Uebereinstimmungaller Beteiligten in dem Wunsche geherrscht hat,
es möge den großgewerblichen Niederlassungenin den Landgemeinden,den Aktiengesellschaften,Kom¬
manditgesellschaften auf Aktien, Berggewerkschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, ein
ihrer Bedeutung für das Gemeindelebenentsprechender Anteil an den öffentlichen Geschäften der
Gemeindendurch Verleihung des Gemeinderechtseingeräumt werden. Es war die Auffassungvieler
Mitglieder, daß dies nicht nur eine durchaus gerechte Forderung sei, sondern daß es auch zum
Segen des öffentlichenLebens in den Gemeinden gereichenwerde. Und es ist innerhalb der
Kommission betont worden, daß auch das Element der Industrie zu einem großen Teile als ein
bodenständigeszu betrachten sei, da es nicht so leicht sei, industrielleUnternehmungen ans den
Gemeinden,mit denen sie nun einmal verknüpftseien, wieder zu entfernen.

Es ist aber auch, meine Herren, umfowenigerbedenklich, diesem Wunsche zu folgen, als in
unseren Nachbarprovinzen,insbesondere in der Provinz Westfalen, unter durchaus gleichartigen Ver¬
hältnissen sich die Teilnahme der Erwerbsgesellschaften am Gemeinderecht feit langen Jahren durchaus
und zur Zufriedenheit der Beteiligten bewährt hat.

Namens der Kommission bitte ich das Haus den Kommissionsantragmöglichst einstimmig
anzunehmen.

Meine Herren! Der Herr Kommissardes Herrn Ministers hat am Freitag die Beratung
über diesen Gegenstandmit den Worten eingeleitet,daß es sich hier um leine großzügige Arbeit der
Gesetzgebung handele, sondern um eine kleine Novelle, und er hat die Gründe angegeben,weshalb
keine umfassendereArbeit gemacht worden ist. Auch die Kommission teilt die Auffassung der
Regierung, daß die Vorlage nur eine kleine Reformarbeit ist, und diesem Charakter entsprechend
hat sie nur einige bescheidene, aber dringlichstgebotene und ohne SchwierigkeiterreichbareWünsche
hinzugefügt. Manchem in diesem Hause mag vielleicht eine weitergehende Reformarbeit erwünschter
erscheinen. Namens der Kommission bitte ich Sie aber, sich in der Auffassungzusammenzuschließen,
daß die vorgeschlagenen Reformen, unbefchadet weitergehender Wünsche, einen wesentlichen Fortschritt
bedeuten. Diese vorgeschlagenen Reformen werden, wenn das hohe Haus ihnen beitritt, der
Rheinischen Lotalverwaltung dazu helfen, sich das hervorragendeLob, welches der Vertreter des Herrn
Ministers ihr in seinen einleitendenWorten spendete, auch in der Zukunft zu verdienen. (Beifall.)

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung und erteile das Wort dem Herrn
AbgeordnetenFreiherr» von Loe.

AbgeordneterFreiherr von Los: Meine geehrten Herren! Ich bedauere auch meiner¬
seits, daß die Vorlage, die uns heute wieder beschäftigt,kein abgeschlossenesReformwerk bedeutet,
sondern bloß eine kleine und beschränkte Novelle zu unserer Landgemeindeordnungdarstellt. Ich
beschränke mich in meinen Ausführungen deshalb auch lediglich auf die von der hohen Staats-
regierung angeregtenPunkte.

Ich darf wohl die Punkte, welche durch die Referenten als einmütig erledigt erklärt
worden sind, auch meinerseitsübergehen und komme direkt zu Z 46, der wohl der Ausgangspunkt
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der ganzen Reformbewegung war und der auch heute wieder im Mittelpunkte der gesamten
Erörterungen steht. Meine Herren! Wir sind einmütig wohl, glaube ich, hier im Hause der
Ansicht, daß das Institut der geborenen Gemeinderatsmitgliedernicht aus der Gemeindeordnuug
entfernt werden darf. Wenn wir es mit der Konstruktion einer neuen Gemeindeordnuugzu tun
hätten und noch keine alte hätten, dann wäre ja die Frage, ob wir ein solches Institut schaffen
würden, diskutabel. Nachdem es aber besteht und als historisches Recht anerkannt werden muß, so
wäre es doch bedenklich, gerade in diesem Augenblick jenes Institut zu beseitigen. Am meisten,
meine Herren, haben wir vom Lande nämlich Bedenken gegen die Entfernung dieses Rechts, weil,
wenn wir es heute plötzlich aufheben würden, ein Gros der rheinischen landwirtschaftlichen Intelligenz
aus der Kommunalverwaltungverschwinden würde, denn es würde jedenfalls nur einem Teile der
Herren, die dann ausscheiden würden, gelingen, durch Wahlen im Laufe der Wahlperiode wieder in
die Verwaltung hineinzusteigen. Es würde eine Störung der ganzen Beziehungenderer sein, die
heute in der Kommnnalverwaltungstehen. Wir treten deshalb hoffentlich auch hier im Hause ein¬
mütig auf den Standtpunkt, daß wir das Recht des § 46 aufrecht erhalten.

Dagegen, meine Herren, werden wir ja zweifelsohne der Regierung Recht geben, wenn sie
vorschlägt, dieses Recht auf das Maß zurückzuschneiden,wie sie ursprünglichbei Konstruktiondieses
Rechts es sich gedacht hatte, und die Elemente auszuschließen, welche nicht als die konservativen und
und angesessenen betrachtet werden können,vor allem also das Bauspekulantumherausbringen.

Meine Herren! Es haben uns keine Unterlagen darüber vorgelegen,wieweit die Zahlen
wirken, welche uns hier von der Regierung bezüglich der Einschränkungder Gebäudesteuervorge¬
schlagen sind. Ich will also auch nicht zu diesen Zahlen hier Stellung nehmen,sondern meinerseits
die Zahlen, die die Regierung gegeben hat, bei unserer heutigen Beratung tolerieren und keiue
Abänderungsanträgestellen.

Meine Herren! Eine andere Frage ist aber, ob wir die Beschränkungen,die die Regie¬
rung gemacht hat, nicht in einem andere« Punkte als zu weitgehend betrachten Gewiß soll das
Recht der geborenenMitglieder auf das unbedingt nötige Maß zurückgeschnittenwerden, aber auch
nicht darüber hinaus. Und da finden wir in der Vorlage die Bestimmung, daß bloß die Hälfte
im Verhältnis zu der Zahl der gewählten Mitglieder als geborene hinzutreten darf. Sind aber
mehr geborene Mitglieder im Gemeinderat, so soll ein Ausscheiden dieser überschüssigen Stimmen
erfolgen. Meine Herren, ob das notwendigist, möchte ich bezweifeln.

Schon die Grundlagen, die die Regierung zur Zurückschneidung der Gebäudesteuerbei
Bemessung dieses Rechtes angegeben hat, erzielen— wenigstensnach den statistischen Darlegungen,
öie wir in der Drucksache vor uns haben — daß ein ganzes Gros von geborenen Mitgliedern aus¬
scheidet, und ich glaube sagen zu dürfen, daß damit auch wohl die Hauptbemängelungbeseitigt ist,
die man gerade gegen den § 46 vorgebrachthat, nämlich daß er die Beschlußfähigkeit des Gemeinde¬
rats in etwa behindere. Ich glaube, eine solche Behinderung wird wohl kaum mehr in Zukunft
eintreten. Dann, meine Herren, meine ich, daß jenes Bedenkenauch noch weiter zurückgeschraubt
wird, wenu man in Rücksicht zieht, daß die zweite Gemeinderatssitzungeo ipso beschlußfähig ist.
Also eine Behinderung der Gemeindegeschäfte liegt meiner Ansicht nach nicht mehr vor. Wenn sie
aber noch vorliegensollte, wenn dieses Bedenken trotzdem noch weiter bestehen sollte, dann, meine
'ch, wäre es vielleicht richtig, wenn wir nicht den Weg der Regierung gehen oder den Vorschlag
akzeptieren würden, den uns der Provinzialausschuß gemacht hat, sondern generell sagen würden:
Die geborenenMitglieder, die dann noch übrig bleiben, nachdem die Hälfte der Gebäudesteuer
heruntergeschnitten ist, sollen sämtlich in der Gemeindeverwaltungbleiben und nur bei Feststellung
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der Beschlußfähigkeit werden sie nicht mitgezählt. Es handelt sich, meine Herren, bei diesem Reste
uneingeschränkt um konservativeElemente, die recht wohltätig in der Gemeiudeverfassunggewirkt
haben. Es ist immerhin eine unbequeme und nicht ganz klare Sache, wenn wir hier einen Teil
dieser Elemente wieder herausbringen sollen, und zwar liegt meiner Ansicht ein Grund zu dieser
weiteren Beschneidung der Zahl der geborenenMitglieder nicht mehr vor.

Ich möchte deshalb vorschlagen,anzuerkennen,daß die geborenen Mitglieder nach Zurück¬
schneidung der Gebäudesteuerim Rahmen der Regierungsvorlagesämtlichin der Gemeindeverwaltung
bleiben. Aber damit auch das weitgehendste Bedenken bezüglich der Beschlußfähigkeit des Gemeinde¬
rates beseitigt wird, dürfte es eben genügen, einen Zusatz dahin gehend zu machen, daß bei Fest¬
stellung der Beschlußfähigkeitdes Gemeinderats bloß die gewählten Mitglieder gezahlt werden.
Das, meine Herren, ist eine ganz klare Sache, das ist kein kompliziertesGesetz. Wenn wir aber
dazu übergehenwollten, von den geborenen Mitgliedern wieder einige zu eliminieren, dann entstehen
verschiedene Fragen darüber: wie soll das geschehen? Da sagt die Regierungsvorlage: wir nehmen
den Reichsten,gehen von da ab herunter und hören dann auf, wenn eben die Halste der Gewählten
erreicht ist. Dann, meine Herren, war der zweite Vorschlag derjenige des Provinzialausschusses,
der den Regierungsvorschlagals zu schematisch erachtet, indem derselbe nicht immer das Interesse
der Gemeinde trifft, und der deshalb vorschlägt,von diesen geborenen Mitgliedern zunächst diejenigen
zu nehmen, welche in der Gemeinde ansässig sind, und zwar aus der Erwägung heraus, daß diese
gerade am stärksten verknüpft find mit dem täglichenLeben in der Gemeinde, weil sie leben und
weben mit der ganzen Bevölkerungund auch regelmäßig in den Sitzungen anwesend sind, wenigstens
regelmäßiger als die größereu Grundbesitzer,welche auswärts wohnen. Meine Herren, eine dritte
Möglichkeit,die allerdings in den beiden Vorschlägen nicht gegeben war, wäre noch die — und die
wäre vielleichtauch noch in Erwägung zu ziehen, wenn eine Beschneidungüberhaupt stattfinden
soll —, daß die geborenen Mitglieder, wenn sie eben mehr als die Hälfte an Zahl find, unter sich
im Wahlverfahren darüber fchlüffig werden, wen sie zur Delegierung in den Gemeinderat als
geeignet anerkennen. Aber, meine Herren, das sind alles komplizierteVerfahren, und ich meine,
der frühere Satz: pe^nirna rss r»udlic:n. pluriruae Is^es würde auf unfere heutige Vorlage
angewandt, heißen: Das einfachsteGefetz ist das beste Gesetz; und das einfachste Gefetz, wäre wohl,
meine Herren, wenn Sie das Hauptbedenken, das gegen den § 46 geltend gemacht wurde,
durch den eben von mir angeführten Znsatz beseitigen würden. Dann haben Sie eine ganz klare
Disposition und erhalten die sämtlichenkonservativenElemente, welche für die Gemeindewie auch
für die Selbstverwaltung sehr wertvoll sind.

Meine Herren! Dann komme ich unter Umgehungder nebensächlicherenPunkte zu § 62.
Die Königliche Staatsregierung hat vorgeschlagen, den Gemeindeverhandlungendie beschränkte
Oeffentlichkeit zu verleihen. Dagegen hat der Provinzialausschuß in beschränktem Maße Bedenken
erhoben, indem er meinte, es wäre nicht zweckmäßig, in kleineren Gemeindenmit weniger als 2066
Seelen die Oeffentlichkeit zu tolerieren, und die Kommissionist in ihrer Mehrheit gegenübereiner
Minderheit zu der Ansicht gekommen, diese Zahl noch weiter hinauszusetzen.

Meine Herren! Die Herren Referenten haben ja bereits ausgeführt, welche Gründe bei
der Entfchließungüber diesen Paragraphen für und gegen fprechen können. Meine Herren, ich will
ja gar nicht theoretisch auf alle diese Momente hier eingehen, welche vielleichtgegen die Oeffent¬
lichkeit sprechen könnten. Ich frage Sie einfach aus her Praxis heraus, ist es zweckmäßig, daß
wir hier eine Aenderung an dem Regierungsentwurfvornehmen, und da komme ich zu einem ver¬
neinenden Ergebnis. Denn, meine Herren, einmal muffen wir uns doch darüber klar fein, daß
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wenn wir bei den Wahlen die Oeffentlichkeit verlangen, wir sie dann hier nicht ausschließen können.
Ich erinnere, meine Herren, an die Verhandlungen,welche die nassauische Landwirtschafts-

kammer seinerzeit bei der Beratung über die Aenderung ihrer Statuten gepflogen hat. Damals hat
die Kammer im speziellen gefordert, daß die Wahlen geheim getätigt werden sollten. Dagegen hat
sich der Herr Minister in aller Form erklärt, indem er sehr präzise auseinandersetzte,daß man
von denjenigen, welche die Wahl vornehmen, wohl verlangen könne, daß sie das, was sie denken,
auch öffentlich vertreten. Meine Herren, wenn man denselben Grundsatz hier anwendet, so würde
man ja zu einer Kontroverse kommen, und die Königliche Staatsregierung hat in Anerkennung
ihres früheren prinzipiellenStandpunktes auch hier die Oeffentlichkeit in Vorschlaggebracht.

Meine Herren! Ich muß auch sagen: Ist es denn möglich,überhaupt die Oeffentlichkeit
hier auszuschließen?Nein, deshalb nicht, weil die Königliche Staatsregierung hier die Verleihung
der Oeffentlichkeit vorschlägt. Der Herr Staatskommissar hat auch noch in der Kommissionein¬
dringlich dafür gesprochen,und, meine Herren, ich frage noch: Wenn wir auch hier ein anderes
Votum annehmen würden, würden wir dann zu einem gegenteiligen Resultat kommen?Unser Votum
würde keinen Erfolg haben, deshalb nicht, meine Herren, weil die Staatsregierung eben diesen
Vorschlag macht und auch das Abgeordnetenhausganz zweifelsohnedie Oeffentlichkeit verlangen
wird. Ich glaube deshalb nicht, daß es zweckmäßig ist, hier einen abweichendenBeschlußzu fassen,
denn es würde ja mehr einer Demonstration gleichkommen, die einen praktischen Erfolg von vorn¬
herein nicht haben kann.

Meine Herren! Dann frage ich mich aber auch als Praktiker: Ist es wirklich von großem
Belang, ist es wirklich eine akute Frage, ist es ein Bedürfnis, die Oeffentlichkeit der Verhandlungen
gerade für die kleineren Gemeindenformell auszuschließen? Da sage ich: Das kann ich mir kaum
denken. Ich persönlich lege ja keinen großen Wert darauf, in ganz kleinen Gemeindendie Oeffent¬
lichkeit eingeführt zu sehen. Nachdem aber die Vorlage einmal so gefaßt ist, stehe ich auf dem
Standpunkt, sie anzunehmen, da keine Gründe für die Ablehnung fprechen. Meine Herren, es ist
zwar im Referat gesagt worden, manche Teile unserer Provinz wären nicht entwickelt genug und
die Leute ließen sich, wenn sie Publikum hinter sich hätten, einschüchtern. Meine Herren, nun nehmen
Sie einmal die Verhältnisse, wie sie in einem Bauerndorfe liegen. Wenn nach der Sitzung die
Tür des Beratungszimmers aufgeht und die Gemeindeverordnetenherauskommen, dann dauert es
nicht eine Viertelstunde, bis das ganze Dorf auch ganz genau weih, was da hinter der Tür
beschlossenworden ist. (Heiterkeit!) Man weiß auch ganz genau, was das eine und das andere
Mitglied beantragt und votiert hat. Also, meine Herren, eine Oeffentlichkeitbesteht auch heute
schon. Ob da nun noch Publikum in den Sitzungssaal hineindarf, um zuzuhören, ist von keinem
.PrinzipiellenBelang.

Meine Herren! Darum bin ich der Ansicht, daß es nicht zweckmäßig ist, hier in eine
Opposition zu treten und der Regierungsvorlage eine Abänderung anzufügen. Ich möchte also
meinerseitsbeantragen, daß wir die Regierungsvorlagewieder herstellen.

Dann, meine Herren, wäre noch ein weiterer Punkt zu erwähnen. Wir haben die Wünsche
ber Industrie gehört, welche dahin gehen, daß sie in stärkeremMaße am Gemeinderecht beteiligt
werde. Meine Herren, die Verhandlungen in der Kommissionhaben, wie Sie schon gehört haben,
erwiesen, daß wohl auf allen Seiten die Neigung besteht, diesen Wünschen entgegenzukommen.

Der vorliegende Antrag, meine Herren, schießt allerdings meiner Ansicht nach für den
letzigen Moment der Verhandlungen etwas über das direkt vor uns liegende Ziel hinaus, indem er
schon zu konkreteForderungen stellt. Wenn man einen solchen doch immerhin schon konkret gefaßten

23»
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Beschluß annimmt, dann muh man sich völlig über dessen Tragweite klar sein. Es sind hier
schon diejenigen juristischen Personen bezeichnet,welche das Gemeinderecht erwerben sollen, und es
wird schon eine gewisse Marschroute eingeschlagen. Meine Herreu, das dürfte im jetzigen Stadium
der Verhandlungendoch wohl über das Ziel hinausschießen.

Ich würde, meine Herren, beantragen, damit wir eine einmütige und nicht gespaltene
Resolution zustandebringeu,daß wir diese Resolution in der Form fassen:

Die Königliche Staatsregierung wird ersucht, bei Aenderung der Landgemeindeordnung
Vorschlagezu machen, die den industriellenGesellschaften eine angemessene Vertretung
im Gemeinderecht ermöglichen.

Meine Herren! Das wäre ja wohl der allgemeineSinn, der uns hier leitet, und das
würde jedenfalls der Regierung Veranlassung geben, dieser Aufforderungentsprechend eine Vorlage
demnächst an das Abgeordnetenhausgelangen zu lassen in Verbindung mit der Abänderung der
jetzigen Landgemeindeoidnungund dann mit konkreten,richtig aufgebauten Vorschlägen an das
Abgeordnetenhausheranzutreten.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteFusbahn.
Abgeordneter Fusbahn: Meine Herren! Der erste Herr Referent hat uns in feinem

tiefgreifendenformvollendetenVortrage 100 Jahre zurückgeführt. Meine Herren, das legt uns
allen einen Rückblicküber 100 Jahre nahe, und da muß ich doch sagen, daß man vor 100 Jahren
reformfreudiger gewefen ist als heute. Meine Herren, wenn ich an die große Reformarbeit des
Freiherrn von Stein denke, dessen wir uns alle besonders im vergangenenJahre erinnert haben,
und dann seine Vorlagen mit dem vergleiche, was wir jetzt haben, dann muß ich doch sagen, es
kommt heute sehr wenig dabei heraus.

Meine Herren! Ciner der springendenPunkte bei der ganzen Sache ist das Recht der
Meistbegüterten. Da? ist eine Spezialität unserer schönen Provinz. Aber, meine Herren, was für
das Recht der Meistbegüterten gefagt worden ist, ist fast alles aus dem Arfenal der Waffen
genommen,die damals für die Aufrechterhaltungder Patrimonialgerichtsbarkeit,der Eibuntertänigkeit
und gegen die Erleichterungdes Grundbesitzesgebrauchtwurden.

Meine Herren! Das Recht der Meistbegütertenhat — man mag dafür fagen, was man
will — die Schattenseite,daß wer auf Grund dieses Rechtes in den Gemeinderat eintritt, berechtigt
zu sein glaubt, seine eigenen Interessen gegen die Interessen der Gemeinde zu vertreten, (Lebhaftes
Oho!) und deswegen wäre ich zunächst dafür, daß man das Recht der Meistbeerbtenganz abschafft.
Aber es ist ja hier nicht daran zu denken, daß sich hier dafür eine Mehrheit findet (Heitere
Zustimmung). Ich glaube Ihnen das, meine Herren, ich bin ja davon fest überzeugt. Aber Sie
werden auch gestatten, daß man hier festlegt, daß in der Rheinprovinz Männer find, die darüber
anders denken.

Meine Herren! Das Recht der Meistbegütertenwird durch Ihre Vorschläge nicht veredelt.
Man sagt, es würde dadurch verhindert, daß nun die Bauspekulanten,will ich mal sagen, die ja so
sehr gefürchtet werden, einen Gebrauch davon machen. Das verhindernSie dadurch noch gar nicht.
Wenn der Bauspekulant dafür forgt, daß er so und so viel Land gewinnt, um die entsprechende
Grundsteuer zu bezahlen, dann kann er eben davon doch Gebrauch machen, das wird gar nicht
ausgeschlossen.

Wenn man das Recht der Meistbegütertenerhalten will, dann hätte man erwägen sollen,
ob man aus diesen Meistbegüterten vielleicht eine befondere Wahlkurie bildet, die unter sich eine
Wahl ausübte und damit doch eben in der Lage wäre, die Besten herauszuziehen.
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Nun hat man die Frage der Oeffentlichkeit diskutiert. Mein geehrter Herr Vorredner
hat empfohlen,auf die Regierungsvorlagezurückzugehen.Ich sehe in der Vorlage der Kommission
einen Fortschritt, denn nach der Vorlage der Kommission wird wenigstens den Gemeindenmit über
5000 Einwohnern eine volle unbeschränkte Oeffentlichkeit konzediert. Nach der Regierungsvorlage
wäre die Oeffentlichkeit nur für diejenigengestattet, die Gemeindebeiträgebezahlen, und das würde
ich sehr perhorreßiert haben, denn damit würde eben die Möglichkeit ausgeschlossen sein, daß die
Presse ihre Berichterstatterhineinschickt,und das halte ich gerade für wesentlich. Die Oeffentlichkeit
unserer Verhandlungen ist das beste Korrektiv in unserm ganzen öffentlichen Leben, und das vor¬
nehmste Organ der öffentlichenKontrolle ist immerhin die Presse, der eben doch noch in den
Städten von 5000 Einwohnern Zutritt gewährt wird.

Meine Herren! Im ganzen, glaube ich, müssen wir das, was hier die Kommission vor¬
schlägt, annehmen. Auch ich stimme dafür, wenngleich ich eben ausgesprochen habe, daß ich viel
weitergehende Vorschlägegewünscht haben würde. Aber die Politik ist doch die Kunst des Erreich¬
baren, und ich glaube, es wird dazu kommen, daß wir die ganze Vorlage annehmen,teilweise aller¬
dings wie ich mit Resignation. Meine Herren! Ich glaube in dem einen Vorschlag, der Ihnen
gemacht ist, ist meiner Meinung nach eine Lücke. Es heißt in dem zweitenVorschlag:

Die Königliche Staatsregierung wolle
dem § 33 der GemeindeordnuugfolgendeBestimmung hinzufüge«:

„Ingleichen find zur Teilnahme an den öffentlichen Geschäften der Gemeinde
(Gemeinderecht)berechtigt Aktiengefellschaften, Kommanditgesellschaftenauf Aktien,
Berggewerkschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung."

Ich komme da auf den Gedanken:wir find selbst hier in Düsseldorf in der Lage gewesen,
Grundbesitz in der Nachbargemeindezu haben, und ich meine, man könnte kommunalenKörper¬
schaften dasselbe Wahlrecht konzedieren,das man Aktiengesellschaften gewährt. Eine Kommune
sollte dasselbe Recht haben, das eine Aktiengesellschaft hat. (Sehr richtig!) Das wäre eine Sache,
die Sie doch vielleichteinfach hinzufügen könnten. (Zustimmung.)

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteMinten.
AbgeordneterMinten: Meine Herren! In dem letzten Punkte stimme ich mit meinem

verehrten Herrn Vorredner überein. Ich bin auch der Auffassung,daß die Abgrenzung der Gesell¬
schaften in dem Iusatzantrage zu § 33 etwas zu eng bestimmt ist. Warum soll man Industrie¬
gesellschaften und sonstigen Erwerbsgesellschaften Rechte geben und diese Rechte Kommunenund, ich
will das hier nicht weiter verfolgen, auch noch vielleicht anderen Zweckuermögen vorenthalten. Ich
war selbst in der Kommissionauch im gegnerischen Lager gegenüber dem Vorschlage, der Ihnen
heute zur Beschlußfassungunterbreitet wird, und habe da schon die Ansicht vertreten, daß der
heute vorgelegte Antrag, eigentlich etwas allzu bestimmtund allzu begrenzt ist. Deshalb hätte ich
lieber gesehen, daß unsere Resolution, die wir in der Kommission vorgebrachthaben, Ihnen statt
dieses bestimmtenAntrages zur Beschlußfassungvorgelegt worden wäre. Die Resolution ging von
demselbenGesichtsvunkteaus, daß der Industrie bei ihrer Bedeutung eine Vertretung in der
Gemeinde zusteht und daß man die KöniglicheStaatsregierung ersuchen sollte, in Erörterungen
darüber einzutreten, in welcher Weise der Industrie, den Erwerbsgesellschaften und sonstigen Zweck-
Vermögeneine ihrer Bedeutung entsprechende Vertretung im Gcmeinderechtzu ermöglichenwäre.
Meine Herren, es scheint wohl, daß die große Mehrheit dennochauf dem Standpunkt des mit
Mehrheit gefaßten Kommissionsbeschlussessteht, und ich werde deshalb auch nicht mehr Worte uud
Gründe dafür anführen, indem ich glaube, daß die Königliche Staatsregierung selbst das Korrektiv
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finden wird, um diesen meiner Ansicht nach allzu eingeschränktenAntrag in seinen Folgen etwas abzu¬
schwächen und um anderen Iweckoermögen, die dasselbe Recht haben, auch zu ihrem Recht zu verhelfen.

Meine Herren! Wenn ich mich vorher mit meinem verehrtenHerrn Vorredner in Ueber¬
einstimmungbefundenhabe, so kann ich mich doch in zwei Punkten — das ist bezüglich seiner
Ausführungen über die Oeffentlichkeit und über die Meistbegüterten— ihm nicht anschließen. Ich
glaube, wenn man nicht wußte, wer der Sprecher war und ihn nicht kannte, dann merkte man doch
von vornherein, daß es kein Meistbegüterter, fondern ein Mitglied einer Stadtverordnetenver¬
sammlung einer großen Stadt sei, denn ich glaube, daß die Oeffentlichkeit,die er uns für unsere
Gemeindekullegien unter dem Hinweis auf die gute Einwirkung der Presse empfiehlt, bei uns ihren
Zweck verfehlenund vielleicht im Gegenteil nur Schaden hervorrufen würde (Sehr richtig!). Darum
danke ich der Kommission, daß man die Einschränkungder Oeffentlichkeit noch über den Rahmen,
den der Provinzialausschußvorgeschlagen hat, über die Seelenzahl von 2000 Einwohnern hinaus,
vorgenommenhat.

Meine Herren! Was sodann die Frage der Meistbegüterten angeht, so muß ich Ihnen
doch sagen, daß die Meistbcgüterten nicht so egoistische, schlimme Menschen sind, wie sie eben
geschildertsind. Die Meistbegüterten stimmen geradeso nach ihrem Gewissen und nach bestem
Können und vertrete« das Gemeindewohlebenso wie die gewählten Mitglieder. Ich vermag da
einen Unterschied nicht zu finden.

Meine Herren! Dann möchte ich mich auch noch — es tut mir sehr leid, daß ich mich
mit mehreren Vorrednern im Widerspruchbefinde — gegen Herrn von Los wenden,der mit seinen
Ausführungen bezweckte, die in der Vorlage enthaltene Kontingentierung der Meistbegüterten zu
beseitigen, so habe ich ihn wenigstens verstanden. Er führte aus, dem Gemeinderat sollen als
Meistbegüterte alle diejenigen angehören, die wenigstens 75 Mark Grundsteuer und 75 Mark
Gebäudesteuerbezahlen. Sie sollen nur, um Beschlußunfähigkeit zu verhindern, bei der Feststellung
der Beschlußfähigkeitausscheiden. Meine Herren, ich würde das für verfehlt halten. Es würde
dann der Zweck der Königlichen Staatsregierung und unsere Absicht vereitelt werden, die Mihstiinde
zu beseitigen,die sich durch das Institut der Meistbegütertengebildet haben, denn ich bin überzeugt,
daß dann in den meistenGemeinderäten noch mehr als die Hälfte an geborenen Mitgliedern vor¬
handen sein würden und dann der Einfluß der geborenenMitglieder gegenüberden gewählten doch
zu groß sein würde. Herr Baron von Los winkt zwar ablehnend, aber ich glaube nicht, daß er
im Besitz einer Statistik ist, die meine Worte widerlegt.

Ich möchte schließlich bitten — ich will weiter keine Zusatzanträge zu § 33 stellen —
diese Vorlage, wie sie Ihnen von der Kommissiongemacht worden ist, anzunehmen, ich glaube,
jedoch mein Gewissen saldiert zu haben, indem ich meine Bedenken gegen den Zusatzantrag zu § 33
hier im Plenum vorgebrachthabe in der Hoffnung, daß die Königliche Staatsregierung die meines
Erachtens nötige Korrektur eintreten läßt,

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteKlüpfel.
Abgeordneter Klüpfel: Ich möchte Sie im Namen der industriellen Mitglieder des

Landtages bitten, dem konkreten Antrag zugunsten des Gemeinderechtesder industriellen Gesell¬
schaften, wie er in Ihrer Kommiffionmit großer Mehrheit angenommenworden ist, zuzustimmen
und nicht der von Herrn Freiherrn von Loe und gewissermaßenauch von Herrn Minien vorge¬
schlagenenallgemeinenResolution, die immerhin eine Verwässerung des Antrages, der von der
Kommission beschlossen worden ist, bedeutet. Die in diesem Antrag gestellte Forderung rechtfertigt
sich sowohl durch das praktische Bedürfnis, das ja allgemein hier anerkannt wird, als durch die in
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den anderen Provinzen überwiegend herrschende Rechtslage. Er will ja nichts anderes, als was in
den meisten anderen Provinzen schon zu Recht besteht.

Ich empfehleIhnen den Antrag der Kommission dringend zur Annahme. (Beifall!)
VorsitzenderSpiritus: Das Wort wird nicht weiter gewünscht. Ich frage den Herrn

Berichterstatter, Freihern von Hammerstein, ob er das Wort wünscht. (AbgeordneterFreiherr
von Hammerstein-Loxten: Ich bitte darum!)

Der Herr BerichterstatterAbgeordneter Freiherr von Hammerstein-Loxtenhat das Wort.
Berichterstatter Abgeordneter Freiherr von Hammerstein-Loxten: Meine Herren!

Als Vertreter der Kommission muß ich mich noch gegen einige Ausführungen des Herrn Freiherrn
von Los wenden.

Herr Freiherr von Loe empfahl, bei § 62 nicht von der Regierungsvorlage abzuweichen,
da unser Votum ohne Erfolg sein und mehr den Charakter einer Demonstration haben würde.
Ja, meine Herren, wenn die Königliche Staatsregierung auf Grund der Vorschriften der Provinzial-
ordnung unser Votum einholt, dann sind wir doch damit aufgefordert, frei und offen nach unserer
Kenntnis der Verhältnisse der Provinz unsere Meinung zu sagen, (Sehr richtig!) und ich glaube,
wir würden eine Tat begehen, die mit unseren Pflichten nicht voll vereinbar ist, wenn wir auf die
Stellungnahme der Königlichen Staatsregierung weiter Rücksicht nehmen würden, als wir mit
unseremGewissenverantworten können. (Lebhafte Zustimmung!)

Meine Herren! Herr von Loö sagte weiter: „Ich lege keinen großen Wert auf die
Deffentlichkeit der Gemeinderatssitzuungen,hinterher ist ohnehin schon Oeffentlichkeit". Ja, meine
Herren, wenn hinterher Oeffentlichkeit in ausgiebigstemMaße ist, weun Herr von Lutz selber keinen
Wert auf die Oeffentlichkeit legt, so sehe ich nicht ein, warum man sie dann durchaus einführen
will. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob unsere Gemeinderatsmitgliedervor und bei der Abstim¬
mung unter dem Drucke von Persönlichkeitenstehen, die ihnen vielleicht nachher ihre Abstimmung
im bürgerlichen Leben nachtragen, oder ob dieses erst hinterher eintritt. (Sehr richtig!) Im
ersteren Falle ist der Beschluß, der das Gemeindewohl fördern soll, gefaßt. Im zweiten Fall soll
er erst gefaßt werden, und es ist dann möglich, daß er nicht zustande kommt.

Meine Herren! Wer wird denn überhaupt bei den Gemeinderatssitzungenzuhören?
Diejenigen, die das Vertrauen der Gemeindedurch die Wahl bekommenhaben, sind ja da. Es
hören also einige zu, die dieses Vertrauen vielleicht nicht in dem gleichenMaße haben (Heiterkeit)
und diese werden wahrscheinlich nicht die berufenen Vertreter der Gemeindeinteressen sein. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Es ist weiter der Wunsch ausgesprochen worden, das Industriewahlrecht,
also das Wahlrecht, welches wir industriellen Körperschaften verleihenwollen, auf juristischePersonen
des öffentlichen Rechtes auszudehnen. Auch diesem Wunsche,meine Herren, möchte ich entschieden
entgegentreten. DenkenSie einmal, wenn der Fiskus und jede Gemeinde, die Grundbesitzin einer
"Nchbargemeindehat, in dieser, oder gar unsere Rheinprovinz, die im ganzen Rheinland Grund¬
besitz hat, in jeder Gemeinde wahlberechtigtsein soll. Ja, will der Herr Landeshauptmann dieses
Wahlrechtausüben, so muß er doch einen Vertreter hinschicken, und unser Reisekostenfonds würde
Ms Ungemessene wachsen. (Große Heiterkeit!)

Außerdem, meine Herren, haben wir doch vor wenigen Tagen gehört, daß es nicht aus¬
geschlossen sei, daß die in den letzten Jahren kreierten höheren Beamten nach parteipolitischen
Rücksichten ausgewählt seien. (Heiterkeit! Dann liegt ja die Gefahr vor, daß in die kleinste
Gemeinde des Rheinlands durch unsere höheren Beamten die Parteipolitik hineingetragen würde.
(Heiterkeit!) Dem wollen wir aber doch nicht Vorschubleisten. (Heiterkeit!)
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Also, meine Herren, ich kann Sie nur bitten, der Vorlage Ihrer Kommissionmöglichst
einmütig zuzustimmen. Je einmütiger diese Zustimmung sein wird, um so eindrucksvoller wird sie
bei der Königlichen Staatsregierung sein, und umso eher können wir hoffen, daß bei Neuregelung
der Landgemeinde-Ordnungauch die Wünscheder sonst im politischen Leben nicht so zur Geltung
kommendenVertreter der verschiedenen Berufsgruppen des Rheinlandes ein angemessenesGehör
finden. (Lebhafter Beifall.)

VorsitzenderSpiritus: Ich frage den Herrn Mitberichterstatter I)r. Lembke, ob er das
Wort wünscht. — Der Herr Mitberichterstatterverzichtet.

Meine Herren! Wir kommen zur Abstimmung. Zur Abstimmung steht die Vorlage der
von Ihnen gewählten Kommission. Die Vorlage ist in Ihren Händen.

(AbgeordneterGuinbert meldet sich zum Wort.)
Wollen Sie eine Frage zur Abstimmungstellen?
(AbgeordneterGuinbert: Nein!)
Eine sachlicheVerhandlung ist nicht mehr möglich. Ich bedaure das. Eine Wortmeldung

ist nicht erfolgt. — Die Verhandlung ist geschloffen. —
Alfo, meine Herren, zur Abstimmungsteht die Vorlage, wie sie aus der Kommission her¬

vorgegangen ist. Für die Abstimmungist § 25 der Gefchäftsordnungmaßgebend,wonach bei der
Gesetzesvorlage,die dem Landtage zur Begutachtung unterbreitet wird, bei der zweiten Lesung
über jeden einzelnen Artikel einzeln abzustimmenist, nachdem er verlesen worden ist. Alsdann
erfolgt am Schlüsse eine Abstimmung über den gesamten Inhalt der Gesetzesvorlageund hier
auch der Vorlage, wie sie aus der Kommifsionhervorgegangenist. Bei einer Anzahl von Artikeln
sind Abänderungsanträge überhaupt nicht gestellt, während bei zwei Artikeln oder Paragraphen
Abänderungsanträge vom Herrn AbgeordnetenFreiherrn von Loö gestellt sind.

Ich weiß nicht, meine Herren, ob Sie wünschen, da sich die Verhandlung sicher sehr ein¬
gehend mit den Paragraphen befaßt hat, daß ich Ihnen jeden einzelnen Artikel nochmals verlese.
(Wird verneint.) Darauf wird verzichtet.— Wir kommen dann zur Abstimmungüber die ein¬
zelnen Artikel bezw. Paragraphen.

Zum Artikel 1 ist eine Ausführung nicht gemacht. Ich nehme ohne weiteres an, daß
Sie diesem Artikel 1 der Gesetzesvorlage zustimmen.

Der Artikel 2 enthält den § 46, der sich mit den meistbegütertenGrundeigentümern
befaßt. Hier ist in der Vorlage, wie sie aus der Kommissionunter Abänderung der Vorschläge
des Provinzialausschusseshervorgegangenist, der Zusatz gemachtworden:

„Die hiernachzur Ausübung des MeistbegütertenrechtesBerufenen werden im Anfchluh
an die regelmäßigen Ergänzungswahlen festgestellt. Die Feststellung bleibt in Kraft
bis zu den nächsten regelmäßigenErgänzungswahlen."

Zu diesem § 46 hat der Herr AbgeordneteFreiherr von Loe verschiedene Abänderungs-
anträge gestellt, die in der Reihenfolge, wie er sie hier vorgeschlagen hat, bei der Abstimmungzu
berücksichtigensein werden.

Zunächst beantragt der Herr Abgeordnete Freiherr von Los folgendes: Es wird zum
Artikel 2 beantragt, Absatz 2 des Paragraphen 46 der Regierungsvorlagezu streichen, — das ist
also die gewisse Einschränkung der Meistbegüterten im Gemeinderat — und ebenso die beiden
Abänderungsanträge des Provinzialausschussesabzulehnen.

Meine Herren! Ich glaube, dieser Antrag ist wohl gegenstandslos, da es sich für uns
bei der heutigen Besprechunggar nicht um die Anträge des Provinzialausschusses,sondern um die
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Vorschlägeder Kommissionhandelt. (Sehr richtig!) Dagegen ist der erste Satz des Paragraphen
nach dem Zusatzantrag der Kommissionzu beschließen. Es soll also, wenn ich den Herrn Baron
von Los recht verstehe, dann noch der Zusatzantrag der Kommission, aber nur in seinem ersten
Satze beigefügt werden, der lautet:

„Die hiernach zur Ausübung des MeistbegütertenrechtesBerufenen werden im Anschluß
an die regelmäßigen Ergänzungswahlen festgestellt."

Ich bitte diejenigenHerren, die für diefen Abiinderungsantrag des Herrn Freiherrn von
Los stimmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.)— Der Antrag ist abgelehnt. (Heiterkeit.)

Herr von Los beantragt dann weiter:
Sollte dieser Antrag abgelehnt werden, so wird beantragt, Absatz 1 der Regierungsvorlage

anzunehmen,der aber die Voraussetzungfeststellt, unter denen ein Grundbesitzer als Meistbegüterter
im Gemeinderat vertreten sein lann, also diesen Absatz der Regierungsvorlage anzunehmen und
an Stelle des Absatzes II zu setzen: „Bei Feststellung der Beschlußfähigkeitdes Gemeinderats
werden die geborenen Mitglieder nicht mitgezählt", so daß der Gemeinderat auch schon dann
beschlußfähig ist, wenn die Mehrzahl der gewählten Mitglieder anwesendist.

Als dritten Absatz wünscht Herr Freiherr von Los den eisten Satz des Zusatzantrages
der Kommission,den ich wiederholt verlesenhabe, beschlossen zu sehen.

Ich bitte diejenigenHerren, die diesen zweiten Abänderungsantrag des Herrn Freiherrn
von Los annehmen wollen, sich zu erheben, (Geschieht.) — Auch dieser Antrag ist abgelehnt.
(Heiterkeit.)

Drittens schlägt Herr von Los vor: „Sollte auch dieser Antrag fallen, so wird beantragt,
den Artikel 2 in der Fassung des Provinzialausschussesanzunehmen", das sind also die im Ent°
Wurf in lateinischenBuchstaben zugesetzten Abänderungsvorschlägedes Provinzialausschusses,deren
Annahme die Kommissionwiderrät.

Ich bitte alle diejenigen Herren, die diesem dritten Antrag des Herrn von Los' zustimmen
wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Auch hier erfolgt die Zustimmung der Mehrheit nicht. Der
dritte Antrag des Herrn von Los ist also ebenfalls abgelehnt.

Meine Herren! Wir kommen alsdann zur Abstimmungüber den Entwurf wie er aus der
Kommission bezüglichdes § 46 hervorgegangenist, und ich bitte diejenigenHerren, die den ß 46
nach dem Kommissionsvorschlage annehmen wollen, sich von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
-" Der Paragraph ist mit sehr großer Mehrheit angenommen. (Zuruf: „Einstimmig!")

Meine Herren! Es kommt alsdann der ß 55. Zu diesem Paragraphen sind Abänderungs¬
vorschläge überhaupt nicht gemacht worden. Ich darf wohl ohne weiteres feststellen,daß Sie
dem Paragraphen zustimmen.

§ 58 ist in der Kommissionsvorlageentsprechend dem Gesetzentwurf zur Annahmeempfohlen.
Auch hiergegensind Einwendungen nicht erhoben worden. Ich stelle fest, daß Sie damit einver¬
standen sind.

Wir gehen dann über zu Artikel 3, und zwar zu § 62. Hier hat Ihre Kommifsion
unter Aenderungder Vorschläge des Provinzialausschussesfolgende Beschlußfassung Ihnen unterbreitet:
"em § 62 werden folgendedrei Absätze hinzugefügt:

„Bei den Sitzungen des Gemeinderats findet Oeffentlichleitstatt, wenn die Gemeinde
mehr als 5000 Einwohner hat." —

Meine Herren! Hier ist infolge der Schnelligkeit,womit die Drucklegungerfolgen mußte,
wcht zum Ausdruck gekommen,was die Kommifsionbeschlossenund der Herr Berichterstatterauch
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ausgeführt hat, daß nämlich die 5000 Einwohner nach der letzten Volkszählung gerechnet werden
sollen. Ich bitte Sie also, in diesem Satze zuzusetzen:„Bei den Sitzungen des Gemeinderats
findet Oeffentlichkeit statt, wenn die Gemeinde nach der letzten Volkszählung mehr als 5000
Einwohner hat." Für einzelne Gegenständekann durch besonderenBeschluß,welcherin geheimer
Sitzung gefaßt wird, die Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Der Vorsitzendehandhabt die Ordnung in der Versammlung; er kann jeden Zuhörer,
welcherStörung irgend welcher Art verursacht,aus dem Sitzungszimmer entfernen lassen.

Die Versammlungensollen in der Regel nicht in Wirtshäusern oder Schenkenabgehalten
weiden."

Zu diesem 8 62 beantragt der Herr Abgeordnetevon Loe folgendes:
„Es wird beantragt Artikel 3 in der Fassung der Regierungsvorlage unverändert anzu¬

nehmen unter Hinzufügung der Nummer 2 der Abänderungsanträge des Provinzialausschusses,
wonach der Vorsitzende die Handhabung der Ordnung auszuüben hat, und wonach in Wirtshäusern
und Schenkenin der Regel die Sitzungen nicht stattfinden sollen." (AbgeordneterMinten: zur
Fragestellung!)

Zur Fragestellung!
AbgeordneterMinten: Meine Herren! Ich glaube, es ist ein kleines Versehen vorge¬

kommen. Wir haben die Oeffentlichkeitauf Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von mehr als
5000 befchriinkt, da müßte man wohl der Sicherheit halber hinzusetzen:mit Ausschlußder aktiven
Militärpersonen; die dürfen doch nicht mitgezählt werden.

Vorsitzender Spiritus: Herr AbgeordneterMinten, das ist eine sachlicheErörterung, die
mit der Abstimmungnichts mehr zu tun hat.

Meine Herren! Wir kommen zur Abstimmung. Der Antrag des Herrn von Loö bedeutet
eine Abänderung gegenüber der Kommissionsuorlage. Ich bitte diejenigen Herren, die für den
Antrag des Herrn Freiherrn von Loe eintreten wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) — Der
Antrag ist abgelehnt.

Wir stimmen dann ab. — Herr Minten: Zur Geschäftsordnung!
Abgeordneter Minten: Ich möchte darauf aufmerkfam machen, daß in dem Druck¬

exemplar auch ein Passus nicht eingesetzt ist, der eben erwähnt worden ist: „seit der letzten Volks-
zählung". Ich glaube wohl, mit demselben Recht, wie hier der Antrag der Kommission nach
Schluß der Debatte ergänzt wird, wird es vielleichtnicht unangemessensein, meinen doch wohl
sachlich richtigen Antrag, die Ergänzung: „mit Ausschlußder aktiven Militärpersonen", zuzulassen.

VorsitzenderSpiritus: Ich möchte dem Herrn Abgeordneten darauf erwidern, daß der
Zusatz „nach der letzten Volkszählung" einfach durch ein Versehen in der Druckereioder in dem
Bureau, das die Sache zu bearbeiten hatte, aus der Vorlage fortgeblieben ist, daß diese Worte
„nach der letzten Volkszählung" aber in der Kommissionausdrücklich beschlossen sind. Es ist also
nur ein für die Sache belanglofes Verfehen, während das, was Herr Abgeordneter Minten vor¬
schlägt, soweit meine Erinnerungen darüber aus der Kommissionreichen, in der Kommissionnicht
beschlossen worden ist, also einen ganz neuen, sachlich die Vorlage der Kommissionändernden
Antrag darstellt, der nach meinem Dafürhalten hier nicht mehr zur Verhandlung kommenkann.

Diefe Auffaffung fcheint das Haus zu teilen.
Wir kommen dann zur Abstimmungüber § 62 in der Fassung der Kommission
Ich bitte diejenigen Herren, die dem § 62 zustimmenwollen, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die große Mehrheit.
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Wir kommen zu Artikel 4, ß 64. Zu diesem Paragraphen sind Abanderungsanträge
nicht gestellt, ebenso zu den Artikeln 5 und 6. Ich darf also feststellen,daß Sie diese drei
Artikel einstimmigangenommenhaben.

Meine Herren! Ehe wir zur weiteren Abstimmung über die Anregungen und Wünsche
kommen, die wir der Staatsregierung zu unterbreiten haben, und über die Petitionen, muß nach
der Vorschrift der Geschäftsordnung die Abstimmung über den ganzen Entwurf in der Fassung
^folgen, die er durch die soeben vollzogenenAbstimmungenhat. Wir würden also über den
ganzen Entwurf mit den Aenderungen, die Sie eben beschlossen haben, nochmals abzustimmen
haben, und ich bitte die Herren, die den Entwurf mit den Abänderungen, die soeben beschlossen
worden sind, annehmenwollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Auch das ist die überwiegende Mehrheit.

Meine Herren! Wir kommendann zu Nummer II der Vorschlägeder Kommission. Ich
wiederholesie durch Verlesung.

Es soll die Bitte an die Königliche Staatsregierung gerichtet werden, die Staatsregierung
wolle ^,) dem ß 33 der Gemeindeordnungam Schusse folgende Bestimmung hinzufügen:

„Ingleichen sind zur Teilnahme an den öffentlichen Geschäften der Gemeinde(Gemeinde¬
recht) berechtigt Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaftenauf Aktien, Berggewerk¬
schaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung,"

Zu dieser Resolution — wenn ich mich so ausdrücken soll — schlägt der Abgeordnete
von Lo« vor, die Fassung so zu wählen:

„Die Königliche Staatsregierung wird ersucht, bei Aenderung der Landgemeindeordnung
Vorschläge dahingehendzu machen,die den industriellenGesellschaften eine angemessene
Vertretung im Gemeinderechtermöglichen."

Das ist also eine abgeänderte Fassung, die Herr Freiherr von Los an Stelle des
Kommissionsbeschlusses haben möchte.

Ich bitte diejenigenHerren, die dem Vorschlagedes Herrn von Lo8 zustimmenwollen,
sich zu erheben, (Geschieht.) Das ist die Minderheit.

Ich bitte dann diejenigen Herren, die den Vorschag, wie er aus dem Schoße der Kommission
hervorgegangenist, annehmen wollen sich zu erheben. (Geschieht.) Das ist die große Mehrheit.

Sodann schlägt die Kommissionvor, an die Staatsregierung folgendesErsuchen zu lichten:
ü) „Bei Gelegenheit der Abänderung der Rheinischen Landgemeindeordnung, in diese

Bestimmungen, über die Nildung von Zweckuerbänden aufzunehmen, ähnlich den
Bestimmungen in den §§ 128 ff. der östlichen Landgemeindeordnung,jedoch mit der
Maßgabe, daß auch Gemeindendie nicht benachbartsind, zu Zweckuerbänden zusammen¬
gelegt werden können."

Zu diesem Vorschlagesind Abanderungsanträge nicht gestellt. Ich frage, ob Widerspruch
«hoben wird, daß dieser Vorschlag der KöniglichenStaatsregierung unterbreitet werden soll. —
^s geschieht nicht. Also dieser Punkt der Kommissionsvorschläge ist angenommen.

Endlich, meine Herren, haben wir noch über die eingegangenenPetitionen zu beschließen.
Die Kommissionschlägt dazu vor, sie sämtlich als durch die Beschlüsse zu I und II als erledigt
^u erklären. Ich frage, ob hiergegen Widersprucherfolgt. - Das ist nicht der Fall. Ich erkläre
bam.it die Petitionen für erledigt und schließe die Verhandlung über diesen Gegenstand.

Wir kommen weiter zum
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses zu dem Antrag von acht Kreisen auf Bereitstellung von Geld-
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Mitteln seitens der Provinz zur Versorgung ländlicher Kreise mit elek¬
trischem Strom zu Licht- und Kraftzwecken.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Fusbahn. Ich erteile dem Herrn Berichterstatter
das Wort.

Berichterstatter Abgeordneter Fusbahn: Meine Herren! Am 26. Februar ist beim
Provinzialausschuß eine Eingabe der acht Herren Landräte der Kreise Eleve, Rees, Iülich, Geldern,
Euskirchen,Mors, Erkelenzund Kempen eingegangen. Die Eingabe kommt zu zwei Anträgen:

„Der Provinzialausschuß möge bei einem hohen Provinziallandtage die Bereitstellung
eines größeren Betrages zum Zwecke der Beteiligung an interkommunalen gemein¬
nützigen, der Hebung der wirtschaftlichen Verhältnisse des platten Landes und der
kleineren Städte dienendenUeberland-Zentralen, sowie zur Gewährung von Darlehen
zu billigstemZinsfuß unter entsprechender Aufschiebungder Amortisation beantragen
mit der Maßgabe, daß über diesen Fonds der Provinzialausschuß zu befinden hat."

Der zweite Wunsch geht dahin:
„Provinzialausschuß möge eingehenderwägen, ob es sich nicht empfiehlt, bei dem Pro¬
vinziallandtag die Ermächtigung nachzusuchen, sich an dem Aktienkapitaldes Rheinisch-
Westfälischen Elektrizitätswerkes zu beteiligen, um hierdurch und durch entsprechende
Vertretung im Aufsichtsrat auch bei diesem, für das wirtschaftliche Leben eines erheb¬
lichen Teiles der Provinz wichtigen Unternehmen die Möglichkeit zu haben, die Ent¬
wicklung diefes Werkes im gemeinnützigen Sinne und eventuell auch im Gewinninteresse
zu beeinflussen."

Wie ich Ihnen sagte, meine Herren, ist der Antrag am 26. Februar eingegangen, also
sehr kurze Zeit vor Eröffnung des Provinziallandtages. Der Provinzialausschuß konnte in dieser
kurzen Zeit dem hochwichtigen und in seiner finanziellen Tragweite sehr ernst zu prüfenden Antrag
nicht näher treten, da es doch wohl nötig gewesen wäre, zu einer solchen Bevatung auch Sach¬
verständige aus den betreffendenGewerbekreisen zuzuziehen.

Der Provinzialausschuß hat dann den Antrag an die I. Fachkommission überwiesen. In
dieser hat eine eingehendeBesprechungstattgefunden und es sind darin sowohl die Gründe, die
für den Antrag sprechen, wie diejenigen,die dagegen sprechen, erwogen worden.

Meine Herren! Es ist ja ganz gewiß berechtigt, dahin zu streben, auch dem platten
Lande den Ersatz menschlicher und auch tierischer Kräfte durch maschinelle Einrichtungen möglichzu
machen und zwar indem man dem modernstenFortschritt der Anwendung der elektrischen Kraft
Eingang auf dem platten Lande verschafft.

Es spricht auch für den Antrag, daß bei einer Intervention der Provinz kleine, un¬
wirtschaftlichbetriebene Zentralen nicht aufkommen werden und daß auch die Arbeitskraft von
größeren Zentralen ausgeführt und auf die kleinerenArbeitsbezirkeübertragen werde.

Es liegt auch für die Provinz nahe, diese Einrichtung zu treffen, da sie ja die Herrin
auf den Provinzialstraßen ist und darüber verfügt, dort die großen Leitungsanlagen für die
Uebeilandzenlllllenzu errichten.

Es ist ferner dafür angeführt worden, daß diese Einrichtung weiter dahin wirken wird,
die Industrie auf dem platten Lande festzuhalten, die Arbeitskräfte auf dem platten Lande z«
halten und so die Entvölkerung des platten Landes, den Wegzug vom platten Lande nach der
Stadt zu verzögern oder hintanzuhalten.
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Auch haben die Freunde der Vorlage mit Recht darauf hinweisen können,daß die grund¬
sätzliche Frage in der NachbarprovinzWestfalen schon erledigt fei, indem dort der letzte Landtag
eine Beteiligung an dem Rheinisch-WcstfälifchenElektrizitätswerkbeschlossen hat. Aber, meine
Herren, dem entgegenwurden auch lebhafte Bedenkengeltend gemacht. Ginmal bedeutet die Ver¬
fügung über provinzielleMittel zu solchen Zwecken doch für unsere Provinz die Einführung eines
neuen Grundsatzes. Die Herren, die die Eingabe gemachthaben, haben einen Vergleich gezogen
mit der Beteiligung der Provinz an den Kleinbahnen und an den Wasseranlagenin den kleineren
Orten. Die Vergleiche treffen nicht zu Die Kleinbahnen werden unterstütztauf Grund gesetzlicher
Bestimmungen, auf Grund des Dotationsgesetzes. Die Unterstützungder Wasseranlagendurch die
Feuersozietätist berechtigt, denn es liegt im Interesse der Feuersozietät durch Wasseranlagen die
Feuersgefahr zu vermindern.

Es ist auch in dem Antrage darauf hingewiesen worden, man möge durch Erleichterung,
durch Hinausschiebungder Amortisation bei den Anleihen diese Unternehmungen fördern. Ueber
bie Hinausfchiebungder Amortisation ließe sich ja reden. Aber sehr zu bedenken ist es, daß die
Provinz, wenn sie in diese Anlagen hineingeht, mit ganz bedeutendenAbnutzungsquotenrechnen
muß. Gerade bei der Einrichtung elektrischer Betriebe müssen ganz andere Berechnungen der
Abnutzungsquotenstattfinden, weil schon abgesehen von aller regelmäßigerAbnutzungimmer damit
gerechnet werden muß, daß durch neue Erfindungen, neue Verbesserungendie Einrichtungenso zu
sagen Plötzlich wertlos gemachtwerden, und dann kommen wir an die Klippe, daß ein an und
M sich als gemeinnützig gedachtes Unternehmen dazu übergeht, ein unlukratives zu werden.
Diese Frage muß mit der grüßten Sorgfalt erwogen werden, damit sich die Provinz nicht in
Unternehmungeneinläßt, die allerdings auf der einen Seite gemeinnützig sind, auf der anderen
Seite aber auch die Gefahr hoher Verluste mit sich bringen.

Es muß auch geprüft werden, ob es bei der Verteilung unferer Lasten billig ist, die
Steuerzahler der Großstädte, die selbst Unternehmer auf dem Gebiete der Elektrizität sind, zu
Zubußen zu kleineren Unternehmungen zu veranlassen, die, so gemeinnützigsie sein mögen, doch
um Ende mit bilanzmäßigen Ausfällen zu rechnen haben.

Ich meine, meine Herren, es muß geprüft werden, ob nicht in einem großen Teile
unserer Provinz der Weg gefunden werden kann, daß sich die Landkreise an die in der Nähe
uegendengroßen Zentralen der großen Städte anschließenund mit diesen Abkommen auf Ueber-
lussungelektrischer Kraft treffen.

Meine Herren! Im ganzen kam die Kommission wohl mehr zu dem Schluß, eine direkte
^eteiligung an solchen Unternehmungennicht empfehlenzu können. Aber die Neigung ging doch
schließlichdahin, die Beleihung von Unternehmungenmit erleichterten Bedingungen zu unterstützen.

Ein positives Resultat konnte auch die Besprechung in der I. Fachkommissionnicht
«geben. Das wird sich erst herausstellen,wenn, wie ich Ihnen in der Ginleitung meines Berichts
gesagt habe, eine Prüfung unter Zuziehung von Fachleuten stattgefundenhat.

Ihre I. Fachkommission ist dazu gekommen,Ihnen denselbenAntrag zu empfehlen, den
auch der Provinzialausschuß empfohlenhat. Sie werden gebeten, zu beschließen:

„Provinziallcmdtllgüberweist unter Anerkennungder großen Bedeutung der Sache den
Antrag dem Provinzialausschußzur Prüfung mit dem Auftrage, dem nächsten Provin-
ziallandtllg über deren Ergebnis zu berichten."

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung. Das Wort hat der Herr Abge-
"dnete Lehwald.
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AbgeordneterLehwald: Meine Herren! Ich halte mich verpflichtet,gegen die Formu¬
lierung des vorliegendenAntrages einige Bedenken zu erheben, wenn ich auch dadurch in die
unangenehmeLage komme, den Fortgang der Verhandlungen um einige Minuten — es weiden
aber ganz wenige sein — aufzuhalten, und zwar richtet sich mein Bedenken gegen die Hinzu¬
fügung der Worte „unter Anerkennungder großen Bedeutung der Sache",

Zunächst halte ich einen solchen Zufatz für ganz überflüssig, denn meines Wissens —
meine Erfahrungen in diesem hohen Hause erstrecken sich allerdings erst auf wenige Jahre —
wird von dem Provinziallandtag überhaupt kein Antrag dem Prouinzialausschuß zur Prüfung
überwiesen, der keine Bedeutung hat.

Aber weiterhin ist es mir auch nicht ganz klar, worauf sich eigentlich diese Worte beziehen
sollen; soll damit gesagt sein, daß der Versorgung der ländlichenKreise mit elektrischem Srom zu
Licht- und Kraftzwecken eine große Bedeutung beizumesfen ist, so trete ich dem im vollen Umfange
bei; ja meines Trachtens hat eine solche Versorgung nicht nur eine große, sondern die allergrößte
Bedeutung und in ernster Würdigung dieser Bedeutung habe ich auch dafür Sorge getragen, daß
in den an meinem Stadtbezirk angrenzendenländlichen Bezirken allen Gemeinden, die überhaupt
den Wunfch nach Versorgungmit elektrischemStrom aussprachen, eine folche aus unserer Elektrizitäts¬
zentrale zu Teil wurde, auf diefe Weife habe ich bis jetzt mit 16 Gemeinden der Kreise Gladbach
und GrevenbroichVertrüge abgeschlossen, auf Grund deren etwa die Hälfte des Kleifes Gladbach
und zwei Drittel des Kreises Grevenbroichmit elektrischem Strom zu Licht» und Kraftzwecken aus
unseren Werke zu den gleichenPreisen wie sie in Rheydt selbst erhoben werden, versorgt werden, das zu
erfahren und auch fpäter bei der Prüfung zu berücksichtigen —, daß von den angrenzendenKreisen,
von dem Kreise Grevenbroichetwa zwei Drittel und von dem Kreise Gladbach etwa die Hälfte und
zwar in technischvollkommenerWeise als dies in den Landkreisengeplant ist, ich meine durch die
Legung unterirdischer Kabel anstelle der Freileitungen.

Soll aber, meine Herren, mit den Worten, die ich vorhin hervorgehobenhabe, zum Aus¬
druck gebrachtwerden, daß dem Antrage, wie er hier von den 8 Landkreisen gestellt ist, seinem
ganzen Inhalte nach und womöglichauch hinsichtlich seiner Begründung eine große Bedeutung bei»
zumessen ist, dann wird doch diesem Antrag der 8 Kreise hier schon heute ein Prädikat beigelegt,
welches erst nach der eingehenden Prüfung der ganzen Sache gefundenund erteilt werden soll.

Meine Herren! Vom rein lokalen Standpunkt meines Bezirkes aus hätte ich absolut nichts
dagegen einzuwenden,ja ich würde es sogar mit großer Freude begrüßen, wenn dem Antrage der
8 Landkreise stattgegeben würde, denn selbstverständlich würde ich dann, auch für unfer Elektrizität -
werk mit einem gleichartigen Antrag an die Provinz herantreten (Heitere Beistimmung), und ich
bin fest davon überzeugt,daß, da eben unser Werk in weitestem Umfange das platte Land zu sehr
günstigen Bedingungen mit Strom versorgt und hierfür fehr große Opfer gebrachthat, dann auch
dieser Antrag nicht abgelehnt weiden kann (Sehr richtig! und Heiterkeit!),denn, meine Herren, was
den Landkreisen recht ist, ist den Stadtkreisenbillig, und so werden mit der Zeit nicht nur sämtliche
Landkreise, sondern auch alle Stadtkreise, die überhaupt sich die Versorgung auch der angrenzenden
ländlichen Bezirke mit elektrischemStrom zur Aufgabe gestellt haben, gleiche Ansprüche an die
Provinz erheben. Es eröffnet sich somit doch eine recht weite Perspektivefür die Verwendung
von Provinzialfonds zu dem gedachten Zwecke, und ich weiß nicht, meine Herren, ob der Herr
Landeshauptmann auf diese Perspektivemit besondererFreude Hinblicken wird.

Aber, meine Herren, es gibt eben — und darauf ist ja auch von dem Herrn Berichterstatter
hingewiesen worden, und ich habe es vorher schon angedeutet — einen anderen Weg, auf dem
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das von den Landkreisen hier mit vollem Recht erstrebteZiel erreicht werden kann, indem sich
nämlich die Landkreise mit den Elektrizitätszentralender angrenzendenStädte in Verbindung setzen
und durch geeigneteVerträge auf leichterer,billigerer, einfacher und technisch vollkommenerer Weise
dasselbe erreichen,was sie in dem von ihnen gestellten Antrage mit Hilfe der Provinz erstreben.
Dieser Antrag, meine Herren — darüber sind wir doch wohl alle einig — bedeutetnichts anderes,
als daß völlig unrentable Unternehmungen auf Kosten der Provinz ins Leben gerufen, und daß
diese Unternehmungenauf lange Jahre hinaus, mit Unterstützungder Provinz am Leben erhalten
werden sollen.

Also, meine Herren, ich bin gern bereit, wenn der Provinzialausschuß es wünscht, ihm
das bei unserem ElektrizitätswerkgefummelteMaterial zur Verfügung zu stellen, und hoffe, daß
bei der eingehendenPrüfung der Sache auch der Weg. der von mir hier angedeutet ist, als gang¬
bar befunden wird. Dann kommen wir dahin, daß wir, wie auf anderen Gebieten, fo auch auf
diesem in Stadt und Land einträchtigzusammengehen! Trotz der von mir geltend gemachten
Bedenken möchte ich, meine Herrn, um die Abstimmung heute nicht zu erschweren, keinen Ab-
änderungsantrag stellen. Es genügt mir, diese Bedenken vorgebracht zu haben, und es wird
ja auch durch die Annahme des vorliegendenAntrages der zukünftigenStellungnahme der Herren
Abgeordnetenin keiner Weife präjudizieit.

Ich empfehle daher auch die Annahme des von der Kommission gestellten Antrages.
(Beifall!)

Vorsitzender Spiritus: Ich frage, ob das Wort noch weiter gewünscht wird. — Das
ist nicht der Fall. Ich schließe die Verhandlung und frage den Herrn Berichterstatter, ob er das
Wort wünscht.— Der Herr Berichterstatterwünscht ebenfalls das Wort nicht.

Ein Gegenantrag ist nicht gestellt. Ich darf daher annehmen, daß der Landtag die
Vorlage, so wie sie ihm vom Ausschußund der Kommission unterbreitet ist, angenommenhat.

(AbgeordneterGauhe, ich bitte ums Wort zur Geschäftsordnung!)
Das Wort zur Geschäftsordnunghat Herr AbgeordneterGauhe.
Abgeordneter Gauhe: Meine Herren! Wenn wir die für die heutige Sitzung festgestellte

Tagesordnung durchsehen, so glaube ich nicht, daß wir sie heute bei der vorgerückten Stunde erle¬
digen werden. Ich möchte mir daher den Vorschlag erlauben, daß wir die Tagesordnung bis
inklusivePunkt 5 heute erledigen und die übrigen Punkte auf morgen vertagen.

Vorsitzender Spiritus: Meine Herren! Ich habe auch das Gefühl, daß wir wohl kaum
die ganze Tagesordnung erledigen werden, und verweist auf das, was ich zu Eingang der Sitzung
gesagt habe, (Zustimmung.) Aber ob wir mit Nummer 5 schon schließen sollen, möchte ich doch
anheimgeben. Sollten wir nicht auf alle Fälle noch den sogenanntenStändefonds erledigen? Der
Herr Provinzialkonservatorist heute hier.

Herr Piecq!
AbgeordneterPiecq: Es ist ja noch sehr früh. Es ist ja erst 20 Minuten vor 2 Uhr.

Wir wollen doch morgen Mittag nach Hause fahren.
VorsitzenderSpiritus: Meine Herren! Ich glaube, der Herr Abgeordnete Gauhe

wünscht, hauptsächlich festgestellt zu sehen, ob die ganze Tagesordnung durchberatenweiden soll.
AbgeordneteGauhe: Das ist meine Ansicht, daß nicht die ganze Tagesordnung heute

durchberatenweiden soll. Wieweit wir gehen, überlasse ich gerne dem Präsidium.
Vorsitzender Spiritus: Sie hören die Meinung des Herrn Abgeordneten Gauhe, die dahin

seht, die Tagesordnung heute nicht ganz durchzuberaten,was allerdings einen großen Zeitraum
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erfordern würde. Ich möchte fragen, ob aus dem Hause dazu irgendwie Stellung genommen
wird. (Rufe: Wir stimmen zu!) Sie sind einverstanden, daß die Tagesordnung nicht durch-
beraten wird. Aber ich möchte dann doch bitten, daß wir einstweilennoch eine zeitlang in den
Verhandlungen fortfahren. (Zustimmung.)

Dann kommen wir zu Nr. 4.
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Hochwasserschäden.

Berichterstatter ist Herr AbgeordneterDr. Limbourg, dem ich das Wort gebe.
BerichterstatterAbgeordneterDr. Limbourg: Meine Herren! Auch unsere Provinz ist

im vorigen Monat von den Hochwasserschäden nicht verschont geblieben. Mitte Januar trat
scharfer Frost ein, welcher den schneelosen Boden 40—50 om tief erstarren machte. Dann fiel
reichlicher Schnee, welcher das steinhart gefroreneErdreich 20—25 cm deckte.

Anfang Februar trat Witterungswechselein. In die Schneeschmelze fiel reichlicherund
warmer Regen. Das Wasser stoß von dem erfrorenen Boden wie von einem «alten Felsen
schnell ab zur Niederung, Fast sämtliche Gebirgsbäche der Provinz wuchsen zu Flüssen und die
Flüsse zu Strömen an, wodurch große Schäden verursacht worden sind. Am meisten sind die
Kreise Coblenz-Üand,Wetzlar, Neuwied, Altenkirchen und der Siegkreis in Mitleidenschaft gezogen.
Die sonst so friedlichen Bäche, die vom Westerwcild nach dem Rhein streben, führten so kolossale
Wassermassen zu Tal, wie man sie, seitdem Aufzeichnungen gemacht wurden, bisher nicht gekannt
hat. Der Rhein hatte Niedrigwasser, nahm die Wassermassenwillig auf und führte sie schnell
vorwärts, so daß keinerlei Rückstau den reißenden sich über die Talbrücke ausdehnenden Fluten
entgegentrat.

Hierdurchwurden die Flußufer vielfach unterwühlt und befchiidigt, die Wintersaaten zerstört,
schöne Wiesen mit Schlamm und Geröll überschüttetund in Wüsteneienverwandelt, und von den
Ackerfeldernwurde die Ackerkrume hinweggespült. Das Wasser ist in die Gehöfte und Dörfer
eingedrungen, hat die Vorräte in den Kellern verdorben, das Mauerwerk beschädigtund teilweise
zertrümmert, hat Bäume entwurzelt, die Brücken und Stege weggefegtund sagar drei massive
Gisenbcchnbiückenumgeworfen. Leider sind auch Menschenlebenzu beklagen: zwei wackere Feuer¬
wehrleute aus Heddesdorf haben bei den Rettungsarbeiten den Tod in den Fluten gefunden-
Ehre dem Andenkendieser wackeren pflichttreuenMänner!

Die Staatseisenbahnverwaltung hat es verstanden, die dem großen Verkehr sich entgegen¬
stellenden Hindetnisse sofort zu beseitigenund hat dann auch allmählich die Hindernissedes ört¬
lichen Verkehrs behoben.

Was die Provinz angeht, so sind die Provinzalstraßen und die in ihrem Zuge liegenden
Brücken vielfach in Mitleidenschaftgezogen worden. Eine Brücke ist zerstört, verschiedene andere
sind mehr oder weniger stark beschädigt. Wenn die Schäden auch recht empfindlichsind so sind
sie doch nicht so erheblich, daß die Provinz nicht in der Lage wäre, sie aus den laufenden Mitteln
zu beseitigen.

Von größerer Beutung sind die Schäden, welche die Gemeinden an den Wegen, an den
Brücken, an den Stegen, an den Flußufern, die Meliorationsgenossenschaftenan ihren Anlagen,
die Deiche an ihren Dämmen erlitten haben. Hier weiden angemessene Beihilfen sowohl vom
Staate als von der Provinz zu gewähren sein. Die Provinz hat noch genügendeBetriebsmittel,
aus welchensie die Deckung vornehmen kann. Es sind aus der neuen Dotation des Gemeinde-
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wegebllufondsnoch rund 128 000 Mark verfügbar. Dann kann auch noch ein Betrag von etwa
100000 Mark aus den Steuerüberschüssendes Jahres 1909 verwendet werden. Auch diese
Schäden stehen allerdings noch nicht fest. Sie werden erst spater geprüft und festgestellt werden.

Der Provinziallandtag hat selbstverständlich warmes Mitgefühl mit den vielen Lands-
leuten, die für ihre Person an Hab und Gut Schaden gelitten haben, und stimmt dem Provinzial¬
ausschuß vollkommenbei, wenn er wünscht, daß die Provinz aus ihren Mitteln sich überall da
helfend beteiligen soll, wo die Betreffenden nicht imstande sind, aus eigener Kraft sich aus der
entstandenenNotlage zu befreien.

In den letzten Monaten hat das DeutscheVolk bei drei großen Unglückskatastrophen vor
aller Welt ein Zeugnis seiner Opferwilligkeitund seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeitabgelegt.
Auch jetzt sind Sammlungen eingeleitetworden, und es ist nicht zweifelhaft,daß Gelder im ange¬
messenenUmfange eingehen und verwendet weiden können, zur Linderung der Not, zur Wieder¬
herstellungdes beeinträchtigtenWohlstandes der so hart betroffenenLeute. Der Staat wird nach
den Erklärungen des Herrn Ministers auch an der Hilfsaktion sich beteiligen, und es wird sich nun
darum handeln, in welcher Weise die Aktion eintritt, ob zinsfreie, gering verzinslicheDarlehen
verteilt werden, oder in welcherWeise sonst den Bedrängten zu Hilfe gekommen weiden soll.

Dann aber hat die Prouinzial-Feuerversicherungsanstalteinen Betrag von 50 000 Mark
zur Verfügung gestellt, welcher wesentlichim Interesse der Versicherten Verwendung finden muß.
Genau steht der Umfang des Schadens noch nicht fest. Die Ermittelungen sind noch nicht
abgeschlossen.Es wird sich also darum handeln, daß wir den Provinzialausschußmit Vollmacht
versehen.

Die I. Fachkommission hat die Angelegenheitgeprüft und wünscht eine ganz kleine Ab¬
änderung in dem Vorschlagedes Provinzialausfchusses. Der Provinzialausschuß beantragt:

„Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigen, zur Beseitigung der
durch Hochwasserin leistungsschwachen Gemeinden entstandenenSchäden Beihilfen zu
bewilligen."

Die I. Fachkommission wünscht mit Rücksicht darauf, daß die Schäden noch nicht fest¬
gestellt sind, man noch nicht genau weiß, in welchem Umfange sie vorliegen, daß der kleine Zusatz
"«gefügt werde:

„Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuß ermäßigen, zur Beseitigung der
durch Hochwasserin leistungsschwachen Gemeinden enstandenen, näher festzustellen¬
den Schäden Neihifen zu bewilligen und die Mittel soweit erforderlichaus den zur
Verfügung des Provinzmllandtages stehenden Beträgen und dem Betriebsfonds zu
entnehmen."

Das ist der Antrag, welchendie I. Fachkommission Ihnen unterbreitet.
Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Ich

stelle den Antrag zur Verhandlung. — Es meldet sich niemand zum Wort. Ich konstatiere die
Annahme des Antrages der I. Fachkommission.

Wir kommen zum folgenden Gegenstand der Tagesordnung:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses, betreffend Neuwahlen und eine Ersatzwahl für den Provinzial¬
ausschuß, und Vornahme der Wahlen.

BerichterstatterHerr AbgeordneterStrahl. Ich bitte den Herrn Abgeordneten den Bericht
zu «statten.

25
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BerichterstatterAbgeordneterStrahl: Nach der Provinzialordnung scheidet alle drei Jahre
die Hälfte der gewählten Mitglieder und Stellvertreter aus. Die Wahl erfolgt auf sechs Jahre.

Infolgedessen scheidenin diesem Jahre diejenigen aus, die am 1. April 1903 gewählt
worden sind. Die Zahl und die Namen der damals gewählten Mitglieder und Stellvertreter
haben sich teilweise durch Niederlegungdes Amtes, teilweisedurch den Tod geändert, und infolge¬
dessen sind die Namen derer, die jetzt ausscheiden, folgende:

Weingutsbesitzer Johann Baptist Engelsmann zu Kreuznach und Gutsbesitzer Jakob
Peters auf Fressenhof bei Ochtendung als Mitglieder; Königlicher Kammerherr, Rittergutsbesitzer
Clemens Freiherr von Hövel in Iunkernthal und KöniglicherLandcat Heising in Ahrweiler als
Stellvertreter. Das sind die Mitglieder und Stellvertreter aus dem RegierungsbezirkCoblenz.

Aus dem RegierungsbezirkCöln scheiden aus: OberbürgermeisterWallraf in Cöln und
dessen Stellvertreter Geheimer KommerzienratGustav Michels in Cöln. Dann ist eine Stelle frei
durch den Tod des Grafen von Fürstenberg-Stnmmhein. Es fcheidet aus dessen Stellvertreter
Sanität slllt Dr. Venn in Waldbroel.

Aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf scheidenaus: Gutsbesitzer Theoder Melchers aus
Gnadenthal und dessen Stellvertreter Kommerzienrat Arnold Hueck zu Aue bei Hückeswagcn.
Dann ist eine Stelle frei durch den Tod des AbgeordnetenBeigeordneten Dietze.

Im Bezirk Trier scheiden aus Oberstleutnant a. D. Schmidt von Schwind zu Eschberg.
Dessen Stellvertreter, der Geheime Kommerzienrat Ren6 von Boch ist gestorben. Es hat also
auch für dessen Stelle eine Wahl stattzufinden. Ferner scheidet aus der Landesökonomierat
Maximilian Keller in Standt und dessen Stellvertreter FabriksitzerErnst Laeis in Trier.

Der Provinzialausschußund die Fachkommissionbeantragen, die erforderlichen Neuwahlen
hierzu vornehmen zu wollen.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Ich
eröffne die Verhandlung über den Vortrug des Herrn Referenten. Meldet sich jemand zum
Worte hierzu? Herr Geheimrat Conze.

Abgeordneter Conze: Ich erlaube mir, zur Befetzung der freien Stelle vorzuschlagen,
den jetzigen Stellvertreter Herrn Geheimrat Lueg durch Akklamation in den Provinzialausschuß
zu wählen.

Stellvertretender Vorsitzender: Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Sie
machenalso nur einen Vorschlagfür Düsseldorf?

AbgeordneterConze: Als Vertreter des Bezirks Düsseldorf im Provinzialausschuß schlagt
ich Herrn Geheimrat Lueg vor, der jetzt Stellvertreter ist.

AbgeordneterDesträe: Für Cöln schlage ich vor --------------
Stellvertretender Vorsitzender: Graf und Marquis von und zu Hoensbroech (ein

fallend): Wir müssenwohl zunächst nach der Vorlage des Provinzialausschussesmit dem Bezirk
Aachen beginnen und ich würde anheimstellen,erst die Vorschläge für den Bezirk Aachen zu nehmen
und dann die Vorschlägefür die anderen Bezirke.

Alfo ich bitte die Vorschlägefür den Bezirk Aachen zu machen (Zurufe.) — Da scheidet
niemand aus. Dann kommt der Regierungsbezirk Coblenz an die Reihe. (Abgeordneter von Runkel:
Ich bitte ums Wort!)

Herr Geheimrat von Runkel!
Abgeordneter von Runkel: Für den Regierungsbezirk Coblenz schlage ich vor, Sie

möchten die Güte haben, in den Provinzialausschuß wieder zu wählen: als Mitglied Herrn
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Engelsmann und zweitens in derselben Eigenschaftals Mitglied Herrn Peters, dann Herrn Clemens
von Hövel als Stellvertreter von Herrn Engelsmann und Herrn Heising wie bisher als Stell¬
vertreter für Herrn Peters.

Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Meine
Herren! Sie haben die Vorschlage des Vertreters des RegierungsbezirksCoblenz gehört. Die
Wahl durch Zuruf kann nur erfolgen, wenn niemand widerspricht.

Ich frage, ob jemand widerspricht. — Ich konstatiere, daß das nicht der Fall ist.
Dann stelle ich also fest, daß die von dem Abgeordnetenvon Runkel vorgeschlagenen

Herren gewählt sind. WünschenSie eine nochmaligeVerlesung der Namen? (Wird verneint.)
Das ist nicht der Fall.

Nun kommt der RegierungsbezirkCöln.
AbgeordneterDestree: Der Regierungsbezirk Cöln schlägt vor, den Herrn Oberbürgermeister

Wallraf als wirkliches Mitglied und den Herrn Geheimen KommerzienratMichels als Stell¬
vertreter zu wählen, dann an Stelle Seiner Exzellenz des Herrn Grafen von Fürstenberg den
Sanitätsrat Dr. Venn zu wählen und als dessen Stellvertreter den Herrn von Dalwigk.

Stellvertretender Vorsitzender: Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Sie
haben die Vorschläge des Vertreters des RegierungsbezirksCöln gehört. Ich frage auch hier, ob
gegen die Wahl durch Zuruf Widersprucherfolgt. — Das ist nicht der Fall. Ich stelle demnach
fest, daß die eben verlesenen Herren gewählt sind.

Nun kommen wir zum RegierungsbezirkDüsfeldorf. Ich bitte, Vorschläge zu machen.
AbgeordneterConze: Ich schlage vor, an Stelle des Herrn Dictze, der sein Amt nieder¬

gelegt hat (Zuruf: Er ist tot!) als Mitglied des Provinzinlausschusfesden jetzigen Stellvertreter
Herrn GeheimenKommerzienratLueg (Zuruf?) und als seinen Stellvertreter den Herrn Kommerzien¬
rat Erbslüh von Barmen zu wählen; weiter die ausscheidenden Herren Mclchers als Mitglied und
KommerzienratHueck als Stellvertreter in den Provinzialausschußwiederzuwählen.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Sie
haben die Voifchläge des Vertreters des Bezirks Düsseldorf gehört. — Ich konstatiere, daß auch
gegen diese Vorschlägekein Widersprucherfolgt. Ich erkläre also damit die vorgeschlagenen Herren
für gewählt.

Wir kommen nunmehr zum RegierungsbezirkTrier. Ich bitte Vorschlägezu machen.
AbgeordneterFreiherr Laur von Münchhofen: Die Mitglieder aus dem Regierungs¬

bezirk Trier bringen in Vorschlag die Herren Oberstleutnant a. D. Schmidt von Schwindt und
LandesökonomieratKeller als ordentliche Mitglieder wiederzuwählen und als Stellvertretrer an
Stelle des verstorbenenGeheimenKommerzienratsvon Noch Herrn KommerzienratLouis Vopelius
m Sulzbach neu-, sowie den bisherigen Stellvertreter Laeis in Trier wiederzuwählen.

Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Sie
haben die Vorschlägeaus dem RegierungsbezirkTrier gehört. Ich frage, ob gegen die Wahl der
genannten Herren durch Zuruf Widerspruch erfolgt, — Das ist nicht der Fall. Ich konstatiere
die Wahl der Herren.

Ich habe nunmehr noch die gewählten Herren zu fragen, ob sie die Wahl annehmen.
Ich beginne mit dem RegierungsbezirkCoblenz und frage den Herrn AbgeordnetenEngelsmann,
°b er die Wahl annimmt.

AbgeordneterEngelsmann: Ich nehme die Wahl dankend an.
Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Ich

frage weiter den Herrn AbgeordnetenPeters, ob er die Wahl annimmt?
25»
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AbgeordneterPeters: Ich nehme die Wahl mit Dank an.
Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Dann

frage ich weiter den zum Stellvertreter gewählten Herrn Freiherrn von Hövel,
AbgeordneterFreiherr Clemens von Hövel: Ich nehme die Wahl an.
Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Ich

frage dann Herrn AbgeordnetenHeisina..
AbgeordneterHeising: Ich nehme die Wahl mit Dank an.
Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Dann

kommenwir zum RegierungsbezirkCöln. Herr OberbürgermeisterWallraf, nehmen Sie die Wahl
an? (AbgeordneterMinten: Er wird es auch tun. Er ist hinausgegangen, aber er nimmt an!)
Ja, wenn er draußen ist, bitte ich ihn eben hereinzurufen. Sonst geht das nicht.

Also weiter! Herr AbgeordneterDr. Venn, nehmen Sie die Wahl an? (Zuruf: Er war
eben noch hier!) Er scheint auch frühstücken gegangen zu sein.

Dann Herr AbgeordneterMichels (Zuruf: Er ist nicht in Düsseldorf anwesend!)
Dann Herr Freiherr von Dalwigk.
AbgeordneterFreiherr von Dalwigk zu Lichtenfels: Ich nehme die Wahl dankbar an.
Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Wir

kommen nunmehr zum RegierungsbezirkDüsseldorf. Ich frage den Herrn AbgeordnetenLueg, ob
er die Wahl annimmt?

Abgeordneter Dr. Neven Du Mont: Herr Geheimrat Lueg ist wegen Krankheitentschuldigt.
Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Dann

frage ich den Herrn AbgeordnetenErbslöh, ob er die Wahl annimmt,
Abgeordneter Erbslöh: Ich nehme die Wahl mit innigem Danke an. (Zuruf: Herr

Dr. Venn ist jetzt hier!)
Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Also

sich konstatiere, daß Herr AbgeordneterDr. Venn die Wahl annimmt, und konstatieredesgleichen,
daß Herr OberbürgermeisterWallraf die Wahl annimmt.

Weiter frage ich den Herrn AbgeordnetenMelchers, ob er die Wahl annimmt. (Zuruf:
Er hat angenommen!)

Herr AbgeordneterHueck?
AbgeordneterHueck: Ich nehme die Wahl dankend an.
Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Dann

kommen wir zum RegierungsbezirkTrier. Herr AbgeordneterSchmidt von Schwind nehmen Sie
die Wahl an?

Abgeordneter Schmidt von Schwind: Ich nehme mit Dank an.
Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Nimmt

der Herr AbgeordneteKeller an?
AbgeordneterKeller: Ich nehme mit Dank an.
Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: He«

AbgeordneterVopelius nehmen Sie die Wahl an?
AbgeordneterVopelius: Ich nehme die Wahl dankend an.
Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Herr

AbgeordneterLaeis?
AbgeordneterLaeis: Ich nehme die Wahl dankend an.
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Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Damit
ist dieser Gegenstand der Tagesordnung erledigt.

Wir kommen nunmehr zu Punkt 6 der Tagesordnung.
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend Bewilligungen aus dem Dispofitionsfonds des
Provinziallandtages (Stäudefonds) und zu der dazu gehörigen Petition
des Pfarrers in Muffendorf.

Zu diesem Punkt der Tagesordnung liegt ein Antrag des AbgeordnetenFusbahn vor,
dahingehend:

Ich beantrage, den sechsten Punkt der Tagesordnung morgen zu behandeln — also diesen
Punkt von der heutigen Tagesordnung abzusetzen.

Wünscht jemand zu dem Antrage das Wort. (Abgeordneter Fusbahn: Ich bitte ums Wort.)
Abgeordneter Fusbahn: Ja zum Vertagungsantrcig! Meine Herren! Die Sache ist

so vielseitig, die ganze Provinz wird von diesen Bewilligungenberührt und das Haus leert sich.
Da möchte ich doch bitten, die Sache morgen zu beraten. (Zustimmung.)

Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Wünscht
noch jemand zu dem Vcrtagungsantrage das Wort? — Das ist nicht der Fall. Dann kommen
Wir zur Abstimmung.

Ich bitte also diejenigenHerren, die für den Vertagungsantrag sind, sich zu erheben
(Geschieht.) Das ist die Mehrheit. Der Vertagungsantrag ist also angenommen.

Wir kommennunmehr zu Punkt 7 der Tagesordnung:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Beteiligung des Provinzialverbandes an der
Garantie für die staatlichen Aufwendungen zu dem erweiterten Grunde
erwerbe am Rhein-Weser-Kanal und zu dem Nachtrage zu diesem Berichte.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr. Lembke. Ich bitte den Herrn Bericht¬
erstatter.

BerichterstatterAbgeordneterDr. Lembke: Meine Herren! Durch Beschluß des Rheinischen
Plovinziallandtllges vom 14. Februar 1906 hat sich die Rheinprovinz als Garantiezeichnerinan
dem Unternehmendes Rhein-Weser-Kanals beteiligt und sich verpflichtet,von der Inbetriebnahme
des Kanals an 17^2°/» und nach der Inbetriebnahme der kanalisierten Lippe 19'/«"/« der
gesamtenGarantiesumme der Garantieverbände jährlich aufzubringen.

Nun ist durch ein Gesetz vom 17, Juli 190? dem Staate ein Fonds von 18 Millionen
Mark zum weiteren Grunderwerb an den westlichen Kanälen zur Verfügung gestellt worden, um
etwaigen Auswüchsen der Privatspekulation entgegen wirken zu können, und um an der Wert-
steigerung, welche die Grundstückean dem Kanal zweifelloserfahren werden, die Allgemeinheit teil»
nehmen zu laffen. Dabei ist den Garantieverbänden die Beteiligung an den Kosten für den
erweiterten Grunderwerb anheimgestellt, um auch ihnen die zu erwartenden Vorteile zugute
kommen zu lassen, und zwar sollen von der Gesamtsummevon 18 Millionen rund 5 840000
Mark von den Verbänden übernommen werden können, d. h. die Verbände sollen diese Summe
N"t 3«/« verzinsen und vom 16. Betriebsjahre ab mit ^"/o tilgen, wogegen sie an den ent¬
sprechenden Vorteilen teilnehmen.

Dabei ist aber eins zu bedenken: Im § 2 des Gesetzes vom 17. Juli 1907 ist nämlich
bestimmt, daß nicht nur die Erlöse aus der Wiederveräußerung,sondern auch laufende Einnahmen
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wie Pachte, Mieten lc. zur Abschreibungvon Baukapital zu verwendensind, soweit sie nicht zur
Deckung der Verwaltung^ und Betriebskostengebrauchtwerden, und dabei ist angenommen, daß
die Zinsen für das Ankaufskapitalnicht zu diesen Generalunkostengehören.

Die I. Fachkommissionhat im Einvernehmen mit dem Provinzialausschuß gegen eine
solche Verrechnungsalt Bedenken, denn, wenn in erheblichemUmfange Verpachtungen erfolgen,
so wird durch deren Abschreibungenzwar die Kaufsumme schneller getilgt, und die Ver¬
pflichtungder Garantieverbände wird schneller aufhören, aber bei dem bedeutendenAnkaufskapital
ist die Beschleunigungder Tilgung doch nur gering, während andererseits die Garantieverbände
die vollen Zins- und Tilgungsbeträge weiter bezahlen müssenbis zur gänzlichenAmortisation des
Anlagekapitals.

Die Garantieverbände müssen aber großen Wert darauf legen, daß ihre laufenden Beiträge
möglichst herabgemindertwerden, und zwar namentlichin den ersten Betriebsjahren, wo der Verkehr
auf dem Kanal und infolgcdeffendie laufenden Einnahmen gering find. Sie müfsen deshalb
wünschen, daß die Mieten und Pachte als laufende Einnahmen verrechnet weiden, wie es ja auch
natürlich ist, und somit zur Anrechnungauf die jeweiligenZinslasten verwendet werden dürfen.

In diefem Sinne haben Verhandlungen zwischen Vertretern der Garantieverbände und
der Staatsregierung stattgefunden,die zu einem befriedigenden Ergebnis geführt haben. Der Herr
Minister hat durch einen Erlaß vom 25. Februar d. Is. erklärt, auf eine Aenderung der Gesetzes¬
bestimmungin dem Sinne hinzuwirken,daß die aus dem erweiterten Grunderwerb erzieltenPachte,
Mieten und sonstigen Erträge aus einer vorübergehendenVerwertung nur während der Bauzeit
vom Kapital abgeschrieben,dagegen nach der Inbetriebnahme des Kanals gleich den sonstigen
laufenden Einnahmen des Unternehmens behandelt werden. Da sich nun die Uebernahme der
Garantie für den erweiterten Grunderwerb mit Rücksicht auf die aller Wahrscheinlichkeit nach sehr
erhebliche Steigerung der Bodenweite am Kanal nur dringend empfiehlt, so hat der Provinzial¬
ausschußfolgenden Antrag gestellt,den die I. Fachkommission dem Provinziallandtage zur Annahme
empfiehlt, nämlich:

„Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigen,die in § 2 des Gesetzes
vom 17. Juli 190? (G. S. S. 262) verlangte Verpflichtung, soweit sie die Rhein¬
provinz trifft, in rechtsverbindlicher Form zu übernehmen, sofern die Bestimmungendes
genannten Gesetzes vorher dahin abgeändert sind, daß die aus dem erweitertenGrund¬
besitz erzieltenPachte, Mieten und sonstigenErträge aus einer vorübergehendenVer¬
wertung von der Inbetriebnahme des Kanals ab in der gleichen Weise verrechnet
werden, wie die sonstigenlaufenden Einnahmen aus dem Kanalunternehmen."

Meine Herren! Es ist sehr bedauerlich, daß die eindringlichenBemühungen der Provinz
und der hauptsächlichinteressierten Kreise der Schiffahrt, des Handels und der Industrie um
eine Vergrößerung der Kanalschleusenerfolglos gebliebensind. Der Wasserstraßenbeirat,der eine
Prüfung der Frage nach der Notwendigkeit dieser Erweiterungen beantragt hatte, hat, wie dem
Provinziallandtage bekannt ist, eine ablehnende Antwort erhalten. Die Gründe der ablehnenden
Antwort sind in einer auf Vercmlafsung des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten aus¬
gearbeiteten Denkschriftniedergelegt, und gipfeln im wefentlichenin der Behauptung, daß die
Tausendtonnenschiffedie wirtschaftlichvorteilhaftesteForm des Transportmittels auf dem Rhein-
strom feien. Gegen diefe Behauptung haben sich in eingehendenDenkschriftendie Duisburger
Handelskammer und der „Verein zur Wahrung der Rheinschiffahrtsinteressen"im November
vorigen Jahres sowie auch der „Verein für die bergbaulichenInteressen" im Oberbergamtsbezirk
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Dortmund im Dezember vorigen Jahres gewendet. Dennoch ist die Königliche Staatsregierung
bei ihrem ablehnenden Standpunkt geblieben, und der Herr Minister hat den genannten Körper¬
schaften auf ihre Eingaben einen ablehnendenBescheid erteilt, indem er betont, daß die nachträgliche
Vergrößerungder Abmessungen des Rhein-Herne-Kanals, auch wenn sie — was der Herr Minister
freilich bestleitet — wirtschaftlichzu begründen wäre eine Abänderung des Wasserstraßengesetzes
von 1905 erfordere, und daß er, der Minister, indes eine solche Gesetzesvorlage nicht befürworten
könne und auch keine Hoffnung habe, daß sie im Landtage Annahme finden werde.

Der Provinzialausschußund der Provinziallandtag müssen sich nun mit diesem ablehnenden
Bescheide abfinden. Der Provinzialausschuß und die I. Fachkommission sind aber der Auffassung,
baß, wenn der Kanal gebaut und in Betrieb genommenist, sich bald herausstellenwird, wie sehr
bie Wünsche der Provinz und der interessiertenKreise nach Vergrößerung der Kanalschleusen im
Rhein-Herne-Kanal berechtigt waren, und wie sehr es im Interesse der Vcrlchrserleichterungwie
bei Rentabilität des Kanals gelegen hätte, wenn diesen Wünschen Rechnunggetragenworden wäre.

Aus diesem Grunde hält es die I. Fachkommissionfür erwünscht, daß der Rheinifche
Provinziallandtag zu erkennen gibt, wie sehr er die ablehnende Haltung des Herrn Ministers der
öffentlichen Arbeiten bedauert.

Dazu kommt noch ein weiterer Punkt:
Wie nämlich zuverlässig ermittelt worden ist, sind die zurzeit vorhandenen Rheinschiffe

von 1000 t zum großen Teil infolge ihrer Abmessungen nicht in der Lage, den Kanal zu passieren,
Weil die Höhe der Brücken, die vom Staate auf 4 ru garantiert ist, nicht ausreicht. Da aber
bie Garantieverbände sehr daran interessiertsind, daß wenigstensdie heutigen 1000 t°Rheinschiffe
ben Kanal benutzen können, so wäre zu erstreben,daß die Regierung sich bereit erklärt, die Brücken
uuf dem Rhein-Herne-Kanal, die nur vorläufig um 1 ru höher liegen sollen als auf den übrigen
Kanälen, dauernd auf 5 iu Höhe zu erhalten. Die I. Fachkommission stellt aus diesem Anlasse
ben Antrag, der Provinziallandtag möge dem vorhin von mir formulierten, von ihm zu fassenden
Beschlusse noch das Folgende hinzufügen:

„Provinziallandtag gibt seinem Bedauern darüber Ausdruck, daß die Königliche Staats¬
regierung den nach seiner Ansicht durchaus berechtigten Wünschenund Anträgen der
Provinz und der interessiertenKreise der Schiffahrt, des Handels und der Industrie
auf Erweiterung der Schleusen im Rhcin-Heine»Kanal und der Lippe-Wasserstraße
ihre Zustimmung versagt hat.
Gleichzeitig beauftragt der Provinziallandtag den Provinzialausschuß, die Königliche
Staatsregierung zu ersuchen, solche Maßregeln zu treffen, die eine dauerndeHöhe von
5 iu über dem Kanal-Wasserspiegelfür die Brücken des Rhein-Herne-Kanals garan¬
tieren, damit wenigstens den heutigen 1000 t-Rheinschiffendie Benutzungdes Kanals
gesichert ist."

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung. — Eine Wortmeldung ist nicht
"folgt. Ich schließe die Verhandlung und darf annehmen, daß Sie den Antrag der I. Fach¬
kommission gutgeheißenhaben.

Es folgt asdann der
Antrag der I. Fachkommisfion zu der Petition des Verbandes bergischer
Verkehlsvereine in Elberfeld, welcher die Bewilligung einer einmaligen
Unterstützung von 8000 Mark für die Ausführung der Wegemarkierung des
belgischen Landes beantragt.
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Ich erteile hierzu dem BerichterstatterHerrn AbgeordnetenStrahl das Wort.
BerichterstatterAbgeordneter Strahl: Der Verband bergischer Veikehisuereinebeabsichtigt,

eine einheitliche Strecken- und Wegemarkierungdurch das bergische Land vorzunehmen. Er beab¬
sichtigt, zu den vorhandenen neun Wegestrecken des sauerländischenGebirgsvereins sechzig Strecken
neu zu markierenund damit das ganze beigische Gebiet dem Touristenverkehrzu erschließen.

In der Petition wird ausgeführt, daß diese Absicht erhebliche Kosten verursache, etwa
17—18 000 Mark, daß zu diesen Kosten aber die Gemeinden,weil sie meist leistungsunfähigseien,
nichts oder nur sehr wenig beitragen könnten und daß deswegeneine andere Stelle — hier ist die
Provinz in Anspruch genommen — mit einem Zuschuß von 8000 Mark eintreten möge. Der
Rest von etwa 8000 Mark sei beabsichtigt,von Freunden des bergischen Landes zu sammeln.

Die I. Fachkommission, die über diesen Antrag eingehendberaten hat, verkennt nicht das
löbliche Bestreben und die Zweckmäßigkeit, die in dem Vorhaben liegen, sieht sich aber außerstande,
dem hohen Hause eine Befürwortung dieses Antrages zu unterbreiten, sie geht davon aus, daß in
erster Linie durch diese Wegemarkierunglokalen Interessen gedient wird und daß infolgedessen die
lokalen Stellen auch in erster Linie für die Aufbringung der Mittel in Anspruch genommenwerden
müssen; dann sei zu berücksichtigendie schwierigegeldliche Lage der Provinz, daß man Sparsamkeit
walten lassen müsse, umsomehr, als doch keinerlei rechtliche Verpflichtung zu einer solchen Unter¬
stützunggesetzlich gegeben sei, und endlich seien die Konsequenzennicht abzusehen,da doch zweifellos
anzunehmensei, daß, sobald wir den bergischen Vereinen eine Beihilfe bewilligen, auch die übrigen
Veikehrsveieine, Eifel-Verein, Hochwald-Verein und Hunsrück-Verein, mit eben solchen Anforde¬
rungen kommen würden.

Aus allen diesen Gründen beantragt die I. Fachkommission:
„Der Provinziallandtag wolle die Petition ablehnen."

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung. — Das Wort wird nicht gewünscht.
Ich stelle fest, daß Sie mit dem Vorschlageder I. Fachkommission, Ablehnung der Petition, ein¬
verstanden sind.

Es kommt dann der
Antrag der I. Fachkommission zu der Petition des pensionierten Strahen-
aufsehers Iske in Nirkesdorf, welcher bittet, zu beschließen, daß ihm die
Militärpension nicht auf die als Straßenaufseher erdiente Ziuilpension
angerechnet, ihm letztere vielmehr ganz ausgezahlt werde.

Berichterstatter ist Herr AbgeordneterDr. zur Nieden, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter AbgeordneterDr. zur Nieden: Meine Herren! Der Provinzial-Straßen-

aufseherJohann Iske in Birkesdorf bei Düren ist am 1. Februar 1906 nach einer Gesamt¬
dienstzeit von 45 Jahren — 12 Jahre Militär- und 33 Jahre Zivildienstzeit in den Ruhestand
getreten. Sein Ruhegehalt wurde mit "/«« von einem Dimstkommenvon 1726 Mark berechnet
und auf 1295 Mark festgesetzt.Nach den von dem 48. Rheinischen Provinziallandtage beschlossenen
und ministeriell genehmigtenAbänderungen der Bestimmungen über die Gewährung von Ruhe¬
gehalt an die rheinischen Provinzialbeamten erhöhte sich das Ruhegehalt von 1295 auf 1296
Mark. Aus Militärfonds bezieht Iske eine lebenslänglich zuerkannte Invalidenpension' von
jährlich 252 Mark.

Nach Artikel 12 § 108 des Militärpensionsgesetzesin der Fassung des Gesetzes vom
22. Mai 1893 sollen die Militärpensionäre, welche im Kommunaldiensteauch eine Zivilpension
erdient haben, anstelle dieser Zivilpension die volle erdiente Militärpension aus Militärfonds und
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daneben den etwaigen Mehrbetrag der Zivilpension aus dem betreffenden Zivilpensionsfonds
erhalten, d. h. mit anderen Worten, die Militärpension wird auf die Ziuilpension angerechnet.
Iske erhält daher aus Provinzialmitteln tatsächlich vom 1. April 1907 ab 1296—252 Mark,
das sind 1044 Mark.

Er möchte nun außer den 1296 Mail noch die 252 Mark erhalten, nämlich die Militär-
Pension außer der Zivilpension.

Das neue Mannschafts-Verforgungsgesetzvom 31. Mai 1906 sieht die Bestimmung,daß
die Militär-Invalidenpension auf die Zivilpension in Anrechnung zu bringen ist, nicht mehr vor,
sondern bestimmt folgendes:

„Das Recht auf den Bezug der Rente ruht:
Neben dem Bezug einer im Iiuildienst «dienten Pension, soweit als Zivilpension
und zuerkannte Rente zusammen den in der zuletzt bekleideten Stelle erreichbaren
Höchstpensionsbetragoder, wenn es für den Pensionär günstiger ist, soweit als die
tatsächlich verdiente Zivilpension und die sonst nicht ruhenden Rententeile den Betrag
von zusammen 2000 Mark übersteigen. Der an den Pensionär nicht zu zahlende
Rentenbetrag wird dem Iivilpensionsfonds erstattet."

Nach dieser Bestimmung würde also der Petent die 252 Mark außer den 1296 Mark
bekommen. Die Bestimmung des § 36 findet jedoch auf Iske keine Anwendung, da das neue
Gesetz erst am 1. Juli 1906 in Kraft getreten ist, also nachdem der Genannte bereits in den
Ruhestand getreten war. Aber auch die Uebergangsbestimmungenkönnen ihm nicht helfen. § 45
des neuen Gesetzes besagt nichts, wonach eine andere Regelung des Bezuges der Militär- und
Hwilpensiondes Iske stattzufinden hätte. § 45 bestimmt vielmehr, daß nur für die feit dem
1- April 1905 anerkannten Militärirwaliden die Militärrenten nach den höheren Sätzen dieses
Gesetzes festgestelltwerden sollen, ferner, daß nur bei denjenigen Friedensinvaliden, welche an
emem der von den Deutschen Staaten vor 1871 oder von dem Deutschen Reiche geführten
«liege teilgenommen haben, die Renten nach den Vorschriftendieses neuen Gesetzesrückwirkend
festgestellt werden sollen. Diese Uebergangsvorschriftenfinden aber auch keine Anwendung auf
"ske, da er bereits vor dem 1. April 1905 als Militärinoalide anerkannt worden und auch
Kriegsinvalideist.

Aus diesem Grunde kann seinem Gesuch nach Ansicht des Provinzialausschussesund der
I- Fachkommission nicht stattgegebenwerden und es wird daher beantragt, seine Petition abzulehnen.

Vorsitzender Spiritus: Wir haben die Ausführungen des Herrn Berichterstatters ver¬
nommen, und ich bitte ihm zuzustimmen. (Geschieht.)

Wir kommendann zum
Antrag der I. Fachkommission zu der Petition der Eheleute Heinrich
Meier in Derschen, Bürgermeisterei Daaden, Kreis Altenkirchen, welche
um Bewilligung einer Entschädigung für erlittenen Brandschaden ersuchen.

Derselbe Herr Berichterstatter, dem ich das Wort gebe.
. BerichterstatterAbgeordneterDr. zur Nieden: Heinrich Meier in Derschen ist mit seinem

^csitztumabgebrannt. Die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltist diejenige, bei der er versichertist.
D« Schaden beträgt für Mobilar 3414 Mark und für Gebäude 4082 Mark. Es liegt nun
eine Verpflichtung der Plovinzial-Feueiversicherungsanstalt, den Schaden überhaupt zu ersetzen,
Wcht vor, weil Meier bei den Schadensermittelungen nicht ordnungsmäßig verfahren ist, und
War ist hi^ festgestellt worden durch das Landgericht in Düsseldorf in einer gegen die Anstalt

86
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angestrengtenKlage eines Iessionars des Meier. Das Landgerichthat entschieden, daß eine Ent¬
schädigungsverpflichtung nicht besteht. Durch dieses Urteil ist aber die Verpflichtungder Provinzial-
Feueruersicherungsllnstaltden Hypothekargläubigern gegenüber nicht ausgeräumt, und da kommen
mehrere in Frage, nämlich Schneider und dann die Kirchen'erVolksvankund andere mehr.

Die Provinzial-Feuerversichcrungsanstalthat angesichts der Notlage der Familie versucht,
dem Meier zu helfen, und zwar hat sie vorgeschlagen, daß die erste Schneider'sche Hypothekmit 3500
Mark aus der Brandentschädigung zusammen mit dem Erlös des Verkaufs des Gemeindeanteils
an die Gemeinde — Meier war nämlich im Besitze eines Gemeindeanteils — gedeckt würde.
Dann hat die Provinzinl-Feuerversicherungscmstaltferner vorgeschlagen, daß die Kirchen'er Volksbank
von IwllngsmcchregelnAbstand nehmen möge. Die Kirchen'er Volksbank, welche die zweite Hyvothekar-
gläubigerin ist, war nicht in der Lage davon Abstand zn nehmen, die Zwangsversteigerung zu
beantragen, und daher hat diese Hilfsaktion der Provinz zu keinem Erfolg geführt, und es war
für die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltkeine Möglichkeitgegeben, dem Manne zu helfen.

Angesichts dieser Verhältnisse haben das Kuratorium, der Provinzialausschuß und die
I. Fachkommissionsich auch der Ueberzeugungnicht verschließen können, daß dem Manne nicht zu
helfen ist, und es wird daher vorgeschlagen, die Petition abzulehnen,

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung und schließe sie, da Wortmeldungen
nicht erfolgen. Ich darf feststellen, daß Sie die Vorlage, die die Ablehnung der Petition bezweckt,
angenommenhaben.

Meine Herren! Es ist der Antrag von den Herren AbgeordnetenDr. Neven DuMont
und Freiherrn von Rellesseneingegangen,nunmehr die Verhandlung auf morgen zu vertagen. Ich
frage, ob dieser Antrag Zustimmung findet. (Wird bejaht.) — Die Herren scheinen mit der Ver¬
tagung einverstandenzu sein.

Es ist dann die Tagesordnung und die Stunde des Sitzungsbeginns für morgen
festzustellen.

Die Tagesordnung ergibt sich ja ohne weiteres aus der heutigen insofern, als die Gegen¬
stände, die heute nicht erledigt worden sind, morgen auf die Tagesordnung kommen,also beginnend
mit dem Ständefonds, dann die verschiedenen Beschlüsse der Kommissionen,betreffend Verwendung
des Fonds zur Verminderung des Anleihebedarfs, der Antrag der I. Fachkommissionzum Haupt-
Haushaltsplan, sowie der Antrag von 22 Abgeordneten, betreffendden Gesetzentwurfüber ander¬
weite Ordnung der Verwaltung und des Schutzes der Gemeindewaldungen in der Rheinprovinz,
endlich Wahlprüfungen und Nechnungsfeststellungen.

Es wird sich dann darum handeln, meine Herren, wann Sie wünschen, daß die Sitzung
beginnt. (Rufe: 10 Uhr.) Ich darf annehmen, daß Sie alle einen frühen Beginn wünschen, damit
man bei Zeiten in die Heimat fahren kann. WünschenSie 10 Uhr? (Rufe: ^/»10 Uhr.)

Es wird also ^10 Uhr vorgeschlagen. Ich möchte auch dafür sein, daß wir um
V«10 Uhr beginnen. Dann sind wir sicher, daß mittags die Sitzung beendet ist.

Widerspruch gegen die Ansehung auf '/«10 Uhr erfolgt nicht. Dann darf ich auf diefe
Zeit die Sitzung anberaumen. Ich schließe die Sitzung.

Schluß der Sitzung 2'/, Uhr.
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Siebente Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Dienstag, den 16. März 1909.

Beginn 9 Uhr 45 Minuten.

1. Eingänge.
2. Antrag der I, Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend

Bewilligungenaus dem Dispositionsfonds des Prouinziallandtages (Ständefonds) und zu der
dazu gehörigenPetition des Pfarrers in Muffendorf.

3. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Piouinzialausschusses,betreffend
die Verwendung des Fonds zur Verminderung des Anleihebedarfs,

4. Antrag der I. Fachkommission zu dem Vorbelicht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provin-
zialverwllltung der Rheinprouinz sowie zu den zu demselbengehörenden Haushaltsplänen der
einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten

und
zum Haupt-Haushaltsplan der Prouinzialverwaltung für das Rechnungsjahr vom 1. April
1909 bis 31. März 1910.

5. Antrag von 23 Abgeordneten, betreffend den der Königlichen Staatsregierung vorgelegten
Gesetzentwurfüber anderweite Ordnung der Verwaltung und des Schutzes der Gemeinde»
Waldungenin der Rheinprouinz — Drucksachen. Nr. 51 —.

6. Antrag der Wahlprüfungskommissionzu den stattgehabten Ersatzwahlen in den Wahlkreisen
Cöln-Stadt, Duisburg-Stadt, Düsseldorf-Land, Elbeifeld, Vierzig, MülheiM'Rhein-Land,
Saarbrücken und St. Wendel.

?. Antrag der I. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenenRechnungen.
8. Antrag der II. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenenRechnungen.
9. Antrag der III. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenenRechnungen.

10. Antrag der IV. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenenRechnungen.
VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Sitzung.
Das Protokoll über die letzte Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses offen.
Als Schriftführer für die heutige Sitzung sind tätig die Herren AbgeordnetenLehwald

und Fischer.
Für die Sitzung haben sich entschuldigt:die Herren Freiherr von Scheibler, Freiherr von

Hammerstein,Dr. Krupp von Vohlen-Halbach,Thyssen, Lucas-Solingen und Klüp^el.
Meine Herren! Der Provinziallcmdtag hat in seinen früheren Tagungen stets den Vor¬

sitzenden und die beiden Schriftführer ermächtigt,das Protokoll der Schlußsitzung ihrerseits endgültig
festzustellen. Ich erlaube mir den Vorschlag, daß Sie auch in diesem Jahre die eben erwähnte

26»
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Ermächtigung erteilen wollen, und darf annehmen, wenn dagegen lein Widersprucherfolgt, daß
Sie in diesen! Sinne beschlossen haben. Wir treten dann in die Tagesordnung ein, deren erster
Gegenstand lautet:

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusseö, betreffend Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des
Provinziallandtags (Ständefonds) und zu der dazu gehörigen Petition
des Pfarrers in Muffendorf.

Berichterstatter ist Herr AbgeordneterDr. Neven DuMont, dem ich das Wort gebe.
BerichterstatterAbgeordneterDr. Neven DuMont: Meine Herren! Haben Sie bis jetzt

über die Verwendung von Provinzialfonds beraten, womit das materielle Wohl der Bewohner der
Provinz sicher gestellt werden soll, so haben Sie jetzt noch mit einem Fonds zu tun, der lediglich
idealen Zwecken dient, dem Ständefonds, der dazu bestimmt ist, die Baudenkmäler der Provinz
zu erhalten.

Der Bestand, der aus dem vorigen Jahre in den diesjährigenHaushaltsplan mit herüber¬
genommenwird, beträgt 450 Mark. Dazu sind in den diesjährigen Haupt-Haushaltsplan wieder
120 000 Mark eingestellt und es fließen dem Fonds aus Zinsen an festgelegten Kapitalien 3500 Mark
zu, so daß im ganzen rund 124 000 Mark zur Verfügung stehen.

Es soll nun über dieses Geld nach den Vorschlägendes Konservators und des Prooinzial-
ausschusses, wie folgt, verfügt weiden: Zunächstsollen für den historischen Atlas der Rheinprouinz
wiederum 300 Mark verwendet werden. Der historische Atlas der Rheinprovinz wird von der
Gesellschaftfür rheinische Geschichtskunde herausgegeben und die Provinz hat bis jetzt erhebliche
Beiträge dazu geleistet. In den letzten Jahren hat das Werk einigermaßengestockt, weil nämlich
einer der Hauptmitarbeiter schwer erkrankt gewesen ist. Es steht jedoch zu hoffen, daß jetzt die
Arbeiten in ein schnelleres Tempo kommen und in absehbarer Zeit abgeschlossen werden. Es sollen
dann weiter 25 000 Mark wie alljährlich verwendet werden, um die Denkmälerstatistikder Rhein¬
prouinz fertigzustellen. Und schließlich sind unter den festen Zuwendungen wiederum 20000 Mark
für die Restauration des Domes zu Wetzlar zu zahlen. Die Restauration des Domes zu Wetzlar
hat im ganzen 1 Million erfordert, die aus den verschiedensten Quellen zusammengeflossen ist. Die
Provinz hat dazu in fünfjährigen Raten von 20 000 Mark im ganzen 100000 Mark bewilligt
und wir haben in diesem Jahre die letzte Zuwendung von 20 000 Mark zu diesem Zwecke zu
machen. Es steht zu hoffen, daß sich bei der Schlußabrechnung, die über die Restauration des
Wctzlarer Domes vorgenommenwird, ergebenwird, daß die dazu bewilligten Gelder nicht voll»
ständig notwendig sein weiden. Es ist allerdings auch möglich, daß trotzdeman anderen Stellen,
die man jetzt noch nicht überschauen kann, noch gewisse Ueberschreitungenvorkommen Jedenfalls
hofft man aber, mit dem zur Verfügung stehendenGelde zu reichen. Es ist deshalb die Be¬
stimmung getroffen, daß diese 20 000 Mark nur dann zur Auszahlung kommen, wenn sie er¬
forderlichsind und dies durch die Schlußabrechnungfestgelegt worden ist.

Es werden dann ferner aus dem Ständefonds beansprucht3000 Mark für die Bauleitung
wie alljährlich und eine weitere Zuwendung von 6000 Mark für die Stadtbefestigung von Bacharach.
Sie haben ja im vorigen Jahre eine größere Denkschriftüber die Stadtbefestigung von Bacharach
bekommen, eine der wertvollstenund vollkommensten, die es in der Nheinprovinz noch gibt. Wir
haben dazu bereits im vorigen Jahre 8000 Mark zur Verfügung gestellt und in diesem Jahre
werden weitere 6000 Mark erfordert. Mit den Arbeiten hat aber bis jetzt noch nicht angefangen
werden können, weil die Vorarbeiten, die Untersuchungen und Feststellungen, die zu einer
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systematischen Arbeit notwendig sind, noch nicht vollendet waren. Es sieht aber zu hoffen, daß in
diesem Jahre mit den endgültigen Arbeiten zur Wiederherstellungder Befestigungbegonnen werden
kann. Größere Summen werden natürlich notwendig sein, bis dieses ganze Werk vollendetsein wird-

Sie finden dann in der Drucksache Nr. 11 noch eine große Reihe von Einzelvorlagen,
nach denen einzelnen Gemeinden und einzelnen Kirchengemeinden Unterstützungengegeben werden
sollen, um historische Denkmäler in ihrem jetzigen Bestände zu erhalten. Ich hebe daraus nur
wenigehervor, da es wohl bei der Kürze der Zeit nicht zweckmäßig sein würde, Ihnen alle einzeln
nochmalsvorzutragen.

Zunächst handelt es sich um zwei Ruinen und dabei zuerst um das Schloß in Montjoie.
Das Schloß in Montjoie, eine ziemlich große und sehr schön gelegene Ruine, ist vor einiger Zeit
von der Gemeinde Montjoie für 10 000 Mark erworben, und zu diesen 10 000 Mark hat die
Schatulle Seiner Majestät des Kaisers einen Beitrag von 5000 Mark geleistet. Die Gemeinde hat
dann die laufendeUnterhaltung übernommenund dafür 500 Mark in ihren Haushaltsplan eingestellt.
Die Verwendung dieser 500 Mark kann aber jeweils nur mit Zustimmung unseres Konservators
stattfinden. Der Landtag hat für das Schloß in Montjoie bereits in früheren Jahren 9000 Mark
geleistet, und es hat damit ein Teil der Arbeiten vorgenommenwerden können,die jedenfalls einen
schweren weiteren Verfall des Schlosses hintangehalten haben. Noch notwendig sind im ganzen
17 500 Mark. Man hofft, daß abermals die Königliche Staatsregierung einen wenn auch kleineren
Veitrag leisten wird. Sie werden angegangen, für diesen Zweck 2000 Mark zu bewilligen.

Zu den Ruinen gehört dann die Ruine in Lichtenberg. Sie ist dadurch merkwürdig,daß
es die längste Burg ist, die es von mittelalterlichenBurgen überhaupt gibt. Es gilt dort, vor
allen Dingen den Bergfried und die Pallas zu erhalten und auch den beinahe noch vollständig
vorhandenenWchrgang wieder herzustellen. Der Landkreis hat ganz erhebliche Beiträge geleistet
und Sie werden gebeten,dazu einen Veitrag von 4000 Mark zu geben.

Ich komme dann zu den Stadtbefestigungen. Außer den Stadtbefestigungenvon Bacharach
soll diejenige in Münstereifel wieder hergestelltwerden. Ich glaube über die Stadtbefestigung in
^unsteieifel, das ja den meisten Mitgliedern des hohen Hauses auch persönlich bekannt ist, brauche
'ch hier besondereAusführungen auch nicht zu machen. Es ist dort, wenn die Arbeiten irgendwie
Wert haben sollen, nur eine systematische Arbeit zweckmäßig. Die Mauern haben außerordentlich
große Ausdehnung, und es gibt eine sehr große Zahl, ich glaube 22 Türme darin. Daher be»
Gert sich der Gesamtkostenanschlagauf 35000 Mark. Man hofft aber im Jahre 1909 mit
diesen Arbeiten vollständig fertig zu werden, muß aber dazu noch eine Summe von 12500 Mark
aufbringen. Die Stadt hat 3000 Mark bewilligt. Der Kreis Rheinbach hat ebenfalls 3000
Mark geleistet,und Sie werden gebeten, den Restbetrag von 6500 Mark als Beihilfe zu geben.

Eine weitere Stadtbefestigung, der der Provinzialkonservator seine Aufmerksamkeit schenkt,
'st die wohl ebenso wie Bacharach sehr bekannte Stadtbefestigung von Oberwesel. Sie hat eben¬
falls eine sehr große Ausdehnung, ist aber besonders in den Grundrissen noch vollständig erhalten.
Die einzelnen Mauern aber beginnen brüchigund baufällig zu weiden, und es ist daher dringend
notwendig,daß dort eingegriffen wird. Auch hier handelt es sich um eine sehr große Summe. Der
Gesamtkostenanschlag beläuft sich auf 125000 Mark. Sie werden also die Befestigungvon Obcr-
wesel wohl noch längere Zeit im Haushaltsplan des Ständefonds sehen. Für dieses Jahr werden
Sie um 4000 Mark als erste Beihilfe gebeten.

AIs dritte Stadtbefestigung nenne ich dann noch Hillesheim in der Eifel. Dort ist aller¬
dings in den Kriegen am Ende des 17. Jahrhunderts sehr viel zerstört worden. Es sind aber
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zwei volle Seiten der Stadtbefestigung noch erhalten mit einem sie verbindendenTurm, der der
Hexenturm heißt, und für die weitere Erhaltung dieser Bauten muß gesorgt werden. Sie weiden
dort um eine Beihilfe von 2000 Mark gebeten.

Weiterhin mußte unser Schutz einer großen Zahl von Kirchen in der Rheinprovinz gewährt
werden. In diesem Jahre haben wir an der Restauration von 10 katholischen und 4 evangelischen
Kirchenzu helfen. Ich hebe aber auch davon nur einige ganz wichtige hervor. Das ist zunächst
die Klosterkirche in Clcmsen im Kreise Wittlich. Sie ist einmal als Bauwerk an sich beachtenswert.
Sie besitzt aber einen aus Vrabcmt stammenden großartigen Hochaltar, der die Kirche für die
Kunstgeschichte außerordentlich bemerkenswert macht. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf
70000 Mark, von denen noch etwa 16000 Mark zu decken sind. Auch hier haben die Interessenten
Geld aufgebracht. Sie weiden um eine Beihilfe von 8000 Mark gebeten.

Das gilt dann ferner unter den Kirchen auch von der Kirche in Muffendorf, einer alten
romanischenPfarrkirche, die Ihnen ja ebenfalls bekannt sein wird. Sie ist jetzt direkt in Verfall
geraten, und es ist ziemlich große Eile nötig, um das zu erhalte«, was noch vorhanden ist. Die
Kosten belaufen sich auf etwa 6500 Mark. Herr Josef Mayer, der die KommendeMuffendorf
besitzt, hat dazu 1000 Mark geleistet,Herr Moritz Vöniger 400 Mark, uud Sie werden um eine
Beihilfe von 4500 Mark gebeten.

Meine Herren! Darauf bezieht sich auch die von dem Herrn Präsidenten zuletzt genannte
Petition des Pfarrers, der um die Restauration dieser Kirche bittet. Durch Ihre Bewilligung
würde die Petition in dem Sinne erledigt sein, daß den Wünschen des Herrn Pfarrers entsprochen ist.

Ich nenne dann noch die kleine Kirche in Kirchdaun, die auch zu den Denkmälern gehört,
wenn sie auch keines der hervorragenden ist. Hier wird eine Beihilfe von 1000 Mark vorge¬
schlagen, die deshalb notwendig ist, weil die Gemeinde ganz außerordentlichbelastet ist. Es werden
dort an Zuschlägenauf die Einkommensteuer400 °/o, auf die Grundsteuer 300 °/° und außerdem
noch 104°/« Kirchensteuergezahlt. Man ersieht daraus wohl, daß die Gemeinde nicht in der
Lage ist, aus eigenen Mitteln viel zu leisten.

Nach den Kirchen haben wir uns dann noch zu interessieren für die Restauration des
Rathauses in Rhens. Der Marktplatz in Rhens ist auch historisch merkwürdig, da er eine große
Zahl von schönen Fachwerlbauten besitzt. Das Rathaus bedarf dringend der Wiederherstellung.
Die Gemeinde ist ebenfalls nicht sehr leistungsfähig,und Sie werden um eine Beihilfe von 1300
Mark gebeten.

Ich nenne dann noch das Schmidt'scheHaus in Waldböckelheim. Diejenigen Denkmäler,
von denen ich bis jetzt gesprochen habe, befinden sich im Eigentum der Zivilgemeinde oder der
Kirchengemeinde. Hier aber handelt es sich um ein Denkmal, das in dem Eigentum eines Privat«
mannes ist. Aber auch hier wird die Provinz berechtigtsein, helfend einzugreifen. Das Wohn¬
haus hat einen fehl schönen, interessantenErker, dessen Herstellung etwa 1000 Mark kosten wird.
Der Eigentümer ist ein wenig leistungsfähigerAckerer, der aber sehr große Liebe zu seinem Hause
hat, auch bereit ist, was in seinen Kräften steht zu tun, Hand- und Spanndienste umsonst zu leisten,
Er ist aber nicht in der Lage, die Kosten der vollständigenWiederherstellungzu tragen, um den
Erker vor dem weiteren Verderben zu schützen. Kreis und Gemeinde haben je 100 Mark aufge¬
bracht. Sie weiden noch um eine Beihilfe von 800 Mark gebeten.

Ich komme dann noch zu zwei Punkten, wo es sich um den Erwerb von Denkmälern fül
die Provinz handelt, zunächst um zwei Purtalfiguren in Cornelimünster. Diese Portalfiguren, die
aus ziemlich weichen Steinen bestehen, haben bis vor wenigen Jahrzehnten ihren Standpunkt in
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der Kirche selbst gehabt. Dann sind sie, ohne daß man den Grund kennt, außen an der Kirche
angebrachtworden und haben dort unter der Witterung außerordentlich gelitten. Wie uns der
Herr Konservator mitgeteilt hat, hat die Epidermis des Steines sich in muschelförmigen Splittern
abgelöst,und es ist daher nur möglich, die Figuren vor dem gänzlichen Verfall zu schützen, wenn
sie an einem temperierten Orte untergebrachtweiden. Es besteht nun die Absicht, diese Figuren
nachzubildenund sie in dieser Nachbildung ans ihrem jetzigen Platze aufzustellen und dann die
beiden Figuren an einem anderen Orte unterzubringen. Die Provinzialuerwaltung hatte vor¬
geschlagen, sie in das Museum in Bonn überzuführen. Es besteht aber verschiedentlich die Ansicht,
daß sie besser in einem Museum in Aachen untergebrachtwerden sollten. Die I. Fachkommission
hat deshalb beschlossen, nur soweit zu gehen, daß sie den Provinzialausschuß bittet, die Figuren
zu erwerben und sie dann an einem geeignetenOrte unterzubringen. Die Wahl des Ortes soll
dem Konservatorund dem Provinzialausschuß mit den Beteiligten überlassenbleiben.

Schließlich habe ich dann noch den Michaelalter aus der Bonner Pfarrkirche zu nennen.
Meine Herren, dieser Michaelaltar ist in der Bonner Pfarrkirche bis zum Jahre 1892 gewesen;
dann hat eine sehr gründlicheRestauration der Münsterkirchestattgefunden, und dieser Altar ist
von seinem Platze entfernt, der Kirche in Vohwinkelüberwiesen und dort aufgestelltworden. In
dieser Kirche aber wünscht man jetzt auch einen zu der Kirche besser passenden gotischen Altar
aufzustellen,und der Michaelaltar ist auch dort überflüssig geworden. Die Provinzialuerwaltung
schlägt daher vor, den Michaelaltar zum Preise von 4000 Mark zu erwerben und ihn dann in
dem großen schönen Hofe des neuen Provinzialmuseums in Bonn aufzustellen.

Meine Herren! Wenn Sie zu allen diesen VorschlägenIhre Zustimmung geben, dann
haben Sie von den 124000 Mark, die dem Ständefonds für das laufende Haushaltsjahr zur
Verfügung stehen, 123 800 Mark zu guten Zweckenverwendet.

Ich bitte Sie, nach dem Antrage der I. Fachkommission, diesen Vorschlägendes Provin«
zialkonseivlltorsund der Verwaltung Ihre Zustimmung zu geben.

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung und erteile das Wort dem Herrn
AbgeordnetenMoritz (Cöln).

AbgeordneterMoritz: Meine Herren! In dem Bericht, der dem eben gehaltenen Vor¬
trage zugrunde liegt, vermisse ich die Angabe der Namen der Architekten,die im einzelnenmit
den Ausgaben betraut sind. Es handelt sich ja da vielfach um kleinere Aufgaben, die von den
betreffenden lokalen Baubeamten nebenher erledigt werden. Es sind aber auch größere und
umfangreichereUnternehmungen darin enthalten, und ich halte es für eine Pflicht der Rücksicht¬
nahme auf die Interessen der betreffendenArchitekten, daß deren Namen hier in dem Bericht auch
genannt und damit weiteren Kreisen bekannt werden.

Einen weiteren Wunsch habe ich noch auszusprechen in bezug auf den letzten Teil des
Vortrages des Herrn Referenten bezüglich der Unterbringung des Michaelaltars, der früher dem
Bonner Münster angehörte. Es wird hier vorgeschlagen,ihn anzukaufen. Mit dem Ankauf bin
ich durchaus einverstanden. Ich bitte aber die Provinzialuerwaltung sich bezüglich der Unter¬
bringung nicht festzulegen, den Altar nur proviforisch in dem Mufeum zu Bonn unterzubringen
und dann eine geeignete Gelegenheit abzuwarten, den Altar wiederum in einer Kirche aufzustellen,
und zwar aus folgenden Gründen. Es unterliegt doch gar keinem Zweifel, daß Kunstwerke,
insbesondereAltäre, in den Museen ein etwas trauriges Dasein fristen, daß sie dort nicht zur
vollen Geltung kommen. Gerade ein derart abgeschlossenes Kunstwerk, wie ein Altar, verlangt
auch eine entsprechende Umgebung, die in einem Museum meist nicht geschaffenwerden kann.
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Man darf doch nicht vergessen, daß der Wert der Museen für die Förderung der lebendigenKunst
nicht so groß ist, wie man vielleicht lange Jahre hindurch angenommen hat, daß die Museen,
wie man immer mehr erkennt, doch im wesentlichennur StudienMten für das gelehrte Kunst-
studium, aber nicht in gleichem Maße Stätten reinen Kunstgenussesund geeignete Hilfsmittel zur
Förderung lebendiger Kunst im Volke sind. Dafür ist die andre Seite der Kunstpflege, wie sie
seitens der Provinzialverwaltung, insbesondereunsers Piovinzialkonservators betrieben wird, die
Unterhaltung und Wiederherstellung alter Kunstwerke an ihrem alten Platz, ein viel wichtigeres
Mittel. Wenn wir dabei in Betracht ziehen, daß gerade irgcnd ein kleines Kunstwerk in einer
kleinen Kirche unmittelbar zum Volke spricht, daß aus dem Bauernstande und aus dem Klein¬
bürgerstande sich im wcsentlichen unsere Künstler rekrutieren, so empfehle ich dringend doch mög¬
lichst wenig in den Museen zu vereinigen, was irgendwo noch an anderer Stelle gut untergebracht
weiden kann, und aus diesem Grunde möchte ich den Herrn Konservator dringend darum bitten,
in diesem Falle und in ähnlichen Fällen doch in Erwägung zu ziehen, möglichst die Kunstwerke
an geeignetenStellen der Provinz zu verteilen und nicht zu viel in den Museen zu vereinigen.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr Provinzialtonservator Professor
Dr. Clemen.

Provinzialtonservator Professor Dr. Clemen: Meine Herren! Ich möchte in aller Kürze
auf die beiden Anfragen und wertvollen Anregungen des Herrn Abgeordnetenantworten.

Was den ersten Punkt betrifft, so haben wir seit nunmehr 13 Jahren alljährlich über
die sämtlichen von uns und von der Provinzialkommissionausgeführten Wiederherstellungs- und
Instandsetzungsarbeiten in den reich illustrierten Jahresberichten der Provinzialkommissionöffent¬
lich Rechenschaft abgelegt. Der diesjährige oder der in diesem Jahre fällige Jahresbericht wild
erst in diesem Sommer ausgegebenwerden, da er nach einem Beschlusse des Provinzialausschusses
in erweiterter Form dem Tag für Denkmalpflege, der in diesem Jahre in Trier zusammentritt,
als eine Festgabe der Provinzialverwaltung überreichtwerden soll.

In diesen Jahresberichten finden Sie die Namen der Architekten überall verzeichnet,
sowohl die der Oberleiter als der örtlichen Leiter, und selbst der Unternehmer und Handwerker,
und wo dies notwendig und begründet erschien,mit allen erdenklichen lobenden und ruhmenden
Prädikaten versehen. (Heiterkeit.) Ich glaube, wir haben damit dieser Forderung, die Namen der
Architekten hervorzuheben,reichlich entsprochen.

Wir würden natürlich sehr gern auch der eben gehörten Anregung nachkommenund
künftighin dort, wo es sich besonders empfiehlt, auch schon in den Anträgen die Namen der
Architekten mit verzeichnen. Ich darf hierzu bemerken, daß diese Namen ja auch auf den Projekten
und Aufnahmen angegeben sind, die während der ganzen Tagung des Landtages im Foyer des
Stllndehciusesausgestellt sind.

Was die Leitung der Arbeiten selbst betrifft, so ist diese ja nicht von der Provinz in
erster Linie abhängig. Für alle die größeren und verantwortungsvollstenInstandsetzungsarbeiten
in der Provinz ist durch die beteiligten Ministerien eine eigene technische und künstlerische Bau«
Icitung bestellt, so für die Instandsetzung der Dome in Aachen, in Wetzlar, in Altenberg. Und
dann wird für die großen Instandsetzung«-nnd Sicherungsarbeiten, bei denen die staatliche Denk¬
malpflege von Aufsichtswegen beteiligt ist, die Bauleitung durch den Herrn Regierungs-Präsidenten
sormell festgesetzt, und es teilen sich in die obere Aufsicht der hochbautechnischeDezernent der
Königlichen Regierung und der Provinzialkonselvatol; es nehmen daran weiter sehr wesentlich die
Heilen Kleisbaubeamten Teil. Ich baif hier dankbar und rühmend hervorheben, daß die staat»
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lichen Vaubeamten von Jahr zu Jahr mehr sich an der verständnisvollenund aufopfernden Mit¬
arbeit auf diesem Gebiete beteiligen.

Der weitaus größere Teil der Vewilligungsanträge, die Ihnen vorgelegt werden, betrifft
aber Bauausführungen, die von Seiten der Gemeinden längst vorbereitet, mitunter schon ange¬
fangen sind, für die gewöhnlich Verträge, bindende Verträge mit den Architekten fchon vorliegen.
— Obwohl wir Wert darauf legen müssen, die Projekte immer im einzelnen zu begutachten,
obwohl wir die Bedingung stellen, daß dann unsere Einschränkungenpeinlich aufrecht erhalten
werden — liegt es nicht in unferer Hand, hier in allen Fällen an Stelle des von den Gemeinden
vorgeschlagenenArchitekten einen neuen einzusetzen, der uns nun als der geeignetere erscheinen
würde, eine speziell für eine solche Aufgabe ausgebildete Kraft, Und um diesem Mißverhältnisse
zu begegnen, ist durch die Provinzialoerwaltung seit einer Reihe von Jahren eine eigene Bau¬
leitung bestellt worden, die nun subsidiär eintritt.

Nicht nur sind die Architekten,die in unserem Bureau tätig sind, mit dieser Bauleitung
befaßt, sondern Sie finden im Haushaltsplan seit zwei Jahren einen eigenen Posten für einen
Bauleiter, der nun die Provinz bereist und die größeren und kleinerenArbeiten von Fall zu Fall
zu unserer Unterstützung— neben dem Provinzialkonservatorund seinem Vertreter — noch beauf»
sichtigt. Das ist natürlich nicht in allen Fällen besonders in den Berichten vermerkt. Sie dürfen
aber voraussetzen, daß sowohl die Bauleitung durch die hochbautechnischenDezernentender Regierung
wie die Aufsicht durch den Provinzialkonservator und durch die ihm unterstellten Architekten in
ledem Falle neben der besonderenBauleitung der einzelnenbeauftragten Architekten eintritt.

Zu dem zweiten Punkte möchte ich das Folgende bemerken: Selbstverständlich steht die
Denkmalpflege — das darf ich als ihr staatlicherund provinzialerVertreter hier wohl aussprechen —
auf dem Standpunkt, daß es ihre erste und wichtigste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, daß die beweg¬
lichen Denkmäler an Ort und Stelle erhalten werden, daß sie dort gesichert werden und daß sie
bort wieder zu Ehren gebrachtwerben.

Von diesem Gesichtspunkteausgehend, ist in der Provinzialkommissionfür die Denkmal¬
pflege jüngst auch lebhafte Klage geführt worden über die systematische Ausplünderung, zumal des
Niederrheins, durch auswärtige Kunsthändler, die zum Teil unter falschem Namen und unter
betrügerischen Angaben den Nicderrheindurchziehen und zumal aus kirchlichemBesitz die beweglichen
Denkmäler entführen. Die Provinzialkommissionhat die Hilfe des Herrn Ober-Präsidenten an¬
gerufen und die Hilfe der hohen geistlichen Behörden, um ein Fortführen diefes Mißstandes tunlichst
unmöglich zu machen. Nur wenn ein bewegliches Denkmal an Ort und Stelle in seiner Sicherheit
und in seinem Bestände gefährdet ist, oder wenn sich für ein folchesDenkmal an Ort und Stelle
kein würdiger und geeigneterPlatz findet, und endlich in Ausnahmefällen, wenn irgend ein ganz
hervorragendesDenkmal unbeachtet,versteckt, dem öffentlichen Studium und der Betrachtung ent-
logen ist und wenn ein öffentliches Interesse und ein hervorragendes wissenschaftlichesIntercsfe
daran besteht, das Denkmal durch Verbringung an einen andern Ort der allgemeinenBetrachtung
zugänglich zu machen, darf von diesem ausgesprochenenGrundsatze abgewichen werden.

Aber für solche gefährdete an Ort und Stelle nicht genügend untergebrachteDenkmäler
oder für allzu bewegliche,schon dem ursprünglichenStandort entfremdetevagabundierendeKunst¬
werke ein Unterkommenzu schaffen und damit die Rettung, die dauernde Rettung dieser Denkmäler
M verbürgen, dazu sind in erster Linie unsere Provinzialmuseenda. Das ist der Grundsatz ge»
Wesen, der bei der Einsetzung der Provinzialmuseendurch Staat und Provinz ausgesprochenworden
'st, und das ist der Grundsatz, auf den sich auch die Provinzialoerwaltung bei den erneuten reich.

2?
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lichen Bewilligungen zur Erweiterung der Provinzialmuseen gestellt hat, für die dem Provinzial¬
landtag die kunsthistorische Welt und die Altertumswissenschaftdauernd zu Dank verpflichtetsind-

Wenn wir den Grundsatz aufstellenwollten, wir dürften überhaupt nicht Denkmäler aus
kirchlichem Besitz, oder solche, die früher einmal in kirchlichem Besitze gewesenwaren, in unsere
Museen nehmen, dann könnten wir unsere mittelalterlichenAbteilungen überhaupt zumachen, denn
Neunzehntel aller mittelalterlichen Denkmäler, die wir in unseren Museen haben, sind eben
ursprünglichkirchlicher Besitz. Und das gilt hier gleichmäßigfür alle Mufeen der Provinz, zumal
auch für die großen und reichen städtischen Museen. Wenn wir den von dem Herrn Vorredner
ausgesprochenen Gesichtspunkt ganz streng aufrecht erhalten wollten, dann müßte beispielsweise die
Stadt Cöln die wertvollen Abteilungen ihrer Alt Cölner Bilder heute wieder aufteilen und in
kirchlichen Besitz zurückführen;sie dürfte kein neues Bild diesen Abteilungen zuführen, denn diese
Säle sind fast ausschließlich mit ursprünglichkirchlichem Besitz angefüllt.

Im vorliegenden Falle, bei diesem Altar in Bonn, handelt es sich um einen großen in
verschiedenfarbigem Marmor ausgeführten Barockaltar vom Jahre 1700, der vor jetzt 16 Jahren
bei einer allzu radikalen Reform, etwas unverständlichenpuristischen Grundsätzenfolgend, zu denen
man sich heute wohl schwerlich mehr bekennen würde, aus dem Münster beseitigt worden ist. Er
ist damals zusammenmit einem anderen Altar, dem Iofefsaltar, der armen katholischen Gemeinde
Vohwinkel zum Geschenkgemacht worden. Die Gemeinde Vohwinlel hat sich unterdessen, da sie
in bessere Verhältnissegekommen ist, ein schönes gotisches Kirchengebäudeaufführen können, und in
diefer neuen Votiukirche war für den Altar kein geeigneterPlatz mehr.

In diesem Momente ist die Kirchengemeinde Vohwinkel an uns, an das Provinzialmuseum
mit dem Ansinnen herangetreten, den Altar zu kaufen. Wir haben zuerst die Erwägung angestellt,
ob es nicht möglich wäre, den Altar wieder an die alte Stelle zurückzubringen, für die er bestimmt
war, nämlich in das Münster zu Bonn.

Dort ist aber jetzt dieser Platz, an dem der Altar früher stand, durch ein neues Wand»
gemiildein Anspruch genommen, das eine Restauration jenes dort ursprünglich vorhandenen alten
Wandgemäldes darstellt, uud es ist infolgedessen lein Platz mehr für den Altar.

Der nächste Platz, der nun in Betracht kam, war das Bonner Provinzialmuseum, das
zudem nur durch einige Straßen von dem Münster getrennt ist, dem eben durch die Gemeinde
der Altar direkt zum Kauf angeboten war. Wir sind seit sechs Monaten von der Gemeinde
gedrängt worden, den Kauf zu tätigen. Der jetzt von Vohwinkelverfetzte Herr Geistliche hat eine
ganze Reihe Briefe an die Direktion des Prouinzialmufeums gelangen lassen, und erst diesem
Drängen nachgebendhaben wir diesen Antrag hier eingebracht. Die Angelegenheitist auch in der
Prouinzillltommission auf das reiflichste geprüft worden, auch unter Berücksichtigungder Gesichts¬
punkte, die der Herr Abgeordnetehier vorgebracht hat, übrigens auch unter Teilnahme des geistlichen
und kirchlichen Vertreters der Provinzialkommissionaus der Erzdiözese Cöln.

Ich glaube, meine Herren, Sie können in diesem Einzelfalle der Provinzialkommissiondas
Zutrauen schenken, daß sie auch diese weiteren Gesichtspunkte weise erwogen hat, und ich möchte
bitten, daß Sie es bei dem Antrage bewendenlassen, der Ihnen durch die Provinzialkommission
und die Fachkommissionvorgelegt worden ist. Im übrigen bedarf es zu dem Erwerb natürlich
noch der Zustimmung der kirchlichen und der staatlichenOrgane — und hierüber schweben zurzeit
noch die Verhandlungen.

Wir weiden im übrigen die schätzenswerten Anregungen des Herrn Abgeordneten überall
dort, wo sich ein geeigneterFall findet, sehr wohl zu würdigen wissen und werden ihnen nach¬
zugehen suchen. (Beifall.)



49. RheinischerProvinziallandtag, 7. Sitzung am 16. März 1909. 211

VorsitzenderSpiritus: Das Wort wird nicht weiter gewünscht.— Ich schließe die
Verhandlung und frage den Herrn Berichterstatter, ob er das Wort wünscht. Der Herr Bericht¬
erstatter hat das Wort.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Neven DuMont: Meine Herren! Mit Bezug auf
den letzten Punkt, den Erwerb dieses Michaelaltars, muß meines Erachtcns doch auch noch ein
gewisser Vorbehalt gemacht werden. Wie ich gehört habe, ist der Vertrag über den Erwerb des
Altars noch nicht endgültig abgeschlossen.Es ist also möglich, daß dort noch Störungen eintreten.
Wenn wir nun alles würdigen, was der Herr Konservator soeben ausgeführt hat, so müssen wir
doch daran denken, daß die 4000 Mark tatsächlich für den Erwerb dieses Altars bewilligt werden
sollen. Es ist also wohl unmöglich, daß der Anregung des Herrn AbgeordnetenMoritz in dem
Sinne Folge gegebenwird, daß der Altar für 4000 Mark aus Provinzialmitteln erworben wird
und später in irgend einer Kirche Aufstellung findet. Wird der Altar für 4000 Mark gekauft,
so muß er auch dem Provinzialmuseum einverleibt werden. Zerschlägt sich dieser Vertrag und
wird der Altar zwar nicht in Vuhwinkelbelassen, aber vielleicht in irgend einer Kirche aufgestellt,
so ist es ja möglich, daß der hohe Landtag später einen geringen Beitrag für diefe Versetzung
und Neuaufstellung bewilligt. Aber 4000 Mark zum Ankauf zu bewilligen und dann den Altar
m irgend einer Kirche aufzustellen,ist meines Erachtens ausgeschlossen, (Sehr richtig!) und ich möchte
bitten, daß die Genehmigung dieser ganzen Vorlage in diesem Sinne stattfindet.

VorsitzenderSpiritus: Wir kommen zur Abstimmung. Abänderungsanträge, außer dem
Antrag der Fachkommission,sind nicht gestellt. Ich darf annehmen, daß Sie die Vorlage mit
dieser Abänderung der Fachkommissionannehmen und dadurch die Petition des Pfarrers in
Muffendorf für erledigt erklären.

Wir kommen zu Nr. 3:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Verwendung des Fonds zur Verminderung des
Anleihebedarfs.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Voigt, dem ich das Wort erteile.
BerichterstatterAbgeordneter Voigt: Auf wiederholte Anregung aus dem hohen Hause

hat der Provinzialausschuß in der Tagung des vorigen Jahres einen Antrag eingebracht, außer
den durch den Haupt-Haushaltsplan festgestellten Provinzialabgaben von 12'/u Prozent 1'/- Prozent
des Steuersolls für Hochbauzwecke zu erheben, das Aufkommen hieraus für den Bau der Pflege»
anstatt bei Eleve zu verwenden und darüber getrennte Rechnung zu führen.

Begründet wurde dieser Antrag insbesonderedamit, daß die Provinzialuerwaltung für
«inen Zugang von jährlich etwa 260 GeisteskrankenPlätze zu schaffen habe, was ein Bedürfnis
an Baukosten von mindestens 1300 000 Mark zu Folge habe. Dieser Betrag entsprach damals
einer Erhöhung des umlagefähigen Steuerfolls von 1,65"/«.

Der 48. Provinziallandtag beschloßin allgemeinerAnerkennungdes in dieser Finanz-
Maßregel liegenden richtigen Prinzips, aber unter Abweichungvon dem Antrage des Prouinzial-
ausschussts, in den Haushaltsplan für 1909 einen Betrag bis zur Höhe von 1°/» zur Vermin¬
derung des Anleihebedarfsfür regelmäßig wiederkehrende Hochbauteneinzustellen.

In Ausführung dieses Beschlusseshat der Herr Landeshauptmann unter Zustimmung des
Provinzialcmsschuffesin den vorliegenden Haushaltsplan den damals als Höchstsumme bezeich¬
neten Betrag von 1°/« des Steuersolls mit 845 000 Mark in einen besonderenPosten unter
Titel II Nr. 5 eingestellt,dem der AusgabepostenTitel V Nr. 5 entspricht.

27*
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In der I. Fachkommission hat eine eingehende Erörterung der Angelegenheitstattgefunden.
Dabei kamen zweierlei Einwendungen gegen den Gtatsanfatz zur Sprache.

Gegen das Prinzip der Ansammlung eines weiteren Fonds wurde von einem Abgeord¬
neten angeführt, daß der Bestand derartiger weiterer Fonds geeignet sei, uferlose Pläne — so
sagte der Abgeordnete wörtlich — wie die Beteiligung der Provinz an industriellenUnternehmungen,
insbesonderean Kreiselektrizitätswerkenzu begünstigen. Dagegen konnte der Herr Landeshauptmann
anführen, daß weder er selbst noch der Provinzialausschuß zu dem in dieser Tagung zu behan¬
delnden Antrage einiger Kreise Stellung genommenhabe, und daß daher zurzeit keine Veranlassung
zu der Annahme vorliege, daß die Verwaltung oder der Provinzialausschuß bei der weiteren
Bearbeitung der Sache nicht die gesetzlichenBestimmungen beachten und die finanziellenInteressen
der Provinz nicht ausreichendwahrnehmen werde. Zu dem sei der Fonds zur Verminderung des
Anleihebedarfs einem ganz bestimmten Zwecke gewidmet und deswegen jeder anderen, diesem
Zwecke fremden Bestimmung dauernd entzogen.

Mehr als dieser Einwand, der in der Kommission keine weitere Unterstützungfand, fiel
der allseitig anerkannte Grund ins Gewicht, daß eine Erhöhung der Provinzialsteuern um 1 °/°
grade in diesem Jahre eine für die Gemeinden außerordentlichdrückende Maßregel sei, in einem
Jahre, in dem infolge des Nachlassensder wirtschaftlichen Konjunktur und des damit verbundenen
Sinkens des Ginkommens- und Gewerbesteuersolls, in dem ferner infolge der ungewöhnlichen
Belastung der Gemeinden durch die Erhöhung der Lehrer- und BeamtengelMer überhaupt die
Balanzierung des Haushaltsplans nur unter großer Erhöhung der Steuersätze möglich sei.

Diesel Einwand hatte zur Folge, daß die Einsetzung eines vollen Prozents in den
Haushaltsplan einstimmigeAblehnung erfuhr.

Indessen war die Kommissiondahin einig, daß sie das einmal aufgestelltePrinzip der
Verminderung des Anleihebedarfs durch Hinzunahme laufender Mittel zu den Baukosten nicht
wieder fallen lassen dürfe. Erörtert wurde nur die Frage, ob der Fonds nicht aus Ueberschüssen
der Landesbank dotiert werden könne, und ob man für den Fall der Verneinung dieser Frage
nicht die Ausführung des Beschlusses des Provinziallandtages unter ausdrücklicher Aufrechterhaltung
des Prinzips über die Zeiten des wirtschaftlichenNiederganges vertagen müsse.

Auf die erste Frage äußerte der Herr Landeshauptmann, daß von den rund 1200 000
Mark betragenden Ueberfchüssen der Landesbank schon jetzt der hohe Betrag von 645 000 Mark
der Zentraluerwaltung zufließe, und daß es kaum angängig sei, diesen Betrag noch zu erhöhen,
da bei der Bedeutung des Geldinstitutes auf ausreichendeDotierung des Referue- und Agiofonds
das größte Gewicht gelegt werden müsse.

Auch der Vorschlag, den Beginn der Ansammlung des Fonds auf einige Jahre zu ver-
fchieben, fand keine Mehrheit, und zwar aus einem Gefühl des Mißtrauens heraus, — dem auch
der Herr Landeshauptmann in seiner Etatsrede bereits Ausdruck gegeben hatte — daß ein Aufschub
in diesem Falle einer Aufhebung des prinzipiellen Beschlusses gleich kommen käme.

Die Mehrheit der Kommissionverlangte daher die Einsetzungeines wirklichen Postens in
den vorliegendenHaushaltsplan, gewissermaßenals grundbuchliche Eintragung und Anerkennungs¬
gebühr zur Aufrechterhaltungdes Beschlusses dieses hohen Hauses.

Andererseits wurde der Wunsch nach Schonung der die Steuer aufbringenden Gemeinden
grade in diesem ungünstigen Jahre für berechtigtgehalten, und man einigte sich unter ausdrück¬
licher Zustimmung des Herrn Landeshauptmanns dahin, nur ^ °/° in den Haushaltsplan
einzustellen.
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Ein Betrag von 472 500 Mark wurde als Grundlage des zu bildenden Fonds auch
deswegenals genügend angesehen, weil der Haushaltsplan, wenn er auch nicht große Reserven
enthält, doch mit großer wohlberechtigterVorsicht aufgestellt ist. Die aus diesem Grunde zu
erwartenden Mehriiberschüsse — für die im kommenden Jahre hoffentlich nicht wieder so dringenden
Verwendungszwecke wie im laufenden Jahre zu erwarten sein werden — würden dem Provinzial¬
landtag zur Verfügung stehen, um erforderlichenfallsohne weitere, immer bitter empfundene
Steuerhöhung den Fonds zur Verminderung des Anleihebedarfsweiter aufzufüllen.

Bezüglich der vorgeschlagenen Verwendung des Fonds zur teilweisenDeckung der Bau¬
kosten, der Provinzial-Heil» und Pflegenanstalt in Bedburg bei Cleve hatte die KommissionAus¬
stellungen nicht zu machen. Diese Verwendung wurde vielmehr als die finanzwirtschaftlich vor¬
teilhaftesteanerkannt.

Meine Herren! Das in der Kommission schließlich einstimmig zustande gekommene
Kompromiß empfehle ich Ihnen zur geneigten Annahme, obwohl es beiden Teilen Opfer auferlegt:
Den steuerzahleudenGemeinden die Erhöhung der Prouinzialabgaben und dem hohen Hause den
Verlust der Hälfte der Lorbeeren, die ihm schon vorschußweise gewundenworden sind.

Namens der I. Fachkommission habe ich die Ehre, dem Provinziallandtag folgenden Be¬
schluß vorzuschlagen:

1. „in den Haushaltsplan für 1909 behufs Ansammlung eines Fonds zur Verminderung
des Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrende Hochbauten den Betrag von V' °/«
an Provinzialabgaben einzustellen,

2. den vorhandenen Baufonds von rund 604000 Mark sowie die zur Verminderung des
Anleihebedarfs im Rechnungsjahr 1909 und den folgenden Jahren in den Haupt-
Haushaltsplan eingesetztenBeträge zur teilweisen Deckung der Baukostender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstlllt Bedburg bei Cleve zu verwenden sind."

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung. — Eine Wortmeldung erfolgt nicht.
Ich schließe die Verhandlung und stelle fest, daß Sie den Vorschlag der I. Fachkommisstonein¬
stimmig angenommen haben.

Wir kommen zum vierten Gegenständeder Tagesordnung:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Vorbericht zu dem Haupt-Haushalts¬
plan der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz sowie zu den zu dem¬
selben gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige
und Anstalten

und
zum Haupt'HaushaltsplllN der Provinzialverwaltung für das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1909 bis 31. März 1910.

An Stelle des Herrn AbgeordnetenOehler wird der Herr AbgeordneteVoigt berichten.
Berichterstatter Abeordneter Voigt: Zu dem Vorbericht des Herrn Landeshauptmanns

hat die KommissionBemerkungennicht zu machen.
Bezüglich des Haushaltsplans ist zu erwähnen, daß er mit einer Mehrausgabe von

1609500 Mark gegen das Vorjahr abschließt. Wenn das in den Haushaltsplan eingesetzte Pro¬
zent zur Verminderung des Anleihebedarfsmit einer Summe von 845000 Mark davon abgezogen
wird, so ergibt sich ein reines Mehr gegen den Haushalt des vorigen Jahres von 764500 Mark.

Dieser ziemlich erhebliche Betrag hat im Haushaltsplan Deckunggefunden,ohne daß eine
Sieuererhöhung, abgesehen von dem '/, Prozent zur Verminderung des Anleihebedarfs eintreten
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mußte. Das ist ein erfreuliches Zeichen für die Finanzen der Provinz im letzten Jahre. Als so
günstig, wie in diesem Jahre, werden die Aussichtenfür das nächste Jahr nicht zu beurteilen sein.
Allerdings tritt voraussichtlich infolge der Revision der Gebäudesteuereine Erhöhung des Prouinzial-
umlagesolls ein. Dagegen werden die anderen dem Umlagesollzugrunde liegendenSteuern, insbe¬
sondere die Einkommensteuer,voraussichtlichim nächsten Jahre einen derartigen Rückgang erfahren,
daß an eine Erhöhung des Steucreinkommensim ganzen nicht zu denken ist, vielmehr direkt vielleicht
mit einem Stillstand wenn nicht gar mit einem Rückgang zu rechnenist. Es ist deshalb von der
Kommissionempfohlenworden, — was ja für die Verwaltung selbstverständlich ist — die Wirt¬
schaft mit Rücksichtauf diese künftigen ungünstigen Steuerverhältnisse sparsam zu gestalten und
auch bei der Aufstellungdes nächsten Haushaltsplans die Sparsamkeit nicht außer Acht zu lassen.

Namens der Kommissionhabe ich die Ehre, Ihnen folgenden Antrag zu unterbreiten:
„Der Provinziallandtag wolle

1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den dazu gehörigen Haushaltsplänen der einzelnen Ver-
waltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr 1909 feststellen;

2. den Steuerbedarf für das Rechnungsjahr 1909 — außer dem gemäß Beschlusses des
48. RheinischenProvinziallandtages vom 14. März 1908 zu erhebenden ^/« "/» zur Ver¬
minderung des Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrende Hochbauten — auf 12 V» "/<>
des gemäß § 25 des Kreis- und Provinzialabgabengesetzcsvom 23. April 1906 als Maßstab
der Verteilung der Provinzialsteuern dienenden Steuersolls feststellen;

3. beschließen, daß nach dem festgestellten Haupt-Haushaltsplan und nach den zu ihm gehörenden
Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten auch nach dem 1. Januar
1910 bezw. nach dem 1. April 1910 die Verwaltung solange weitergeführt und die zu 2
genehmigteProvinzialsteuer nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Verteilungsmaßstab so lange
weiter erhoben werde, bis der Provinziallandtag neue Haushaltspläne genehmigt haben wird;

4. auch genehmigen,daß der sich bei den Kosten der Fürsorgeerziehungim Rechnungsjahre1908
ergebende, der Provinz zur Last fallende Mehrbetrag aus den Mehreinnahmen der Provin¬
zialsteuer bestritten werde, falls sich dafür aus der laufenden Verwaltung des Rechnungs¬
jahres 1908 keine Deckung finden sollte;

5. endlich genehmigen,daß aus den zur Verfügung des Provinziallandtages stehendenBeträgen,
soweit dieser nicht anders darüber verfügt hat, zunächst der Betriebsfonds auf der Höhe von
500000 Mark erhalten und der Rest je zur Hälfte an die durch Beschluß des Provinzial¬
landtages geschaffenen Fonds, den Baufonds und den Ausgleichfonds,abgeführt wird.

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung und erteile zunächstdas Wort dem
Herrn Abgeordnetenvon Nunkel.

Abgeordneter von Runkel: Meine Herren! Es steht hier der Bericht über einzelne
Zweige der Provinzialverwaltung zur Besprechung, Ich möchte einen Fall zur Sprache bringen,
der die Provinzialstraße betrifft, der von großer Wichtigkeit ist und deshalb wohl das allgemeine
Interesse in Anspruchnehmen darf. Der Fall ist folgender:

In der Stadt Linz befindet sich eine nach dem Westerwald durchgehende Provinzialstraße,
und im Zuge dieser Straße, ungefähr mitten in der Stadt, existiert eine alte Brücke, die fo schmal"
ist, daß der Verkehr bis jetzt sehr stark darunter gelitten hat.

Die Stadt Linz hat sich nun seit Jahren bemüht, daß von der Provinzialverwaltung diese
Brücke erbreitert wird. Diese Bemühungen hatten unter anderem der Erfolg, daß an Ort und
Stelle ganz kürzlich im Februar eine Verhandlung stattfand, bei welcherKommissare des Herrn
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Landeshauptmanns und des zuständigen Herrn Regierungs-Präsidenten anwesend waren. In dieser
Verhandlung wurde dieses und jenes besprochen— ich schalte die Pflasterungsfrage aus, Herr
Landeshauptmann — und nachher gingen die Herren in ein Hütel, um da den angeblich gefaßten
Stadtverordnetenbeschlußniederzuschreiben.Der Beschluß ist in der bekannten offiziellen Form
niedergeschrieben worden: In der beschlußfähigen Anzahl usw. In Wirklichkeitwaren aber die
meisten Stadtverordneten fortgegangen und es waren bloß der Bürgermeister und zwei Stadt¬
verordnete dageblieben, die diesen Beschluß, daß die Stadt einen Beitrag zahlen sollte, unter¬
schrieben haben.

Nachher kommt ein Schreiben des zuständigenLandesbauinspektorsan die Stadt mit dem
Vertragsformular, das die Stadt unterschreibensollte. Die Stadt weigert sich dessen. So liegt
dieser Fall.

Nun erkennt der Provinzialausschußdie Notwendigkeitder Grbreiterung dieser Brücke selbst
an und schließlich hat der Herr Landeshauptmann gesagt: Wir wollen die Brücke erbreitern, das
kostet ungefähr 12 000 Mark; Ihr, die Stadt Linz, müßt aber ein Drittel dazu beitragen. Die
Stadt Linz sagte dazu nein.

Das ist kurz die faktische Lage der Sache.
Was nun die Rechtsfrageanlangt, so habe ich schon vor einigen Tagen, als ich die Sache bei

Veralung der Spezialhaushaltspläne hier vorbringenwollte, dem Herrn Landeshauptmann das gesagt,
damit der Herr Landeshauptmann nicht unvorbereitet dieser Sache gegenüberstehen solle. Der Herr
Landeshauptmann sagte mir aber, ich wäre im Irrtum; rechtlich käme es auf alte kurkölnischeVer¬
ordnungen an. Die Stadt Linz gehörte früher zu Kurköln. Ich habe mich nun nach diesem
Gesetz umgesehen,das mir bis dato ganz unbekannt war, und habe nun hier gefunden, daß aller«
"ings eine solche Verordnung aus dem Jahre siebenzehnhundertund einige fünfzig oder einige
sechszigbesteht. (Landeshauptmann Dr. von Renvers: 1594! — Heiterkeit.) Das Gesetz besagt,
Wie das in der Zeit von Kurtrier, Kurköln wahrscheinlich allgemein in unserem Vaterlande war:
Wenn Wege gebaut werden müßten, sollten das die Leute tun.

Rechtlich kommt wohl hier nur das für unsere Provinz erlassene Reglement von 1890
und das vorhergehendeaus den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit Bezug auf die
Verwaltung, den Umbau, die Reparatur von Provinzialstraßen in Frage, darin ist ausdrücklich
gesagt, daß es Pflicht der Provinz sei, derartige Neubauten oder Umbauten, wo es notwendig
Wäre, auszuführen.

Es kommt ferner hinzu, meine Herren, daß das Oberverwaltungsgericht in einer Ent¬
scheidung, welche im Verwaltungsblatt abgedruckt ist, in einem Falle aus Pofen die dortige Provinz
sür verpflichteterklärt hat, auf ihre alleinigen Kosten den Umbau vorzunehmen. Der Fall, um den
^ sich in dieser Entscheidunghandelte, meine Herren, lag in jeder Weise akkurat so, wie der Fall
" Linz. Es handelte sich auch um die Reparatur einer alten Brücke im Zuge einer Provinzial-
straße. Die Provinz sagte nein, der zuständigeRegierungs-Priisident verfügte Exekutiongegen die
Stadt Posen. Die Provinz Posen klagte gegen diese Verfügung beim Oberverwaltungsgericht.
Das Oberverwaltungsgerichtwies die Klage ab und sagte ausdrücklich:das ist eine Brücke, die
zum Straßenzuge gehört, das muß die Provinz allein machen, wenn nicht etwa besondereRechts¬
titel vorliegen.

Meine Herren! Bei uns liegen leine besonderen Rechtstitel vor, ein privatrechtlicher Titel
Miert nicht, und von einem Vertrage ist keine Rede. Das geht ja daraus hervor, daß erst die
Offerte vom Landeöbauinspektorgemacht worden ist, deren Akzept aber verweigert wurde. Ein
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Spezilllgesetz dürfte auch nicht vorliegen, weil es wohl auf diese Verordnung aus dem 16. Jahr¬
hundert weniger ankommt als vielmehr auf die Vorschriftendes Reglements.

Ich habe mir erlaubt, die Sache — wie ich vorhin erklärt habe — im ausdrücklichen
Auftrage der Stadtverordneten zu Linz hier zur Sprache zu bringen, und ich möchte nun den
Herrn Landeshauptmann respektiveden ProvinMausschuß bitten, da doch hier anscheinend ein
Irrtum vorliegt, die Sache noch einmal genau zu prüfen und dann, wenn Sie meinen Ausfüh¬
rungen recht geben sollten, danach zu verfahren.

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann Dr. von Renvers: Meine Herren! Gestatten Sie mir, daß ich die

Sache zunächst einmal so klar lege, wie sie aktenmäßigsich abgewickelt hat. In der Stadt Linz
besteht in der Nähe des evangelischen Hospitals eine allerdings schmale Brücke, sie hat meines
Wissens 3 m Fahrbahn, und rechts und links, ich glaube, 50 om Trottoir. Die Brücke ist ja —
das muß ich ohne weiteres zugeben — kein großes Bauwerk, sondern eine mäßige alte, aus
früheren Jahrhunderten stammende Passage. Diese Brücke hat der Stadtverwaltung in Linz schon
seit Jahren keine Freude gemacht, und diese wünschtnun, die Brücke beseitigt zu sehen. Damit
verbinden sich aber zwei andere Projekte. Die Stadtverwaltung will die erweiterte Brücke rechts
und links mit ordentlichenTrottoirs versehen, die in den Ort hineinführen. Weiter will die
Stadt dann die Provinzialstraße, in deren Zuge die Brücke liegt, gepflastert haben. Es hat nun
zunächst nicht im Februar d. I., sondern schon vor vielleicht Jahresfrist ein Lokaltermin in Linz
stattgefunden, wo die ganze Sache besprochen worden ist. Das Resultat dieser Besprechungwar
folgendes: Die Provinz ist bereit, die Brückezu erbrcitern, wenn die Stadt auf unsere Rechnung
das Terrain rechts und links zur Verfügung stellt. Wir wollen es bezahlen. Die Provinz ist
auch weiter bereit, die erbreiterte Brücke dauernd wie die bisherige enge zu unterhalten. Sie
verlangt aber von der Stadt ein Drittel Zuschuß und zwar aus dem Grunde, weil die Provinz
nach unserer Auffassungnur dann verpflichtetist, die Brückezu erbrcitern, wenn das im Interesse
des durchgehenden Verkehrs liegt. Sie hält sich nicht für verpflichtet, eine Brücke zu erbreitern,
wenn das Bedürfnis lediglich auf Ortsuerhältnisse zurückzuführenist. Das ist der bisherige
Rechtsstandpunkt.

Weiter haben wir erklärt: das Trottoir in der Stadt zu legen, ist rechtlich nicht unsere
Verpflichtung,und was die Pflasterung anbetrifft, so läßt sich der Wasserverhältnissewegen Klein-
pflaster nicht legen. Es muß Grußpflaster gelegt weiden, wenn überhaupt gepflastert wird. Dazu
sind wir aber nach den Verkehrsverhältnissenund nach der Inanspruchnahme der Straßen nicht
verpflichtet,wir wollen ruhig die alte Basaltdecke beibehalten.

Es kam nun ein Uebereinkommen mit der Stadtgemeinde Linz zu stände, und es sollte in der
vorbesprochenen Weise verfahren werden. Nach etwa 3 bis 4 Monaten frage ich bei meinemBau«
amt an, warum wird mit dem Grunderwerb an der Brücke nicht vorgegangen; wir wollen ja
bauen. Darauf schreibtmir der Bauinspektor: die Sache hat sich vollständig verschoben. Die Ab¬
machung, die zwischender Provinz und der Stadt Linz getroffen worden ist, ist auf dem Land¬
ratsamt in Neuwied angehalten worden. Dort hat einer der Herren entdeckt, daß im Verwaltungs-
blatt — ich weiß nicht in welchem Jahrgang — ein Erkenntnis abgedruckt ist, das die Provinz
Posen verurteilte, auch für eine Brücke zu sorgen, die nicht lediglich wegen des Durchgangs, sondern
auch wegen des Lolalvertehrs zu erneuern war. Das Landratsamt in Neuwied sagt: Auf Grund
dieses Erkenntnisses des Oberveiwaltungsgerichtsseid Ihr auch verpflichtet,in Linz so zu verfahren,
und berichtete das nach Coblenz. Ich habe, als ich diese Mitteilung bekam, darauf aufmerksam
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gemacht, daß das mit dem Verwaltungsgerichts-Erkenntnisfür Posen ja ganz schön ist. Für Posen
mag das recht sein. Ob dieses Erkenntnis aber auch für die Rheinprovinz zu Recht besteht, wo
wir ein ganz anderes Wegerechtals in Posen haben, muß doch erst geprüft werden. Ich darf
darauf hinweisen, daß der Kreis Neuwied besteht: aus der niederen Grafschaft Wied — da be¬
stehen alte Verordnungen aus vornassauischer und nassauischer Zeit —, aus der oberen Grafschaft
Wied-Runkel — da gilt irgend eine Runkel'sche Verfügung von 1730 — (Heiterkeit!) dann
besteht der Kreis aus den ehemaligenSayn'schen Landen, der GrafschaftSayn-Altenkirchen, — da
bestehen die Brandenburg-Onolzbach.Sayn'schen Verordnungen; dann gehören zu dem Kreise die
ehemals kurkölnischen Besitzungen,darunter das Oberamt Linz; da besteht allerdings die alte kur-
köluische Verordnung von 1595 mit 10 Ergänzungen bis auf heute herunter.

Was nun in Linz die Rechtsgrundlage für den Wegebau ist, das vermag ich auf Grund
der 30, 40 Verfügungen auch nicht sofort zu sagen, und ich kann also nicht erklären: „Ich schließe
mich dem für Posen ergangenen Erkenntnis an". Im Gegenteil muß ich mich vom Standpunkt
der Provinzialverwaltung entschieden dagegen wenden, daß das Urteil für Posen auf uns angewandt
wird. Wenn das ohne weiteres auf uns angewendetwürde, dann möchte ich einmal fehen, was
wir in den engen Gassen an Rhein und Mosel zu bauen und welche Brücken wiederherzustellen
hätten. Darum liegt es im Interesse der Provinzialverwaltung, das Erkenntnis nicht ohne weiteres
anzuerkennen,sondern zunächst einmal festzustellen,daß das Wiedsche Recht andere Grundlagen
h«t, wie das Posensche.

Daraufhin, nachdem ich das ausgeführt habe, ist die Sache wieder an die Regierung in
Koblenz gekommen, und da hat Herr Präsident von Hövel einen Termin angesetzt, der im Februar
dieses Jahres in Neuwied stattfand, und da haben wir uns auf dasselbe geeinigt wie im ersten
Termin. Nur hat — das geht uns nichts an, ich bin gar nicht dagewesen; unser Kommissarist
auch nicht dabei beteiligt — ein Vertreter, anstatt einen formellenStadtratsbeschluß herbeizuführen,
sich damit begnügt, von den einzelnen Herren die Erklärung einzuholen: Wir sind damit ein«
verstanden.

Obgleich nun zum zweiten Male die Einigung zustande gekommen, ist auf einmal wieder
etwas dazwischen gekommen, — was, weiß ich nicht. Jetzt will die Stadt wieder nicht. (Heiterkeit,)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr Abgeordnetevon Runkel.
Abgeordnetervon Runkel: Meine Herren! Die Sache ist doch nicht so, wie der Herr

Landeshauptmann Ihnen eben erklärt hat. Ich habe mich absichtlich ganz kurz gefaßt. Ich habe
vorhin gesagt: die Pflasterungsfrage scheidet aus, sie betrifft eine ganz andere Strecke, davon
sp«che ich gar nicht.

Wenn nun der Herr Landeshauptmann sagt, die Verhältnisse lägen in der Provinz
Posen anders als hier, so kann ich, meine Herren, mich nur auf das beziehen, was ich vorhin
geäußert habe. Es ist richtig, daß im Kreife Neuwied alle diese alten Verordnungen gegolten
haben, und in Bezug auf das eheliche Güterrecht gelten sie teilweisenoch heute, und als ich vor
s° und so viel Jahren mein Referendarexamenin dem Bezirke ablegte, da kann ich Sie versichern,
Wachtemir das Studium aller dieser Verordnungen auch Kopfzerbrechen.Was aber die Stadt
Anz anlangt, Herr Landeshauptmann, so kann ich Ihnen versichern: da galten nur kurkölnische
Verordnungen. (Landeshauptmann Dr. von Renvers: Das sagte ich ja.) Aber damit sind
S« doch einverstanden. (Heiterkeit.) Auf alle übrigen Verordnungen aus jenen gesegneten Zeiten
unseres Vaterlandes kommt es hier rechtlichnicht an, bloß auf diese alte Verordnung von 1500
und so und so viel. Ob nun diese alte Verordnung noch immer gelten soll gegenüber dem Regle-
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ment und gegenüber der Tatsache, daß die Provinz sonst doch ihre Straßen selbst in Ordnung
hält, das möchte ich doch bezweifeln. Also weil sonst gar nichts vorhanden ist, leine privaten
und leine spezialrechtlichen Titel, liegt der Fall gerade so wie in Posen.

Dann sagt der Herr Landeshauptmann, die Stadt Linz wäre nun auf einmal wieder anderen
Sinnes geworden. Ja, meine Herren, das ist ganz richtig, denn einmal ist der letzte Stadtrats-
beschluß — die früheren habe ich absichtlich nicht erwähnt — rechtlich gar nicht zustandegekommen-
Das beweist ja doch das Vorgehen des Landesbaurates; und zweitens behaupten die Stadträte
mir gegenüber, in diesem Vertragsformular, in dieser Offerte wäre etwas ganz anderes darin, als
damals in der mündlichenBesprechungverabredet war.

Wenn dann der Herr Landeshauptmann sagt, diese Brücke, diese Straße diene nur dem
örtlichen Verkehr,so muß ich zu meinem Bedauern hier wiederholen: das ist ein faktischer Irrtum
des Herrn Landeshauptmanns. Da darf wohl meine Behauptung auch so viel gelten wie die
Ihrige, denn ich bin dort lange Jahre Landrat gewesen und habe die Straße so und so oft
gesehen. Es ist ein vollständig durchgehenderVerkehr. Einwohner mehrerer Bürgermeistereiendes
ganzen Westerwaldes kommen jeden Tag dahin. Der Bürgermeister hat zählen lassen, daß jeden
Tag ungefähr 300 Wagen unbeladen und mit Holz, mit Quarzit und mit allen möglichen Sachen
beladene Wagen von da oben herunterkommen. Also ein durchgehenderVerkehr ist unzweifelhaft
vorhanden.

Dann endlich — was ich noch erwähnen will — meinte der Herr Landeshauptmann
vorhin, die Provinz wäre nicht verpflichtet,ein Trottoir herzustellen. Meine Herren, das ist ganz
richtig, aber diese kleine Strecke, die jetzt so breit ist, daß sich die Leute immer gegeneinander
drücken, wenn viele auf einmal über die Brücke gehen, ist kein Trottoir. Das führt das Erkennt¬
nis von Posen hier ausdrücklich aus. Unü das Oberverwaltungsgericht,dieses höchste Gericht, hat
gesagt: der Begriff eines Trottoirs, eines Nürgersteiges setzt ausdrücklichvoraus, daß an diesen
Nürgeistc'ig entweder Häuser oder bebaubare Grundstücke grenzen. Bei einer Brücke kann man
aber nicht von der Existenz eines Trottoirs, eines Bürgersteiges sprechen — das steht in dem
Erkenntnis wörtlich drin — den zu erhalten, ist Sache der Provinz.

Meine Herren! Ich will Sie nun nicht länger aufhalten. Ich habe mir erlaubt, infolge
des Auftrages der Stadtverordneten hier die Sache bei Ihnen vorzubringen, und ich möchte meine
Bitte an den Herrn Landeshauptmann refpektive an den Provinzialcmsschußwiederholen,die Sache
noch einmal zu prüfen.

Dann möchte ich, meine Herren, noch etwas als Schluß hinzufügen. Ich bitte davon
auszugehen, daß hier bei dieser von mir entwickeltenrechtlichen Sachlage es sich nicht um eine
Unterstützung des Gemeinde- oder Kreiswegebaues handelt, da ist die Provinz selbstverständlich
berechtigt,Beiträge zu verlangen. Hier aber, wenn ich eine Verpflichtung habe, und wenn sie
noch so viel Geld kostet, Herr Landeshauptmann, dann würde ich wohl jedenfalls, so lange ich
das Vermögen habe, hier handelt es sich also bloß um 12 000 Mark, diese Verpflichtung erfüllen.
Ich kann aber nicht vom Innuminatskontrakt — entschuldigen Sie, wenn ich als alter Richter
Ihnen das sage — Gebrauch machen,der sagt: I'aoio ut äe»!

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann Dr. von Renvers: Meine Herren! Ich bin sehr gern bereit, die

Sache mit der Stadt Linz und den in Betracht kommenden Parteien zu prüfen, und ich glaube
auch, daß wir sehr bald übereinkommenwerden. Ich glaube, den besten Kronzeugen dafür, daß
die Sache sich so verhält, wie ich sie hier dargestellt habe, habe ich in dem Herrn von Hövel-
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Der muß doch bestätigen,daß sich die Sache so zugetragen hat. (AbgeordneterFreiherr August
von Hövel: Ich bitte ums Wort.)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteFreiherr von Hövel.
Abgeordneter Freiherr August von Hövel: Meine Herren! Ich bin hier nicht als

Regierungs-Präsident, sondern als Abgeordneterfür Essen (Sehr richtig!) und habe daher bisher
Anstand genommen,zur Sache zu sprechen. Ich will aber betonen, daß ich es bedauere, daß die
Angelegenheit in der Weise, wie sie vom Herrn von Runkel vorgetragen worden ist, hier zur
Sprache gebrachtworden ist. Ich habe als Regierungs-Präsident immer die Ansicht vertreten, daß
«s Sache der Gemeinde ist, sich der Provinz gegenüberfreundlich zu stellen (Beifall) und habe
auch in diesem Falle meinem Kommissar den Rat gegeben, wenn es eben irgend geht, es zum
Vergleich zu bringen, (Sehr richtig!) Der Vergleich ist auch zustande gekommen,aber im
letzten Momente daran gescheitert,daß man der Stadt den Rat gegebenhat, die Angelegenheit
nochmals aufzunehmen und sie womöglich zur rechtlichenEntscheidungzu bringen. Ich werde
Meinerseitsdaran festhalten, daß dies in diesem Falle nicht angezeigt ist, sondern, daß es sich
empfiehlt, wenn es eben geht, den Vergleich aufrecht zu erhalten, und zwar umsomehr, als die
Provinz noch mehrere andere ähnliche Angelegenheitenmit der Stadt Linz zu verhandeln hat,
welche auch am besten auf dem Wege des Vergleiches zu Ende geführt werden. Hier liegt die
Sache für die Stadt Linz weniger günstig. Es handelt sich namentlich um Pflasterungen und
auch um Trottoiranlagen, deren Kosten unbestrittener Weise eigentlichdie Stadt allein zu tragen
hat. Hier hat die Provinz großes Entgegenkommengezeigt,und ich habe daher der Stadt Linz
den Rat geben müssen, daß sie es nun bei der Brückenangelegenheitnicht auf die Rechts¬
entscheidung ankommenlassen möchte, weil, wenn sie auch vielleicht dort obsiegt, sie auf der anderen
Seite dadurch, daß die Provinz bei den Trottoiranlagen mehr zahlt, als wozu sie verpflichtetist,
nicht zu Schaden kommt.

Ich hege die Hoffnung, daß die Stadt Linz, wenn sie die Sache nochmals erörtert, es
bei dem Vergleichelassen wird. (Lebhafter Beifall.)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteDr. Neven DuMont.
Abgeordneter Dr. Neven DuMont: Meine Herren! Die Beratung des Haupt-Haus-

lialtsplanes ist in allen Parlamenten die Gelegenheit, um allgemeineWünschevorzubringen, und
ich muß daher Ihre Aufmerksamkeit auch noch wenige Minuten in Anspruchnehmen.

Ich möchte der Provinzialverwaltung und dem Provinzialausschuß die Anregung geben,
sie mögen in Ueberlegung treten, ob es nicht zweckmäßig ist, auch für die Provinz ein Prouinzial»
schuldbuch einzufühlen. Das Staatsfchuldbuch, eine preußische Erfindung, hat ja in den letzten
Jahren außerordentlichviel Nachahmung gefunden. Fast alle Bundesstaaten, auch die Hansestädte
Md dazu übergegangen, eine solche Einrichtung zu treffen, auch eine große Zahl von Städten,
darunter die uns nächstgelegenen, die Stadt Düsseldorf und die Stadt Cöln.

Ich komme zu diesem Gedanken deshalb, weil ich glaube, daß das für die Provinzial-
Dvligationen außerordentlichnützlich fein wird. Befonders durch das Gesetz über den Privntoer-
sicherungsvertmgist eine große Zahl von Kassen genötigt, ganz strikt nach dem Kapitaldeckungs-
verfahren vorzugehenund alfo für die Leistungen,die sie zu erfüllen haben, ziemlich große Fonds
anzusammeln. Das geschieht aber erheblich vorteilhafter, nicht wenn man die Papiere kaufen und
sie zu Haufe in einem Tresor legen oder sie bei irgend einer Bank deponierenmuß, sondern wenn
Man diese Papiere in die betreffendenStaats- oder Stadtschuldbüchereintragen lassen kann, und
H glaube, daß das auch für die Provinzial Obligationen nützlich ist. Wenn wir auch jetzt durch
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das '/ü Prozent einen Vaufonds ansammeln, wenn wir andererseitsder Provinzialverwaltung ange¬
sichts der wirtschaftlichen Verhältnisse Sparsamkeit zur Pflicht gemacht haben, so werden wir doch
noch genötigt sein, in den nächstenJahren wieder einmal neue Anleihen auszugeben, denn Sie
haben ja schon den Umbau dieses Hauses auf neue Anleihe verwiesen. Für die bessere Unter¬
bringung der Prouinzial-Obligationen würde eine derartige Einrichtung außerordentlich nützlich
sein. (Beifall!)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann Dr. von Renvers: Schon vor Jahr und Tag hat uns die Frage

der Bildung eines derartigen Schuldbuches für die Provinz beschäftigt. Damals sind wir aber
nicht zu einer definitiven Stellungnahme gekommen.

Ich danke dem Herrn AbgeordnetenDr. Neven Du Mont, daß er die Sache nochmals ange¬
regt hat. Ich darf versprechen, daß im LandesbanbKuratorium die Sache nochmals zur Erörterung
kommenwird.

VorsitzenderSpiritus: Meine Herren! Da das Wort nicht weiter gewünscht wird,
schließe ich die Verhandlung und stelle fest, daß Sie nach dem Antrage der I. Fachkommission den
Haupt-Haushaltsplan und die anderen Haushaltspläne angenommenhaben. — Der Berichterstatter
hat auf das Schlußwort verzichtet.

Wir kommen zu dem
Antrag von 23 Abgeordneten, betreffend den der Königlichen Staats-
regierung vorgelegten Gesetzentwurf über anderweite Ordnung der Ver¬
waltung und des Schutzes der Gemeindewaldungen in der Rheinprovinz.

Zu diesem Antrage gebe ich das Wort dem Herrn AbgeordnetenDr. Brandt.
AbgeordneterDr. Brandt: Meine Herren! Die 23 Abgeordneten,die den Antrag unter¬

schrieben haben, erlauben sich, an Sie die Bitte zu richten, die KöniglicheStaatsregierung zu
ersuchen, die Prüfung des den Herren Ministern vorgelegten Gesetzentwurfs,betreffend anderweite
Ordnung der Verwaltung und des Schutzes der Gemeindewaldungenin der Nheinprovinz,und die
Aufstellung einer entsprechenden Gesetzesvorlagetunlichst zu beschleunigen.

Meine Herren! Zur Begründung dieses Antrages erlaube ich mir, auf die Vorgänge im
vorjährigen und vorvorjährigen Landtag Bezug zu nehmen.

In der Sitzung vom 11. März vorigen Jahres hat der Herr Berichterstatter der IV. Fach¬
kommission, Herr Freiherr von Troschke, uns mitgeteilt, daß der vom Prouinzialausschußim Namen
des Provinziallandtages ausgearbeiteteGesetzentwurf, betreffend diese Materie, den Herren Ministern
vorgelegt worden ist, — und zwar ist das nach den Drucksachenbereits am 11. Dezember des
Iuhres 1907 geschehen, — der Herr Berichterstatter hat uns damals feiner mitgeteilt, daß der
nächste Provinziallandtag zu dieser Vorlage Beschluß zu fassen haben würde.

Meine Herren! Diese Erwartung ist leider nicht zur Tatsache geworden. Seine Exzellenz
der Herr Ober-Präsident hat uns in seiner Eröffnungsansprachemitgeteilt, daß der Antrag sich noch
in der Ministerialinstllnzim Stadium der Vorprüfung befinde. Er hat dabei fein Bedauern darüber
ausgesprochen,daß er uns deshalb den Gesetzentwurfnicht vorlegen könne. Ich meine, meine
Herren, alle diejenigen Herren, denen das Gedeihender Rheinischen Gemeindewaldungenam Herzen
liegt und die ein Herz für unsern Gemeindeoberfürsterund Gemeindeförsterhaben, können diefem
Ausdruckdes Bedauerns nur voll und ganz bcitreten.

Meine Herren! Es handelt sich um eine Angelegenheit, mit der sich dieses Haus nicht
erst seit kurzem befaßt, sondern sie ist feit Jahr und Tag Gegenstand von Verhandlungen im
Provinziallandtag, im Landtag der Monarchie, bei den Behörden und beteiligten Beamten.
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Ich will der Kürze der Zeit halber auf die Mängel und Mißstände, die sich in unserer
Gemeindeforstverwaltunggezeigt haben und die zu einer Reform drängen, nicht näher eingehen.
Ich will zur Begründung unseres Antrages lediglich auf die wirtschaftliche Notlage hinweifen, in
der sich der Stand unserer verdienten Gemeindeforstbeamtenbefindet.

Ihnen ist eine Eingabe des Vereins der rheinischen Gemeindeförsterzugegangen,in welcher
diese Notlage eindringlichgeschildert wird. Ich gestatte mir, auf diefe Gingabe zu verweifen. Als
Vertreter eines Wahlkreises, der weit über 15 000 na Gemeindewald hat. kann ich die Angaben
in dieser Eingabe im wesentlichenfür durchaus zutreffend und die vorgebrachteKlage für voll
begründet erachten.

Meine Herren! Die Notlage wird immer größer, da die anderen Beamten, die Staats¬
beamten, die Provinzialbeamten, zum Teil auch die Kreis- und Kommunalbeamten, in der
Zwischenzeiteine wesentliche Aufbesserung ihrer Gehaltsbezüge erfahren haben. Ich verweist auf
die Königlichen Förster und verweise vor allem auf die Votksschullehrer. Während unsere Volks¬
schullehrernach dem neuen Besoldungsgesetzselbst in der kleinsten Eifel« und Hunsrückgemeinde
ein Höchstgehaltvon 3950 Mark beziehen follen, muffen unsere Gemeindeförstermit einem Höchst¬
gehalt von 1800 Mark, das sie nach 18jähriger Dienstzeit erringen, zufriedenfein.

Ich möchte nur noch bemerken,daß es sich bei unseren Gemeindeforstbeamten,Oberförstern
und Förstern um eine Beamtenklassehandelt, die in ganz hervorragend pflichttreuerWeise ihren
Dienst versieht. Ich beziehe mich auf die Worte Seiner Exzellenz des Herrn Ober-Präsidenten,
der im vorigen Jahre mit vollem Recht und unter dem Beifall des ganzen Hauses gesagt hat, daß
dieser Stand unter schwierigen Verhältnissen seinen Dienst tut, daß die Gemeindewaldungensich
>m allgemeinen in gutem Zustande befinden und daß dieser Beamtenstand einen vollen Anspruch
auf endgültige zeitgemäßeRegelung seiner Anstellungs- und Besoldungsoerhältnissehabe.

Meine Herren! Ich bitte Sie daher im Namen der übrigen Herren, die den Antrag
unterzeichnet haben, ihn anzunehmen.

Meine Herren! Ich gestatte mir nur noch eins zu erwähnen. Wir sind bei Stellung
und Formulierung des Antrages davon ausgegangen, daß, wenn die KöniglicheStaatsregierung
an dem vorgelegten Entwurf etwas auszusetzen findet, wenn sie vielleicht wesentliche oder unwesentliche
Aenderungenwünscht, daß dann, wie in früheren Jahren, auch jetzt wieder der Provinzialausschuß
sich der Angelegenheitin der entgegenkommenden Weife wie bisher annehmen wird. Wir möchten
daher auch dem WunscheAusdruck geben, daß, falls die KöniglicheStaatsregierung Aenderungen
vorgenommenwissen will, auch jetzt wieder der Provinzialausschußdie Angelegenheitin die Hand
nimmt, gegebenenfallsden Entwurf auf eine andere Grundlage stellt und sich zu diesem Zwecke
burch die Kommission von fechs Mitgliedern ergänzt, die im Jahre 1907 zur Vorberatung der
Vorlage gewählt worden sind und die auch heute noch dem Hause angehören.

Ich bitte nochmals dringend, den Antrag anzunehmen.
Vorsitzender Spiritus: Ich erteile das Wort Seiner Exzellenz dem KöniglichenHerrn

Landtagskommissarius.
Königlicher LandtagskommisscniusOber-Präsident Dr. Freiherr von Schorlemer:

Meine Herren! Ich habe, wie der Herr Berichterstatter ja auch erwähnt hat, und wie Ihnen
allen bekannt ist, bereits in meiner Ansprache gelegentlich der Eröffnung des Prouinziallandtages
Meinem Bedauern darüber Ausdruck gegeben, daß die KöniglicheStaatsregierung nicht in der
^age gewesen ist, schon zu dieser Tagung eine Erklärung auf den ihr vorgelegtenAntrag des Pro-
vlnzillllllndtagesvom vorigen Jahre abzugeben.



222 49. RheinischerProvinziallandtag, ?. Sitzung am 16. März 1909.

Wenngleich ich anerkennen muß, daß einer diesbezüglichen Erklärung der Königlichen Staats-
regierung besondereSchwierigkeitenentgegenstehen,einmal deshalb, weil bei der Entscheidungdrei
Ministerien, das Ministerium des Inneren, für Landwirtschaft und der Finanzen mitwirken, und
sodann auch weil gleichzeitig über die Frage entschieden werden muß, ob nicht auf den schon früher
gemachten Vorschlag einer staatlichen Beförsterung der Gemeindewaldungenzurückgegriffen werden
soll: so begrüße ich doch den hier vorliegenden Antrag, schon deshalb, weil er von neuem zu
erkennen gibt, daß der Provinzinllandtag die teilweise wirklich beklagenswerteLage der Gemeindeforst«
und Schutzbeamtenanerkennt und seinerseitsgewillt ist, sobald wie möglichzur Verbesserungdieser
Lage beizutragen.

Ich hoffe bestimmt, daß es den vereinten Bemühungen gelingen wird, wenn möglich schon
im laufenden Jahre, eine Förderung dieser Angelegenheit,die auch mir sehr am Herzen liegt, her¬
beizuführen. (Beifall.)

VorsitzenderSpiritus: Das Wort wird nicht weiter gewünscht. Ich darf wohl fest¬
stellen, daß der Provinziallandtag im Sinne der Herren Antragsteller beschlossen hat. Nr. 6:

Antrag der Wahlprüfungökommission zu den stattgehabten Ersatzwahlen
in den Wahlkreisen Cöln-Stadt, Duisburg-Stadt, Düsseldorf-Land, Elber-
felb, Merzig, Mülheim-Rhein-Land, Saarbrücken und St. Wendel.

Berichterstatter Herr Abgeordneter Dr. Brandt, dem ich das Wort erteile.
BerichterstatterAbgeordneterDr. Brandt: Meine Herren! Es haben in der Zwischen¬

zeit Ersatzwahlenstattgefunden in den Wahlkreisen Cöln-Stadt, Duisburg»Stadt, Düsseldorf-Land,
Elberfeld, Vierzig, Mülheim-Rhein-Land, Saarbrücken und St. Wendel.

Die Wahlprüfunglkommissionhat die Wahlverhandlungen geprüft, und es hat sich nichts
zu erinnern gefunden. Einsprüchesind nicht erhoben worden. Deswegen stellt die Wahlprüsungs-
kommissionden Antrag, die stattgehabten Ersatzwahlen der genannten Wahlkreise für gültig zu
erklären.

VorsitzenderSpiritus: Wird das Wort gewünscht? Das geschieht nicht; die Wahlen
sind für gültig erklärt.

Zum Schlüsse kommen wir zur Erteilung der Entlastungen von Rechnungen und
Genehmigung von Etatsüberschreitungen. Es sind verschiedeneHerren Berichterstatter.
Zunächst für die I. Fachkommission anstelle des Herrn Dr. Oehler, Herr Voigt.

BerichterstatterAbgeordneterVoigt: Die der I. Fachkommission überwiesenenzahlreichen
Rechnungen sind von den einzelnenKommissionsmitgliedernin der üblichen Weise geprüft worden.
Die angestelltenStichproben haben eine ordnungsmäßige Buch- und Kassenführungergeben und zu
Bemerkungenkeinen Anlaß geboten. Die dabei vorgekommenen Etatsüberschreitungenhaben gleich¬
falls keine Beanstandungen erfahren.

Die I. Fachkommissionbeehrt sich, Ihnen die Erteilung der Entlastung und die Ge¬
nehmigung der Etatsüberschreitungenzu empfehlen.

VorsitzenderSpiritus: Für die II. Fachkommisston ist BerichterstatterHerr Abgeordneter
Dr, von Beckerath,

Berichterstatter AbgeordneterDr. von Beckerath: Meine Herren! Es handelte sich hier
um die Rechnungender Anstalten, sie sind von Ihrer Fachkommission eingehend geprüft und festge¬
stellt worden. Die zahlreichen Etatsüberschreitungen,die bei den Anstalten bemerkt wurden, ergaben
sich ganz selbstredend daraus, daß die Anstalten meist infolge von Mehrbelegung erheblich höhere
Belöstigungs-, Vekleidungs-und Heizungsausgaben hatten.
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Die II, Fachkommission schlägt Ihnen deshalb vor, die Etatsüberschreitungenzu geneh¬
migen und im übrigen für die Iahresrechnungen, die sich auf die Jahre 1906 und 1907 beziehen,
Entlastung zu erteilen.

Vorsitzender Spiritus: Für die III. Fachkommissionist BerichterstatterHerr Abgeord¬
neter Freiherr von Eltz-Nübenach,dem ich das Wort erteile.

Berichterstatter AbgeordneterFreiherr von Eltz-Rübenach: Meine Herren! Namens
der III. Fachkommissionbeehre ich mich, die Entlastung sämtlicherüberwiesenen Rechnungen zu
beantragen. Es hat sich nichts zu erinnern gefunden. (Bravo!)

VorsitzenderSpiritus: Für die IV. Fachkommission ist Berichterstatter Herr Abgeord¬
neter Engels, dem ich das Wort gebe.

Berichterstatter AbgeordneterEngels: Meine Herren! Die IV. Fachkommission hat die
'hr überwiesenenRechnungen aus dem Jahre 1907 geprüft und im allgemeinen richtig befunden.
Nur bei einer Rechnung ist eine Mehrausgabe von 2160,16 Mark entstanden, und zwar bei der¬
jenigen der Rheinischen landwirtschaftlichen Aerufsgenosfenschaft.Diese Mehrausgabe ist hauptsächlich
verursachtworden durch eine in erweitertem Maße stattgefunden«Kontrolle von Unfallverletzten.

Namens der IV. Fachkommission beantrage ich Entlastung der unter 69—75 verzeichneten
Rechnungen,sowie Bewilligung der vorgetragenen Mehrausgabe.

VorsitzenderSpiritus: Wird zu den Rechnungsentlastungendas Wort gewünscht? Das
'st nicht der Fall. Dann stelle ich fest, daß Sie für die RechnungenEntlastung erteilt und die
vorgekommenen Etatsüberschreitungengenehmigthaben.

Meine Herren! Wir sind am Schlüsse der Tagung. Ich habe die Ehre, Seiner Exzellenz
dem Königlichen Herrn Lcmdtagskommissariushiermit die Meldung zu machen, daß die Verhand¬
lungen des 49. RheinischenProvinziallandtages beendet sind.

Königlicher Landtagskommissarius Ober-Präsident Dr. Freiherr von Schorlemer:
(Die Mitglieder erheben sich.) HochgeehrteHerren! Sie stehen am Schluß der diesjährigen
Tagung. Neben der Beratung über die laufenden Geschäfte der Verwaltung hat eine große Zahl
bedeutungsvollerVorlagen Ihre Tätigkeit und Ihre Arbeitskraft in Anspruch genommen. Dank
der sorgfältigstenVorbereitung durch den Provinzialausschuß und dank der sachlichen Mitarbeit
Ihrer Kommissionen haben Ihre Verhandlungen unter der bewährten Leitung Ihres Vorsitzenden
einen raschen und glücklichenVerlauf genommen. Der Rheinische Provinziallandtag hat von neuem
bewiesen,daß er, getreu seinen Ueberlieferungen, gewillt ist, in opferwilligemZusammenarbeiten
aller in ihm vertretener Berufsgruppen und in einmütiger Hingabe an die geliebteHeimatprovinz
nur dem Gesamtwohl zu dienen und in dieser höhern Einheit den unvermeidlichen Widerstreit der
Interessen zu versöhnen. Ihnen hierfür den Dank der KöniglichenStaatsregierung auszufprechen,
ist mir eine angenehme Pflicht. Möge Ihre hingebende Arbeit reiche Flüchte tragen! Kraft
allerhöchstenAuftrages erkläre ich den 49. Provinziallandtag der Rheinprovinz für geschlossen.

VorsitzenderSpiritus: Ich erteile das Wort dem Herrn AbgeordnetenConze.
Abgeordneter Conze: Meine verehrten Herren! Ich glaube der Empfindung aller Mit¬

glieder des hohen Hauses zu entsprechen,wenn ich sage, wir dürfen nicht von hier fcheiden, ohne
«n Wort dankbarer Anerkennung für die vortrefflicheLeitung unferer Geschäfte. (Beifall!) Ich
spreche den Dank des Hauses den beiden Herren Vorsitzenden, sowohl dem Herrn Oberbürgermeister
Spiritus, wie Seiner Exzellenz Herrn Grafen Hoensbroech aus, mit dem Wunsche, daß wir im
nächsten Jahre die verehrten Herren ebenso frisch und leistungsfähigwiedersehen, wie wir sie heute
verlassen. (Beifall!)
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Zur Bekräftigung meiner Worte haben Sie sich, wie ich sehe, bereits erhoben.
VorsitzenderSpiritus: Meine hochverehrten Herren! Namens des Herrn stellvertretenden

Vorsitzenden,und ich darf wohl auch sagen namens unserer verdienten Herren Schriftführer, und
im eigenen Namen danke ich Ihnen herzlich für die freundliche Gesinnung, die Sie unserer Person
entgegengebracht haben, und für die wohlwollendeBeurteilung, die Sie unserer Geschäftsführung
haben zu Teil werden lassen.

Und nun, meine verehrten Herren, lassen Sie uns schließen wie wir begonnen haben, in
Treue und Ehrerbietung zu unserm erhabenen Kaiser. Stimmen Sie begeistert ein in den Ruf:
Seine Majestät unser allergnädigster Kaiser und König Wilhelm II., er lebe hoch, hoch und
immerdar hoch! (Die Mitglieder, die auch diese Ansprache stehend entgegengenommenhaben,
stimmen begeistertin das dreimalige Hoch ein.)

(Schluß 11 Uhr 15 Minuten.)
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